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Die Wissenschaft:
Ihr Wesen, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen

Dienstag, 31.12.2019. Das WHO-Regionalbüro für den westlichen Pazifik
raum erhält eine Meldung des WHO-Länderbüros in der Volksrepublik 
China.1 Übermittelt wird eine am Vorabend veröffentlichte Medienerklä
rung:2 Die Website der städtischen Gesundheitskommission in Wuhan, 
der Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei, berichte von 27 Personen, 
die mit einer „viralen Lungenentzündung“ unbekannter Ursache in das 
dortige Krankenhaus eingeliefert worden seien; bei 7 von ihnen soll eine 
intensiv-medizinische Behandlung erforderlich gewesen sein.3

Nur knapp zwei Wochen später – zu dieser Zeit hat die rätselhafte 
Krankheit noch nicht einmal einen offiziellen Namen4 – veröffentlicht 
die Weltgesundheitsorganisation das erste Protokoll für einen RT-PCR-
Test:5 Dessen Anwendung ermöglicht allen Laboren des öffentlichen 
Gesundheitswesens weltweit die zuverlässige Diagnose des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2, um Verdachtsfälle schnell aufklären und das 
Virus ab ovo bekämpfen zu können.6

 
Der Test wurde dabei nicht – wie Laien gegebenenfalls erwarten würden – 
am Ort des Auftretens des Virus in der Volksrepublik China entwickelt; 

Teil 1

1 World Health Organization, Timeline: WHO’s COVID-19 response (31.12.2019). 
Alle im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Internetseiten wur
den – soweit nicht im Verzeichnis der Onlinequellen anders angegeben – zuletzt 
am 30.06.2021 abgerufen.

2 World Health Organization, Timeline: WHO’s COVID-19 response (31.12.2019).
3 Weltgesundheitsorganisation – Regionalbüro für Europa, Neuartiges Coronavirus 

in China; ProMED – International Society for Infectious Diseases, ProMED Post: 
PRO/AH/EDR> Undiagnosed pneumonia – China (HU): RFI,
Archiv-Nr. 20191230.6864153.

4 Diesen erhielt sie erst am 11.02.2020 durch die WHO, vgl. World Health Organizati
on, Timeline: WHO’s COVID-19 response (11.02.2020).

5 World Health Organization, Timeline: WHO’s COVID-19 response (13.01.2020); 
Corman u.a., Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-
PCR, S. 2. 

6 Charité – Universitätsmedizin Berlin / Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Pres
semitteilung vom 16.01.2020 „Erster Test für das neuartige Coronavirus in China 
entwickelt.“
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das WHO-Partnerlabor, in dem Forschenden7 der Durchbruch bei der Dia
gnosemethode gelang, lag vielmehr 8.029 km entfernt vom ursprünglichen 
Ausbruch der Atemwegserkrankung – mitten in Berlin, unweit des Reichs
tagsgebäudes: Forschende des Instituts für Virologie der Charité – Univer
sitätsmedizin Berlin hatten zur Entwicklung der Diagnosemethode die 
vorhandenen klinischen Daten zu anderen Coronaviren aufbereitet, um 
zeitnah nach Online-Bereitstellung der Gensequenzen durch die WHO8 

einen passenden RT-PCR-Test für das neuartige Virus zur Verfügung stel
len zu können.

Damit beeinflussten sie in den ersten Wochen der weltweiten 
COVID-19-Pandemie nicht nur die Aussichten auf eine Bekämpfung des 
Virus positiv; wie sich zeigen wird, demonstrierten die Forschenden der 
Charité damit zugleich die moderne Arbeitsweise wissenschaftlicher For
schung par excellence:9 Durch Aufbau auf vorhandene wissenschaftliche 
Erkenntnisse – allein die finale Publikation verweist auf 22 verschiedene 
Quellen10 – wurde Wissen erzeugt, das unter Verwendung digitaler Kom
munikationsmedien und freier Lizenzen zeitnah und für alle interessierten 
Personen weltweit verfügbar gemacht wurde. Diese freie Verfügbarkeit 
ermöglichte die schnelle Weiterentwicklung von Wissen zum allgemeinen 
Nutzen.11

 
Doch obwohl infolge neuer Publikationsmedien und digitaler Distribu
tionskanäle heute so große Möglichkeiten der Wissensgenerierung wie 
noch nie zuvor in der Geschichte der Wissenschaft bestehen, zeigt die 
Realität abseits der SARS-CoV-2-Forschung, dass viele der bestehenden 
Möglichkeiten von Digitalisierung und Vernetzung in der Wissenschaft 

7 In dieser Untersuchung wird – soweit möglich – eine geschlechtsneutrale For
mulierung gewählt. Wenn diese nicht üblich ist oder legislativen Vorgaben wi
derspricht (z.B. im Fall des „Urhebers“ oder des „Rechtsinhabers“), wird aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit und der juristischen Genauigkeit die männliche 
Sprachform verwendet. Gleiches gilt zum Zwecke der originalgetreuen Wieder
gabe von Zitaten. Die Verwendung der männlichen Sprachform impliziert kei
nesfalls eine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne 
der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

8 World Health Organization (WHO), Tweet vom 11. Januar 2020 um 22:23 Uhr.
9 Vgl. zu einzelnen Nutzungshandlungen die nachfolgenden Darstellungen zu 

Wesen und Möglichkeiten der Wissenschaft in diesem Teil der Untersuchung.
10 Corman u. a., Eurosurveillance 2020, 23 (30).
11 Allein der Forschungsbericht Corman u. a., Eurosurveillance 2020, 23 (23) wurde 

bis Juni 2021 über 400.000 Mal abgerufen und über 1.600 Mal in anderen wissen
schaftlichen Fachartikeln zitiert.
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ungenutzt verstreichen.12 Ein wesentlicher Grund dafür liegt – nach An
sicht einiger Forschenden – im Bereich des Urheberrechts: Forschende 
generieren Erkenntnisse auf der Basis vorbestehenden Wissens; sie sind in 
der Forschungsarbeit auf einen freien Fluss der Informationen angewiesen. 
Das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers erscheint Forschenden dabei 
infolge der künstlichen Monopolrechte oftmals als eine Barriere in der 
Kreation neuen Wissens.13

 
Doch inwieweit behindert das Urheberrecht die Wissenschaft wirklich? 
Stehen die derzeitigen Regelungen des Urheberrechts der Zusammenar
beit von Forschenden, dem freien Zugang zu vorhandenem Wissen und 
der wissenschaftlichen Tätigkeit in Ausübung der Forschungsfreiheit tat
sächlich entgegen? Bedarf es mit Blick auf die veränderten Nutzungsge
wohnheiten im Digitalen und die Diversität der Wissenschaftsdisziplinen 
Modifikationen des geltenden Urheberrechts?

 
Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit auf den Grund. Sie bedient 
sich zur Evaluation neben dem klassischen, juristisch-dogmatischen Ansatz 
einer qualitativ-empirischen Vorgehensweise, um die geltenden Regelun
gen im Wissenschaftsurheberrecht (im Besonderen: §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG14) zu überprüfen und eine Diskussionsgrundlage für künftige 
Maßnahmen tatsächlicher und rechtlicher Art zu schaffen: Wie könnte 
ein Urheberrecht ausgestaltet sein, dass die Rechte der Urheber wahrt 
und gleichzeitig den Anforderungen der Wissenschaft Rechnung trägt? 
Bedarf es gegebenenfalls Maßnahmen außerhalb der Rechtsetzung, um 
einen angemessenen Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht si
cherzustellen?

12 Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Gutachten zu Forschung, In
novation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands, S. 92.

13 Dies formulierte ein Studienteilnehmer im Rahmen der vorliegenden qualitati
ven Interviewstudie wie folgt: „Na, was halt für die Wissenschaft wichtig ist, 
denke ich, dass wir möglichst frei arbeiten können. Also das Urheberrecht […] 
steht uns eigentlich in gewisser Weise auch entgegen. Immer. Weil wir ja Infor
mationen eigentlich frei verteilen und frei nutzen wollen. Und wir wollen ja 
auch auf anderen Sachen aufbauen, um dann wieder den nächsten Schritt in die 
richtige, in der Wissenschaft zu gehen.“ (Interview mit P_IN2, Z. 99).

14 Für eine detaillierte Beschreibung des Regelungsgehalts von § 60c Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 2, Abs. 2 sowie Abs. 3 und § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG vgl. die Darstellungen 
in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Um die Herausforderungen dieses besonderen Rechtsgebiets begreifbar 
zu machen, ist es zunächst erforderlich, ein gemeinsames Verständnis für 
die dem Wissenschaftsurheberrecht zugrundeliegenden Konzepte zu schaf
fen: Das folgende Kapitel A befasst sich daher zunächst mit dem Wesen 
der Wissenschaft und beschreibt ausgewählte Charakteristika wissenschaft
licher Forschung, die für das Verständnis der weiterführenden Ausführun
gen erforderlich sind.15 Kapitel B erörtert dazu die teils disruptiven Effekte 
der digitalen Transformation auf das Informations- und Rezeptionsverhal
ten von Forschenden.16 In Kapitel C werden schließlich die Grundlagen 
und derzeitigen Herausforderungen des Wissenschaftsurheberrechts17 dar
gestellt, bevor Kapitel D nähere Informationen zu den Zielen und spezifi
schen Fragen der vorliegenden Untersuchung bereithält.

Wesen der Wissenschaft:
Charakteristika wissenschaftlicher Forschung

„Was aus ungezweifelten Gründen durch richtige Schlüsse heraus ge
bracht wird, davon pflegen wir zu sagen, daß wir es wissen. Und die 
Fertigkeit, dasjenige, was man behauptet, aus ungezweifelten Grün
den durch richtige Schlüsse heraus zu bringen, nennet man Wissen
schaft.“18

Heutzutage bündelt der Begriff der Wissenschaft einen vielfältigen Strauß 
an Verhaltensweisen, die das methodische Streben nach Erkenntnis eint.19 

Wir wenden den Begriff „überall dort an, wo der menschliche geist über 
blosze empirie und speculation zur erkenntnis gesetzmäsziger zusammen
hänge vorgedrungen ist: wissenschaft fängt an, wo der geist sich des stoffes 

A.

15 Vgl. dazu die nachfolgenden Darstellungen zum Wesen der Wissenschaft in 
diesem Teil der Untersuchung.

16 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Möglichkeiten der Wissenschaft in diesem 
Teil der Untersuchung.

17 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Grenzen der Wissenschaft in diesem Teil der 
Untersuchung.

18 Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, 
auch allen Dingen überhaupt, S. 195.

19 Zum Begriff vgl. Bendel, Definition: Wissenschaft in Gabler Wirtschaftslexikon; 
auf das subjektiv aufrichtige Streben nach Wahrheit abstellend: Holl, Wissen
schaftskunde, S. 11.
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bemächtigt, wo versucht wird, die masse der erfahrungen einer vernunfter
kenntnis zu unterwerfen, […].“20

Damit beschränkt sich der Begriff schon lange nicht mehr auf seine 
ursprüngliche Bedeutung der „Nachricht, Kenntnis, Kunde“, sondern be
zeichnet jedenfalls seit Beginn der Aufklärung die forschende Disziplin, 
die durch drei Elemente gekennzeichnet ist: Die Erkenntnis als eine Berei
cherung des vorhandenen Wissens, die Überprüfbarkeit des zusammenge
tragenen Wissens sowie die systematische Vorgehensweise beim Auffinden 
dieses Wissens.21

 
Ziel der Wissenschaft ist also seit jeher der Erkenntnisgewinn. Vorausset
zung dafür ist jedenfalls das folgerichtige Aufbauen einer Erkenntnis auf 
die andere, das methodische Vorgehen.22 Dazu muss zunächst möglichst 
lückenlos ein bestimmter Teilbereich der wirklichen Welt erfasst, darge
stellt und beschrieben werden, um anschließend mögliche Ursachen- und 
Wirkungszusammenhänge zu ermitteln, den tieferen Sinn dieses Zusam
menhangs zu deuten und zu verstehen sowie letztlich die Erkenntnisse 
umfassend objektiv beurteilen zu können.23

 
Wissenschaft muss dabei voraussetzungslos, wertfrei, unabhängig von per
sönlicher Autorität, frei für ständiges Nachprüfen, überindividuell und 
öffentlich sein.24 Das heißt unter anderem, dass sie keinen außerwissen
schaftlichen Grund anerkennen soll, der ihr bestimmte Forschungsrich
tungen und -ergebnisse aufzwingen könnte.25 Des Weiteren muss Wissen
schaft „offen bleiben für neue Wege der Nachprüfung und für neue 
Interpretation bisher bereits als ‚gesichert‘ geltender Ergebnisse.“26 Das 
setzt voraus, dass Wissenschaft – anders als die mittelalterliche, mystische 
Alchemie – Menschen zugänglich ist und ihr Erkenntniswert und ihr 
Gebrauchsnutzen der Öffentlichkeit – also sowohl den Forschenden des 

20 Grimm/Grimm, Wissenschaft (f), Sp. 797.
21 Grimm/Grimm, Wissenschaft (f), Sp. 781; Moltke, Das Urheberrecht an den Wer

ken der Wissenschaft, S. 23, 25; Holl, Wissenschaftskunde, S. 11.
22 BVerwG, Beschl. v. 26.01.1968 - VII P 8.67, BVerwGE 29, 77 (78) – Personalver

tretungsrecht von vorwiegend wissenschaftlich tätigen Bediensteten.
23 BVerwG, Beschl. v. 26.01.1968 - VII P 8.67, BVerwGE 29, 77 (78) – Personalver

tretungsrecht von vorwiegend wissenschaftlich tätigen Bediensteten; ähnlich vgl. 
Holl, Wissenschaftskunde, S. 11.

24 Holl, Wissenschaftskunde, S. 12.
25 Holl, Wissenschaftskunde, S. 12.
26 Holl, Wissenschaftskunde, S. 12.
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eigenen Fachs als auch anderer Wissenschaften sowie allen Personen au
ßerhalb der Wissenschaft – zur Verfügung stehen.27

 
Bei diesen Wesensmerkmalen handelt es sich allerdings lediglich um Ma
ximen. Blickt man in die wissenschaftstheoretische sowie die informations
wissenschaftliche Forschung, zeigen sich unter anderem drei besondere 
Spezifika, derer es für die weitere Darstellung bewusst zu sein gilt:

(I) Die Wissenschaft stellt bis heute in der Realität ein „relativ geschlos
senes System“ dar.28 (II) Dieses System ist zwar von (internationaler29) 
Zusammenarbeit und freier geistiger Auseinandersetzung geprägt;30 die 
Publikationen wissenschaftlicher Arbeit (III) dienen aber vielmehr der 
Kenntnisgabe gegenüber anderen Forschenden als der Verbreitung im Sin
ne einer „Veröffentlichung.“31

 
Die aufgezeigten drei Wesensmerkmale, die im Folgenden näher ausge
führt werden, beziehen sich weitgehend auf den Bereich der Wissenschaft, 
der in einem engeren Sinn als „wissenschaftliche Forschung“ bezeichnet 
wird. Darüber hinaus umfasst der theoretische Wissenschaftsbegriff auch 
die „Lehre“, also die Vermittlung der gewonnenen Erkenntnisse.32 Da 
sich diese allerdings in ihrer Zielrichtung (Erzeugung vs. Vermittlung 
von Wissen), ihren Handlungsweisen und ihren Charakteristika von der 
wissenschaftlichen Forschung wesentlich unterscheidet, bleibt sie für die 
Zwecke der vorliegenden, urheberrechtlichen Untersuchung weitgehend 
außer Betracht. Darin liegt keine Ablehnung des wissenschaftstheoreti
schen Wissenschaftsbegriffs, sondern vielmehr eine sachlich dienliche Ein
engung des Begriffs zur Konkretisierung des Forschungsgegenstands. Inso
weit in dieser Arbeit von Wissenschaft gesprochen wird, dient der Begriff 
– wenn nicht anders vermerkt – als Abkürzung für die wissenschaftliche 
Forschung.

27 Holl, Wissenschaftskunde, S. 12.
28 Vgl. dazu die nachfolgenden Darstellungen zur Wissenschaft als geschlossenes 

System in diesem Teil der Untersuchung sowie Borgman, Scholarship in the 
digital age, S. 49: „relatively closed system“.

29 Holl, Wissenschaftskunde, S. 13.
30 Vgl. dazu die nachfolgenden Darstellungen zum kollaborativen Schaffen in der 

Wissenschaft in diesem Teil der Untersuchung.
31 Vgl. dazu die nachfolgenden Darstellungen zur wissenschaftlichen Publikations

tätigkeit in diesem Teil der Untersuchung und Holl, Wissenschaftskunde, S. 13.
32 Bendel, Definition: Wissenschaft in Gabler Wirtschaftslexikon.
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Geschlossenes System

Die Erkenntnisgewinnung in der Wissenschaft erfolgt stets selbstreferenti
ell – die Wissenschaft lebt vom wechselseitigen und kreislaufartigen Aus
tausch33 und der stetigen Auseinandersetzung mit fremden Forschungser
gebnissen34 als „Nährboden der Wissenschaft.“35 Forschende sind für ihren 
Erkenntnisgewinn auf die Arbeit anderer, ihrer Erkenntnisse, Hypothesen 
und Lehren, angewiesen; es erscheint nahezu „unvorstellbar“, dass eine 
neue Theorie ausgearbeitet wird, die sich nicht auf den bis dahin erschaffe
nen Wissensschatz stützt.36

 
Vielmehr nutzen Forschende bestehende Erkenntnisse, um daraus wiede
rum Erkenntnisse zu generieren, die andere Forschende wiederum zur 
Schaffung neuer Erkenntnisse nutzen. Das beweist anschaulich die For
schung zum anfänglich referenzierten RT-PCR-Tests der Berliner Charité: 
Zur Entwicklung des Tests waren die Forschenden – mangels verfügba
ren Datenmaterials zum neuartigen Coronavirus – auf die vorhandenen 
Publikationen und Datensätze zu bekannten SARS- und SARS-verwandten 
Coronaviren angewiesen, um – auf diesen Erkenntnissen aufbauend – in 
eigenen Studien mehrere diagnostische Tests zu entwerfen.37 Als die Gen
sequenzen des SARS-CoV-2-Virus schließlich seitens der WHO verfügbar 
gemacht wurden, mussten die auf Basis vorhandener Daten entworfenen 
Tests nur noch auf ihre Überstimmung mit dem neuen Virus geprüft 
und entsprechend ausgewählt werden.38 Ohne den Aufbau auf die vorhan
denen Erkenntnisse wäre demnach eine derart schnelle Testentwicklung 
nicht möglich gewesen – und eine Weiterentwicklung des Diagnose-PCR-
Tests durch andere Forschende nahezu unvorstellbar.39

I.

33 RegE eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheber
rechts, BT-Drs. 10/837, S. 9.

34 Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 37f.
35 Götting, in: Loewenheim/Nordemann, FS Nordemann, S. 9.
36 Moltke, Das Urheberrecht an den Werken der Wissenschaft, S. 113.
37 Corman u.a., Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-

PCR, S. 2.
38 Corman u.a., Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-

PCR, S. 2.
39 Allein der Forschungsbericht Corman u. a., Eurosurveillance 2020, 23 (23) wurde 

bis Juni 2021 über 400.000 Mal abgerufen und über 1.600 Mal in anderen wissen
schaftlichen Fachartikeln zitiert.
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Dieser weitgehend geschlossene Kreislauf der wissenschaftlichen Ausein
andersetzung beflügelt seit Jahrzehnten das System der Wissensgenerie
rung, indem Forschende gleichsam Schaffende und Nutzende sind.40 Diese 
bipolare Stellung der Forschenden setzt die grundsätzliche Möglichkeit 
des ungehinderten Gedankenaustauschs voraus. In der Wissenschaft findet 
diese Kommunikation in Form von Vorträgen auf wissenschaftlichen Kon
ferenzen,41 der Lektüre von formellen Publikationen42 sowie informellen 
E-Mail-43 und Chat-Nachrichten sowie Twitter44 statt. Kleine Seminare 
und Konferenzen sind dabei ein sehr beliebtes Mittel, erste Forschungser
gebnisse aus derzeit durchgeführten Forschungsprojekten zu diskutieren.45 

Das Gegenstück dieser informellen Konferenzen bilden „Invited Confe
rence[s]“ sowie „International Congress[es]“,46 bei denen vollständige Pa
per eingereicht, begutachtet und präsentiert47 werden, um die Erkenntnis
se aus der eigenen Forschung zu teilen und zu verbreiten.48 Häufig wird 
die mündliche Präsentation dabei mittels digitaler Präsentationswerkzeuge 
(z.B. Powerpoint)49 sowie Bildern und Videos50 illustriert.

So berichtete beispielsweise der Direktor des Instituts für Virologie an 
der Charité Prof. Dr. Christian Drosten nur wenige Tage nach Veröffent
lichung des ersten RT-PCR-Tests auf einer internationalen Konferenz in 

40 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 49; Bajon, Interessenausgleich im Wis
senschaftsurheberrecht?, S. 72.

41 Palmer u. a., Scholarly information practices in the online environment, S. 23.
42 Tenopir u. a., Publications 2019, 1 (6); Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 

123 (130); Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (281); Nicholas u. a., Jour
nal of Information Science 2010, 494 (498); Palmer u. a., Scholarly information 
practices in the online environment, S. 5 m.w.N. Research Information Network, 
E-Journals: their use, value and impact, S. 6; Over u. a., Publikationsstrategien im 
Wandel?, S. 22; Dallas u. a., Europäische Erhebung zum Umgang mit digitalen 
Methoden in den Geisteswissenschaften - Ergebnisse der Erhebung, S. 3.

43 Palmer u. a., Scholarly information practices in the online environment, S. 27; 
Walsh u. a., Journal of the American Society for Information Science 2000, 1295 
(1300); Borgman, Scholarship in the digital age, S. 47; Case, Looking for informa
tion, S. 127f.

44 Tenopir u. a., Publications 2019, 1 (20); Gruzd u. a., Computers in Human Behav
ior 2012, 2340 (2341); Borgman, Scholarship in the digital age, S. 55.

45 Acord/Harley, New Media & Society 2013, 379 (382).
46 Garvey/Griffith, Science 1964, 1655 (1657).
47 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 53; Acord/Harley, New Media & Society 

2013, 379 (382f.).
48 Palmer u. a., Scholarly information practices in the online environment, S. 24; 

Borgman u. a., J. Am. Soc. Inf. Sci. 2005, 636 (647).
49 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 47, 55.
50 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 55.
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Berlin sehr anschaulich über die Erkenntnisse und die Möglichkeiten der 
Bekämpfung des neuartigen Coronavirus.51 Auch meldete die Charité den 
Erfolg der Diagnosemethode umgehend per Twitter.52

 
Ein Großteil der wissenschaftlichen Kommunikation besteht allerdings bis 
heute in der klassischen Publikationstätigkeit, also dem Verfassen und 
Publizieren von wissenschaftlichen Texten [...] sowie alle[n] dazugehöri
gen Praktiken (z.B. Peer Review, Herausgabe, Zitationsregeln, formaler 
Aufbau der Texte etc.).“53 Daher entschieden sich auch die Forschenden 
der Charité, ihre Erkenntnisse nicht nur im Rahmen des WHO-Protokolls 
zur Verfügung zu stellen, sondern auch in einem wissenschaftlichen Fach
zeitschriftenartikel zu veröffentlichen.54

Kollaboratives Schaffen

Die Produktion der Publikation, ein kontinuierlicher Vorgang aus “Lesen, 
Schreiben, Diskutieren, Suchen, Recherchieren, Präsentieren, Einreichen 
und Überprüfen“55 erfolgt heutzutage meist kollaborativ.56

Anders als nach den neuhumanistischen Vorstellungen von Wilhelm 
von Humboldt, der die Beschäftigung mit zweckfreier Wissenschaft an 
der Universität „in Einsamkeit und Freiheit“57 proklamierte, ist die Zu
sammenarbeit heutzutage bereits während des Forschungsprojekts selbst 
stark ausgeprägt: Dabei können Forschungsteams zwei bis mehrere 100 

II.

51 Charité – Universitätsmedizin Berlin, Tweet vom 12.02.2020 um 20:36 Uhr.
52 Charité – Universitätsmedizin Berlin, Tweet vom 16.01.2020 um 12:10 Uhr.
53 Lüthje, in: Bonfadelli/Fähnrich/Lüthje/Milde/Rhomberg/Schäfer, S. 111; Gloning, 

in: Gloning/Fritz, S. 4; Fähnrich u. a., Medien & Kommunikationswissenschaft 
2019, 63 (63); Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and 
scholarly publishing, S. 5.

54 Corman u. a., Eurosurveillance 2020, 23 (23).
55 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 47: „a continuous cycle of reading, 

writing, discussing, searching, investigating, presenting, submitting, and review
ing“.

56 Dies macht sich auch anhand der stetig steigenden Anzahl von Artikeln, die von 
zwei oder mehr Autoren verfasst wurden, bemerkbar, vgl. Palmer u. a., Scholarly 
information practices in the online environment, S. 23 m.w.N.; Johnson u. a., The 
STM Report: An overview of scientific and scholarly publishing, S. 35.

57 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (109) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.
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Teilnehmende aufweisen.58 Allein der Eurosurveillance-Artikel zum RT-
PCR-Test zur Diagnose des Coronavirus SARS-CoV-2 führt 24 Forschende 
an neun verschiedenen Institutionen in Deutschland, den Niederlanden, 
Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Belgien sowie China als Verfas
sende auf.59

 
Neuere informationswissenschaftliche Studien zeigen, dass das flexible 
Arbeiten in verschiedenen Gruppen abhängig von den jeweiligen Bedürf
nissen gleichberechtigt neben die Einzelarbeit sowie die Arbeit in einer 
festen Forschungsgruppe getreten ist.60 Viele Forschende geben es sogar 
als ihre bevorzugte Arbeitsweise an.61 Allerdings treten hier disziplinspe
zifische Unterschiede zu Tage: Insbesondere in den Naturwissenschaften 
herrschen flexible Zusammenarbeiten vor, während Forschende der Sozi
alwissenschaften eher Teil fester Forschungsteams sind und Forschende 
der Geisteswissenschaften eher in Einzelarbeit forschen.62

 
Aber auch diese bedienen sich zur Qualitätskontrolle des weit verbreiteten 
Peer Review-Verfahrens:63 Dabei begutachten Forschende mit ausgepräg
tem Kenntnisstand sowie gleichem Gegenstandsinteresse den fachlichen 
Inhalt der Publikation64 und überprüfen des Weiteren, inwieweit der In
halt der Publikation eine Erweiterung des bisherigen Wissens darstellt,65 

um schließlich eine begründete Empfehlung abzugeben, ob eine Publika
tion angenommen, abgelehnt, überarbeitet oder neu eingereicht werden 
soll.66 Viele Wissenschaftsdisziplinen bedienen sich bis heute dieser Art 
der Qualitätssicherung.67 Die Überprüfung erfordert einen schnellen und 

58 Palmer u. a., Scholarly information practices in the online environment, S. 25.
59 Corman u. a., Eurosurveillance 2020, 23 (23).
60 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (503).
61 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (503).
62 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (504).
63 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 58.
64 Kaden, Library 2.0 und Wissenschaftskommunikation, S. 71; Hilty, GRUR Int 

2006, 179 (184).
65 Dies schließt die Bestätigung einer vorhandenen wissenschaftlichen These durch 

Replikation ein; vgl. Borgman, Scholarship in the digital age, S. 58; Acord/Harley, 
New Media & Society 2013, 379 (384) m.w.N.

66 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 58.
67 Harley/Acord, Peer Review in Academic Promotion and Publishing: Its Meaning, 

Locus, and Future, S. 15; Roberts, First Monday 1999, 4 (5); Hopkins, New ap
proaches to peer review in the age of online, open-access publishing, S. 1.
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einfachen Zugang zu Informationen für Begutachtende:68 Teilweise wer
den dazu – abhängig von der jeweiligen Disziplin – neben dem bisher un
veröffentlichten Text eines Manuskripts die zur Publikation gehörigen Da
tensätze und Forschungsmaterialien zur Begutachtung eingereicht.69

Wissenschaftliche Publikationstätigkeit

Wissenschaftliche Kommunikation ist häufig intrinsisch motiviert: For
schende streben als Schaffende mit ihrem Werk infolge einer grundstän
digen öffentlichen Finanzierung viel mehr nach Anerkennung ihrer Leis
tung als nach finanziellen Vorteilen.70 Hinzu treten für die formale 
Publikation extrinsische Motivatoren: Die Steigerung der persönlichen 
Reputation fördert die individuelle Karriere und den künftigen wissen
schaftlichen Erfolg in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sowie bei der 
Akquirierung von Forschungsfinanzierung.71 Veröffentlichungen in presti
geträchtigen Zeitschriften werden als wesentlicher Faktor in Berufungsver
fahren gewertet;72 „Sichtbarkeit ist das non-plus-ultra für den Autor.“73 

Für viele Forschende sind Journalbeiträge daher das „Lebenselixier“ der 
Forschung.74 Deswegen ist eine möglichst weite Verbreitung der Publikati
on sowie ihre Rezeption erforderlich,75 welche bei hoher Reputation wahr
scheinlicher ist: Denn bei Auswahl der Lektüre zur Unterrichtung über 
den Stand der Forschung gilt: „Im Zweifelsfall entscheidet man sich […] 
für den bewährten, bekannten und gegen den unbekannten Namen.“76

 
Ziel jeder Werkkreation in der Wissenschaft ist in aller Regel die Veröf
fentlichung.77

III.

68 Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 123 (129).
69 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 58.
70 RegE UrhWissG, S. 18; Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific 

and scholarly publishing, S. 6, 77.
71 Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and scholarly publish

ing, S. 6.
72 Acord/Harley, New Media & Society 2013, 379 (381) m.w.N.
73 Roosendaal u. a., Bibliothek, Forschung und Praxis 2002, 149 (149).
74 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (498): „Journals are, for 

most scholars, the lifeblood of research […].”.
75 RegE UrhWissG, S. 18.
76 Kühl, Forschung & Lehre 2015, 804 (806); ähnlich: Shu u. a., College & Research 

Libraries 2018, 785 (786).
77 Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 69f.
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Dies gilt insbesondere in den (Natur-)Wissenschaften, in denen die Mög
lichkeit zur Publikation in einer Zeitschrift mit hohem „Impact Factor“ 
eine entscheidende Rolle für die eigene Karriere spielen kann.78 Auch im 
Fall des Vorhandenseins mehrerer Publikationsorgane ist eine Zeitschrift 
dann nicht substituierbar, möchte die forschende Person nicht Einbußen 
in ihrer wissenschaftlichen Karriere erleben.79

 
Diese fehlende Substituierbarkeit macht sich – wegen der Doppelrolle 
der Forschenden – ebenfalls auf der Seite der Lesenden bemerkbar. Auch 
die lesende Person kann bei ihrer Recherche nicht ohne Weiteres auf 
andere Zeitschriften ausweichen, da ein wissenschaftliches Werk – per de
finitionem – nie substituierbar ist:80 Alle wissenschaftlichen Publikationen 
bilden in ihrer Gesamtheit den Korpus der wissenschaftlichen Erkennt
nis, deren Kenntnis es braucht, um mit der eigenen Forschung darauf 
aufbauen zu können. Existieren zu einem Thema drei Publikationen – 
eine Studie mit der originären These und einer stützenden Datenanalyse, 
eine Replikationsstudie, die die These mit einer weiteren Datenanalyse 
bestätigt und eine Replikationsstudie, die die These anhand neuer Daten 
bekräftigt, bedarf er zur Unterrichtung über den Stand der Forschung 
zwingend der Lektüre aller drei Zeitschriftenbeiträge.81 Denn auch wenn 
die behandelte These in allen drei Zeitschriftenbeiträgen dieselbe ist, ist 
die darin enthaltene Information (z.B. die Bestätigung der These) vor Pu
blikation der Replikationsstudie nicht in einem anderen Werk enthalten. 
Zudem fordern die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, denen sich 
Forschende in Deutschland weit überwiegend verschrieben haben, stets 
die Kenntnisnahme und Zitierung der jeweiligen Primärquelle.82

 
Mit Veröffentlichung einer Information in einem Zeitschriftenartikel wird 
die Information zwar grundsätzlich zugänglich gemacht, da sie nicht mehr 
in der Schreibtischschublade von Forschenden an der Universität lagert. 

78 Hilty, GRUR Int 2006, 179 (185).
79 Hilty, GRUR Int 2006, 179 (185).
80 Bargheer, in: Lackner/Schilhan/Kaier, S. 45.
81 Hilty, GRUR Int 2006, 179 (179, 185f.); Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der 

digitalen Welt, S. F 72; Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, 
S. 74.

82 Leitlinie 7 in Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wis
senschaftlicher Praxis - Kodex.
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Gleichzeitig wird jedoch de facto ein originäres Monopol errichtet:83 Denn 
der die Zeitschrift herausgebende Verlag verfügt in der Regel über das 
alleinige Recht zur primären Verbreitung dieser niedergeschriebenen Er
kenntnis.84 Dem allgemeinen Marktmechanismus folgend kann er einen 
beliebigen Preis für den Zugang zu dieser Erkenntnis festsetzen.85

Da allerdings nicht die Erkenntnis als solche, sondern vielmehr die 
die Erkenntnisse enthaltende Zeitschrift das handelbare Gut darstellt, be
darf es der Berücksichtigung der dieser zugrundeliegenden Marktmecha
nismen: Derzeit existieren etwa 33.100 verschiedene englischsprachige wis
senschaftliche Zeitschriften.86 Ca. 10.700 davon werden von den fünf größ
ten Verlagen (SpringerNature, relx Group [früher: Reed Elsevier], Taylor 
& Francis, Wiley und Sage) herausgegeben.87 Diese wenigen Anbietenden 
stehen einer Vielzahl an Forschenden gegenüber; es existiert also eine 
oligopolartige Struktur.88 Auch in dieser ist eine gewisse einseitige Preisbil
dung infolge abgestimmter Verhaltensweisen möglich.89 Dies gilt umso 
mehr, als die Nachfrage der Forschenden auf dem Markt der wissenschaft
lichen Zeitschriften mangels Preissensibilität und Substituierbarkeit der 
Werke selten elastisch ist.90 Zwischen den anbietenden Verlagen und den 
nutzenden Forschenden besteht zudem kein direktes ökonomisches Ver

83 Peukert, in: Hilty/Peukert, S. 18; zum Begriff des Monopols vgl. Mecke, Defini
tion: Monopol in Gabler Wirtschaftlexikon.

84 Vgl. auch den Grundsatz in § 8 VerlG. Infolge der Open Access-Bemühungen 
im wissenschaftlichen Publikationsmarkt überträgt der Urheber allerdings zu
nehmend nur noch ein einfaches Nutzungsrecht an Verlage.

85 Alternativ könnte er die Menge der angebotenen Güter bestimmen, was aller
dings bei digitalen Zeitschriftenartikeln ausscheidet, vgl. Bundeszentrale für politi
sche Bildung, Monopol | bpb.

86 Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and scholarly publish
ing, S. 5.

87 Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and scholarly publish
ing, S. 41.

88 Shu u. a., College & Research Libraries 2018, 785 (786); Larivière u. a., PLOS 
ONE 2015, e0127502 (5, 11); McGuigan, Journal of Business & Finance Librarian
ship 2004, 13 (15).

89 Bundeszentrale für politische Bildung, Oligopol | bpb.
90 Shu u. a., College & Research Libraries 2018, 785 (786); Boni, Leviathan 2010, 

293 (295); Tenopir/King, Journal of Scholarly Publishing 1997, 135 (152f.); 
McGuigan, Journal of Business & Finance Librarianship 2004, 13 (18); EBSCO, 
Serials Price Projection Report 2021, S. 1; Fessler, Ökonomische Aspekte wis
senschaftlicher Fachzeitschriften, S. 29f.
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hältnis; vielmehr nehmen Bibliotheken den Literaturversorgungsauftrag 
wahr.91

 
Für die Zeit seit Mitte der 1970er Jahre ist deshalb ein kontinuierlicher 
Anstieg des Preises wissenschaftlicher Zeitschriften zu verzeichnen.92 Lag 
der Durchschnittspreis für den institutionellen Bezug einer wissenschaft
lichen Zeitschrift im Jahr 1975 noch bei 39 $, wurden im Jahr 1995 
bereits 284 $, also das 7,3-fache fällig; selbst nach Inflationsbereinigung 
verbleibt eine Steigerung um 230 %.93 Auch in den vergangenen Jahren 
steigen die Journalpreise weiter.94 Für die aktuelle Entwicklung lassen 
die Geschäftsberichte der großen internationalen Zeitschriftenverlage nur 
erahnen, welch „gutes Geschäft“ mit der Publikation wissenschaftlicher 
Erkenntnisse verbunden ist: Allein die relx Group erzielte im Krisenjahr 
2020 im Bereich „Scientific, Technical & Medical“ ein bereinigtes opera
tives Ergebnis von 1,021 Milliarden GBP – die operative Gewinnmarge 
des Bereichs lag bei ca. 37,9 %.95 Damit übertrifft der Bereich sogar die 
operative Gewinnmarge des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft, ein 
hoch profitables Mitglied der ohnehin für hohe Gewinnmargen bekann
ten Technologiebranche.96

 
Die damit verbundene Gewinnmaximierung ist insbesondere auf drei 
Faktoren zurückzuführen: Erstens reichen Forschende ihre Publikation 
aufgrund fortgeschrittener Technologien inzwischen nahezu druckfertig 
bei dem Verlag ein, die Kosten für den Satz der Publikation bleiben also 

91 Bargheer, in: Lackner/Schilhan/Kaier, S. 45; McGuigan, Journal of Business & Fi
nance Librarianship 2004, 13 (14, 17).

92 Shu u. a., College & Research Libraries 2018, 785 (786); Boni, Leviathan 2010, 
293 (294).

93 Tenopir/King, Journal of Scholarly Publishing 1997, 135 (152). Ein Vergleich mit 
der Preisentwicklung auf dem Markt für Publikumszeitschriften ist aufgrund 
des grundsätzlich unterschiedlichen Finanzierungsmodells (insbesondere Finan
zierung durch Werbeanzeigen) nicht möglich.

94 Bosch u. a., Costs Outstrip Library Budgets | Periodicals Price Survey 2020; Bosch 
u. a., The New Abnormal: Periodicals Price Survey 2021; Boni, Leviathan 2010, 
293 (293).

95 relx Group, RELX Annual Report 2020, S. 7: für Angaben zu operativem Ergebnis 
und Gewinnspanne in früheren Jahren vgl. Larivière u. a., PLOS ONE 2015, 
e0127502 (11).

96 Microsoft Corporation, Annual Report 2020, S. 28; Mittermaier, Software und IT: 
Hohe EBIT-Margen im Branchenvergleich.
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erspart.97 Durch die zunehmende digitale e-only-Publikation fallen zwei
tens Druck- und Distributionskosten weg.98 Drittens veränderte sich die 
Preispolitik der großen Verlage angesichts der wachsenden digitalen Da
tenbanken zu einer Bundle-Preispolitik, die einen Bezug einer Zeitschrift 
von dem Bezug einer anderen Zeitschrift abhängig macht und die Kosten 
für den Bezug insgesamt ansteigen lässt, während der Preis für den Einzel
download im Durchschnitt sinkt.99

 
Bei Betrachtung dieser Geschäftsmodelle, die zunehmend auf Gewinnma
ximierung ausgerichtet sind, darf allerdings nicht außer Acht gelassen wer
den, dass es neben den „big players“ im internationalen wissenschaftlichen 
Publikationsmarkt gerade im deutschsprachigen Bereich viele kleine Wis
senschaftsverlage gibt, die mittels Lektorats und gedruckter Publikation 
zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse beitragen. Deren reine 
Umsätze sind weit von derartigen Gewinnmargen entfernt;100 viele kämp
fen infolge der Bindung der Bibliotheksbudgets in Konsortialverträgen um 
das Überleben.101

 
Zudem gibt es immer mehr von traditionellen Publikationswegen ab
weichende Veröffentlichungsmöglichkeiten: Open Access-Publikationen 
gewinnen disziplinübergreifend an Bedeutung – seit 2009 liegt der An
teil der Open Access-Veröffentlichungen kontinuierlich über 25 % aller 
veröffentlichten Publikationen.102 So wurde beispielsweise auch der For
schungsbericht zum RT-PCR-Test der Berliner Charité am 23.01.2020 in 
einer digitalen wissenschaftlichen Fachzeitschrift unter CC-BY 4.0-Lizenz 
frei abrufbar im Internet veröffentlicht.103 In der Folge wurde er über 
vierhunderttausend Mal im Volltext aufgerufen und war knapp ein Jahr 
nach seiner Veröffentlichung über eintausendsechshundert Mal zitiert.104

97 Hilty, GRUR Int 2006, 179 (182).
98 Bargheer, in: Lackner/Schilhan/Kaier, S. 44; Hilty, GRUR Int 2006, 179 (184).
99 Bargheer, in: Lackner/Schilhan/Kaier, S. 45; Johnson u. a., The STM Report: An 

overview of scientific and scholarly publishing, S. 6; Hilty, GRUR Int 2006, 179 
(182); Boni, Leviathan 2010, 293 (297).

100 Vgl. dazu die Ausführungen in der Stellungnahme des Universitätsverlags 
WINTER GmbH zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Angleichung des 
Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft, S. 2.

101 Boni, Leviathan 2010, 293 (300).
102 Europäische Kommission, Trends for open access to publications: Percentage of 

Open Access publication in total publications, 2009-2018.
103 Corman u. a., Eurosurveillance 2020, 23 (23).
104 Corman u. a., Eurosurveillance 2020, 23 (23); Stand der Abrufdaten: Juni 2021.
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Aber auch Preprints gewinnen zunehmend an Bedeutung: Allein die 
biomedizinische Forschung veröffentlichte Mitte des Jahres 2020 bereits 
über 10.000 Preprints monatlich auf Servern im Internet.105

 
Diese alternativen Verbreitungswege ermöglichte die digitale Transforma
tion.

Möglichkeiten der Wissenschaft:
Digitale Transformation wissenschaftlicher Forschung

Die Entwicklung der Wissenschaft war in den vergangenen Jahren stark 
beeinflusst durch die Entwicklung der Informationstechnologien. Diese 
bewirkte eine die Wissenschaft und alle übrigen Gesellschaftsbereiche er
fassende digitale Transformation.106 So ist heutzutage infolge der Digitali
sierung nicht nur nahezu jedem Forschenden jederzeit eine perfekte Kopie 
eines Originals möglich;107 digitale Inhalte – und neueste Forschungser
kenntnisse – lassen sich seit Erfindung des World Wide Webs auch in 
Sekundenschnelle auf der ganzen Welt verbreiten.108

 
Dabei gilt der Grundsatz der Ubiquität des Internets: Die zugrundeliegen
de Technologie macht Informationen und Produkte grundsätzlich zeitlich 
sowie örtlich unabhängig verfügbar.109 Für internetnutzende Forschende 
ist damit erstens grundsätzlich nicht mehr von Bedeutung, auf welchem 
Rechner die begehrten Inhalte gespeichert sind – solange an dem Ort, an 
dem sich die forschende Person befindet, ein Internet-Anschluss vorhan
den ist.110 Da die Information nicht nur übertragen, sondern im Internet 

B.

105 Polka/Penfold, Biomedical preprints per month, by source and as a fraction of 
total literature.

106 Zukunftsinstitut, Ein neuer Blick auf Digitalisierung.
107 Stallberg, Urheberrecht und moralische Rechtfertigung, S. 28. Dies verändert 

die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Informationsrezeption, vgl. dazu die 
Darstellungen sogleich in diesem Teil der Untersuchung.

108 Stallberg, Urheberrecht und moralische Rechtfertigung, S. 28. Dies verändert 
auch die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Informationssuche sowie die 
Möglichkeiten des wissenschaftlichen Informationsaustauschs, vgl. dazu die 
Darstellungen sogleich in diesem Teil der Untersuchung.

109 Dies verändert insbesondere die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Informa
tionsrezeption, vgl. dazu die Darstellungen in diesem Teil der Untersuchung.

110 Stähler, Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie, S. 113.
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auch gespeichert wird, ist sie zweitens auch grundsätzlich zu jeder Zeit 
langfristig zugänglich.111

 
Das Internet wird von Forschenden allerdings nicht nur als Abrufmedium 
für Informationen und Erkenntnisse wahrgenommen; es ist auch Bezie
hungsmedium und dient der interpersonalen Kommunikation und Dis
kussion von Forschungsergebnissen.112 Zunehmende Partizipationsmög
lichkeiten machen jede forschende Person durch Nutzung und Produkti
on digitaler Inhalte zu einem „produser.“113

Damit geht ein Wegfall der klassischen Gatekeeper einher:114 Hatten die 
traditionellen Medien, wie Zeitungen, Radio oder Fernsehen, aber auch 
wissenschaftliche Print-Zeitschriften in der Vergangenheit bereits durch 
Auswahl der recherchierten und verarbeiteten Informationen eine Filter
funktion inne und prüften jeden Inhalt vor Veröffentlichung auf seine 
jeweilige öffentliche bzw. wissenschaftliche Relevanz, stellt digitale Kom
munikation im Internet diese Öffentlichkeit her, ohne dass es einer Betei
ligung von Journalisten oder Redaktionen bedarf:115 Jedes Individuum 
kann grundsätzlich nach Belieben Informationen öffentlich zugänglich 
machen – mögen sie nun falsch oder manipulierend, bahnbrechend oder 
wissenschaftlich irrelevant sein. Vor diesem Hintergrund erlebt auch die 
wissenschaftliche Bibliothek, die früher durch die Auswahl der beschafften 
Medien eine zusätzliche Filterfunktion bei der wissenschaftlichen Informa
tionsversorgung erfüllte, einen Funktionswandel.116 Denn diese jederzeiti

111 Stähler, Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie, S. 113f.
112 Himmelreich, Digitale Unternehmenskritiker, S. 67f. Vgl. dazu ausführlich die 

Darstellungen zum Informationsaustausch sogleich in diesem Teil der Untersu
chung.

113 Himmelreich, Digitale Unternehmenskritiker, S. 77. Vgl. dazu ausführlich die 
Darstellungen zum Informationsaustausch sogleich in diesem Teil der Untersu
chung.

114 Bennett, Information, Communication & Society 2003, 143 (161); Orle, Wegfall 
des Gatekeeper-Monopols der Journalisten; zum Begriff vgl. Lewin, Human 
Relations 1947, 143 (145).

115 Himmelreich, Digitale Unternehmenskritiker, S. 86, 104; White, Journalism 
Quarterly 1950, 383 (383); Engelmann, Gatekeeping; Bennett, in: Couldry/Cur
ran, S. 20; vgl. dazu sogleich die Darstellungen zum Informationsaustausch in 
diesem Teil der Untersuchung.

116 Boni, Leviathan 2010, 293 (295); ausführlich zur Situation der Bibliotheken 
nach alter urheberrechtlicher Rechtslage: Duppelfeld, Das Urheberrecht der Bi
bliotheken im Informationszeitalter.
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ge Zugänglichkeit von Informationen infolge Digitalisierung und Internet 
verändert Handlungsweisen und Distributionswege in der Wissenschaft.117

 
Einen detaillierten Einblick in die Veränderungen ermöglicht insbesonde
re die informationswissenschaftliche Forschung.118

Informationssuche

Ging eine forschende Person früher in die Bibliothek, um sich mittels 
analoger Bücher und wissenschaftlicher Zeitschriften über den Stand der 
Forschung zu informieren, sucht die Mehrheit der Forschenden passende 
Informationen heute elektronisch119 – häufig mittels einer Internet-Such
maschine vom eigenen Schreibtisch aus:120 Nach nur einem Klick stehen 
unzählige wissenschaftliche Artikel zur Lektüre am eigenen Desktop be
reit.121

I.

117 Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and scholarly publish
ing, S. 5, 11.

118 Viele der informationswissenschaftlichen Studien wurden außerhalb Deutsch
lands – mit lokalem Schwerpunkt in Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten von Amerika – durchgeführt. Die Untersuchungen können daher einen 
Überblick über typische Verhaltensweisen von Forschenden geben; sie können 
aber aufgrund der abweichenden zugrundeliegenden Rechtssysteme (insbeson
dere: fair use- / fair dealing-Konzept im Urheberrecht) nicht zur Evaluation des 
deutschen Rechts genutzt werden. Vgl. für einen Überblick über vorhandene 
informationswissenschaftliche Studien: Borgman, Scholarship in the digital age; 
für ausgewählte Teilbereiche vgl. u.a. Tenopir u. a., Publications 2019, 1; Teno
pir u. a., Learned Publishing 2012, 279; Acord/Harley, New Media & Society 
2013, 379; Antonijević/Cahoy, portal 2014, 287; Wellings/Casselden, Journal of Li
brarianship and Information Science 2019, 789; Weiland, in: Bernhardt/Hinds/
Meyer, S. 283ff.

119 Antonijević/Cahoy, portal 2014, 287 (301); Wellings/Casselden, Journal of Librari
anship and Information Science 2019, 789 (791); Baase, A Gift of Fire, S. 313; 
Niu/Hemminger, Journal of the American Society for Information Science and 
Technology 2012, 336 (343); für Journalartikel im Besonderen: Newman/Sack, 
Learned Publishing 2013, 123 (130); für disziplinspezifische Zugangsgewohn
heiten vgl. im Detail: Talja/Maula, Journal of Documentation 2003, 673 (685f.).

120 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 53.
121 Acord/Harley, New Media & Society 2013, 379 (382, 385); Harley u. a., Assessing 

the Future Landscape of Scholarly Communication, S. 453.
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Für den Zugriff werden dabei fachübergreifend vor allem institutionel
le Subskriptionen genutzt,122 gegebenenfalls unter Inanspruchnahme des 
von Forschenden stark befürworteten Fernzugriffs (z.B. über VPN123);124 

allerdings gewinnen insbesondere bei Artikeln im elektronischen Format 
informelle Zugangswege wie der Kopienversand unter Kollegen sowie so
ziale Netzwerke an Bedeutung.125

Ist ein Artikel nicht über eine institutionelle Subskription erreichbar, 
suchen Forschende laut einer Studie von Nicholas weit überwiegend nach 
einer anderweitig online verfügbaren Kopie des Artikels auf persönlichen 
Websites oder institutionellen Repositorien statt den Präsenzbestand der 
Bibliothek zu prüfen oder den Fernleihservice in Anspruch zu nehmen.126 

Denn für Forschende ist ein schneller und einfacher Zugang zum Volltext 
erforderlich.127 Je länger die Beschaffung eines Artikels dauert, desto gerin
ger ist dessen Chance, gelesen zu werden; je schneller Zugriff zu einer 
Ressource besteht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit ihrer Wahrneh
mung.128

 
Vor diesem Hintergrund wächst disziplinübergreifend auch die Bedeutung 
privater „Bibliotheken“ auf dem eigenen Computer für die Informations
suche.129 Fast alle Forschenden speichern derzeit Zeitschriftenartikel im 
PDF-Format auf der Festplatte ihres Computers.130 Viele Forschende (ins
besondere der Geisteswissenschaften) unterhalten nach der Digitalisierung 
von Quellen persönliche digitale Sammlungen mit PDF-Versionen, die 

122 Tenopir u. a., Publications 2019, 1 (13); Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 
123 (131); Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (283).

123 = Virtual Private Network. Es handelt sich um eine Netzwerkverbindung, die 
von Dritten nicht eingesehen werden kann und einen Fernzugriff auf ein priva
tes Kommunikationsnetz ermöglicht.

124 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (285).
125 Tenopir u. a., Publications 2019, 1 (13); Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 

279 (283).
126 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (513): 43,9 % bedien

ten sich persönlicher Websites oder institutioneller Repositorien, 14,2 % des 
Präsenzbestands der Bibliothek und 12,2 % des Fernleihservices (n = 148).

127 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (284).
128 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (284).
129 Antonijević/Cahoy, portal 2014, 287 (287).
130 Antonijević/Cahoy, portal 2014, 287 (292).
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für die Informationssuche während der Forschungstätigkeit von zentraler 
Bedeutung sind.131

Informationsrezeption

Hat man einen zum beabsichtigten Forschungsprojekt passenden Artikel 
gefunden, erfolgt dessen Lektüre überwiegend noch in (aus)gedruckter 
Form.132 Damit bewahren viele Forschenden den herkömmlichen Weg 
der Lektüre wissenschaftlicher Publikationen: In der Vergangenheit, als 
lediglich gedruckte Publikationen verfügbar waren, hatten Forschende gar 
keine andere Wahl, als den gewünschten Artikel an einem Tisch in der 
Bibliothek zu lesen und sich handschriftliche Notizen zu machen. Einige 
Jahre nach Erfindung des Kopiergeräts bestand zumindest die Möglichkeit, 
die Bibliothekare um Anfertigung einer Kopie zu bitten.

Diese Vorgehensweise erscheint heutzutage angesichts der Möglichkeit 
des Volltextdownloads133 in manchen Disziplinen bereits antiquiert. So 
ist es nicht verwunderlich, dass inzwischen auch immer mehr Forschende 
den Vorteil dieser Zugangsmöglichkeit erkennen und nutzen: Allein für 
den naturwissenschaftlichen Bereich wird die Anzahl jährlicher Volltext-
Downloads auf 2,5 Milliarden geschätzt.134 Deren Lektüre findet zuneh
mend auf Laptop, Netbook oder Desktop-PC statt,135 für die Lektüre auf 
der Fahrt in Bus und Bahn ist kein Ausdruck mehr notwendig. Der Artikel 

II.

131 Antonijevic/Cahoy, DHQ 2018, 12.3 (Rn. 43); Newman/Sack, Learned Publishing 
2013, 123 (128).

132 Tenopir u. a., Publications 2019, 1 (13); Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 
123 (128); Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (286); Kuruppu/Gruber, 
Journal of Academic Librarianship 2006, 609 (613); Borgman, Scholarship in the 
digital age, S. 113, 161.

133 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (285).
134 Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and scholarly publish

ing, S. 6.
135 Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 123 (130); Wellings/Casselden, Journal 

of Librarianship and Information Science 2019, 789 (795); Niu/Hemminger, Jour
nal of the American Society for Information Science and Technology 2012, 336 
(343); Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (286): „Finding 5: academics 
still print-out articles for final reading, although on-screen reading is increas
ing.“; zu einer Studie unter Promovierenden vgl. Liu, Information Processing 
& Management 2006, 583 (587); noch die Präferenz der Forschenden der Natur
wissenschaften für die Printversion betonend: Brown, Journal of the American 
Society for Information Science 1999, 929 (929).
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wird stattdessen in der Cloud abgespeichert, sodass er von jedem mit 
dem Internet verbundenen digitalen Lesegerät aus und sogar noch nach 
Abschluss des jeweiligen Forschungsprojekts abrufbar ist.136

Speziell in den Geisteswissenschaften ist allerdings – wegen der notwen
digen Intensität des Lesens sowie des Vergleichens von Textstellen – eine 
sehr langsame Entwicklung von der Print- zur Bildschirm-Rezeption zu 
beobachten.137

 
In Bezug auf Bücher stellt sich die Situation insgesamt etwas anders dar: 
Überwiegend dienen Bücher als analoge „Schlüsselelement[e] in der per
sönlichen Bibliothek“ und werden lediglich abschnitts- oder kapitelweise 
und häufig wiederholt genutzt, da der Rezipierende den Inhalt des Buches 
bereits vorab kennt.138 Wenn Forschende den Inhalt eines gesamten Bu
ches lesen möchten, bevorzugen sie die gedruckte und gebundene Version 
eines Buches.139 Gründe dafür sind die leichtere Lesbarkeit gedruckter 
Ressourcen sowie die Annotationsmöglichkeit.140 Wird nach spezifischen 
Informationen gesucht, bedienen sich Forschende hingegen bevorzugt di
gitaler Ausgaben bzw. E-Books.141 Die elektronischen Ressourcen werden 
vor allem wegen der Möglichkeit des Überfliegens, ihrer schnelleren Zu
gänglichkeit und der einfachen Speicherung und Portabilität genutzt.142

 
Die Entwicklung zur vermehrten digitalen Rezeption von Büchern und 
Zeitschriftenartikeln wird positiv beeinflusst von der zunehmenden mo

136 Antonijević/Cahoy, portal 2014, 287 (298).
137 Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 123 (128).
138 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (288): "Readers return to the same 

book and may read just sections or chapters. Scholarly books support academic 
work, in particular, in the humanities. […] Many of the respondents consider 
the books they read a ‘key element in personal library over many years’, a ‘key 
reference volume’, or a ‘major text book in the field’. We assume, therefore, 
many of the readings are re-readings.”; Borgman, Scholarship in the digital age, 
S. 161 m.w.N.

139 Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 123 (130); Borgman, Scholarship in 
the digital age, S. 113; Dallas u. a., Europäische Erhebung zum Umgang mit 
digitalen Methoden in den Geisteswissenschaften - Ergebnisse der Erhebung, 
S. 3.

140 Wellings/Casselden, Journal of Librarianship and Information Science 2019, 789 
(795); Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (287, 289).

141 Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 123 (130); Tenopir u. a., Learned Pub
lishing 2012, 279 (289).

142 Wellings/Casselden, Journal of Librarianship and Information Science 2019, 789 
(795); Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (284).
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bilen Arbeit:143 Recherchen und Lektüren von Forschungsliteratur sind 
durch Fernzugriff, Digitalisierung, Volltext-Downloads und Synchronisati
on an vielen Orten dieser Welt möglich.144

Informationsaustausch

Erachten Forschende einen Zeitschriftenartikel als für eine andere for
schende Person interessant, übersenden sie – statt eines Briefs – inzwischen 
eine kurze E-Mail mit einem Link auf den Artikel an diese.145 Überhaupt 
dient die E-Mail als bevorzugtes Kommunikationsmittel für die professio
nelle Kommunikation und das Teilen von ersten Gedanken und Entwür
fen.146 Dagegen werden Artikel-Volltexte genauso wie vollständige Scans 
von Büchern nur selten per E-Mail geteilt.147

 
Die E-Mail ist allerdings nur ein kleiner Teil der sog. Academic Media, 
die von Forschenden infolge der digitalen Transformation zur Vernetzung 
genutzt werden. Darüber hinaus existieren soziale Allgemeinnetzwerke 
(z.B. Twitter, Blogs, Facebook, Youtube, Skype, LinkedIn) sowie soziale 
Forschungsnetzwerke (z.B. Mendeley, EndNote, Dropbox, Google Docs, 
Zotero, ResearchGate148, Academia.edu149, Slideshare), die Forschenden 
als Kommunikationskanal dienen:150 So sind ResearchGate, Academia.edu 

III.

143 Ge, College & Research Libraries 2010, 435 (445); Tenopir u. a., Learned Pub
lishing 2012, 279 (285); Weiland, in: Bernhardt/Hinds/Meyer, S. 287; Gessner 
u. a., in: Mueller, S. 539; Antonijević, Amongst Digital Humanists - An Ethno
graphic Study of Digital Knowledge Production, S. 42.

144 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (285).
145 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (503); Tenopir u. a., 

Publications 2019, 1 (17).
146 Palmer u. a., Scholarly information practices in the online environment, S. 27f.; 

Walsh u. a., Journal of the American Society for Information Science 2000, 1295 
(1300); Borgman, Scholarship in the digital age, S. 47; Case, Looking for informa
tion, S. 127f.; Acord/Harley, New Media & Society 2013, 379 (382); Johnson u. a., 
The STM Report: An overview of scientific and scholarly publishing, S. 9.

147 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (503); Tenopir u. a., 
Learned Publishing 2017, 1 (8); Tenopir u. a., Publications 2019, 1 (17), wobei 
das „Teilen“ nicht näher definiert wird.

148 Zur Bedeutung im akademischen Diskurs vgl. Thelwall/Kousha, Journal of the 
Association for Information Science and Technology 2015, 876.

149 Zur Bedeutung im akademischen Diskurs vgl. Thelwall/Kousha, Journal of the 
Association for Information Science and Technology 2014, 721.

150 Zur Terminologie vgl. Tenopir u. a., in: Bernhardt/Hinds/Strauch, S. 124.
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sowie LinkedIn im direkten Kontakt zweier Personen von großer Bedeu
tung;151 Twitter wird dagegen vor allem zur Kommunikation von Inhalten 
sowie zur Diskussion, insbesondere auch zur Äußerung methodischer und 
inhaltlicher Kritik an Publikationen, genutzt.152 Genau wie andere soziale 
Allgemeinnetzwerke dient es zur Kommunikation mit Menschen außer
halb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.153

Diesen Kommunikationskanälen der „Academic Media“ wird allerdings 
nicht der gleiche Wert wie einer formalen Publikation beigemessen, die 
trotz digitaler Transformation bis heute existiert.154 Auch hier veränderten 
sich allerdings die Umstände der Publikation: Der traditionelle Bleisatz 
wurde durch das Desktop Publishing ersetzt – nahezu alle Forschenden 
verfassen ihr Manuskript inzwischen unter Einsatz eines Computers und 
übernehmen die Formatierung ihres Artikels selbst.155 Dieser wird immer 
häufiger angereichert durch Tabellen, Diagramme, Grafiken und andere 
Multimedia-Inhalte.156

Viel grundlegender veränderten sich allerdings die Distributionswege der 
Publikation: Im Jahr 1990 erschien mit „Postmodern Culture“ die erste 
wissenschaftliche e-only Zeitschrift, eine Publikation, die vollständig auf 
eine gedruckte Version verzichtete und lediglich als Teil einer Datenbank 
des Verlags bereitgestellt wurde.157 Heutzutage erscheint die große Mehr
zahl der Zeitschriften auf diese Weise; es existieren nur noch wenige Print-
Zeitschriften.158 Dies gibt Forschenden ebenso die technische Möglichkeit, 
ihre eigenen (insbesondere endgültigen) Publikationen über persönliche 
Homepages zu verbreiten.159

151 Noorden, van, Nature 2014, 126 (128f.).
152 Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and scholarly publish

ing, S. 9; Noorden, van, Nature 2014, 126 (129).
153 Gruzd u. a., Computers in Human Behavior 2012, 2340 (2341) m.w.N.
154 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (290).
155 Hilty, ZUM 2003, 983 (997); Hilty, GRUR Int 2006, 179 (182).
156 Palmer u. a., Scholarly information practices in the online environment, S. 22.
157 Bargheer, in: Lackner/Schilhan/Kaier, S. 44.
158 Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific and scholarly publish

ing, S. 9; Hilty, GRUR Int 2006, 179 (182); Boni, Leviathan 2010, 293 (296); 
Birkelbach, in: Heinemann/Haug/Gehrckens, S. 142.

159 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 47.
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Zudem ermöglicht die digitale Transformation die Open Access-Publi

kation.160 Das Internet bietet die Möglichkeit, dass Texte für Interessierte 
so verfügbar gemacht werden, dass diese ohne technische oder rechtliche 
Barrieren gelesen, heruntergeladen, kopiert, verteilt, gedruckt, durchsucht 
und auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzt werden können.161

Die Forschenden besitzen nun grundsätzlich die Möglichkeit einer Vor
ab-Veröffentlichung nicht begutachteter Preprints162 ohne die Beteiligung 
von Verlagen und Bibliotheken.163 Auf Online-Preprint-Repositorien kön
nen Manuskripte164, Konferenzpapers165 und andere Materialien hochgela
den werden und stehen in der Folge der gesamten Internet-Community 
zur Verfügung. Diese Möglichkeit wird inzwischen insbesondere in Berei
chen mit geringer wirtschaftlicher Bedeutung oder langen Begutachtungs
zeiten, also einem erheblichen zeitlichen Abstand zwischen Manuskript
einreichung und finaler Publikation, intensiv genutzt.166 Eine Studie in 
den USA zeigt, dass sich vor allem in den Naturwissenschaften die Reposi
torien als Distributionsorgane neben den herkömmlichen kommerziellen 
bzw. fachgesellschaftlichen Journals etabliert haben.167 In den Geisteswis
senschaften sowie den qualitativen Sozialwissenschaften werden bisher da
gegen nur wenige Preprints veröffentlicht.168

160 European Commission Directorate-General for Research and Innovation, Future 
of Scholarly Publishing and Scholarly Communication: Report of the Expert 
Group to the European Commission, S. 5.

161 Vgl. zu diesen Nutzungshandlungen die Erklärung der Budapest Open Access 
Initiative (BOAI).

162 = Schriftstücke, die bereits zur Veröffentlichung angenommen wurden, vgl. 
Borgman, Scholarship in the digital age, S. 51.

163 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 51, 68 m.w.N. European Commission 
Directorate-General for Research and Innovation, Future of Scholarly Publishing 
and Scholarly Communication: Report of the Expert Group to the European 
Commission, S. 6, 24; Johnson u. a., The STM Report: An overview of scientific 
and scholarly publishing, S. 10; Bargheer, in: Lackner/Schilhan/Kaier, S. 41ff.; 
Fähnrich u. a., Medien & Kommunikationswissenschaft 2019, 63 (65).

164 = Schriftstücke, die bisher nicht zur Veröffentlichung angenommen wurden, 
vgl. Borgman, Scholarship in the digital age, S. 51. Diese werden im Modell von 
Garvey und Griffith ebenfalls als „Preprints“ bezeichnet.

165 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 53.
166 Acord/Harley, New Media & Society 2013, 379 (383); Palmer u. a., Scholarly 

information practices in the online environment, S. 23.
167 Nicholas u. a., Journal of Information Science 2010, 494 (507); Harley u. a., 

Assessing the Future Landscape of Scholarly Communication, S. 23.
168 Acord/Harley, New Media & Society 2013, 379 (383f.).
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Möchte man die Ergebnisse eines Forschungsprojekts mit einer größeren 
Gruppe an Forschenden teilen, ist dafür – genauso wie in der Vergangen
heit – die Präsentation auf internationalen Konferenzen im Ausland sehr 
beliebt.169

 
Und dennoch: Der wissenschaftliche Austausch findet – wenn gewünscht 
oder im Fall einer weltweiten Pandemie mit Reisebeschränkungen erfor
derlich – ebenfalls unter Einsatz digitaler Kommunikationstechnologien 
statt. So werden Konferenzpräsentationen zunehmend in Echtzeit an ein 
Publikum im Internet übertragen; auch werden Foliensätze und Aufzeich
nungen im Internet verfügbar gemacht.170 So geschah es auch mit der Prä
sentation von Prof. Dr. Christian Drosten nach der RT-PCR-Test-Entwick
lung in Berlin: Ein Video seiner Präsentation einschließlich anschaulicher 
Abbildungen und Diagramme ist bis heute auf einer Internetplattform 
abrufbar.171

 
Die Digitalisierung birgt folglich viele positive Veränderungen in Wissen
schaft und Forschung – doch gibt es für diese auch Grenzen?

Grenzen der Wissenschaft:
Urheberrecht und wissenschaftliche Forschung

„Wissenschaft darf nicht alles.“172

Angesichts der vielfältigen Methoden moderner naturwissenschaftlicher 
Forschung wird heutzutage immer öfter die Frage nach legitimen Gren
zen von Forschungsaktivitäten virulent.173 So verbieten sich gentechnische 
Experimente und Versuche am lebenden Menschen häufig sowohl aus 
rechtlichen als auch ethischen Gründen. Der verfassungsrechtliche Schutz 
der Menschenwürde stellt dabei eine absolute, unüberwindbare Grenze für 
das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse dar.

C.

169 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 47, 66.
170 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 49.
171 Abrufbar unter: https://vimeo.com/392426091.
172 Lorenz, in: Oppenhoff/Jagenburg/Maier-Reimer/Verhoeven, S. 267.
173 Lorenz, in: Oppenhoff/Jagenburg/Maier-Reimer/Verhoeven, S. 267.
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Ebenso wird das Urheberrecht seitens der Forschenden häufig wahrge
nommen: Es verhindere Forschungstätigkeit und versperre den Weg zu 
wissenschaftlicher Erkenntnis.174 Anders als die statische Grenze der Men
schenwürde setzt allerdings das Urheberrecht per se der inhaltlichen Be
stimmung der Forschungstätigkeit in vielen Fällen keine unüberwindbare 
Grenze. Es handelt sich vielmehr um eine Grenze formaler Art, die dis
ziplinübergreifend im Einzelfall – insbesondere, wenn Forschungsgegen
stände selbst urheberrechtlich geschützt sind – die konkrete Forschungstä
tigkeit potenziell einschränkt.175 Aufgrund der ausdifferenzierten Systema
tik des Urheberrechts, das u.a. spezielle Regelungen für den Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung176 vorsieht, liegt es – wie sich zeigen wird – 
allerdings häufig in den Händen der Forschenden, inwieweit das urheber
rechtliche Ausschließlichkeitsrecht ihrer Forschungstätigkeit tatsächlich 
Grenzen zieht.

 
Für ein gemeinsames Verständnis des Gegenstands dieser Untersuchung 
werden im Folgenden der Begriff des Wissenschaftsurheberrechts, seine 
Systematik und Rechtfertigung ebenso dargestellt wie die besonderen He
rausforderungen, denen das Wissenschaftsurheberrecht aktuell begegnet.

Begriff des Wissenschaftsurheberrechts

Das Wissenschaftsurheberrecht ist ein Teilbereich des Urheberrechts.
 

Im Allgemeinen regelt das Urheberrecht die Rechtsbeziehungen, in denen 
Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst sowie sonstige schützens
werte Leistungen geschaffen und zur Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden.177 Nach objektivem Verständnis umfasst das Urheberrecht die 

I.

174 Sens/Katerbow/Schöch/Mittermaier, Bedarf und Anforderungen an Ressourcen für 
Text und Data Mining - Zusammenfassung der Ergebnisse einer Umfrage aus 
dem Zeitraum April bis Mai 2015, S. 28f.

175 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmateriali
en in Teil 3 und Teil 4 dieser Untersuchung.

176 Diese werden nachfolgend – dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend – als 
„Wissenschaftsurheberrecht“ bezeichnet; vgl. zum Begriff die Darstellungen so
gleich in diesem Teil der Untersuchung.

177 Vgl. § 1, 2 Abs. 1 UrhG sowie §§ 73ff., 85ff. UrhG sowie Wandtke, Urheberrecht, 
Kap. 1 Rn. 39.
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Gesamtheit aller Rechtsnormen, die diese Rechtsbeziehungen regeln;178 

in einem subjektiven Sinn ist das Urheberrecht ein individuelles Recht 
– die Gesamtheit aller Befugnisse, die dem Urheber als Rechtsinhaber 
zugewiesen sind, um ihn gemäß § 11 S. 1 UrhG in seinen geistigen und 
persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes zu 
schützen.179

 
Das Wissenschaftsurheberrecht bezeichnet im allgemeinen Sprachge
brauch die Gesamtheit der Rechtsnormen des deutschen Urheberrechtsge
setzes, die einen Bezug zur Wissenschaft im weiteren Sinne aufweisen.180 

Entsprechend dem ausgeführten Wissenschaftsbegriff181 beschränkt die 
vorliegende Untersuchung den Begriff des Wissenschaftsurheberrechts auf 
den Normbestand, der einen engen Zusammenhang mit der wissenschaft
lichen Forschungstätigkeit aufweist.182 Da es sich dabei lediglich um ver
einzelte Sonderregelungen für den wissenschaftlichen Bereich handelt, be
darf es für die nachfolgende Darstellungen der rechtlichen Systematik zum 
Teil eines Rückgriffs auf die allgemeinen Vorschriften des Urheberrechts.

Systematik des Wissenschaftsurheberrechts

Rechtsquellen des Wissenschaftsurheberrechts

Zunächst existieren mit der Revidierten Berner Übereinkunft zum Schutz 
von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ), dem Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Ab
kommen) sowie dem WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT) einige völker
rechtliche Verträge, deren Mindestanforderungen das nationale Wissen
schaftsurheberrecht Rechnung tragen muss.183

II.

1.

178 Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 39; Hoeren, in: Schnell/Hoeren, S. 168.
179 Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 39, Kap. 3 Rn. 10.
180 Vgl. zu den übrigen Schrankenregelungen die Untersuchungen zur alten 

Rechtslage von Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?; de la 
Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke.

181 Vgl. dazu die Darstellungen zum Wesen der Wissenschaft in diesem Teil der 
Untersuchung.

182 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Regelungen des nationalen Wissenschaftsur
heberrechts in diesem Teil der Untersuchung.

183 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser 
Untersuchung.
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Infolge der zunehmenden Harmonisierungsbestrebungen innerhalb der 
Europäischen Union wird das Wissenschaftsurheberrecht zudem stark 
durch unionale Rechtssetzung geprägt.184 Seit Gründung der Europä
ischen Union185 beeinflussen bisher sechs der insgesamt fünfzehn auf dem 
Gebiet des Urheberrechts erlassenen Richtlinien das nationale Urheber
recht im wissenschaftlichen Bereich unmittelbar.186

Des Weiteren kann grundsätzlich das unionsrechtliche Primärrecht – 
der Vertrag über die Europäische Union (EUV),187 der Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)188 sowie die Europäische 
Grundrechtecharta (GRCh)189 – zur Auslegung des nationalen Rechtsrah
mens im Wissenschaftsurheberrecht herangezogen werden. Dabei gilt es 
insbesondere das Verhältnis der nationalen Grundrechte zu den Grund
rechten der GRCh zu wahren: Maßstab bei Umsetzung und Vollziehung 
von unionalem Primär- und Sekundärrecht (insbesondere Richtlinien) 
sind demnach grundsätzlich die Grundrechte der GRCh.190 Da das Wis
senschaftsurheberrecht allerdings nur teilweise harmonisiert ist, finden die 
nationalen Grundrechte neben denen der GRCh Anwendung.191

 
Auf nationaler Ebene ist das Wissenschaftsurheberrecht in Deutschland 
primär im deutschen Urheberrechtsgesetz (UrhG) verankert. Von besonde
rem Interesse für die Wissenschaft sind dabei die Regelungen in § 1 UrhG, 

184 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 78 Rn. 142.
185 Vertrag über die Europäische Union, unterzeichnet zu Maastricht am 07. Febru

ar 1992, ABl. C 191 vom 29.07.1992, S. 1.
186 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser 

Untersuchung.
187 Vertrag über die Europäische Union, ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 13-46.
188 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 326 vom 

26.10.2012, S. 47-200.
189 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. C 364 vom 18.12.2000, 

S. 1-22.
190 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (936) Rn. 31 – Funke 

Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); Raue, GRUR Int 
2012, 402 (404); Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 51 GRCh Rn. 8.

191 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur GRCh in Teil 2 dieser Untersu
chung. In der Folge fokussieren sich die Darstellungen aufgrund des hohen 
Schutzstandards in der Bundesrepublik Deutschland auf das nationale Verfas
sungsrecht; lediglich, wenn der Gehalt des GRCh-Grundrechts von der nationa
len Gewährleistung abweicht, erfolgt eine gesonderte Darstellung.

Teil 1 Die Wissenschaft: Ihr Wesen, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen

58

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


§ 38 Abs. 4 UrhG, § 51 UrhG, § 60c UrhG, § 60d UrhG sowie § 87 Abs. 1 
Nr. 2 UrhG.192

Rechtfertigung des Wissenschaftsurheberrechts

Bei der Ausgestaltung des Wissenschaftsurheberrechts sind die beteilig
ten Interessen193 gegeneinander abzuwägen und unter Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Schutzbedürftigkeit in ein ausgewogenes Gleichgewicht 
zu bringen.194

Zweck des Wissenschaftsurheberrechts: Interessenausgleich

Ebenso wie im allgemeinen Urheberrecht ist im Wissenschaftsurheber
recht nicht lediglich ein bipolares Verhältnis zu regeln; vielmehr bedarf es 
der legislativen Ausgestaltung einer „tripolaren Interessenkonstellation“,195 

da neben Schöpfenden und Nutzenden seit Erfindung des Buchdrucks 
ebenfalls die Gruppe der Werkverwertenden besteht.196 Zudem gilt es 
– bereits infolge der verfassungsrechtlichen Verankerung der Sozialbin
dung197 –, auch das Interesse der Allgemeinheit an der Aufrechterhaltung 

2.

a.

192 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Regelungen des nationalen Wissenschaftsur
heberrechts sogleich in diesem Teil der Untersuchung.

193 Der Begriff des Interesses wird nachfolgend – soweit nicht anders angegeben 
– in seinem subjektiven Sinn als das von einem Menschen wahrgenommenen 
Bedürfnis verstanden. Vgl. Röhl, Rechtssoziologie, § 16. Er ist insofern abzu
grenzen von dem objektiven Interessenbegriff, der bereits eine Wertung von 
Bedürfnissen als „gut“ bzw. „richtig“ enthält.

194 Rehbinder, Urheberrecht, S. 15, 34, 48; Geiger, GRUR Int 2004, 815 (816f.); 
Hoeren, in: Schnell/Hoeren, S. 171; de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und 
Wissenschaftsschranke, S. 2, 192; Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsur
heberrecht?, S. 19; Specht, in: Dreier/Schulze, § 97 UrhG Rn. 15.

195 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 12; Hilty, in: Ohly, S. 325; 
Hilty, GRUR 2005, 819 (820); Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor 
§§ 44a ff. UrhG Rn. 1; Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, 
S. 109; Hansen, Warum Urheberrecht?, S. 315; zur Interessenlage, die ebenfalls 
die Interessen des (ausübenden) Künstlers einbezieht, vgl. Hilty, ZUM 2003, 983 
(987f.).

196 Krüger-Nieland, in: Oppenhoff/Jagenburg/Maier-Reimer/Verhoeven, S. 174; 
Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 27.

197 Vgl. dazu die Darstellungen zur grundrechtlichen Verankerung des Wissen
schaftsurheberrechts in diesem Teil der Untersuchung.
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der Funktionsfähigkeit sowie der Förderung der Wissenschaft zu berück
sichtigen.198

Interessen der Schöpfenden

Die Interessen der Schöpfenden stimmen im Wissenschaftsurheberrecht 
grundsätzlich mit denen überein, die dem allgemeinen Urheberrecht zu
grunde liegen: Denn primär dient auch das Wissenschaftsurheberrecht 
dem Schutz des Urhebers.199 Er soll „in erster Linie als Schöpferpersönlich
keit Achtung finden, in deren Integrität nicht verletzt werden, mit dem 
von ihm Geschaffenen in Verbindung gebracht werden oder aber – je 
nachdem (etwa bei geänderter Überzeugung) – sich im Gegenteil auch 
davon distanzieren können.“200

Wissenschaftliche Urheber als Schöpfende von wissenschaftlichen Publi
kationen sind allerdings viel stärker intrinsisch motiviert als Urheber au
ßerhalb des wissenschaftlichen Bereichs: Sie möchten zur Steigerung ihrer 
persönlichen Reputation als Urheber Achtung finden.201 Sie publizieren 
zur Förderung der persönlichen Karriere und des künftigen wissenschaftli
chen Erfolgs (Berufungen) in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.202

Anders als übrige Urheber verfolgen die meisten Forschenden des Wei
teren allenfalls sekundär einen pekuniären Nutzen; sie sind im System 
freier Marktwirtschaft nicht auf die Exklusivität ihres Werkes angewiesen, 
um „vom Geschaffenen materiell [zu] profitieren“, da sie von dem Er
gebnis ihrer Leistung nicht „leben müssen.“203 Ökonomische Interessen 

aa.

198 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (400) – Kir
chenmusik; Rehbinder, Urheberrecht, S. 39; Poeppel, Die Neuordnung der urhe
berrechtlichen Schranken im digitalen Umfeld, S. 131; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 17; Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 46; Krüger-
Nieland, in: Oppenhoff/Jagenburg/Maier-Reimer/Verhoeven, S. 179.

199 Rehbinder, Urheberrecht, S. 42.
200 Hilty, ZUM 2003, 983 (986); ähnlich: Hansen, Warum Urheberrecht?, S. 316; 

Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 6 Rn. 11; Rehbinder, Urheber
recht, S. 18; Hoeren, in: Schnell/Hoeren, S. 171.

201 Vgl. dazu die Darstellungen zur wissenschaftlichen Publikationstätigkeit in die
sem Teil der Untersuchung sowie zur Interessenlage der Urheber: Rehbinder, 
Urheberrecht, S. 16.

202 Vgl. dazu die Darstellungen zur wissenschaftlichen Publikationstätigkeit in die
sem Teil der Untersuchung.

203 Hilty, ZUM 2003, 983 (986); ähnlich: Hansen, Warum Urheberrecht?, S. 316; 
Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 6 Rn. 11; Rehbinder, Urheber
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und der – entgegen dem ursprünglich naturrechtlich-individualistischen 
Begründungsansatz inzwischen in den übrigen Bereichen des deutschen 
Urheberrechts ebenfalls ausgeprägte204 – Anreizgedanke treten im Wissen
schaftsurheberrecht zurück; wissenschaftliche Urheber sind nicht so sehr 
am die ökonomische Verwertung des Werkes ermöglichenden Ausschließ
lichkeitsrecht als vielmehr an einer möglichst weiten Verbreitung ihrer 
Werke und Kenntnisnahme ihrer Leistung durch Dritte interessiert.205

 
Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass zur Gruppe der Schöp
fenden im Wissenschaftsurheberrecht neben wissenschaftlichen Urhebern 
ebenso die Urheber außerhalb der Wissenschaft zählen, sofern ihre Wer
ke im Rahmen wissenschaftlicher Forschungstätigkeit in urheberrechtlich 
relevanter Weise genutzt werden: Ihr monetäres Interesse sowie ihr Exklu
sivitätsbestreben muss insoweit in der Rechtsetzung des Wissenschaftsur
heberrechts ebenfalls berücksichtigt werden.206

Interessen der Verwertenden

Die Interessen wissenschaftlicher Urheber an einer weiten Verbreitung 
treten im Wissenschaftsurheberrecht grundsätzlich in Konflikt mit den 
schutzwürdigen Amortisationsinteressen207 der Verwertenden, die durch 
ihre Verwertungshandlungen (z.B. technische Produktion von wissen
schaftlichen Zeitschriften, organisatorische Vermarktung) den Nutzenden 
das Werk zugänglich machen:208 Ihrerseits besteht Interesse an Exklusivität 
sowie am weitestgehenden Schutz ihrer Produkte vor der Nutzung durch 
die Konkurrenz209 und „Trittbrettfahrende“, ggf. auch zu dem Zweck, 

bb.

recht, S. 18; Hoeren, in: Schnell/Hoeren, S. 171. Vgl. dazu die Darstellungen zur 
wissenschaftlichen Publikationstätigkeit in diesem Teil der Untersuchung.

204 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 10; Dreier, in: Drei
er/Schulze, Einl. Rn. 17b.

205 Vgl. dazu die Darstellungen zur wissenschaftlichen Publikationstätigkeit in die
sem Teil der Untersuchung.

206 Vgl. dazu die Herausforderungen für das Wissenschaftsurheberrecht in diesem 
Teil der Untersuchung.

207 Hilty, ZUM 2003, 983 (988, 995); Hansen, Warum Urheberrecht?, S. 316; Bajon, 
Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 109; Rehbinder, Urheber
recht, S. 19; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 8 Rn. 14.

208 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 12; Hilty, ZUM 2003, 983 
(986f.).

209 Rehbinder, Urheberrecht, S. 19.
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durch Zugangsbeschränkungen einen möglichst hohen Gewinn zu erzie
len.210

Die auf wissenschaftliche Publikationen spezialisierten, großen Verlage 
scheinen dabei, wie ein Blick auf ihre Geschäftszahlen zeigt, an einer 
Gewinnmaximierung interessiert.211 Daneben existieren kleinere Wissen
schaftsverlage ohne derartige Gewinnmargen; ebenso wie andere Verwer
tende sind diese aber jedenfalls an der Amortisation eigener Investitionen 
interessiert.212

 
Eines persönlichkeitsrechtlichen Schutzes bedürfen Werkverwertende im 
Wissenschaftsurheberrecht hingegen nicht; ein solcher ist aufgrund ihrer 
Organisationsform als juristische Personen meist gar nicht denkbar.213

Interessen der Konsumierenden

Schließlich wird die tripolare Interessenkonstellation im Wissenschaftsur
heberrecht von den Interessen der Konsumierenden beeinflusst: Dazu zäh
len in erster Linie die Forschenden selbst.

 
Möchten Forschende ein wissenschaftliches Werk einer dritten Person re
zipieren, ist ihr Interesse zunächst auf Zugang zu diesem Werk gerichtet, 
produziert in hochwertiger Qualität, zu einem angemessenen, möglichst 
günstigen Preis.214 Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem reinen Zu
gang zum Zwecke des Werkgenusses im Sinne der persönlichen Fortbil
dung oder dem Zugang zum Zwecke der – auch transformativen – Nut
zung.215

cc.

210 Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 109; Schack, Urhe
ber- und Urhebervertragsrecht, S. 5 Rn. 9; Loewenheim, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, Einl. Rn. 12; Kreile, in: Badura/Scholz/Lerche, S. 260.

211 Vgl. dazu die Darstellungen zur wissenschaftlichen Publikationstätigkeit in die
sem Teil der Untersuchung.

212 Vgl. dazu die Darstellungen zur wissenschaftlichen Publikationstätigkeit in die
sem Teil der Untersuchung.

213 Rehbinder, Urheberrecht, S. 19.
214 Hilty, ZUM 2003, 983 (989, 1001); Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor 

§§ 44a ff. UrhG Rn. 1; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 16; 
Hilty, GRUR 2005, 819 (820); Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurhe
berrecht?, S. 19; Rehbinder, Urheberrecht, S. 21; Schack, Urheber- und Urheber
vertragsrecht, S. 5 Rn. 9.

215 Rehbinder, Urheberrecht, S. 21.
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Zudem ist ihr Interesse an Kommunikation und Kollaboration stark 
ausgeprägt, da sie als Nutzende auf ungehinderten Gedankenaustausch an
gewiesen sind.216

 
Dabei läuft das Zugangs- bzw. Nutzungsinteresse der konsumierenden 
Forschenden parallel mit dem Verbreitungsinteresse des wissenschaftli
chen Urhebers; häufig steht es indes dem Interesse der Verwertenden an 
Exklusivität wissenschaftlicher Literatur diametral entgegen.217

Grundrechtliche Verankerung der Interessen im 
Wissenschaftsurheberrecht

Der Regelungskomplex des Wissenschaftsurheberrechts wird durch eine 
Vielzahl unterschiedlicher Grundrechtsgewährleistungen beeinflusst.218 

Aus der Gesamtheit der beteiligten verfassungsrechtlich geschützten Güter 
ergibt sich für die deutsche Legislative ein gewisser Handlungsspielraum 
für die Gestaltung des Wissenschaftsurheberrechts.219 Dabei stehen sich 
alle Grundrechte der Schöpfenden, der Konsumierenden sowie der Ver
wertenden grundsätzlich gleichwertig gegenüber.220 Entscheidet sich die 
Legislative, im Fall von Grundrechtskollisionen regulierend einzugreifen, 
hat sie dabei alle beteiligten Grundrechte zu möglichst weiter Geltung zu 

b.

216 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaft als geschlossenes System in die
sem Teil der Untersuchung sowie ausführlich zur Situation in Deutschland 
die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung sowie kollaborativen 
Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

217 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Interessen der Verwertenden in diesem Teil 
der Untersuchung.

218 Für die folgenden Ausführungen wird unterstellt, dass ein nationales Gesetz, 
das eine unionsrechtliche Richtlinie umsetzt, jedenfalls an deutschen Grund
rechten zu messen ist, wenn und soweit die Mitgliedstaaten über Umsetzungs
spielraum verfügen, vgl. RegE UrhWissG, S. 26 - in Teil 2 dieser Untersuchung 
wird sodann der Einfluss der Grundrechte aus der Europäischen Grundrechte-
Charta eingehend untersucht und entsprechend Stellung genommen; vgl. zu 
den verfassungsrechtlich geschützten Gütern: Poeppel, Die Neuordnung der ur
heberrechtlichen Schranken im digitalen Umfeld, S. 131.

219 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 131.

220 Geiger, GRUR Int 2004, 815 (818); Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtli
chen Schranken im digitalen Umfeld, S. 133.

C. Grenzen der Wissenschaft: Urheberrecht und wissenschaftliche Forschung

63

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


bringen und einen möglichst schonenden Ausgleich unter ihnen herzustel
len.221

Grundrechte im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Hinsichtlich der ideellen Interessen222 der Schöpfenden gilt es zunächst, 
das Allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 
Abs. 1 GG zu beachten, das alle „Elemente der Persönlichkeit [umfasst], 
die nicht Gegenstand der besonderen Freiheitsgarantien des Grundgesetzes 
sind, diesen aber in ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persönlich
keit nicht nachstehen.“223

 
Der grundsätzliche Schutz der materiellen Interessen des (wissenschaftli
chen) Urhebers ergibt sich aus der Eigentumsgarantie in Art. 14 Abs. 1 
S. 1 GG.224 Dadurch ist die Legislative grundsätzlich verpflichtet, den ver
mögenswerten Gehalt des Ergebnisses der schöpferischen Leistung durch 
das Urheberrecht dem Urheber zuzuordnen.225 Auf diese Eigentumsgaran

aa.

221 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993 - 1 BvR 567, 1044/89, BVerfGE 89, 214 (232) – 
Bürgschaftsverträge; Kirchhof, Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geisti
gen Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken, S. 41; Kröger, 
Informationsfreiheit und Urheberrecht, S. 214ff.; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Vor 
Art. 1 GG Rn. 51; Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken 
im digitalen Umfeld, S. 133; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG 
Rn. 317.

222 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zum Interessenausgleich im Wissen
schaftsurheberrecht in diesem Teil der Untersuchung.

223 BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07, BVerfGE 120, 274 
(303) – Zum Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integri
tät informationstechnischer Systeme; Loewenheim/Peifer, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, § 7 UrhG Rn. 1a; Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtli
chen Schranken im digitalen Umfeld, S. 141f.; Di Fabio, in: Maunz/Dürig, 
Art. 2 GG Rn. 127ff.; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 2 GG Rn. 36ff.; Kempen, in: 
Epping/Hillgruber, Art. 2 GG Rn. 31ff.; Murswiek/Rixen, in: Sachs, Art. 2 GG 
Rn. 59ff.; Dreier, in: Dreier, Art. 2 GG Rn. 69ff.

224 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 13; Poeppel, Die Neu
ordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Umfeld, S. 131; Pa
pier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG Rn. 315; Wieland, in: Dreier, 
Art. 14 GG Rn. 71f.; Axer, in: Epping/Hillgruber, Art. 14 GG Rn. 50; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 8.

225 RegE UrhWissG, S. 26.

Teil 1 Die Wissenschaft: Ihr Wesen, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen

64

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


tie können sich auch die Werkverwertenden berufen, denen von Forschen
den Nutzungsrechte am Werk eingeräumt wurden.226

Der Schutz der Eigentumsgarantie gilt allerdings nicht absolut: Sie ga
rantiert nur eine grundsätzliche Verfügungsmöglichkeit über das geistige 
Eigentum und schließt nicht „jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit“ 
ein; es ist lediglich ein „Grundbestand von Normen“ erforderlich, „um 
das Recht als ‚Privateigentum‘ bezeichnen zu können.“227 Denn der Insti
tutsgarantie des Eigentums steht in Art. 14 Abs. 2 GG das Gebot der Ge
meinwohlbindung gegenüber, das die Legislative verpflichtet, Inhalt und 
Schranken des Eigentums zum Wohl der Allgemeinheit festzusetzen.228 

Damit ist zugleich die andere Seite der Medaille – die verfassungsrechtli
che Verankerung der Interessen der Allgemeinheit sowie der Konsumie
renden – angesprochen.

 
Die Interessen letzterer werden insbesondere durch die Kommunikations
freiheiten des Art. 5 Abs. 1 GG sowie die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 
Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG geschützt.229

 
Die Wissenschaftsfreiheit wird häufig als Oberbegriff für die beiden verhal
tensbezogenen Elemente der Forschungs- und Lehrfreiheit als besondere 
Spezifikation der Handlungsfreiheit sowie die bereichsbezogene Gewähr
leistung freier Wissenschaft genutzt.230 Die hier belangreiche Forschungs
freiheit garantiert einen eigenständigen Sach- und Wirkensbereich unab
hängiger Wissenschaft, der einerseits die individuelle Freiheitsbetätigung 
jedes einzelnen Forschenden und andererseits die darüber hinausgehenden 

226 RegE UrhWissG, S. 26.
227 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (241) – Kir

chen- und Schulgebrauch; Loewenheim/Peifer, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 7 UrhG Rn. 1 und 1a; Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität 
der Schranken des Urheberrechts, S. 42; Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 45f.

228 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 138; Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 91.

229 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 47; Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken 
im digitalen Umfeld, S. 131.

230 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 11, 13; jedenfalls in Bezug auf Forschung 
und Lehre: BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 
35, 79 (113) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-
Gesetzes; Ruffert, in: Sommermann/Huster/Schulte/Ruffert et. al., S. 149; Schul
ze-Fielitz, in: Benda/Maihofer/Vogel/Hesse/Heyde, S. 1341; in insgesamt sechs 
Dimensionen unterteilend: Häberle, AöR 1985, 329 (358f.).
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Gemeinwohleffekte sicherstellen soll.231 Bei Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG 
handelt es sich nicht nur um eine objektive, das Verhältnis von Wissen
schaft und Staat regelnde wertentscheidende Grundsatznorm, sondern die 
Verbürgung individueller Freiheitsrechte.232 Jeder Grundrechtsberechtigte 
hat dementsprechend ein „Recht auf Abwehr jeder staatlichen Einwirkung 
auf den Prozess der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Er
kenntnisse.“233

Die Forschungsfreiheit umfasst auch leistungsrechtliche Dimensionen234 

sowie die Gewährleistung der grundrechtlich geschützten Freiheit gegen
über Beeinträchtigungen durch Dritte.235 So haben Forschende zum Zwe
cke der Entfaltung der Schutzwirkung ein Recht „auf solche staatlichen 
Maßnahmen [...], die zum Schutz [ihres] grundrechtlich gesicherten Frei
heitsraums unerläßlich [sic!] sind, weil sie [ihnen] freie wissenschaftliche 
Betätigung überhaupt erst ermöglichen.“236 Der Staat muss sich folglich 
nicht nur jeglicher Eingriffe in den Eigenbereich der Wissenschaft ent
halten, sondern muss „für die Idee einer freien Wissenschaft und seine 
Mitwirkung an ihrer Verwirklichung“ einstehen und „sein Handeln posi
tiv danach ein[...]richten, d.h. schützend und fördernd einer Aushöhlung 
dieser Freiheitsgarantie vor[...]beugen.“237 Insbesondere besteht „nach der 
Konzeption des GG [ein] Interesse des Gemeinwesens an einem funktio
nierenden Wissenschaftsbetrieb“, dem „am ehesten gedient wird, wenn 
sich die wissenschaftlich tätige Einzelpersönlichkeit schöpferisch entfalten 

231 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 14, 15, 17.
232 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112) 

– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 - 1 BvF 2/05, BVerfGE 128, 1 (40) – Zuständigkeit 
des Bundesgesetzgebers zur Regelung des Rechts der Gentechnik; Britz, in: 
Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 12; Häberle, AöR 1985, 329 (358); vgl. entsprechend 
für die Kunst: BVerfG, Beschl. v. 24.02.1971 - 1 BvR 435/68, BVerfGE 30, 173 
(188) – Mephisto.

233 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

234 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 12; vgl. dazu ausführlich die Darstellun
gen zur Wissenschaftsfreiheit in Teil 2 dieser Untersuchung.

235 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 12, 62.
236 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116) 

– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95, 
193 (209) – Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Britz, 
in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 69.

237 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (114) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.
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kann.“238 Auch dieses grundsätzlich schützenswerte Interesse der Allge
meinheit kann unter bestimmten Umständen eine Einschränkung der 
Ausschließlichkeitsrechte der Urheber zugunsten der Wissenschaft recht
fertigen.239

 
Es liegt weitgehend in den Händen der Legislative, die vorstehenden ver
fassungsrechtlichen Gewährleistungen gegeneinander abzuwägen und im 
Sinne einer praktischen Konkordanz im Wissenschaftsurheberrecht jeweils 
zu möglichst weiter Geltung zu bringen.240

Grundrechte in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Neben den nationalen Grundrechten hat die deutsche Legislative zusätz
lich die unionsrechtlichen Grundrechte der GRCh zu berücksichtigen.241 

Die Schutzgewährleistungen stimmen allerdings weitgehend mit den na
tionalen Gewährleistungen überein:

So statuiert Art. 13 GRCh zunächst die Forschungsfreiheit: Danach ist 
eine Tätigkeit jedenfalls vom Schutzbereich der Forschungsfreiheit erfasst, 
wenn in ihrem Rahmen in methodischer, systematischer und nachprüf
barer Weise neue Erkenntnisse generiert242 und nicht nur bereits gewon
nene Erkenntnisse angewandt243 werden. Anders als im deutschen Verfas
sungsrecht244 ist der europäische Forschungsbegriff allerdings nicht auf 

bb.

238 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (115f.) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

239 Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 46; Loewenheim, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, Einl. Rn. 17.

240 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 42; inwieweit die verfassungsrechtlichen 
Gewährleistungen jeweils verwirklicht sind, bedarf näherer Untersuchung im 
Rahmen der Evaluation in Teil 4 dieser Untersuchung. Vgl. zu den verfassungs
rechtlichen Gewährleistungen ausführlich die Darstellungen in Teil 2 dieser 
Untersuchung.

241 Vgl. ausführlich zum Verhältnis nationaler Grundrechte zu den Grundrechten 
der GRCh die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

242 Jarass, in: Jarass, Art. 13 GRCh Rn. 6; Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, 
Art. 13 GRCh Rn. 5; Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 12; 
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 6.

243 Jarass, in: Jarass, Art. 13 GRCh Rn. 6.
244 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Grundrechten im Grundgesetz der Bundes

republik Deutschland in diesem Teil der Untersuchung sowie die Darstellungen 
zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.
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die Suche nach Wahrheit beschränkt; insbesondere ist auch lediglich wirk
lichkeitsgestaltende technologische Forschung zur Entwicklung neuer An
wendungen auf Basis des vorhandenen Wissens vom Schutzbereich der 
Forschungsfreiheit erfasst.245 Die idealisierte Vorstellung des deutschen 
Wissenschaftsbegriffs ist vor diesem Hintergrund in Richtung eines me
thodisch geleiteten Generierens von neuem Wissen zu erweitern.246

 
Ebenso sieht die GRCh in Art. 17 Abs. 2 GRCh eine Schutzverpflichtung 
für das geistige Eigentum vor.247 Das Urheberrecht genießt als Teil des 
geistigen Eigentums Schutz gemäß Art. 17 Abs. 2 GRCh.248 Daher bedarf 
es in Bezug auf den Urheber nicht des ausdrücklichen Rückgriffs auf das 
Eigentumsrecht, das Schutz nach Art. 17 Abs. 1 S. 1, 2 GRCh genießt. An
deres gilt hingegen für die Gruppe der Verwertenden, denen verfassungs
rechtlicher Schutz nur über Art. 17 Abs. 1 S. 1, 2 GRCh zukommt: Denn 
dessen Schutz erstreckt sich grundsätzlich „auf vermögenswerte Rechte, 
aus denen sich im Hinblick auf die Rechtsordnung eine gesicherte Rechts
position ergibt, die eine selbständige Ausübung dieser Rechte durch und 
zugunsten ihres Inhabers ermöglicht.“249

245 Europäische Kommission, Europäische Charta für Forscher, S. 30; Ruffert, in: Cal
liess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 6.

246 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 6.
247 Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 5.
248 Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
(InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v. 24.11.2011 - 
C-70/10, GRUR 2012, 265 (267) Rn. 42 – Scarlet / SABAM; EuGH, Urt. v. 
16.02.2012 - C-360/10, GRUR Int 2012, 350 (352) Rn. 40 – SABAM / Netlog NV; 
EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 47 – UPC Tele
kabel / Constantin Film u.a. (kino.to); Jarass, in: Jarass, Art. 17 GRCh Rn. 10; 
Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 16; Calliess, in: Ehlers, 
S. 719; Streinz, in: Streinz/Michl, Art. 17 GRCh Rn. 25; jedenfalls das „literari
sche und künstlerische Eigentum“ als umfasst ansehend: Präsidium des Europä
ischen Konvents, Erläuterung zur Charta der Grundrechte, ABl. 2007/C 303/02, 
S. 23; Schwarze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, Art. 17 GRCh 
Rn. 7; Wollenschläger, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 17 GRCh Rn. 40; vgl. 
zur Rechtslage vor Rechtskraft der GRCh: EuGH, Urt. v. 20.01.1981 - Rs. 55/80 
u. 57/80, NJW 1981, 1143 (1143) Rn. 9 – Musik-Vertrieb Membran GmbH / 
GEMA; EuGH, Urt. v. 20.10.1993 - C-92/92 und C-326/92, GRUR Int 1994, 53 
(55) Rn. 21 – Collins / Imtrat; EuGH, Urt. v. 28.04.1998 - C-200/96, GRUR Int 
1998, 596 (597f.) Rn. 23 – Metronome Musik / Music Point Hokamp.

249 EuGH, Urt. v. 22.01.2013 - C-283/11, GRUR Int 2013, 288 (289) Rn. 34 – Sky 
Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk.
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Zur Einschränkung dieser Rechte enthält die GRCh – anders als das natio
nale Verfassungsrecht – in Art. 52 Abs. 1 S. 1 GRCh einen allgemeinen 
einfachen Gesetzesvorbehalt und statuiert horizontale, d.h. auf alle Grund
rechte gleichermaßen anwendbare Schranken-Schranken: Gemäß Art. 52 
Abs. 1 S. 1 GRCh muss jede Einschränkung der Ausübung der Rechte und 
Freiheiten der GRCh jedenfalls deren Wesensgehalt sowie den in Art. 52 
Abs. 1 S. 2 GRCh verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit achten.

 
Im Unterschied zum nationalen Verfassungsrecht enthält die GRCh keine 
unmittelbare Garantie des allgemeinen Persönlichkeitsrechts; insbesonde
re verzichtet die Charta bewusst auf ein dem Art. 2 Abs. 1 GG entsprechen
des Auffanggrundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit.250 Ein solches 
lässt sich auch weder aus der Menschenwürde in Art. 1 GRCh noch aus 
der Pflicht zur Achtung des Privat- und Familienlebens in Art. 7 GRCh 
entnehmen; deren spezielle Grundrechtsverbürgungen können nicht als 
Substitut herangezogen werden.251 Dies gilt insbesondere für das Recht 
auf Achtung des Privatlebens, das Tätigkeiten mit ausgeprägtem Öffent
lichkeitsbezug – wie beispielsweise wissenschaftliche Publikationen – aus 
dem Schutzbereich des Art. 7 GRCh ausnimmt.252 Ein Schutz gegen will
kürliche und unverhältnismäßige Eingriffe ergibt sich allerdings aus den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Unionsrechts.253

250 Dreier, in: Dreier, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 14; Borowsky, in: Meyer/Hölscheidt, 
Art. 1 GRCh Rn. 27, 35; Lindner, BayVBl. 2001, 523 (524).

251 Borowsky, in: Meyer/Hölscheidt, Art. 1 GRCh Rn. 38; Bernsdorff, in: Meyer/
Hölscheidt, Art. 7 GRCh Rn. 11; Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, 
Art. 8 GRCh Rn. 1.

252 Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Art. 7 GRCh Rn. 15 m.w.N. Wolff, in: Pech
stein/Nowak/Häde, Art. 7 GRCh Rn. 14f.

253 EuGH, Urt. v. 21.09.1989 - Rs. 46/87 u. 227/88, NJW 1989, 3080 (3082) Rn. 19 – 
Hoechst AG; EuGH, Urt. v. 21.05.1987 - Rs. 133-136/85, NJW 1987, 2148 (2148) 
Rn. 15 – Berlin-Butteraktion; Dreier, in: Dreier, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 12.
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Regelungen des nationalen Wissenschaftsurheberrechts

Schutzgegenstand

Gemäß § 1 UrhG genießen alle Urheber von Werken der Literatur, Wis
senschaft und Kunst – innerhalb und außerhalb des wissenschaftlichen Be
reichs – für ihre Werke Schutz nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes.

 
Ein Werk ist dabei gemäß § 2 Abs. 2 UrhG definiert als persönliche geis
tige Schöpfung.254 Dieser nationale Werkbegriff wird infolge der Recht
sprechung des EuGH zunehmend überlagert von einem einheitlichen 
europäischen Werkbegriff, wonach urheberrechtlicher Schutz grundsätz
lich für alle Schutzgegenstände besteht, die Originale in dem Sinne sind, 
dass sie eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers darstellen.255 Dazu 
muss im Werk infolge freier kreativer Entscheidungen und des Einsatzes 
der eigenen schöpferischen Fähigkeiten die Persönlichkeit des Urhebers 
zum Ausdruck kommen.256 Wenn technische Erwägungen der Ausübung 

3.

a.

254 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 50ff.; Schulze, in: Dreier/Schul
ze, § 2 UrhG Rn. 6ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 30ff.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 5ff.; Norde
mann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 2 UrhG Rn. 11ff.

255 EuGH, Urt. v. 16.07.2009 - C-5/08, GRUR 2009, 1041 (1042) Rn. 33ff. – Info
paq / DDF; EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 
1063 (1070) Rn. 97 – Football Association Premier League u.a.; EuGH, Urt. 
v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (168) Rn. 87 – Eva-Maria Painer / 
Standard VerlagsGmbH; EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 
934 (935) Rn. 19 – Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan 
Papiere); EuGH, Urt. v. 12.09.2019 - C-683/17, GRUR 2019, 1185 (1186) Rn. 29 
– Cofemel / G-Star; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 14; Norde
mann-Schiffel, in: Loewenheim, § 4 Rn. 9; eine Ausnahme gilt insofern (noch) 
für den Bereich der angewandten Kunst, dessen Werken nur in bestimmten 
Fällen urheberrechtlicher Schutz zukommen soll, da ErwG 8 der Geschmacks
muster-RL den Mitgliedstaaten freistellt, den Umfang des urheberrechtlichen 
Schutzes und dessen Voraussetzungen festzulegen, vgl. dazu ausführlich: Leist
ner, GRUR 2019, 1114 (1114ff.).

256 EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (168) Rn. 88f. – Eva-
Maria Painer / Standard VerlagsGmbH; EuGH, Urt. v. 13.11.2018 - C-310/17, 
GRUR 2019, 73 (74) Rn. 37 – Levola/Smilde; EuGH, Urt. v. 07.08.2018 - 
C-161/17, GRUR 2018, 911 (912) Rn. 14 – Land Nordrhein-Westfalen / Dirk 
Renckhoff (Cordoba); EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 
(935) Rn. 19 – Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Pa
piere); EuGH, Urt. v. 12.09.2019 - C-683/17, GRUR 2019, 1185 (1186) Rn. 30 – 
Cofemel / G-Star.
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künstlerischer Freiheit keinen Raum lassen, fehlt es dagegen an dem 
Originalitätserfordernis.257 Zudem kann nach dem europäischen Werkbe
griff einem Gegenstand nur dann urheberrechtlicher Schutz zukommen, 
wenn er mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbar 
ist, auch wenn die wahrnehmbare Ausdrucksform nicht notwendigerweise 
von Dauer sein muss.258

Schutzgegenstand des Urheberrechts ist dabei kein körperlicher Gegen
stand, sondern ein Immaterialgut.259 Trotzdem muss auch dieses bereits 
eine wahrnehmbare Form angenommen haben; eine bloße Idee ist dage
gen nicht schutzfähig.260 Um die Verbreitung der in den wissenschaftli
chen Werken enthaltenen Erkenntnisse nicht zu behindern, gilt bis heute 
vielmehr die von der Legislative angestrebte Dichotomie von Form und 
Inhalt: „[I]nsbesondere soll ein Schutz wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Ideen dadurch [also: durch den urheberrechtlichen Schutz wissen
schaftlicher Werke, Anm. d. Verf.] nicht begründet werden. Nur die per
sönliche Formgebung wissenschaftlicher Werke unterliegt dem Urheber
rechtsschutz, der Gedankeninhalt bleibt frei.“261 Damit folgt die deutsche 
Legislative – und ihr folgend die Judikative262 – dem Grundsatz in Art. 9 
Abs. 2 des TRIPS-Abkommens, wonach sich der Urheberrechtsschutz nicht 
auf Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als sol
che erstrecken darf.263 Denn diese können und sollen zum Zweck des 
freien Gedankenaustauschs nicht monopolisiert werden.264

257 EuGH, Urt. v. 12.09.2019 - C-683/17, GRUR 2019, 1185 (1186f.) Rn. 31 – Cofe
mel / G-Star; Hofmann, EuZW 2020, 397 (398); Leistner, GRUR 2019, 1114 
(1118).

258 EuGH, Urt. v. 13.11.2018 - C-310/17, GRUR 2019, 73 (74) Rn. 40 – Levo
la / Smilde; EuGH, Urt. v. 12.09.2019 - C-683/17, GRUR 2019, 1185 (1187) 
Rn. 32 – Cofemel / G-Star; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 5; Hofmann, EuZW 2020, 397 (398); Leistner, GRUR 2019, 1114 
(1116).

259 Rehbinder, Urheberrecht, S. 26.
260 Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 73; Ahl

berg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 53; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 2 UrhG Rn. 39.

261 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 37.

262 BGH, Urt. v. 21.11.1980 - I ZR 106/78, GRUR 1981, 352 (353) – Staatsexamens
arbeit.

263 Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 42; Peukert, in: Ei
fert/Hoffmann-Riem, S. 303; Hilty, GRUR Int 2006, 179 (179).

264 Rehbinder, Urheberrecht, S. 21.
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Die Immaterialität265 hat zur Folge, dass sich die Nutzung eines geisti
gen Werkes nach Erstveröffentlichung kaum mehr begrenzen lässt.266 Geis
tige Werke lassen sich weltweit und gleichzeitig ohne Qualitätsverlust 
wahrnehmen, sie sind „potentiell überall gegenwärtig“267 – ubiquitär.268 

So kann beispielsweise ein wissenschaftlicher Journalartikel genau zur glei
chen Zeit in Tokio, Chicago, Wellington und München von verschiede
nen Personen gespeichert und gelesen werden. Um dem wissenschaftli
chen Urheber dennoch das geistige Gut als ihm gehörig zuordnen zu kön
nen, bedarf es der Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten269 an diesem 
Geisteswerk – in einem für alle klar definierten Umfang.270

Rechte des Urhebers im Urheberrechtsgesetz

Zum Schutz seiner geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk 
erhält der wissenschaftliche ebenso wie der nicht-wissenschaftliche Urhe
ber bestimmte Urheberpersönlichkeitsrechte (§§ 12ff. UrhG): Sie verleihen 
ihm das Recht, über die Veröffentlichung des Werkes (§ 12 UrhG) zu 
entscheiden, als Urheber anerkannt zu werden (§ 13 UrhG) sowie sich 
gegen Entstellungen des Werkes zu wehren (§ 14 UrhG).271 Damit soll 
der besonderen Verletzlichkeit der ideellen Interessen des Urhebers bei 
der ökonomischen Verwertung und Verbreitung seines geistigen Gutes 
Rechnung getragen werden.272

b.

265 Stallberg, Urheberrecht und moralische Rechtfertigung, S. 26.
266 Hoeren, in: Schnell/Hoeren, S. 170.
267 Meyer, S. 176 m.w.N.; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 10 Rn. 19.
268 Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 40; Schack, Urheber- und Urhebervertrags

recht, S. 10 Rn. 19.
269 Vgl. dazu sogleich die Darstellungen zu den Rechten des Urhebers im Urheber

rechtsgesetz in diesem Teil der Untersuchung.
270 Rehbinder, Urheberrecht, S. 26, 29; vgl. zum Umfang der Rechte die Darstel

lungen zu den Schranken im Urheberrechtsgesetz in diesem Teil der Untersu
chung.

271 Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, Vor §§ 12 bis 14 UrhG 
Rn. 2ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, Vor §§ 12 ff. UrhG Rn. 1; Bullinger, in: 
Wandtke/Bullinger, Vor §§ 12 ff. UrhG Rn. 4ff.; Peukert, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, Vor §§ 12 ff. UrhG Rn. 3ff.

272 Rehbinder, Urheberrecht, S. 18.
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Zur wirtschaftlichen Verwertung des Werkes erhält der Urheber in 
§§ 15 ff. UrhG zudem sog. Verwertungsrechte:273 Diese geben ihm das 
alleinige Recht, das Werk auf eine bestimmte Weise zu nutzen und Drit
ten die Nutzung des Werks zu verbieten bzw. durch Einräumung von 
Nutzungsrechten am Werk (§ 31 UrhG) zu ermöglichen.274

So hat der Urheber etwa gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG 
das ausschließliche Vervielfältigungsrecht, also das Recht, Vervielfälti
gungsstücke (Kopien) des Werkes herzustellen, gleichviel ob vorüberge
hender oder dauerhafter Art, unabhängig vom Verfahren (analog / digital) 
und in unbestimmter Anzahl.275

Zudem hat er gemäß § 15 Abs. 2 S. 1 UrhG das ausschließliche Recht, 
sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben. Das Recht 
der öffentlichen Wiedergabe umfasst dabei beispielhaft die fünf in §§ 19 
– 22 UrhG näher bezeichneten Rechte, unter anderem gemäß § 19a UrhG 
das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung als das Recht, das Werk 
drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich 
zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu 
Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist.276 Diese etwas kompliziert anmutende 
Formulierung in § 19a UrhG umschreibt nichts Anderes als das Bereithal
ten eines Werkes im Internet, z.B. im Rahmen einer Lehrstuhl-Homepage, 
einem Forschungsgruppenserver oder in einer „Cloud“, aber auch das 
„Online-Stellen“ im Intranet der Universität oder in öffentlichen LAN277-
Netzwerken.278

273 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 42; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 7 Rn. 13.

274 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 15 UrhG Rn. 1; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 15 UrhG Rn. 204; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 15 UrhG Rn. 1; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 5.

275 Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 1ff.; Göt
ting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 1ff.; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 16 UrhG Rn. 1ff.; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG 
Rn. 1ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 1ff.

276 Die Regelung aufgrund der Formulierung „insbesondere“ in § 15 Abs. 1 
S. 2 UrhG als nicht-abschließend ansehend: Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 15 UrhG Rn. 30; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 2; Ungern-
Sternberg, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 15 UrhG Rn. 254f., 262; Götting, in: 
Ahlberg/Götting, § 15 UrhG Rn. 21; Hoeren, in: Schnell/Hoeren, S. 176.

277 = Local Area Networks.
278 Ungern-Sternberg, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 19a UrhG Rn. 54.
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Schranken im Urheberrechtsgesetz

Der Urheberrechtsschutz wird nicht grenzenlos gewährt. Vielmehr beste
hen Beschränkungen inhaltlicher und zeitlicher Art, um die widerstreiten
den Interessen der Schöpfenden, der Nutzenden sowie der Verwertenden 
durch urheberrechtliche Rechtsetzung in einen angemessenen Ausgleich 
zu bringen.279 Es handelt sich dabei um Rechtsinstrumente, die den Inhalt 
und die Grenzen des Urheberrechts bestimmen.280

So erlischt gemäß § 64 UrhG beispielsweise das Urheberrecht siebzig 
Jahre nach dem Tod des Urhebers, um zunächst dem Urheber die Verwer
tung seines Werkes, nach Ablauf einer angemessenen Frist jedoch jedem 
– einschließlich der Wissenschaft – eine Auseinandersetzung mit dem Kul
turbestand eines Volkes („den Meisterwerken der Literatur und Kunst“) zu 
ermöglichen.281

 
Zudem sind im sechsten Abschnitt des 1. Teils des Urheberrechtsgesetzes 
(§§ 44a – 63a UrhG) Schranken des Urheberrechts durch gesetzlich erlaub
te Nutzungen vorgesehen, die einzelnen Gruppen von Nutzenden die 
Vornahme bestimmter Nutzungshandlungen unter genau bezeichneten 
Bedingungen von Gesetzes wegen – also ohne ausdrückliche Einwilligung 
des Urhebers – gestatten. Dabei handelt es sich um eine a priori Begren
zung der von §§ 15 ff. UrhG gewährten Verwertungsrechte: Der Schutz 
der urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte wird gemäß § 1 UrhG 
nur „nach Maßgabe“ des Urheberrechtsgesetzes gewährt.282 Die Urheber
persönlichkeitsrechte bleiben dagegen von Schrankenregelungen grund
sätzlich unberührt.283

c.

279 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 5.

280 Geiger, GRUR Int 2004, 815 (818).
281 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urhe

berrechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 79; Katzenberger/Metzger, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 64 UrhG Rn. 1; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 64 UrhG Rn. 1; Freudenberg, in: Ahlberg/Götting, § 64 UrhG Rn. 2.

282 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Urheberrecht, Vor §§ 44a ff. UrhG 
Rn. 34.

283 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 60c UrhG Rn. 10; RegE UrhWissG, S. 42; Peukert, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12 ff. UrhG Rn. 9; ausführlich dazu: Göt
ting, in: Ahlberg/Götting, § 12 UrhG Rn. 16 sowie die Darstellungen in Teil 2 
und 4 dieser Untersuchung.
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Auch für die wissenschaftliche Forschung sind in §§ 44a – 63a UrhG be
sondere Regelungen vorgesehen, die Forschenden den Umgang mit urhe
berrechtlich geschützten Materialien erleichtern sollen:

Zitatrecht

Gemäß § 51 S. 1 UrhG dürfen beispielsweise Werke zum Zwecke des Zi
tats grundsätzlich vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben 
werden, soweit dies zu Belegzwecken erforderlich ist.284 Für den Wissen
schaftsbereich ist dabei von besonderer Bedeutung, dass gemäß § 51 S. 2 
Nr. 1 UrhG zur Erläuterung des Inhalts eines selbständigen wissenschaft
lichen Werkes einzelne veröffentlichte Werke sogar in vollständigem Um
fang genutzt werden dürfen.

Die „wesentlichen Merkmale eines Zitats [bestehen] darin […], dass ein 
Werk oder ganz allgemein ein Auszug aus einem Werk von einem Nutzer, 
der nicht dessen Urheber ist, genutzt wird, um Aussagen zu erläutern, eine 
Meinung zu verteidigen oder eine geistige Auseinandersetzung zwischen 
dem Werk und den Aussagen des Nutzers zu ermöglichen.“285 Daran fehlt 
es bei einer bloßen Aneinanderreihung von Werken (wie z.B. im Falle des 
„Zitate-Patchworks“ im Rahmen mangelhafter Bachelor-, Master- und Se
minararbeiten286) sowie bei der illustrierenden Aufnahme von 69 Werken 
des Künstlers Wassily Kandinskys in ein im Jahr 1959 erschienenes, insge
samt 344 Seiten fassendes Buch über den Künstlerbund „Blauen Reiter“, 
das sich auf lediglich 40 Seiten mit dem Künstler selbst befasst.287

aa.

284 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 51 UrhG Rn. 5; Lüft, in: Wandtke/Bullin
ger, § 51 UrhG Rn. 3; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 51 UrhG Rn. 1; Schulz, in: Ahlberg/Götting, § 51 UrhG Rn. 14; Spindler, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 27.

285 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-516/17, GRUR 2019, 940 (946) Rn. 78 – Spiegel 
Online / Volker Beck (Reformistischer Aufbruch); in der Folge: Spindler, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 27.

286 Oder bei TV-Pannenshows, vgl. OLG Köln, Urt. v. 20.04.2018 - 6 U 116/17, 
K&R 2018, 509, 511f. – Top Flops: Anspruch auf Lizenzgebühr für TV-Aus
schnitte anderer Sender.

287 BGH, Urt. v. 03.04.1968 - I ZR 83/66, NJW 1968, 1875 (1876) – Kandinsky.
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Gesetzlich erlaubte Nutzungen für die wissenschaftliche Forschung

§ 60c UrhG enthält die für die wissenschaftliche Forschung bedeutsams
te Schrankenregelung des Urheberrechts: Seit der Einführung im Jahr 
2018 gestattet § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG (i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG) die 
Verwertung eines urheberrechtlich geschützten Werkes zum Zwecke wis
senschaftlicher Forschung, allerdings nur innerhalb eines bestimmt abge
grenzten Kreises von Personen, sodass beispielsweise das Onlinestellen 
eines wissenschaftlichen Zeitschriftenartikels auf einem zugangsbeschränk
ten Lehrstuhlserver ohne die ausdrückliche Zustimmung des Urhebers 
möglich ist.288

 
Des Weiteren gestattet § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG die grundsätzliche Nut
zung eines urheberrechtlich geschützten Werkes zum Zwecke der Quali
tätsüberprüfung wissenschaftlicher Forschung durch Dritte: Sollen also Er
kenntnisse aus einem literaturwissenschaftlichen Forschungsprojekt zum 
Roman „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende überprüft wer
den, kann Dritten ohne Zustimmung des Urhebers bzw. dessen Erben 
im Rahmen des wissenschaftlichen Peer Review-Prozesses grundsätzlich 
Zugriff auf das urheberrechtlich geschützte Schriftwerk über eine Online-
Plattform gewährt werden.289

 
Beide Erlaubnistatbestände des § 60c Abs. 1 UrhG gestatten allerdings 
nicht die vollständige Nutzung eines Werkes, sondern lediglich eine Nut
zung im Umfang von maximal 15 % des Werkes. Nur hinsichtlich Ab
bildungen, einzelnen Beiträgen aus derselben Fachzeitschrift oder wissen
schaftlichen Zeitschrift, sonstigen Werken geringen Umfangs und vergrif
fenen Werken gilt eine Ausnahme: Bei diesen darf das Werk vollständig 
genutzt werden (§ 60c Abs. 3 UrhG).

 
Die Regelungen in § 60c Abs. 1 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG werden er
gänzt durch die Regelung in § 60c Abs. 2 UrhG (i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG), 
der eine Vervielfältigung von 75 % eines Werkes zum Zwecke der eigenen 
wissenschaftlichen Forschung erlaubt, also beispielsweise das Abspeichern 
des gesamten Anwendungskapitels des Lehrbuch-Klassikers „Forschungs

bb.

288 Für eine detaillierte Beschreibung des Regelungsgehalts von § 60c Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 3 UrhG vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

289 Für eine detaillierte Beschreibung des Regelungsgehalts von § 60c Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 3 UrhG vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
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methoden und Evaluation“ von Nicola Döring und Jürgen Bortz ohne die 
Zustimmung des Urhebers auf dem eigenen Personal Computer.290 Auch 
hier gilt die Ausnahme des § 60c Abs. 3 UrhG: Abbildungen, einzelne 
Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, 
sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke dürfen vollstän
dig genutzt werden.

 
§ 60d UrhG ist die neueste Regelung des Wissenschaftsurheberrechts und 
gestattet Forschungsorganisationen (Abs. 2) sowie einzelnen Forschenden 
(Abs. 3 Nr. 2) unter bestimmten Voraussetzungen die Anfertigung von 
Vervielfältigungen zum Zwecke des Text und Data Minings sowie deren 
öffentliche Zugänglichmachung zum Zwecke der Forschung und deren 
Qualitätsüberprüfung.291 Er ergänzt insofern die allgemeine Erlaubnis des 
Text und Data Minings in § 44b UrhG und gestattet – anders als dieser – in 
§ 60d Abs. 5 UrhG die Aufbewahrung der Vervielfältigungen, solange dies 
zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder deren Überprüfung 
erforderlich ist, sodass eine Zustimmung des Urhebers insofern nicht ein
geholt werden muss.

 
§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG befindet sich im Abschnitt zum Schutz des Daten
bankherstellers und gestattet unter Verweis auf § 60c UrhG die Vervielfäl
tigung eines nach Art und Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank 
im Sinne des § 87a Abs. 1 UrhG zu Zwecken der wissenschaftlichen For
schung.292 Gleiches gilt gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 5 UrhG für Vervielfältigun
gen zu Zwecken des Text und Data Minings unter Verweis auf die Rege
lung in § 60d UrhG.

 
§§ 60c, 60d und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG galten bei ihrer Einführung im 
Jahr 2018 lediglich befristet: Gemäß § 142 Abs. 2 UrhG a.F. waren sie 
– wie die übrigen Regelungen des vierten Unterabschnitts im sechsten 
Abschnitt des Ersten Teils des Urheberrechtsgesetzes – ab dem 01.03.2023 
nicht mehr anzuwenden. Grund dieser „sunset provision“ war laut der 
Bundesregierung, dass die Ausgestaltung der gesetzlich erlaubten Nutzun

290 Für eine detaillierte Beschreibung des Regelungsgehalts von § 60c Abs. 2 
und 3 UrhG vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

291 Eingeführt im Jahr 2021 mit dem Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an 
die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes, BGBl. 2021 I Nr. 27, S. 1204.

292 Für eine detaillierte Beschreibung des Regelungsgehalts von § 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersu
chung.
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gen für die Wissenschaft durch das Urheberrechtswissensgesellschaftsge
setz (UrhWissG) grundlegend reformiert worden sei.293 Um die Auswir
kungen der Reform untersuchen zu können, war in § 142 Abs. 1 UrhG a.F. 
zudem eine Pflicht zur Berichterstattung der Bundesregierung gegenüber 
dem Deutschen Bundestag vier Jahre nach Inkrafttreten der Änderungen 
vorgesehen. Während die Befristung der §§ 60c, 60d und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Er
fordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 04.06.2021294 aufgehoben 
wurde, besteht die Evaluationsobliegenheit für die Legislative im Jahr 2022 
gemäß § 142 UrhG fort: Dabei ist insbesondere die Praxistauglichkeit der 
Normen aus Sicht aller Beteiligten und die Angemessenheit der Vergü
tungssituation einschließlich der Publikations- und Lizensierungspraxis so
wie der wirtschaftlichen Situation der Verlage zu überprüfen.295 Zudem 
soll u.a. der Frage nachgegangen werden, ob dem öffentlichen Interesse an 
der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für Zwecke von Bildung 
und Wissenschaft mit der Reform Rechnung getragen wurde.296

Gesetzlich erlaubte Nutzungen digitaler Medien in der 
wissenschaftlichen Forschung

Zur Sicherstellung des Funktionierens der Informationsgesellschaft, wo
rauf die Wissenschaft spätestens seit ihrer digitalen Transformation an
gewiesen ist, existieren des Weiteren die drei Schrankenregelungen der 
§§ 44a, 55a, 69d UrhG.297 So war es für das Lesen eines urheberrechtlich 
geschützten Textes – den bloßen „Werkgenuss“ – früher ausreichend, ein 
Werkstück – die Monographie, die wissenschaftliche Zeitschrift, den Sam
melband selbst – in der Hand zu haben und es mit den eigenen Augen 
wahrzunehmen. Möchte eine forschende Person heutzutage denselben 
Text auf dem Computer lesen, bedarf es bereits zur bloßen Anzeige des 
Textes auf dem Computer einer technischen Vervielfältigung. Diese Ver
vielfältigung ist gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1, 69c Nr. 1 UrhG 

cc.

293 RegE UrhWissG, S. 49.
294 BGBl. 2021 I Nr. 27, S. 1204.
295 RegE UrhWissG, S. 49.
296 RegE UrhWissG, S. 49.
297 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur

heberrechts, S. 8. Alle drei Schrankenregelungen finden nicht nur im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung, sondern ebenfalls im übrigen Urheberrecht 
Anwendung.
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allerdings dem Grunde nach dem Urheber vorbehalten.298 Müsste dieser 
nun jedes Mal, wenn eine forschende Person den Text auf dem Compu
ter aufruft, um Erlaubnis gefragt werden, bliebe weder Urhebern noch 
Nutzenden wegen des bürokratischen Aufwands ausreichend Zeit für des
sen Lektüre bzw. das Verfassen weiterer Texte. Der wissenschaftliche Fort
schritt würde behindert; die durch die Digitalisierung geschaffenen Mög
lichkeiten würden ohne eine Schrankenregelung wie § 69d Abs. 1 UrhG 
ungenutzt verstreichen, ohne dass es dieser Ausprägung des Ausschließ
lichkeitsrechts zum Schutz des Urhebers bedürfte.299

Dies gilt umso mehr bei Nutzung des Internets im Rahmen wissen
schaftlicher Recherchetätigkeiten: Jede Internetseite muss – bevor sie für 
die Nutzenden am eigenen Computer angezeigt werden kann – im Cache
speicher vervielfältigt werden;300 ein Browsing-Vorgang, in dessen Rahmen 
Forschende lediglich eine Abbildung zur Illustration eines Konferenzvor
trags zu einem bestimmten Thema finden möchten, bedürfte mindestens 
zwanzig Vervielfältigungen und folglich auch zwanzig verschiedener Ein
willigungen der jeweiligen Rechtsinhaber. Unter diesen Umständen wäre 
das Internet, das gerade durch den schnellen Zugriff auf Informationen ge
prägt ist, für die Wissenschaft definitiv niemals zu dem „Erfolgsmedium“ 
geworden, das es heutzutage ist. Deshalb entschied sich die Legislative, die
se sog. Cachekopien mittels einer gesetzlichen Erlaubnis zu privilegieren: 
Art. 5 Abs. 1 InfoSoc-RL und in der Folge § 44a UrhG erlauben vorüberge
hende Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend sind und 
einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens dar
stellen und deren alleiniger Zweck es ist, eine Übertragung in einem Netz 
zwischen Dritten durch einen Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung 
eines Werkes zu ermöglichen, und die keine eigenständige wirtschaftliche 
Bedeutung haben.301

298 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 8.

299 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 8.

300 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 8f.

301 EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 1063 (1074) 
Rn. 161 – Football Association Premier League u.a.; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 44a UrhG Rn. 1; Welser, von, in: Wandtke/Bullinger, § 44a UrhG Rn. 4; Drey
er, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 44a UrhG Rn. 1; Dustmann, in: Nor
demann/Nordemann/ Czychowski, § 44a UrhG Rn. 1; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 44a UrhG Rn. 7.
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Urhebervertragsrechtliche Normen für die Wissenschaft

Neben der Gewährung von Verwertungsrechten und der Einführung von 
Schranken des Urheberrechts existieren im Urheberrechtsgesetz weitere 
einfachgesetzliche Regelungen zum Ausgleich der teils widerstreitenden 
Interessen.302 Insbesondere sind im Urheberrechtsgesetz an mancher Stelle 
Vergütungsansprüche sowie Lizensierungsmöglichkeiten vorgesehen, um 
einen angemessenen Ausgleich sicherzustellen:

 
Zur sozialen Absicherung des Urhebers ist zunächst in den Regelun
gen des Urhebervertragsrechts ein Anspruch auf angemessene Vergütung 
(§§ 32-32c UrhG) verankert.303 Dieser kann sich allerdings bei wissen
schaftlichen Werken, bei denen keine kostendeckende Verwertung zu 
erwarten ist (wie z.B. bei Dissertationen mit kleiner Auflage und von 
geringem Interesse für das breite Publikum), im Einzelfall auf Null redu
zieren.304

 
Dem finanziellen Risiko der Werkverwertenden, ein Werk nicht erfolgs
versprechend absetzen zu können, trägt das Urheberrecht des Weiteren 
durch die Möglichkeit Rechnung, sich von den Urhebern Nutzungsrechte 
übertragen zu lassen.305 Im wissenschaftlichen Bereich kommt es dabei – 
wie in anderen Bereichen des Urheberrechts – durch den Verlagsvertrag in 
der Regel zu einer Einräumung des ausschließlichen Nutzungsrechts zur 
Vervielfältigung und Verbreitung an den die Publikation herausgebenden 
Verlag (vgl. § 8 VerlG). Für diesen Fall wurde – vor dem Hintergrund zu
nehmender Open Access-Bestrebungen in der Wissenschaft – die Regelung 
des § 38 Abs. 4 UrhG eingeführt: Sie sieht das sog. Zweitverwertungsrecht 
vor, das es Forschenden unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, 
einen wissenschaftlichen Beitrag öffentlich zugänglich zu machen, also 
z.B. in einem universitären Repositorium online zu stellen, obwohl sie 
zuvor einem die Zeitschrift herausgebenden Verlag das ausschließliche 
Nutzungsrecht an dem Beitrag eingeräumt und sich auf diese Weise selbst 
von jeder weiteren urheberrechtlich relevanten Nutzung des Beitrags aus

d.

302 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 9.

303 Rehbinder, Urheberrecht, S. 17; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly 
Einl. Rn. 12.

304 Z.B. im Fall von Dissertationen vgl. Wandtke/Grunert, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 32 UrhG Rn. 61.

305 Hoeren, in: Schnell/Hoeren, S. 172.
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geschlossen haben. Damit sollen bestehende Asymmetrien auf dem wissen
schaftlichen Publikationsmarkt ausgeglichen und somit die Zugänglich
keit staatlich geförderter Forschungsergebnisse verbessert werden.306

Herausforderungen für das Wissenschaftsurheberrecht

Die Wissenschaft ist – nicht erst infolge der Digitalisierung – durch ganz 
bestimmte Eigenarten geprägt, die besondere Herausforderungen für die 
urheberrechtliche Rechtsetzung darstellen.

Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?

„If I have seen further,
it is by standing on the shoulders of Giants.”307

Bereits zuvor wurden die Interessen der Beteiligten des Wissenschaftsur
heberrechts erörtert: Forschende sind einerseits am Schutz der eigenen 
Werke als Anerkennung ihrer Leistung in Form urheberpersönlichkeits
rechtlicher Befugnisse interessiert, andererseits sind sie zugleich Nutzende 
mit einem stark ausgeprägten Interesse an Zugang zu wissenschaftlichen 
Werken Dritter.308 Dies gilt nicht nur in Bezug auf – nicht substituierbare 
– wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, deren Lektüre unerlässlich für die 
Unterrichtung über den Stand der Forschung ist, sondern auch in Bezug 
auf andere urheberrechtlich geschützte Werke (z.B. Abbildungen), die Ge
genstand der Darstellung eigener Forschung sein können.309

III.

1.

306 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke 
und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes, BT-Drs. 17/13423, S. 1, 
9.

307 So beschrieb Issac Newton seine Forschungsarbeit im Jahr 1675 in einem Brief 
an einen Kollegen über die Entdeckung der Farbtheorie.

308 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaft als geschlossenes System in die
sem Teil der Untersuchung sowie ausführlich zur Situation in Deutschland die 
Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 dieser Untersu
chung.

309 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaft als geschlossenes System in die
sem Teil der Untersuchung sowie ausführlich zur Situation in Deutschland die 
Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur Kommunikation 
von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

C. Grenzen der Wissenschaft: Urheberrecht und wissenschaftliche Forschung

81

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Wird das Ausschließlichkeitsrecht eines wissenschaftlichen Urhebers 
durch eine gesetzlich erlaubte Nutzung eingeschränkt, wird der Person 
damit gleichzeitig eine Nutzungsmöglichkeit an den Werken anderer wis
senschaftlicher Urheber eröffnet. Die Interessen der Schöpfenden und die 
Interessen der Nutzenden stehen damit im Wissenschaftsurheberrecht in 
einer verstärkten Wechselwirkung.310 Hinsichtlich ihres Ausgleichs ergibt 
sich infolge der Bipolarität der Interessen der Forschenden eine Herausfor
derung für das Recht.

 
Der Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht wird zudem da
durch beeinflusst, dass sich bei der Nutzung von urheberrechtlich ge
schützter Forschungsliteratur selten Schöpfende und Nutzende unmittel
bar gegenüberstehen; vielmehr räumen Forschende Verwertenden in der 
Regel durch den Verlagsvertrag das ausschließliche Nutzungsrecht zur Ver
vielfältigung und Verbreitung ein, welches gemäß § 31 Abs. 3 UrhG selbst 
den Urheber grundsätzlich von der Nutzung des Werkes ausschließt. Dies 
hat zur Folge, dass das Interesse der Schöpfenden an einer möglichst wei
ten Verbreitung ihres Werkes zwar fortbesteht; ihre eigenen Bestrebungen 
zur Kommunikation ihrer Erkenntnisse werden allerdings durch teilweise 
restriktive Vertragsbedingungen gehemmt. Eine ausgleichende Vergütung 
für diese Einschränkung der Kommunikationsorientierung von Forschung 
erhalten die Betroffenen in den meisten Wissenschaftsdisziplinen in der 
Regel nicht.311 Lediglich die Gewinnmarge der Verwertenden wird gestei
gert.312

 
Möchten Forschende ein urheberrechtlich geschütztes Werk als For
schungsgegenstand in urheberrechtlich relevanter Weise nutzen, herrscht 
dagegen auch im Wissenschaftsurheberrecht die übliche tripolare Inter
essenkonstellation vor.313 Insbesondere in den Geistes- und Sozialwissen
schaften, aber auch in den übrigen Wissenschaftsdisziplinen in Bezug 

310 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaft als geschlossenes System in die
sem Teil der Untersuchung.

311 Larivière u. a., PLOS ONE 2015, e0127502 (11).
312 Hilty, ZUM 2003, 983 (987f.); Hilty, GRUR Int 2006, 179 (184).
313 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 12; Hilty, in: Ohly, S. 325; 

Hilty, GRUR 2005, 819 (820); Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor 
§§ 44a ff. UrhG Rn. 1; Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, 
S. 109; Hansen, Warum Urheberrecht?, S. 315; zur Interessenlage, die ebenfalls 
die Interessen des (ausübenden) Künstlers einbezieht, vgl. Hilty, ZUM 2003, 983 
(987f.).
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auf die jeweilige fachhistorische Forschung sowie die Didaktik stehen For
schende als Konsumierende den primär ökonomisch interessierten Urhe
bern außerhalb der Wissenschaft sowie Verwertenden gegenüber.

 
Trotz dieser zwei grundsätzlich verschiedenen Interessenkonstellationen 
folgt das Wissenschaftsurheberrecht – wie die oben vorgestellten Regelun
gen zeigen – derzeit dem „one size fits all“-Ansatz: Für jede urheberrecht
lich relevante Nutzung sowie für jede Wissenschaftsdisziplin gelten die 
gleichen Regelungen zu Schutzgegenstand, Rechten und gesetzlich erlaub
ten Nutzungen.314 Angesichts der ausgeprägten Diversität wissenschaftli
cher Disziplinen und urheberrechtlicher Nutzungshandlungen provoziert 
dieses Regelungssystem die Frage, ob mit den vorhandenen Regelungen 
ein angemessener Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht erfol
gen kann.315 Kann das Wissenschaftsurheberrecht gleichzeitig der Nut
zung wissenschaftlicher Werke als Lektüre- und Rezeptionsobjekt und der 
Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke als Forschungsobjekt Rech
nung tragen? Kann es gleichzeitig die Interessen der Natur-, Lebens- und 
Ingenieurwissenschaften sowie der Geistes- und Sozialwissenschaften be
rücksichtigen? Ist gar eine Bestimmung „der Interessen der Wissenschaft“ 
möglich?

Öffentliche Wiedergabe in einem geschlossenen System?

Es wurde bereits ausgeführt, dass der Urheber gemäß § 15 Abs. 2 S. 1 UrhG 
das ausschließliche Recht hat, sein Werk in unkörperlicher Form öffent
lich wiederzugeben.316 Zentrale Voraussetzung dieses Rechts der öffentli
chen Wiedergabe ist die „Öffentlichkeit“ der Wiedergabe. Denn: Ist eine 
Wiedergabe nicht öffentlich im Sinne der Norm, ist jene urheberrechtlich 
nicht relevant; erst wenn die Wiedergabe eine urheberrechtlich relevante 
Öffentlichkeit erreicht, kann der Urheber die Nutzung mittels seines Aus
schließlichkeitsrechts verbieten.317

2.

314 Vgl. dazu soeben die Darstellungen zu den Regelungen des nationalen Wissen
schaftsurheberrechts in diesem Teil der Untersuchung.

315 Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 19; Stieper, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, Urheberrecht, Vor §§ 44a UrhG Rn. 1; Rehbinder, 
Urheberrecht, S. 15.

316 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Rechten des Urhebers im Urheberrechtsge
setz in diesem Teil der Untersuchung.

317 Ungern-Sternberg, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 15 UrhG Rn. 74.
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Die Abgrenzung der urheberrechtlich relevanten „Öffentlichkeit“ bereitet 
im Wissenschaftsurheberrecht besondere Herausforderungen: Grund dafür 
ist die (Un-) Abgeschlossenheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft.318

Derek John de Solla Price entwickelte zur Beschreibung der Wissenschafts
community bereits im 17. Jahrhundert das Konzept der „invisible col
leges“: “Invisible colleges” waren nach seiner Definition „groups of elite, 
mutually interaction, and productive scientists from geographically distant 
affiliates who exchange information to monitor progress in their field.”319 

Damit geht eine gewisse Exklusivität einher: Mitglieder dieser „invisible 
colleges“ waren höchstens 100 Personen, die sich innerhalb weniger Jahre 
bei verschiedenen Veranstaltungen treffen, sodass nach und nach „jeder, 
der jemand ist, mit allen anderen in der gleichen Kategorie gearbeitet 
hat.“320

Nationaler Begriff der öffentlichen Wiedergabe

Letzteres Merkmal würde bei Geltung des nationalen Öffentlichkeitsbe
griffs aus § 15 Abs. 3 S. 2 UrhG wohl dazu führen, dass bei keiner Nut
zungshandlung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Öf
fentlichkeit vorläge. Denn nach § 15 Abs. 3 S. 2 UrhG gehört zur urheber
rechtlich relevanten Öffentlichkeit jeder, der nicht mit demjenigen, der 
das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in 
unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch 
persönliche Beziehungen verbunden ist.

a.

318 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaft als geschlossenes System sowie 
zum kollaborativen Arbeiten in diesem Teil der Untersuchung.

319 Zitiert nach Zuccala, Journal of the American Society for Information Science 
and Technology 2006, 152 (152); deutsche Übersetzung von Lüthje, in: Bonfa
delli/Fähnrich/Lüthje/Milde/Rhomberg/Schäfer, S. 112: „elitäre Vereinigungen: 
Gruppen von herausgehobenen, miteinander interagierenden und hochproduk
tiven Wissenschaftlern an geographisch entfernten Orten, die Informationen 
austauschen, um den Fortschritt in ihrem spezifischen Forschungsfeld zu über
wachen.“

320 Zitiert nach Zuccala, Journal of the American Society for Information Science 
and Technology 2006, 152 (153) (Price, D. J. de Solla: Little science, big science 
- and beyond, 1986: „For each group there exists a sort of commuting circuit of 
institutions, research centers, and summer schools giving them an opportunity 
to meet piecemeal, so that over an interval of a few years everybody who is 
anybody has worked with everybody else in the same category.“).
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Ein solches Begriffsverständnis wäre allerdings angesichts des grund
rechtlich grundsätzlich gebotenen Schutzes des Urhebers jedenfalls zu 
weit.321

Unionsrechtlicher Begriff der öffentlichen Wiedergabe

Infolge des zunehmenden Einflusses der europäischen Rechtsetzung auf 
das deutsche Urheberrecht tritt der nationale Öffentlichkeitsbegriff aller
dings ohnehin vermehrt in den Hintergrund.322 So wurde mit Erlass der 
InfoSoc-RL versucht, das Recht der öffentlichen Wiedergabe zu harmoni
sieren.323

Nach dem weiten europäischen Verständnis erfasst der Begriff der öf
fentlichen Wiedergabe jegliche Wiedergabe an die Öffentlichkeit, die an 
dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung nimmt, nicht anwesend 
ist.324 Es ist also grundsätzlich die Präsenzwiedergabe ausgeschlossen.325

Der BGH sieht sogar – in Einklang mit der unionsrechtlichen 
Rechtsprechung und Erwägungsgrund 23 der InfoSoc-RL – eine 
Präsenzwiedergabe als öffentlich an, bei der zwar die Öffentlichkeit an 
dem Ort anwesend ist, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung nimmt, 
sie aber keinen unmittelbaren körperlichen Kontakt zu den das Werk 

b.

321 Zur verfassungsrechtlichen Interessenlage vgl. die Darstellungen zur Rechtferti
gung des Wissenschaftsurheberrechts in diesem Teil der Untersuchung.

322 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 19.
323 Erwägungsgrund 23 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10.

324 Erwägungsgrund 23 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v. 04.10.2011 
- C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 1063 (1076) Rn. 200 – Football 
Association Premier League u.a.; EuGH, Urt. v. 24.11.2011 - C-283/10, GRUR 
Int 2012, 150 (153) Rn. 36 – Circul Globus Bucureşti.

325 EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 1063 
(1076) Rn. 200-202 – Football Association Premier League u.a.; EuGH, Urt. v. 
24.11.2011 - C-283/10, GRUR Int 2012, 150 (153) Rn. 35-37 – Circul Globus 
Bucureşti; BGH, Urt. v. 09.07.2015 - I ZR 46/12, GRUR 2016, 171 (172) – 
Die Realität II; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 18; Schulze, in: 
Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 40.
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aufführenden oder darbietenden Personen hat.326 Wenngleich ein derarti
ger, eine so weite Auslegung rechtfertigender Wille der nationalen Legis
lative zweifelhaft erscheint,327 steht doch im Ergebnis fest, dass bereits 
das Gebot der einheitlichen Auslegung unionalen Rechts erfordert, den 
Begriff der öffentlichen Wiedergabe in § 15 Abs. 2 UrhG unionsrechtskon
form auszulegen: Das weite Verständnis des Begriffs ist daher auch auf 
Sachverhalte anzuwenden, die nicht unmittelbar von der entsprechenden 
Richtlinienbestimmung erfasst werden328 – in Deutschland also auf alle in 
§§ 19 – 22 UrhG genannten Rechte.

 
Im Übrigen ist die notwendigerweise einheitliche, unionsrechtliche Ausle
gung des Begriffs der öffentlichen Wiedergabe allerdings stark umstritten 
und infolge einer einzelfallbezogenen, teils stark differierenden Rechtspre
chung des EuGH bis heute in ihren Einzelheiten schwer vorhersehbar.329

So muss eine öffentliche Werkwiedergabe „unter Verwendung eines 
technischen Verfahrens, das sich von dem bisher verwendeten unterschei
det, oder ansonsten für ein „neues Publikum“ erfolg[en], d.h. für ein 
Publikum, an das der Inhaber des Urheberrechts nicht gedacht hatte, als 
er die ursprüngliche öffentliche Wiedergabe seines Werks erlaubte.“330 Das 
ist beispielsweise der Fall, wenn ein Hörfunkprogramm von erdgebunde
nen Funksendern zu Empfängergeräten mit Zimmerantenne oder dem 
Autoradio über das Internet weiter verbreitet wird.331

326 BGH, Urt. v. 17.09.2015 - I ZR 228/14, ZUM 2016, 162 (164f.) – Ramses.
327 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 19; zweifelhaft insofern die Be

gründung in BGH, Urt. v. 17.09.2015 - I ZR 228/14, ZUM 2016, 162 (165) – 
Ramses.

328 Insoweit im Ergebnis richtig: BGH, Urt. v. 17.09.2015 - I ZR 228/14, ZUM 
2016, 162 (165) – Ramses; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 19.

329 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 18.
330 EuGH, Urt. v. 07.08.2018 - C-161/17, GRUR 2018, 911 (912) Rn. 24 – Land 

Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Cordoba); EuGH, Urt. v. 13.02.2014 - 
C-466/12, GRUR 2014, 360 (361) Rn. 24 – Svensson; EuGH, Urt. v. 08.09.2016 
- C-160/15, GRUR 2016, 1152 (1154) Rn. 37 – GS Media / Sanoma u.a.; EuGH, 
Urt. v. 14.06.2017 - C-610/15, GRUR 2017, 790 (792) Rn. 28 – Stichting Brein / 
Ziggo u.a. (The Pirate Bay).

331 EuGH, Urt. v. 07.03.2013 – C-607/11, GRUR 2013, 500 (501f.) Rn. 26 – ITV 
Broadcasting / TVC.

Teil 1 Die Wissenschaft: Ihr Wesen, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen

86

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


 
Voraussetzungen für eine öffentliche Wiedergabe sind nach Ansicht des 
EuGH des Weiteren jedenfalls 1) eine Handlung der Wiedergabe eines 
Werkes und 2) die Öffentlichkeit dieser Wiedergabe.332

 
1) Eine Wiedergabehandlung liegt immer dann vor, wenn eine Person 
in voller Kenntnis der Folgen ihres Verhaltens tätig wird, um Dritten Zu
gang zu geschützten Werken zu verschaffen, die sie ohne das Tätigwerden 
nicht genießen könnten.333 Dabei ist das bei der Übertragung eingesetzte 
technische Verfahren grundsätzlich genauso wenig von Bedeutung wie 
die tatsächliche Nutzung durch die Dritten.334 Auch den gewerblichen 
Charakter der Wiedergabe erachtet der EuGH als nicht ausschlaggebend, 
jedoch auch nicht unerheblich.335 Dieser setzt allerdings Aufnahmebereit
schaft seitens der erreichten Dritten voraus; das Publikum darf nicht nur 
zufällig erreicht worden sein.336

 
2) Eine derartige Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie sich an eine „un
bestimmte Zahl potenzieller Adressaten“ und „recht viele Personen“ rich

332 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39.
333 EuGH, Urt. v. 07.12.2006 – C-306/05, GRUR 2007, 225 (227) Rn. 42 – SGAE / 

Rafael; EuGH, Urt. v. 08.09.2016 – C-160/15, GRUR 2016, 1152 (1153) Rn. 35 
– GS Media / Sanoma u.a.; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 – C-135/10, GRUR 2012, 
593 (596) Rn. 82 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso; 
Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 15 UrhG Rn. 20.

334 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 20; Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 15 UrhG Rn. 39.

335 EuGH, Urt. v. 04.10.2011 – C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 1063 
(1076) Rn. 204 – Football Association Premier League u.a.; EuGH, Urt. v. 
08.09.2016 – C-160/15, GRUR 2016, 1152 (1154) Rn. 38 – GS Media / Sanoma 
u.a.; EuGH, Urt. v. 07.03.2013 – C-607/11, GRUR 2013, 500 (502) Rn. 42 – 
ITV Broadcasting / TVC; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 – C-135/10, GRUR 2012, 
593 (596) Rn. 88 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso; 
Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 15 UrhG Rn. 29.

336 EuGH, Urt. v. 15.03.2012 – C-135/10, GRUR 2012, 593 (596) Rn. 91 – Società 
Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 – 
C-162/10, GRUR 2012, 597 (599) Rn. 37 – Phonographic Performance (Ireland) 
Ltd. / Irland; EuGH, Urt. v. 31.05.2016 – C-117/15, GRUR 2016, 684 (686) 
Rn. 50 – Reha Training / GEMA; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG 
Rn. 24.
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tet.337 Eine nicht ganz unbedeutende Mehrzahl von (mehr als zwei) Per
sonen genügt dafür.338 Dabei kommt es auf den kumulativen Effekt der 
Zugänglichmachung an, d.h. wie viele Personen gleichzeitig und nachein
ander Zugang zu demselben Werk haben.339 Subsumiert man die Merk
male der wissenschaftlichen Gemeinschaft nach Price unter den derzeit gel
tenden, unionsrechtlich beeinflussten Öffentlichkeitsbegriff, ist zunächst 
festzustellen, dass 100 Personen jedenfalls mehr als zwei,340 also „recht 
viele Personen“ im Sinne der EuGH-Rechtsprechung darstellen.341

337 EuGH, Urt. v. 07.08.2018 – C-161/17, GRUR 2018, 911 (912) Rn. 22 – Land 
Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Cordoba); EuGH, Urt. v. 07.12.2006 
– C-306/05, GRUR 2007, 225 (227) Rn. 37 – SGAE / Rafael; EuGH, Urt. v. 
07.03.2013 – C-607/11, GRUR 2013, 500 (502) Rn. 32 – ITV Broadcasting / TVC; 
EuGH, Urt. v. 13.02.2014 – C-466/12, GRUR 2014, 360 (361) Rn. 21 – Svensson; 
EuGH, Urt. v. 27.02.2014 – C-351/12, GRUR 2014, 473 (475) Rn. 27 – OSA / 
Léčebné lázně; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 – C-135/10, GRUR 2012, 593 (596) 
Rn. 84 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso; EuGH, Urt. 
v. 15.03.2012 – C-162/10, GRUR 2012, 597 (598) Rn. 33 – Phonographic Per
formance (Ireland) Ltd. / Irland; EuGH, Urt. v. 08.09.2016 – C-160/15, GRUR 
2016, 1152 (1154) Rn. 36 – GS Media / Sanoma u.a.; EuGH, Urt. v. 26.04.2017 
– C-527/15, GRUR 2017, 610 (612) Rn. 32 – Stichting Brein / Wullems; EuGH, 
Urt. v. 14.06.2017 – C-610/15, GRUR 2017, 790 (792) Rn. 27 – Stichting Brein / 
Ziggo u.a. (The Pirate Bay); Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 19; 
Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39; Regenstein, ZUM 2018, 649 (652); 
Hofmann, ZUM 2018, 641 (642).

338 EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 2012, 593 (596) Rn. 86 – Società 
Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - 
C-162/10, GRUR 2012, 597 (598) Rn. 35 – Phonographic Performance (Ireland) 
Ltd. / Irland; EuGH, Urt. v. 31.05.2016 - C-117/15, GRUR 2016, 684 (687) 
Rn. 58 – Reha Training / GEMA; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG 
Rn. 21.

339 EuGH, Urt. v. 07.03.2013 - C-607/11, GRUR 2013, 500 (502) Rn. 33 – ITV 
Broadcasting / TVC; EuGH, Urt. v. 27.02.2014 - C-351/12, GRUR 2014, 473 
(475) Rn. 28 – OSA / Léčebné lázně; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, 
GRUR 2012, 593 (596) Rn. 87 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco 
Del Corso; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39; Ungern-Sternberg, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 15 UrhG Rn. 71.

340 Zu dieser Abgrenzung vgl. EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 2012, 
593 (596) Rn. 86 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso; 
EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-162/10, GRUR 2012, 597 (598) Rn. 35 – Phonogra
phic Performance (Ireland) Ltd. / Irland; EuGH, Urt. v. 31.05.2016 - C-117/15, 
GRUR 2016, 684 (687) Rn. 58 – Reha Training / GEMA; Heerma, in: Wandt
ke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 21.

341 Zu diesem Merkmal vgl. EuGH, Urt. v. 07.08.2018 - C-161/17, GRUR 2018, 911 
(912) Rn. 22 – Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Cordoba); EuGH, 
Urt. v. 07.12.2006 - C-306/05, GRUR 2007, 225 (227) Rn. 37 – SGAE / Rafael; 

Teil 1 Die Wissenschaft: Ihr Wesen, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen

88

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


 
Abgrenzungsschwierigkeiten bereitet dagegen das Kriterium der Unbe
stimmtheit: Der EuGH orientiert sich zu dessen Auslegung an der Defini
tion im Glossar der WIPO, wonach eine Zugänglichmachung eines Wer
kes öffentlich ist, wenn sie „in geeigneter Weise für Personen allgemein 
[erfolgt], also nicht auf besondere Personen beschränkt, die einer privaten 
Gruppe angehören.”342 Danach war eine Wiedergabe gegenüber individu
ellen und bestimmten Gewerbetreibenden, die nicht durch persönliche Be
ziehungen verbunden waren, nicht öffentlich in diesem Sinne;343 gleiches 
galt für die Bewohner der 343 Eigentumswohnungen, in deren Wohnanla
ge eine Kabelweitersendung erfolgte, da sie von der Rechtsprechung als 
„private Gruppe“ angesehen wurden.344 Dafür ist eine gemeinsame private 
Sphäre, wie beispielsweise in einem Zweibettzimmer im Krankenhaus, 
ausreichend;345 nicht ausreichend ist hingegen die bei allen angesproche
nen Personen bestehende Zugehörigkeit zu einer Gruppe (wie z.B. im 

EuGH, Urt. v. 07.03.2013 - C-607/11, GRUR 2013, 500 (502) Rn. 32 – ITV 
Broadcasting / TVC; EuGH, Urt. v. 13.02.2014 - C-466/12, GRUR 2014, 360 
(361) Rn. 21 – Svensson; EuGH, Urt. v. 27.02.2014 - C-351/12, GRUR 2014, 
473 (475) Rn. 27 – OSA / Léčebné lázně; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, 
GRUR 2012, 593 (596) Rn. 84 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco 
Del Corso; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-162/10, GRUR 2012, 597 (598) Rn. 33 
– Phonographic Performance (Ireland) Ltd. / Irland; EuGH, Urt. v. 08.09.2016 
- C-160/15, GRUR 2016, 1152 (1154) Rn. 36 – GS Media / Sanoma u.a.; EuGH, 
Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR 2017, 610 (612) Rn. 32 – Stichting Brein / 
Wullems; EuGH, Urt. v. 14.06.2017 - C-610/15, GRUR 2017, 790 (792) Rn. 27 
– Stichting Brein / Ziggo u.a. (The Pirate Bay); Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 15 UrhG Rn. 19; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39; Regenstein, 
ZUM 2018, 649 (652); Hofmann, ZUM 2018, 641 (642).

342 EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 2012, 593 (596) Rn. 85 – Società 
Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso.

343 EuGH, Urt. v. 19.11.2015 - C-325/14, GRUR 2016, 60 (61) Rn. 22 – SBS / 
SABAM.

344 BGH, Urt. v. 17.09.2015 - I ZR 228/14, ZUM 2016, 162 (168) – Ramses; OLG 
München, Urt. v. 11.09.2014 - 6 U 2619/13, GRUR 2015, 371 (374) – Gemein
schaftsantennenanlage; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 22.

345 BGH, Urt. v. 11.07.1996 - I ZR 22/94, GRUR 1996, 875 (877) – Zweibettzimmer 
im Krankenhaus; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 23.

C. Grenzen der Wissenschaft: Urheberrecht und wissenschaftliche Forschung

89

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Alterswohnheim oder im Betrieb)346 oder eine rein technische Verbindung 
zur Werknutzung (z.B. im Fall des Filesharings).347

Die Unbestimmtheit potentieller Adressaten ergibt sich in der wissen
schaftlichen Gemeinschaft infolge ihrer grundsätzlichen Unabgeschlossen
heit.348 Ständig treten (Nachwuchs-)Forschende in diese ein, während an
dere Forschende die Gemeinschaft aus familiären, ökonomischen oder 
sonstigen Gründen verlassen. Vor diesem Hintergrund kann von der wis
senschaftlichen Gemeinschaft wohl auch nicht als private Gruppe gespro
chen werden; vielmehr sind Forschende durch selbstständige Zuordnung 
zu einer Wissenschaftsdisziplin lediglich einer bestimmten Gruppe zuge
hörig, was zur Ablehnung einer Öffentlichkeit im Sinne der EuGH-Recht
sprechung nicht ausreicht. Richtet sich eine Nutzung daher an die wissen
schaftliche Gemeinschaft als Ganzes, ist diese jedenfalls öffentlich und 
folglich urheberrechtlich relevant.

Urheberrechtlich relevante Öffentlichkeit im wissenschaftlichen 
Bereich?

Analysiert man nun das kollaborative Schaffen in der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft im Lichte des unionsrechtlichen Öffentlichkeitsbegriffs, 
kann lediglich bei kommunikativ geschlossenen Forschungsteams, die 
gemeinsam an der Wissensproduktion arbeiten, nicht von einer urheber
rechtlich relevanten Öffentlichkeit ausgegangen werden.349 Allen anderen 
Konstellationen kollaborativer Arbeit in der Wissenschaft können die be
stehenden Ausschließlichkeitsrechte des Urhebers wegen Vorhandenseins 
einer Öffentlichkeit grundsätzlich entgegenstehen: Angesichts der insbe
sondere in den Naturwissenschaften stark verbreiteten, flexiblen Gruppen

c.

346 KG Berlin, Urt. v. 23.11.2001 - 5 U 188/01, ZUM 2002, 828 (831) – Versendung 
von Pressespiegeln per E-Mail; BGH, Urt. v. 12.07.1974 - I ZR 68/73, GRUR 
1975, 33 (34) – Alters-Wohnheim; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG 
Rn. 23.

347 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informati
onsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 17; Schapiro, ZUM 2008, 273 (276) m.w.N.

348 Zu dieser Vorgehensweise vgl. EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 
2012, 593 (596) Rn. 85 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del 
Corso.

349 Zur Klassifikation dieser geschlossenen informellen Wissenschaftskommunika
tion vgl. Kaden, Library 2.0 und Wissenschaftskommunikation, S. 77. Vgl. zur 
Zusammenarbeit in der Wissenschaft insgesamt die Darstellungen zum kollabo
rativen Schaffen in Teil 3 dieser Untersuchung.
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zusammensetzungen wird nahezu jedes Bereitstellen von wissenschaftli
chen Publikationen auf Forschungsgruppenservern als öffentliche Zugäng
lichmachung im Sinne des §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG urheberrecht
lich relevant.350 Dies gilt umso mehr, als in den vergangenen Jahren eine 
zunehmende Entwicklung der „invisible colleges“ zu „invisible constitu
enc[ies]“ zu beobachten war: Vorherrschend sind nun heterogene und 
lose organisierte Netzwerke, die abhängig vom jeweiligen Informations
interesse konsultiert werden.351 Die zunehmende projektbezogene Zusam
menarbeit in losen Forschungsgruppen, die über mehrere Institutionen 
verteilt ist, begründet in der Regel jedenfalls eine urheberrechtlich relevan
te Öffentlichkeit – auch wenn sich die Forschenden, die die Zugänglich
machung erreicht, untereinander ebenso gut kennen wie diejenigen, die 
an einer Institution arbeiten.352

 
Eine urheberrechtlich relevante Öffentlichkeit wird häufig auch im Rah
men der wissenschaftlichen Qualitätskontrolle hergestellt:353 Zur Überprü
fung von Forschungsergebnissen bedarf es häufig des Zugangs zu den 
benutzten Forschungsmaterialien.354 Sind diese – wie beispielsweise in 
den zeitgenössischen Literaturwissenschaften der bereits oben erwähnte 
Roman „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende – urheberrechtlich 
geschützt, bedarf deren Online-Verfügbarmachung für die Reviewenden 
einer urheberrechtlichen Erlaubnis. Denn auch wenn nur wenige Begut
achtende mit der Nutzungshandlung erreicht werden, liegt in jedem Fall 
eine öffentliche Zugänglichmachung vor, da eine Kenntnis der Person 
der Reviewenden zumindest im Fall der verbreiteten Blind Peer Review 
systemfremd wäre.355 Der Zugang zu Forschungsmaterialien bleibt daher 
mangels zulässiger vollständiger öffentlicher Zugänglichmachung zumeist 

350 Zum grundsätzlichen Upload vgl. Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG 
Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bul
linger, § 19a UrhG Rn. 22.

351 Palmer u. a., Scholarly information practices in the online environment, S. 27.
352 Zur kollaborativen Natur der Wissenschaft vgl. die Darstellungen in diesem 

Teil der Untersuchung.
353 Vgl. zur Qualitätskontrolle wissenschaftlicher Forschung durch Peer Review die 

Darstellungen zum kollaborativen Schaffen in diesem Teil der Untersuchung.
354 Newman/Sack, Learned Publishing 2013, 123 (129).
355 Vgl. zur Qualitätskontrolle wissenschaftlicher Forschung durch Peer Review die 

Darstellungen zum kollaborativen Schaffen in diesem Teil der Untersuchung 
sowie die Darstellungen in Teil 3 dieser Untersuchung.
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versperrt; eine Überprüfung der Erkenntnisse anderer Forschender im 
Rahmen der Peer Review ist vor diesem Hintergrund nahezu unmöglich.

 
Noch virulenter wird die Herausforderung durch den weiten Öffentlich
keitsbegriff bei der Analyse der stark ausgeprägten Kommunikationsorien
tierung der Wissenschaft:356 Neben den Vervielfältigungen und öffentli
chen Zugänglichmachungen im Rahmen der Nutzung von E-Mail und 
Social Media im Bereich der Wissenschaft tangiert beispielsweise die Prä
sentation von Forschung an einem urheberrechtlich geschützten Werk im 
Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 UrhG auf Konferenzen häufig das – ebenfalls 
dem Urheber vorbehaltene – Vorführungsrecht gemäß §§ 15 Abs. 2 S. 2 
Nr. 1, 19 Abs. 4 UrhG.357 Infolge der BGH-Rechtsprechung ist auch hier
für der unionsrechtliche Öffentlichkeitsbegriff maßgeblich.358 Demnach 
sind lediglich kleine Lehrstuhlseminare, an denen die Mitarbeitenden des 
Lehrstuhls teilnehmen, keine Öffentlichkeit im Sinne des Urheberrechts. 
Bereits bei lehrstuhl- und universitätsübergreifenden Konferenzen ist dies 
allerdings mangels Privatheit der Gruppe bereits nicht mehr der Fall.359 

Bei internationalen Konferenzen liegt Öffentlichkeit jedenfalls vor. Glei
ches gilt – mit anderen Auswirkungen auf das Ausschließlichkeitsrecht 
des Urhebers – wenn die Präsentation in Echtzeit über das Internet an 
ein geographisch getrenntes Publikum übertragen wird oder der Vortrag 
aufgezeichnet und zum Abruf im Internet bereitgestellt wird.360 Eine ent
sprechende Vorführungshandlung im Rahmen einer Präsentation wäre 
also grundsätzlich dem Urheber vorbehalten.

356 Vgl. zur Kommunikation als „Essenz der Forschungstätigkeit“: Bajon, Inter
essenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 69; Jarass, in: Jarass/Pieroth, 
Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 121; Tenopir u. a., Learned Publishing 2017, 1 (1); Borgman, 
Scholarship in the digital age, S. 47 m.w.N.

357 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 19 UrhG Rn. 61; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19 UrhG 
Rn. 37; vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur Kommunikation von For
schung in Teil 3 dieser Untersuchung.

358 Vgl. dazu die Darstellungen zum unionsrechtlichen Begriff der öffentlichen 
Wiedergabe in diesem Teil der Untersuchung.

359 Zu diesem Merkmal vgl. die Darstellungen zum unionsrechtlichen Begriff der 
öffentlichen Wiedergabe in diesem Teil der Untersuchung.

360 Zum grundsätzlichen Upload vgl. Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG 
Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bul
linger, § 19a UrhG Rn. 22.
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Zudem scheint das urheberrechtliche Ausschließlichkeitsrecht zu Proble
men zu führen, wenn primär die eigene Forschung und folglich eigene 
Darstellungen wissenschaftlicher Art, eigene Zeichnungen, Skizzen oder 
Tabellen auf Seminaren und Konferenzen präsentiert werden.361 Zwar ist 
häufig die präsentierende Person auch Urheber der jeweiligen Darstellung. 
Berücksichtigt man allerdings, dass sich Verlage im Rahmen der Veröffent
lichung von Publikationen nicht nur die ausschließlichen Nutzungsrechte 
an dem Text der Publikation, sondern ebenso auch an den darin enthal
tenen Abbildungen und anderen urheberrechtlich geschützten Werken 
einräumen lassen, hat das zur Folge, dass selbst die Präsentation dieser 
eigenen Forschungsmaterialien, die Teil einer Publikation waren, häufig 
eine Urheberrechtsverletzung darstellt.

 
Als Herausforderung für das Wissenschaftsurheberrecht tritt über diese 
möglichen Hindernisse hinaus noch eine weitere problematische Kompo
nente hinzu: Forschende nehmen die wissenschaftliche Gemeinschaft als 
grundsätzlich abgeschlossenen Personenkreis wahr.362 Deswegen erscheint 
es ihnen häufig unverständlich, dass eine urheberrechtlich relevante Öf
fentlichkeit bereits im Fall einer internen Wissenschaftskommunikation 
vorliegt, auch wenn damit nur ein eng begrenzter Personenkreis erreicht 
wird.363 Dieser fehlende Konnex von individuellem Rechtsbewusstsein der 
Forschenden und geltendem Recht kann langfristig eine Ursache fehlen
der Akzeptanz und Effektivität des Wissenschaftsurheberrechts sein, wel
che es zu vermeiden gilt.364

Digitales Nutzungsverhalten

„Das Urheberrecht entstand durch Technik.
Durch Technik wird es wieder abgeschafft.“365

Die Geschichte des Urheberrechts ist – wie bei kaum einem anderen 
Rechtsgebiet – geprägt von notwendigen legislativen Reaktionen auf tech

3.

361 Vgl. dazu die Darstellungen zum geschlossenen System in der Wissenschaft in 
diesem Teil der Untersuchung.

362 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 49.
363 Borgman, Scholarship in the digital age, S. 49.
364 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität in Teil 4 dieser Untersuchung.
365 Weyh, Leviathan 1994, 94 (108).
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nologische Entwicklungen und tatsächlich veränderte Nutzungsgewohn
heiten.366 Dabei kann die Legislative auf technische Neuerungen lediglich 
„reagieren“, sie hinkt also der technologischen Entwicklung stets einen 
Schritt hinterher.367 Probleme wirft dieses vergangenheitsorientierte Vor
gehen auf, wenn es zu einem sprunghaften Fortschritt in Wissenschaft und 
Technik kommt, der gleichzeitig zahlreiche neue Interessenkonflikte aus
löst.368

So geschah es im Bereich der Wissenschaft jüngst infolge deren digitaler 
Transformation und zunehmender Vernetzung durch das Internet: Neue 
Verbreitungs- und Übermittlungsmethoden im „weltumspannenden Da
tennetz“ wandelten die Möglichkeiten zu Publikation und zu Rezeption 
grundlegend.369

Neue technologische Möglichkeiten und ihre urheberrechtliche 
Relevanz

So wandert ein Zeitschriftenartikel im Labor heute nicht mehr von einem 
Schreibtisch auf den nächsten Schreibtisch; vielmehr wird seine digitale 
Ausgabe zur Lektüre aus einer Online-Datenbank abgerufen, als PDF 
heruntergeladen und zuweilen an andere Promovierende per E-Mail ver
schickt.370

Lag früher darin noch nicht einmal eine urheberrechtlich relevante 
Handlung – der Werkgenuss ist seit jeher nicht vom Ausschließlichkeits
recht des Urhebers erfasst – sind mit dem beschriebenen Vorgang heut
zutage gleich mehrere urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen 
verbunden: Bereits der Abruf des Papers zur Ansicht stellt durch die Spei
cherung im Zwischenspeicher eine urheberrechtlich relevante Handlung 

a.

366 Dreier, in: Ohly, S. 283, 285; Dreier, in: Dreier/Schulze, Einl. I Rn. 23; Becker, 
ZUM 2019, 636 (641).

367 Hartmann, LIBREAS. Library Ideas 2013, 5 (5).
368 Krüger-Nieland, in: Oppenhoff/Jagenburg/Maier-Reimer/Verhoeven, S. 173.
369 RegE UrhWissG, S. 20; Stallberg, Urheberrecht und moralische Rechtfertigung, 

S. 28; vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Informationssuche, -rezeption und 
-austausch in diesem Teil der Untersuchung.

370 Vgl. dazu die Darstellungen zur Informationssuche, zur Informationsrezeption 
sowie zum Informationsaustausch in diesem Teil der Untersuchung.
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dar.371 Gleiches gilt für die technisch notwendigen Vervielfältigungen 
im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG im Rahmen des 
E-Mailversands.372 Zusätzlich dazu bieten auch andere Academic Media 
(z.B. Chats auf ResearchGate oder Academia.edu) die Möglichkeit der 
digitalen interpersonellen Kommunikation, die mit urheberrechtlich rele
vanten Handlungen einhergehen.373

Auch der Download des Papers auf den eigenen Personal Computer 
ist – anders als das Einstellen eines Zeitschriftenhefts in die persönliche 
Bibliothek – urheberrechtlich relevant; gleiches gilt für den Ausdruck zur 
Lektüre des Artikels in gedruckter Form.374

Ebenso urheberrechtlich relevant ist es, wenn der Artikel zur Informati
on nun gar auf dem Forschungsgruppenserver („Cloud“) eingestellt wird 
– so wie die Zeitschrift früher in die Lehrstuhlbibliothek aufgenommen 
wurde.375 Das gilt erst recht, wenn der Artikel auf ResearchGate zur 
Diskussion gestellt wird – lediglich die reine Verlinkung hat keine urhe
berrechtliche Relevanz.376 Denn bei Setzen eines Links handelt es sich 
nach Ansicht des BGH nicht um eine urheberrechtlich relevante Verviel
fältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG.377 Der 
Surface-Link selbst ist vielmehr mit einem Fußnotenverweis vergleichbar, 

371 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 4; Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 16 UrhG Rn. 7; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG 
Rn. 17; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 17f.

372 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 27; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG 
Rn. 13; vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur urheberrechtlichen Rele
vanz des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 dieser Untersu
chung.

373 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: 
Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 13; vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrecht
lichen Relevanz des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

374 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 19; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG 
Rn. 15; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 6; vgl. dazu die Darstellun
gen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an Zugang zu bestehendem 
Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

375 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; vgl. 
dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kolla
borativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

376 BGH, Urt. v. 17.07.2003 - I ZR 259/00, GRUR 2003, 958 (961) – Paperboy.
377 BGH, Urt. v. 17.07.2003 - I ZR 259/00, GRUR 2003, 958 (961) – Paperboy.
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der lediglich auf eine fremde Fundstelle (an anderer Stelle im Internet) 
verweist.378 Zu einer urheberrechtlich relevanten Vervielfältigung kommt 
es erst, wenn Nutzende den Link anklicken und zur Anzeige des Inhalts 
eine Kopie im Arbeitsspeicher des Computers erstellen.379 Zum Teil wird 
vom EuGH im Fall der Linksetzung allerdings eine öffentliche Wiederga
be im Sinne des § 15 Abs. 2 S. 1 UrhG bejaht: Wird durch die Linksetzung 
auf einen Inhalt ein neues Publikum erreicht, da sich der bisherige Zugang 
zum Werk lediglich auf Abonnenten eines Dienstes beschränkte und den 
übrigen Internetnutzenden verborgen blieb, ist die Wiedergabe als öffent
lich und folglich urheberrechtlich relevant anzusehen.380 Verlinkt eine 
forschende Person also einen Journalartikel, der sich zuvor hinter einer 
Paywall verbarg, frei zugänglich auf einer anderen Website, liegt darin 
regelmäßig eine öffentliche Wiedergabe. Nur, wenn das betreffende Werk 
bereits vorher rechtmäßig in das Internet gestellt wurde und damit poten
ziell die gesamte Internet-Öffentlichkeit erreichte, liegt in der Verlinkung 
grundsätzlich keine urheberrechtlich relevante, öffentliche Wiedergabe.381

Anders ist das wiederum in Bezug auf das Illustrieren des eigenen 
Forschungsblogs mit aus dem Internet heruntergeladenen Fotos der be
sprochenen Objekte zu bewerten: Das erneute „Hochladen“ der Objekte 
auf der eigenen Site ist eine Vervielfältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 
Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG, das Bereithalten zum Abruf eine öffentliche 
Zugänglichmachung im Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG.382

 
All diese digitalen Nutzungshandlungen der Gegenwart sind grundsätzlich 
dem Urheber vorbehalten. Ihm obliegt daher grundsätzlich die Entschei
dung, ob sein Werk „gemailt“, „verlinkt“ oder „im Internet hochgeladen“ 
wird. Das Urheberrecht verleiht ihm sogar grundsätzlich das Recht, ande
ren Personen das „Mailen“, das „Verlinken“ oder das „Hochladen“ zu 
verbieten. Anders als im analogen Zeitalter des Briefs, der an andere For

378 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 14; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 16 UrhG Rn. 6; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG 
Rn. 24; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 24.

379 BGH, Urt. v. 17.07.2003 - I ZR 259/00, GRUR 2003, 958 (961) – Paperboy.
380 EuGH, Urt. v. 13.02.2014 - C-466/12, GRUR 2014, 360 (361) Rn. 31 – Svensson.
381 EuGH, Urt. v. 13.02.2014 - C-466/12, GRUR 2014, 360 (361) Rn. 24 – Svensson; 

EuGH, Beschl. v. 21.10.2014 - C-348/13, GRUR 2014, 1196 (1196) Rn. 16 – 
BestWater International / Mebes u.a. (Die Realität); EuGH, Urt. v. 08.09.2016 - 
C-160/15, GRUR 2016, 1152 (1155) Rn. 43 – GS Media / Sanoma u.a.

382 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22.
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schende versandt wird, oder des Journalartikels, der an Promovierende 
weitergegeben wird, stellt das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers im di
gitalen Umfeld – ohne entsprechende Einwilligung des Urhebers – ein po
tenzielles Hindernis für den digitalen Erkenntnisgewinn dar.

 
Eine weitere Herausforderung für das Wissenschaftsurheberrecht infolge 
Digitalisierung besteht in der digitalen Transformation des Forschungspro
zesses selbst.383 Denn viele Wissenschaftsdisziplinen sind auf urheberrecht
lich geschützte Werke als Forschungsgegenstände angewiesen: So begegnet 
das Ausschließlichkeitsrecht des primär nicht-wissenschaftlichen Urhebers 
dort tiefgreifenden Bedenken, wo bestehender Urheberrechtsschutz dazu 
führt, dass Forschungsgegenstände mangels rechtlich zulässiger Verviel
fältigung aus einem technisch versierten Forschungsprojekt vollständig 
ausgeschlossen und ganze Bereiche, z.B. die Gegenwartsliteratur, die zeit
genössische Kunst oder die Filmwirtschaft, aus rechtlichen Gründen un
erforscht bleiben. Wenn das Urheberrecht im Einzelfall bei Einsatz heu
tiger Informationstechnologien zum Hindernis der Forschungstätigkeit 
wird, steht grundsätzlich sogar die leistungsrechtliche Dimension der For
schungsfreiheit in Frage.384 Demnach haben Forschende – wie bereits 
oben ausgeführt – ein Recht „auf solche staatlichen Maßnahmen […], die 
zum Schutz [ihres] grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums unerläßlich 
[sic!] sind, weil sie [ihnen] freie wissenschaftliche Betätigung überhaupt 
erst ermöglichen.“385

383 RegE UrhWissG, S. 1.
384 Hilty, GRUR Int 2006, 179 (180); Borgman, Scholarship in the digital age, S. 113.
385 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116) 

– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95, 193 
(209) – Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Britz, in: 
Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 69; ob aus der Wissenschaftsfreiheit gemäß Art. 5 
Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG eine staatliche Pflicht zu Handeln (z.B. in Form gesetzlich 
erlaubter Nutzungen) herzuleiten ist, ist im Einzelnen zu untersuchen – eine 
Gebotenheit des § 51 S. 2 Nr. 1 UrhG und § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. aus 
diesen Gründen bejahend: Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibi
lität der Schranken des Urheberrechts, S. 50.
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Wahrnehmung des Urheberrechts durch die Forschenden

Zunehmend nehmen Forschende vor dem Hintergrund von Digitalisie
rung und Vernetzung die rechtlichen Rahmenbedingungen daher subjek
tiv als problematisch wahr: Die weitreichende Befugnis des Urhebers 
erscheint dabei häufig zweifelhaft, da mit vielen der vorstehenden Rezep
tionshandlungen grundsätzlich der gleiche Personenkreis erreicht wird 
wie mit dem entsprechenden analogen Pendant; eine Ausweitung urheber
rechtlicher Befugnisse allein infolge Veränderungen der zugrundeliegen
den Technik erscheint häufig nicht gerechtfertigt.386

Dieser Akzeptanzverlust war mit zunehmender Digitalisierung in den 
vergangenen Jahren bereits im allgemeinen Urheberrecht zu beobachten: 
Genoss das Urheberrecht trotz seiner vielen Änderungen bis in die Neun
zigerjahre des vergangenen Jahrhunderts noch eine breite Akzeptanz,387 

scheint mit zunehmender Transformation der Industriegesellschaft in 
eine Informationsgesellschaft die Leistungsfähigkeit des deutschen Urhe
berrechts ausgereizt – einige Literaturstimmen beklagen aufgrund der 
scheinbar unzähligen, neuen Herausforderungen sogar eine „Krise des Ur
heberrechts“:388 Der einfache – vielfach kostenfreie – ubiquitäre Zugriff 
auf Werke, der schnelle Austausch, die unkomplizierte Bearbeitung sowie 
neuartige Nutzungsmöglichkeiten, mit denen bisher wenig Erfahrung be
steht, stellen den stetigen Interessenausgleich im Urheberrecht tagtäglich 
in Frage.389

 
Angesichts veränderter Nutzungs- und Missbrauchsmöglichkeiten ist es 
Aufgabe der Legislative, im Wissenschaftsurheberrecht einerseits den 
Schutz des Urhebers sowie der Verwertenden zur effektiven Rechtsdurch
setzung angemessen auszugestalten, andererseits jedoch auch sicherzustel

b.

386 Sens/Katerbow/Schöch/Mittermaier, Bedarf und Anforderungen an Ressourcen für 
Text und Data Mining - Zusammenfassung der Ergebnisse einer Umfrage aus 
dem Zeitraum April bis Mai 2015, S. 28f.; Borgman, Scholarship in the digital 
age, S. 113.

387 Schmidt-Bischoffshausen, in: Götting/Lunze, S. 15.
388 Dreier, in: Ohly, S. 283 m.w.N. ähnlich: Schmidt-Bischoffshausen, in: Göt

ting/Lunze, S. 15; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Einl. Rn. 11; 
Leistner/Hansen, GRUR 2008, 479 (479); Geiger, GRUR Int 2008, 459 (459); 
Dietz, ZUM 2006, 964 (965).

389 Ohly, Die Verwaltung 2005, 419 (422); Schmidt-Bischoffshausen, in: Götting/Lun
ze, S. 15; Hilty, ZUM 2003, 983 (985).
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len, dass die neuen Technologien von ihren Nutzenden möglichst effizient 
eingesetzt werden können.390

Im Wissenschaftsurheberrecht gilt es, das urheberrechtliche Ausschließ
lichkeitsrecht vor allem auch deswegen zu hinterfragen, da der wissen
schaftliche Urheber selbst häufig ein Interesse an der möglichst weiten 
Verbreitung seiner Publikation hat und daher die ihm zustehenden Rechte 
eher selten durchzusetzen bereit ist.391 Vielmehr sind es die wissenschaftli
chen Verlage, denen seitens der wissenschaftlichen Urheber die ausschließ
lichen Verwertungsrechte übertragen wurden, die an einer Durchsetzung 
des Urheberrechts im digitalen Raum angesichts der zunehmenden Ver
breitungs- und Missbrauchsmöglichkeiten ein starkes Interesse haben.392 

Denn ihr ökonomischer Erfolg bestimmt sich primär nach den für die 
Wissenschaft bestehenden Zugangswegen: Erhält eine forschende Person 
an der Universität Mannheim eine Publikation infolge deren Verfügbar
machung durch eine andere forschende Person an der Technischen Uni
versität München, deren Bibliothek die Zeitschrift subskribiert hat, besteht 
für die Bibliothek der Universität Mannheim keine Notwendigkeit einer 
weiteren Subskription. Ein Gewinnpotenzial des Verlags bleibt auf diese 
Weise ungenutzt.

Konzeptionelle Grundlagen der Untersuchung

Ziele der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung möchte zur Evaluation des UrhWissG 
(§ 142 UrhG) einen rechtswissenschaftlichen Beitrag leisten, indem sie 
untersucht, inwieweit die Regelungen in § 60c UrhG sowie die korrespon
dierende Regelung in § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG mit den Vorgaben des 
höherrangigen Rechts sowie den rechtstatsächlichen Anforderungen an ur
heberrechtliche Regelungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung 
in Einklang stehen.

D.

I.

390 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informati
onsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 14.

391 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zweck des Wissenschaftsurheberrechts in 
diesem Teil der Untersuchung.

392 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zweck des Wissenschaftsurheberrechts in 
diesem Teil der Untersuchung.
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Zur rechtlichen Überprüfung herangezogen werden sollen dabei insbeson
dere völker- und unionsrechtliche Vorgaben sowie verfassungsrechtliche 
Grundsätze.

 
Die rechtstatsächliche Überprüfung soll – entsprechend der in den Gesetz
gebungsmaterialien angegebenen Zielsetzung393 – insbesondere die Praxis
tauglichkeit394 der Regelung in den Blick nehmen: Dafür sollen zunächst – 
soweit ersichtlich erstmals – die tatsächlichen Interessen seitens der Perso
nen herausgearbeitet werden, die die von § 60c UrhG erfassten Nutzungs
handlungen vornehmen, und unter Berücksichtigung verfassungsrechtlich 
geschützter Güter auf ihre Rechtfertigung überprüft werden. Hierbei liegt 
der Fokus auf den Forschenden in Deutschland: Denn die bisherigen 
informationswissenschaftlichen Studien, die für die vorangegangene Dar
stellung des Wesens und der Möglichkeiten von Wissenschaft herangezo
gen wurden,395 stammen überwiegend aus dem US-amerikanischen und 
britischen Bereich und besitzen folglich nur eine geringe Aussagekraft hin
sichtlich der dem deutschen Recht zugrundeliegenden Rechtstatsachen.

Anhand evidenzbasierter, rechtstatsächlicher und rechtssoziologischer 
Erkenntnisse aus eigener Datenerhebung zum Umgang mit und der Ein
stellung zum Urheberrecht im Bereich der wissenschaftlichen Forschung 
soll eine objektive Diskussionsgrundlage offeriert werden, die für künftige 
Gesetzgebungsverfahren und außerrechtliche Maßnahmen Orientierung 
bieten kann.

Spezifische Fragen der Untersuchung

Die Legislative beabsichtigte mit dem UrhWissG im Jahr 2018, die „Er
laubnistatbestände, soweit geboten und nach derzeitigem Unionsrecht zu
lässig, [zu erweitern], um insbesondere die Potenziale von Digitalisierung 
und Vernetzung für Unterricht und Wissenschaft besser zu erschließen.“396

II.

393 RegE UrhWissG, S. 2.
394 RegE UrhWissG, S. 49.
395 Vgl. für einen Überblick: Borgman, Scholarship in the digital age, sowie die 

Darstellungen zu Wesen und Möglichkeiten der Wissenschaft in diesem Teil 
der Untersuchung.

396 RegE UrhWissG, S. 2.
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Dazu führte sie unter anderem §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG in das 
deutsche Urheberrechtsgesetz ein, deren genauer Wortlaut nachfolgend 
abgedruckt ist:

 
§ 60c UrhG
(1) Zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen For
schung dürfen bis zu 15 Prozent eines Werkes vervielfältigt, verbreitet 
und öffentlich zugänglich gemacht werden

1. für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren 
eigene wissenschaftliche Forschung sowie
2. für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung der Qualität 
wissenschaftlicher Forschung dient.

(2) Für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen bis zu 75 Pro
zent eines Werkes vervielfältigt werden.
(3) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder 
wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und 
vergriffene Werke dürfen abweichend von den Absätzen 1 und 2 voll
ständig genutzt werden.
(4) Nicht nach den Absätzen 1 bis 3 erlaubt ist es, während öffentlicher 
Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes diese auf 
Bild- oder Tonträger aufzunehmen und später öffentlich zugänglich zu 
machen.
 
§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG
(1) Die Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesentlichen 
Teils einer Datenbank ist zulässig […]

2. zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung gemäß § 60c, 
[…].

(5) Für die Quellenangabe ist § 63 entsprechend anzuwenden.
(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 […] ist § 60g Absatz 1 
entsprechend anzuwenden.

Beide Normen werfen zunächst Fragen dogmatischer Art auf:397 Was um
fasst beispielsweise die wissenschaftliche Forschung im Sinne von § 60c 
Abs. 1 UrhG? Wie bestimmt sich der zur Nutzung privilegierte Umfang 
von 15 Prozent eines Werkes im Sinne von § 60c Abs. 1 UrhG? Und wer 

397 Vgl. dazu die Darstellungen zum nationalen Wissenschaftsurheberrecht in 
Teil 2 dieser Untersuchung.
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zählt zu einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen im Sinne von 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG?

 
Gleichzeitig stellt sich die Frage der Vereinbarkeit mit unionsrechtlichen 
Vorgaben: Inwieweit sind die quantitativen Begrenzungen des § 60c 
Abs. 1 UrhG (15 Prozent eines Werkes) und § 60c Abs. 2 UrhG (75 Pro
zent eines Werkes) mit geltendem Unionsrecht, allen voran Art. 5 Abs. 3 
lit. a InfoSoc-RL vereinbar?

 
Auch das nationale Verfassungsrecht ist als Prüfungsmaßstab heranzu
ziehen:398 Ist eine freie wissenschaftliche Betätigung unter Geltung des 
§ 60c UrhG möglich oder bedarf es vor dem Hintergrund der leistungs
rechtlichen Dimension der Wissenschaftsfreiheit ggf. einer Ausweitung 
des § 60c UrhG? Erfüllt das geltende Recht in § 60c UrhG sowie § 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG die rechtsstaatlichen Anforderungen nach Rechtssicher
heit? Werden andere verfassungsrechtlich geschützte Güter, insbesondere 
die Eigentumsgarantie sowie das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, durch 
die bestehende Regelung gewahrt?

 
Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Evaluation des Gesetzes liegt 
ein Schwerpunkt der nachfolgenden Untersuchung auf der Beantwortung 
der Frage der „Praxistauglichkeit“: Entfalten § 60c UrhG und § 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG die intendierte Wirkung und befördern sie die wissenschaft
liche Tätigkeit in Digitalisierung und Vernetzung? Inwieweit kann den 
berechtigten Interessen von Forschenden durch die Regelungen Rechnung 
getragen werden?

 
Falls Defizite tatsächlicher und rechtlicher Art festzustellen sind: Welche 
Maßnahmen könnten diese Defizite ausgleichen?

Methodische Hinweise

Rechtsdogmatik

Die Untersuchung bedient sich in Teil 2 der klassisch-dogmatischen Vor
gehensweise rechtswissenschaftlicher Studien: Es erfolgt eine Darstellung 

III.

1.

398 Zum Verhältnis des nationalen Verfassungsrechts zu den Grundrechten der 
GRCh vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
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sowie Analyse des gesamten höherrangigen Rechts einschließlich der uni
onsrechtlichen Vorgaben, die sich insbesondere aus der Richtlinie zur Har
monisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL399) ergeben.400 

Ausführlich wird sodann durch Auslegung der Regelungsgehalt der natio
nalen Normen in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG bestimmt.401

Empirie

„Wenn wir Akteure verstehen wollen, also wissen möchten,
wie Menschen Recht in der Praxis erleben oder gestalten,
sollten wir sie fragen.“402

Die vorliegende Untersuchung erweitert die vorhandenen rechtsdogmati
schen Ansätze bisheriger Untersuchungen um eine evidenzbasierte Sicht
weise. Anhand primär qualitativer Daten wird in Teil 3 dieser Unter
suchung hypothesengenerierend gearbeitet, um Erkenntnisse über Nut
zungshandlungen, Interessen und Bedürfnisse der Forschenden an Hoch
schulen in Deutschland zu erhalten.

Dazu wurden zunächst die Stellungnahmen403 der an urheberrechtli
chen Fragen interessierten Verbände und Institutionen sowie sonstigen 
Beteiligten analysiert, die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
UrhWissG abgegeben wurden, um auf Grundlage der bereits vorhandenen 
Dokumente erste Erkenntnisse zu generieren.404 Dabei wurde ein Defizit 
in der Repräsentation der Forschenden festgestellt: Nur 25 von 130 Stel
lungnahmen tätigen Aussagen zum urheberrechtlich relevanten Nutzungs
verhalten von Forschenden (insbesondere im Bereich des Text und Data 
Minings), ihren (ggf. auch verfassungsrechtlich geschützten) Interessen 

2.

399 Nachfolgend wird die Abkürzung „InfoSoc-RL“ genutzt, sofern auf die Richtli
nie Bezug genommen wird.

400 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völker-, unions- sowie verfassungsrechtli
chen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.

401 Vgl. dazu die Darstellungen zu ausgewählten Normen des Wissenschaftsurhe
berrechts in Teil 2 dieser Untersuchung.

402 Baer, Rechtssoziologie, S. 271.
403 Alle Stellungnahmen, auf die nachfolgend Bezug genommen wird, sind abruf

bar unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Urh
WissG.html.

404 Zur Methode vgl. Döring/Bortz, Forschungsmethoden und Evaluation in den 
Sozial- und Humanwissenschaften, S. 533.
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oder sonstigen Belangen. Anhand dessen können lediglich punktuelle Aus
sagen über mögliche tatsächliche Anforderungen an die Regelungen des 
§ 60c UrhG getroffen werden.405

Daher wurde eine qualitativ-empirische Studie zu möglicherweise urhe
berrechtlich relevanten Nutzungshandlungen sowie Einstellungen und Be
dürfnissen von Forschenden durchgeführt. Primäres Erhebungsinstrument 
der qualitativen Studie war das leitfadengestützte Experteninterview.406 

Auf Grundlage der vorhandenen informationswissenschaftlichen Studi
en407 sowie der dogmatischen Auslegung der Normen der §§ 60c und 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG408 wurde ein Interview-Leitfaden mit 20 Leitfragen ent
wickelt, die in der Reihenfolge sowie in der Wortwahl der jeweiligen 
Interviewsituation angepasst werden konnten.

 
Befragt wurden insgesamt 20 Forschende der Geistes-, Sozial-, Lebens-, 
Natur- und Ingenieurwissenschaften an deutschen Universitäten sowie 
zwei Personen, die in einer deutschen Universitätsbibliothek tätig sind. 
Ausgewählt wurden die Forschenden anhand eines qualitativen Stichpro
benplans, in dem die Wissenschaftsdisziplin, die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Universität sowie die Karrierestufe berücksichtigt wurden. In 
Bezug auf die Karrierestufe handelt es sich bei den ausgewählten Forschen
den um eine gezielt homogene Stichprobe; in Bezug auf die Wissenschafts
disziplin sowie die Universitätszugehörigkeit handelt es sich um eine ge
zielt heterogene Stichprobe.409

Die 20 Interviews wurden aufgenommen, transkribiert, anonymisiert 
und mittels qualitativer Inhaltsanalyse in einem zirkulären Vorgehen mit
tels der Software MAXQDA ausgewertet.

 
Weitere Informationen zu den durchgeführten empirischen Untersuchun
gen befinden sich im Anhang dieser Untersuchung. Hingewiesen sei an 
dieser Stelle lediglich auf zwei Besonderheiten, da die deutsche Rechtswis

405 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse 
in Teil 3 dieser Untersuchung.

406 Zur Methode vgl. Döring/Bortz, Forschungsmethoden und Evaluation in den 
Sozial- und Humanwissenschaften, S. 372ff.

407 Vgl. dazu die Darstellungen zur Informationssuche, Informationsrezeption und 
Informationsaustausch in diesem Teil der Untersuchung.

408 Vgl. dazu die Darstellungen zum nationalen Wissenschaftsurheberrecht in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

409 Vgl. zu dieser gezielten Auswahl von Fällen: Döring / Bortz, Forschungsmetho
den und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften, S. 304.
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senschaft – mit Ausnahme der solide ausgeprägten Kriminologie als der 
empirischen Wissenschaft vom Verbrechen und der Verbrechenskontrol
le410 – der Erforschung von Realbedingungen und -folgen von Rechtsnor
men sehr kritisch gegenüber steht:411

 
Erstens handelt es sich vorliegend um eine Untersuchung qualitativer Art. 
Ihrem Charakter entsprechend erheben die angestellten Untersuchungen 
daher keinen Absolutheitsanspruch; vielmehr dienen sie als Diskussions
grundlage für möglichen Anpassungsbedarf im Recht. Denn „[i]n der qua
litativen Sozialforschung [...] wird in bewusst nicht-strukturierter Weise 
zu relativ wenig Fällen umfassendes verbales, visuelles und/oder audiovisu
elles Datenmaterial erhoben und interpretativ ausgewertet, um auf dieser 
Basis den Untersuchungsgegenstand im Kontext detailliert zu beschreiben 
sowie Hypothesen und Theorien zu entwickeln.“412 Sie bedient sich be
wusst einer sehr kleinen Anzahl an Untersuchungspersonen, die nicht 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, da Ziel der Forschung nicht 
eine repräsentative Überprüfung, sondern eine Hypothesengenerierung 
zu Bedürfnissen und möglichen Einschränkungen der Forschungstätigkeit 
ist.413 Soll ein neuer Gegenstand erkundet werden, zu dem bisher kaum 
empirische Erkenntnisse vorliegen, ist das qualitative Untersuchungsde
sign der bevorzugte Forschungsansatz.414

 
Zweitens ist es zu keinem Zeitpunkt Intention dieser Untersuchung, aus 
den empirischen Erkenntnissen über den tatsächlichen Umgang mit dem 
Urheberrecht im Bereich der wissenschaftlichen Forschung auf die Ausge
staltung des Rechts zu schließen. Denn es darf „keinen logischen (unmit
telbaren, direkten) Übergang von deskriptiven zu normativen Aussagen“ 
geben:415 Aus dem, was ist, darf nicht daraus geschlossen werden, was sein 
soll.416 Vielmehr treffen diese Entscheidung staatliche Organe in eigener 
Verantwortung unter Berücksichtigung der jeweiligen Recht- und Zweck

410 Vgl. dazu Schwind, Kriminologie.
411 Augsberg, Der Staat 2012, 117 (117–125); Reißmann u. a., POP 2017, 154 (170).
412 Döring / Bortz, Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Human

wissenschaften, S. 25f; Röhl, Rechtssoziologie, § 23.
413 Lamnek, Qualitative Sozialforschung, S. 16.
414 Döring / Bortz, Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Human

wissenschaften, S. 184.
415 Röhl, Rechtssoziologie, § 13.
416 Röhl, Rechtssoziologie, § 13.
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mäßigkeit.417 Um eine Berücksichtigung im Rahmen der primär rechtse
valuatorischen Untersuchung gewährleisten zu können, werden die im 
Rahmen der qualitativen Studie gewonnenen Interessen jedenfalls anhand 
der Vorgaben des höherrangigen Rechts (insbesondere der Grundrechte) 
auf ihre jeweilige Rechtfertigung überprüft. Andere Erkenntnisse tatsäch
licher Art, insbesondere zu einem ggf. bestehenden Vollzugsdefizit, sind 
ebenfalls auf ihre Auswirkungen auf verfassungsrechtliche Güter zu über
prüfen. Hierbei kommt insbesondere dem objektiven Rechtsstaatsprinzip, 
dem Sozialstaatsprinzip sowie dem Prinzip der Gewaltenteilung besondere 
Bedeutung zu.418

Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile.
 

In Teil 1 sind die konzeptionellen Grundlagen der Untersuchung erörtert 
worden: Es wurden ausgewählte Charakteristika der Arbeits- und Funkti
onsweise wissenschaftlicher Forschung erläutert (Kapitel A), die Möglich
keiten der Wissenschaft infolge der digitalen Transformation dargestellt 
(Kapitel B) sowie ein Überblick über die Regelungen und Herausforderun
gen des Wissenschaftsurheberrechts gegeben (Kapitel C), bevor die Ziele 
und Inhalte der Untersuchung vorgestellt wurden (Kapitel D).

 
In Teil 2 erfolgt eine Darstellung des derzeit bestehenden Rechtsrahmens: 
Kapitel A befasst sich dazu mit den völkerrechtlichen Vorgaben. Kapitel 
B erläutert die unionsrechtlichen Vorgaben des Primärrechts (Abschnitt I) 
sowie des Sekundärrechts (Abschnitt II). Kapitel C stellt die dem Wissen
schaftsurheberrecht zugrundeliegenden, verfassungsrechtlichen Grundsät
ze dar. Schließlich erörtert Kapitel D ausführlich den Regelungsgehalt 
der in Deutschland gesetzlich erlaubten Nutzungen für die nicht kom
merzielle wissenschaftliche Forschung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG i.V.m. 
§ 60c Abs. 3 UrhG (Abschnitt I), der gesetzlich erlaubten Nutzungen für 
die Überprüfung der Qualität nicht kommerzieller wissenschaftlicher For

IV.

417 BVerfG, Urt. v. 25.02.1975 - 1 BvF 1 - 6/74, BVerfGE 39, 1 (69) – Verfassungs
rechtliche Grenzen der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs; BVerfG, 
Beschl. v. 14.01.1981 - 1 BvR 612/72, BVerfGE 56, 54 (80f). – Nachbesserung 
von Gesetzen gegen den Fluglärm.

418 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 239.
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schung in § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG (Abschnitt II), 
der gesetzlich erlaubten Vervielfältigungen für die eigene wissenschaftliche 
Forschung in § 60c Abs. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG (Abschnitt III) 
sowie der Regelung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG zur wissenschaftlichen 
Forschung an Datenbanken (Abschnitt IV), bevor in den folgenden Ab
schnitten die flankierenden Regelungen der §§ 60g, 60h, 63 und 142 UrhG 
besprochen werden.

 
In Teil 3 werden die rechtstatsächlichen Feststellungen zu Interessen und 
Nutzungshandlungen von Forschenden in der Forschungstätigkeit darge
stellt, die sich als Ergebnis der durchgeführten Datenauswertung ergaben. 
Ihre jeweilige urheberrechtliche Relevanz wird untersucht.

 
In Teil 4 erfolgt die Evaluation der ausgewählten Regelungen des Wissen
schaftsurheberrechts: Kapitel A enthält zunächst einige Vorbemerkungen 
zum gewählten Prüfungsmaßstab der Evaluation, bevor in Kapitel B die 
vier Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG auf ihre Konformi
tät mit rechtlichen sowie tatsächlichen Anforderungen überprüft werden. 
In Kapitel C erfolgt eine Darstellung möglicher verfassungsrechtlicher Im
plikationen sowie normativer Erwägungen, die sich infolge der festgestell
ten Defizite ergeben. In Kapitel D werden schließlich die Ergebnisse der 
Evaluation zusammengefasst.

 
In Teil 5 werden mögliche künftige Maßnahmen vorgestellt, um die 
bei der Evaluation dargestellten Defizite im Rahmen künftiger rechtli
cher Regelungen und außerrechtlicher Maßnahmen auszugleichen: So 
werden verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung des Wissenschaftsur
heberrechts präsentiert (Kapitel A), bevor auf mögliche lizenzrechtliche 
Lösungen eingegangen wird (Kapitel B). Schließlich werden drei Möglich
keiten zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz vorgeschlagen (Kapitel 
C). Die Maßnahmen werden jeweils auf Grundlage der vorhandenen Da
ten auf ihre rechtliche und tatsächliche Umsetzbarkeit überprüft.

In einem abschließenden Fazit (Kapitel D) wird der bestehende Hand
lungsbedarf auf rechtlicher sowie tatsächlicher Ebene zusammengefasst.
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Das Recht: Vorgaben des höherrangigen Rechts und 
nationales Wissenschaftsurheberrecht

Vor einer Evaluation der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG ist ein gemein
sames Verständnis des Normgehalts sowie flankierender Normen des hö
herrangigen Rechts erforderlich. Dazu werden nachstehend die völker-, 
unions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie die Regelungen des 
nationalen Wissenschaftsurheberrechts erörtert.

Völkerrechtliche Vorgaben

Das nationale Urheberrecht hat in der Vergangenheit infolge bestimmter 
völkerrechtlicher Verträge eine gewisse Vereinheitlichung erfahren.419 Zu 
nennen sind hierbei insbesondere die Revidierte Berner Übereinkunft 
zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ), das Übereinkom
men über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 
(TRIPS-Abkommen) sowie der WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT).

 
Staatsverträge wie die Revidierte Berner Übereinkunft und das TRIPS-Ab
kommen haben in Deutschland nach Zustimmung des zuständigen Ge
setzgebungsorgans gemäß Art. 59 Abs. 2 GG grundsätzlich den Rang eines 
einfachen Gesetzes.420 Im Urheberrecht genießen sie infolge § 121 Abs. 4 
S. 1 UrhG Vorrang vor einfachen Bundesgesetzen421 und gewähren für 
bestimmte Personenkreise unmittelbar Rechte, soweit sie nach Inhalt und 
Passung als privatrechtliche Rechtsätze anwendbar sind.422 Zudem enthal
ten sie für Mitgliedstaaten Verpflichtungen zur Ausgestaltung des nationa
len Urheberrechts, insbesondere der Schranken des Urheberrechts durch 
gesetzlich erlaubte Nutzungen.423

Teil 2

A.

419 Sattler, Der Status quo der urheberrechtlichen Schranken für Bildung und Wis
senschaft, S. 45.

420 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 459 Rn. 946.
421 Drexl, GRUR Int 1994, 777 (777).
422 BGH, Urt. v. 06.11.1953 - I ZR 97/52, BGHZ 11, 135 (138) – Romfassung.
423 Sattler, Der Status quo der urheberrechtlichen Schranken für Bildung und Wis

senschaft, S. 45.
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(Revidierte) Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur 
und Kunst

Bereits 1886 wurde mit Annahme der Berner Übereinkunft424 eine Grund
lage zur supranationalen Anerkennung des Urheberrechts in Deutschland 
sowie sieben weiteren Staaten geschaffen. Derzeit gilt die Übereinkunft in 
Deutschland im Verhältnis zu den meisten Verbandsstaaten gemäß Art. 32 
Abs. 1 S. 1 RBÜ in ihrer Pariser Fassung aus dem Jahre 1971.425

 
Die Revidierte Berner Übereinkunft enthält in Art. 5 Abs. 1 RBÜ den 
Grundsatz der Inländergleichbehandlung und garantiert zudem nicht-
deutschen Urhebern, auf die das deutsche Urheberrechtsgesetz gemäß 
§§ 120, 121 Abs. 1-3 UrhG keine Anwendung findet, Mindestrechte 
(Art. 6bis, 8, 9, 11, 11bis, 11ter, 12, 14 RBÜ). Ansonsten lässt sie das nationale 
Schutzkonzept gemäß Art. 5 Abs. 1 und 3 S. 1 RBÜ unberührt.

 
Trotz mehrfacher Revisionen426 enthält das Abkommen bis heute kei
ne ausdrückliche Möglichkeit, die ausschließlichen Rechte des Urhebers 
zum Zwecke von Wissenschaft oder Forschung einzuschränken.427 Es be
schränkt sich in Art. 19 RBÜ auf die Festlegung, dass Mitgliedstaaten über 
den durch die Revidierte Berner Übereinkunft gewährten Mindestschutz 
hinaus am Erlass und der Anwendung weitergehender Bestimmungen 
nicht gehindert seien.

Die einzige in der Revidierten Berner Übereinkunft explizit genannte, 
für die Forschungstätigkeit relevante Schrankenbestimmung des Art. 10 
Abs. 1 RBÜ bestimmt die Zulässigkeit von Zitaten aus einem der Öffent
lichkeit bereits erlaubterweise zugänglich gemachten Werk, sofern sie an
ständigen Gepflogenheiten entsprechen und in ihrem Umfang durch den 
Zweck gerechtfertigt sind [...]. Hierzu ist bei Benutzung des Werkes gemäß 
Art. 10 Abs. 3 RBÜ die Quelle sowie – soweit in der Quelle angegeben – 
der Name des Urhebers zu erwähnen.

I.

424 Übereinkunft, betreffend die Bildung eines internationalen Verbandes zum 
Schutze von Werken der Literatur und Kunst, RGBl. 1887, S. 493.

425 Gesetz zu den am 24. Juli 1971 in Paris unterzeichneten Übereinkünften auf 
dem Gebiet des Urheberrechts, BGBl. 1973 II, S. 1069.

426 Im Jahre 1908 in Berlin, 1928 in Rom, 1948 in Brüssel, 1967 in Stockholm 
und 1971 in Paris. Vgl. World Intellectual Property Organization, 3. Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

427 Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in der digitalen Welt, S. 9.
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Seit der Revision von Stockholm im Jahre 1967 enthält Art. 9 Abs. 2 RBÜ 
darüber hinaus den für urheberrechtliche Schrankenbestimmungen be
deutsamen sog. Drei-Stufen-Test: „Der Gesetzgebung der Verbandsländer 
bleibt vorbehalten, die Vervielfältigung in gewissen Sonderfällen unter der 
Voraussetzung zu gestatten, daß [sic!] eine solche Vervielfältigung weder 
die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigt noch die berechtigten 
Interessen des Urhebers unzumutbar verletzt.“

In seiner ursprünglichen Form von 1967 war der Drei-Stufen-Test auf 
das ausschließliche Vervielfältigungsrecht des Urhebers beschränkt. Diese 
Gestattung ist bis heute an drei Voraussetzungen geknüpft, die bei Erlass 
neuer Schrankenbestimmungen kumulativ erfüllt sein müssen:428 [1] Die 
Schranken des Urheberrechts müssen bestimmte Sonderfälle darstellen, 
die [2] die normale Auswertung des Werkes nicht beeinträchtigen und [3] 
die berechtigten Interessen des Urhebers nicht unzumutbar verletzen.429

Bis heute ist umstritten, ob diese Regelung lediglich eine Schran
kenschranke darstellt430 oder sich für die Verbandsländer aus Art. 9 
Abs. 2 RBÜ als lex generalis die Möglichkeit ergeben kann, das Vervielfälti
gungsrecht zu Forschungszwecken einzuschränken.431 Für die Zwecke der 
vorliegenden Untersuchung muss diese Frage allerdings nicht entschieden 
werden: Seit Erlass der InfoSoc-RL, mit der der Europäischen Union die 
zuvor durch die Mitgliedstaaten wahrgenommenen Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des geistigen Eigentums übertragen wurden, ist die Bundesre
publik Deutschland im Geltungsbereich dieser Richtlinie nicht mehr für 
die Umsetzung der einschlägigen Vorschriften der Berner Übereinkunft 
zuständig.432

428 Masouyé, Kommentar zur Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der 
Literatur und Kunst, Art. 9 Rz. 9.6; Senftleben, in: Hilty/Peukert, S. 159, 173.

429 Nummerierung durch die Verf.
430 Welser, von, in: Wandtke/Bullinger, § 44a UrhG Rn. 22.
431 Geiger u. a., PIJIP Research Paper Series 2013, 1 (35f.); Geiger u. a., JIPITEC 

2010, 119 (121); Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in der digi
talen Welt, S. 9; Krujatz, Open Access, S. 298.

432 EuGH, Urt. v. 26.04.2012 - C-510/10, GRUR 2012, 810 (811) – DR und TV2 
Danmark; EuGH, Urt. v. 09.02.2012 - C-277/10, GRUR 2012, 489 (492) – Luk
san.
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Für die nationale Gesetzgebung im Wissenschaftsurheberrecht ergeben 
sich also keine speziellen Vorgaben, die explizit aus der RBÜ herzuleiten 
wären.433

Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums

Das TRIPS-Abkommen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec
tual Property Rights) von 1994434 stellt in seinen Art. 9 ff. TRIPS interna
tional bindende Mindeststandards für das Urheberrecht auf.

Da die Europäische Gemeinschaft bei Vertragsabschluss selbst Vertrags
partei war, ist das TRIPS-Abkommen seither Teil des europäischen Uni
onsrechts und unterliegt der Auslegungskompetenz des EuGH.435

 
Art. 13 TRIPS enthält – genau wie die RBÜ – mit dem Drei-Stufen-Test 
Regelungen zu Beschränkungen und Ausnahmen: „Die Mitglieder begren
zen Beschränkungen und Ausnahmen von ausschließlichen Rechten auf 
[1] bestimmte Sonderfälle, die [2] weder die normale Auswertung des 
Werkes beeinträchtigen noch [3] die berechtigten Interessen des Rechtsin
habers unzumutbar verletzen.“436 Anders als in der RBÜ wird der Drei-Stu
fen-Test somit im Rahmen des TRIPS-Abkommens auf die Beschränkung 
aller Ausschließlichkeitsrechte ausgedehnt. Die Mitgliedsstaaten – so auch 
Deutschland – haben bei Erlass von Schrankenbestimmungen jeglicher 
Art die Anforderungen des Drei-Stufen-Tests zu erfüllen.437

 
Explizite Vorgaben für die wissenschaftliche Forschungstätigkeit sieht das 
TRIPS-Abkommen im Übrigen nicht vor.

II.

433 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Anforderungen des Völkerrechts in Teil 4 
dieser Untersuchung.

434 BGBl. 1994 II S. 1438, 1730.
435 EuGH, Gutachten v. 15.11.1994 - 1/94, GRUR Int 1995, 239 – TRIPs-Kompe

tenz; EuGH, Urt. v. 16.06.1998 - C-53–96, NJW 1999, 2103 – Auslegung des 
TRIPS-Abkommens; EuGH, Urt. v. 14.12.2000 - C-300/98 und C-392/98, GRUR 
2001, 235 – TRIPS-Abkommen.

436 Nummerierung durch die Verf.
437 Mehr dazu sogleich bei den Darstellungen zur InfoSoc-RL in diesem Teil der 

Untersuchung.
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WIPO-Urheberrechtsvertrag

Der WIPO-Urheberrechtsvertrag von 1996438 stellt gemäß Art. 1 
Abs. 1 WCT ein Sonderabkommen i.S.d. Art. 20 RBÜ dar und gewährt 
– über den Schutzbereich der RBÜ hinaus – in Art. 6 WCT das Verbrei
tungsrecht sowie in Art. 8 WCT das Recht der öffentlichen Wiedergabe in 
unkörperlicher Form.439

Infolgedessen formuliert Art. 10 WCT die Regelungen zu Ausnahmen 
und Beschränkungen – also die Vorgaben des bereits in der RBÜ enthalte
nen Drei-Stufen-Tests – weiter: „(1) Die Vertragsparteien können in ihren 
Rechtsvorschriften in Bezug auf die den Urhebern von Werken der Litera
tur und Kunst nach diesem Vertrag gewährten Rechte Beschränkungen 
oder Ausnahmen in [1] bestimmten Sonderfällen vorsehen, die [2] weder 
die normale Verwertung der Werke beeinträchtigen, noch [3] die berech
tigten Interessen der Urheber unzumutbar verletzen. (2) Bei der Anwen
dung der Berner Übereinkunft begrenzen die Vertragsparteien in Bezug 
auf die darin vorgesehenen Rechte Beschränkungen oder Ausnahmen auf 
[1] bestimmte Sonderfälle, die [2] weder die normale Verwertung der 
Werke beeinträchtigen, noch [3] die berechtigten Interessen der Urheber 
unzumutbar verletzen.“440

 
Andere Vorgaben für die Forschungstätigkeit formuliert auch der WIPO-
Urheberrechtsvertrag nicht.

Zusammenfassung und Fazit

Bei der Analyse völkerrechtlicher Verträge lässt sich in Bezug auf Vorga
ben für das nationale Wissenschaftsurheberrecht Folgendes feststellen: Ex
plizite Vorgaben für Schrankenregelungen zugunsten der Forschungstätig
keit sind in den untersuchten völkerrechtlichen Verträgen nicht verankert.

Die Revidierte Berner Übereinkunft und das TRIPS-Abkommen sowie 
der WIPO-Urheberrechtsvertrag enthalten jeweils den Drei-Stufen-Test 

III.

IV.

438 WIPO Copyright Treaty, BGBl. 2003 II, S. 754.
439 Katzenberger/Metzger, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 120 ff. UrhG 

Rn. 38f.
440 Nummerierung jeweils durch die Verf.
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(Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPS-Abkommen und Art. 10 WCT), der im 
Rahmen nationaler Gesetzgebung zu berücksichtigen ist.441

Des Weiteren sind die völkerrechtlichen Vorgaben jedenfalls bei Ausle
gung der Vorschriften des nationalen Urheberrechts zu berücksichtigen.442

Unionsrechtliche Vorgaben

Unionsrechtliche Vorgaben prägen das deutsche Urheberrecht seit Grün
dung der Europäischen Union443 stark.444

Sowohl das unionsrechtliche Primärrecht als auch das Sekundärrecht 
können Auswirkungen auf das nationale Urheberrecht zeitigen. Denn 
Deutschland ist als Mitgliedstaat der Europäischen Union nach dem 
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß Art. 4 Abs. 3 UAbs. 1 
und 3 EUV dazu verpflichtet, die Union zu achten und bei der Erfüllung 
der Aufgaben zu unterstützen, die sich aus den Verträgen ergeben. Es hat 
gemäß Art. 4 Abs. 3 UAbs. 3 EUV alle Maßnahmen zu unterlassen, die die 
Ziele der Union gefährden könnten.

Daraus ergibt sich unter anderem gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV eine 
Pflicht zur Umsetzung der in den Richtlinien festgesetzten Ziele sowie 
eine Pflicht zur Auslegung des nationalen Rechts „im Lichte des Wortlauts 
und des Zwecks der [jeweiligen] Richtlinie [...].“445 Ihre Grenze findet die 

B.

441 Vgl. dazu die Darstellungen zu RBÜ, TRIPS und WCT in diesem Teil der 
Untersuchung.

442 Vgl. dazu ausführlich: Riesenhuber, ZUM 2003, 333 (333–342).
443 Vertrag über die Europäische Union, unterzeichnet zu Maastricht am 07. Febru

ar 1992, ABl. C 191 vom 29.07.1992, S. 1.
444 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 78 Rn. 142.
445 EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 14/83, NJW 1984, 2021 (2022) Rn. 26 – Colson 

und Kamann / Land NRW; EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 79/83, EuGHE 1984, 
1921 (1922) Rn. 26 – Dorit Harz / Deutsche Tradax GmbH; EuGH, Urt. v. 
08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 12 – Kolpinghuis Nijmegen; EuGH, 
Urt. v. 20.09.1988 - Rs. 31/87, NVwZ 1990, 353 (355) Rn. 39 – Beentjes; EuGH, 
Urt. v. 13.11.1990 - C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – Marleasing; EuGH, Urt. 
v. 14.07.1994 - C-91/92, NJW 1994, 2473 (2474) Rn. 26 – Paola Faccini Dori / 
Recreb Srl; EuGH, Urt. v. 25.02.1999 - C-131/97, Slg. 1999, I-1103 Rn. 48 – 
Carbonari; EuGH, Urt. v. 15.06.2000 - C-365/98, Slg. 2000, I-04619 Rn. 40 – 
Brinkmann; EuGH, Urt. v. 27.06.2000 - C-240/98 bis C-244/98, NJW 2000, 
2571 (2572) Rn. 30 – Océano Grupo Editorial SA; EuGH, Urt. v. 13.07.2000 
- C-456/98, Slg. 2000, I-6007 Rn. 16 – Centrosteel; EuGH, Urt. v. 15.05.2003 
- C-160/01, NJW 2003, 2371 (2372) Rn. 36 – Mau; EuGH, Urt. v. 19.01.2010 
- C-555/07, NJW 2010, 427 (429) Rn. 48 – Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH 
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unionsrechtskonforme Auslegung allerdings in den allgemeinen Rechts
grundsätzen des Unionsrechts, insbesondere im Grundsatz der Rechtssi
cherheit.446 Deswegen verbietet sich insbesondere eine unionsrechtskon
forme Auslegung nationalen Rechts contra legem:447 Normanwendende 
müssen durch bloße Lektüre des nationalen Gesetzestextes über den Um
fang ihrer Rechte informiert sein. Die Richtlinien enthalten darüber hi
naus zum Teil verbindlich umzusetzende Vorgaben für das nationale Ur
heberrecht.448

Primärrecht

Primärrechtliche Grundlage sind zunächst der Vertrag über die Europäi
sche Union (EUV)449 sowie der Vertrag über die Arbeitsweise der Europä
ischen Union (AEUV).450

Die EU-Grundrechtecharta wurde durch den Vertrag von Lissabon451 

mittels Art. 6 Abs. 1 EUV mit dem gleichen Rang wie die Verträge (EUV, 
AEUV) in das Primärrecht einbezogen.452

I.

& Co. KG; aus der nationalen Rechtsprechung: BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987 
- 2 BvR 687/85, NJW 1988, 1459 (1460); BGH, Urt. v. 05.02.1998 - I ZR 
211–95, NJW 1998, 2208 (2211) – Testpreis-Angebot; BGH, Urt. v. 15.02.2007 
- I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 (874) – Wagenfeld-Leuchte; BGH, Urt. v. 
21.12.2011 - VIII ZR 70/08, NJW 2012, 1073 (1075); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
Art. 288 AEUV Rn. 77; Schroeder, in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110, 113; 
Geismann, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 288 AEUV Rn. 55.

446 EuGH, Urt. v. 08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 13 – Kolpinghuis 
Nijmegen.

447 Schroeder, in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 113.
448 Vgl. dazu sogleich die Darstellungen zum Sekundärrecht in diesem Teil der 

Untersuchung.
449 Vertrag über die Europäische Union, ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 13-46.
450 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 326 vom 

26.10.2012, S. 47-200.
451 Vertrag von Lissabon, ABl. C 306 vom 17.12.2007, S. 1-230.
452 Mehr zur GRCh als Prüfungsmaßstab nationalen Rechts vgl. sogleich in diesem 

Teil der Untersuchung; Streinz, in: Streinz/Michl, Vorb GRCh Rn. 7.
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Europäische Verträge

Allgemeine Bestimmungen

Weder der Vertrag über die Europäische Union noch der Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union benennen das Urheberrecht aus
drücklich.453

 
Die Forschung als Synonym der Wissenschaft454 findet in Art. 3 
Abs. 3 EUV mit dem Ziel der Europäischen Union zur Förderung des 
wissenschaftlichen Fortschritts prominente Erwähnung. Damit betont die 
europäische Legislative die Wichtigkeit der Forschungstätigkeit in Län
dern der Europäischen Union. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht 
verwunderlich, dass der Europäischen Union in Art. 4 Abs. 3 AEUV die 
geteilte Zuständigkeit für den Bereich der Forschung zugesprochen wird.

 
Von Bedeutung ist die Zieldefinition der europäischen Forschungspolitik 
in Art. 179 AEUV: Es soll ein europäischer Raum der Forschung geschaf
fen werden, in dem Freizügigkeit für Forschende herrscht und wissen
schaftliche Erkenntnisse und Technologien frei ausgetauscht werden. Da
zu unterstützt die Europäische Union Unternehmen, Forschungszentren 
und Hochschulen bei ihren Bemühungen auf dem Gebiet der Forschung 
und technologischen Entwicklung von hoher Qualität; sie fördert Zusam
menarbeitsbestrebungen, damit Forschende ungehindert über die Grenzen 
hinweg zusammenarbeiten können. Dabei sollen insbesondere die dieser 
Zusammenarbeit entgegenstehenden rechtlichen und steuerlichen Hinder
nisse beseitigt werden. Insbesondere Letzteres kann im Wege einer Rechts
angleichung gemäß Art. 114 – 118 AEUV geschehen.455

Kompetenz zur Rechtsetzung

Im Recht der Europäischen Union gilt gemäß Art. 5 Abs. 2 EUV der 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung: Danach wird die Europäi
sche Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die 

1.

a.

b.

453 Lewinski, in: Walter/Lewinski, European Copyright Law, Teil 1.0.16; Fischer, 
Perspektiven für ein europäisches Urheberrecht, S. 35.

454 Vgl. dazu die Überschrift und den Normtext des Art. 13 GRCh.
455 Eikenberg, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Art. 179 AEUV Rn. 126.
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ihr die Mitgliedstaaten in den Verträgen zur Verwirklichung der darin 
niedergelegten Ziele übertragen haben, während die der Union nicht in 
den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten ver
bleiben.

 
Eine explizite Erwähnung in den Kompetenznormen der Europäischen 
Verträge findet weder das Recht des geistigen Eigentums noch – wie be
reits festgestellt – das Urheberrecht.

 
Die Europäische Union teilt sich gemäß Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 
lit. a AEUV allerdings die Zuständigkeit für den Bereich des „Binnenmark
tes“ mit den Mitgliedstaaten. Grundsätzlich können in diesem Bereich 
also Union und Mitgliedstaaten legislativ tätig werden, vgl. Art. 2 Abs. 2 
S. 1 AEUV. Nach dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Art. 5 Abs. 3 EUV wird 
die Europäische Union allerdings nur tätig, sofern und soweit die Ziele 
der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf 
zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht 
werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wir
kungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Das hat zur Folge, 
dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich in nicht-harmonisierten Angelegen
heiten unabhängig voneinander unterschiedliche gesetzliche Schutzkon
zepte für das Urheberrecht verabschieden können (vgl. Art. 345 AEUV).456

Gemäß Art. 26 Abs. 2 AEUV umfasst der Binnenmarkt, der in Art. 3 
Abs. 3 EUV als Ziel457 der Union festgelegt ist, einen Raum ohne Binnen
grenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen 
und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist. 
Durch die historisch begründete und mangels vollständiger Harmonisie
rung fortbestehende national unterschiedliche Gewährung von Urheber
rechten und verwandten Schutzrechten kann es zu Verzerrungen und 
Beschränkungen dieses freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs kom
men.458 Um ein „reibungslose[s] Funktionieren des Binnenmarkts“ sicher

456 Daum, in: Walter/Lewinski, European Copyright Law, Teil 3.0.5.
457 Becker, in: Schwarze, Art. 3 EUV Rn. 13.
458 Erwägungsgrund 6 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
(InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; Daum, in: Walter/Lewinski, 
European Copyright Law, Teil 3.0.3f.
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zustellen,459 nutzt die Europäische Union die ihr in den Verträgen zuge
sprochene Kompetenz zur Angleichung der Rechtsvorschriften (Art. 114 – 
118 AEUV) zur europäischen Sekundärrechtsetzung im Urheberrecht.460

Von der sog. Binnenmarktkompetenz des Art. 114 AEUV kann ledig
lich funktional begrenzt, nämlich zur Angleichung von Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, die auf Verwirklichung des Binnenmarktes zielen, 
Gebrauch gemacht werden.461 Art. 114 AEUV ist dagegen modal unbe
schränkt. Die europäische Legislative kann sich folglich aller Rechtsset
zungsinstrumente aus Art. 288 AEUV, also insbesondere Richtlinien, be
dienen.462 Richtlinien sind gemäß Art. 288 S. 3 AEUV für die Mitgliedstaa
ten hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlassen jedoch 
den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. Sie eignen 
sich somit primär zur Rechtsangleichung und zur punktuellen Harmoni
sierung von Regelungen in den Mitgliedstaaten.463

 
Für das Urheberrecht wurden bisher fünfzehn Richtlinien auf Grundlage 
der allgemeinen Befugnisnorm des Art. 114 Abs. 1 AEUV (bzw. deren Vor
gängernorm des Art. 100a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft464 bzw. Art. 95 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaften465) erlassen,466 davon sechs mit Bezug zur 
wissenschaftlichen Forschung.

459 Siehe dazu beispielsweise Erwägungsgrund 7 in Richtlinie 2001/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10.

460 Vgl. dazu Sattler, Der Status quo der urheberrechtlichen Schranken für Bildung 
und Wissenschaft, S. 52 sowie die Darstellungen zum Sekundärrecht sogleich in 
diesem Teil der Untersuchung.

461 Herrnfeld/Herrnfeld, in: Schwarze, Art. 114 AEUV Rn. 8.
462 Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, Art. 114 AEUV Rn. 17.
463 Lewinski, in: Walter/Lewinski, Allg Teil 1. Kap. Rn. 19; Schack, Urheber- und 

Urhebervertragsrecht, S. 79 Rn. 143.
464 Nicht im ABl. veröffentlicht. Abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-con

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX: 11957E/TXT&from=DE.
465 Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein

schaften, ABl. C 340 vom 10.11.1997, S. 213.
466 RL 91/250/EWG vom 14.05.1991 über den Schutz von Computerprogrammen, 

neu kodifiziert in RL 2009/24/EG vom 23.04.2009; RL 92/100/EWG vom 
19.11.1992 zum Vermiet- und Verleihrecht, neu kodifiziert in RL 2006/115/EG 
vom 12.12.2006; RL 93/83/EWG vom 27.09.1993 zu Satellitenrundfunk und 
Kabelweiterverbreitung; RL 93/98/EWG vom 29.10.1993 zur Harmonisierung 
der Schutzdauer des Urheberrechts, neu kodifiziert in RL 2006/116/EG vom 
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Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Diese trat am 01.12.2009 gemeinsam mit dem Vertrag von Lissabon in 
Kraft und ist als Teil des unionsrechtlichen Primärrechts auch in der Bun
desrepublik Deutschland rechtlich verbindlich. Vor diesem Hintergrund 
können sich Vorgaben für das nationale Wissenschaftsurheberrecht grund
sätzlich aus der Geltung der GRCh ergeben.

Anwendbarkeit der GRCh

Zunächst stellt sich allerdings die Frage, inwieweit die nationale Le
gislative im Wissenschaftsurheberrecht an die nationalen Grundrechte 
des Grundgesetzes und die Unionsgrundrechte der GRCh gebunden 
ist. Dies richtet sich nach der Reichweite des Durchführungsbegriffs in 
Art. 51 GRCh.467

Denn bei Durchführung von Unionsrecht in der Bundesrepublik 
Deutschland gilt die GRCh gemäß Art. 51 Abs. 1 GRCh unmittelbar. 
Dementsprechend sind Maßstab bei Umsetzung und Vollziehung von 
unionalem Primär- und Sekundärrecht (insbesondere Richtlinien) grund
sätzlich die Grundrechte der GRCh.468

 
Allerdings ist das Wissenschaftsurheberrecht nur teilweise harmonisiert: 
Während das nationale Urheberrecht im Bereich der Computerprogram

2.

a.

12.12.2006, geändert durch RL 2011/77/EU vom 27.09.2011; RL 96/9/EG vom 
11.03.1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken; RL 2001/29/EG 
vom 22.05.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 
in der Informationsgesellschaft; RL 2001/84/EG vom 27.09.2001 über das Fol
gerecht; RL 2004/48/EG vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums; RL 2012/28/EU vom 25.10.2012 zur Nutzung verwaister 
Werke; RL 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von Urheberrech
ten; RL (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und die verwandten Schutz
rechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG 
und 2001/29/EG. Vgl. dazu die Darstellungen zum Sekundärrecht sogleich in 
diesem Teil der Untersuchung.

467 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 51 GRCh Rn. 12; für weitere Diskussionsan
sätze aus der Literatur vgl. Fontanelli, HRLR 2014, 231 (251–255).

468 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (936) Rn. 31 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); Raue, GRUR Int 
2012, 402 (404); Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 51 GRCh Rn. 8.
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me inzwischen weitgehend vollharmonisiert ist,469 bestehen in den übri
gen Bereichen optionale Möglichkeiten. So gibt Art. 5 InfoSoc-RL zwar 
einen abschließenden Katalog von Ausnahmen und Beschränkungen 
vor.470 Lediglich Art. 5 Abs. 1 InfoSoc-RL ist dabei von den Mitgliedstaa
ten allerdings verpflichtend umzusetzen; bezüglich der übrigen Ausnah
men (insbesondere Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL471) besteht für die na
tionale Legislative Umsetzungsspielraum.472 Gleiches gilt in Bezug auf 
die Ausnahmen in Bezug auf Datenbanken.473 Die DSM-RL enthält in 
Art. 3 – 6 DSM-RL wiederum verpflichtend umzusetzende Ausnahmen.474

 
Nach der in der Fransson-Entscheidung vertretenen Kumulationsthese des 
EuGH, der ein Teil des Schrifttums gefolgt ist, sind nationale Grundrech
te und Unionsgrundrechte auch im nicht-determinierten Bereich nebenei
nander anzuwenden.475 Dies gilt allerdings nur, „sofern durch diese An
wendung weder das Schutzniveau der Charta, wie sie vom Gerichtshof 
ausgelegt wird, noch der Vorrang, die Einheit und die Wirksamkeit des 
Unionsrechts beeinträchtigt werden.“476

469 Erwägungsgründe 5 und 6 der Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 23. April 2009 über den Schutz von Computer
programmen (Computerprogramm-RL), ABl. L 111/16 vom 05.05.2009, S. 16; 
Raue, GRUR Int 2012, 402 (405).

470 Dreier, in: Dreier/Schulze, Vor §§ 44a ff. UrhG Rn. 5; Raue, GRUR Int 2012, 402 
(405).

471 Vgl. dazu ausführlich sogleich die Darstellungen zu Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-
RL in diesem Teil der Untersuchung.

472 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 40 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere) m.w.N.; Raue, 
GRUR Int 2012, 402 (405).

473 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (Datenbank-RL), ABl. L 77 
vom 27.03.1996, S. 20.

474 Vgl. dazu ausführlich sogleich die Darstellungen zur DSM-RL in diesem Teil 
der Untersuchung.

475 EuGH, Urt. v. 26.02.2013 - C-617/10, NJW 2013, 1415 (1416) Rn. 29 – Åklaga
re / Hans Åkerberg Fransson; EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 
934 (936) Rn. 32 – Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan 
Papiere); Bäcker, EuR 2015, 389 (404).

476 EuGH, Urt. v. 26.02.2013 - C-617/10, NJW 2013, 1415 (1416) Rn. 29 – Åklaga
re / Hans Åkerberg Fransson; ebenso: EuGH, Urt. v. 26.02.2013 - C-399/11, 
NJW 2013, 1215 (1219) Rn. 60 – Stefano Melloni / Ministerio Fiscal); EuGH, 
Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (936) Rn. 32 – Funke Medien / 
Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere).
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Im Fall von Kollisionen im Schutzniveau könnte die Regelung des 
Art. 53 GRCh maßgeblich sein:477 Den Mitgliedstaaten ist es danach nur 
gestattet, nach dem Günstigkeitsprinzip ihren nationalen Schutzstandard 
zu gewährleisten, sofern dadurch insbesondere nicht die Maßgeblichkeit 
unionalen Sekundärrechts bestritten wird.478 Seitens des Schrifttums wer
den dabei zwei Einschränkungen gefordert: Im Falle von abschließenden 
unionsrechtlichen Regelungen dürfe der Vorrang des Unionsrechts keines
falls – also auch nicht zugunsten nationaler Grundrechte – gefährdet wer
den.479 In mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen dürfe das Günstigkeits
prinzip wegen der damit verbundenen Belastung anderer Grundrechtsträ
ger keine Anwendung finden.480

Art. 53 GRCh enthält allerdings – wie das nationale Pendant in 
Art. 142 GG – keine Kollisionsregel, sondern lediglich eine Regelung zur 
Erhaltung der Geltung nationaler Grundrechtsordnungen: Innerhalb des 
Anwendungsbereichs der GRCh können daher die Unionsgrundrechte im 
konkreten Fall entgegenstehende Grundrechte des Grundgesetzes brechen; 
außerhalb dessen stehen die Unionsgrundrechte einem weitergehenden 
Schutz durch nationale Grundrechte allerdings nicht entgegen.481

Diesen Grundsatz betont der EuGH erneut in seiner Entscheidung vom 
29.07.2019: Verwendet eine Richtlinienbestimmung unbestimmte Rechts
begriffe, wodurch den Mitgliedstaaten ein Umsetzungsspielraum einge
räumt wird, sind die Mitgliedstaaten dennoch verpflichtet, die allgemei
nen Grundsätze des Unionsrechts, zu beachten, insbesondere den Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz, den Drei-Stufen-Test sowie die in der Grundrech
te-Charta verankerten Grundsätze.482 Damit behält er sich eine Prüfung 
der Unionsgrundrechte für jede Auslegung von Schrankenbestimmungen 
vor, die auf Grundlage einer Richtlinienbestimmung ergangen sind.

 
In der Tendenz widerspricht der EuGH in der Fransson-Entscheidung 
also der Alternativitätsthese, die Regelungen in einen seitens der Richtlini
en determinierten und einen nicht-determinierten Teil unterscheidet; für 

477 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 51 GRCh Rn. 10.
478 EuGH, Urt. v. 26.02.2013 - C-399/11, NJW 2013, 1215 (1219) Rn. 58 – Stefano 

Melloni / Ministerio Fiscal).
479 Zur Diskussion vgl. Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 53 GRCh Rn. 4.
480 Dies kritisch hinterfragend: Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 53 GRCh Rn. 7; 

zur Diskussion vgl. Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 53 GRCh Rn. 4.
481 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 53 GRCh Rn. 7.
482 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (936) Rn. 31 – Funke 

Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere).
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ersteren gälten dabei ausschließlich Unionsgrundrechte, für letzteren aus
schließlich nationale Grundrechte. Diese Alternativitätsthese vertritt das 
BVerfG seit dem Solange II-Beschluss, indem es eine Durchführung von 
Unionsrecht nur annimmt, soweit nationale Akte staatlichen Handelns 
(insbesondere die Ausgestaltung nationaler Gesetze) durch zwingendes 
Unionsrecht determiniert werden, und folglich im Übrigen nationale 
Grundrechte anwendet.483 Daran hielt das BVerfG auch nach der Frans
son-Entscheidung des EuGH fest: „Insofern darf die Entscheidung nicht 
in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der für eine 
Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niederge
legten Grundrechte der Europäischen Union jeder sachliche Bezug einer 
Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrechts oder 
rein tatsächliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr führt der 
Europäische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrücklich aus, 
dass die Europäischen Grundrechte der Charta nur in ‚unionsrechtlich 
geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung 
finden.‘“484

Lediglich bei der Anwendung vollständig vereinheitlichter Regelungen 
finden infolge des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts in der Regel 
allein die Unionsgrundrechte Anwendung.485 Entschließt sich die Legis
lative also beispielsweise zur Umsetzung der Mindestvorgabe aus Art. 5 
Abs. 1 InfoSoc-RL (wie sie es in § 44a UrhG getan hat), ist sie ausschließ

483 BVerfG, Beschl. v. 22.10.1986 - 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 (340) – Solange 
II; BVerfG, Urt. v. 12.10.1993 - 2 BvR 2134/92, 2 BvR 2159/92, BVerfGE 89, 
155 (174f.) – Maastricht; BVerfG, Beschl. v. 07.06.2000 - 2 BvL 1/97, BVerfGE 
102, 147 (162f.) – Verfassungskonformität der Bananenmarktordnung; BVerfG, 
Beschl. v. 13.03.2007 - 1 BvR 1/05, BVerfGE 118, 79 (95) – Treibhausgas-Emissi
onshandel; BVerfG, Beschl. v. 11.03.2008 - 1 BvR 256/08, BVerfGE 121, 1 (15) 
– Vorratsspeicherung von Telekommunikations-Verkehrsdaten; BVerfG, Urt. v. 
30.06.2009 - 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 
1259/08, 2 BvR 182/09, BVerfGE 123, 267 (335) – Vertrag von Lissabon; BVerfG, 
Urt. v. 02.03.2010 - 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, BVerfGE 125, 
260 (306) – Verfassungswidrige Vorratsdatenspeicherung von Telekommunika
tionsverkehrsdaten; BVerfG, Beschl. v. 19.07.2011 - 1 BvR 1916/09, BVerfGE 
129, 79 (103) – Le Corbusier; BVerfG, Beschl. v. 04.10.2011 - 1 BvL 3/08, 
BVerfGE 129, 186 (199) – Konkrete Normenkontrolle betreffend ein das Recht 
der EU umsetzendes Gesetz; Raue, GRUR Int 2012, 402 (403).

484 BVerfG, Urt. v. 24.04.2013 - 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277 (316) – Antiter
rordateigesetz - ATDG.

485 BVerfG, Beschl. v. 06.11.2019 - 1 BvR 276/17, NJW 2020, 314 (316) – Recht auf 
Vergessen II; so bereits Raue, GRUR Int 2012, 402 (404).
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lich an die Grundrechte der GRCh gebunden.486 Nur sofern der Schutz 
des jeweiligen Grundrechts durch die GRCh nicht hinreichend wirksam 
ist, kommt den Grundrechten des Grundgesetzes eine Reservefunktion 
zu.487

Entschließt sich die Legislative allerdings zur Umsetzung der fakulta
tiven Richtlinienvorgaben in Art. 5 Abs. 2 und 3 InfoSoc-RL, verbleibt 
ein Gestaltungsspielraum, der die Anwendung (ausschließlich) deutscher 
Grundrechte rechtfertigt.488 Deren ausschließliche Anwendung darf ledig
lich nicht dazu führen, dass das für den jeweiligen Kontext maßgebliche 
Schutzniveau der Charta beeinträchtigt wird.489

 
Folgt man der Alternativitätsthese im Wissenschaftsurheberrecht, wären 
bei der Überprüfung von § 60c UrhG ausschließlich nationale Grundrech
te zu berücksichtigen, soweit die Norm Regelungen beinhaltet, die über 
die zwingenden Vorgaben der unionsrechtlichen Richtlinien hinausgehen.

 
Folgt man hingegen der Kumulationsthese, sind darüber hinaus bei An
wendung und Auslegung die Grundrechte der GRCh zu berücksichti
gen.490 Zwar widerspricht das dem Wortlaut nach dem Anwendungsbe
reich der GRCh, der in Art. 51 GRCh die Geltung der GRCh für die 
Mitgliedstaaten ausschließlich bei der „Durchführung“ des Rechts anord
net. Dieser Begriff ist allerdings weit in dem Sinne auszulegen, dass eine 
Regelung generell in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt.491

Dafür sprechen zwei Gründe: Der Anwendungsbereich des Unions
rechts bestimmt sich entsprechend der Zuständigkeiten, die der Union 
von den Mitgliedstaaten übertragen wurden. Die Union ist gemäß Art. 3 
Abs. 6 EUV verpflichtet, dementsprechend ihre Ziele zu verfolgen; den 
Mitgliedstaaten sind dagegen gemäß Art. 4 Abs. 3 S. 3 EUV Maßnahmen 
untersagt, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten. 

486 Raue, GRUR Int 2012, 402 (405f.).
487 BVerfG, Beschl. v. 06.11.2019 - 1 BvR 276/17, NJW 2020, 314 (317) – Recht auf 

Vergessen II.
488 Raue, GRUR Int 2012, 402 (406); zur vergleichbaren Rechtslage im Marken

recht vgl. BGH, Urt. v. 03.02.2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 (584f.) – Lila 
Postkarte.

489 BVerfG, Beschl. v. 06.11.2019 - 1 BvR 16/13, NJW 2020, 300 (305) – Recht auf 
Vergessen I.

490 In Bezug auf Art. 13 GRCh bei Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL: Raue, CR 2017, 
656 (657); Spindler, ZGE 2018, 273 (279).

491 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 51 GRCh Rn. 8.
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Entsprechend dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß Art. 4 
Abs. 3 S. 1 EUV und vor dem Hintergrund der Zielverbindlichkeit von 
Richtlinien gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV empfiehlt sich eine parallele 
Grundrechtsanwendung.

Viel gewichtiger ist allerdings das Argument der Gewährleistung wirk
samen Rechtsschutzes: Denn die Einbeziehung der GRCh in die Europä
ischen Verträge sollte die Rechte der Unionsbürger stärken und der Gel
tendmachung ihrer Grundrechte den Rechtsweg eröffnen. Dieser wirksa
me Rechtsschutz ist nur gewährleistet, wenn auch nationale Rechtsakte, 
die auf nicht vollständig harmonisierten Richtlinienvorgaben beruhen, 
anhand der GRCh überprüft werden können. Dabei treten die nationalen 
Grundrechte nicht in – für den Unionsbürger nachteilige – Konkurrenz 
zu den Rechten der GRCh; ihm wird lediglich – vor allem im Falle 
der Nichtumsetzung – eine weitere Rechtsschutzmöglichkeit eröffnet. Da
her ist – auch angesichts der erneuten Bestätigung der Kumulationsthese 
durch den EuGH und der Zustimmung in der Literatur492 – die Anwen
dung der Rechte der GRCh neben den nationalen Grundrechten vorzugs
würdig.

Im Wissenschaftsurheberrecht gilt dies insbesondere vor dem Hinter
grund, dass die Mitgliedsstaaten ebenfalls Unionsrecht „durchführen“, 
wenn sie vor der Einführung nationaler Ausnahmen und Beschränkun
gen im Urheberrecht bei der Abwägung im Rahmen des Drei-Stufen-
Tests493 die Entscheidung darüber treffen, ob ein – Ausnahmen oder Be
schränkungen rechtfertigender – „bestimmter Sonderfall“ im Sinne des 
Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL vorliegt, ebenso wie bei der Entscheidung, ob 
die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers dabei ungebührlich verletzt 
werden.

 
Damit sind die Vorgaben der GRCh nicht nur im Rahmen der Auslegung 
der Richtlinienbestimmungen zum Wissenschaftsurheberrecht, sondern 
ebenfalls für die Auslegung des nationalen Rechtsrahmens von Relevanz.

Das Urheberrecht selbst findet in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union keine ausdrückliche Erwähnung. Besondere Berück
sichtigung finden müssen allerdings die Rechte aus Art. 13, 15, 16 

492 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (936) – Funke Medien / 
Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); Stieper, ZUM 2019, 713 
(720).

493 Vgl. dazu sogleich die Darstellungen zum Drei-Stufen-Test in diesem Teil der 
Untersuchung.
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und 17 GRCh. Gemäß Art. 52 Abs. 1 S. 1 GRCh muss jedenfalls der We
sensgehalt dieser Rechte und Freiheiten geachtet werden. Unter Wahrung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen dieser 
Rechte gemäß Art. 52 Abs. 1 S. 2 GRCh nur vorgenommen werden, wenn 
sie erforderlich sind und den von der Union anerkannten, dem Gemein
wohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der 
Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen.

Eigentumsfreiheit

Schutzbereich des Art. 17 Abs. 1 GRCh

Art. 17 Abs. 1 S. 1, 2 GRCh schützt zunächst das Eigentumsrecht jeder 
natürlichen und juristischen Person494 und ist ein wirtschaftsbezogenes 
Grundrecht:495 „Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes 
Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. 
Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Grün
den des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, 
die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige ange
messene Entschädigung für den Verlust des Eigentums.“

 
Das unionsrechtliche Eigentumsrecht wird seit 1979 vom EuGH als Maß
stab für die Bewertung der Zulässigkeit einer Maßnahme anerkannt, auch 
wenn die GRCh erst später in Kraft trat.496

 
Die GRCh beschränkt ihre Schutzwirkung in Anlehnung an das Verständ
nis von Art. 1 des Zusatzprotokolls I zur EMRK497 auf das rechtmäßig er
worbene Eigentum; mit dieser Aussage ist bereits impliziert, dass – wie im 

b.

aa.

494 Zur Schutzberechtigung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts vgl. 
EuG, Urt. v. 29.01.2013 - T-496/10, BeckRS 2013, 80169 Rn. 35-46 – Bank Mal
lat / Rat; Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 7.

495 Schwarze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, Art. 17 GRCh Rn. 1; 
Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 1.

496 EuGH, Urt. v. 13.12.1979 - Rs 44/79, NJW 1980, 505 (506) Rn. 14f. – Hau
er / Rheinland-Pfalz; Schwarze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, 
Art. 17 GRCh Rn. 2.

497 Präsidium des Europäischen Konvents, Erläuterung zur Charta der Grundrechte, 
ABl. 2007/C 303/02, S. 23.
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deutschen Verfassungsrecht498 – das Erworbene von Art. 1 GRCh geschützt 
wird, während der Erwerb eher in den Schutzbereich des Art. 15 GRCh 
fällt.499 Eine trennscharfe Abgrenzung ist allerdings – anders als im deut
schen Verfassungsrecht500 – aufgrund der für beide Grundrechte gleichfalls 
geltenden Schranken auf unionsrechtlicher Ebene nicht erforderlich.501 

Der von der Formulierung in Art. 52 Abs. 1 S. 2 GRCh („von der Uni
on anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den 
Erfordernissen“) abweichende Wortlaut in Art. 17 GRCh („Wohl der All
gemeinheit“) ist jedenfalls unschädlich.502

Kaufmännische Interessen oder Aussichten, deren Ungewissheit zum 
Wesen wirtschaftlicher Tätigkeit gehört, sind nicht vom Schutz des Un
ternehmens erfasst.503 Der Schutz erstreckt sich hingegen grundsätzlich 
„auf vermögenswerte Rechte, aus denen sich im Hinblick auf die Rechts
ordnung eine gesicherte Rechtsposition ergibt, die eine selbständige Aus
übung dieser Rechte durch und zugunsten ihres Inhabers ermöglicht.“504 

Das entschied der EuGH in Bezug auf vertraglich exklusiv eingeräum
te Fernsehübertragungsrechte, die nachträglich infolge des Inkrafttretens 
des Art. 15 der Richtlinie 2010/13/EU mit einem unentgeltlich zu ge
währenden Kurzberichterstattungsrecht Dritter „belastet“ wurden.505 In 

498 Vgl. dazu die Darstellungen zur Eigentumsfreiheit als verfassungsrechtliche 
Vorgabe in diesem Teil der Untersuchung.

499 EGMR, Entsch. v. 23.11.1983 - 8919/80, Serie A Band 70 (23) Rn. 48 – Van 
der Mussele / Belgien; EGMR, Entsch. v. 02.03.2005 - 71916/01, 71917/01 
und 10260/02, NJW 2005, 2530 (2531) Rn. 74 – Wolf-Ulrich von Maltzan u. 
a., Margarete v. Zitzewitz u. a., MAN Ferrostaal und Alfred Töpfer-Stiftung / 
Deutschland; EuGH, Urt. v. 18.03.1980 - 154/78, BeckRS 2004, 71785 Rn. 89 – 
Valsabbia / Kommission; Schwarze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, 
Art 17 GRCh Rn. 3; Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 10.

500 Vgl. dazu die Darstellungen zur Eigentumsfreiheit als verfassungsrechtliche 
Vorgabe in diesem Teil der Untersuchung.

501 EuGH, Urt. v. 11.07.1989 - 265/87, BeckRS 2004, 72769 Rn. 15 – Schräder / 
Hauptzollamt Gronau; Schwarze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, 
Art. 17 GRCh Rn. 4; Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 45.

502 Dazu sogleich und Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 27.
503 EuGH, Urt. v. 14.05.1974 - 4/73, BeckRS 2004, 71091 Rn. 14 – Nold / Kommissi

on; EuGH, Urt. v. 18.03.1980 - 154/78, BeckRS 2004, 71785 Rn. 10 – Valsabbia / 
Kommission; EGMR, Entsch. v. 02.03.2005 - 71916/01, 71917/01 und 10260/02, 
NJW 2005, 2530 (2531) Rn. 74 – Wolf-Ulrich von Maltzan u. a., Margarete v. 
Zitzewitz u. a., MAN Ferrostaal und Alfred Töpfer-Stiftung / Deutschland.

504 EuGH, Urt. v. 22.01.2013 - C-283/11, GRUR Int 2013, 288 (289) Rn. 34 – Sky 
Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk.

505 EuGH, Urt. v. 22.01.2013 - C-283/11, GRUR Int 2013, 288 – Sky Österreich 
GmbH / Österreichischer Rundfunk.
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dieser Belastung lag allerdings keine Verletzung des Rechts aus Art. 17 
Abs. 1 GRCh: Die vertragliche Zusicherung ist aufgrund der Umsetzungs
pflicht, die bereits vor Vertragsschluss bestand, nicht als gesicherte Rechts
position anzusehen.506 Im Wissenschaftsurheberrecht könnte eine ähnliche 
Situation bestehen in Bezug auf die Artikel der wissenschaftlichen Fachli
teratur, deren Nutzungsrechte nach Inkrafttreten der InfoSoc-RL, aber vor 
der entsprechenden nationalen Umsetzungsmaßnahme an die Verlage ein
geräumt wurden.

Schutzbereich des Art. 17 Abs. 2 GRCh

Art. 17 Abs. 2 GRCh betont ausdrücklich, dass das geistige Eigentum 
geschützt ist; damit geht eine Schutzverpflichtung einher.507 Das Urhe
berrecht genießt als Teil des geistigen Eigentums Schutz gemäß Art. 17 
Abs. 2 GRCh.508 Dies gilt auch für die verwandten Schutzrechte.509

bb.

506 EuGH, Urt. v. 22.01.2013 - C-283/11, GRUR Int 2013, 288 (290) Rn. 36-39 – Sky 
Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk.

507 Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 5.
508 Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
(InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v. 24.11.2011 - 
C-70/10, GRUR 2012, 265 (267) Rn. 42 – Scarlet / SABAM; EuGH, Urt. v. 
16.02.2012 - C-360/10, GRUR Int 2012, 350 (352) Rn. 40 – SABAM / Netlog NV; 
EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 47 – UPC Tele
kabel / Constantin Film u.a. (kino.to); Jarass, in: Jarass, Art. 17 GRCh Rn. 10; 
Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 16; Calliess, in: Ehlers, 
S. 719; Streinz, in: Streinz/Michl, Art. 17 GRCh Rn. 25; jedenfalls das „literari
sche und künstlerische Eigentum“ als umfasst ansehend: Präsidium des Europä
ischen Konvents, Erläuterung zur Charta der Grundrechte, ABl. 2007/C 303/02, 
S. 23; Schwarze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, Art. 17 GRCh 
Rn. 7; Wollenschläger, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 17 GRCh Rn. 40; vgl. 
zur Rechtslage vor Rechtskraft der GRCh: EuGH, Urt. v. 20.01.1981 - Rs. 55/80 
u. 57/80, NJW 1981, 1143 (1143) Rn. 9 – Musik-Vertrieb Membran GmbH v 
GEMA; EuGH, Urt. v. 20.10.1993 - C-92/92 und C-326/92, GRUR Int 1994, 53 
(55) Rn. 21 – Collins / Imtrat; EuGH, Urt. v. 28.04.1998 - C-200/96, GRUR Int 
1998, 596 (597f.) Rn. 23 – Metronome Musik / Music Point Hokamp.

509 EuGH, Urt. v. 28.04.1998 - C-200/96, GRUR Int 1998, 596 (598f.) Rn. 23 
– Metronome Musik / Music Point Hokamp; EuGH, Urt. v. 15.09.2016 - 
C-484/14, GRUR 2016, 1146 (1150) Rn. 81 – McFadden / Sony Music; Schwar
ze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, Art. 17 GRCh Rn. 7.
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Eingriffe in Art. 17 GRCh

Es besteht jedenfalls ein unantastbarer Kern des (geistigen) Eigentums (vgl. 
Art. 52 Abs. 1 S. 1 GRCh), der von Nutzungsregelungen weit überwiegend 
nicht betroffen ist.510

Außerhalb dieses Kerns genießt das (geistige) Eigentumsrecht jedoch 
keinen uneingeschränkten Vorrang;511 vielmehr darf seine Nutzung ent
sprechend der Sozialbindung gemäß Art. 17 Abs. 1 S. 3 GRCh gesetzlich 
geregelt und beschränkt werden, soweit dies zum Wohl der Allgemeinheit 
erforderlich ist. Es gilt also ein Gesetzesvorbehalt und auch der in Art. 52 
Abs. 1 S. 2 GRCh ausdrücklich festgehaltene – Verhältnismäßigkeitsgrund
satz ist angedeutet; insoweit ist also nicht auf den im Übrigen anwend
baren allgemeinen Rechtfertigungsvorbehalt des Art. 52 Abs. 1 GRCh zu
rückzugreifen.512

Bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit gesteht der EuGH in der 
bisherigen Rechtsprechung der Legislative einen großen Gestaltungsspiel
raum zu, sofern die allgemeinen Ziele der Union (vgl. dazu Art. 52 
Abs. 1 GRCh) Berücksichtigung finden.513 Dabei genügt beispielsweise der 
Fernsehzugang der breiten Öffentlichkeit zu den Ereignissen von erhebli
cher gesellschaftlicher Bedeutung (UEFA EURO) als zwingender Grund 
des Allgemeininteresses.514

cc.

510 EuGH, Urt. v. 14.05.1974 - 4/73, BeckRS 2004, 71091 Rn. 14 – Nold / Kommis
sion; EuG, Urt. v. 26.09.2014 - T-634/13, BeckRS 2014, 82061 Rn. 57 – Arctic Pa
per Mochenwangen / Kommission; EuG, Urt. v. 26.09.2014 - T-614/13, BeckRS 
2014, 81983 Rn. 61 – Romonta / Kommission.

511 EuGH, Urt. v. 14.05.1974 - 4/73, BeckRS 2004, 71091 Rn. 14 – Nold / Kommissi
on.

512 Schwarze/Vormizeele, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, Art. 17 GRCh Rn. 5; 
Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 26.

513 EuGH, Urt. v. 11.07.1989 - 265/87, BeckRS 2004, 72769 Rn. 15 – Schrä
der / Hauptzollamt Gronau; EuGH, Urt. v. 14.05.1974 - 4/73, BeckRS 2004, 
71091 Rn. 14 – Nold / Kommission; Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, 
Art. 17 GRCh Rn. 1, 27; EuGH, Urt. v. 28.11.2013 - C-348/12 P, BeckRS 2013, 
82247 Rn. 121f. – Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft; EuG, 
Urt. v. 17.02.2011 - T-55/08, BeckRS 2011, 80139 Rn. 180 – UEFA / Kommissi
on.

514 EuG, Urt. v. 17.02.2011 - T-55/08, BeckRS 2011, 80139 Rn. 179 – UEFA / Kom
mission; bestätigt durch EuGH, Urt. v. 18.07.2013 - C-201/11 P, GRUR Int 2013, 
964 (973) Rn. 102 – UEFA / Kommission.
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Der Schutz des (geistigen) Eigentums wird dementsprechend ebenfalls 
nicht schrankenlos gewährt;515 es bedarf einer Abwägung mit anderen 
Rechtspositionen, insbesondere der Grundrechte.516 Auch hier gilt der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Die gesetzliche Regelung zur Nutzung des 
(geistigen) Eigentums muss geeignet, erforderlich und angemessen517 sein.

 
Die Verhältnismäßigkeit von Nutzungsregelungen im Recht des geistigen 
Eigentums war bereits mehrfach Gegenstand gerichtlicher Auseinanderset
zungen, insbesondere in mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen in Bezug 
auf das Grundrecht auf Datenschutz (Art. 8 GRCh), der Informationsfrei
heit (Art. 11 GRCh) und der unternehmerischen Freiheit (Art. 16 GRCh) 
sowie bei intereigentumsfreiheitlichen Streitigkeiten.518 Zum Verhältnis 
zur Forschungsfreiheit (Art. 13 GRCh519) wurde dagegen bisher nicht ent
schieden. Trotzdem können den bisher ergangenen Entscheidungen einige 
Topoi zur Berücksichtigung in der Abwägung entnommen werden: Wird 
dem Grundrecht auf geistiges Eigentum jeglicher Schutz entzogen, läuft 
das jedenfalls dem Gedanken eines angemessenen Gleichgewichts zuwi

515 EuGH, Urt. v. 24.11.2011 - C-70/10, GRUR 2012, 265 (267) Rn. 43 – Scarlet / 
SABAM; EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 (1580) Rn. 61 – 
UPC Telekabel / Constantin Film u.a. (kino.to).

516 EuGH, Urt. v. 29.01.2008 - C-275/06, GRUR 2008, 241 (244) Rn. 61-68 – Promu
sicae / Telefónica; EuGH, Urt. v. 24.11.2011 - C-70/10, GRUR 2012, 265 (267) 
Rn. 44 – Scarlet / SABAM.

517 EuGH, Urt. v. 29.01.2008 - C-275/06, GRUR 2008, 241 (244) Rn. 68 – Promusi
cae / Telefónica; EuGH, Urt. v. 24.11.2011 - C-70/10, GRUR 2012, 265 (267) 
Rn. 45f. – Scarlet / SABAM.

518 EuGH, Urt. v. 28.04.1998 - C-200/96, GRUR Int 1998, 596 – Metronome Mu
sik / Music Point Hokamp (Vermietrecht); EuGH, Urt. v. 12.09.2006 - C-479/04, 
ZUM-RD 2006, 495 (500) Rn. 65 – Laserdisken ApS / Dänisches Kulturministe
rium (Erschöpfung); EuGH, Urt. v. 29.01.2008 - C-275/06, GRUR 2008, 241 
(244) Rn. 61-69 – Promusicae / Telefónica (Auskunftsanspruch im Fall illegaler 
Dateidownloads); EuGH, Urt. v. 24.11.2011 - C-70/10, GRUR 2012, 265 (267f.) 
Rn. 42-53 – Scarlet / SABAM (generelles Filtersystem für Provider); EuGH, Urt. 
v. 09.02.2012 - C-277/10, GRUR 2012, 489 (492) Rn. 68ff. – Luksan; EuGH, 
Urt. v. 18.07.2013 - C-201/11 P, GRUR Int 2013, 964 (973) Rn. 102 – UEFA / 
Kommission; EuGH, Urt. v. 15.09.2016 - C-484/14, GRUR 2016, 1146 (1150f.) 
Rn. 80-101 – McFadden / Sony Music (Wahl der technischen Maßnahmen zur 
Verhinderung des Zugangs zu Internettauschbörsen).

519 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschungsfreiheit sogleich in diesem Teil der 
Untersuchung.
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der.520 Im Übrigen ist dem jeweils auf unionsrechtlicher Ebene verfolgten 
Ziel bestmöglich Rechnung zu tragen, ohne in den Kernbereich des Schut
zes anderer Grundrechte einzugreifen:521 Sollen beispielsweise mit einer 
Richtlinienregelung Hemmnisse für das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes abgebaut werden, um Innovationen anzuregen (vgl. dazu 
Erwägungsgrund 2 der InfoSoc-RL), so sind die gesamtgesellschaftlichen 
Innovationsnachteile jedenfalls in die Abwägung miteinzubeziehen.522 

Gleichzeitig ist angesichts des Zusatzes in Erwägungsgrund 2 der InfoSoc-
RL darauf zu achten, dass das Internet allen zugänglich ist, und nicht die 
Informationsfreiheit (Art. 11 Abs. 1 S. 2 GRCh) der Internetnutzenden in 
ihrem Kernbereich beeinträchtigt wird.523

Ebenfalls im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen sind eigene In
vestitionen, die zwar ebenso wie eigene Leistungen keine notwendige Vor
aussetzung des Grundrechtsschutzes sind, jedoch den Eigentumsschutz un
ter Umständen verstärken können.524 Fest steht jedenfalls, dass ausschließ
lich (!) privatnützige Eingriffe in das Grundrecht auf (geistiges) Eigentum 
nicht gerechtfertigt werden können.525

Forschungsfreiheit

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union konstituiert in 
Art. 13 GRCh die Forschungsfreiheit, die insbesondere bei Schrankenbe
stimmungen im Forschungskontext im Rahmen der Interessenabwägung 

c.

520 EuGH, Urt. v. 15.09.2016 - C-484/14, GRUR 2016, 1146 (1151) Rn. 98 – McFad
den / Sony Music; EuGH, Urt. v. 09.02.2012 - C-277/10, GRUR 2012, 489 (492) 
Rn. 70 – Luksan.

521 EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 56 – UPC 
Telekabel / Constantin Film u.a. (kino.to); EuGH, Urt. v. 15.09.2016 - C-484/14, 
GRUR 2016, 1146 (1151) Rn. 93 – McFadden / Sony Music; so ebenfalls, aller
dings mit Bezug zum Eigentumsrecht: EuGH, Urt. v. 18.07.2013 - C-201/11 P, 
GRUR Int 2013, 964 (973) Rn. 102 – UEFA / Kommission.

522 Generalanwalt Szpunar beim EuGH, Schlussanträge v. 16.03.2016 - C‑484/14, 
Rn. 148f. – McFadden / Sony Music.

523 EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 56 – UPC 
Telekabel / Constantin Film u.a. (kino.to); EuGH, Urt. v. 15.09.2016 - C-484/14, 
GRUR 2016, 1146 (1151) Rn. 93 – McFadden / Sony Music.

524 EuGH, Urt. v. 09.02.2012 - C-277/10, GRUR 2012, 489 (492) Rn. 68ff. – Luksan; 
Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 12, 42 m.w.N.

525 EuGHMR, Urt. v. 21.02.1986 - 3/1984/75/119, EuGRZ 1988, 341 – James u.a. / 
Großbritannien; Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 17 GRCh Rn. 27.
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von Bedeutung ist. Dabei ist insbesondere der Umfang der Schutzgewähr
leistungen zu berücksichtigen:

Der persönliche Schutzbereich der Forschungsfreiheit umfasst natürli
che sowie juristische Personen (insbesondere Universitäten), soweit sie wis
senschaftlich tätig sind, also insbesondere auch Forschende an deutschen 
Hochschulen.526

 
Nach Art. 13 S. 1 GRCh ist die Forschung frei; Art. 13 S. 2 GRCh statu
iert dazu die Achtung der akademischen Freiheit. Eine unterschiedliches 
Schutzniveau ergibt sich dadurch allerdings nicht.527 Ebenso wie im natio
nalen Verfassungsrecht528 ist die Freiheit der Forschung von der Freiheit 
der Lehre, die in Art. 13 S. 2 GRCh als akademische Freiheit angesprochen 
wird, zu trennen. Insofern stellte der EuGH in einem steuerrechtlichen 
Sachverhalt zumindest fest, dass die entgeltliche Durchführung von For
schungsvorhaben durch staatliche Hochschulen nicht im Sinne von Art. 13 
Teil A I lit. i Sechste Richtlinie 77/388/EWG mit dem Hochschulunterricht 
„eng verbunden” (und nach dieser Bestimmung nicht von der Mehrwert
steuer zu befreien) ist. Damit widersprach er der Ansicht der Bundesrepu
blik Deutschland, die Forschungs- und Lehrtätigkeiten an Hochschulen 
als untrennbar einschätzten; aus der drittmittelfinanzierten Forschungstä
tigkeit würden neue Erkenntnisse entwickelt, die im Rahmen der Lehre 
vermittelt würden.529 Die Durchführung von Forschungsvorhaben im Auf
trag und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wäre aufgrund des für die 
Lehre geforderten Praxisbezugs unverzichtbar.530 Ob dies allerdings impli
ziert, dass der Schutzbereich der Forschungsfreiheit nicht die Auftragsfor
schung als solche erfasst, erscheint fraglich. Jedenfalls, wenn im Rahmen 
der Auftragsforschung wie bei der übrigen Forschung in methodischer, 
systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse generiert531 

526 Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 8; Augsberg, in: 
Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 13 GRCh Rn. 7; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
Art. 13 GRCh Rn. 8.

527 Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 10.
528 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaftsfreiheit als verfassungsrechtliche 

Vorgabe in diesem Teil der Untersuchung.
529 EuGH, Urt. v. 20.06.2002 - C-287/00, BeckRS 9998, 155876 Rn. 35 – Kommissi

on der EG / Bundesrepublik Deutschland.
530 EuGH, Urt. v. 20.06.2002 - C-287/00, BeckRS 9998, 155876 Rn. 36 – Kommissi

on der EG / Bundesrepublik Deutschland.
531 Jarass, in: Jarass, Art. 13 GRCh Rn. 6; Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, 

Art. 13 GRCh Rn. 5; Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 12.
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und nicht nur bereits gewonnene Erkenntnisse angewandt532 werden, 
muss die jeweilige Tätigkeit vom Schutzbereich der Forschungsfreiheit 
erfasst und somit im Rahmen legislativer Abwägungsentscheidungen be
rücksichtigt werden.

 
Anders als im deutschen Verfassungsrecht533 ist der europäische For
schungsbegriff nicht auf die Suche nach Wahrheit beschränkt; insbeson
dere ist auch lediglich wirklichkeitsgestaltende technologische Forschung 
zur Entwicklung neuer Anwendungen auf Basis des vorhandenen Wissens 
vom Schutzbereich der Forschungsfreiheit erfasst.534 In Anlehnung an De
finitionen in der Literatur535 wurde dieses Begriffsverständnis ausdrücklich 
durch die Europäische Kommission bestätigt.536

 
Auch vorbereitende Tätigkeiten werden durch die Forschungsfreiheit ge
schützt.537 Ebenso sind nachbereitende Tätigkeiten wie die Publikation der 
Forschungsergebnisse sowie die kommunikative Vermittlung dem Wesen 
der Forschung entsprechend zu bewerten.538 Dies begründet sich aus dem 
Ursprung der Wissenschaftsfreiheit in Art. 10 EMRK, der „die Freiheit, 

532 Jarass, in: Jarass, Art. 13 GRCh Rn. 6.
533 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschungsfreiheit als verfassungsrechtliche 

Vorgabe in diesem Teil der Untersuchung.
534 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 6.
535 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Frascati Ma

nual 2002, S. 30: „Research and experimental development (R&D) comprise 
creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock 
of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use 
of this stock of knowledge to devise new applications.“; Organisation for Eco
nomic Co-operation and Development (OECD), Frascati-Handbuch 2015, S. 47: 
„Forschung und experimentelle Entwicklung (FuE) ist schöpferische und syste
matische Arbeit zur Erweiterung des Wissensstands – einschließlich des Wissens 
über die Menschheit, die Kultur und die Gesellschaft – und zur Entwicklung 
neuer Anwendungen auf Basis des vorhandenen Wissens.“; in der Folge auch 
Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 12.

536 Europäische Kommission, Europäische Charta für Forscher, S. 30.
537 Jarass, in: Jarass, Art. 13 GRCh Rn. 7; Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, 

Art. 13 GRCh Rn. 14; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 8.
538 EGMR, Urt. v. 23.06.2009 - 17089/03, Rn. 31-40 – Sorguc / Türkei; Jarass, in: Ja

rass, Art. 13 GRCh Rn. 7; Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 13 GRCh 
Rn. 5; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 8; Grabenwarter, European 
Convention on Human Rights, S. 291 Rn. 61.
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Informationen weiterzugeben, zu forschen und wissenschaftliche Erkennt
nisse ohne Einschränkungen zu verbreiten“ garantiert.539

Insbesondere bei Regelungen zu Publikation und Kommunikation kann 
die Forschungsfreiheit mit dem als geistiges Eigentum geschützten Urhe
berrecht in Konflikt treten; in der Literatur wird diesbezüglich bereits 
auf eventuell bestehende Rückwirkungen auf die Wissenschaftsfreiheit 
durch Bestimmungen über die kommerzielle Verwertung von Rechten des 
geistigen Eigentums aufmerksam gemacht.540 Anders als von der überwie
genden Literatur541 vermutet, sind Auswirkungen auf die Wissenschafts
freiheit trotz der eingeschränkten Kompetenzen der Union (Art. 167, 
179ff. AEUV) möglich, insbesondere im Bereich der Verhaltensanforde
rungen an Forschende.

 
Da der Schutz der Wissenschaftsfreiheit auf die weit gefasste Meinungs
äußerungsfreiheit des Art. 10 Abs. 1 EMRK und die Gedankenfreiheit des 
Art. 9 Abs. 1 EMRK542 zurückgeht, finden sich Anhaltspunkte für die Ab
wägung in der Rechtsprechung des EGMR;543 der EuGH hat – mangels 
EU-Kompetenzen in der Forschungspolitik – bislang nur in wenigen Ver
fahren zum Gehalt des Art. 13 GRCh Stellung genommen.544 Für eine Ein
schränkung der Wissenschaftsfreiheit sind gemäß Art. 52 Abs. 3 GRCh die 
Regelungen des Art. 10 Abs. 2 EMRK heranzuziehen, soweit die Gewähr

539 EGMR, Urt. v. 20.10.2009 - 39128/05, NVwZ 2011, 153 (154) Rn. 43 – Lombar
di Vallauri / Italien; EGMR, Urt. v. 23.06.2009 - 17089/03, Rn. 35 – Sorguc / 
Türkei.

540 Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 13 GRCh Rn. 5; Ruffert, in: Cal
liess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 8.

541 Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Art. 13 GRCh Rn. 14; Augsberg, in: Groe
ben/Schwarze/Hatje, Art. 13 GRCh Rn. 12.

542 Präsidium des Europäischen Konvents, Erläuterung zur Charta der Grundrechte, 
ABl. 2007/C 303/02, S. 22; Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh 
Rn. 2; Jarass, in: Jarass, Art. 13 GRCh Rn. 1; Augsberg, in: Groeben/Schwar
ze/Hatje, Art. 13 GRCh Rn. 1; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 7; 
Streinz, in: Streinz/Michl, Art. 13 GRCh Rn. 4.

543 EGMR, Urt. v. 25.08.1998 - 25181/94, – Hertel / Schweiz; EGMR, Urt. v. 
20.10.2009 - 39128/05, NVwZ 2011, 153 – Lombardi Vallauri / Italien; EGMR, 
Urt. v. 23.06.2009 - 17089/03, – Sorguc / Türkei.

544 Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 5; Bernsdorff, in: Meyer/
Hölscheidt, Art. 13 GRCh Rn. 5; Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, 
Art. 13 GRCh Rn. 3; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 2; Streinz, 
in: Streinz/Michl, Art. 13 GRCh Rn. 3.
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leistungen in Art. 13 GRCh den Gewährleistungen in Art. 10 Abs. 1 EMRK 
entsprechen.545 Im Übrigen ist Art. 52 Abs. 1 GRCh anzuwenden.546

 
Es wird in jedem Fall ein Gesetzesvorbehalt statuiert.

Gemäß Art. 10 Abs. 1 EMRK muss die Maßnahme zudem „in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig [sein] für die nationale Sicher
heit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum 
Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder 
der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Infor
mationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der 
Rechtsprechung.“

Gemäß Art. 52 Abs. 1 GRCh muss jede Einschränkung der Ausübung 
der in der GRCh anerkannten Rechte und Freiheiten den Wesensgehalt 
dieser Rechte und Freiheiten achten; in Bezug auf die Wissenschaftsfrei
heit wird dabei argumentiert, dass die Suche nach Erkenntnis jedenfalls 
zu deren vorbehaltlos garantierten, unantastbaren Kernbereich zuzuord
nen und nur die Anwendung der gefundenen Ergebnisse einschränkbar 
wäre.547 Eine solche pauschale Aussage ist allerdings nicht mit dem – eben
falls zu wahrenden – Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu vereinbaren: 
Nach Art. 52 Abs. 1 S. 2 GRCh dürfen Einschränkungen der Ausübung 
der in der GRCh anerkannten Rechte und Freiheiten nur vorgenommen 
werden, wenn sie erforderlich sind und den von der Union anerkannten, 
dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des 
Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. Die 
Rechte anderer, insbesondere das grundrechtlich geschützte Recht des 
Geistigen Eigentums, sind daher jedenfalls zu schützen und können eine 

545 Präsidium des Europäischen Konvents, Erläuterung zur Charta der Grundrechte, 
ABl. 2007/C 303/02, S. 22; Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh 
Rn. 16; Jarass, in: Jarass, Art. 13 GRCh Rn. 13; Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, 
Art. 13 GRCh Rn. 12; Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 13 GRCh 
Rn. 13; Folz, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, Art. 13 GRCh Rn. 2f., 5f.; 
Streinz, in: Streinz/Michl, Art. 13 GRCh Rn. 1.

546 Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 16; Jarass, in: Jarass, 
Art. 13 GRCh Rn. 13; Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Art. 13 GRCh Rn. 12; 
Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 13 GRCh Rn. 13; Folz, in: Ved
der/Heintschel von Heinegg, Art. 13 GRCh Rn. 7; nur Art. 52 Abs. 1 GRCh 
anwendend: Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 11.

547 Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Art. 13 GRCh Rn. 8.

B. Unionsrechtliche Vorgaben

133

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


verhältnismäßige Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit grundsätzlich 
rechtfertigen.548

Insbesondere gilt es in diesem Zusammenhang zu betonen, dass 
Art. 13 GRCh – genauso wie sein Pendant in Art. 10 EMRK – keinen 
Zugang zu Privateigentum oder Eigentum der öffentlichen Hand gewährt; 
lediglich, wenn ein Zugangsverbot eine wirksame Ausübung der For
schungsfreiheit verhindert, könnte eine positive Verpflichtung zum Schutz 
der Wahrnehmung der Rechte entstehen.549

 
Art. 13 GRCh spielt also bei der Abwägung der urheberrechtlichen Schran
kenregelungen eine erhebliche Bedeutung.

Berufsfreiheit

Nach Art. 15 Abs. 1 GRCh hat jede Person das Recht, zu arbeiten und 
einen frei gewählten oder angenommenen Beruf auszuüben.

 
Art. 15 GRCh schützt primär die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit in un
selbstständiger beruflicher Tätigkeit; der Schutzbereich des Art. 15 GRCh 
überschneidet sich allerdings teilweise mit dem des Art. 16 GRCh.550 

Kennzeichnend ist jeweils die Erwerbsabsicht der Tätigkeit, die im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung an deutschen Universitäten eher im 
Hintergrund steht.551 Zu beachten ist, dass die wirtschaftliche Betätigung 
juristischer Personen des Privatrechts nicht unter Art. 15 GRCh, sondern 
vielmehr unter den Schutz des Art. 16 GRCh fällt.552

 
In Bezug auf den persönlichen Schutzbereich besteht eine weitere Beson
derheit, die Art. 15 GRCh für den weiteren Verlauf der Untersuchung 
jedenfalls in den Hintergrund treten lässt: Angehörige des öffentlichen 
Diensts, insbesondere an deutschen Hochschulen tätige Professorinnen 
und Professoren, die unter die Bereichsausnahme des Art. 45 Abs. 4 AEUV 

d.

548 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 2.
549 Grabenwarter, European Convention on Human Rights, S. 292f. Rn. 63.
550 EuGH, Urt. v. 19.09.1985 - 63/84, BeckRS 2004, 73465 Rn. 22-24 – Finsider / 

Kommission; EuGH, Urt. v. 09.09.2004 - C-184/02 und C-223/02, EuZW 2004, 
660 Rn. 51 – Spanien und Finnland / Parlament und Rat; Ruffert, in: Cal
liess/Ruffert, Art. 15 GRCh Rn. 4.

551 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 15 GRCh Rn. 5.
552 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 15 GRCh Rn. 8.
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fallen, werden nicht vom persönlichen Schutzbereich der Berufsfreiheit er
fasst.553

Unternehmerische Freiheit

Art. 16 GRCh schützt die Anerkennung der unternehmerischen Freiheit 
„nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten.“

 
Trotz des abweichenden Wortlauts enthält Art. 16 GRCh ein Abwehrrecht, 
das die wirtschaftliche Betätigung in selbstständiger beruflicher Tätigkeit 
für natürliche sowie juristische Personen des Privatrechts sicherstellen 
soll.554

Eingeschlossen ist dabei die Wahl des Vertragspartners555 und die – 
bereits von Art. 10 EMRK geschützte – Vertragsfreiheit556 als solches sowie 
„das Recht jedes Unternehmens, in den Grenzen seiner Verantwortlichkeit 
für seine eigenen Handlungen frei über seine wirtschaftlichen, technischen 
und finanziellen Ressourcen verfügen zu können.“557 Auch die Freiheit 
zur wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen kann gemäß 

e.

553 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 15 GRCh Rn. 7.
554 EuGH, Beschl. v. 13.11.2000 - C-317/00 P (R), Slg. I, 9542 (9563) Rn. 57 – 

„Invest“ Import und Export GmbH und Invest Commerce / Kommission; 
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 16 GRCh Rn. 1, 3; Streinz, in: Streinz/Michl, 
Art. 16 GRCh Rn. 7; Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 16 GRCh Rn. 4f.

555 EuGH, Urt. v. 10.07.1991 - C-90/90, BeckRS 2004, 77886 Rn. 13 – Jean Neu 
u.a. / Secretaire d’Etat a l’agriculture et a la viticulture; Ruffert, in: Calliess/Ruf
fert, Art. 16 GRCh Rn. 2.

556 EuGH, Urt. v. 18.07.2013 - C-426/11, EuZW 2013, 747 (748) Rn. 32 – Mark Ale
mo-Herron u. a. / Parkwood Leisure Ltd.; EuGH, Urt. v. 17.10.2013 - C-101/12, 
BeckRS 2013, 81980 Rn. 25 – Herbert Schaible / Land Baden-Württemberg; 
Streinz, in: Streinz/Michl, Art. 16 GRCh Rn. 3; mit Bezug auf Art. 10 EMRK: 
EGMR, Urt. v. 25.03.1999 - 31107/96, Rn. 55 – Iatridis / Griechenland; EuGH, 
Urt. v. 16.01.1979 - 151/78, BeckRS 2004, 71753 Rn. 19 – Sukkerfabriken Nykoe
bing (nur indirekt ansprechend); EuGH, Urt. v. 05.10.1999 - C-240/97, BeckRS 
2004, 75362 Rn. 99 – Spanien / Kommission.

557 EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 49 – UPC 
Telekabel / Constantin Film u.a. (kino.to); EuGH, Urt. v. 30.06.2016 - C-134/15, 
BeckRS 2016, 81408 Rn. 27 – Lidl GmbH & Co. KG / Freistaat Sachsen.

B. Unionsrechtliche Vorgaben

135

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Art. 16 GRCh geschützt werden, sofern sie nicht bereits von Art. 13 GRCh 
umfasst ist.558

 
Der Vorbehalt in Art. 16 GRCh ist nicht schutzbereichsbeschränkend zu 
verstehen.559 Trotzdem kann auch in die unternehmerische Freiheit ein
gegriffen werden; hierbei besteht – auch seitens des EuGH – ein weiter 
Gestaltungsspielraum.560 Eine Rechtfertigung kann sich entsprechend aus 
Art. 52 Abs. 1 GRCh ergeben.561

 
Art. 16 GRCh kann für den weiteren Verlauf der Untersuchung für For
schende insbesondere bei der Verwertung von Forschungsergebnissen im 
Rahmen von Publikationen sowie bei Auftragsforschung von Relevanz 
sein. Des Weiteren gewinnt Art. 16 GRCh in Bezug auf die Rechtsinhaber 
an Bedeutung für die Untersuchung.

Sekundärrecht

Für den Forschungskontext sind insbesondere folgende Richtlinien von 
Relevanz und im Rahmen des nationalen Wissenschaftsurheberrechts zu 
berücksichtigen:
– die Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken 

(Datenbank-RL562),
– die Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informations
gesellschaft (InfoSoc-RL563)

II.

558 Augsberg, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 13 GRCh Rn. 5; Jarass, in: Jarass, 
Art. 13 GRCh Rn. 7.

559 Kühling, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 16 GRCh Rn. 8.
560 Streinz, in: Streinz/Michl, Art. 16 GRCh Rn. 4.
561 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 16 GRCh Rn. 5; Streinz, in: Streinz/Michl, 

Art. 16 GRCh Rn. 9.
562 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 

1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (Datenbank-RL), ABl. L 77 
vom 27.03.1996, S. 20, in Deutschland umgesetzt durch Art. 7 des Gesetzes zur 
Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikations
dienste vom 22.07.1997, BGBl. I 1997, S. 1870, in Kraft getreten am 01.01.1998.

563 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 
167 vom 22.06.2001, S. 10, in Deutschland umgesetzt durch das Gesetz zur 
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– die Richtlinie 2006/115/EG zum Vermietrecht und Verleihrecht (Ver
miet- und Verleih-RL564)

– die Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts 
und bestimmter verwandter Schutzrechte (Schutzdauer-RL565)

– die Richtlinie 2009/24/EG über den Rechtsschutz von Computerpro
grammen (Computerprogramm-RL566) sowie

– die Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und die verwand
ten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt (DSM-RL567).

Die Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken

Art. 6 Abs. 2 lit. b der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11.03.1996 über den rechtlichen Schutz von Datenban

1.

Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 10.09.2003, 
BGBl. I 2003, S. 1774, in Kraft getreten am 13.09.2003, das Zweite Gesetz zur 
Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 26.10.2007, 
BGBl. I 2007, S. 2513, in Kraft getreten am 31.10.2007, sowie das Gesetz zur An
gleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesell
schaft vom 01.09.2017, BGBl. I 2017, S. 3346, in Kraft getreten am 07.09.2017.

564 Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimm
ten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen 
Eigentums (Vermiet- und Verleih-RL), ABl. L 376 vom 12.12.2006, S. 28, in 
Deutschland bereits umgesetzt durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Urhe
berrechtsgesetzes vom 23.06.1995, BGBl. I 1995, S. 842, in Kraft getreten am 
01.07.1995.

565 Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter 
verwandter Schutzrechte (Schutzdauer-RL), ABl. L 372/12, in Deutschland be
reits umgesetzt durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgeset
zes vom 23.06.1995, in Kraft getreten am 01.07.1995.

566 Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über den Schutz von Computerprogrammen (Computerpro
gramm-RL), ABl. L 111/16 vom 05.05.2009, S. 16, in Deutschland bereits um
gesetzt durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 
09.06.1993, BGBl. I 1993, S. 910, in Kraft getreten am 24.06.1993.

567 Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte 
im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG 
und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92, in Deutschland umgesetzt durch das 
Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen 
Binnenmarktes vom 04.06.2021, BGBl. I 2021 Nr. 27, S. 1204, in Kraft getreten 
am 07.06.2021.
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ken568 enthält eine Regelung, wonach Beschränkungen des Urheberrechts 
für Datenbanken für die Benutzung ausschließlich zur Veranschaulichung 
des Unterrichts oder zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung zuläs
sig sind, sofern die Quelle angegeben wird und die Nutzung zur Verfol
gung nichtkommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Gleiches gilt für das 
Schutzrecht sui generis gemäß Art. 9 lit. a Datenbank-RL.

Dass die Nutzung zur Verfolgung nichtkommerzieller Zwecke gerecht
fertigt sein muss, wird in Erwägungsgrund 50 noch einmal explizit wieder
holt.

Zudem wird in Erwägungsgrund 50 darauf hingewiesen, dass diese 
Beschränkungen die Ausschließlichkeitsrechte des Datenbankherstellers 
nicht beeinträchtigen dürfen.569 Daher weist Erwägungsgrund 51 auch 
ausdrücklich auf die bei der Umsetzung bestehende Möglichkeit zur Be
grenzung der Privilegierung auf gewisse Personenkreise in Lehranstalten 
oder wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen hin.570

Dazu erfolgt in Erwägungsgrund 36 die Klarstellung, dass der Ausdruck 
„wissenschaftliche Forschung“ im Sinne dieser Richtlinie sowohl die Na
turwissenschaften als auch die Geisteswissenschaften erfasse. Damit ist 
zugleich eine Herausforderung des Wissenschaftsurheberrechts angespro
chen: Kann eine Regelung gesetzlich erlaubter Nutzungen „in der wis
senschaftlichen Forschung“ allen Wissenschaftsbereichen gleichermaßen 
Rechnung tragen?571

568 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (Datenbank-RL), ABl. L 77 
vom 27.03.1996, S. 20, in Deutschland umgesetzt durch Art. 7 des Gesetzes zur 
Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikations
dienste vom 22.07.1997, BGBl. I 1997, S. 1870, in Kraft getreten am 01.01.1998.

569 So jedenfalls der englische Normtext. Die deutsche Sprachfassung weicht mit 
der Aussage „Es ist wichtig, daß diese Maßnahmen die ausschließlichen Rechte 
des Herstellers zur Nutzung der Datenbank unberührt lassen [...].“ von der 
englischen Sprachfassung ab.

570 So ist es im nationalen Wissenschaftsurheberrecht geschehen, vgl. dazu die Dar
stellungen zum Regelungsgehalt des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG 
in diesem Teil der Untersuchung.

571 Vgl. dazu die Darstellungen zur Evaluation der Regelungen in Teil 4 dieser 
Untersuchung.

Teil 2 Das Recht: Vorgaben des höherrangigen Rechts

138

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Die Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft

Mit der Richtlinie 2001/29/EG vom 22.05.2001 zur Harmonisierung be
stimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in 
der Informationsgesellschaft572 wurde ein großer Schritt in Richtung der 
Harmonisierung des Urheberrechts auf europäischer Ebene gegangen. So 
beabsichtigt die Richtlinie nicht nur eine Vereinheitlichung auf der Ebene 
der Verwertungsrechte, sondern – für die Zwecke dieser Untersuchung 
von besonderer Relevanz – ebenfalls der nationalen Urheberrechtsschran
ken.

Harmonisierung der Verwertungsrechte

Die InfoSoc-RL sieht in Kapitel II die Garantie des Vervielfältigungsrechts 
(Art. 2 InfoSoc-RL), des Rechts der öffentlichen Wiedergabe von Werken 
und des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung sonstiger Schutzge
genstände (Art. 3 InfoSoc-RL) und des Verbreitungsrechts (Art. 4 InfoSoc-
RL) durch die Mitgliedstaaten vor.573

 
Diese Rechte werden nicht nur den Urhebern gewährt. Die InfoSoc-
RL sieht darüber hinaus für den ausübenden Künstler in Bezug auf die 
Aufzeichnungen seiner Darbietungen in Art. 2 lit. b InfoSoc-RL das Recht 
zur Vervielfältigung und in Art. 3 Abs. 2 lit. a InfoSoc-RL das Recht zur 
öffentlichen Zugänglichmachung vor. Gleiches gilt für Tonträgerhersteller 
in Bezug auf ihre Tonträger in Art. 2 lit. c InfoSoc-RL sowie in Art. 3 

2.

a.

572 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 
167 vom 22.06.2001, S. 10, in Deutschland umgesetzt durch das Gesetz zur 
Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 10.09.2003, 
BGBl. I 2003, S. 1774, in Kraft getreten am 13.09.2003, das Zweite Gesetz zur 
Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 26.10.2007, 
BGBl. I 2007, S. 2513, in Kraft getreten am 31.10.2007, sowie das Gesetz zur An
gleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesell
schaft vom 01.09.2017, BGBl. I 2017, S. 3346, in Kraft getreten am 07.09.2017.

573 Zum Umfang der einzelnen Verwertungsrechte vgl. Sattler, Der Status quo der 
urheberrechtlichen Schranken für Bildung und Wissenschaft, S. 55ff.
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Abs. 2 lit. b InfoSoc-RL, für die Hersteller der erstmaligen Aufzeichnungen 
von Filmen in Bezug auf das Original und auf Vervielfältigungsstücke 
ihrer Filme in Art. 2 lit. d InfoSoc-RL sowie in Art. 3 Abs. 2 lit. c InfoSoc-
RL und für die Sendeunternehmen in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer 
Sendungen, unabhängig davon, ob diese Sendungen drahtgebunden oder 
drahtlos, über Kabel oder Satellit übertragen werden, in Art. 2 
lit. e InfoSoc-RL und Art. 3 Abs. 2 lit. d InfoSoc-RL.

Harmonisierung der Ausnahmen und Beschränkungen

Darüber hinaus enthält die InfoSoc-RL eine verbindlich einzuführende 
Ausnahme in Art. 5 Abs. 1 InfoSoc-RL sowie einen abschließenden Katalog 
über die in den Mitgliedstaaten fakultativ einzuführenden Ausnahmen 
und Beschränkungen der o. g. Rechte (vgl. Art. 5 Abs. 2 – 4 InfoSoc-RL).574 

Darüber hinaus gehende Schranken können die Mitgliedstaaten vor dem 
Hintergrund der angestrebten Harmonisierung nicht auf nationaler Ebene 
regeln (vgl. Erwägungsgrund 32 der InfoSoc-RL).575

So sieht Art. 5 Abs. 2 lit. b InfoSoc-RL beispielsweise die Erlaubnis 
zur Einführung einer Privatkopieschranke vor. Art. 5 Abs. 2 lit. c Info
Soc-RL gestattet eine Schrankenregelung für bestimmte Vervielfältigungs
handlungen von öffentlich zugänglichen Bibliotheken. Auch die im For
schungskontext bedeutsame Zitatschranke ist in Art. 5 Abs. 3 lit. d InfoSoc-
RL vorgesehen: So kann das Recht zur Vervielfältigung sowie zur öffent
lichen Zugänglichmachung bei „Zitate[n] zu Zwecken wie Kritik oder 
Rezensionen [eingeschränkt werden], sofern sie ein Werk oder einen sons
tigen Schutzgegenstand betreffen, das bzw. der der Öffentlichkeit bereits 
rechtmäßig zugänglich gemacht wurde, sofern – außer in Fällen, in denen 
sich dies als unmöglich erweist – die Quelle, einschließlich des Namens 
des Urhebers, angegeben wird und sofern die Nutzung den anständigen 
Gepflogenheiten entspricht und in ihrem Umfang durch den besonderen 
Zweck gerechtfertigt ist.“

b.

574 Dreier, ZUM 2019, 384 (385); Sattler, Der Status quo der urheberrechtlichen 
Schranken für Bildung und Wissenschaft, S. 54; Hoeren, MMR 2000, 515.

575 Sattler, Der Status quo der urheberrechtlichen Schranken für Bildung und Wis
senschaft, S. 55.
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Insbesondere: Wissenschaftliche Forschung in Art. 5 Abs. 3 
lit. a InfoSoc-RL

Von größter Bedeutung für § 60c UrhG ist Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL: 
Danach können die Mitgliedstaaten in Bezug auf das Vervielfältigungs
recht sowie das Recht der öffentlichen Wiedergabe Ausnahmen oder Be
schränkungen „für die Nutzung ausschließlich zur Veranschaulichung im 
Unterricht oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung [vorsehen], 
sofern – außer in Fällen, in denen sich dies als unmöglich erweist – die 
Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, wann immer dies mög
lich ist, angegeben wird und soweit dies zur Verfolgung nicht kommerziel
ler Zwecke gerechtfertigt ist.“

 
Die Privilegierung des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL für Zwecke der wis
senschaftlichen Forschung erfasst sowohl die digitale als auch die analoge 
Vervielfältigung.576 Gemäß Art. 5 Abs. 4 InfoSoc-RL kann diese Ausnahme 
entsprechend auf das Verbreitungsrecht ausgeweitet werden.

 
Der Wortlaut des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL wurde durch die DSM-
RL im Jahre 2018 ergänzt um den Zusatz „unbeschadet der in der Richt
linie (EU) 2019/790 festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen“. Wie 
sich dies auf das Verhältnis der Ausnahmen und Beschränkungen aus
wirkt, wird im Rahmen der Darstellungen zur DSM-RL untersucht.577

 
Auch Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL ist, wie sich aus dem Wortlaut „Die 
Mitgliedstaaten können ... vorsehen“ ergibt, eine von den Mitgliedstaaten 
optional einzuführende Schranke. Sie muss daher von den Mitgliedstaaten 
nicht eingeführt werden. Wird sie allerdings im nationalen Recht umge
setzt, ergeben sich für ihre Ausgestaltung folgende Grenzen:

 
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL sieht eine Ausnahme oder Beschränkung 
der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke „ausschließlich [...] für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung“ vor. Die InfoSoc-RL schweigt 
allerdings zur Reichweite des Begriffs der wissenschaftlichen Forschung.

Hinweise gibt lediglich Erwägungsgrund 15 der DSM-RL: Danach zählt 
zur wissenschaftlichen Forschung gemäß Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL ins

aa.

576 EuGH, Urt. v. 21.10.2010 - C-467/08, GRUR 2011, 50 (54) Rn. 50 – Padawan / 
SGAE.

577 Vgl. dazu die Darstellungen zur DSM-RL in diesem Teil der Untersuchung.
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besondere die Begutachtung unter wissenschaftlichen Fachkollegen und 
gemeinsame Forschungsarbeiten.578

Normsystematisch kann das Verständnis des Begriffs aus anderen Richt
linien herangezogen werden: So schließt Erwägungsgrund 36 der Daten
bank-RL sowohl die Naturwissenschaften als auch die Geisteswissenschaf
ten in den Ausdruck „wissenschaftliche Forschung“ ein. Ebenso definiert 
Erwägungsgrund 12 der DSM-RL.

Die Literatur definiert die wissenschaftliche Forschung in Art. 5 Abs. 3 
lit. a InfoSoc-RL als „die methodische und systematische Erkundung einer 
Anschauungsmaterie, um Daten, Informationen und / oder Wissen zu er
halten.“579

Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen 
Sprachfassungen der Richtlinie: Die englische Sprachfassung legt – anders 
als die deutsche Fassung – nahe, dass die Ausnahme bzw. Beschränkung 
nur für den alleinigen Zweck der Illustration von wissenschaftlicher For
schung gewährt werden darf („use for the sole purpose of illustration 
for teaching or scientific research”). Dieses Verständnis bestätigt die fran
zösische Sprachfassung, die jedenfalls lediglich die Illustration in der wis
senschaftlichen Forschung privilegiert („utilisation à des fins exclusives 
d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifi
que“). Folglich muss der Illustrationszweck auch in Bezug auf die deutsche 
Sprachfassung Berücksichtigung finden.

Weitere Orientierungspunkte für eine Auslegung finden sich bedauerns
werterweise auch nicht in der Rechtsprechung, da Art. 5 Abs. 3 lit. a Info
Soc-RL bisher nicht Gegenstand eines Verfahrens vor dem EuGH war, 
weshalb sich eine Auslegung vorrangig auf den Wortlaut der Richtlinie 
sowie den in der Richtlinie zum Ausdruck gebrachten Sinn und Zweck 
stützen muss.580

 
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL privilegiert Nutzungshandlungen für Zwe
cke der wissenschaftlichen Forschung lediglich, soweit die Vervielfälti
gung beziehungsweise die öffentlichen Zugänglichmachung zur Verfol
gung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Somit dürfen auf 

578 Erwägungsgrund 15 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.

579 Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-RL Rn. 104.
580 Zum EuGH als „Ersatzgesetzgeber“ vgl. Dreier, ZUM 2019, 384 (385).
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Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL beruhende Privilegierungen lediglich für 
nicht kommerzielle Forschungszwecke genutzt werden.581 Aus Erwägungs
grund 42 der InfoSoc-RL ergibt sich zunächst, dass die Organisationsstruk
tur sowie die Finanzierung der Forschungseinrichtung bei der Bewertung 
der Kommerzialität der Zwecke „keine maßgeblichen Faktoren“ sind. Die 
Kommerzialität einer Tätigkeit wird gemäß Erwägungsgrund 42 durch die 
Tätigkeit als solche bestimmt. Mit der Tätigkeit darf also kein auf Gewinn
erzielung gerichtetes Interesse verfolgt werden.582

Die Konjunktion „soweit“ enthält eine mögliche Begrenzung des Um
fangs in quantitativer Hinsicht.583 In Betracht kommt nach Ansicht der Li
teratur jedenfalls eine Nutzung, die sich auf Teile des Werkes oder auf eine 
bestimmte Anzahl an Vervielfältigungsstücken beschränkt.584 Genauso ist 
eine vollständige Nutzung zulässig, wenn sie zur Verfolgung nicht-kom
merzieller Forschungszwecke gerechtfertigt ist; diesbezüglich besteht für 
die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der nationalen Rechtsvorschriften 
ein erheblicher Spielraum.585 Dadurch soll eine angemessene Abwägung 
berechtigter Interessen auf nationaler Ebene ermöglicht werden.586

581 Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-RL Rn. 105.
582 Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-RL Rn. 105, 35.
583 Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-RL Rn. 105.
584 Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-RL Rn. 103, 105.
585 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 43 – Funke 

Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
29.07.2019 - C-516/17, GRUR 2019, 940 (942) Rn. 28 – Spiegel Online / Volker 
Beck (Reformistischer Aufbruch).

586 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 43 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
29.07.2019 - C-516/17, GRUR 2019, 940 (942) Rn. 28 – Spiegel Online / Volker 
Beck (Reformistischer Aufbruch); Stieper, ZUM 2019, 713 (716); Vgl. zur Not
wendigkeit eines angemessenen Rechts- und Interessenausgleichs zwischen den 
verschiedenen Kategorien von Rechtsinhabern sowie zwischen den verschiede
nen Kategorien von Rechtsinhabern und Nutzenden von Schutzgegenständen: 
Erwägungsgrund 31 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10.
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Diese Interessenabwägung findet ihre Schranken allerdings in unions
rechtlich determinierten Beschränkungen:587

 
1. Bei der Umsetzung der Ausnahmen und Beschränkungen sind jeden
falls die vom Unionsrecht gezogenen Grenzen einzuhalten.588 Dies gilt 
insbesondere für die Voraussetzungen der jeweiligen Richtlinienbestim
mung,589 die allerdings bei Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL sehr offen gestal
tet sind.

In der Vergangenheit galt, dass die in den Richtlinien vorgesehenen 
Ausnahmen und Beschränkungen aufgrund ihres Charakters grundsätzlich 
eng auszulegen waren.590 Dieser Grundsatz ist allerdings – angesichts der 
neuesten Rechtsprechung – in dieser Form für die Zukunft nicht mehr 
aufrechtzuerhalten, sondern zugunsten einer ziel- und wirksamkeitsbezo
genen Auslegung unter Berücksichtigung der jeweils betroffenen Grund
rechtspositionen zu relativieren.591

Die veränderlichen Parameter der Ausnahmen und Beschränkungen 
(wie das „soweit“ in Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL) sind jedenfalls von 

587 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 45 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere).

588 EuGH (Große Kammer), Gutachten 3/15 des Gerichtshofes vom 14.02.2017, 
ECLI:EU:C:2017:114, Rn. 35; EuGH, Urt. v. 06.02.2003 - C-245/00, GRUR 2003, 
325 (327) Rn. 34 – Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) / 
Nederlandse Omroep Stichting (NOS); EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, 
GRUR 2012, 166 (169) Rn. 104 – Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH; 
EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 46 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere).

589 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 48 
– Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); 
EuGH (Große Kammer), Gutachten 3/15 des Gerichtshofes vom 14.02.2017, 
ECLI:EU:C:2017:114, Rn. 123, 126.

590 EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 109 – Eva-
Maria Painer / Standard VerlagsGmbH; EuGH, Urt. v. 26.10.2006 - C-36/05, 
BeckRS 2006, 70823 – Kommission / Spanien Rn. 31; EuGH, Urt. v. 29.04.2004 
- C-476/01, NJW 2004, 1725 (1727) Rn. 72 – Frank Kapper; Schmidt-Bischoffshau
sen, in: Götting/Lunze, S. 25.

591 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (938f.) Rn. 51 und 71 
– Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); Dreier, 
GRUR 2019, 1003 (1007); Leistner, GRUR 2019, 1008 (1012); Götting, in: 
Loewenheim, § 30 Rn. 14; so bereits unter Würdigung der Rechtsprechung des 
BVerfG: Hilty, in: Ohly, S. 327; für Deutschland vgl. BGH, Urt. v. 11.07.2002 – 
I ZR 255/00, GRUR 2002, 963 (964) – Elektronischer Pressespiegel; BGH, Urt. 
v. 25.02.1999 - I ZR 118/96, GRUR 1999, 707 (709) – Kopienversanddienst.
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den Mitgliedstaaten in harmonisierter Weise festzulegen.592 „[I]m Fall 
mehrerer kollidierender Grundrechte [ist es] Sache der Mitgliedstaaten 
[...], bei der Umsetzung einer Richtlinie darauf zu achten, dass sie sich 
auf eine Auslegung dieser Richtlinie stützen, die es ihnen erlaubt, ein an
gemessenes Gleichgewicht zwischen den durch die Unionsrechtsordnung 
geschützten anwendbaren Grundrechten sicherzustellen.“593

Insbesondere sind bei der Umsetzung die praktische Wirksamkeit der 
Ausnahmen und Beschränkungen zu wahren und ihre Zielsetzung zu be
achten.594

Besondere Berücksichtigung finden muss der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit als allgemeiner unionsrechtlicher Grundsatz:595 Die von den 
Mitgliedstaaten eingeführten Maßnahmen müssen zur Erreichung des ver
folgten Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das hierfür Erforderliche 
hinausgehen.596

592 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 46 
– Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); 
EuGH (Große Kammer), Gutachten 3/15 des Gerichtshofes vom 14.02.2017, 
ECLI:EU:C:2017:114, Rn. 122, 128; EuGH, Urt. v. 03.09.2014 - C-201/13, GRUR 
2014, 972 (973) Rn. 16 – Vrijheidsfonds / Vandersteen u.a.; EuGH, Urt. v. 
26.04.2012 - C-510/10, GRUR 2012, 810 (812) Rn. 36 – DR und TV2 Danmark.

593 EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 46 – UPC Tele
kabel / Constantin Film u.a. (kino.to); dem folgend: EuGH, Urt. v. 18.10.2018 - 
C-149/17, GRUR 2018, 1234 (1236) Rn. 45 – Bastei Lübbe / Strotzer.

594 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (938) Rn. 51 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
03.09.2014 - C-201/13, GRUR 2014, 972 (973) Rn. 23 – Vrijheidsfonds / Vander
steen u.a.; EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 
1063 (164) Rn. 163 – Football Association Premier League u.a.

595 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 49 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 105f. – Eva-Maria Painer / 
Standard VerlagsGmbH; EuGH, Urt. v. 20.06.2002 - C-313/99, BeckRS 2004, 
76273 Rn. 37 – Gerard Mulligan u.a. / Minister for Agriculture and Food Ire
land u.a.; EuGH, Urt. v. 25.03.2004 - C-231/00, C-303/00, C-451/00, BeckRS 
2004, 75269 Rn. 57 – Cooperativa Lattepiù arl / Azienda di Stato per gli inter
venti nel mercato agricolo (AIMA) u.a.; EuGH, Urt. v. 14.09.2006 - C-496/04, 
BeckRS 2006, 70695 Rn. 41 – Slob / Productschap Zuivel.

596 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 49 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 105f. – Eva-Maria Painer / 
Standard VerlagsGmbH; EuGH, Urt. v. 14.12.2004 - C-434/02, EuZW 2005, 147 
(148) Rn. 45 – Arnold André GmbH & Co. KG / Landrat des Kreises Herford; 
EuGH, Urt. v. 14.12.2004 - C-210/03, BeckRS 2004, 78264 Rn. 47 – The Queen, 
auf Antrag von Swedish Match AB und Swedish Match UK Ltd / Secretary 
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2. Die Mitgliedstaaten müssen bei der Einführung nationaler Maßnahmen 
das angestrebte hohe Schutzniveau für den Urheber wahren, das in Erwä
gungsgrund 9 der InfoSoc-RL als Ziel der Harmonisierung des Urheber
rechts Erwähnung findet, und dürfen es nicht gefährden.597 Damit soll 
die Erhaltung und Entwicklung kreativer Tätigkeit im Interesse der Urhe
ber, ausübenden Künstler, Hersteller, Verbraucher, Kultur und Wirtschaft 
sowie der breiten Öffentlichkeit sichergestellt werden.598

 
3. Der Spielraum der Mitgliedstaaten darf nur in einer Weise genutzt 
werden, der der durch die InfoSoc-RL angestrebten Rechtssicherheit599 för
derlich ist. Das Erfordernis der Rechtssicherheit gilt dabei – anders als vom 
EuGH proklamiert – nicht nur in Bezug auf den Urheber bezüglich des 
Schutzes seiner Werke600 (und damit zugunsten einer Vereinheitlichung 
des Rechtsschutzes601); es bezieht vielmehr alle am Markt Beteiligten mit 
ein.

 
4. Bei der Einführung nationaler Maßnahmen sind die Voraussetzungen 
des Drei-Stufen-Tests in Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL einzuhalten: Die Ausnah
me des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL darf nur in bestimmten Sonderfällen 
angewandt werden, die normale Verwertung des Werkes nicht beeinträch
tigen und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebühr

of State for Health; EuGH, Urt. v. 06.12.2005 - C-453/03, C-11/04, C-12/04, 
C-194/04, BeckRS 2005, 70934 Rn. 68 – ABNA.

597 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 50 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 107 – Eva-Maria Painer / 
Standard VerlagsGmbH.

598 Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
(InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10.

599 Erwägungsgrund 4, 21 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10.

600 EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 108 – Eva-Ma
ria Painer / Standard VerlagsGmbH.

601 Erwägungsgrund 6 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
(InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10.
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lich verletzen.602 Damit einher geht die mitgliedstaatliche Verpflichtung, 
Ausnahmen und Beschränkungen gegebenenfalls über den in Art. 5 Abs. 2 
und 3 InfoSoc-RL vorgesehenen Umfang hinaus zu beschränken.603

Insbesondere: Drei-Stufen-Test in Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL

Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL sieht in Umsetzung von Art. 10 WCT sowie 
Art. 16 Abs. 2 des WIPO-Vertrages über Darbietungen und Tonträger 
(WPPT)604 vor, dass die in Art. 5 Abs. 1, 2, 3 und 4 InfoSoc-RL genannten 
Ausnahmen und Beschränkungen nur in bestimmten Sonderfällen ange
wandt werden dürfen, in denen die normale Verwertung des Werks oder 
des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und die berech
tigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden. 
Damit wird der – bereits aus dem Völkerrecht bekannte – Drei-Stufen-Test 
in die Vorgaben des Unionsrechts integriert.605

 
Ob die nationalen Umsetzungen der in Art. 5 Abs. 1 – 4 InfoSoc-RL vorge
sehenen Ausnahmen und Beschränkungen bereits bestimmte Sonderfälle 
im Sinne dieser Bestimmung darstellen, ist umstritten.606 Für die Zwecke 
dieser Untersuchung soll dies entsprechend der weit überwiegenden Mei
nung607 angenommen werden.

bb.

602 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (938) Rn. 52 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 110 – Eva-Maria Painer / 
Standard VerlagsGmbH.

603 Erwägungsgrund 44 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v. 10.04.2014 
- C-435/12, GRUR 2014, 546 (547) Rn. 27 – ACI Adam u.a. / Thuiskopie u.a.

604 Vgl. Erwägungsgrund 15 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspek
te des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsge
sellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10.

605 Ausführlich zum Drei-Stufen-Test vgl. Senftleben, GRUR Int 2004, 200.
606 Vgl. zur Diskussion zur Klassifikation der Katalogschranken des Art. 5 Abs. 2 

und 3 InfoSoc-RL als bestimmte Sonderfälle: Senftleben, GRUR Int 2004, 200 
(206f.); Dreier, ZUM 2002, 28 (35).

607 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Infor
mationsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 15; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, Vor 
§§ 44a ff. UrhG Rn. 8; Bayreuther, ZUM 2001, 828 (839); wohl auch LG Mün
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Die normale Verwertung des Werkes bzw. eines sonstigen Schutzgegen
stands ist nach Ansicht des EuGH beeinträchtigt, wenn die privilegierten 
Nutzungshandlungen „normalerweise eine Verringerung der rechtmäßi
gen Transaktionen im Zusammenhang mit diesen geschützten Werken 
zur Folge haben, die die Urheberrechtsinhaber in ungebührlicher Weise 
beeinträchtigt [...].“608 In einem vom EuGH entschiedenen Fall wurde 
dies angenommen, wenn als Vorlage der Vervielfältigung bereits Werke 
genutzt wurden, die einer unrechtmäßigen Quelle entstammen oder ins
besondere ohne Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber auf Websites Dritter 
angeboten wurden.609 Diese Aussage ist allerdings nicht generell gültig: 
Die Entscheidung erging im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens 
zur Reichweite der Ausnahme des Art. 5 Abs. 1 InfoSoc-RL. Dieser fordert 
allerdings explizit eine rechtmäßige Nutzung und eine fehlende eigen
ständige wirtschaftliche Bedeutung – anders als die übrigen Ausnahmen 
in Art. 5 Abs. 2 und 3 InfoSoc-RL. Bei den danach grundsätzlich privile
gierten Nutzungshandlungen kann es demnach für die Beurteilung zur 
Beeinträchtigung der normalen Verwertung keine Rolle spielen, ob die 
Vorlagen einer unrechtmäßigen Quelle entstammen.

Entscheidend für die Annahme einer Beeinträchtigung der normalen 
Verwertung könnte hingegen sein, ob die privilegierte Nutzungshandlung 
dem Nutzenden „erspart, auf das Originalwerk zurückzugreifen, indem 
es an dessen Stelle tritt.“610 Diesem Argument des Generalanwalts, das er 
für eine Beeinträchtigung der normalen Verwertung anführte, folgte der 
EuGH bisher allerdings nicht: Vielmehr beschränkte er sich in Bezug auf 
das im konkreten Fall betroffene Zitatrecht darauf, dass „die Nutzung des 
zitierten Werks gegenüber den Aussagen des Nutzers akzessorischer Natur 
sein muss“ und es „nicht so umfangreich sein“ dürfe, dass „die normale 

chen I, Urt. v. 27.05.2015 – 37 O 11673/14, MMR 2015, 660 (667) – Zulässigkeit 
von Werbeblockern.

608 EuGH, Urt. v. 10.04.2014 – C-435/12, GRUR 2014, 546 (547) Rn. 39 – ACI 
Adam u.a. / Thuiskopie u.a.; EuGH, Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR 2017, 
610 (615) Rn. 70 – Stichting Brein / Wullems; dem Generalanwalt Sánchez-Bordo
na beim EuGH, Schlussantrag v. 08.12.2016 - C-527/15, BeckRS 2016, 116772 
Rn. 78 folgend: Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-RL Rn. 163.

609 EuGH, Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR 2017, 610 (615) Rn. 70 – Stichting 
Brein / Wullems.

610 Generalanwalt Szpunar beim EuGH, Schlussantrag v. 10.01.2019 - C-516/17, 
BeckRS 2019, 19 Rn. 50.
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Verwertung des Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands beeinträch
tigt“ werde.611

Keine Beeinträchtigung der normalen Verwertung eines Werkes liegt 
jedenfalls vor, wenn eine Nutzungshandlung für den Genuss des Werkes 
notwendig ist (wie beispielsweise im Fall der Bildschirm- und Cachekopi
en, die im deutschen Urheberrecht inzwischen durch § 44a UrhG privile
giert sind).612

 
Ist das allerdings nicht der Fall bzw. liegt allgemein eine Beeinträchti
gung der normalen Verwertung des Werkes vor, ist im Rahmen des 
Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL zudem zu bewerten, ob die berechtigten Interes
sen des Rechtsinhabers ungebührlich verletzt werden. Dies ist grundsätz
lich zu bejahen, wenn ein Zugang zu Werken ohne die Zustimmung 
der Rechtsinhaber gewährt wird; eine Verletzung der berechtigten Inter
essen liegt hingegen nicht vor, wenn zwar der Nutzende selbst keine 
Zustimmung eingeholt hat, diesem aber einem Dritten zur öffentlichen 
Wiedergabe an diese Nutzenden eingeräumt wurde.613 Zudem wurde im 
Hinblick auf die Ausnahme in Art. 5 Abs. 2 lit. b InfoSoc-RL entschieden, 
dass im nationalen Recht zwingend die Zahlung eines „gerechten Aus
gleichs” an den Rechtsinhaber vorzusehen ist, um die berechtigten Interes
sen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich zu verletzen.614 Diese Entschei
dung kann allerdings nicht generell auf alle in der InfoSoc-RL vorgesehe
nen Ausnahmen und Beschränkungen übertragen werden.615 Denn Art. 5 
Abs. 2 lit. b InfoSoc-RL sieht die Bedingung des gerechten Ausgleichs 
selbst vor.616 Im Rahmen des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL wurde hinge
gen seitens der Europäischen Kommission trotz entgegenstehenden Vor
schlags des Europäischen Parlaments, dem der Rat widersprach, bewusst 
auf das Merkmal der Gewährung einer angemessenen Vergütung verzich
tet: Denn die Ausnahme betreffe lediglich Nutzungen mit nicht kommer

611 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-516/17, GRUR 2019, 940 (946) Rn. 79 – Spiegel 
Online / Volker Beck (Reformistischer Aufbruch).

612 EuGH, Urt. v. 05.06.2014 - C-360/13, GRUR 2014, 654 (657) Rn. 61 – Public 
Relations Consultants Association / Newspaper Licensing Agency Ltd. u.a.

613 EuGH, Urt. v. 05.06.2014 - C-360/13, GRUR 2014, 654 (657) Rn. 56f. – Public 
Relations Consultants Association / Newspaper Licensing Agency Ltd. u.a.

614 EuGH, Urt. v. 16.06.2011 - C-462/09, GRUR 2011, 909 (910) Rn. 22 – Stichting 
de Thuiskopie / Opus Supplies Deutschland GmbH u.a.

615 Anders jedoch: Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-RL Rn. 164.
616 So auch EuGH, Urt. v. 21.10.2010 - C-467/08, GRUR 2011, 50 (53) Rn. 30 – 

Padawan / SGAE.
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ziellem Zweck; zudem wären die Mitgliedstaaten keinesfalls gehindert, 
eine entsprechende Vergütung vorzusehen (vgl. dazu Erwägungsgrund 36 
der InfoSoc-RL).617

Die Richtlinie 2006/115/EG zum Vermietrecht und Verleihrecht

Die Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12.12.2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten, 
dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Ei
gentums618 sieht in Art. 10 Abs. 1 lit. d Vermiet- und Verleih-RL die Mög
lichkeit der Beschränkung des Rechts zur Aufzeichnung, zur öffentlichen 
Wiedergabe und zur Verbreitung einer Darbietung für eine Benutzung, 
die ausschließlich Zwecken des Unterrichts oder der wissenschaftlichen 
Forschung dient, vor. Weitergehende Vorgaben enthält die Richtlinie 
nicht, weshalb sie für die nachfolgende Evaluation weitgehend außer Be
tracht bleiben kann.

Die Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts 
und bestimmter verwandter Schutzrechte

Die Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12.12.2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter 
verwandter Schutzrechte619 sieht in ihrem Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 eine grund
sätzliche Schutzdauer der Urheberrechte von 70 Jahren nach dem Tod des 

3.

4.

617 Rat der Europäischen Union, Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 48/2000 vom 
Rat festgelegt am 28. September 2000 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 
2000/.../EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur Harmonisie
rung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte 
in der Informationsgesellschaft, S. 16.

618 Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimm
ten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen 
Eigentums (Vermiet- und Verleih-RL), ABl. L 376 vom 12.12.2006, S. 28; in 
Deutschland bereits umgesetzt durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Urhe
berrechtsgesetzes vom 23.06.1995, BGBl. I 1995, S. 842, in Kraft getreten am 
01.07.1995.

619 Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter 
verwandter Schutzrechte (Schutzdauer-RL), ABl. L 372/12, in Deutschland be
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Urhebers vor. Besondere Vorgaben für den wissenschaftlichen Bereichen 
enthält die Richtlinie nicht.

Die Richtlinie 2009/24/EG über den Rechtsschutz von 
Computerprogrammen

In Aufhebung der Richtlinie 91/250/EWG regelt seit 24.05.2009 die 
Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.04.2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen620 die ur
heberrechtliche Bewertung von Software. Sie bestimmt in Art. 1 Abs. 1 
Computerprogramm-RL, dass Computerprogramme einschließlich des 
Entwurfsmaterials zu ihrer Vorbereitung als literarische Werke im Sinne 
der RBÜ urheberrechtlich schutzfähig sind, sofern sie individuelle Werke 
im Sinne des Art. 1 Abs. 3 Computerprogramm-RL sind. Zustimmungsbe
dürftig sind nach Art. 4 Abs. 1 lit. a Computerprogramm-RL grundsätzlich 
deren dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, ganz oder teilwei
se, mit jedem Mittel und in jeder Form, nach Art. 4 Abs. 1 lit. b Computer
programm-RL die Bearbeitungen und andere Umarbeitungen sowie nach 
Art. 4 Abs. 1 lit. c Computerprogramm-RL jede Form der öffentlichen Ver
breitung des originalen Computerprogramms oder Kopien (einschließlich 
der Vermietung) mit Ausnahme der Verbreitungen von Programmkopien, 
deren Recht durch deren Erstverkauf erschöpft ist (vgl. Art. 4 Abs. 2 Com
puterprogramm-RL).

 
Anders als bei der InfoSoc-RL sind in der Richtlinie keine umzusetzen
den Schrankenregelungen vorgesehen. Vielmehr werden einige Nutzungs
handlungen gemäß Art. 5 und 6 Computerprogramm-RL vom grundsätzli
chen Zustimmungsbedürfnis ausgenommen. Eine Ausnahme für Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung findet sich hier allerdings nicht.

Ob damit ein generelles Verbot von urheberrechtlich relevanten Nut
zungshandlungen an Computerprogrammen verbunden ist, erscheint 
allerdings fraglich – insbesondere vor dem Hintergrund des Art. 8 

5.

reits umgesetzt durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgeset
zes vom 23.06.1995, in Kraft getreten am 01.07.1995.

620 Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über den Schutz von Computerprogrammen (Computerpro
gramm-RL), ABl. L 111/16 vom 05.05.2009, S. 16, in Deutschland bereits um
gesetzt durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 
09.06.1993, BGBl. I 1993, S. 910, in Kraft getreten am 24.06.1993.
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S. 1 Computerprogramm-RL, der die Anwendung sonstiger Rechtsvor
schriften neben den Bestimmungen der Computerprogramm-RL für an
wendbar erklärt. Zudem sieht Erwägungsgrund 19 vor, dass die Computer
programm-RL „nicht die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in 
Übereinstimmung mit der Berner Übereinkunft vorgesehenen Ausnahme
regelungen für Punkte, die nicht von der Richtlinie erfasst werden, [be
rührt].“

 
Daher ist lediglich festzuhalten, dass die Ausnahmen der Computerpro
gramm-RL jedenfalls als leges speciales vorrangig vor den Ausnahmen 
der InfoSoc-RL zur Anwendung kommen. Im Übrigen muss auf Ebene 
der Richtlinienvorgaben keine Entscheidung zum Konkurrenzverhältnis 
getroffen werden; im Rahmen der nationalen Untersuchung wird darauf 
näher einzugehen sein.621

Die Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und die 
verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt

Die Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19.04.2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte 
im digitalen Binnenmarkt (DSM-RL)622 trat am 06.06.2019 in Kraft.

 
Sie soll eine „Fragmentierung des Binnenmarktes“623 verhindern: Denn 
die europäische Legislative vermutet einen Grund der bis heute fehlenden 
Harmonisierung in der fakultativen Natur der in den bisherigen Richtlini

6.

621 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Computerprogrammen als Objekt der je
weiligen Privilegierungshandlung in Teil 3 dieser Untersuchung.

622 Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte 
im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG 
und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92, in Deutschland umgesetzt durch das 
Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen 
Binnenmarktes vom 04.06.2021, BGBl. I 2021 Nr. 27, S. 1204, in Kraft getreten 
am 07.06.2021.

623 Erwägungsgrund 2 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.
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en vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen.624 Daher strebte sie 
– auch vor dem Hintergrund der extensiven Rechtsprechung des EuGH 
der letzten Jahre – einerseits eine größere Vereinheitlichung des Rechtsrah
mens an.625 Ziel sollte eine möglichst identische Auslegung und Anwen
dung der Ausnahmen und Beschränkungen in den Mitgliedstaaten sein.626

Vor dem Hintergrund rasanter technologischer Entwicklungen in den 
Bereichen Forschung, Bildung und Erhaltung des Kulturerbes627 sollte 
die DSM-RL andererseits dazu dienen, die bestehenden Ausnahmen und 
Beschränkungen „neu“ zu „bewerte[n]“628 und angesichts neuer, durch 
Digitaltechnik ermöglichter Nutzungen629 einen angemessenen Interessen
ausgleich zwischen den Urhebern und anderen Rechteinhabern und den 
Nutzenden zu wahren.630

 
Infolge dieser Zielsetzung enthält die DSM-RL zwingende631 Ausnahmen 
und Beschränkungen für die in der InfoSoc-RL, aber auch in der Daten

624 Erwägungsgrund 5 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.

625 Dreier, ZUM 2019, 384 (385) m.w.N.
626 Dreier, ZUM 2019, 384 (386) unter Bezugnahme auf die Kommissionsmitarbei

terin Frau Maria Martin-Pratt.
627 Erwägungsgrund 3 und 5 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Par

laments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die 
verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92; Dreier, ZUM 2019, 
384 (385).

628 Erwägungsgrund 5 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.

629 Erwägungsgrund 5 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.

630 Erwägungsgrund 6 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.

631 Erwägungsgrund 5 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.
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bank-RL sowie der Computerprogramm-RL geregelten Schutzgegenstän
de.632 Diese Ausnahmen lassen gemäß Art. 1 Abs. 2 DSM-RL die bereits 
bestehenden Vorschriften, die in den einschlägigen geltenden Richtlinien, 
insbesondere in der Datenbank-RL, der InfoSoc-RL, der Vermiet- und Ver
leih-RL und der Computerprogramm-RL festgelegt sind, unberührt und 
sollen sie in keiner Weise beeinträchtigen. Das hat zur Folge, dass die 
Mitgliedstaaten grundsätzlich weiterhin Ausnahmen und Beschränkungen 
gestützt auf die bisherigen Richtlinienregelungen vorsehen können.633

Enthält die DSM-RL eine speziellere Regelung als die bisherigen Richtli
nienregelungen, ist jedenfalls sicherzustellen, dass die Regelung der DSM-
RL vollständig umgesetzt wird. Es handelt sich hierbei um einen Mindest-, 
keine Maximalverpflichtung; über den Regelungsgehalt der DSM-RL hi
nausgehende nationale Regelungen können weiterhin auf bisherige Richt
linienregelungen gestützt werden.634 Dies bestätigen auch die Änderungen 
der Datenbank-RL sowie der InfoSoc-RL in Art. 24 Abs. 1 und 2 lit. a und 
b DSM-RL, die jeweils eine fakultative Einführung von Ausnahmen oder 
Beschränkungen „unbeschadet der in der Richtlinie (EU) 2019/790 festge
legten Ausnahmen und Beschränkungen“ vorsehen. Von einer strikten 
Anwendung des Grundsatzes „lex specialis derogat legi generali“ bzw. „lex 
posterior derogat legi priori“ wird sonach abgesehen.

 
Die wohl tiefgreifendste, für den Forschungskontext relevante Änderung 
ist die in Art. 3 Abs. 1 DSM-RL enthaltene, verpflichtende635 Einführung 
einer neuen Ausnahme für das Text und Data Mining zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung: Diese Regelung erfasst allerdings – ausweis
lich des Erwägungsgrundes 15 der DSM-RL – ausdrücklich nicht die Nut
zung zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung außerhalb des Text 
und Data Mining, die weiterhin unter Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL fal
len soll.636 Dazu zählt insbesondere die Begutachtung unter wissenschaftli

632 Raue, GRUR 2017, 11 (12).
633 Dreier, ZUM 2019, 384 (386).
634 Dreier, ZUM 2019, 384 (386f.).
635 Erwägungsgrund 5 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92; Raue, GRUR 2017, 11 (12).

636 Erwägungsgrund 15 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.
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chen Fachkollegen und gemeinsame Forschungsarbeiten.637 Die deutsche 
Legislative setzte Art. 3 DSM-RL noch vor Ablauf der Umsetzungsfrist ge
mäß Art. 29 Abs. 1 DSM-RL am 07.06.2021 in § 60d UrhG um, wodurch 
die nachfolgend vorgestellte Regelung des § 60c UrhG nicht unmittelbar 
an Art. 3 DSM-RL zu messen ist.

 
Des Weiteren enthält Art. 8 DSM-RL eine Regelung zur Nutzung von 
vergriffenen Werken und sonstigen Schutzgegenständen. Sie sieht in Art. 8 
Abs. 2 DSM-RL zwar lediglich eine Ausnahme oder Beschränkung zuguns
ten von Einrichtungen des Kulturerbes vor; ihre Definition von „vergriffe
nen Werken“ in Art. 8 Abs. 5 DSM-RL kann jedoch auch Auswirkungen 
auf die bestehenden nationalen Regelungen zu vergriffenen Werken im 
Wissenschaftsurheberrecht zeitigen.638

Weitere Dokumente

Die Europäische Kommission hat als Empfehlung an die Mitgliedstaaten 
im Jahr 2005 die „Europäische Charta für Forscher“ veröffentlicht.639 Diese 
verpflichtet Forschende zur Einhaltung ethischer Standards640 und enthält 
weitere Verhaltenspflichten:641 Insbesondere wird betont, dass Forschende 
den Schutz des geistigen Eigentums als Einschränkung ihrer Forschungs
freiheit anzuerkennen haben.642 Zudem sollen Forschende „in Überein
stimmung mit ihren vertraglichen Vereinbarungen“ für eine Verbreitung 
ihrer Forschungsergebnisse sorgen, damit diese kommerziell genutzt und / 
oder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, „wenn immer sich 
die Möglichkeit dazu ergibt.“643

III.

637 Erwägungsgrund 15 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.

638 Vgl. für Einzelheiten: de la Durantaye, GRUR 2020, 7; de la Durantaye/Kuschel, 
ZUM 2019, 694.

639 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh Rn. 13.
640 Europäische Kommission, Europäische Charta für Forscher, S. 12.
641 Weshalb sie von Teilen der Lehre als unverhältnismäßiger Eingriff in die For

schungsfreiheit beurteilt wird, vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 13 GRCh 
Rn. 13.

642 Europäische Kommission, Europäische Charta für Forscher, S. 12.
643 Europäische Kommission, Europäische Charta für Forscher, S. 15.
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Bei der Charta handelt es sich allerdings lediglich um eine Empfehlung, 
die keine Rechtsfolgen zeitigen kann, weshalb sich aus ihr für das nationa
le Recht keine Vorgaben ergeben können.

Zusammenfassung und Fazit

Die grundrechtlichen Gewährleistungen der Grundrechtecharta der 
Europäischen Union finden im nationalen Wissenschaftsurheberrecht ne
ben den verfassungsrechtlich garantierten Grundrechten Anwendung.644 

Das hat insbesondere zur Folge, dass bei Umsetzung, Durchführung und 
Anwendung von Unionsrecht gemäß Art. 52 Abs. 1 S. 1 GRCh der We
sensgehalt der Eigentumsfreiheit aus Art. 17 GRCh645 ebenso wie der 
Forschungsfreiheit aus Art. 13 GRCh646 geachtet werden muss; Einschrän
kungen dürfen gemäß Art. 52 Abs. 1 S. 2 GRCh nur erfolgen, wenn sie 
erforderlich sind und den von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl 
dienenden Zielsetzungen, wie beispielsweise der Förderung des wissen
schaftlichen Fortschritts sowie des freien Austausches wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Technologien, oder Erfordernissen des Schutzes der 
Rechte und Freiheiten anderer, insbesondere ebenfalls im Wissenschaftsur
heberrecht Beteiligter, tatsächlich entsprechen.

 
Auch aus dem unionsrechtlichen Sekundärrecht ergeben sich Vorgaben 
für das deutsche Wissenschaftsurheberrecht: Die legislativen Maßnahmen 
müssen primär mit den Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL verein
bar sein.647

Zusätzlich müssen die nationalen Regelungen im Bereich des Wissen
schaftsurheberrechts aufgrund der Bindung der deutschen Legislative an 
die rechtlichen Vorgaben der europäischen Legislative in Einklang mit 
den Vorgaben des Drei-Stufen-Tests aus Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL stehen: 
Sie dürfen daher lediglich in bestimmten Sonderfällen angewandt werden, 

IV.

644 Vgl. dazu die Darstellungen zur Anwendbarkeit der GRCh in diesem Teil der 
Untersuchung.

645 Vgl. dazu die Darstellungen zur Eigentumsfreiheit in diesem Teil der Untersu
chung.

646 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschungsfreiheit in diesem Teil der Untersu
chung.

647 Vgl. dazu die Darstellungen zur Harmonisierung der Ausnahmen und Be
schränkungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung in diesem Teil der 
Untersuchung.
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in denen die normale Verwertung des Werks oder des sonstigen Schutzge
genstands nicht beeinträchtigt wird und die berechtigten Interessen des 
Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden.648

 
Für Datenbankwerke sind zudem die Vorgaben aus Art. 6 Abs. 2 lit. b Da
tenbank-RL, für Datenbanken aus Art. 9 lit. a Datenbank-RL sowie für 
Darbietungen aus Art. 10 Abs. 1 lit. d Vermiet-und Verleih-RL zu berück
sichtigen.649

 
Des Weiteren ist Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union 
nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß Art. 4 Abs. 3 
UAbs. 1 und 3 EUV dazu verpflichtet, die Union zu achten und zu un
terstützen bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen 
ergeben. Daraus ergibt sich unter anderem gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV 
eine Pflicht zur Umsetzung der Ziele der DSM-RL sowie eine Pflicht 
zur Auslegung des nationalen Rechts „im Lichte des Wortlauts und des 
Zwecks der Richtlinie [...].“650

648 Vgl. zum Drei-Stufen-Test ausführlich die Darstellungen in diesem Teil der 
Untersuchung.

649 Vgl. dazu die Darstellungen zur Datenbank-RL sowie zur Vermiet- und Verleih-
RL in diesem Teil der Untersuchung.

650 EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 14/83, NJW 1984, 2021 (2022) Rn. 26 – Colson 
und Kamann / Land NRW; EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 79/83, EuGHE 1984, 
1921 (1922) Rn. 26 – Dorit Harz / Deutsche Tradax GmbH; EuGH, Urt. v. 
08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 12 – Kolpinghuis Nijmegen; EuGH, 
Urt. v. 20.09.1988 - Rs. 31/87, NVwZ 1990, 353 (355) Rn. 39 – Beentjes; EuGH, 
Urt. v. 13.11.1990 - C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – Marleasing; EuGH, Urt. 
v. 14.07.1994 - C-91/92, NJW 1994, 2473 (2474) Rn. 26 – Paola Faccini Dori / 
Recreb Srl; EuGH, Urt. v. 25.02.1999 - C-131/97, Slg. 1999, I-1103 Rn. 48 – Car
bonari; EuGH, Urt. v. 15.06.2000 - C-365/98, Slg. 2000, I-04619 Rn. 40 – Brink
mann; EuGH, Urt. v. 27.06.2000 - Verb. Rs. C-240/98 bis C-244/98, NJW 2000, 
2571 (2572) Rn. 30 – Océano Grupo Editorial SA; EuGH, Urt. v. 13.07.2000 
- C-456/98, Slg. 2000, I-6007 Rn. 16 – Centrosteel; EuGH, Urt. v. 15.05.2003 
- C-160/01, NJW 2003, 2371 (2372) Rn. 36 – Mau; EuGH, Urt. v. 19.01.2010 
- C-555/07, NJW 2010, 427 (429) Rn. 48 – Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH 
& Co. KG; aus der nationalen Rechtsprechung: BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987 
- 2 BvR 687/85, NJW 1988, 1459 (1460); BGH, Urt. v. 05.02.1998 - I ZR 
211–95, NJW 1998, 2208 (2211) – Testpreis-Angebot; BGH, Urt. v. 15.02.2007 
- I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 (874) – Wagenfeld-Leuchte; BGH, Urt. v. 
21.12.2011 - VIII ZR 70/08, NJW 2012, 1073 (1075); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
Art. 288 AEUV Rn. 77; Schroeder, in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110, 113; 
Geismann, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 288 AEUV Rn. 55.
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Verfassungsrechtliche Vorgaben

Auch verfassungsrechtliche Vorgaben können Auswirkungen auf das na
tionale Wissenschaftsurheberrecht zeitigen. Denn Art. 20 Abs. 3 Alt. 1 GG 
bindet die Legislative verfassungsrechtlich an die verfassungsmäßige Ord
nung, womit das Gebot, formell und materiell einwandfreie Gesetze zu 
erlassen, einhergeht.651

Eigentumsfreiheit

Die Verwertungsrechte des Urhebers genießen als geistiges Eigentum 
in ihrem Kern verfassungsrechtlichen Schutz infolge des Art. 14 Abs. 1 
S. 1 GG.652 Dieser verfassungsrechtliche Schutz schließt nicht „jede nur 
denkbare Verwertungsmöglichkeit“ ein; vielmehr ist lediglich ein „Grund
bestand von Normen“ erforderlich, „um das Recht als ‚Privateigentum‘ 
bezeichnen zu können.“653

 
Der Schutz der Eigentumsgarantie gilt nicht absolut: Sie garantiert zwar 
eine grundsätzliche Verfügungsmöglichkeit über das geistige Eigentum 
durch Zuordnung aller mit dem Urheberrecht verbundenen Rechte an 
dem vermögenswerten Ergebnis der schöpferischen Leistung.654 Allerdings 
steht der Institutsgarantie des Eigentums in Art. 14 Abs. 2 GG das Gebot 

C.

I.

651 Huster/Rux, in: Epping/Hillgruber, Art. 20 GG Rn. 165; Grzeszick, in: Maunz/
Dürig, Art. 20 GG Rn. 24; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 45.

652 Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 71; Axer, in: Epping/Hillgruber, Art. 14 GG 
Rn. 48; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 8; Papier/Shirvani, in: Maunz/
Dürig, Art. 14 GG Rn. 314; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, 
Art. 14 GG Rn. 149; Bryde/Wallrabenstein, in: Münch/Kunig, Art. 14 GG Rn. 38; 
Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 42; Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken 
im digitalen Umfeld, S. 131; Gounalakis, Elektronische Kopien für Unterricht 
und Forschung (§ 52a UrhG) im Lichte der Verfassung, S. 13–54; Lutz, Zugang 
zu wissenschaftlichen Informationen in der digitalen Welt, S. 30–34.

653 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (241) – Kirchen- 
und Schulgebrauch; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG Rn. 315; Wie
land, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 71.

654 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (240) – Kirchen- 
und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 
49, 382 (392) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 
u. a., BVerfGE 79, 29 (40) – Vollzugsanstalten; Loewenheim/Peifer, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 7 UrhG Rn. 1 und 1a; Stieper, Rechtfertigung, Rechtsna
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der Gemeinwohlbindung gegenüber, das die Legislative verpflichtet, In
halt und Schranken des Eigentums zum Wohl der Allgemeinheit festzuset
zen.655 Dabei sind die Interessen der Nutzenden zu berücksichtigen. Zen
trales Schutzgut ist insofern die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 S. 1 
Alt. 2 GG, die im Wissenschaftsurheberrecht insbesondere mit dem Schutz 
geistigen Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG in Konflikt tritt.656

Bei der Ausgestaltung von Inhalt und Schranken des Eigentums ist 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren;657 es darf weder die 
Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG noch der Regelungsauftrag des 
Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG noch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach 
Art. 14 Abs. 2 GG über Gebühr verkürzt werden.658 Eine umfassende Ab
wägung der Güter im Einzelfall muss zu dem Ergebnis kommen, dass die 
Einschränkung des Rechts des Urhebers zur Förderung eines schutzwürdi
gen Interesses der Allgemeinheit verhältnismäßig ist.659 Einschränkungen 
des Verfügungsrechts sind dabei eher mit Gemeinwohlerwägungen zu 
rechtfertigen als Einschränkungen des Verwertungsrechts.660 Für letzteres, 

tur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, S. 42; Wandtke, Urhe
berrecht, Kap. 1 Rn. 45f.

655 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 138; Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 91.

656 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 131; Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in der digitalen 
Welt, S. 39–41.

657 BVerfG, Beschl. v. 18.02.2009 - 1 BvR 3076/08, BVerfGE 122, 374 (391) 
– Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009; BVerfG, Beschl. v. 02.03.1999 - 1 BvL 
7/91, BVerfGE 100, 226 (241) – Denkmalschutz; Axer, in: Epping/Hillgruber, 
Art. 14 GG Rn. 85; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 36ff.; Wieland, in: 
Dreier, Art. 14 GG Rn. 144ff.; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG 
Rn. 429ff.; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG Rn. 230f.; 
Bryde/Wallrabenstein, in: Münch/Kunig, Art. 14 GG Rn. 107f.

658 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (241, 244) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 18.01.2006 - 2 BvR 2194/99, 
BVerfGE 115, 97 (114) – Halbteilungsgrundsatz; Metzger, ZUM 2000, 924 (931); 
Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Ur
heberrechts, S. 43; Axer, in: Epping/Hillgruber, Art. 14 GG Rn. 84.

659 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (394) – Kirchen
musik; BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) 
– Kirchen- und Schulgebrauch; Dreier, in: Dreier/Schulze, Vor §§ 44a ff. UrhG 
Rn. 10; Geerlings, GRUR 2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur 
und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, S. 43.

660 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) – Kirchen- 
und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 
49, 382 (400) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 
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also zur Eliminierung des Vergütungsanspruchs des Urhebers, bedarf es 
eines gesteigerten öffentlichen Interesses.661 Aber auch ersteres ist nicht 
lediglich aufgrund eines staatlichen oder politischen Interesses einschränk
bar, da die Verfügungsmöglichkeit die einzige Möglichkeit für den Urhe
ber darstellt, der Verwendung seines Werkes zu widersprechen und eine 
Vergütung für dessen Nutzung aushandeln zu können.662 Ist er dieser 
erst einmal beraubt, ist seine Verhandlungsposition geschwächt; ein gesetz
licher Vergütungsanspruch kann nur einen nachträglichen Ersatz darstel
len.663 Es bedarf daher auch für die Einschränkung des Verfügungsrechts, 
also den Ausschluss des urheberrechtlichen Verbotsrechts, „überwiegender 
Gründe des Gemeinwohls.“664

Zudem ist bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 
die Erforderlichkeit in den Blick zu nehmen: Ein Interesse der Forschen
den muss nicht durch Rechtsetzung befriedigt werden, sofern ihm bereits 
durch außerrechtliche Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
selbst begegnet werden kann.665

Wissenschaftsfreiheit

Gemäß Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG sind Wissenschaft, Forschung und 
Lehre frei.

II.

u. a., BVerfGE 79, 29 (41) – Vollzugsanstalten; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, 
Art. 14 GG Rn. 315; Bryde/Wallrabenstein, in: Münch/Kunig, Art. 14 GG Rn. 38; 
Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG Rn. 148.

661 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) – Kirchen- 
und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 
382 (400) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., 
BVerfGE 79, 29 (41) – Vollzugsanstalten; Melichar, Urheberrecht in Theorie und 
Praxis, S. 161.

662 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (243) – Kirchen- 
und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 
79, 29 (41) – Vollzugsanstalten.

663 BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (41) – 
Vollzugsanstalten.

664 BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (35) – 
Vollzugsanstalten; Melichar, Urheberrecht in Theorie und Praxis, S. 161.

665 Vgl. zu diesen Maßnahmen die jeweiligen Darstellungen in Teil 3 dieser Unter
suchung.
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Dimensionen der Wissenschaftsfreiheit

Die Freiheit der Wissenschaft weist dabei nach Ansicht des BVerfG mehre
re Dimensionen auf:

Zunächst besteht ein klassisches Abwehrrecht jedes einzelnen Wissen
schaftlers, das einen Freiraum vorsieht, „in dem absolute Freiheit von jeder 
Ingerenz öffentlicher Gewalt herrscht.666 Gesichert ist ein „von staatlicher 
Fremdbestimmung freie[r] Bereich persönlicher und autonomer Verant
wortung des einzelnen Wissenschaftlers.“667

Darüber hinaus sind zwei andere Dimensionen der Wissenschaftsfrei
heit von herausragender Bedeutung: So enthält Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG 
eine objektive, das Verhältnis von Wissenschaft und Staat regelnde wer
tentscheidende Grundsatznorm, die den Staat verpflichtet, für die Idee 
einer freien Wissenschaft einzustehen, an ihrer Verwirklichung mitzuwir
ken und sein Handeln positiv danach einzurichten, d.h. schützend und 
fördernd einer Aushöhlung dieser Freiheitsgarantie vorzubeugen.668

Daraus leitet sich die Teilhabedimension des Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG 
her: Nach Ansicht des BVerfG haben Forschende danach ein Recht auf 
solche staatlichen Maßnahmen auch organisatorischer Art, die zum Schutz 
des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums unerlässlich sind, weil sie 

1.

666 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; BVerfG, 
Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (11) – Jugendgefährdende 
Schriften; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 191; Starck/Paulus, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 472; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG 
Rn. 133, 142; Häberle, AöR 1985, 329 (358).

667 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.

668 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112ff.) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE 93, 85 
(95) – Universitätsgesetz Nordrhein-Westfalen; BVerfG, Beschl. v. 24.06.2014 - 1 
BvR 3117/07, BVerfGE 136, 338 (362) – Organisatorische Ausgestaltung der Me
dizinischen Hochschule Hannover; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG 
Rn. 186; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 472; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 133, 144; Häberle, AöR 1985, 329 (358).
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ihnen freie wissenschaftliche Betätigung überhaupt erst ermöglichen.669 

Der Staat ist verpflichtet, durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass Störungen und Behinderungen ihrer freien wissen
schaftlichen Tätigkeit durch Einwirkungen anderer Gruppen soweit wie 
möglich ausgeschlossen werden.670

 
Wenn gleich bisher zur letztgenannten Dimension lediglich Entscheidun
gen671 zum rechtlichen Rahmen organisatorischer Vorkehrungen für funk
tionsfähige Wissenschaftsinstitutionen existieren, ist nicht ausgeschlossen, 
dass sich diese auch auf privatrechtliche Ausgestaltungen des Urheber
rechts als Institution zur Gewährleistung des grundrechtlich geschützten 
Freiheitsraums beziehen kann.672 Art. 5 Abs. 3 GG entfaltet insoweit nach 
überwiegender Auffassung eine gewisse Drittwirkung:673 Es ist entspre
chend dem Gedanken des Art. 1 Abs. 3 GG auch Pflicht des Staates, die 
Forschungsfreiheit gegenüber Dritten zu sichern, und durch hinreichend 

669 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95, 193 
(209) – Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Kempen, 
in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 186f. und 196; Britz, in: Dreier, Art. 5 
Abs. 3 GG Rn. 12 und 58; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 153; Häberle, 
AöR 1985, 329 (358).

670 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (128) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 07.10.1980 - 1 BvR 1289/78, BVerfGE 55, 37 (42) – Bremer 
Hochschulgesetz; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 189; Britz, in: 
Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 61.

671 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (109ff.) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 07.10.1980 - 1 BvR 1289/78, BVerfGE 55, 37 (54ff.) – Bremer 
Hochschulgesetz; BVerfG, Beschl. v. 26.10.2004 - 1 BvR 911/00, 1 BvR 927/00, 
1 BvR 928/00, BVerfGE 111, 333 (354) – Organisationsreform der Hochschulen 
in Brandenburg; BVerfG, Beschl. v. 20.07.2010 - 1 BvR 748/06, BVerfGE 127, 87 
(95ff.) – Hamburgisches Hochschulgesetz.

672 Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 190; eine Gebotenheit des § 51 
S. 2 Nr. 1 UrhG und § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. aus diesen Gründen beja
hend: Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken 
des Urheberrechts, S. 50.

673 Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 193; Britz, in: Dreier, Art. 5 
Abs. 3 GG Rn. 62; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 497; 
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 145; zur allgemeinen Anerkennung der 
Drittwirkung durch das BVerfG vgl. BVerfG, Urt. v. 15.01.1958 - 1 BvR 400/51, 
BVerfGE 7, 198 (204ff.) – Lüth.
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auslegungsbedürftige Normen des Privatrechts eine Berücksichtigung der 
Wissenschaftsfreiheit sicherzustellen; ist dies nicht möglich, so leidet das 
jeweilige Gesetz an einem verfassungsrechtlichen Mangel.674

Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit

Um eine Aushöhlung des Schutzbereichs zu verhindern und die freie wis
senschaftliche Betätigung zu ermöglichen, ist es wichtig, die Reichweite 
des grundrechtlich geschützten Wissenschaftsbegriffs zu kennen: Dabei 
wird der Umfang des sachlichen Schutzbereichs der Forschungsfreiheit 
nicht allein nach dem Selbstverständnis des einzelnen Forschenden und 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft, sondern ebenfalls nach objektiven 
Faktoren bestimmt.675 So kann nach Auffassung des BVerfG Forschung 
als „die geistige Tätigkeit mit dem Ziele, in methodischer, systematischer 
und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen“, definiert wer
den.676 Auch dabei handelt es sich allerdings nicht um eine eindeutige und 
allgemein anerkannte Definition.677

Erfasst vom Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG ist vielmehr 
„alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung 
von Wahrheit anzusehen ist,“678 insbesondere „die Fragestellung und die 

2.

674 Starck, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 1 GG Rn. 304.
675 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) – Jugendge

fährdende Schriften; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 18; Kempen, in: 
Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 180f.; Schulze-Fielitz, in: Benda/Maihofer/Vo
gel/Hesse/Heyde, S. 1341; Häberle, AöR 1985, 329 (357); Ruffert, in: Sommer
mann/Huster/Schulte/Ruffert, S. 154 m.w.N.

676 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes unter 
Berufung auf: Deutscher Bundestag in der 5. Wahlperiode/Bundesminister für wissen
schaftliche Forschung, Bundesbericht Forschung III: Bericht der Bundesregierung 
über Stand und Zusammenhang aller Maßnahmen zur Förderung der wissen
schaftlichen Forschung und Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, 
BT-Drs, V/4335, S. 4; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 19; Kempen, in: 
Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 181.

677 BVerfG, Beschl. v. 20.10.1982 - 1 BvR 1467/80, BVerfGE 61, 210 (246) – Grund
sätze zum Schutze der Wissenschaftsfreiheit in der Gruppenuniversität.

678 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) – Jugend
gefährdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, 
BVerfGE 35, 79 (113) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen 
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 
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Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses 
und seine Verbreitung [...].“679

 
In den Schutzbereich „fallen vor allem die auf wissenschaftlicher Eigenge
setzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen 
bei dem Auffinden von Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe.“680

Insbesondere das kollaborative und arbeitsteilige Arbeiten wird seit 
1973 vom Bundesverfassungsgericht angesichts der sprunghaften Expansi
on der Forschung, der Vermehrung des wissenschaftlichen Stoffes sowie 
der fortschreitenden Spezialisierung auf allen Gebieten als unerlässlicher 
Teil der Forschung angesehen.681

Die Rechtskonformität des Handelns ist nicht konstituierendes Merk
mal der Forschungsfreiheit; auch Tätigkeiten, die geltendem Recht wi
dersprechen, können von der Forschungsfreiheit erfasst sein.682 Ein 
Ausschluss aus dem sachlichen Schutzbereich erfolgt auch nicht allein 
deshalb, dass die Forschungstätigkeit als solche in Rechte Dritter eingreift; 
diese sind im Rahmen der Schranken zu berücksichtigen.683

Solange ein Streben nach Erkenntnis in systematischer Weise möglich 
ist, bedarf es für die Garantie der Forschungsfreiheit auch nicht der völ
ligen inhaltlichen und finanziellen Unabhängigkeit der Forschung; ledig

191/71, BVerfGE 47, 327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

679 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

680 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; BVerfG, 
Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (11f.) – Jugendgefährdende 
Schriften; BVerfG, Beschl. v. 26.10.2004 - 1 BvR 911/00, 1 BvR 927/00, 1 BvR 
928/00, BVerfGE 111, 333 (354) – Organisationsreform der Hochschulen in 
Brandenburg; dem folgend: BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 - 1 BvF 2/05, BVerfGE 
128, 1 (40) – Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers zur Regelung des Rechts der 
Gentechnik.

681 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (109) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; zur 
Spezialisierung der Wissenschaft vgl. Holl, Wissenschaftskunde, S. 5.

682 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 28; Kempen, in: Epping/Hillgruber, 
Art. 5 GG Rn. 182.

683 BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 - 1 BvF 2/05, BVerfGE 128, 1 (40) – Zuständigkeit 
des Bundesgesetzgebers zur Regelung des Rechts der Gentechnik; Britz, in: 
Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 28 m.w.N.
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lich eine politisch oder ideologisch motivierte Zielsetzung sowie eine aus
schließlich wirtschaftliche Verwertung steht dem Charakter der For
schungsfreiheit entgegen.684

Eingriffe und eingriffsgleiche Leistungsverweigerung

Ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit muss nicht zwingend ein zielbe
stimmter, unmittelbar wirkender rechtlicher Befehl, Norm oder Einzel
akt sein.685 Vielmehr kommen darüber hinaus weitere Beeinträchtigun
gen in Betracht, sofern sie der öffentlichen Gewalt im Sinne des § 90 
Abs. 1 BVerfGG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG zurechenbar und ursächlich für 
die Beeinträchtigung des Grundrechts sind.686

Schranken der Wissenschaftsfreiheit

Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG sieht zwar keinen ausdrücklichen Schranken
vorbehalt vor; Schranken ergeben sich aber aus anderen verfassungsrecht
lich geschützten Gütern.687 Im Fall von Kollisionen ist unter Berücksichti
gung der Werteordnung des Grundgesetzes und des Verhältnismäßigkeits
grundsatzes eine Abwägung mit dem Ziel des angemessenen Ausgleichs 
vorzunehmen.688

3.

4.

684 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 20 m.w.N.; BVerfG, Beschl. v. 16.01.2007 
- 2 BvR 1188/05, NVwZ 2007, 571 (573) – Ablieferungspflicht für Einkünfte aus 
einer Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst.

685 Starck, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 1 GG Rn. 265 m.w.N.
686 BVerfG, Beschl. v. 16.12.1983 - 2 BvR 1160/83, 2 BvR 1565/83 und 2 BvR 

1714/83, BVerfGE 66, 39 (60) – Raketen und Marschflugkörper; Starck, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 1 GG Rn. 265.

687 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (369) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; BVerfG, 
Beschl. v. 15.09.1997 - 1 BvR 406/96 u.a., NVwZ-RR 1998, 175 (175) – Schlie
ßung einer Affen-Station durch Universität; Kempen, in: Epping/Hillgruber, 
Art. 5 GG Rn. 199; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 41; Starck/Paulus, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 535; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG 
Rn. 148.

688 BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 - 1 BvR 402/87, BVerfGE 83, 130 (143) – Indi
zierung eines pornographischen Romans (‚Josefine Mutzenbacher“); BVerfG, 
Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 327 
(369) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; Kempen, in: 
Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 199; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 42; 
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Die verfassungsrechtlich geschützten Interessen der Schöpfenden, der 
Nutzenden sowie der Verwertenden stehen sich grundsätzlich gleichwer
tig gegenüber.689 Es verbietet sich, dabei einem verfassungsrechtlich ge
schützten Gut – mit Ausnahme der Menschenwürde sowie dem Recht 
auf Leben – generell Vorrang einzuräumen.690 Der Staat hat keine Pflicht 
zur Gewährleistung absoluter Freiheit für die Forschungstätigkeit einer 
forschenden Person unter Vernachlässigung aller anderen im Grundgesetz 
geschützten Rechtsgüter, die durch ihren Wissenschaftsbetrieb betroffen 
sind; eine forschende Person darf sich nicht über die Rechte Dritter, 
beispielsweise auf Eigentum, hinwegsetzen.691 Dennoch muss der Kernbe
reich der Forschungsfreiheit, die individuelle Forschungstätigkeit insoweit 
unangetastet bleiben, wie das unter Berücksichtigung der Grundrechte 
Dritter möglich ist.692

 
Kollidierendes Verfassungsgut im Wissenschaftsurheberrecht ist vornehm
lich die Eigentumsfreiheit bzw. das gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG geschütz
te geistige Eigentum Dritter:693 Grundsätzlich sind dem Urheber die 
Verwertungsrechte zur alleinigen Verfügung zugeordnet (§§ 15ff. UrhG). 
Diese Zuordnung genießt entsprechend der zuvor ausgeführten Instituts
garantie des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG verfassungsrechtlichen Schutz: Die 
Legislative hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Urheber „im Wege pri

Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 536; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 5 GG Rn. 149.

689 Geiger, GRUR Int 2004, 815 (818).
690 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 

327 (369) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; BVerfG, 
Beschl. v. 27.11.1990 - 1 BvR 402/87, BVerfGE 83, 130 (143) – Indizierung eines 
pornographischen Romans (‚Josefine Mutzenbacher“); Kempen, in: Epping/Hill
gruber, Art. 5 GG Rn. 199; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG 
Rn. 539; Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 170.

691 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (369f.) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; BVerfG, 
Beschl. v. 15.09.1997 - 1 BvR 406/96 u.a., NVwZ-RR 1998, 175 (175) – Schlie
ßung einer Affen-Station durch Universität; Kempen, in: Epping/Hillgruber, 
Art. 5 GG Rn. 196.

692 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (122) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE 
93, 85 (95) – Universitätsgesetz Nordrhein-Westfalen; Britz, in: Dreier, Art. 5 
Abs. 3 GG Rn. 43.

693 BVerfG, Beschl. v. 28.10.2008 - 1 BvR 462/06, BVerfGE 122, 89 (107) – Lüde
mann.
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vatrechtlicher Normierung“ grundsätzlich das vermögenswerte Ergebnis 
seiner schöpferischen Leistung zugeordnet ist.694 Dieser Institutsgarantie 
des Eigentums steht in Art. 14 Abs. 2 GG das Gebot der Gemeinwohlbin
dung gegenüber, das die Legislative verpflichtet, Inhalt und Schranken des 
Eigentums zum Wohl der Allgemeinheit festzusetzen und die Verfassungs
güter – insbesondere die von den Maßnahmen möglicherweise tangierte 
Wissenschaftsfreiheit – im Sinne einer praktischen Konkordanz jeweils zu 
möglichst weitgehender Geltung zu bringen.695

Allgemeines Persönlichkeitsrecht

Die Wissenschaftsfreiheit kollidiert im Wissenschaftsurheberrecht eben
falls mit den durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1 GG 
i.V.m. 2 Abs. 1 GG) geschützten ideellen Interessen des Urhebers.696

 
Nach Art. 2 Abs. 1 GG hat jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht Rechte anderer verletzt oder gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. In richterlicher 
Rechtsfortbildung hat das Bundesverfassungsgericht aus Art. 2 Abs. 1 GG 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG das Allgemeine Persönlichkeitsrecht abgeleitet, 
das alle „Elemente der Persönlichkeit [umfasst], die nicht Gegenstand der 
besonderen Freiheitsgarantien des Grundgesetzes sind, diesen aber in ihrer 
konstituierenden Bedeutung für die Persönlichkeit nicht nachstehen.“697

Ein bedeutendes Element ist in diesem Zusammenhang die Selbstdar
stellung in der Öffentlichkeit, allen voran das Recht am eigenen Wort, das 

III.

694 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (240f.) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 19.07.2011 - 1 BvR 1916/09, 
BVerfGE 129, 79 (101) – Le Corbusier; BVerfG, Beschl. v. 15.12.2011 - 1 BvR 
1248/11, NJW 2012, 1205 (1205) – AnyDVD.

695 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 138; Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 91; Britz, in: Dreier, Art. 5 
Abs. 3 GG Rn. 42.

696 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 131; Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in der digitalen 
Welt, S. 35–41.

697 BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07, BVerfGE 120, 274 
(303) – Zum Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme.
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eine Entscheidung darüber erlaubt, inwieweit Äußerungen einer Person 
anderen Personen zugänglich sein sollen.698

 
Im Urheberrecht wird dieses Recht überlagert von den besonderen Er
scheinungsformen des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Form der – 
im UrhG festgeschriebenen – Urheberpersönlichkeitsrechte: Dem Veröf
fentlichungsrecht (§ 12 UrhG), dem Recht auf Anerkennung der Urhe
berschaft (§ 13 UrhG) sowie dem Recht, Entstellungen oder Beeinträchti
gungen des Werkes zu verbieten (§ 14 UrhG), die sich zum Schutz der 
ideellen Interessen des Urhebers ohne ausdrückliche Regelung aus dem 
Allgemeinen Persönlichkeitsrecht ableiten lassen.699 Anders als die ande
ren Erscheinungsformen des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts sind die 
urheberrechtlichen Persönlichkeitsrechte werkbezogen; trotzdem dienen 
sie primär den persönlichen Interessen des Urhebers.700 In Ausnahmefäl
len können mit den Urheberpersönlichkeitsrechten darüber hinaus materi
elle Interessen verfolgt werden, die allerdings in der Interessenabwägung 
weniger stark Berücksichtigung finden.701

Die Urheberpersönlichkeitsrechte sind gesetzlich kodifiziert; der Schutz
bereich des verfassungsrechtlichen Urheberpersönlichkeitsrechts bestimmt 
sich allerdings „im Wege der Abwägung zwischen den persönlichen und 
geistigen Interessen des Urhebers am Werk und berechtigten Kommunika
tionsbelangen des Nutzers.“702 Anders als bei anderen Verfassungsgütern 
finden andere verfassungsrechtlich geschützte Interessen bereits bei der 
Schutzbereichsbegrenzung Anwendung.

 
Die geistigen Interessen des Urhebers überwiegen dabei jedenfalls bei Erst
veröffentlichungen ohne seine Zustimmung; bei den übrigen Urheberper
sönlichkeitsrechten entscheidet die Schwere der Beeinträchtigung ebenso 
wie die Verhältnismäßigkeit über die Rechtmäßigkeit bzw. Rechtswidrig
keit der Nutzung und damit über die Reichweite des Schutzbereichs.703

698 Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 GG Rn. 166ff.; Dreier, in: Dreier, Art. 2 
Abs. 1 GG Rn. 74; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 2 GG Rn. 40; Murswiek/Rixen, 
in: Sachs, Art. 2 GG Rn. 71.

699 Dazu ausführlich: Klass, in: Westermann, Anh § 12 BGB Rn. 15; auch: Dietz/
Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12 UrhG Rn. 2.

700 Dietz/Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12ff. UrhG Rn. 8.
701 Dietz/Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12ff. UrhG Rn. 8.
702 Dietz/Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12ff. UrhG Rn. 9.
703 Dietz/Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12ff. UrhG Rn. 9.
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Zusammenfassung und Fazit

In die vorstehenden Freiheiten – die Eigentumsfreiheit, die Forschungs
freiheit und das Allgemeine Persönlichkeitsrecht – darf die deutsche Legis
lative nur zur Verfolgung eines legitimen Zwecks eingreifen.

Die Wissenschaftsfreiheit in Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG ist bei Gestal
tung des nationalen Wissenschaftsurheberrechts nicht nur auf Seiten der 
Nutzenden von Bedeutung; aufgrund der Doppelrolle der Forschenden704 

ist sie ebenso auf der Seite des Urhebers zu berücksichtigen.705

Gleichzeitig bedarf es der Berücksichtigung der verfassungsrechtlich ge
schützten Interessen der Verwertenden, denen eine grundsätzliche Verfü
gungsmöglichkeit über das geistige Eigentum – auch im Fall der übertra
genen Nutzungsrechte – verbleiben muss.706

Bei der Gestaltung des Wissenschaftsurheberrechts darf des Weiteren 
nicht übersehen werden, dass das Allgemeine Persönlichkeitsrecht auf
grund der Reputationsbemühungen von Forschenden bei urheberrechtli
chen Nutzungsregelungen von besonderer Bedeutung ist.707

 
Regelmäßig besteht für die Legislative ein weiter Gestaltungsspielraum, 
der nur in sehr engen Grenzen der verfassungsrechtlichen Kontrolle un
terliegt.708 Trotzdem verbieten sich Unterscheidungen, „die dem, in der 
Wertentscheidung ausgedrückten Willen des Verfassungsgebers zuwider
laufen würden, einem bestimmten Lebensbereich oder Lebensverhältnis 
seinen besonderen Schutz angedeihen zu lassen.“709 Nach Rechtsprechung 
des BVerfG beinhaltet Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG eine solche Wertent
scheidung zugunsten der freien Wissenschaft zur Selbstverwirklichung so
wie zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.710

IV.

704 Vgl. dazu die Darstellungen zum Interessenausgleich im Wissenschaftsurheber
recht in Teil 1 dieser Untersuchung.

705 Vgl. zur Wissenschaftsfreiheit die Darstellungen in diesem Teil der Untersu
chung.

706 Vgl. zur Eigentumsfreiheit die Darstellungen in diesem Teil der Untersuchung.
707 Vgl. zum Allgemeinen Persönlichkeitsrecht die Darstellungen in diesem Teil 

der Untersuchung.
708 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um

feld, S. 131; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 42.
709 BVerfG, Beschl. v. 12.02.1964 - 1 BvL 12/62, BVerfGE 17, 210 (217) – Woh

nungsbau-Prämiengesetz.
710 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (114) – 

Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.
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Normen des nationalen Wissenschaftsurheberrechts

Abschließend soll in diesem Teil der Untersuchung der Normgehalt der 
§§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG dargestellt werden. Dazu werden im 
Folgenden die Normen jeweils im Wortlaut genannt und ausgelegt, wo
bei einzelne dogmatische Fragen zu ihrem Regelungsgehalt, insbesondere 
zum Anwendungsbereich der Norm, zu privilegierten Nutzungshandlun
gen, zum Objekt der Privilegierungshandlung sowie zum privilegierten 
Personenkreis näher erörtert werden.

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG: Gesetzlich erlaubte Nutzungen für 
die nicht kommerzielle wissenschaftliche Forschung

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG lautet in der Fassung zum Zeitpunkt der Druckle
gung:

„Zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung 
dürfen bis zu 15 Prozent eines Werkes vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht werden

1. für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren 
eigene wissenschaftliche Forschung [...].“

Im Folgenden werden die Voraussetzungen der Privilegierung des § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG dargestellt. Sie entsprechen weitgehend – mit Ausnah
me des privilegierten Personenkreises – den Voraussetzungen von § 60c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG, weshalb die Ausführungen im Folgenden eher ausführ
lich gehalten sind, während die Darstellung zu § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
nur entsprechend eingeschränkt erfolgt.711

Zweckbestimmung: Nicht kommerzielle wissenschaftliche Forschung

Die gesetzliche Erlaubnis des § 60c Abs. 1 UrhG enthält zunächst eine ein
schränkende Zweckbestimmung: Nutzungshandlungen dürfen lediglich 
„zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung“ 
vorgenommen werden.

D.

I.

1.

711 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG die Darstellungen in 
diesem Teil der Untersuchung.
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Ist das nicht der Fall, kommt stattdessen eine Anwendung der Privilegie
rungen des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 4 UrhG in Betracht.712

Begriff der wissenschaftlichen Forschung

Der Begriff der „wissenschaftlichen Forschung“ ist im Urheberrechtsgesetz 
nicht legal definiert. Auch existieren bisher keine Entscheidungen zur 
Reichweite des Begriffs. Er wurde von der Legislative aus den wortgleichen 
Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL übernommen,713 der die Ein
führung einer Ausnahme oder Beschränkung der Nutzung urheberrecht
lich geschützter Werke „ausschließlich [...] für Zwecke der wissenschaftli
chen Forschung“ vorsieht. Folglich hat Deutschland als Mitgliedstaat der 
EU gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV i.V.m. Art. 4 Abs. 3 EUV alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in der InfoSoc-RL vorgesehenen Ziele 
zu erreichen.714 Wegen der Verbindlichkeit des Richtlinienziels (Art. 288 
Abs. 3 AEUV) ist der Begriff der „wissenschaftlichen Forschung“ im deut
schen Recht „im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie 
auszulegen [...].“715

a.

712 So auch RegE UrhWissG, S. 35.
713 RegE UrhWissG, S. 42.
714 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 288 AEUV Rn. 77; Art. 4 Abs. 3 EUV für über

flüssig haltend: Schroeder, in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110; zusätzlich 
auf die Richtlinie selbst abstellend: Geismann, in: Groeben/Schwarze/Hatje, 
Art. 288 AEUV Rn. 55.

715 EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 14/83, NJW 1984, 2021 (2022) Rn. 26 – Colson 
und Kamann / Land NRW; EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 79/83, EuGHE 1984, 
1921 (1922) Rn. 26 – Dorit Harz / Deutsche Tradax GmbH; EuGH, Urt. v. 
08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 12 – Kolpinghuis Nijmegen; EuGH, 
Urt. v. 20.09.1988 - Rs. 31/87, NVwZ 1990, 353 (355) Rn. 39 – Beentjes; EuGH, 
Urt. v. 13.11.1990 - C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – Marleasing; EuGH, Urt. 
v. 14.07.1994 - C-91/92, NJW 1994, 2473 (2474) Rn. 26 – Paola Faccini Dori / 
Recreb Srl; EuGH, Urt. v. 25.02.1999 - C-131/97, Slg. 1999, I-1103 Rn. 48 – Car
bonari; EuGH, Urt. v. 15.06.2000 - C-365/98, Slg. 2000, I-04619 Rn. 40 – Brink
mann; EuGH, Urt. v. 27.06.2000 - Verb. Rs. C-240/98 bis C-244/98, NJW 2000, 
2571 (2572) Rn. 30 – Océano Grupo Editorial SA; EuGH, Urt. v. 13.07.2000 
- C-456/98, Slg. 2000, I-6007 Rn. 16 – Centrosteel; EuGH, Urt. v. 15.05.2003 
- C-160/01, NJW 2003, 2371 (2372) Rn. 36 – Mau; EuGH, Urt. v. 19.01.2010 
- C-555/07, NJW 2010, 427 (429) Rn. 48 – Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH 
& Co. KG; aus der nationalen Rechtsprechung: BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987 
- 2 BvR 687/85, NJW 1988, 1459 (1460); BGH, Urt. v. 05.02.1998 - I ZR 
211–95, NJW 1998, 2208 (2211) – Testpreis-Angebot; BGH, Urt. v. 15.02.2007 
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Die Literatur definiert die wissenschaftliche Forschung als eine metho
disch-systematische Tätigkeit, die auf Erkenntnisfindung und Wissenspro
duktion ausgerichtet ist.716

 
Häufig wird das Darstellen und Vermitteln von Forschungsergebnissen 
zur wissenschaftlichen Forschungstätigkeit gezählt.717 Ob die Legislative 
diese Tätigkeiten in den Begriff der wissenschaftlichen Forschung ein
schließt, ist ungeklärt.718

Genauso fraglich ist ein Einbezug der Unterrichtung über den Stand 
der Wissenschaft in den Begriff der wissenschaftlichen Forschung:719 Vor 
Erlass des UrhWissG ging die Literatur überwiegend davon aus, dass die 
Unterrichtung über den Stand der Wissenschaft zwar vom wissenschaftli
chen Gebrauch im Sinne des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.,720 allerdings 
nicht vom – insoweit engeren – Begriff der wissenschaftlichen Forschung 
im Sinne des § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. erfasst war.721 Dies hatte zur Fol
ge, dass im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung stets die Schaffung 
neuer Erkenntnisse bezweckt werden musste.722 Eine Vervielfältigung im 
Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG von urheberrechtlich 
geschützten Werken im Rahmen der Unterrichtung über den Stand der 
Wissenschaft war daher zulässig, eine öffentliche Zugänglichmachung im 
Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG hingegen nicht.

- I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 (874) – Wagenfeld-Leuchte; BGH, Urt. v. 
21.12.2011 - VIII ZR 70/08, NJW 2012, 1073 (1075); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
Art. 288 AEUV Rn. 77; Schroeder, in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110, 113; 
Geismann, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 288 AEUV Rn. 55.

716 Vgl. dazu Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Nordemann, in: Norde
mann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 4.

717 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 
§ 60c UrhG Rn. 5.

718 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung im 
Rahmen der Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.

719 Lediglich Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 1 sieht die Unterrich
tung über den Stand der Forschung als explizit erfasst an.

720 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 43; Lüft, in: Wandt
ke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 27; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, 
§ 53 UrhG Rn. 19, 22; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG 
Rn. 23.

721 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 52a UrhG Rn. 16; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 52a UrhG Rn. 13; a.A. Dreier, in: 
Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 52a UrhG Rn. 10.

722 Wiebe, in: Spindler/Schuster, § 52a UrhG Rn. 5.
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Mit Verbindung der Ausnahmen für beide Verwertungsrechte in 
§ 60c UrhG entfernte die Legislative die Kategorie des wissenschaftlichen 
Gebrauchs zur Bereinigung der unterschiedlichen Terminologie723 voll
ständig aus dem Urheberrechtsgesetz; gleichzeitig führte sie die neue Kate
gorie des „eigenen wissenschaftlichen Gebrauchs“ in § 60c Abs. 2 UrhG 
ein. Daraus ließe sich schließen, dass der Legislative bei Erlass des 
UrhWissG die bisherige Unterscheidung in Bezug auf die Unterrichtung 
über den Stand der Wissenschaft durchaus bewusst war und sie an dieser 
festhalten wollte. Dies würde dazu führen, dass urheberrechtlich relevante 
Nutzungshandlungen zur Unterrichtung über den Stand der Wissenschaft 
von § 60c Abs. 1 UrhG nicht mehr erfasst wären.

Eine solche Betrachtungsweise widerspricht allerdings der klaren Inten
tion der Legislative, die Erlaubnistatbestände zugunsten der Wissenschaft 
zu erweitern,724 und übersieht, dass die Nutzung im Rahmen des § 60c 
Abs. 1 UrhG lediglich „zum Zweck“ der wissenschaftlichen Forschung vor
genommen werden muss. Unabhängig davon, ob die Unterrichtung über 
den Stand der Wissenschaft selbst vom Begriff der wissenschaftlichen For
schung erfasst wird, erfolgen die dabei vorgenommenen Nutzungshand
lungen stets „zum Zweck“ der methodisch-systematischen Erkenntnisge
winnung und somit zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung im 
Sinne des § 60c Abs. 1 UrhG. Denn die Entwicklung der Wissenschaft 
beruht vor allem auf der Auseinandersetzung mit bereits Geschaffenem.725

Nutzungshandlungen zur Unterrichtung über den Stand der Wissen
schaft sind daher jedenfalls von § 60c Abs. 1 UrhG erfasst.726

Nicht kommerzielle Zwecke

Während das Merkmal „zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung“ 
sehr weit auszulegen ist, erfolgt eine erste Einschränkung der Nutzungsbe

b.

723 Insoweit RegE UrhWissG, S. 42; Nordemann, in: Nordemann/Norde
mann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 3; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/
Hentsch, § 60c UrhG Rn. 5; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 6.

724 RegE UrhWissG, S. 2; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 1.
725 Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 1 sowie die Äußerungen in den 

Interviews.
726 Lediglich Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 1 sieht die Unterrich

tung über den Stand der Forschung als explizit erfasst an.
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fugnis gemäß § 60c Abs. 1 UrhG durch die Begrenzung der Privilegierung 
auf nicht kommerzielle Zwecke.727

 
Die Begrenzung der Privilegierung auf nicht kommerzielle Zwecke über
nimmt die deutsche Legislative ebenfalls wortgleich aus der europäischen 
Vorgabe des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL.728 Der Begriff der Kommer
zialität ist daher richtlinienkonform auszulegen.729 Gleiches galt bereits 
in Bezug auf die Einschränkung der Vorgängernorm des § 52a Abs. 1 
Nr. 2 UrhG a.F.730

Aus Erwägungsgrund 42 der InfoSoc-RL ergibt sich zunächst, dass die 
Organisationsstruktur sowie die Finanzierung der Forschungseinrichtung 
bei der Bewertung der Kommerzialität der Zwecke „keine maßgeblichen 
Faktoren“ sind. Daher spielt es für die Nutzungsbefugnis gemäß § 60c 
Abs. 1 UrhG keine Rolle, ob die Forschungseinrichtung Entgelte erhebt, 
die die Verwaltungskosten decken.731

727 Vgl. zur Systematik: Ohly, GRUR 2018, 996 (1000f.).
728 Vgl. dazu RegE UrhWissG, S. 42.
729 EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 14/83, NJW 1984, 2021 (2022) Rn. 26 – Colson 

und Kamann / Land NRW; EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 79/83, EuGHE 1984, 
1921 (1922) Rn. 26 – Dorit Harz / Deutsche Tradax GmbH; EuGH, Urt. v. 
08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 12 – Kolpinghuis Nijmegen; EuGH, 
Urt. v. 20.09.1988 - Rs. 31/87, NVwZ 1990, 353 (355) Rn. 39 – Beentjes; EuGH, 
Urt. v. 13.11.1990 - C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – Marleasing; EuGH, Urt. 
v. 14.07.1994 - C-91/92, NJW 1994, 2473 (2474) Rn. 26 – Paola Faccini Dori / 
Recreb Srl; EuGH, Urt. v. 25.02.1999 - C-131/97, Slg. 1999, I-1103 Rn. 48 – Car
bonari; EuGH, Urt. v. 15.06.2000 - C-365/98, Slg. 2000, I-04619 Rn. 40 – Brink
mann; EuGH, Urt. v. 27.06.2000 - Verb. Rs. C-240/98 bis C-244/98, NJW 2000, 
2571 (2572) Rn. 30 – Océano Grupo Editorial SA; EuGH, Urt. v. 13.07.2000 
- C-456/98, Slg. 2000, I-6007 Rn. 16 – Centrosteel; EuGH, Urt. v. 15.05.2003 
- C-160/01, NJW 2003, 2371 (2372) Rn. 36 – Mau; EuGH, Urt. v. 19.01.2010 
- C-555/07, NJW 2010, 427 (429) Rn. 48 – Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH 
& Co. KG; aus der nationalen Rechtsprechung: BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987 
- 2 BvR 687/85, NJW 1988, 1459 (1460); BGH, Urt. v. 05.02.1998 - I ZR 
211–95, NJW 1998, 2208 (2211) – Testpreis-Angebot; BGH, Urt. v. 15.02.2007 
- I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 (874) – Wagenfeld-Leuchte; BGH, Urt. v. 
21.12.2011 - VIII ZR 70/08, NJW 2012, 1073 (1075); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
Art. 288 AEUV Rn. 77; Schroeder, in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110, 113; 
Geismann, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 288 AEUV Rn. 55.

730 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 52a UrhG Rn. 15; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 52a UrhG Rn. 16.

731 Anders bei § 60f UrhG: RegE UrhWissG, S. 49; vgl. dazu auch Erwägungs
grund 11 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu 

Teil 2 Das Recht: Vorgaben des höherrangigen Rechts

174

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Vielmehr ist die Tätigkeit als solche für die Zweckbestimmung entschei
dend.732 Eine Einordnung der Nutzungshandlung als „der nicht kommer
ziellen wissenschaftlichen Forschung dienend“ erfolgt daher unabhängig 
von der Person des Forschenden.733 Auch ein zu kommerziellen Zwecken 
am Markt tätiges Unternehmen kann ausnahmsweise privilegiert sein, so
fern es die Nutzungshandlung im Rahmen eines nicht auf Gewinnerzie
lung ausgerichteten Forschungsprojekts vornimmt.734 Deswegen geht die 
deutsche Legislative in der Annahme fehl, sie sei aus unionsrechtlichen 
Gründen „daran gehindert, gesetzlich erlaubte Nutzungen für forschende 
Unternehmen vorzuschlagen.“735 Es ist ihr lediglich verwehrt, Nutzungs
handlungen im Rahmen von Tätigkeiten zu kommerziellen Zwecken (wie 
z.B. der Entwicklung eines neuen Produkts für den Markt736) freizustellen.

 
Die Konzentration auf das Merkmal der Kommerzialität hat im Wissen
schaftsbereich zur Folge, dass selbst öffentlich finanzierte Einrichtungen 
und für sie tätige Forschende in bestimmten Projekten den Bereich der 
nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung verlassen.737 Allein 
eine Publikation der Forschungsergebnisse gegen Honorar lässt der vor
angegangenen wissenschaftlichen Forschungstätigkeit allerdings noch kei
nen kommerziellen Charakter zukommen738, denn „Veröffentlichungen, 
seien es Bücher oder Beiträge in Fachzeitschriften, sind eine dem wissen
schaftlichen Schaffen wesenstypische Ausdrucksform.“739 Genauso sind 

bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geisti
gen Eigentums (Vermiet- und Verleih-RL), ABl. L 376 vom 12.12.2006, S. 28, 29.

732 Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10, 13.

733 Vgl. dazu de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, 
S. 107.

734 Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 7.
735 RegE UrhWissG, S. 25.
736 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 6; Grüb

ler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 6; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 7; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/ 
Czychowski, § 60c UrhG Rn. 4.

737 Berger, GRUR 2017, 953 (961).
738 RegE UrhWissG, S. 42; Berger, GRUR 2017, 953 (961); Dreier, in: Dreier/Schul

ze, § 60c UrhG Rn. 6; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 6; Hentsch, 
in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 7; Nordemann, in: Norde
mann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 4.

739 Kotthoff, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 87c UrhG Rn. 8.
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Nutzungshandlungen zu bewerten, die eine Verfügbarmachung der Ergeb
nisse für Dritte zur Folge haben, deren Tätigkeit auf Gewinnerzielung 
ausgerichtet ist.740 Sonst wären öffentlich-finanzierte Forschende – wollten 
sie das Privileg des § 60c Abs. 1 UrhG nicht verlieren – in der Regel an 
der Publikation ihrer Forschungsergebnisse in allgemeinverfügbaren Zeit
schriften gehindert.

Anders ist hingegen die Erstellung eines Gutachtens durch eine Hoch
schulprofessorin zu bewerten, die von Auftraggebenden aus der freien 
Wirtschaft für die gutachterliche Tätigkeit bezahlt wird.741 Nutzungshand
lungen bei Recherchen, die lediglich der Gutachtenerstellung dienen, fal
len nicht unter die Privilegierung des § 60c Abs. 1 UrhG.

 
Vor diesem Hintergrund sind auch Ausgründungen von Hochschulen 
und Forschungstransfers zu bewerten.742 In der Anfangsphase vieler Pro
jekte wird lediglich akademische Grundlagenforschung ohne Gewinner
zielungsabsicht betrieben. Hierbei sind die Nutzungshandlungen der For
schenden grundsätzlich als nicht kommerziellen Zwecken dienend einzu
stufen. Sobald allerdings die Entscheidung zu einer Ausgründung gefallen 
ist, ist davon auszugehen, dass die vorgenommenen Nutzungshandlungen 
einem kommerziellen Zweck dienen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Mitarbeitenden noch an der Universität oder bereits an der zu gründenden 
Kapitalgesellschaft angestellt sind. Es ist stets auf die einzelne Tätigkeit 
abzustellen.743

 
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die in den letzten Jahren stark 
zunehmende744 Drittmittelforschung gelegt werden: Drittmittel sind „fi
nanzielle[...] Mittel [...], die den Hochschulen und Forschungseinrichtun
gen oder einzelnen Forschern in diesen Institutionen über die vom Un
terhaltsträger zur Verfügung gestellten laufenden Haushaltsmittel und In

740 Zu diesem Merkmal vgl. Berger, GRUR 2017, 953 (961).
741 Zur Rechtslage bei der Nutzung von Datenbanken: Vohwinkel, in: Ahl

berg/Götting, § 87c UrhG Rn. 11; Kotthoff, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 
§ 87c UrhG Rn. 8; Thum, in: Wandtke/Bullinger, § 87c UrhG Rn. 25.

742 Eine klare Aussage zur Zulässigkeit noch aussparend und auf die Umstände des 
Einzelfalls abstellend: Berger, GRUR 2017, 953 (961); Grübler, in: Ahlberg/Göt
ting, § 60c UrhG Rn. 6.

743 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 7; Grübler, in: Ahl
berg/Götting, § 60c UrhG Rn. 6.

744 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., Entwicklung Drittmittel, S. 5.
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vestitionen (Grundausstattung) zusätzlich von dritter Seite zufließen.“745 

Die deutsche Legislative sowie die überwiegende Literatur gehen von 
einer grundsätzlichen Einbeziehung der Drittmittelforschung in den An
wendungsbereich des § 60c Abs. 1 UrhG aus.746 Lediglich Grübler stellt 
fest, dass Drittmittelforschung nicht jedenfalls zur Kommerzialität führe, 
sondern es stets auf die Umstände des Einzelfalls ankomme.747

Für eine urheberrechtliche Betrachtung ist zwischen der ergebnisun
abhängigen Forschungsfinanzierung und der Auftragsforschung zu unter
scheiden: Bei ersterer geht die Initiative für die Bearbeitung von einem 
Forschenden aus; die Finanzierung erfolgt durch die öffentliche Hand (v.a. 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi)) bzw. durch Bund und Län
der gemeinsam finanzierte Forschungsförderungseinrichtungen wie z.B. 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft) oder Stiftungen.748 Die Auftrags
forschung ist hingegen durch die Initiative einer auftraggebenden Person 
geprägt, deren Tätigkeit auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist.749 Ist im 
Rahmen der Auftragsforschung Gewinnerzielung Zweck der Forschungs
tätigkeit (was bei der Beauftragung durch Unternehmen häufig der Fall 
sein wird), so ist die Forschungstätigkeit als solche stets als kommerziell 
zu bewerten750 und aus dem Anwendungsbereich des § 60c Abs. 1 UrhG 
auszuschließen. Wird jedoch eine ergebnisunabhängige Forschung betrie

745 Deutscher Bundestag, Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bericht der 
Bundesregierung zur Förderung der Drittmittelforschung im Rahmen der 
Grundlagenforschung, S. 2.

746 RegE UrhWissG, S. 42; Berger, GRUR 2017, 953 (961); Dreier, in: Dreier/Schul
ze, § 60c UrhG Rn. 6; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG 
Rn. 7; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 4; 
A.A.: VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 18.

747 Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 6.
748 Deutscher Bundestag, Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bericht der 

Bundesregierung zur Förderung der Drittmittelforschung im Rahmen der 
Grundlagenforschung, S. 2f.

749 In Bezug auf die Auftragsforschung ist der deutsche Gesetzgeber insofern in
konsequent, als er Forschung von Bundes- und Landesbehörden als Auftragge
ber der Auftragsforschung zuordnet. Siehe Deutscher Bundestag, Unterrichtung 
durch die Bundesregierung: Bericht der Bundesregierung zur Förderung der 
Drittmittelforschung im Rahmen der Grundlagenforschung, S. 3.

750 Vgl. noch zur Vorgängernorm: Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, 
§ 52a UrhG Rn. 13.
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ben, sind damit verbundene Nutzungshandlungen – auch bei einer Finan
zierung durch Drittmittel – gemäß § 60c Abs. 1 UrhG privilegiert.751

 
Vor diesem Hintergrund sind auch urheberrechtlich relevante Nutzungen 
durch öffentlich-private Partnerschaften zu bewerten: Entscheidend ist die 
jeweilige Tätigkeit. Diese Regelung bringt Rechtsunsicherheit mit sich, 
weshalb sich die europäische Legislative in Bezug auf das Text und Da
ta Mining in Art. 3 DSM-RL zum generellen Einschluss öffentlich-priva
ter Partnerschaften in die Privilegierung entschied.752 Trotz der gemäß 
Art. 288 Abs. 3 AEUV und dem Grundsatz der Unionstreue gemäß Art. 4 
Abs. 3 EUV grundsätzlich bestehenden Pflicht zur unionsrechtskonformen 
Auslegung des nationalen Rechts entfaltet Art. 3 DSM-RL allerdings keine 
Bindungswirkung für die Auslegung des § 60c Abs. 1 UrhG. Denn eine 
unionsrechtskonforme Auslegung ist insofern nur hinsichtlich § 60d UrhG 
vonnöten.

Privilegierte Nutzungshandlungen

§ 60c Abs. 1 UrhG gestattet grundsätzlich die Vervielfältigung, die Verbrei
tung und die öffentliche Zugänglichmachung. Auffällig ist, dass – anders 
als in § 60a Abs. 1 UrhG – nicht technologieneutral die öffentliche Wieder
gabe aus § 15 Abs. 2 UrhG privilegiert wird.753

Trotzdem zeigt ein Vergleich mit der Vorgängernorm des § 52a Abs. 1 
Nr. 2 UrhG a.F., der nur die öffentliche Zugänglichmachung gestattete, 
eine Ausweitung der Nutzungsbefugnisse.754

2.

751 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 6; Stieper, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 7; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 60c UrhG Rn. 12; Berger, GRUR 2017, 953 (961).

752 Erwägungsgrund 11 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.

753 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 5; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 11; Schack, ZUM 2017, 802 (805).

754 Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 18.
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Einschränkung der urheberrechtlichen Verwertungsrechte

Durch die gesetzlich erlaubte Nutzungsbefugnis zum Zwecke der nicht 
kommerziellen wissenschaftlichen Forschung werden zunächst drei aus
schließliche Verwertungsrechte eines Urhebers eingeschränkt: Das Verviel
fältigungsrecht aus §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG, das Verbrei
tungsrecht aus §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG und das Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung aus §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG.755

Vervielfältigungsrecht aus §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG

Das Vervielfältigungsrecht gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG 
ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel 
ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher 
Zahl.

Vervielfältigung ist nach Ansicht der Rechtsprechung756 und – ihr fol
gend – der Legislative757 jede körperliche Festlegung eines Werkes, die 
geeignet ist, das Werk den menschlichen Sinnen auf irgendeine Art mittel
bar oder unmittelbar wahrnehmbar zu machen.

Dabei ist das Format des zu vervielfältigenden Originals unbeachtlich: 
Es dürfen auch Vorlagen verwendet werden, die ausschließlich im Internet 
abrufbar sind.758 Gleiches gilt für die Art des Original- und des Zielmedi
ums: Bereits in Bezug auf die Vorgängernorm des § 60c Abs. 1 UrhG in 
§ 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. bzw. des § 60c Abs. 2 UrhG in § 53 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 UrhG a.F. stellte die Legislative klar, dass sowohl analoge als auch di
gitale Vervielfältigungen von der Vervielfältigungsbefugnis erfasst seien.759 

a.

aa.

755 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 5.
756 Reichsgericht, Urt. v. 07.11.1923 - I 21/23, RGZ 107, 277 (279) – Zum Begriff 

„Vervielfältigung“ eines Werkes (§§ 11, 15 LitUrhG); BGH, Urt. v. 01.07.1982 - 
I ZR 119/80, GRUR 1983, 28 (29) – Presseberichterstattung und Kunstwerkwie
dergabe II.

757 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 47.

758 Zur Vorgängernorm: RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheber
rechts in der Informationsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 21; für § 60a UrhG 
übernehmend: Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60a UrhG Rn. 12.

759 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Infor
mationsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 19, 20; dem folgend: BVerfG, Beschl. v. 
07.10.2009 - 1 BvR 3479/08, MMR 2010, 40 (40) Rn. 10 – Private Digitalkopie; 
OLG München, Urt. v. 10.05.2007 - 29 U 1638/06, MMR 2007, 525 (527) – 
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Dies erklärt sich vor dem unionsrechtlichen Hintergrund der Norm: Art. 5 
Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL760 privilegiert für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung sowohl die digitale als auch die analoge Vervielfältigung.761 Ein 
Ausschluss digitaler Vervielfältigungen in § 60c Abs. 1 UrhG wäre darüber 
hinaus mit dem Ziel, die Potenziale der Digitalisierung und Vernetzung 
besser zu erschließen, kaum zu vereinbaren.762

Erfasst sind vom Vervielfältigungsrecht insbesondere das analoge und 
digitale763 Abschreiben von Texten sowie das für den wissenschaftlichen 
Bereich bedeutsame, detailgetreue Abzeichnen von Abbildungen, das 
Scannen764 sowie das dauerhafte Speichern auf der Festplatte des Com
puters.765 Mangels ausdrücklichen Ausschlusses sind diese Nutzungsarten 
auch grundsätzlich von der Nutzungsbefugnis des § 60c Abs. 1 UrhG er
fasst.766

 
Das Vervielfältigungsrecht erfasst grundsätzlich auch die Übertragung des 
Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- oder 
Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme 
einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger oder um die 
Übertragung des Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf einen ande

Subito; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 12; Dreier, in: 
Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23.

760 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der ver
wandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 
vom 22.06.2001, S. 16.

761 EuGH, Urt. v. 21.10.2010 - C-467/08, GRUR 2011, 50 (54) Rn. 50 – Padawan / 
SGAE.

762 RegE UrhWissG, S. 2.
763 Vgl. RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Infor

mationsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 1, 20; OLG München, Urt. v. 10.05.2007 - 
29 U 1638/06, MMR 2007, 525 (527) – Subito.

764 BGH, Urt. v. 05.07.2001 - I ZR 335/98, GRUR 2002, 246 (247) – Scanner; Haupt, 
ZUM 2002, 797 (798).

765 BGH, Urt. v. 10.12.1998 - I ZR 100/96, ZUM 1999, 240 (243) – Elektronische 
Pressearchive; zu allen Arten der Vervielfältigung gemäß § 16 UrhG vgl. Schulze, 
in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 
2014, § 16 UrhG Rn. 15; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 13; Dust
mann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 10.

766 Anders bei § 53 Abs. 4 UrhG, der das Abschreiben vom grundsätzlichen Verviel
fältigungsverbot ausnimmt.
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ren handelt.767 Letzteres ist im Wissenschaftskontext von untergeordneter 
Bedeutung. Zu beachten ist allerdings insofern § 60c Abs. 4 UrhG.768

 
Die Privilegierung erfasst nicht nur die aktive Vervielfältigung des For
schenden selbst; gemäß § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dürfen auch Dritte im 
Auftrag des Forschenden Vervielfältigungen herstellen (Stichwort: „Ver
vielfältigenlassen“): Der Wortlaut des § 60c Abs. 1 UrhG gestattet eine der
artige Auslegung zugunsten Vervielfältigungen Dritter, da die Norm mit 
„dürfen vervielfältigt werden“ bewusst eine unpersönliche Formulierung 
wählt.769 Auch die Gesetzesmaterialien bestätigen diese Auslegung; aus
weislich des Willens der Legislative sollte sich an der bestehenden Rechts
lage durch Einführung des UrhWissG nichts ändern:770 In den Gesetzes
materialien wird betont, dass die Nutzungshandlungen des § 60c UrhG 
auch durch einen Dritten vorgenommen werden dürfen, der selbst keine 
Forschungszwecke verfolgt.771 Diese Vervielfältigungsbefugnis Dritter war 
bereits zuvor in der Vorgängernorm des § 60c [Abs. 2] UrhG in § 53 Abs. 2 
S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. mit der Formulierung „Zulässig ist, einzelne Ver
vielfältigungsstücke eines Werkes [...] herstellen zu lassen“ ausdrücklich 
festgehalten. Nach alter Rechtslage (bei § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.) 
war lediglich eine Vervielfältigung zulässig, die sich auf den technisch-ma
schinellen Vorgang der Vervielfältigung, also eine Hilfstätigkeit beschränk
te.772 Hintergrund dieser Regelung war die gebotene Gleichbehandlung 
von Personen, deren finanzielle Mittel nicht für die Anschaffung eines 
Kopiergerätes ausreichten.773 Voraussetzung einer zulässigen Vervielfälti

767 Zurückgehend auf: BGH, Urt. v. 18.05.1955 - I ZR 8/54, GRUR 1955, 492 – 
Grundig-Reporter.

768 Vgl. dazu die Darstellungen zur Bereichsausnahme in § 60c Abs. 4 UrhG in 
diesem Teil der Untersuchung.

769 Den Wortlaut der Vorschrift zunächst als Gegenargument wertend, aber letzt
lich zustimmend: Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 13.

770 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 13; Norde
mann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 4.

771 RegE UrhWissG, S. 42.
772 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462f.) – CB-Infobank I; 

BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 38/96, GRUR 1997, 464 (466) – CB-Infobank II; 
BGH, Urt. v. 22.04.2009 - I ZR 175/07, ZUM 2009, 765 (767) – Save.TV; Loewen
heim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 40; Lüft, in: Wandtke/Bul
linger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 26; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, 
§ 53 UrhG Rn. 20; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG 
Rn. 48; Raue/Hegemann, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.3. Rn. 227.

773 RegE UrhG, S. 74; BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462) – 
CB-Infobank I.
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gung war eine konkrete, grundsätzlich formfreie774 Anweisung eines zu 
privilegierten Zwecken Handelnden zur Durchführung einer bestimmten 
Vervielfältigung.775 Die Organisationshoheit musste dabei in den Händen 
des Privilegierten liegen.776 Ein allgemein gehaltener Rechercheauftrag, 
der die Vervielfältigung von für einschlägig gehaltener Literatur beinhal
tet, war nach Auffassung des BGH nicht ausreichend.777 Ebenso wenig 
konnte das Interesse der Allgemeinheit an frei zugänglicher Information 
eine weitere Auslegung rechtfertigen.778 Infolge der Aussage der Legislati
ve in den Gesetzgebungsmaterialien („auch bislang...war erlaubt.“779) ist 
davon auszugehen, dass sich an dieser Auffassung durch die Einführung 
des § 60c Abs. 1 UrhG nichts ändern sollte. Auch in Zukunft ist das Ver
vielfältigen urheberrechtlich geschützten Materials als Teil des Angebots 
eines Recherchedienstes daher nicht gemäß § 60c Abs. 1 UrhG erlaubt. Die 
Tätigkeit des Dritten darf neben der eigentlichen Vervielfältigung keine 
Zusatzdienste (z.B. Recherche) beinhalten.780

Zudem bestand früher Einigkeit, dass diese Vervielfältigungen Dritter – 
im Umkehrschluss zum ausdrücklichen Wortlaut des § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG 
– auch gegen Entgelt vorgenommen werden durften.781 Es dürfen daher 
im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG grundsätzlich erstens Dritte 

774 Aus Beweisgründen empfiehlt sich in der Praxis allerdings zumindest die Ein
haltung der Textform gemäß § 126b BGB.

775 RegE UrhG, S. 74; BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462) – 
CB-Infobank I.

776 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 40; Wirtz, in: Nor
demann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 28; Dreyer, in: Dreyer/Kott
hoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 36: „Dritter als bloßes Werkzeug“.

777 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462) – CB-Infobank I.
778 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (463) – CB-Infobank I.
779 RegE UrhWissG, S. 42.
780 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462) – CB-Infobank I; 

BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 38/96, GRUR 1997, 464 (466) – CB-Infobank 
II; dem folgend: Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG 
Rn. 28; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 40; Dreier, 
in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 20; Dreyer, in: Dreyer/Kott
hoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 47; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 
4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 18.

781 RegE UrhG, S. 74; BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (463) – 
CB-Infobank I; BGH, Urt. v. 21.11.1991 - I ZR 190/89, GRUR 1992, 382 (386) – 
Leitsätze; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 28; 
Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 40; Dreier, in: Drei
er/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 20; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 
3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 47; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, 
§ 53 UrhG Rn. 26.
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tätig und zweitens auch erwerbswirtschaftliche sowie berufliche Zwecke 
verfolgt werden. Auch wenn Dritte mit ihrer Vervielfältigungstätigkeit 
ausschließlich berufliche Zwecke verfolgen, nehmen sie im Fall einer kon
kreten Anweisung grundsätzlich an der Privilegierung ihrer Vorgesetzten / 
Auftraggebenden gemäß § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG teil.782

Verbreitungsrecht gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG

Das Verbreitungsrecht gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG 
ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der 
Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Zur Verbreitung 
zählt grundsätzlich die Vermietung im Sinne des § 17 Abs. 3 UrhG. Eine 
Ausnahme von diesem Gleichlauf der Nutzungshandlungen gilt im Falle 
der Erschöpfung: Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Wer
kes mit Zustimmung des Rechtsinhabers in der EU oder einem EWR-Staat 
im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist gemäß 
§ 17 Abs. 2 UrhG ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung 
zulässig.

Ob für eine Verbreitung im Sinne eines Inverkehrbringens jeweils eine 
Eigentumsübertragung am Werk bzw. Vervielfältigungsstück erforderlich 
ist783 oder eine Besitzüberlassung ausreicht,784 ist aufgrund der konfligie
renden Rechtsprechung umstritten; diesem Streit kommt allerdings im 
Wissenschaftsbereich keine gesonderte Bedeutung zu, weshalb insofern auf 
weiterführende Literatur verwiesen wird.785

 
Von Bedeutung ist die Privilegierung des Verbreitungsrechts insbesondere 
vor dem Hintergrund der Weitergabe von Forschungsliteratur bei kollabo
rativen Forschungsprojekten.786

bb.

782 Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 8.
783 EuGH, Urt. v. 17.04.2008 - C-456/06, GRUR 2008, 604 (605) Rn. 41 – Le-Cobu

sier-Möbel; BGH, Urt. v. 22.01.2009 - I ZR 247/03, GRUR 2009, 840 – Le-Cobu
sier-Möbel II.

784 BGH, Urt. v. 22.01.2009 - I ZR 19/07, GRUR 2009, 942 (944) – Motezuma.
785 Dem EuGH folgend: Götting, in: Ahlberg/Götting, § 17 UrhG Rn. 19; Dustmann, 

in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 17 UrhG Rn. 16, 19; a.A.: Schulze, 
in: Dreier/Schulze, § 17 UrhG Rn. 15; wohl ebenso: Heerma, in: Wandtke/Bul
linger, 4. Aufl. 2014, § 17 UrhG Rn. 20.

786 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser Un
tersuchung.
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Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gemäß §§ 15 Abs. 2 S. 2 
Nr. 2, 19a UrhG

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist gemäß §§ 15 Abs. 2 S. 2 
Nr. 2, 19a UrhG das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der 
Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern 
der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 
Dieses Recht wurde bereits durch die Vorgängernorm des § 52a Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 UrhG a.F. privilegiert.

 
Von Bedeutung ist dieses Recht insbesondere vor dem Hintergrund des 
Einsatzes von Forschungsgruppenservern, der derzeitigen Peer Review-Pra
xis sowie den verschiedenen Darstellungsformen von Forschung.787

Einschränkung der verwandten Schutzrechte

Die Nutzungsbefugnis des § 60c Abs. 1 UrhG beschränkt nicht nur Urhe
berrechte, sondern erfasst grundsätzlich auch die im UrhG vorgesehenen, 
verwandten Schutzrechte.788

 
So bestimmt § 70 Abs. 1 UrhG den Schutz wissenschaftlicher Ausga
ben in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Teils 1. § 60c 
Abs. 1 UrhG schränkt daher auch die Ausschließlichkeitsrechte des Verfas
sers wissenschaftlicher Ausgaben zu Zwecken der nicht kommerziellen 
wissenschaftlichen Forschung ein.

Gleiches gilt für nachgelassene Werke, für die in § 71 Abs. 1 S. 3 UrhG 
die sinngemäße Anwendung der §§ 44a – 63 UrhG bestimmt wird.

 
Auch wird der Schutz der Lichtbildner zu Zwecken der nicht kom
merziellen wissenschaftlichen Forschung eingeschränkt, indem in § 72 
Abs. 1 UrhG für Lichtbilder auf die entsprechende Anwendung der für 
Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teils 1 verwiesen wird, zu de
nen auch § 60c Abs. 1 UrhG gehört.

cc.

b.

787 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung sowie zur Kommuni
kation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

788 RegE UrhWissG, S. 38; Berger, GRUR 2017, 953 (959); Mitterer u. a., BB 2018, 3 
(8).
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Ebenfalls durch Verweis wird gemäß § 60c Abs. 1 UrhG i.V.m. § 83 UrhG 
das Recht des ausübenden Künstlers zur Vervielfältigung gemäß § 77 
Abs. 2 Alt. 1 UrhG, zur Verbreitung gemäß § 77 Abs. 2 Alt. 2 UrhG und 
zur öffentlichen Zugänglichmachung gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 UrhG zu 
Zwecken der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung einge
schränkt.

Gleiches bestimmt § 83 UrhG für die Rechte, die nach § 81 UrhG dem 
Veranstalter der Darbietung eines ausübenden Künstlers zustehen.

 
Gemäß § 85 Abs. 4 UrhG, der eine entsprechende Anwendung der Vor
schriften des Teils 1 Abschnitt 6 – also auch § 60c Abs. 1 UrhG – anord
net, werden die Rechte des Tonträgerherstellers zur Vervielfältigung, Ver
breitung und öffentlichen Zugänglichmachung gemäß § 85 Abs. 1 UrhG 
zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung ein
geschränkt.

 
Auch das ausschließliche Recht des Sendeunternehmens zur Vervielfäl
tigung und Verbreitung der zur Aufzeichnung verwendeten Bild- und 
Tonträger gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 UrhG sowie zur öffentlichen Zugäng
lichmachung der Funksendung gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 UrhG wird ge
mäß § 87 Abs. 4 UrhG, der die entsprechende Geltung der Vorschriften 
des Teils 1 Abschnitt 6 mit einigen Ausnahmen vorsieht, i.V.m. § 60c 
Abs. 1 UrhG eingeschränkt.

 
Ebenso erfolgt eine Einschränkung des ausschließlichen Rechts des Presse
verlegers zur öffentlichen Zugänglichmachung seiner Presseerzeugnisse zu 
Zwecken der wissenschaftlichen Forschung gemäß § 87i UrhG, der eine 
entsprechende Geltung der Vorschriften des Teils 1 Abschnitt 6 vorsieht, 
i.V.m. § 60c Abs. 1 UrhG.

 
Gleiches gilt für das ausschließliche Recht des Filmherstellers zur Verviel
fältigung, zur Verbreitung und zur öffentlichen Zugänglichmachung des 
Bild- bzw. des Bild- und Tonträgers, auf die § 60c Abs. 1 UrhG über die 
Verweisnorm des § 94 Abs. 4 UrhG Anwendung findet. Entsprechendes 
gilt gemäß § 95 UrhG für Laufbilder.

 
Dagegen schränkt § 60c UrhG die Rechte des Datenbankherstellers gemäß 
§ 87b Abs. 1 UrhG nicht unmittelbar ein; auf Datenbanken im Sinne von 
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§ 87a Abs. 1 UrhG findet § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG wegen der gesonderten 
Regelung in § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG keine Anwendung.789

 
Im Grundsatz bestehen zwischen der Behandlung urheberrechtlich ge
schützter Werke und durch verwandte Schutzrechte geschützter Schutzge
genstände im Wissenschaftsurheberrecht keine Unterschiede, weshalb im 
Folgenden bei der Verwendung des Begriffs „urheberrechtlich geschützte 
Materialien“ grundsätzlich beide Kategorien angesprochen sind, sofern 
die Argumentation oder unionsrechtliche Vorgaben nicht eine gesonderte 
Behandlung bestimmter verwandter Schutzrechte erfordern.

Bereichsausnahme in § 60c Abs. 4 UrhG

Nicht nach § 60c Abs. 1 UrhG erlaubt ist, während öffentlicher Vorträge, 
Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes diese auf Bild- oder Ton
träger aufzunehmen und später öffentlich zugänglich zu machen.

 
Diese Bereichsausnahme790 der Aufnahme erklärt sich vor folgendem Hin
tergrund: Das Vervielfältigungsrecht eines Urhebers schließt gemäß § 16 
Abs. 2 UrhG grundsätzlich das Recht zur Übertragung des Werkes auf 
Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- oder Tonfolgen 
(Bild- oder Tonträger) ein, gleichviel, ob es sich um die Aufnahme einer 
Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger oder um die Über
tragung des Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen 
handelt. Grundsätzlich hat der Vortragende als Urheber eines Sprachwer
kes im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG daher nicht nur das ausschließliche 
Recht der Vervielfältigung seines Vortrags gemäß § 16 UrhG, sondern 
ebenfalls das darin enthaltene Recht der Übertragung und Aufnahme des 
Werkes auf Bild- oder Tonträger.

Entsprechendes gilt bei Aufführungen für das Leistungsschutzrecht des 
ausübenden Künstlers im Sinne des § 73 UrhG: Gemäß § 77 Abs. 1 UrhG 
hat er das ausschließliche Recht, seine Darbietung auf Bild- oder Tonträger 
aufzunehmen.

c.

789 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zum Regelungsgehalt des § 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

790 Zu diesem Begriff vgl. RegE UrhWissG, S. 37; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 
§ 60c UrhG Rn. 16; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 60c UrhG Rn. 9.
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Gleiches gilt gemäß § 94 Abs. 1 S. 1 UrhG für das Leistungsschutzrecht 
des Filmherstellers: Ihm steht das ausschließliche Recht zur Vervielfälti
gung des Bildträgers oder Bild- und Tonträgers, auf den das Filmwerk 
aufgenommen ist, zu, das ebenfalls durch Verweis auf § 16 UrhG die Über
tragung und Aufnahme des Werkes auf Bild- oder Tonträger einschließt.

 
Durch den Grundsatz des § 60c Abs. 1 UrhG wären diese Handlungen 
zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung pri
vilegiert. Um allerdings eine Aufzeichnung von Live-Veranstaltungen zu 
verhindern, bedurfte es nach Ansicht der Legislative der Bereichsausnahme 
des § 60c Abs. 4 UrhG.791

 
Widersprüchlich erscheint in diesem Zusammenhang die Betonung des 
Entfalls der Bereichsausnahme des § 52a Abs. 2 S. 2 UrhG a.F., um die 
Erforschung von Filmwerken zu erleichtern:792 Vor Erlass des UrhWissG 
bestand in Bezug auf Filmwerke eine Ausnahme gemäß § 52a Abs. 2 
S. 2 UrhG a.F., die die öffentliche Zugänglichmachung eines Filmwerkes 
vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswer
tung in Filmtheatern im Geltungsbereich des UrhG stets nur mit Ein
willigung des Berechtigten gestattete. Nach Erlass des UrhWissG dürfen 
Filmwerke gemäß § 60c Abs. 1 UrhG grundsätzlich öffentlich zugänglich 
gemacht werden – es sei denn, es erfolgt eine Vorführung des Filmwerkes, 
deren Aufnahme und spätere Zugänglichmachung nach § 60c Abs. 4 UrhG 
nicht erlaubt ist. Letzteres ist weiterhin lediglich mit Einwilligung des 
Berechtigten zulässig. Es erfolgte also lediglich eine Einschränkung der 
Bereichsausnahme.

 
Das Verbot der späteren öffentlichen Zugänglichmachung in § 60c 
Abs. 4 UrhG ist wegen des Verwertungsverbots gemäß § 96 Abs. 1 UrhG 
lediglich deklaratorisch: Wurde ein öffentlicher Vortrag, eine öffentliche 
Aufführung oder eine öffentliche Vorführung eines Werkes unter Verlet
zung des ausschließlichen Vervielfältigungsrechts gemäß § 16 UrhG auf 
Bild- oder Tonträger aufgenommen, handelt es sich bei den Aufnahmen 
jeweils um rechtswidrig hergestellte Vervielfältigungsstücke. Diese dürfen 
bereits wegen § 96 Abs. 1 UrhG weder verbreitet noch zu öffentlichen Wie

791 RegE UrhWissG, S. 43.
792 RegE UrhWissG, S. 43; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 

§ 60c UrhG Rn. 9.
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dergaben – einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung gemäß 
§§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG – benutzt werden.

Daher muss auch die Frage, ob neben der späteren auch die simulta
ne öffentliche Zugänglichmachung von der Bereichsausnahme des § 60c 
Abs. 4 UrhG erfasst wird,793 nicht entschieden werden: Eine solche ist 
ohnehin gemäß § 96 UrhG unzulässig. Auf einen Vergleich zu § 60a 
Abs. 3 Nr. 1 UrhG, der mangels Einschränkung im Wortlaut die simultane 
und die spätere öffentliche Zugänglichmachung eines Werkes untersagt, 
kommt es daher nicht an.

 
Von der Bereichsausnahme unberührt bleibt ausweislich des ausdrückli
chen Wortlauts die Anwendung anderer Schrankenregelungen, wie z.B. 
des Zitatrechts gemäß § 51 UrhG.794

Objekt der Privilegierungshandlung

Im Rahmen von § 60c Abs. 1 UrhG dürfen grundsätzlich 15 Prozent eines 
Werkes genutzt werden.

Für Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder 
wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und ver
griffene Werke ist in § 60c Abs. 3 UrhG eine Erweiterung des Nutzungs
umfangs auf bis zu 100 Prozent vorgesehen.

 
Normübergreifend gilt: Das Objekt der Privilegierungshandlung muss 
nicht im Eigentum des Handelnden stehen.795 Dies ergibt sich primär aus 
einem Umkehrschluss zur Regelung des § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG, bei der als 
Vorlage für die Vervielfältigung explizit ein eigenes Werkstück gefordert 
wird. Die Legislative verzichtete bei § 60c Abs. 1 UrhG auf eine solche 
Beschränkung, obwohl ihr die tatsächliche Praxis durchaus bewusst war: 
Dies bestätigt die normative Annahme in den Gesetzesmaterialien, dass 

3.

793 Bejahend: Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 16; mit Bezug auf 
§ 60a UrhG begründend: Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 60c UrhG Rn. 9.

794 Ebenso in Bezug auf § 60c UrhG insgesamt: Berger, GRUR 2017, 953 (959); 
kritisch: VHD-Stellungnahme, S. 2.

795 Noch zu den Vorgängernormen: BGH, Urt. v. 25.02.1999 - I ZR 118/96, GRUR 
1999, 707 (710) – Kopienversanddienst; Loewenheim, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 44; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG 
Rn. 23; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 54.
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der wissenschaftliche Arbeitsprozess die Lektüre von Fachliteratur sowohl 
aus dem eigenen Bestand als auch aus der Bibliothek beinhalte.796

 
Fraglich ist allerdings, ob die Privilegierung der Vervielfältigung gemäß 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 UrhG analog § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG auf rechtmä
ßig hergestellte und rechtmäßig öffentlich zugänglich gemachte Vorlagen 
beschränkt werden muss.

Im Wortlaut fehlen Anhaltspunkte für eine solch restriktive Auslegung.
Normsystematisch ist eine derartige Auslegung zumindest nicht zwin

gend: Art. 5 Abs. 3 lit. a der Infosoc-RL enthält keine Einschränkung zu
gunsten rechtmäßig hergestellter und öffentlich zugänglich gemachter 
Vorlagen. Allein die zwingende Ausnahmeregelung für Zwecke des Text 
und Data Minings in Art. 3 Abs. 1 DSM-RL ist auf Vervielfältigungen 
von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen beschränkt, zu denen 
die privilegierten Forschungsorganisationen rechtmäßig Zugang haben. 
Auch unter Berücksichtigung des Gebots der unionsrechtskonformen Aus
legung kann diese Beschränkung allerdings in Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 UrhG keine Anwendung finden.

Auch die Vorgängernorm des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in § 52a Abs. 1 
Nr. 2 UrhG a.F. enthielt eine solche Beschränkung trotz der zwischenzeit
lichen Novellierungen des § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG in Bezug auf die Notwen
digkeit einer legalen Quelle für die Privatkopie-Vorlage nicht. Vielmehr ist 
davon auszugehen, dass die Legislative bewusst auf diese Einschränkung 
verzichtete. Denn der Schutzzweck der beiden Normen unterscheidet sich: 
Mit § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG a.F. sollte die Perpetuierung von Raubkopien 
vermieden, mit § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. die erleichterte Nutzung von 
urheberrechtlich geschützten Werken zu Forschungszwecken ermöglicht 
werden – genau wie mit dem jetzigen § 60c Abs. 1 UrhG.797

Der 15 Prozent-Grundsatz des § 60c Abs. 1 UrhG

Im Folgenden ist zu untersuchen, was unter „15 Prozent eines Werkes“ im 
Sinne des § 60c Abs. 1 UrhG zu verstehen ist.

a.

796 RegE UrhWissG, S. 1.
797 RegE UrhWissG, S. 29, 37; Plenarprotokoll der 790. Sitzung des Bundesrats am 

11.06.2003, S. 219.
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Quantitativer vs. qualitativer Ansatz

Der gesetzlich erlaubte Nutzungsumfang kann nach dem Wortlaut sowohl 
quantitativ als auch qualitativ bestimmt werden.

So kann für die Bestimmung der zulässigen 15 Prozent zunächst das 
Verhältnis der genutzten Stellen zum Gesamtwerk entscheidend sein 
(quantitativer Ansatz).798 Danach wären 15 Prozent einer 100-seitigen Mo
nografie grundsätzlich 15 Seiten.

Es käme allerdings auch eine kleinere Seitenanzahl in Betracht, wenn 
der Gesamtumfang eines Werkes nach dem jeweiligen Umfang der persön
lichen geistigen Schöpfung (§ 2 Abs. 2 UrhG) beurteilt würde (qualitati
ver Ansatz799). So könnte argumentiert werden, dass lediglich 1,5 Seiten 
einer 100-seitigen Monografie im Rahmen des § 60c Abs. 1 UrhG genutzt 
werden dürften, wenn sie zu 90 Prozent aus für den Inhalt Unbedeuten
dem bzw. urheberrechtlich nicht geschütztem Material (z.B. Daten und 
Formeln) bestünde, während sich das vom Verfasser geschaffene Werk, 
also seine persönliche geistige Schöpfung auf 10 Prozent (also 10 Seiten) 
beschränke. In eine ähnliche Richtung tendiert die Ansicht, die – in Bezug 
auf die alte Rechtslage – zumindest das Vorliegen kleiner Teile eines Wer
kes verneinte, wenn „wesentliche Teile“ eines Werkes genutzt wurden.800 

Die Wesentlichkeit wurde dabei durch eine Einzelfallabwägung unter Be

aa.

798 „In erster Linie“ auf dieses Kriterium abstellend: BGH, Urt. v. 28.11.2013 - 
I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 (551) – Meilensteine der Psychologie; diesen 
Ansatz als alleiniges Entscheidungskriterium verneinend: OLG Stuttgart, Urt. v. 
04.04.2012 - 4 U 171/11, GRUR 2012, 718 – Moodle; den Begriff der kleinen 
Teile als „relative Größe“ verstehend: Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Oh
ly, § 52a UrhG Rn. 4; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, §§ 52a UrhG 
Rn. 5, 53 UrhG Rn. 33; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, 
§ 52a UrhG Rn. 7; Rauer, GRUR-Prax 2012, 226 (226).

799 Mit Bezug zur alten Rechtslage mit der Schöpfungshöhe in eine ähnliche 
Richtung argumentierend: Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, 
§ 52a UrhG Rn. 9.

800 In Bezug auf in sich abgeschlossene Teile des Werkes „Meilensteine der Psycho
logie“, die jeweils einen „Wegbereiter der Psychologie“ darstellten, wesentliche 
Teile bejahend und in der Folge „kleine Teile“ ablehnend: OLG Stuttgart, 
Urt. v. 04.04.2012 - 4 U 171/11, GRUR 2012, 718 (720) – Moodle; die strikte 
Anwendung bestimmter Prozentsätze mit Vorsicht bewertend: Loewenheim, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 52a UrhG Rn. 4; jegliche qualitative Bewertung 
ablehnend: BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 (552) – 
Meilensteine der Psychologie.

Teil 2 Das Recht: Vorgaben des höherrangigen Rechts

190

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


rücksichtigung der Interessen der Rechtsinhaber, des Primärmarktes und 
der Nutzenden bestimmt.801

Obwohl bei § 53 Abs. 4 lit. b UrhG bis heute diese qualitative Sichtweise 
zugrunde gelegt wird,802 ist eine solche Sichtweise mit dem Argument 
der von der Legislative bei §§ 60a ff. UrhG angestrebten Rechtssicherheit803 

nicht zu vereinbaren.804 Darüber hinaus begegnet sie tiefgreifenden Beden
ken in Bezug auf die Definition des Werkbegriffs aus § 2 Abs. 2 UrhG. 
Denn auch im oben genannten Beispiel besteht das Werk, also die „persön
liche geistige Schöpfung“, in den gesamten 100 Seiten der Monografie.

Ein qualitativer Ansatz zur Bestimmung des gesetzlich erlaubten Nut
zungsumfangs scheidet daher nach neuer Rechtslage jedenfalls aus.

Die prozentuale Begrenzung

Die deutsche Legislative möchte mit der 15 Prozent-Maßgabe verbindlich 
das in Art. 5 Abs. 3 lit. a Infosoc-RL enthaltene Tatbestandsmerkmal „so
weit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist“ 
konkretisieren und Rechtssicherheit für Rechtsinhaber und Nutzer schaf
fen.805 Damit ersetzt die deutsche Legislative die unbestimmte806 Regelung 
zur Zulässigkeit der Nutzung von veröffentlichten „Teilen“ eines Werkes 
im umstrittenen807 § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. und streicht das einschrän
kende Tatbestandsmerkmal der Gebotenheit vollständig.808

bb.

801 OLG Stuttgart, Urt. v. 04.04.2012 - 4 U 171/11, GRUR 2012, 718 (720) – Mood
le; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, §§ 52a UrhG Rn. 5, 53 UrhG Rn. 33.

802 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 42; Grübler, in: Ahl
berg/Götting, § 53 UrhG Rn. 50.

803 RegE UrhWissG, S. 37.
804 Noch zur alten Rechtslage: BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 

2014, 549 (552) – Meilensteine der Psychologie; ebenfalls dieses Argument 
erwähnend, aber letztendlich ablehnend: OLG Stuttgart, Urt. v. 04.04.2012 - 
4 U 171/11, GRUR 2012, 718 (720) – Moodle.

805 RegE UrhWissG, S. 37; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 
§ 60c UrhG Rn. 14; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 60c UrhG Rn. 5.

806 Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 14; Grübler, in: 
Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 2.

807 BGH, Urt. v. 20.03.2013 - I ZR 84/11, GRUR 2013, 1220 – Gesamtvertrag Hoch
schul-Intranet; in Bezug auf § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG: BGH, Urt. v. 28.11.2013 – 
I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 – Meilensteine der Psychologie.

808 Vgl. § 52a Abs. 1 UrhG: „soweit [die öffentliche Zugänglichmachung] zu dem 
[...] Zweck [also: die eigene wissenschaftliche Forschung Dritter] geboten“.
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Insbesondere verbietet sich bei § 60c Abs. 1 UrhG daher nun eine einzel
fallbezogene Abwägung des zulässigen Nutzungsumfangs, die bei den Vor
gängernormen (§§ 52a, 53 UrhG a.F.) überwiegend befürwortet wurde.809

 
Zum Zustandekommen dieser 15 Prozent-Grenze schweigt der Regie
rungsentwurf zunächst.810 Erst im Besonderen Teil wird – wie bereits 
im Referentenentwurf811 – Bezug genommen auf die Gesamtverträge zwi
schen den am Wissenschaftsurheberrecht Beteiligten – allen voran die Ver
wertungsgesellschaften und die Bundesländer.812 Dazu wird ausgeführt, 
dass bislang „nach Maßgabe von Vereinbarungen in Gesamtverträgen zwi
schen Nutzern und Verwertungsgesellschaften [...] ein Nutzungsumfang 
von 10 bis 15 Prozent gestattet [war].“813

Diese Bezugnahme bedarf – insbesondere vor dem Hintergrund des 
Referentenentwurfs zum UrhWissG,814 indem noch die Zulässigkeit der 
Nutzung von 25 Prozent eines Werkes vorgesehen war – genauerer Unter
suchung.

Von Bedeutung für die Abwägung im Rahmen des § 60c Abs. 1 UrhG 
sind die Vereinbarungen bzw. Gesamtverträge mit Bezug zur Hochschule: 
Dazu zählen zunächst der Gesamtvertrag der Länder mit allen Verwertungs
gesellschaften mit Ausnahme der VG Wort zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 52a UrhG für die Jahre 2004-2010,815 2010-2012, 2013-2015 sowie 
die Vergütungsvereinbarung zur Abgeltung von Ansprüchen für Nutzungen 
nach § 52a UrhG (Hochschulen) mit diesen Verwertungsgesellschaften für 
Werke und Werkteile mit Ausnahme von Schriftwerken für die Jahre 2016 
bis 2018.

Mangels exakter Bestimmung des Werkumfangs in den Gesetzesmate
rialien816 war darin zunächst eine Definition der „Teile eines Werkes“ 
aus § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. notwendig gewesen. Die Vertragspartei

809 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 43; Grübler, 
in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 33.

810 RegE UrhWissG, S. 21.
811 RefE UrhWissG, S. 33.
812 Das Recht der Hochschule liegt gemäß Art. 70 Abs. 1 GG überwiegend in der 

Kompetenz der Länder. Der Bund hat auch über die Kompetenz des Art. 74 
Abs. 1 Nr. 13 Var. 2 GG keine Möglichkeit, Strukturen des Hochschulwesens zu 
gestalten. Vgl. Seiler, in: Epping/Hillgruber, Art. 74 GG Rn. 54.

813 RegE UrhWissG, S. 37.
814 RefE UrhWissG, S. 9.
815 Im Folgenden als „Gesamtvertrag Hochschule“ bezeichnet.
816 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informati

onsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 20.
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en einigten sich dazu auf folgende Begriffsbestimmung: Als „Teile eines 
Werkes“ galten gemäß § 2 Abs. 1 lit. b des Gesamtvertrags Hochschule von 
September 2007 33 Prozent eines Druckwerkes. Darüber hinaus wurden 
im Gesamtvertrag Hochschule die – für den Forschungskontext mangels 
Erwähnung in § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. nicht relevanten – „kleinen 
Teile eines Werkes“ mit einem Umfang von maximal 15 Prozent eines 
Werkes definiert. Zusätzlich wurde bei Filmen für die Nutzung „kleiner 
Teile“ eine absolute Obergrenze von 5 Minuten Länge festgelegt.

In den darauffolgenden Verträgen wurde jeweils auf die Begriffsbestim
mungen des Gesamtvertrags Hochschule von September 2007 Bezug genom
men.

Die vom Gesamtvertrag Hochschule ausgenommenen Schriftwerke sind 
für den Wissenschaftsbereich von besonderer Bedeutung. Diese sollten 
gemäß § 12 WahrnG a.F.817 durch einen Gesamtvertrag zwischen den 
Ländern und der VG Wort eine Regelung erfahren; eine außergerichtli
che Einigung wurde allerdings bis zum Außerkrafttreten des § 52a Abs. 1 
Nr. 2 UrhG a.F. nicht erzielt. In einem Einigungsvorschlag der gemäß § 14 
Abs. 1 Nr. 1 lit. c WahrnG a.F.818 angerufenen Schiedsstelle819 wurde als 
Definition der „Teile eines Werkes“ ein Umfang von maximal 25 Prozent 
eines Werkes mit einer absoluten Obergrenze von nicht mehr als 100 
Seiten eines Werkes festgelegt.820 Das OLG München erhöhte den prozen
tualen Umfang in Übereinstimmung mit dem Gesamtvertrag Hochschule auf 
33 Prozent eines Werkes, behielt die absolute Obergrenze von 100 Seiten 
eines Werkes allerdings bei.821 Der BGH erklärte hingegen – in Anlehnung 
an § 2 Abs. 1 lit. b des Gesamtvertrags Schule822 – lediglich einen Umfang 
von 25 Prozent eines Werkes für zulässig, während er an der absoluten 
Obergrenze von 100 Seiten festhielt.823

817 Jetzt § 35 VGG.
818 Jetzt § 92 Abs. 1 Nr. 3 VGG.
819 Schiedsstellenverfahren Sch-Urh 22/08.
820 RegE UrhWissG, S. 37.
821 OLG München, Urt. v. 24.03.2011 - 6 WG 12/09, ZUM-RD 2011, 603 (617) 

– Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für die 
öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken an 
Hochschulen.

822 Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für Nutzun
gen an Schulen zwischen den Ländern und allen Verwertungsgesellschaften 
(einschließlich der VG Wort).

823 BGH, Urt. v. 20.03.2013 - I ZR 84/11, GRUR 2013, 1220 (1223) – Gesamtvertrag 
Hochschul-Intranet.
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Folglich ist festzustellen, dass die deutsche Legislative mit der Neurege
lung des § 60c Abs. 1 UrhG für den Bereich der wissenschaftlichen For
schung den Umfang der zu nutzenden Werke für den Forschungsbereich 
vermindert – im Vergleich zu den von den Beteiligten bisher vertraglich 
vereinbarten oder gerichtlich festgesetzten Grenzen von 25 Prozent bzw. 
33 Prozent um 40 Prozent bzw. 54,55 Prozent.

Auch die unterinstanzliche Rechtsprechung824 sowie die Literatur hielt 
bisher überwiegend höhere Prozentsätze,825 entsprechende absolute Ober
grenzen826 oder sogar eine „fast vollständig[e] öffentliche Zugänglichma
chung“827 für angemessen.

824 In Bezug auf § 53 Abs. 3 S. 1 UrhG 18 Seiten bzw. weniger als 10 % jedenfalls als 
kleinen Teil ansehend: OLG Karlsruhe, Urt. v. 27.05.1987 - 6 U 31/86, GRUR 
1987, 818 (820) – Referendarkurs.

825 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 52a UrhG Rn. 13: „deutlich unter 
50 %“; jeweils in Bezug auf die – für den Forschungsbereich nicht relevanten – 
„kleinen Teile“ eines Werkes: Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, 
§§ 52a UrhG Rn. 9, 53 UrhG Rn. 85: 10-20 %; allerdings 20 % als zu hoch anse
hend: Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 52a UrhG Rn. 4; ebenso 
grundsätzlich in Bezug auf „kleine Teile“ in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 lit. a UrhG: 
Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 43; in Bezug 
auf „kleine Teile“ in § 53 Abs. 3 S. 1 UrhG 20 % als Obergrenze ansehend: 
Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 34; ebenso bei § 53 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 lit. a UrhG: Raczinski/Rademacher, GRUR 1989, 324 (327); Ha
berstumpf, Handbuch des Urheberrechts, S. 181 Rn. 345.

826 Schulz/Hagemeier, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 52a UrhG Rn. 16: „Meh
rere Buchkapitel“ eines Sprachwerkes erscheinen noch gerechtfertigt; Lüft, in: 
Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 52a UrhG Rn. 13: Die öffentliche Zugäng
lichmachung „einzelner Buchkapitel“ ist zulässig; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
5. Aufl. 2015, § 52a UrhG Rn. 9: „In Betracht kommen insbesondere ein oder 
mehrere Buchkapitel.“; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, 
§ 52a UrhG Rn. 12: Für eine Zulässigkeit genüge es, „einzelne Kapitel oder bei 
Sammelwerken einzelne Bände auszunehmen.“

827 Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 52a UrhG Rn. 30: Möglich 
ist danach eine „sehr umfassende Verwertung praktisch aller Werkarten“ durch 
Aussparung von einem oder zwei Kapiteln.
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Das Werk als Berechnungsgrundlage des § 60c Abs. 1 UrhG

Das Setzen einer prozentualen Obergrenze auf nationaler Ebene bringt – 
mangels unionsrechtlicher Vorgaben828 – die Frage nach der konkreten 
Berechnungsgrundlage für die gesetzlich erlaubte Nutzung mit sich.

 
Berechnungsgrundlage der 15 Prozent ist gemäß § 60c Abs. 1 UrhG das 
„Werk“.

Gegenstand der Privilegierungshandlung des § 60c Abs. 1 UrhG können 
grundsätzlich sowohl urheberrechtlich geschützte Werke im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 UrhG als auch leistungsschutzrechtlich geschützte Gegenstände 
sein.829 Eine Ausnahme von der Anwendung des § 60c Abs. 1 UrhG besteht 
lediglich für die in § 60c Abs. 3 UrhG genannten Werkkategorien sowie 
Datenbanken im Sinne von § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG, die in § 87c Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 UrhG eine gesonderte Regelung erfahren haben.830

 
Von Bedeutung sind im Wissenschaftsbereich insbesondere Sprachwerke 
im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG (einschließlich Computerprogram
me), Werke der Musik im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 2 UrhG, Lichtbild
werke im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG, Filmwerke im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG, Multimediawerke, Darstellungen wissenschaftlicher 
bzw. technischer Art im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG, Sammelwerke 
im Sinne von § 4 Abs. 1 UrhG und Datenbankwerke im Sinne von § 4 
Abs. 2 UrhG sowie Lichtbilder im Sinne von § 72 UrhG und Laufbilder 
im Sinne von § 95 UrhG. Besonders hervorzuheben ist der Wegfall des 
Filmwerk-Privilegs in § 52a Abs. 2 S. 2 UrhG a.F., das bis zum Erlass des 
UrhWissG die öffentliche Zugänglichmachung eines Filmwerkes vor Ab
lauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in 
Filmtheatern im Geltungsbereich des Urheberrechtsgesetzes stets nur mit 
Einwilligung des Berechtigten zuließ.

cc.

828 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der ver
wandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 
vom 22.06.2001, S. 10, 13, 16.

829 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einschränkung der verwandten Schutzrechte in 
diesem Teil der Untersuchung sowie Grübler, in: Ahlberg/Götting, §§ 60c UrhG 
Rn. 7, 60a UrhG Rn. 12 und 14.

830 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG die Darstellungen in 
diesem Teil der Untersuchung.
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Die Legislative äußert sich weder zum Gesamtumfang eines Werkes als 
Ausgangsgröße noch zu den Bestandteilen eines Werkes. Auslegungsfragen 
ergeben sich daher insbesondere hinsichtlich des Gesamtumfangs von 
Schriftwerken im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG und Filmwerken im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG sowie hinsichtlich des Einbezugs von 
Sammelwerken im Sinne von § 4 Abs. 1 UrhG, ihrer Bestandteile sowie 
Computerprogrammen im Sinne von § 69a Abs. 1 UrhG in den Anwen
dungsbereich des § 60c Abs. 1 UrhG:

Schriftwerke

Bei der Betrachtung von Schriftwerken als Werke im Sinne des § 60c 
Abs. 1 UrhG stellt sich sowohl die Frage nach der Bestimmung des Ge
samtumfangs als auch nach der Bestimmung ihrer Bestandteile.

Bestimmung der Maßeinheit

Bei Schriftwerken ist zur Bestimmung des Gesamtumfangs zunächst die 
Wahl einer sinnvollen Maßeinheit zu treffen: Dafür kämen Seiten, Wörter 
oder Zeichen in Betracht.831 Während die Zeichenanzahl im Einzelfall 
die exaktesten Ergebnisse erzielen würde, spricht für die Wahl der Seiten
zahl die praktische Tauglichkeit der Regelung.832 Nicht zuletzt aus diesem 
Grund bediente sich wohl auch die bisherige Rechtsprechung zur alten 
Rechtslage der Seitenanzahl als Maßeinheit – mit Ausnahme der Leersei
ten.833 Dabei gilt es zu beachten, dass aus Gründen der Praktikabilität 
nur solche Leerseiten keine Berücksichtigung finden dürfen, die von der 
Bezifferung ausgenommen wurden. Andernfalls müsste jede privilegierte 
Person zunächst das gesamte Buch einschließlich der Kapitel, die sie man
gels Relevanz von vornherein aus ihrer Recherche ausschließen konnte, 
auf das Vorhandensein von Leerseiten überprüfen.

i.

(1)

831 Noch in Bezug auf die alte Rechtslage des § 52a UrhG: Rauer, GRUR-Prax 2012, 
226 (227).

832 Rauer, GRUR-Prax 2012, 226 (227).
833 BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 (551) – Meilensteine der 

Psychologie.
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Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang die vom BGH zusätzlich 
vorgesehene Einschränkung, dass „nur Seiten zu berücksichtigen [seien], 
deren Inhalt überwiegend aus Text und nicht etwa überwiegend aus 
Bildern, Fotos oder Abbildungen besteh[e].“834 Diese Einschränkung ent
stammt dem Urteil des BGH zur Überprüfung des Gesamtvertrags über 
die Abgeltung von Ansprüchen nach § 52 a UrhG für das Öffentlich-Zugäng
lichmachen von Sprachwerken für Zwecke des Unterrichts und der Forschung 
an Hochschulen835 zwischen den Ländern und der VG Wort.836 Ob diese 
Einschränkung auf die Bestimmung der Berechnungsgrundlage des § 60c 
Abs. 1 UrhG nach neuer Rechtslage übertragbar ist, erscheint allerdings 
äußerst fraglich.

Bereits eine Anwendung dieses Grundsatzes im Urteil „Meilensteine der 
Psychologie“837 ist kritikwürdig. Denn an der Richtigkeit dieses Grundsat
zes bestehen erhebliche Zweifel:

Im Urteil zur Überprüfung des VG Wort-Gesamtvertrags urteilte der 
BGH lediglich über die Billigkeit der Festsetzung eines Gesamtvertrags 
gemäß § 16 Abs. 4 S. 3 WahrnG a.F.838 Er hielt die Einschränkung auf die 
Seiten, die überwiegend Text enthielten, in diesem Fall für angemessen, 
„da der [dort] in Rede stehende Gesamtvertrag ausschließlich Sprachwerke 
erfass[e].“839 Diese Begrenzung begründete er in Abgrenzung zum Gesamt
vertrag Hochschulen, dessen Geltungsbereich Bilder, Fotos und Abbildun
gen erfasse.840

Eine solche Begrenzung des Anwendungsbereichs ist im VG Wort-Ge
samtvertrag selbst allerdings an keiner Stelle genannt.841 Sie könnte sich 
lediglich aus einer Zusammenschau mit § 1 Abs. 1 des Gesamtvertrags der 

834 BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 (552) – Meilensteine der 
Psychologie.

835 In der Folge als „VG Wort-Gesamtvertrag“ bezeichnet.
836 BGH, Urt. v. 20.03.2013 - I ZR 84/11, GRUR 2013, 1220 (1223) – Gesamtvertrag 

Hochschul-Intranet.
837 BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 – Meilensteine der 

Psychologie.
838 Jetzt § 130 S. 1 VGG.
839 BGH, Urt. v. 20.03.2013 - I ZR 84/11, GRUR 2013, 1220 (1223) – Gesamtvertrag 

Hochschul-Intranet.
840 BGH, Urt. v. 20.03.2013 - I ZR 84/11, GRUR 2013, 1220 (1223) – Gesamtvertrag 

Hochschul-Intranet.
841 OLG München, Urt. v. 24.03.2011 - 6 WG 12/09, ZUM-RD 2011, 603 (605): 

Der von der Klägerin als Anlage K1 beigefügte Gesamtvertrag war betitelt als 
„Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG“. Auch in 
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Länder mit allen Verwertungsgesellschaften mit Ausnahme der VG Wort zur 
Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für die Jahre 2004-2010842 er
geben: Denn „dieser Vertrag regelt die Abgeltung urheberrechtlicher An
sprüche aus § 52a UrhG [a.F.] für das öffentliche Zugänglichmachen von 
Werken und Werkteilen mit Ausnahme von Sprachwerken für Zwecke des 
Unterrichts und der Forschung.“

Eine Begrenzung des Anwendungsbereichs ist jedoch – neben der feh
lenden Verankerung im Wortlaut des VG Wort-Gesamtvertrags – aus zwei 
Gründen abzulehnen:

Erstens wurden Sprachwerke aus dem Anwendungsbereich des Gesamt
vertrags Hochschule ausgenommen, da keine der beteiligten Verwertungs
gesellschaften die Wahrnehmungskompetenz für Sprachwerke besitzt. An
deres gilt in Bezug auf die VG Wort, die die Rechteeinräumung im 
Wahrnehmungsvertrag auf „alle Sprachwerke des Berechtigten“ sowie „da
rüber hinaus auf Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art ein
schließlich entsprechender Lichtbildwerke (§ 2 Abs. 1 [Nr.] 5 UrhG) und 
Lichtbilder (§ 72 UrhG), die vom Verfasser des Sprachwerkes für dieses 
geschaffen worden sind“, erstreckt.843

Zweitens widerspräche es dem im Zivilrecht fest verankerten Grundsatz 
der Relativität der Schuldverhältnisse, aus der Regelung des Vertragsgegen
stands des Gesamtvertrags Hochschule zu schließen, dass der VG Wort-Ge
samtvertrag lediglich Sprachwerke erfasse.

Die Begründung des BGH erscheint also rechtsfehlerhaft. Von einer 
Übertragung des Grundsatzes, dass „nur Seiten zu berücksichtigen [seien], 
deren Inhalt überwiegend aus Text und nicht etwa überwiegend aus Bil
dern, Fotos oder Abbildungen besteh[e]“,844 sollte daher zumindest in 
Bezug auf die neue Rechtslage abgesehen werden.

§ 1 Abs. 1 des Vertragsentwurfs erfolgt keine Eingrenzung des Vertragsgegen
stands auf Sprachwerke.

842 Im Folgenden als „Gesamtvertrag Hochschule“ bezeichnet.
843 Vgl. zur Rechtslage zum Zeitpunkt des Verfahrens: § 2 S. 1 und 2 im Muster des 

Wahrnehmungsvertrags zwischen dem Urheber und der VG Wort – Fassung 
vom 22.05.2010; ebenfalls § 2 S. 1 und 2 im Muster des Wahrnehmungsvertrags 
zwischen dem Urheber und der VG Wort – Fassung vom 09.06.2018.

844 BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 (552) – Meilensteine der 
Psychologie.
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Bestimmung der Bestandteile

Bedient man sich der Seitenanzahl als Maßeinheit, stellt sich eine Folge
frage: Sind bei Schriftwerken Titelseite, bibliographische Angaben, Vor
wort, Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Literaturverzeichnis und 
Stichwortverzeichnis, Sachregister, Endnoten etc. zum Gesamtumfang des 
Werkes zu zählen und damit in die Berechnungsgrundlage der 15 Prozent 
eines Werkes miteinzubeziehen?

Auch diese Entscheidung wird den Gerichten überlassen. Eine rich
tungsweisende Entscheidung fehlt bisher.

 
In Anlehnung an die BGH-Entscheidung „Meilensteine der Psycholo
gie“845 wird der Einbezug aller genannten Bestandteile in der Literatur 
pauschal bejaht.846 Sie bedarf allerdings genauerer Untersuchung – insbe
sondere vor dem Hintergrund der Rechtslage unter dem umstrittenen 
§ 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. sowie der Zielsetzung der Legislative, die 
Rechtssicherheit für die Anwendenden zu steigern:847

 
Ein Einbezug in den Gesamtumfang würde die konkrete Anzahl der zuläs
sigerweise benutzten Teile eines Werkes erhöhen.848 Auch wenn damit 
ein intensiver Eingriff in das Urheberrecht des Rechtsinhabers verbunden 
ist, spricht die erhebliche Steigerung der Praktikabilität der Regelung für 
einen Einbezug der oben genannten Bestandteile in den Gesamtumfang 
des Werkes.849

 
Argumentiert werden könnte allerdings, dass die oben genannten Bestand
teile unberücksichtigt bleiben müssen, da sie für den Privilegierten nicht 
nützlich sind.850 Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung würde aller

(2)

845 BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 (551) – Meilensteine der 
Psychologie.

846 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 7; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 
§ 60c UrhG Rn. 7; Schack, ZUM 2017, 802 (804).

847 RegE UrhWissG, S. 2, 24, 37.
848 Vgl. Tabelle in OLG Stuttgart, Urt. v. 04.04.2012 - 4 U 171/11, GRUR 2012, 718 

(721) – Moodle.
849 BGH, Urt. v. 28.11.2013 - I ZR 76/12, GRUR 2014, 549 (552) – Meilensteine der 

Psychologie; OLG Stuttgart, Urt. v. 04.04.2012 - 4 U 171/11, GRUR 2012, 718 
(720) – Moodle.

850 So bezogen auf Studierende: LG Stuttgart, Urt. v. 27.09.2011 - 17 O 671/10, 
GRUR-RR 2011, 419 (422) – Elektronische Lernplattform.
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dings auch diese Ansicht zu einem Einbezug – jedenfalls von Inhalts-, 
Stichwort- und Literaturverzeichnis – führen. Denn gerade diese Bestand
teile unterstützen die vertiefende Erkenntnisgewinnung sowie weitere Re
cherchen.851

Neben dieser tatsächlichen Einschränkung sprechen auch rechtssyste
matische Gründe gegen diese Ansicht: Unabhängig vom Nutzen für die 
jeweils Privilegierten genießen die oben genannten Bestandteile grundsätz
lich Urheberrechtsschutz.852 Dies gilt insbesondere für Materialien, in de
nen „die suchende, sichtende und auswählende Forschungstätigkeit de[r 
verfassenden Person] einen eigenschöpferischen Niederschlag gefunden 
hat.“853 Die geistige Leistung der verfassenden Person liegt dabei häufig 
in der systematischen und übersichtlichen Darstellung,854 die insbesonde
re im Inhaltsverzeichnis zum Ausdruck kommt. Dass dieser Bestandteil 
heutzutage häufig computergeneriert ist, verändert diese Bewertung nicht. 
Denn die konkrete Anordnung beruht weiterhin auf der individuellen 
Leistung der forschenden Person unter Ausnutzung des eigenschöpferi
schen Gestaltungsspielraums.855 Lediglich wenn sich aus der Freiheit der 
wissenschaftlichen Lehre Beschränkungen des Urheberrechts für Darstel
lung und Gestaltung ergeben, kann im Einzelfall der Urheberrechtsschutz 
zu verneinen sein.856

Diese Wertung könnte in Bezug auf das Literaturverzeichnis von Bedeu
tung sein: Dieses listet lediglich die in der Arbeit verwendete Literatur 
in einer vorher festgelegten Reihenfolge auf. Allerdings kommt auch in 
deren Auswahl und Anordnung – gerade wegen dem „für den Nichtfach

851 Dies selbst in Bezug auf Studierende bejahend: OLG Stuttgart, Urt. v. 
04.04.2012 - 4 U 171/11, GRUR 2012, 718 (720) – Moodle.

852 BGH, Urt. v. 07.12.1979 - I ZR 157/77, GRUR 1980, 227 (230f.) – Monumenta 
Germamae Historica; BGH, Urt. v. 21.11.1980 - I ZR 106/78, GRUR 1981, 352 
(353) – Staatsexamensarbeit; BGH, Urt. v. 12.07.1991 - I ZR 16/89, GRUR 1991, 
130 (132f.) – Themenkatalog.

853 BGH, Urt. v. 27.09.1990 - I ZR 244/88, GRUR 1991, 523 (525) – Grabungsmate
rialien.

854 BGH, Urt. v. 09.10.1986 - I ZR 145/84, GRUR 1987, 166 (166) – AOK-Merk
blatt.

855 BGH, Urt. v. 09.10.1986 - I ZR 145/84, GRUR 1987, 166 (166f.) – AOK-Merk
blatt.

856 BGH, Urt. v. 21.11.1980 - I ZR 106/78, GRUR 1981, 352 (353) – Staatsexamens
arbeit.
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mann kaum zu überblickenden Material“ im wissenschaftlichen Kontext – 
die geistige Leistung der forschenden Person zum Ausdruck.857

 
Einen Sonderfall kann in Einzelfällen der Einbezug der Titelseite in den 
Gesamtumfang des Werkes darstellen: Abhängig von ihrer konkreten Ge
staltung kann in ihr selbst ein schutzwürdiges Werk liegen. Dessen gesetz
lich erlaubte Nutzung richtet sich im Fall von Abbildungen nach § 60c 
Abs. 3 UrhG.858

 
Als Ergebnis ist daher festzuhalten: Der Gesamtumfang eines Schriftwer
kes ist daher unter Einbezug aller bezifferten Seiten und aller Verzeichnis
se sowie Endnoten zu bestimmen.

Filme

In Bezug auf Filmwerke im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG und Laufbil
der im Sinne des § 95 UrhG ist die Rechtslage bisher ebenfalls ungeklärt.

 
Fest steht, dass diese jedenfalls nicht – wie bisher gemäß § 52a Abs. 2 
S. 2 UrhG a.F. – erst nach Ablauf einer Embargofrist von zwei Jahren nach 
Beginn der regulären Auswertung in Filmtheatern im Rahmen des § 60c 
Abs. 1 UrhG genutzt werden dürfen.859

 
Insbesondere stellt sich bei Filmwerken – wie bei Schriftwerken – die 
Frage nach den Bestandteilen zur Bestimmung des Gesamtumfangs des 
Werkes. Der rechtlichen Bewertung des Abspanns kommt dabei besondere 
Bedeutung zu.

Im Interesse der Nutzenden sollte er in den Gesamtumfang des Werkes 
des § 60c Abs. 1 UrhG miteinbezogen werden, da die Ausweitung der 
Gesamtlänge eine Ausweitung der privilegierten 15 Prozent-Begrenzung 
bedeutet.

Das Interesse des Rechtsinhabers wird – aufgrund der bestehenden Ur
heberpersönlichkeitsrechte (insbesondere Recht auf Anerkennung der Ur

ii.

857 BGH, Urt. v. 09.10.1986 - I ZR 145/84, GRUR 1987, 166 (166) – AOK-Merk
blatt.

858 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes in 
§ 60c Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

859 RegE UrhWissG, S. 43; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 16.
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heberschaft gemäß § 13 UrhG) – ebenfalls dahin gehen, dass der Abspann 
mitgenutzt wird. Bereits die Pflicht zur Quellenangabe aus § 63 Abs. 1 
bzw. 2 UrhG wird einen Einbezug des Abspanns regelmäßig erfordern. Ge
mäß branchenüblichen Gepflogenheiten kann lediglich bei untergeordne
ten, also nicht maßgeblichen Beiträgen auf eine Nennung des Urhebers 
verzichtet werden.860 Ob diese Einschränkung allerdings mit dem unver
zichtbaren Urheberpersönlichkeitsrecht der betreffenden Urheber verein
bar ist, erscheint zweifelhaft.861

Bei besonders vielen an der Filmproduktion Beteiligten kann der Ab
spann insgesamt bereits 15 Prozent der Gesamtlänge des Films darstellen. 
In diesen Fällen wäre der privilegierten Person die Nutzung anderer Teile 
des Films – die in vielen Fällen Kern der wissenschaftlichen Forschung 
sein werden – nicht möglich. In diesen Fällen wäre unter Berücksichti
gung der verfassungsrechtlichen Bedeutung der Forschungsfreiheit eine 
teleologische Extension862 der Bestimmung und des 15 Prozent-Umfangs 
denkbar, im Ergebnis aber aus Gründen der angestrebten Rechtssicher
heit863 abzulehnen.

Sammelwerke

Bereits während des Gesetzgebungsverfahren waren Sammelwerke häu
fig Gegenstand der Diskussion der am Wissenschaftsurheberrecht Beteilig
ten.864 Problematisiert wurde insbesondere die Frage, ob auch Sammelwer
ke Werke im Sinne des § 60c Abs. 1 UrhG darstellten oder lediglich die da
rin befindlichen Beiträge865 von der Privilegierung des § 60c Abs. 1 UrhG 
erfasst seien.

iii.

860 OLG München, Urt. v. 10.02.2011 - 29 U 2749/10, ZUM 2011, 422 (428) – 
Tatort-Vorspann.

861 Kreile/Wallner, ZUM 1997, 625 (628).
862 Zum Begriff vgl. Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, S. 89–91; 

Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 216–220.
863 RegE UrhWissG, S. 37.
864 Ausdrücklich Sammelwerke thematisierend: Aktionsbündnis-Stellungnahme, 

S. 2; GermanU15-Stellungnahme, S. 4; ULB Bonn-Stellungnahme, S. 2; STM-
Stellungnahme, S. 4.

865 Beiträge meint in diesem Zusammenhang sowohl Artikel und Aufsätze als auch 
Gedichte und Lichtbildwerke oder Lichtbilder, vgl. zu dieser Begriffsdefinition 
der Legislative in § 53 Abs. 2 UrhG a.F.: Beschlussempfehlung und Bericht des 
Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu dem von der Bundesregierung eingebrach
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Diese Frage hat zur Bestimmung des privilegierten Nutzungsumfangs 
erhebliche Bedeutung und bedarf daher – auch vor dem Hintergrund der 
im Wissenschaftsbereich häufig herausgegebenen Tagungsbänden bzw. 
„Conference Proceedings“, Festschriften, Lexika, Handbücher, Schriften
reihen, juristischen Kommentaren sowie Zeitschriften866 näherer Untersu
chung.867

Vorbemerkung

Bei den oben genannten Objekten sollte in der Praxis stets vorab geprüft 
werden, ob es sich dabei tatsächlich um ein Sammelwerk handelt. Es 
bedarf einer Abgrenzung zur Bearbeitung im Sinne des § 3 UrhG, zu 
einem in Miturheberschaft geschaffenen Werk gemäß § 8 Abs. 1 UrhG, zu 
einer Werkverbindung im Sinne des § 9 UrhG sowie zu einem Zitat im 
Sinne des § 51 UrhG.868 Die Einordnung erfordert eine Abwägung unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, weshalb im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung dazu keine allgemeinen Aussagen getroffen 
werden können.

Bestimmung der Messgröße

Sammelwerke sind gemäß § 4 Abs. 1 UrhG alle Sammlungen von Werken, 
Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl 
oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind. 
Schutzgegenstand des § 4 Abs. 1 UrhG ist das Sammelwerk in seiner An
ordnung bzw. Auswahl seiner Beiträge. Deswegen ist das Urheberrecht an 
einem Sammelwerk nach bisheriger Rechtsprechung nur verletzt, wenn 

(1)

(2)

ten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Urheberrechts (BT-Drs. 10/837), BT-Drs. 10/3360, S. 19.

866 Zur Schutzfähigkeit von Zeitschriften als Sammelwerk vgl. OLG Hamm, Urt. 
v. 26.02.2008 - 4 U 157/07, ZUM 2008, 598 (601) – Veröffentlichung von Zeit
schriftenartikeln.

867 Wandtke, NJW 2018, 1129 (1133).
868 Marquardt, in: Wandtke/Bullinger, § 5 UrhG Rn. 5-8; Ahlberg, in: Ahlberg/Göt

ting, § 4 UrhG Rn. 27.
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das Sammelwerk als Ganzes oder Teile der strukturell besonderen Auswahl 
oder Anordnung seiner Beiträge übernommen werden.869

Sammelwerke werden gemäß § 4 Abs. 1 UrhG unbeschadet eines an den 
einzelnen Elementen gegebenenfalls bestehenden Urheberrechts oder ver
wandten Schutzrechts wie selbstständige Werke geschützt. Sie sind daher 
grundsätzlich auch Werke im Sinne des § 60c Abs. 1 UrhG. Gegenstand 
der Privilegierungshandlung des § 60c Abs. 1 UrhG ist die strukturelle 
Aufbereitung, also die Auswahl und Anordnung der Beiträge.

 
Gemäß § 60c Abs. 1 UrhG dürfen entsprechend 15 Prozent eines Sammel
werkes genutzt werden.

Auch wenn sich die Anwendung dieser Regelung in der Praxis schwie
rig gestalten kann, sollte aus rechtssystematischen Gründen nicht von 
diesem Grundsatz abgewichen werden: § 60c Abs. 1 UrhG benennt aus
drücklich das „Werk“; § 60c Abs. 3 UrhG benennt abschließend die Aus
nahmen zu § 60c Abs. 1 UrhG. Insbesondere kann mittels praktischer 
Anwendungsprobleme nicht begründet werden, dass die Bestimmung des 
§ 60c Abs. 1 UrhG so auszulegen ist, dass das Werk im Sinne der Vorschrift 
der einzelne Beitrag des Sammelwerkes ist.870 Dies widerspräche der zur 
alten Rechtslage vertretenen Auffassung der Einheit von Schriftwerken: 
Bei § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. i.V.m. § 53 Abs. 4 lit. b UrhG war 
anerkannt, dass die Zeitschrift selbst als Einheit anzusehen sei.871 Das Glei
che galt in Bezug auf das Buch als „vom Verlag gelieferte abgeschlossene 
Einheit“.872 Auch die Rechtsprechung erkannte den urheberrechtlichen 
Schutz von Zeitschriften als Sammelwerke grundsätzlich an, sofern deren 
Elemente systematisch oder methodisch angeordnet waren und hinsicht
lich der Anordnung der einzelnen Artikel im jeweiligen Heft einen schöp

869 BGH, Urt. v. 21.11.1991 - I ZR 190/89, GRUR 1992, 382 (384) – Leitsätze; BGH, 
Urt. v. 27.03.2013 - I ZR 9/12, GRUR 2013, 1213 (1219) – SUMO; Dreier, in: 
Dreier/Schulze, § 4 UrhG Rn. 15; Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 4 UrhG Rn. 28; 
Marquardt, in: Wandtke/Bullinger, § 4 UrhG Rn. 18.

870 So jedoch: Berger, GRUR 2017, 953 (960); im Ergebnis zustimmend: Wandtke, 
NJW 2018, 1129 (1131); Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 7.

871 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 77; dem folgend: 
Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 53 UrhG Rn. 37; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 53 UrhG Rn. 41.

872 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 77; dem folgend: 
Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 53 UrhG Rn. 37; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 53 UrhG Rn. 41.
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ferischen Gehalt (§ 2 Abs. 2 UrhG) aufwiesen.873 Auch in diesem Fall war 
die Zeitschrift als Einheit zu betrachten. Begründet wurde diese Sichtweise 
vor allem teleologisch: Die Legislative wollte mit der Regelung des § 53 
Abs. 4 UrhG unzumutbare Eingriffe in das Vervielfältigungs- und Verbrei
tungsrecht des Berechtigten und so eine Schädigung des Primärmarktes 
verhindern.874 Der Primärmarkt wird allerdings nur geschädigt, wenn die 
Original-Anschaffung der Bücher bzw. Zeitschriften entbehrlich gemacht 
wird.875 Da die Legislative bis heute der genannten Zwecksetzung folgt,876 

ist davon auszugehen, dass auch die Auffassung der Einheit von Schrift
werken bis heute Bestand hat.

 
Nur wenn mangels persönlicher geistiger Schöpfung in Anordnung bzw. 
Auswahl kein Sammelwerk, sondern lediglich eine Sammlung vorliegt, ist 
der einzelne Beitrag Bezugspunkt.877 Andernfalls bedürfte es einer Äuße
rung des Willens der Legislative in irgendeiner Weise.878

 
Sofern in einem Sammelwerk urheberrechtlich geschützte Werke enthal
ten sind, kann die Anwendung dieser Regelung dazu führen, dass unter 
bestimmten Umständen urheberrechtlich geschützte Beiträge aus einem 
Sammelwerk im Rahmen des § 60c Abs. 1 UrhG vollständig genutzt wer
den können, obwohl sie einzeln lediglich in einem Umfang bis zu 15 
Prozent genutzt werden dürften. Dies kann zu einer Aushöhlung der 
Nutzungsrechte des Urhebers des einzelnen Werkes führen.879 Aus verfas

873 OLG Hamm, Urt. v. 26.02.2008 - 4 U 157/07, GRUR-RR 2008, 276 – Online-
Veröffentlichung; LG Bielefeld, Urt. v. 11.05.2010 - 4 O 292/06, GRUR 2010, 
324 (325) – Online-Veröffentlichung; im konkreten Fall die persönliche geistige 
Schöpfung verneinend, aber den Schutz als Sammelwerk grundsätzlich aner
kennend: OLG München, Urt. v. 10.05.2007 - 29 U 1638/06, MMR 2007, 525 
(526) – Subito; LG München I, Urt. v. 15.12.2005 - 7 O 11479/04, BeckRS 2006, 
01166 – Kopienversanddienst.

874 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 17.

875 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 77; Grübler, in: Ahl
berg/Götting, § 53 UrhG Rn. 37.

876 So zumindest der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 12.05.2017 vgl. RegE 
UrhWissG, S. 57.

877 So Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 7, allerdings eine unklare Begriff
lichkeit verwendend.

878 Vgl. zur entsprechenden Diskussion im Laufe des Gesetzgebungsverfahren zu 
§ 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG: RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vor
schriften auf dem Gebiet des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 28, 37.

879 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 4 UrhG Rn. 36.
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sungsrechtlichen Gründen wird daher die Vornahme einer teleologischen 
Reduktion des § 60c Abs. 1 UrhG in Bezug auf Sammelwerke diskutiert, 
die urheberrechtlich geschützte Beiträge enthalten.880 Diese ist allerdings 
aus Gründen der angestrebten Rechtssicherheit abzulehnen.881 Zudem 
wird urheberrechtlicher Schutz für ein Sammelwerk ja gerade wegen der 
strukturell besonderen Auswahl oder Anordnung seiner Beiträge gewährt; 
diese Gesamtkonzeption wird geschützt und darf folgerichtig auch im 
Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG genutzt werden.882

Computerprogramme

Computerprogramme sind seit 1985 ausdrücklich als Schutzgegenstän
de im Katalog des § 2 Abs. 1 UrhG in der Kategorie der Sprachwerke 
(Nr. 1) aufgenommen.883 Gemäß § 69a Abs. 4 UrhG finden auf sie die 
für Sprachwerke geltenden Bestimmungen Anwendung, soweit in §§ 69a 
bis 69g UrhG nichts anderes bestimmt ist.

 
§ 69d Abs. 1 bis 3 UrhG enthält bestimmte Ausnahmen von den zu
stimmungsbedürftigen Handlungen im Sinne des § 69c UrhG zur be
stimmungsgemäßen Benutzung des Computerprogramms einschließlich 
der Fehlerberichtigung, zur Erstellung einer Sicherungskopie und zur 
Ermittlung der einem Programmelement zugrundeliegenden Ideen und 
Grundsätze. Es handelt sich dabei jedenfalls um leges speciales zu den 
Schranken des Urheberrechts durch gesetzlich erlaubte Nutzungen in 
§§ 44a – 63a UrhG.884

iv.

880 Den einzelnen Beitrag des Sammelwerkes als Bezugsgröße ansehend: Schulze, 
in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 7; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 60c UrhG 
Rn. 14; Berger, GRUR 2017, 953 (960); Wandtke, NJW 2018, 1129 (1131); vgl. 
dazu auch die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes in 
diesem Teil der Untersuchung.

881 RegE UrhWissG, S. 37.
882 Ähnlich Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 7.
883 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu dem 

von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts (BT-Drs. 10/837), BT-Drs. 
10/3360, S. 18.

884 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69d UrhG Rn. 3; Loewenheim/Spindler, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 69a ff. UrhG Rn. 7; Czychowski, in: Norde
mann/Nordemann/Czychowski, Vor §§ 69a ff. bis 69g UrhG Rn. 4.
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Ob es sich bei § 69d UrhG indes um eine abschließende Regelung zur 
Beschränkung der Ausschließlichkeitsrechte des Computerprogrammher
stellers handelt885 oder neben § 69d UrhG auch noch Raum für die An
wendung von § 60c Abs. 1 UrhG bleibt, bedarf der näheren Untersuchung. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der praktischen Durchsetz
barkeit des § 60c Abs. 1 UrhG im Bereich der Datenbankwerke. Denn 
häufig wird der Zugang zu Elementen eines Datenbankwerks im Sinne 
von § 4 Abs. 2 UrhG durch ein Computerprogramm im Sinne des § 69a 
Abs. 1 UrhG ermöglicht. Dieses ist ausweislich des § 4 Abs. 2 S. 1 UrhG 
nicht Bestandteil des Datenbankwerkes. Während das Datenbankwerk 
selbst vom Werkbegriff des § 60c Abs. 1 UrhG zweifelsohne erfasst wird, 
stellt sich – aus Gründen der praktischen Durchsetzbarkeit – insofern die 
Frage, ob § 60c Abs. 1 UrhG auch auf Computerprogramme im Sinne des 
§ 69a UrhG anwendbar ist.886

 
Das Verhältnis von § 69d UrhG zu den Schranken des Urheberrechts 
durch gesetzlich erlaubte Nutzungen in §§ 44a – 63a UrhG wird durchaus 
differenziert beurteilt.887

Eine ausdrückliche Regelung findet sich dazu weder in den §§ 69a 
bis 69g UrhG noch in der zugrundeliegenden Computerprogramm-
RL. Diese beschränkt sich in Erwägungsgrund 19 auf die Festlegung, 
dass sie „nicht die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in Überein
stimmung mit der Berner Übereinkunft vorgesehenen Ausnahmeregelun
gen für Punkte, die nicht von der Richtlinie erfasst werden, [berührt]“. 
Ob zu den harmonisierten „Punkten“ lediglich die zustimmungsbedürf
tigen Handlungen des § 69c UrhG oder zusätzlich die Ausnahmen des 
§ 69d UrhG zählen, ist bisher ungeklärt.888

885 Dies wohl bejahend: Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG 
Rn. 3.

886 Ausdrücklich verneinend: Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 
§ 60c UrhG Rn. 3; Thum, in: Wandtke/Bullinger, § 87c UrhG Rn. 2, 9.

887 Vgl. für einen Überblick: Loewenheim/Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 69a UrhG Rn. 25; Grützmacher, in: Wandtke/Bullinger, § 69a UrhG Rn. 74-75; 
Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69d UrhG Rn. 3; Kaboth/Spies, in: Ahlberg/Göt
ting, § 69d UrhG Rn. 2; Czychowski, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 69a UrhG Rn. 43.

888 Vgl. dazu Dreier, GRUR 1993, 781 (784).
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Das Verhältnis ist schrankenspezifisch zu klären: Dem Inhalt nach könnte 
§ 60c Abs. 1 UrhG durchaus auf Computerprogramme Anwendung fin
den. Auch Computerprogramme können für Zwecke der nicht kommerzi
ellen wissenschaftlichen Forschung grundsätzlich vervielfältigt, verbreitet 
und öffentlich zugänglich gemacht werden. Auch eine lediglich anteilige 
Nutzung des Computerprogramms ist im Gesetzestext vorgesehen889 und 
– anders als von manchen Literaturstimmen in Bezug auf die Vorgänger
norm des § 52a Abs. 1 UrhG a.F. behauptet890 – in der Praxis wegen der 
grundsätzlichen Teilbarkeit von Code bzw. Programmausdrucken891 mög
lich.

In Bezug auf das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gemäß 
§ 69c Nr. 1 UrhG war bereits bei Geltung des § 52a Abs. 1 UrhG a.F. des
sen teilweise Einschränkung zugunsten der wissenschaftlichen Forschung 
anerkannt.892

Die Einschränkung des Rechts zur Vervielfältigung sowie zur Verbrei
tung findet im bisherigen Recht keine Vorbilder. Zur Auslegung dieser 
Freistellungen zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen 
Forschung muss daher ein besonderes Augenmerk auf die bestehende 
Interessenlage gelegt werden. Bei Einführung der Regelungen für Com
puterprogramme bzw. Programme für die Datenverarbeitung war deren 
Vervielfältigung oder wesentlicher Teile davon stets nur mit Einwilligung 
des Berechtigten zulässig.893 Damit sollten vor dem Hintergrund der Ein
fachheit und Preisgünstigkeit des technischen Vervielfältigungsvorgangs 
die Kontrollinteressen des Rechtsinhabers gewahrt und die Bildung eines 
entsprechenden Marktes ermöglicht werden.894 Dieser generelle Einwilli

889 Vgl. § 69c Nr. 1 UrhG: „Vervielfältigung, ganz oder teilweise“.
890 Grützmacher, in: Wandtke/Bullinger, § 69a UrhG Rn. 75.
891 Insofern in Bezug auf Programmlistings inkonsequent: Grützmacher, in: Wandt

ke/Bullinger, § 69 UrhG Rn. 75.
892 Loewenheim/Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 69a UrhG Rn. 25; Ka

both/Spies, in: Ahlberg/Götting, § 69 UrhG Rn. 2; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 69d UrhG Rn. 3.

893 Vgl. dazu bereits § 53 Abs. 4 S. 2 UrhG in der Fassung vom 01.07.1985: „Ebenso 
ist die Vervielfältigung eines Programms für die Datenverarbeitung (§ 2 Abs. 1 
Nr. 1) oder wesentlicher Teile davon stets nur mit Einwilligung des Berechtig
ten zulässig.“

894 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu 
dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Än
derung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts (BT-Drs. 10/837), 
BT-Drs. 10/3360, S. 19.
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gungsvorbehalt wurde bei Umsetzung der Computerprogramm-RL durch
brochen. Durch Aufhebung des § 53 Abs. 4 S. 2 UrhG in der Fassung vom 
01.07.1985895 sowie Einführung der § 69d Abs. 1 bis 3 UrhG wollte die 
Legislative allerdings die bis dahin geltende Rechtslage in Bezug auf die 
Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, zu der 
auch der wissenschaftliche Gebrauch zählte, nicht ändern: Sie sollte wei
terhin stets lediglich mit Zustimmung des Rechtsinhabers zulässig sein.896 

Eine Anwendung des § 53 Abs. 1 UrhG auf Computerprogramme schied 
somit aus.

 
Mehr als dreißig Jahre später argumentieren Literaturstimmen immer 
noch dafür, dass § 69d UrhG die Anwendung des § 53 UrhG sperre.897 

Das gelte unterschiedslos für Nutzungen zum privaten Gebrauch im Sinne 
von § 53 Abs. 1 UrhG sowie zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch im 
Sinne von § 53 Abs. 2 Nr. 1 UrhG a.F.898 Diese Anwendungssperre könnte 
auf Vervielfältigungen im Sinne des § 60c Abs. 1 UrhG zu übertragen sein. 
Die gesetzlich erlaubte Nutzung zum Zwecke der nicht kommerziellen 
wissenschaftlichen Forschung gemäß § 60c Abs. 1 UrhG sieht allerdings – 
im Gegensatz zur privaten (Sicherungs-)Kopie gemäß § 53 Abs. 1 UrhG, 
die bei Anwendung des § 53 Abs. 1 UrhG eine vollständige und somit 
lauffähige Vervielfältigung eines Computerprogrammes ermöglichen wür
de – lediglich eine teilweise Vervielfältigung eines Computerprogramms 
vor. Diese teilweise Vervielfältigung ersetzt nicht die Anschaffung eines 
gemeinsam genutzten Computerprogramms in einer Forschungsgruppe 
und hat folglich äußerst geringe Auswirkungen auf den Primärmarkt. Die 
gesetzlich erlaubte Nutzung gemäß § 60 Abs. 1 UrhG unterscheidet sich 
daher von der des § 53 UrhG.

895 RegE: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, 
BT-Drs. 12/4022, S. 4.

896 RegE: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, 
BT-Drs. 12/4022, S. 8.

897 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69d UrhG Rn. 3; Kaboth/Spies, in: Ahlberg/Göt
ting, § 69d UrhG Rn. 2; Czychowski, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 69a UrhG Rn. 43; Grützmacher, in: Wandtke/Bullinger, § 69a UrhG Rn. 75 
unter Bezugnahme auf LG Stuttgart, Urt. v. 19.06.2001 - 17 O 519/00, ZUM 
2001, 614 (617) – Gerätevergütung für CD-Brenner.

898 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69d UrhG Rn. 3; Kaboth/Spies, in: Ahlberg/Göt
ting, § 69d UrhG Rn. 2; Grützmacher, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, 
§ 69a UrhG Rn. 75; Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 69d UrhG Rn. 1.
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Während § 53 UrhG wegen der ausdrücklichen Regelung in 
§ 69d Abs. 2 UrhG aus rein rechtssystematischen Gründen bei Computer
programmen außer Anwendung bleiben muss,899 gilt die Anwendungs
sperre nicht für Vervielfältigungen im Sinne von § 60c Abs. 1 UrhG. Die 
Regelung zur Vervielfältigung zum Zwecke der nicht kommerziellen wis
senschaftlichen Forschung gemäß § 60c Abs. 1 UrhG kann demzufolge das 
Recht zur Vervielfältigung gemäß § 69c Nr. 1 UrhG zusätzlich zu den Be
stimmungen des § 69d UrhG einschränken.

Nichts Anderes muss in Bezug auf das Recht der Verbreitung gemäß 
§ 69c Nr. 3 UrhG gelten, dessen Einschränkung zum Zwecke der nicht 
kommerziellen wissenschaftlichen Forschung im bisherigen Recht kein 
Vorbild fand. Erstens beschränken sich die leges speciales des § 69d Abs. 1 
bis 3 UrhG auf eine Einschränkung des Vervielfältigungsrechts; zweitens 
ist kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb die Einschränkung des 
Rechts auf Verbreitung von Computerprogrammen im Rahmen des § 60c 
Abs. 1 UrhG anders behandelt werden sollte als die der Vervielfältigung 
und der öffentlichen Zugänglichmachung.

 
§ 60c Abs. 1 UrhG ist also auf Computerprogramme im Sinne des 
§ 69a UrhG anwendbar.

Unveröffentlichte Werke

Anders als in § 60a Abs. 1 UrhG erfolgt in § 60c Abs. 1 UrhG keine 
Beschränkung auf „veröffentlichte“ Werke. Werkübergreifend ist daher 
die Frage zu beantworten, ob lediglich veröffentlichte Werke oder auch 
Werke, die gemäß § 6 Abs. 1 UrhG noch nicht mit Zustimmung des Be
rechtigten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, von der 
Privilegierung des § 60c Abs. 1 UrhG erfasst werden.900

Der Wortlaut schließt eine solche Auslegung zumindest nicht aus.
Auch eine rechtssystematische Auslegung unter Berücksichtigung histo

rischer Aspekte kommt zu keinem anderen Ergebnis: Zwar könnte durch 

v.

899 Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 53 UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 53 UrhG Rn. 6; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 8; Loewenheim, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 14.

900 Dies bejahend: Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG 
Rn. 4; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 4; Grübler, in: Ahlberg/Göt
ting, § 60c UrhG Rn. 7; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 60c UrhG Rn. 3.
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Gesamtanalogie901 zu vielen anderen Schrankenbestimmungen902 des 
UrhG eine Einschränkung auf veröffentlichte Werke in § 60c Abs. 1 UrhG 
zu erwägen sein.903 Dies würde allerdings eine planwidrige Regelungslü
cke sowie eine vergleichbare Interessenlage voraussetzen.904

Eine Regelungslücke liegt vor, wenn ein Gesetz eine vollständige Rege
lung anstrebt, gleichwohl für eine Frage keine Regel enthält, die „nach der 
zugrunde liegenden Regelungsabsicht einer Regelung bedarf.“905

Regelungsabsicht der Legislative war im Fall des UrhWissG die bewuss
te Erweiterung der bisherigen Schrankenregelung zu Zwecken der wissen
schaftlichen Forschung auf die umfassende Nutzung unveröffentlichter 
Werke, um die Erforschung von Nachlässen zu erleichtern.906 Diese Re
gelungsabsicht kommt – abgesehen von der Erläuterung in der Gesetzes
begründung – auch im Gesetzestext zum Ausdruck: Denn bereits vor 
Erlass des UrhWissG enthielt das UrhG mehrere Normen, die unveröf
fentlichte Werke in ihren Privilegierungstatbestand miteinbezogen (vgl. 
§ 45 UrhG, § 53 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 Nr. 1907 und Nr. 2 UrhG sowie 
§ 57 UrhG), ohne diese explizit zu benennen. Der darin verwendete Be
griff „Werke“ schließt sowohl unveröffentlichte als auch veröffentlichte 
Werke ein. Insbesondere hervorzuheben ist § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG 
a.F., nach dem bereits vor Erlass des UrhWissG die bloße Vervielfältigung 
unveröffentlichter Werke zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch zuläs
sig war. Die Legislative weitete diese Nutzungsbefugnis lediglich auf zwei 
weitere Nutzungshandlungen – die Verbreitung und die öffentliche Zu
gänglichmachung908 – aus und erweiterte die Zweckbestimmung. Daher 
kann nicht davon gesprochen werden, dass das Gesetz zur Frage nach der 
Privilegierung unveröffentlichter Werke keine Regelung enthielte; einer 
ausdrücklichen Klarstellung im Wortlaut des § 60c Abs. 1 UrhG bedurfte 
es zur Privilegierung unveröffentlichter Werke nicht.

Es besteht daher im Fall des § 60c Abs. 1 UrhG bereits keine Regelungs
lücke. Eine Gesamtanalogie scheidet mithin aus.

901 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 204.
902 Vgl. §§ 46 Abs. 1, 48 Abs. 1 Nr. 1, 49, 51 S. 1 und 2 Nr. 1 und 2, 52 Abs. 1, 61 

Abs. 1 und 2 UrhG.
903 Vgl. zur fehlenden Analogiefähigkeit bei § 53 Abs. 1 UrhG: BGH, Urt. v. 

19.03.2014 - I ZR 35/13, GRUR 2014, 974 (975) – Porträtkunst.
904 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 202–210.
905 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 192f.
906 RegE UrhWissG, S. 42.
907 § 53 Abs. 2 Nr. 1 UrhG wurde mit Erlass des UrhWissG aufgehoben.
908 Anders noch § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F.
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Eine Beschränkung auf veröffentlichte Werke könnte sich allenfalls infolge 
teleologischer Auslegung der Norm ergeben: Wie die übrigen Schranken
bestimmungen soll § 60c Abs. 1 UrhG den Ausgleich der Interessen der 
Rechteinhaber mit denen der Nutzenden sicherstellen.

Anders als die gesetzlich erlaubte Nutzung des § 53 Abs. 1 UrhG909 

schränkt § 60c Abs. 1 UrhG neben dem Recht der Vervielfältigung gemäß 
§ 16 UrhG auch das Recht der Verbreitung gemäß § 17 UrhG und das 
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gemäß § 19a UrhG ein.910 

Somit kann § 60c Abs. 1 UrhG durch die Freistellung der Verbreitung 
und der öffentlichen Zugänglichmachung unveröffentlichter Werke we
sentlich intensivere Auswirkungen auf das ideelle Interesse des Urhebers 
haben als Schrankenbestimmungen, die lediglich die Vervielfältigung frei
stellen.911 Deswegen verdient die Untersuchung der Auswirkungen auf 
das Urheberpersönlichkeitsrecht, insbesondere in seiner Ausprägung als 
Veröffentlichungsrecht, besondere Aufmerksamkeit:912

Gemäß § 12 Abs. 1 UrhG hat der Urheber das Recht zu bestimmen, ob 
und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. Dieses Recht ist gemäß § 28 
Abs. 1 UrhG vererblich913 und bleibt auch nach dem Tod des Urhebers bis 
zum Erlöschen des Urheberrechts gemäß § 64 UrhG bestehen. Über seine 
Geltendmachung entscheidet gemäß § 30 UrhG der Rechtsnachfolger des 
Urhebers.

Ist die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke aus Nachlässen 
zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung im 
Rahmen des § 60c Abs. 1 UrhG beabsichtigt, so ist zunächst festzustellen, 
dass die gesetzlich erlaubte Nutzung das Veröffentlichungsrecht grundsätz
lich unberührt lässt.914 Geht mit der Nutzung eines unveröffentlichten 
Werkes im Sinne des § 60c Abs. 1 UrhG eine Veröffentlichung im Sinne 

909 Vgl. dazu BGH, Urt. v. 19.03.2014 - I ZR 35/13, GRUR 2014, 974 (976) – 
Porträtkunst.

910 Genauso: §§ 45 Abs 3 und 57 UrhG.
911 Vgl. dazu bereits die Darstellungen im Rahmen der Anforderungen in Teil 3 

dieser Untersuchung sowie BGH, Urt. v. 19.03.2014 - I ZR 35/13, GRUR 2014, 
974 (976) – Porträtkunst.

912 Vgl. kritisch zum Verhältnis der gesetzlich erlaubten Nutzung aus § 60c 
Abs. 1 UrhG und dem Urheberpersönlichkeitsrecht: DAV-Stellungnahme, S. 6.

913 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 28 UrhG Rn. 2.
914 Vgl. zu diesem Grundsatz bei anderen Schrankenregelungen: Dreier, in: Drei

er/Schulze, Vor §§ 44a ff. UrhG Rn. 19; Schack, Urheber- und Urhebervertrags
recht, S. 252 Rn. 513.
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des § 6 Abs. 1 UrhG einher, ist folglich grundsätzlich zuvor die Einwil
ligung des Urhebers bzw. dessen Rechtsnachfolgers einzuholen.915 Dies 
wird regelmäßig notwendig sein, v.a. da eine „Verwertung eines unver
öffentlichten Werkes ohne gleichzeitige Ausübung des Veröffentlichungs
rechts nicht möglich“ sei, wie die Legislative bereits bei Erlass des UrhG 
im Rahmen der Gesetzesbegründung zu § 11 UrhG anmerkte.916

Die Pflicht zur Einholung einer Einwilligung besteht indes nur, wenn 
die Berechtigten im Sinne des § 60c Abs. 1 UrhG, gegenüber denen die 
Nutzungshandlung erfolgt, im Einzelfall eine Öffentlichkeit gemäß der 
Definition des § 6 Abs. 1 UrhG darstellen und folglich die Nutzungshand
lung das Veröffentlichungsrecht potenziell verletzen kann.917 Dies ist aller
dings im wissenschaftlichen Kontext durchaus häufig der Fall.918

Unter Umständen kann allerdings bereits in der Bereitstellung der Mate
rialien durch den Urheber bzw. dessen Rechtsinhaber eine Einwilligung 
zur Veröffentlichung liegen. Dies setzt indes jedenfalls eine umfangreiche 
Aufklärung über Art und Umfang der Nutzung der betroffenen Werke 
voraus.

Eine teleologische Beschränkung scheidet mithin jedenfalls aus.

Die Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes in § 60c Abs. 3 UrhG

§ 60c Abs. 3 UrhG erweitert den 15 Prozent-Grundsatz des § 60c 
Abs. 1 UrhG, sofern Gegenstand der Privilegierungshandlung „Abbildun
gen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftli
chen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Wer
ke“ sind.

Im bisherigen Recht waren gemäß § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. lediglich 
„Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder 
Zeitschriften“ privilegiert, „soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten“ 
war.

b.

915 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 4; Grübler, in: 
Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 7.

916 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 43.

917 Vgl. zum Öffentlichkeitsbegriff im Urheberrecht die Darstellungen in Teil 1 
dieser Untersuchung sowie Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 4.

918 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Öffentlichkeitsbegriff im Urheberrecht 
in Teil 1 dieser Untersuchung.
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Abbildungen

Gesetzlich erlaubt ist die vollständige Nutzung von Abbildungen. Anders 
als in der Vorgängernorm des § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. sind diese nun 
ausdrücklich benannt.919

 
Der Begriff der Abbildungen wird im Gesetzestext nicht näher definiert. 
Lediglich in der Gesetzesbegründung wird klargestellt, dass unter anderem 
Fotografien von der Privilegierung des § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG erfasst 
werden sollen.920 Hierbei handelt es sich nicht um einen Rechtsbegriff. 
Trotz unklarer Terminologie ist allerdings davon auszugehen, dass der Ab
bildungsbegriff des § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG Lichtbildwerke im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG sowie Lichtbilder im Sinne des § 72 UrhG umfasst. 
Dies zeigt eine systematische Auslegung, die die Verwendung des Begriffs 
der Abbildungen an anderer Stelle des UrhG921 miteinbezieht:

 
Zu § 49 Abs. 1 S. 1 UrhG führt die Legislative in den Gesetzesmaterialien 
aus, dass mit dieser Regelung „Abbildungen jeglicher Art“ erfasst würden, 
„insbesondere Lichtbilder und Lichtbildwerke sowie Darstellungen wis
senschaftlicher oder technischer Art.“922 Diese Schrankenregelung erlaubt 
aufgrund der grundsätzlich gleichen Interessenlage einen Rückschluss auf 
die Begriffsbestimmung der Abbildungen in § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG: Als 
Oberbegriff erfasst der Begriff der Abbildungen in § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG 
alle im UrhG benannten, statischen Visualisierungen. Dabei ist bei Darstel
lungen wissenschaftlicher oder technischer Art im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 7 UrhG darauf zu achten, dass sich der Urheberrechtsschutz auf die 
Formgestaltung als solche, nicht auf den schöpferischen Gehalt des wis
senschaftlichen und technischen Inhalts der Darstellung bezieht.923 Dies 
ist auch bei der privilegierten Nutzung im Rahmen des § 60c Abs. 3 
Alt. 1 UrhG zu beachten.

aa.

919 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 15.
920 RegE UrhWissG, S. 37; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 

§ 60c UrhG Rn. 23; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 15; Norde
mann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 8.

921 § 49 Abs. 1 S. 1 UrhG und § 87f Abs. 2 UrhG a.F.
922 RegE: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der 

Informationsgesellschaft, BT-Drs. 16/1828, S. 25.
923 BGH, Urt. v. 15.12.1978 - I ZR 26/77, GRUR 1979, 464 (464) – Flughafenpläne.
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Auch in § 87f Abs. 2 UrhG a.F. enthält sich die deutsche Legislative einer 
genauen Definition des Abbildungsbegriffs. Lediglich aus einer Zusam
menschau des Gesetzestextes und der Gesetzesbegründung924 kann auf 
eine Begriffsbestimmung von Abbildungen geschlossen werden: So schütz
te das Leistungsschutzrecht in § 87f Abs. 1 UrhG a.F. die redaktionell-tech
nische Festlegung journalistischer Beiträge. In § 87f Abs. 2 UrhG a.F. 
definierte es journalistische Beiträge als „insbesondere Artikel und Abbil
dungen, die der Informationsvermittlung, Meinungsbildung oder Unter
haltung dienen.“ In der Gesetzesbegründung wird wiederum betont, dass 
das Leistungsschutzrecht nicht die im Presseerzeugnis enthaltenen Schrift
werke sowie sonstige Elemente wie Graphiken, Lichtbilder oder Bewegt
bilder schütze und sich der Rechtsinhaber wegen deren Verletzung auf 
entsprechende Urheberrechte bzw. Leistungsschutzrechte berufen müsse. 
So wird die Definition der Abbildungen jedenfalls in Bezug auf das Leis
tungsschutzrecht auf Graphiken – diese sind vermutlich bereits durch die 
Definition des § 49 Abs. 1 S. 1 UrhG gedeckt – und auch auf Bewegtbilder 
ausgedehnt.

 
Eine Übertragung dieser umfassenden Definition auf den Abbildungsbe
griff des § 60c Abs. 3 UrhG erscheint in Bezug auf Bewegtbilder problema
tisch.

Im allgemeinen Sprachgebrauch fehlt eine Definition der Bewegtbil
der.925 Im Hauptanwendungsfeld der Bewegtbilder, dem medialen Kon
text, bezeichnet der Begriff „Bewegtbild“ bisher verschiedene Videofor
mate;926 aufgrund der zunehmenden Technisierung wird jedoch damit 
gerechnet, dass „Printed Electronics“, d.h. Bewegtbilder in der Zeitung, 
wie beispielsweise in den „Harry Potter“-Filmen, in den nächsten Jahren 
marktfähig und damit Teil der Definition werden.927

Letztere sind aufgrund ihrer tatsächlichen Ähnlichkeit im Rahmen des 
§ 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG rechtlich genauso zu bewerten wie statische Visua
lisierungen: Es handelt sich dabei um eine Serie von unbewegten Bildern, 

924 RegE: Entwurf eines Siebenten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgeset
zes, BT-Drs. 17/11470, S. 8.

925 Selbst das Duden-Wörterbuch kennt den Begriff des Bewegtbildes nicht.
926 Gschwendtner/Erkelenz, in: Kochhan/Moutchnik, Media Management, S. 263f.
927 Melaschuk u. a., Web-to-Publish, Web-to-Media, S. 26.
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deren Anzeige jeweils kurz hintereinander erfolgt und so die „Illusion 
einer Bewegung“ erzeugt.928

Würden darüber hinaus sonstige Videoformate (also Filmwerke im Sin
ne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG und Laufbilder im Sinne des § 95 UrhG) in 
den Anwendungsbereich des § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG einbezogen, wäre 
eine vollständige Nutzung der Videos – unabhängig von deren Länge – 
möglich. Diese weite Auslegung war von der Legislative nicht intendiert. 
Dies bestätigen sowohl Wortlaut als auch Systematik sowie Telos der 
Norm: Zwar muss eine „Abbildung“ dem Wortlaut nach nicht zwingend 
statisch sein;929 überwiegend handelt es sich allerdings um eine bildliche 
Darstellung bzw. Wiedergabe.930 An diesem allgemeinen Sprachgebrauch 
orientierte sich die Legislative in § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG. Außerdem wer
den Filme mit einer Länge von max. 5 Minuten als Werke geringen Um
fangs im Sinne des § 60c Abs. 3 UrhG ausweislich der Gesetzesmaterialien 
ausdrücklich freigestellt.931 Wären Filme – unabhängig von deren Länge – 
ohnehin vom Begriff der Abbildungen in § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG erfasst, 
wäre der Einbezug in die Werke geringen Umfangs gemäß § 60c Abs. 3 
Alt. 3 UrhG entbehrlich gewesen. Dies bestätigt auch die Verwendung des 
Adjektivs „sonstige“ in § 60c Abs. 3 Alt. 3 UrhG. Die Längenbegrenzungen 
der Werke geringen Umfangs aus den Gesetzesmaterialien sind also jeden
falls insoweit auf § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG übertragbar, als die Auslegung 
der Vorschrift zu einem Ausschluss der gesetzlich erlaubten Nutzung um
fangreicher Filmwerke (insbesondere Hollywood-Blockbuster) mit einer 
Länge von über 5 Minuten zum Zwecke der nicht kommerziellen wissen
schaftlichen Forschung führen muss.

 
Eine solch restriktive Auslegung bestätigt auch die Bezugnahme der Ge
setzesmaterialien auf die Gesamtverträge:932 Der Gesamtvertrag Hochschule 
sah in § 2 Abs. 1 lit. c als Werke geringen Umfangs lediglich Bilder, Fotos 
und sonstige Abbildungen als Gegenstand der Privilegierung vor. Die aus
drückliche Benennung der Abbildungen in § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG sollte 
daran nichts ändern.

928 Goldstein, Encyclopedia of Perception, S. 458.
929 Wiktionary | Abbildung.
930 Duden | Abbildung | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft.
931 RegE UrhWissG, S. 37.
932 RegE UrhWissG, S. 37.
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Einzelne Beiträge aus Zeitschriften

Des Weiteren privilegiert § 60c Abs. 3 Alt. 2 UrhG die vollständige Nut
zung von „einzelnen Beiträgen aus derselben Fachzeitschrift oder wis
senschaftlichen Zeitschrift.“ Auch hierbei handelt es sich um eine Un
tergruppe der Werke geringen Umfangs, die bereits in § 52a Abs. 1 
Nr. 2 UrhG a.F. privilegiert war.933

Ausschluss von Zeitungen und Publikumszeitschriften

Auffällig ist, dass – anders als in der Vorgängernorm – Zeitungsbeiträge 
nicht und Zeitschriftenbeiträge lediglich unter Ausschluss von Publikums
zeitschriften privilegiert werden.934

Eine analoge Anwendung des § 60c Abs. 3 Alt. 2 UrhG auf diese scheidet 
mangels planwidriger Regelungslücke aus: Während im Referentenent
wurf935 sowie im Regierungsentwurf936 Zeitungen und Zeitschriften noch 
vollständig Privilegierungsgegenstand waren, entschied sich die Legislative 
erst in Folge der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses 
für Recht und Verbraucherschutz gegen deren Einbeziehung.937

Auf die von § 60c Abs. 3 Alt. 2 UrhG nicht erfassten Beiträge findet die 
15 Prozent-Begrenzung des § 60c Abs. 1 UrhG Anwendung.938 In Betracht 
käme zwar eine grundrechtskonforme Auslegung des § 60c Abs. 3 UrhG 
dahingehend, Beiträge in Zeitungen und Publikumszeitschriften zu den 
sonstigen Werken geringen Umfangs zu zählen;939 aus Gründen der 
Rechtssicherheit940 und vor dem Hintergrund des insoweit klaren Willens 
der Legislative zur Sicherung des Archivgeschäfts der Verlage941 ist dies 

bb.

i.

933 RegE UrhWissG, S. 38.
934 Berger, GRUR 2017, 953 (959).
935 RefE UrhWissG, S. 10.
936 RegE UrhWissG, S. 11.
937 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucher

schutz zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drs. 18/12329, 18/12378), 
BT-Drs. 18/13014, S. 15.

938 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 15; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/
Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 24; Nordemann, in: Nordemann/Norde
mann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 8; Schack, ZUM 2017, 802 (804).

939 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 19; Stieper, in: Loewen
heim, § 35 Rn. 9.

940 RegE UrhWissG, S. 37.
941 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 19.
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allerdings abzulehnen. Dem steht allerdings nicht entgegen, einzelne Pres
sebeiträge aus historischen Zeitungen und Zeitschriften als vergriffene 
Werke im Sinne des § 60c Abs. 3 Alt. 4 UrhG anzusehen.942

Beiträge derselben Zeitschrift

Die Privilegierung des § 60c Abs. 3 Alt. 2 UrhG ist auf die vollständige 
Nutzung einzelner Beiträge aus „derselben“ Fachzeitschrift oder wissen
schaftlichen Zeitschrift begrenzt.

 
Der Begriff des Beitrags ist nicht legal definiert. Die Gesetzgebungsmate
rialien legen mit der Bezugnahme auf „Aufsätze oder Artikel“ eine enge 
Auslegung nahe;943 dass diese Bezugnahme allerdings lediglich beispielhaft 
erfolgt und nicht mit einer verbindlichen Beschränkung auf journalisti
sche und wissenschaftliche Schriftwerke einhergeht, zeigt die historische 
Auslegung der Norm: So wurde bereits durch das Gesetz zur Änderung 
von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts vom 24.06.1985 das 
Wort „Aufsätze“ durch den Begriff der „Beiträge“ ersetzt, um die Berech
tigung zur gesetzlich erlaubten Vervielfältigung zum sonstigen eigenen 
Gebrauch gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 lit. a UrhG a.F. auf nicht-schriftliche 
Beiträge wie „Gedichte oder Lichtbildwerke oder Lichtbilder“ zu erstre
cken.944 In der Folge bediente sich der 6. Ausschuss im Gesetzgebungsver
fahren zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft945 

in § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. der gleichen Formulierung. An der Ausle
gung dieses Begriffs sollte sich bei Erlass des UrhWissG nichts ändern, 
was eine systematische Auslegung der Norm unterstreicht: Lichtbildwerke 
und Lichtbilder sind ohnehin gemäß § 60c Abs. 3 Alt. 1 UrhG zur voll

ii.

942 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 20; Stieper, in: Loewen
heim, § 35 Rn. 9.

943 RegE UrhWissG, S. 38.
944 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu 

dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Än
derung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts (BT-Drs. 10/837), 
BT-Drs. 10/3360, S. 19.

945 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) a) zu 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 15/15): Entwurf eines Geset
zes zu den WIPO-Verträgen vom 20. Dezember 1996 über Urheberrecht sowie 
Darbietungen und Tonträger b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(BT-Drs. 15/38): Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft, BT-Drs. 15/837, S. 8.
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ständigen Nutzung freigestellt.946 Auch Gedichte werden von der Legislati
ve ausdrücklich als Werk geringen Umfangs eingeordnet und daher zur 
vollständigen Nutzung freigestellt.947 Allein die Aufnahme des jeweiligen 
Werkes in eine Zeitschrift darf diese Wertung nicht verändern.

 
Fraglich erscheint im modernen wissenschaftlichen Kontext allerdings, ob 
das gesonderte kommerzielle Angebot des Beitrags Auswirkungen auf die 
Eigenschaft als „Beitrag“ im Sinne des § 60c Abs. 3 UrhG hat. So wurde 
in Bezug auf die Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. 
vertreten, dass ein Beitrag nur vorläge, wenn er nicht gesondert erhältlich 
sei.948 Das widerspricht allerdings den Bemühungen der Legislative, das 
Urheberrecht an die Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen: 
Eine Online-Verfügbarkeit ist häufig mit dem Einzeldokumentenabruf 
verbunden. Diese rein technische Weiterentwicklung kann nicht die recht
liche Wertung eines Beitrags verändern.

 
Unter bloßer Berücksichtigung des Wortlauts der Norm könnte zudem 
die Nutzung mehrerer verschiedener Zeitschriften bzw. Zeitschriftenaus
gaben ausgeschlossen sein. Eine solche Auslegung bestätigt sich durch 
die ausdrückliche Zweckbestimmung der Legislative, den Primärmarkt 
durch die gesetzliche Erlaubnis nicht gefährden zu wollen:949 Denn jede 
Vervielfältigung und Verbreitung eines Zeitschriftenbeitrags kann poten
ziell den Kauf der ihn enthaltenden Zeitschrift entbehrlich erscheinen las
sen. Wird allerdings das speziell im wissenschaftlichen Umfeld verbreitete 
Abonnement der Zeitschriften durch Bibliotheken berücksichtigt, das eine 
Nutzung der Zeitschrift durch mehrere Personen ermöglicht, erscheint 
diese enge Auslegung keinesfalls zwingend. Auch das Telos der Norm, 
die gesetzlich erlaubten Nutzungen zum Zwecke der nicht kommerziel
len wissenschaftlichen Forschung zu erweitern, spricht für eine weitere 
Auslegung. So war die Nutzung einzelner Beiträge aus Zeitungen oder 
Zeitschriften bereits gemäß § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. zulässig. Hierbei 
erfolgte keine Begrenzung einer Gesamtzahl verwendeter Zeitschriften. 
Eine solche erscheint bei Betrachtung des Schutzgegenstands auch nicht 
sinnvoll: Von der Rechtsprechung wurden Zeitschriften bisher als urhe

946 RegE UrhWissG, S. 37.
947 RegE UrhWissG, S. 37.
948 Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 86.
949 RegE UrhWissG, S. 38.
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berrechtlich geschützte Sammelwerke angesehen.950 Diese werden gemäß 
§ 4 Abs. 1 UrhG unbeschadet eines an den einzelnen Elementen gegebe
nenfalls bestehenden Urheberrechts oder verwandten Schutzrechts wie 
selbständige Werke geschützt. Auch eine Privilegierung wie die des § 52a 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. bzw. § 60c Abs. 1 UrhG erfolgt daher werkbezogen; 
Auswirkungen auf die Privilegierung eines anderen, vollständig selbststän
digen Schutzgegenstands (ergo: die andere Zeitschriftenausgabe) erschei
nen systemfremd.

Durch Verwendung der Formulierung „einzelner Beiträge aus derselben 
[Z]eitschrift“ soll die Nutzung ganzer Ausgaben verhindert werden.951 

Diese Zielsetzung hat regelmäßig zur Folge, dass anhand einer wirtschaft
lichen952 Betrachtungsweise im Einzelfall beurteilt werden muss, ob die 
Anzahl der verwendeten Beiträge den Erwerb der Zeitschrift entbehrlich 
machen.

Analoge Anwendung des § 60c Abs. 1 UrhG auf Beiträge in 
Sammelbänden

Im Wissenschaftsbereich spielen Tagungsbände bzw. „Conference Procee
dings“, Festschriften und Handbücher eine wesentliche Rolle. Sie enthal
ten größtenteils urheberrechtlich geschützte Beiträge, die gemäß § 60c 
Abs. 1 UrhG zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen 
Forschung lediglich zu 15 Prozent genutzt werden dürfen.

Diese Beschränkung wurde aufgrund des praktischen Bedürfnisses nach 
Einbezug vollständiger Sammelband-Beiträge bereits im Gesetzgebungs
verfahren kritisiert.953 Die Legislative äußerte sich dazu allerdings in der 
Folge nicht explizit, weshalb eine analoge Anwendung des § 60c Abs. 3 
Alt. 2 UrhG auf Sammelband-Beiträge erwogen werden kann.

Voraussetzung dafür wäre das Bestehen einer planwidrigen Regelungslü
cke sowie das Vorliegen einer ähnlichen Interessenlage bei Beiträgen aus 

iii.

950 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Sammelwerken als Werke im Sinne des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung sowie BGH, Urt. 
v. 21.11.1991 - I ZR 190/89, GRUR 1992, 382 (384) – Leitsätze; Dreier, in: 
Dreier/Schulze, § 4 UrhG Rn. 11, 15.

951 De la Durantaye, GRUR 2017, 558 (564) unter Verweis auf RegE UrhWissG, 
S. 38.

952 Zur Vorgängernorm des § 60c Abs. 2 UrhG in § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.: 
Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 86.

953 Aktionsbündnis-Stellungnahme, S. 2; GermanU15-Stellungnahme, S. 4.
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Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften sowie Beiträgen in 
Sammelbänden.954

Eine Regelungslücke bestünde vorliegend, wenn das Gesetz eine voll
ständige Regelung anstrebt, gleichwohl für eine Frage keine Regel enthält, 
die einer Regelung bedarf.955

Für urheberrechtlich geschützte Sammelband-Beiträge findet grundsätz
lich die 15 Prozent-Privilegierung des § 60c Abs. 1 UrhG Anwendung. Da
neben sind folgende zwei Ausnahmen zu beachten: Falls der Sammelband-
Beitrag ein Werk geringen Umfangs im Sinne des § 60c Abs. 3 Alt. 3 UrhG 
darstellt, ist gemäß § 60c Abs. 3 UrhG die vollständige Nutzung des Bei
trags privilegiert.956 Falls der Sammelband-Beitrag Teil eines Sammelwer
kes ist, auf das insgesamt die 15 Prozent-Regelung des § 60c Abs. 1 UrhG 
Anwendung findet, ist ebenfalls die vollständige Nutzung des Beitrags 
zulässig.957

Für eine Analogie fehlt es daher bereits am Vorliegen einer Regelungs
lücke. Eine analoge Anwendung des § 60c Abs. 3 Alt. 2 UrhG auf Sammel
band-Beiträge ist daher ausgeschlossen.

Sonstige Werke geringen Umfangs

§ 60c Abs. 3 Alt. 3 UrhG erklärt die vollständige Nutzung „sonstiger Werke 
geringen Umfangs“ für zulässig.

Damit bedient sich die Legislative eines unbestimmten Rechtsbegriffs, 
der in ähnlicher Form bereits in der Vorgängernorm des § 52a Abs. 1 
Nr. 2 UrhG a.F. enthalten war. Dessen Einführung orientierte sich – eben
so wie die Einführung des § 53 Abs. 3 UrhG a.F.958 – an § 46 Abs. 1 UrhG, 
der bereits seit 1965 – aufbauend auf die entsprechende Regelung in § 19 
Nr. 4 LUG a.F. – eine Beschränkung auf Werke von geringem Umfang 
enthält.959

cc.

954 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 202–204.
955 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 192f.
956 Berger, GRUR 2017, 953 (960).
957 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Sammelwerken als Werke im Sinne des 

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
958 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informati

onsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 21.
959 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), 

BGBl. I 1965, S. 1273.
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Was genau unter einem Werk geringen Umfangs zu verstehen ist, definiert 
die Legislative nicht. Auch Kriterien für dessen Beurteilung legt sie nicht 
fest.960

Als Auslegungshilfe können die Konkretisierungen in der Gesetzesbe
gründung herangezogen werden: Dort werden als Beispiele ein Gedicht 
oder ein Liedtext genannt.961 Für Druckwerke wird darin eine Obergrenze 
von 25 Seiten, für Noten von 6 Seiten, für Filme von 5 Minuten und für 
Musik von 5 Minuten vorgesehen.962 Verbindliche Rechtswirkung kommt 
diesen Begrenzungen allerdings nicht zu; auch haben Verwertungsgesell
schaften und Nutzende nicht die Regelungsmacht, den Umfang eines Wer
kes geringen Umfangs im Sinne des § 60c Abs. 3 Alt. 3 UrhG zu definie
ren.963 Es dürfte gleichwohl feststehen, dass eine Monographie selten ein 
Werk geringen Umfangs im Sinne des § 60c Abs. 3 Alt. 3 UrhG darstellt.964

Die Legislative nimmt zur Bestimmung der Obergrenzen Bezug auf 
die bestehenden „Gesamtverträge [...] zwischen Verwertungsgesellschaften 
und Nutzern“:965 Maßgeblich ist hier vorrangig § 2 Abs. 1 lit. c des Gesamt
vertrags Hochschule, der – bei teilweise abweichendem Wortlaut – im We
sentlichen die gleichen quantitativen Obergrenzen vorsieht. Er bezieht da
rüber hinaus alle vollständigen Bilder, Fotos und sonstigen Abbildungen 
in den Begriff des „Werk geringen Umfangs“ mit ein, die in § 60c Abs. 3 
Alt. 1 UrhG nun explizit als Objekt der Privilegierung genannt sind.

Die gleichen Begriffsbestimmungen finden sich in § 2 Abs. 1 lit. c des 
Gesamtvertrags Schule. Die Obergrenze von 25 Seiten für Druckwerke wur
de von der Rechtsprechung bestätigt.966

960 Auf den „Umfang der Seiten“, die „Länge der Tonfolge“ bzw. „die Länge der 
Filmsequenzen“ abstellend: Wandtke, NJW 2018, 1129 (1132).

961 RegE UrhWissG, S. 37; zu weiteren Beispielen vgl. Hentsch, in: Dreyer/Kott
hoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 26.

962 RegE UrhWissG, S. 37.
963 So allerdings missverständlich: Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 15.
964 Wandtke, NJW 2018, 1129 (1132).
965 RegE UrhWissG, S. 37.
966 BGH, Urt. v. 20.03.2013 - I ZR 84/11, GRUR 2013, 1220 (1223) – Gesamtver

trag Hochschul-Intranet; OLG München, Urt. v. 24.03.2011 - 6 WG 12/09, 
ZUM-RD 2011, 603 (616f.) – Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 52a UrhG für die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich 
geschützten Werken an Hochschulen.
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Als Kriterium für die Beurteilung könnte grundsätzlich die fehlende 
Wirtschaftlichkeit der Anschaffung des Werkes angesehen werden.967

Vergriffene Werke

Schließlich privilegiert § 60c Abs. 3 Alt. 4 UrhG die vollständige Nutzung 
von vergriffenen Werken. Unabhängig von der Dauer ihrer Vergriffen
heit968 können Werke somit zum Zwecke der nicht kommerziellen wissen
schaftlichen Forschung vollständig genutzt werden.969

 
Das UrhG selbst definiert nicht, was unter einem vergriffenen 
Werk zu verstehen ist. Auch §§ 51, 52 VGG a.F. (ehemals §§ 13d, 
13e UrhWahrnG a.F.) verwendeten den Begriff, sahen jedoch keine Defini
tion vor. Auch §§ 16, 29 VerlagsG sprechen von „vergriffen“, enthalten sich 
allerdings einer Definition.

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wird darunter ein nicht mehr 
lieferbares Druckerzeugnis verstanden.970 Dieser Definition schließt sich 
auch der Entwurf des Gesetzes zur Nutzung verwaister und vergriffener 
Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes aus dem 
Jahr 2013 an.971 Literaturstimmen sehen in Übernahme dieser Definition 
ein Werk als vergriffen an, sofern es nicht mehr lieferbar oder nicht mehr 

dd.

967 Vgl. Argument bei § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 lit. a UrhG: RegE eines Gesetzes 
über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 
23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 73; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 
2013, § 53 UrhG Rn. 83.

968 Anders in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 lit. b, Abs. 4 letzter Hs. UrhG. Vgl. Grübler, in: 
Ahlberg/Götting, § 53 UrhG Rn. 32; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 
2013, § 53 UrhG Rn. 95.

969 RegE UrhWissG, S. 38; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 
§ 60c UrhG Rn. 27.

970 Duden | vergriffen | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft.
971 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung ver

waister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheber
rechtsgesetzes, BT-Drs. 17/13423, S. 18.
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im regulären Buchhandel verfügbar ist.972 Eine antiquarische Verfügbar
keit ist für den Status als vergriffenes Werk unschädlich.973

Die Definition entspricht im Wesentlichen der Begriffsbestimmung des 
Memorandum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and 
Making Available of Out of Commerce Works.974 Sie kann aufgrund der 
Sachnähe grundsätzlich auch dem § 60c UrhG beigelegt werden.

Die europäische Legislative schuf in Art. 8 Abs. 5 DSM-RL eine Defini
tion vergriffener Werke, nach der ein Werk oder ein sonstiger Schutzge
genstand als vergriffen gilt, „wenn nach Treu und Glauben davon ausge
gangen werden kann, dass das gesamte Werk oder der gesamte sonstige 
Schutzgegenstand auf den üblichen Vertriebswegen für die Öffentlichkeit 
nicht erhältlich ist, nachdem ein vertretbarer Aufwand betrieben wurde, 
um festzustellen, ob es bzw. er für die Öffentlichkeit erhältlich ist.“ Die 
deutsche Legislative setzte diese Definition allerdings nicht im Wortlaut 
um. Vielmehr entschied sie sich für die Verwendung des Begriffs „nicht 
verfügbare Werke" in § 52b VGG, um neben den Werken, die nicht mehr 
im Handel verfügbar sind, auch die Werke einzuschließen, die niemals 
im Handel erhältlich waren.975 Da gleichzeitig allerdings keine Anpassung 
des Wortlauts in § 60c UrhG – und auch nicht in § 60a UrhG, der in 
Abs. 3 UrhG auch den Begriff der „vergriffenen Werke“ enthält und durch 
das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digi
talen Binnenmarktes ebenfalls geändert wurde976 – erfolgte, muss bisher 
davon ausgegangen werden, dass die deutsche Legislative in Bezug auf 

972 De la Durantaye, ZUM 2013, 437 (442); Klass, GRUR Int 2013, 881 (891); Staats, 
ZUM 2013, 446 (452).

973 Zur Rechtslage bei § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 UrhG: Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 53 UrhG Rn. 34; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 12. Aufl. 
2018, § 53 UrhG Rn. 41.

974 Definition in Barnier u. a., Memorandum of Understanding on Key Principles 
on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works: „a work 
is out of commerce when the whole work, in all its versions and manifesta
tions is no longer commercially available in customary channels of commerce, 
regardless of the existence of tangible copies of the work in libraries and 
among the public (including through second hand bookshops or antiquarian 
bookshops).“

975 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Anpas
sung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes, 
BT-Drs. 19/27426, S. 149.

976 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Anpas
sung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes, 
BT-Drs. 19/27426, S. 13.
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§ 60c Abs. 3 Alt. 4 UrhG am engeren Verständnis der vergriffenen Werke 
festhält.977

 
Ob eine entsprechende Anwendung der Vorschrift auf andere Werkarten 
möglich ist, ist bisher ungeklärt. Trotz entsprechender Kritik während 
des Gesetzgebungsverfahrens978 wählte die deutsche Legislative keine aus
drücklich technologieneutrale Formulierung und enthielt sich einer Klar
stellung. Eine Erweiterung erscheint – anders als noch in Bezug auf 
§ 13d UrhWahrnG a.F.979 – im Rahmen des § 60c Abs. 3 Alt. 4 UrhG 
durchaus möglich; dies gilt insbesondere, da es sich bei § 60c Abs. 3 
Alt. 4 UrhG um eine eng begrenzte, gesetzlich erlaubte Nutzungsschranke 
für die wissenschaftliche Forschung handelt, während im Rahmen des 
§ 51 VGG a.F. durch die vermutete Wahrnehmungsbefugnis die Massendi
gitalisierung erleichtert werden sollte. Insbesondere vor dem Hintergrund 
des technologieneutral formulierten Art. 8 Abs. 5 DSM-RL erscheint eine 
erweiternde Auslegung auch geboten. Zwingend ist eine solch weiterge
hende Auslegung in Bezug auf § 60c Abs. 3 Alt. 4 UrhG aufgrund des 
späteren Erlasses der DSM-RL allerdings derzeit nicht.980

Privilegierter Personenkreis

§ 60c Abs. 1 UrhG schränkt durch seine passive Formulierung den Kreis 
derer, die die gesetzlich erlaubte Nutzungshandlung vornehmen dürfen, 
nicht ein. Jede natürliche Person, die zum Zwecke der nicht kommer
ziellen wissenschaftlichen Forschung oder auf Anweisung einer solchen 
Person handelt, kann sich grundsätzlich unabhängig von einer Institutio
nenzugehörigkeit auf die Befugnisse des § 60c Abs. 1 UrhG berufen.981

4.

977 Es ist allerdings zu erwarten, dass diesbezüglich im Gesetzgebungsverfahren 
nach Evaluation des UrhWissG eine Änderung erfolgt.

978 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 2; VHD-Stellungnahme, S. 1.
979 Zwischenzeitlich § 51 VGG a.F., inzwischen weggefallen; vgl. zu 

§ 13d UrhWahrnG: Peifer, NJW 2014, 6 (10); Klass, GRUR Int 2013, 881 (891); 
Staats, ZUM 2013, 446 (452).

980 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in die
sem Teil der Untersuchung.

981 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Grübler, 
in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 5, 8; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 16; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czy
chowski, § 60c UrhG Rn. 4; Berger, GRUR 2017, 953 (959, 960); Wandtke, NJW 
2018, 1129 (1132).
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In § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG werden allerdings gesetzliche Vorgaben zum 
privilegierten Kreis der Nutzenden aufgestellt, die einer näheren Untersu
chung bedürfen.

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG übernimmt weitgehend die Formulierung des 
§ 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F., nach dem die Nutzung ausschließlich für 
einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene wissen
schaftliche Forschung zulässig war.982

Hierbei stellt sich zunächst die Frage, welche Kriterien zur „bestimmten 
Abgrenzung“ dieses Personenkreises erfüllt sein müssen.

„Bestimmt“ bedeutet im Allgemeinen „feststehend, speziell; den Einge
weihten bekannt.“983 Die Verwendung der Partizipien im Perfekt („be
stimmt“, „abgegrenzt“) legt nahe, dass Bezugspunkt des Feststehens der 
jeweilige Zeitpunkt der Nutzung ist, also der konkreten Vervielfältigung, 
Verbreitung bzw. öffentlichen Zugänglichmachung. Die häufige Fluktua
tion in Forschungsgruppen erscheint daher grundsätzlich unschädlich. 
Bestätigt wird das durch die wortgleiche Formulierung des § 52 Abs. 1 
S. 3 UrhG, bei dem solange von einer Privilegierung auszugehen ist, wie 
der Zugang zur Veranstaltung, also zur jeweiligen öffentlichen Wiederga
be, tatsächlich begrenzt bleibt.984

Ausgeschlossen ist jedenfalls die Zugänglichmachung auf einer Internet
plattform, deren Kreis der Nutzenden beliebig erweiterbar ist.985 Unter 
Berücksichtigung des Öffentlichkeitsbegriffs des EuGH986 wird in diesem 
Zusammenhang deutlich, dass im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
kein Anwendungsfall für eine öffentliche Zugänglichmachung gegeben 
ist: Denn während der EuGH987 für das Vorliegen einer öffentlichen 

982 RegE UrhWissG, S. 43; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 10; Drei
er, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 9; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/
Hentsch, § 60c UrhG Rn. 17; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czy
chowski, § 60c UrhG Rn. 6; Berger, GRUR 2017, 953 (960).

983 Duden | bestimmt | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft.
984 Z.B. durch eine bei Kursbeginn erstellte Liste der Teilnehmenden: LG Mün

chen I, Urt. v. 04.07.1996 - 7 O 12059/95, ZUM-RD 1997, 146 (147) – Musiknut
zung in Alters- und Servicezentren; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 52 UrhG Rn. 14.

985 Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 17.
986 Vgl. dazu die Darstellungen zum Öffentlichkeitsbegriff in Teil 1 dieser Untersu

chung.
987 EuGH, Urt. v. 07.08.2018 - C-161/17, GRUR 2018, 911 (912) Rn. 22 – Land 

Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Cordoba); EuGH, Urt. v. 07.12.2006 
- C-306/05, GRUR 2007, 225 (227) Rn. 37 – SGAE / Rafael; EuGH, Urt. v. 
07.03.2013 - C-607/11, GRUR 2013, 500 (502) Rn. 32 – ITV Broadcasting / TVC; 
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Wiedergabe eine unbestimmte Anzahl an Personen verlangt, bestimmt 
die deutsche Legislative für den Tatbestand des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
gerade einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen.988 Lediglich bei 
Anwendung des nationalen Öffentlichkeitsbegriffs in § 15 Abs. 3 S. 2 UrhG 
verbleibt Raum für eine Anwendung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG bei der 
öffentlichen Zugänglichmachung.989

 
Aufgrund des bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG990 fehlenden Institutionenbe
zugs ist eine Zugehörigkeit zu verschiedenen Einrichtungen innerhalb des 
Kreises von Personen unschädlich.991 Gleichfalls legen die Gesetzesmate
rialien eine sehr weite Auslegung des Begriffs des „bestimmt abgegrenzten 
Kreises von Personen“ nahe, indem sie das Teilen von Materialien inner
halb „loser Forschungsverbünde“ gestatten.992 Die Literatur stimmt der 
Zulässigkeit vorbehaltlos zu.993

Diese weite Auslegung widerspricht der legislativen Einschränkung zur 
Vorgängernorm des § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F., bei der an „kleine 
Forschungsteams gedacht“ und es nicht zulässig war, „Werke so in das 
Intranet einer Universität einzustellen, dass sämtlichen, dort tätigen For

EuGH, Urt. v. 13.02.2014 - C-466/12, GRUR 2014, 360 (361) Rn. 21 – Svensson; 
EuGH, Urt. v. 27.02.2014 - C-351/12, GRUR 2014, 473 (475) Rn. 27 – OSA / 
Léčebné lázně; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 2012, 593 (596) 
Rn. 84 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso; EuGH, Urt. 
v. 15.03.2012 - C-162/10, GRUR 2012, 597 (598) Rn. 33 – Phonographic Per
formance (Ireland) Ltd. / Irland; EuGH, Urt. v. 08.09.2016 - C-160/15, GRUR 
2016, 1152 (1154) Rn. 36 – GS Media / Sanoma u.a.; EuGH, Urt. v. 26.04.2017 
- C-527/15, GRUR 2017, 610 (612) Rn. 32 – Stichting Brein / Wullems; EuGH, 
Urt. v. 14.06.2017 - C-610/15, GRUR 2017, 790 (792) Rn. 27 – Stichting Brein / 
Ziggo u.a. (The Pirate Bay); Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 19; 
Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39; Regenstein, ZUM 2018, 649 (652); 
Hofmann, ZUM 2018, 641 (642).

988 Beurskens, Forschung & Lehre 2019, 494.
989 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Öffentlichkeitsbegriff in Teil 1 dieser 

Untersuchung.
990 Anders § 60a Abs. 1 UrhG.
991 RegE UrhWissG, S. 43; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 9; Grübler, 

in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 8, 11; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 17; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czy
chowski, § 60c UrhG Rn. 6; Berger, GRUR 2017, 953 (960).

992 RegE UrhWissG, S. 43.
993 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 9; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 

§ 60c UrhG Rn. 11; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG 
Rn. 17; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG 
Rn. 6; Berger, GRUR 2017, 953 (960).
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schern die Nutzung des Werkes ermöglicht wird.“994 Ob die Legislative 
diese Einschränkung beibehalten oder auch insofern die Erlaubnistatbe
stände erweitern wollte, ist unklar: Einerseits entspricht die weite Ausle
gung dem Telos des UrhWissG, die Erlaubnistatbestände zu erweitern.995 

Andererseits findet die Einbeziehung „loser Forschungsverbünde“ keinen 
Anknüpfungspunkt im Wortlaut des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG. Der Geset
zeswortlaut gerät also in Konflikt mit dem – in den Gesetzesmaterialien 
geäußerten – Willen der Legislative. Dies schafft Rechtsunsicherheit. Des
wegen versuchen manche Literaturstimmen, die Zulässigkeit des Teilens 
von Forschungsmaterialien auf lose Forscherverbände zu begrenzen, bei 
denen der Kreis der Mitglieder bestimmt abgrenzbar ist.996 Eine bloße 
Abgrenzbarkeit genügt allerdings ausweislich des Gesetzeswortlauts des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG nicht.

 
Ebenso beachtenswert ist die Einschränkung „für deren eigene wissen
schaftliche Forschung“ in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG. Wird das „für“ im 
Sinne einer Angabe des Zwecks verstanden, gerät diese Bestimmung in 
Konflikt mit der allgemeinen Zweckbestimmung „zum Zwecke der nicht 
kommerziellen wissenschaftlichen Forschung“. Dient das „für“ lediglich 
der Angabe einer Dauer, würde die gesetzlich erlaubte Nutzung eine zeitli
che Begrenzung erfahren. Möglich wäre auch eine Auslegung als Angabe 
einer Zuordnung bzw. Zugehörigkeit.997 Jedenfalls ist die Konzentration 
auf die eigene wissenschaftliche Forschung zu betonen, weshalb kollabora
tive Forschung weitgehend ausgeschlossen scheint.

994 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) a) zu 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 15/15): Entwurf eines Geset
zes zu den WIPO-Verträgen vom 20. Dezember 1996 über Urheberrecht sowie 
Darbietungen und Tonträger b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(BT-Drs. 15/38): Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft, BT-Drs. 15/837, S. 34; so dagegen auch in Bezug auf 
die neue Rechtslage: Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 9.

995 RegE UrhWissG, S. 2.
996 Berger, GRUR 2017, 953 (960); Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 11.
997 Zu allen Auslegungsmöglichkeiten vgl. Duden | für | Rechtschreibung, Bedeu

tung, Definition, Herkunft.
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§ 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG: Gesetzlich erlaubte Nutzungen für 
die Überprüfung der Qualität nicht kommerzieller wissenschaftlicher 
Forschung

§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG lautet in der Fassung zum Zeitpunkt der Druckle
gung:

„Zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung 
dürfen bis zu 15 Prozent eines Werkes vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht werden [...]

2. für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung der Qualität 
wissenschaftlicher Forschung dient.“

Für die Voraussetzungen des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG kann bezüglich der 
Zweckbestimmung, der privilegierten Nutzungshandlungen sowie dem 
Objekt der Privilegierungshandlung grundsätzlich auf die Darstellungen 
zu § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG verwiesen werden.

Die Ausführungen zum privilegierten Personenkreis sind in Bezug auf 
§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG zu modifizieren: Zwar ist der Kreis derer, die 
die gesetzlich erlaubte Nutzungshandlung vornehmen dürfen, ebenso wie 
bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG, nicht beschränkt und umfasst grundsätzlich 
– unabhängig von einer Institutionenzugehörigkeit – alle natürlichen Per
sonen, die zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen For
schung oder auf Anweisung einer solchen Person handeln.998

In § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG werden allerdings gesetzliche Vorgaben zum 
privilegierten Personenkreis aufgestellt: Er umfasst gemäß § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG einzelne Dritte, soweit die Vervielfältigung, Verbreitung oder 
öffentliche Zugänglichmachung der Überprüfung der Qualität wissen
schaftlicher Forschung dient. Es erfolgt also eine inhaltliche Eingrenzung 
zugunsten der Zwecke der Qualitätsüberprüfung: Unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Zweckbestimmung des § 60c Abs. 1 UrhG sind jedenfalls 
Nutzungshandlungen zur Qualitätsüberprüfung in nicht kommerziellen 
Forschungsprojekten privilegiert. Anders als in § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
sind nun auch die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugäng
lichmachung für einzelne Dritte gestattet. Damit erweitert die deutsche 

II.

998 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Grübler, 
in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 5, 8; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 16; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czy
chowski, § 60c UrhG Rn. 4; Berger, GRUR 2017, 953 (959f.); Wandtke, NJW 
2018, 1129 (1132).
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Legislative den Kreis der von den Wissenschaftsschranken Privilegierten 
im Vergleich zur Vorgängernorm des § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F.999 Nach 
ihrem Willen soll dadurch die Überprüfung wissenschaftlicher Forschung 
im Rahmen von Peer Review-Verfahren sowie Preisvergaben erleichtert 
werden.1000

Mangels anderweitiger Bestimmung ist davon auszugehen, dass Dritte 
im Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG nicht zum bestimmt abgegrenzten 
Personenkreis im Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG gehören. Zudem sind 
Dritte im Sinne von § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG von den „sonstigen Personen“ 
zu unterscheiden: In den Gesetzesmaterialien wird explizit darauf hinge
wiesen, dass auch im Falle des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG die genutzten Wer
ke vor dem Zugriff durch diese bewahrt werden sollen.1001 Dritte im Sinne 
des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG sind folglich nur Personen, die bestimmungs
gemäß zur Sicherung der Qualität nicht kommerzieller wissenschaftlicher 
Forschung mit den Werken durch Vervielfältigung, Verbreitung oder öf
fentliche Zugänglichmachung in Berührung kommen. Damit verbunden 
ist allerdings nicht die Notwendigkeit eines Passwortschutzes, der den 
Zugriff für sonstige Personen verhindert.1002

§ 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG: Gesetzlich erlaubte Vervielfältigungen 
für die eigene wissenschaftliche Forschung

§ 60c Abs. 2 UrhG lautet in der Fassung zum Zeitpunkt der Drucklegung:
„Für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen bis zu 75 Prozent 
eines Werkes vervielfältigt werden.“

§ 60c Abs. 2 UrhG beruht wie die Vorgängernorm in § 53 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 UrhG a.F. auf Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL.1003 Folglich hat 

III.

999 Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 2.
1000 RegE UrhWissG, S. 43; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 10; Grübler, 

in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 12; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/
Hentsch, § 60c UrhG Rn. 20; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czy
chowski, § 60c UrhG Rn. 6; Berger, GRUR 2017, 953 (960).

1001 RegE UrhWissG, S. 43.
1002 Eine ausdrückliche Bestimmung der Legislative fehlt dazu vgl. RegE 

UrhWissG, S. 43.
1003 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 23; insofern 

fälschlicherweise auf Art. 5 Abs. 2 lit. a und b InfoSoc-RL abstellend: Grübler, 
in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 4.
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Deutschland als Mitgliedstaat der EU gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV i.V.m. 
Art. 4 Abs. 3 EUV alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die in der 
InfoSoc-RL vorgesehenen Ziele zu erreichen.1004 Insbesondere ist die 
Norm des § 60c Abs. 2 UrhG vor diesem Hintergrund wegen der Verbind
lichkeit des Richtlinienziels (Art. 288 Abs. 3 AEUV) „im Lichte des Wort
lauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen [...].“1005

Zweckbestimmung: Eigene wissenschaftliche Forschung

Zunächst ist fraglich, ob der Ausdruck „für die eigene wissenschaftliche 
Forschung“ in § 60c Abs. 2 UrhG eine Zweckbestimmung ist.

 
Anders als § 60c Abs. 1 UrhG, der explizit die „Zwecke“ benennt, verwen
det § 60c Abs. 2 UrhG lediglich die Präposition „für“. Diese Präposition 
kann grundsätzlich drei Bedeutungen haben: „für“ kann einen Zweck, 

1.

1004 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 288 AEUV Rn. 77; Art. 4 Abs. 3 EUV für über
flüssig haltend: Schroeder, in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110; zusätzlich 
auf die Richtlinie selbst abstellend: Geismann, in: Groeben/Schwarze/Hatje, 
Art. 288 AEUV Rn. 55.

1005 EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 14/83, NJW 1984, 2021 (2022) Rn. 26 – Colson 
und Kamann / Land NRW; EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 79/83, EuGHE 
1984, 1921 (1922) Rn. 26 – Dorit Harz / Deutsche Tradax GmbH; EuGH, 
Urt. v. 08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 12 – Kolpinghuis Nijmegen; 
EuGH, Urt. v. 20.09.1988 - Rs. 31/87, NVwZ 1990, 353 (355) Rn. 39 – Beentjes; 
EuGH, Urt. v. 13.11.1990 - C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – Marleasing; 
EuGH, Urt. v. 14.07.1994 - C-91/92, NJW 1994, 2473 (2474) Rn. 26 – Paola 
Faccini Dori / Recreb Srl; EuGH, Urt. v. 25.02.1999 - C-131/97, Slg. 1999, 
I-1103 Rn. 48 – Carbonari; EuGH, Urt. v. 15.06.2000 - C-365/98, Slg. 2000, 
I-04619 Rn. 40 – Brinkmann; EuGH, Urt. v. 27.06.2000 - Verb. Rs. C-240/98 
bis C-244/98, NJW 2000, 2571 (2572) Rn. 30 – Océano Grupo Editorial SA; 
EuGH, Urt. v. 13.07.2000 - C-456/98, Slg. 2000, I-6007 Rn. 16 – Centrosteel; 
EuGH, Urt. v. 15.05.2003 - C-160/01, NJW 2003, 2371 (2372) Rn. 36 – Mau; 
EuGH, Urt. v. 19.01.2010 - C-555/07, NJW 2010, 427 (429) Rn. 48 – Seda 
Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG; aus der nationalen Rechtsprechung: 
BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987 - 2 BvR 687/85, NJW 1988, 1459 (1460); BGH, 
Urt. v. 05.02.1998 - I ZR 211–95, NJW 1998, 2208 (2211) – Testpreis-An
gebot; BGH, Urt. v. 15.02.2007 - I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 (874) – 
Wagenfeld-Leuchte; BGH, Urt. v. 21.12.2011 - VIII ZR 70/08, NJW 2012, 
1073 (1075); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 288 AEUV Rn. 77; Schroeder, in: 
Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110, 113; Geismann, in: Groeben/Schwar
ze/Hatje, Art. 288 AEUV Rn. 55.
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eine Dauer oder eine Zugehörigkeit angeben.1006 Für erstere Auslegungsva
riante sprechen überzeugende historische, systematische und teleologische 
Gründe:

Zwar kann die in der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 UrhG a.F. verwendete Präposition „zum“ grundsätzlich ebenfalls 
mehrere Bedeutungsvarianten haben – sie kann u.a. einen Zweck, eine 
Dauer oder eine Zugehörigkeit angeben.1007 Aufgrund des ausdrücklichen 
Wortlauts „zu diesem Zweck“ im folgenden Nebensatz war allerdings 
bereits damals eindeutig von einer Zweckbestimmung auszugehen. Die
ses Ergebnis bestätigen Literaturstimmen.1008 Dass die Legislative durch 
das UrhWissG an diesem Verständnis nichts ändern wollte, bestätigt das 
Telos des Gesetzes: Es war Ziel der Legislative, die Verständlichkeit der 
Vorschriften für die Anwendenden zu verbessern.1009 Dieses Ziel wird 
nur mittels einer einheitlichen Auslegung von § 60c Abs. 1 UrhG sowie 
§ 60c Abs. 2 UrhG erreicht. Da § 60c Abs. 1 UrhG wegen des eindeuti
gen Wortlauts als Zweckbestimmung auszulegen ist, kann auch für § 60c 
Abs. 2 UrhG nichts Anderes gelten.

Zugunsten der Forschenden kann des Weiteren auf den Sinn und 
Zweck der ursprünglichen Norm zur Vervielfältigung zum Zwecke der 
eigenen wissenschaftlichen Forschung verwiesen werden:1010 Forschende 
und wissenschaftliche Institute sollten in ihrer Tätigkeit durch die Not
wendigkeit der Erlaubniseinholung beim Urheber zur Nutzung urheber
rechtlich geschützten Materials nicht behindert werden.1011 Diese Zielset
zung wurde von der Legislative grundsätzlich beibehalten1012 und sollte 
daher der teleologischen Auslegung des § 60c Abs. 2 UrhG zugrunde gelegt 
werden.

§ 60c Abs. 2 UrhG ist also ebenfalls als Zweckbestimmung auszulegen.

1006 Duden | für | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft.
1007 Duden | zu | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft.
1008 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 41f.; Wirtz, in: 

Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 29f.; Lüft, in: Wandt
ke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 27; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, 
§ 53 UrhG Rn. 18, 21.

1009 RegE UrhWissG, S. 2.
1010 Ausdrücklich nur: Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, 

§ 53 UrhG Rn. 52.
1011 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber

rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 73.
1012 RegE UrhWissG, S. 29, 37.
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Im Übrigen bleibt allerdings fraglich, wie der zugrundeliegende Zweck zu 
bestimmen ist: Die Zweckbestimmung erfolgt – wie bei § 53 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 UrhG a.F. – grundsätzlich nach subjektiven Kriterien1013 aus einer 
ex-ante-Perspektive; eine erst nachträglich erkennbare Entbehrlichkeit der 
Vervielfältigung ist wegen des Prozesscharakters wissenschaftlichen Arbei
tens unschädlich.1014 Die Entscheidung, ob die Vervielfältigung zum Zwe
cke der eigenen wissenschaftlichen Forschung dient, ist dem individuellen 
Forschenden überlassen; sie ist vor Gericht in einem potenziellen Prozess 
darzulegen.1015

Bei der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. wurde 
die Gebotenheit von der Literatur im Sinne einer Erforderlichkeit inter
pretiert.1016 Die Erforderlichkeit wurde nicht positiv definiert; sie wurde 
verneint, wenn der Erwerb1017 oder die reguläre Ausleihe1018 des urheber
rechtlich geschützten Werkes zumutbar war.1019 Insbesondere Umstände, 
wie Beschaffungsaufwand oder Gebote der Präsenzbenutzung, waren ent
scheidend.1020 Diese Kriterien finden nach Entfall des Gebotenheitskriteri
ums im Rahmen des § 60c Abs. 2 UrhG keine Berücksichtigung mehr. 
Eine unmittelbare oder mittelbare Förderung des Zwecks der wissenschaft
lichen Forschung genügt. Dass die wissenschaftliche Forschung die alleini

1013 Noch zur Vorgängernorm: Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 53 UrhG Rn. 45; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, 
§ 53 UrhG Rn. 32; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG 
Rn. 21; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 28.

1014 Zur Vorgängernorm: Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG 
Rn. 21; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 45.

1015 Noch zur Vorgängernorm: Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, 
§ 53 UrhG Rn. 29.

1016 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 30; Grübler, 
in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 21; Lüft, in: Wandtke/Bul
linger, § 53 UrhG Rn. 28.

1017 Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 52.
1018 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 45.
1019 Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 21; Dreier, in: 

Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23; Lüft, in: Wandtke/Bullin
ger, § 53 UrhG Rn. 28; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, 
§ 53 UrhG Rn. 32.

1020 Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 21; Loewenheim, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 45; Dreyer, in: Dreyer/Kott
hoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 52; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 53 UrhG Rn. 28.
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ge Motivation sein muss, ist wohl nicht anzunehmen. In einem Motivbün
del sollte der Forschungszweck allerdings vorherrschend sein.1021

Im Folgenden wird die Zweckbestimmung der „eigenen wissenschaftli
chen Forschung“ näher untersucht.

Eigene wissenschaftliche Forschung

Grundsätzlich handelt es sich bei der eigenen wissenschaftlichen For
schung im Sinne des § 60c Abs. 2 UrhG um eine Unterkategorie der wis
senschaftlichen Forschung des § 60c Abs. 1 UrhG. Soweit im Folgenden 
keine besonderen Ausführungen gemacht werden, wird auf die Ausfüh
rungen bei § 60c Abs. 1 UrhG verwiesen.1022

 
Die Literatur definiert die wissenschaftliche Forschung auch im Sinne des 
§ 60c Abs. 2 UrhG als eine methodisch-systematische Tätigkeit, die auf 
Erkenntnisfindung und Wissensproduktion ausgerichtet ist.1023

Der Begriff der wissenschaftlichen Forschung wurde von der Legislative 
aus den wortgleichen Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL über
nommen,1024 der die Einführung einer Ausnahme oder Beschränkung der 
Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke „ausschließlich [...] für Zwe
cke der wissenschaftlichen Forschung“ vorsieht. Vor diesem Hintergrund 
ist der Begriff des deutschen Rechts „im Lichte des Wortlauts und des 
Zwecks der Richtlinie auszulegen [...].“1025 Entscheidend ist danach die 

a.

1021 Zum Beispiel Reputationsgewinn und wissenschaftliche Auseinandersetzung, 
vgl. zu diesem Beispiel in Bezug auf die Vorgängernorm: Grübler, in: Ahl
berg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 22.

1022 Siehe dazu die Darstellungen zum Begriff der wissenschaftlichen Forschung 
bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1023 Vgl. dazu Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Nordemann, in: Norde
mann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 4.

1024 RegE UrhWissG, S. 42.
1025 EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 14/83, NJW 1984, 2021 (2022) Rn. 26 – Colson 

und Kamann / Land NRW; EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 79/83, EuGHE 
1984, 1921 (1922) Rn. 26 – Dorit Harz / Deutsche Tradax GmbH; EuGH, 
Urt. v. 08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 12 – Kolpinghuis Nijmegen; 
EuGH, Urt. v. 20.09.1988 - Rs. 31/87, NVwZ 1990, 353 (355) Rn. 39 – Beentjes; 
EuGH, Urt. v. 13.11.1990 - C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – Marleasing; 
EuGH, Urt. v. 14.07.1994 - C-91/92, NJW 1994, 2473 (2474) Rn. 26 – Paola 
Faccini Dori / Recreb Srl; EuGH, Urt. v. 25.02.1999 - C-131/97, Slg. 1999, 
I-1103 Rn. 48 – Carbonari; EuGH, Urt. v. 15.06.2000 - C-365/98, Slg. 2000, 
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jeweilige Tätigkeit, nicht die Person oder die Institutionenzugehörigkeit 
des Forschenden: Insbesondere die Privilegierung des § 60c Abs. 2 UrhG 
kommt daher grundsätzlich auch Privatpersonen,1026 freiberuflich Tätigen 
und juristischen Personen des öffentlichen sowie des Privatrechts zugute, 
die methodisch-systematisch nach Erkenntnissen suchen.1027

 
Die Kategorie der „eigenen wissenschaftlichen Forschung“ in § 60c 
Abs. 2 UrhG ersetzt den Begriff des „eigenen wissenschaftlichen Ge
brauchs“ in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. Der eigene wissenschaftliche 
Gebrauch war eine Unterkategorie des eigenen Gebrauchs, der von Ver
vielfältigungen zur eigenen Verwendung, nicht zur Weitergabe an Dritte 
geprägt war.1028 Deswegen wurde auch die Vornahme von Vervielfältigun
gen für Dritte außerhalb der Institution grundsätzlich nicht als privilegiert 

I-04619 Rn. 40 – Brinkmann; EuGH, Urt. v. 27.06.2000 - Verb. Rs. C-240/98 
bis C-244/98, NJW 2000, 2571 (2572) Rn. 30 – Océano Grupo Editorial SA; 
EuGH, Urt. v. 13.07.2000 - C-456/98, Slg. 2000, I-6007 Rn. 16 – Centrosteel; 
EuGH, Urt. v. 15.05.2003 - C-160/01, NJW 2003, 2371 (2372) Rn. 36 – Mau; 
EuGH, Urt. v. 19.01.2010 - C-555/07, NJW 2010, 427 (429) Rn. 48 – Seda 
Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG; aus der nationalen Rechtsprechung: 
BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987 - 2 BvR 687/85, NJW 1988, 1459 (1460); BGH, 
Urt. v. 05.02.1998 - I ZR 211–95, NJW 1998, 2208 (2211) – Testpreis-An
gebot; BGH, Urt. v. 15.02.2007 - I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 (874) – 
Wagenfeld-Leuchte; BGH, Urt. v. 21.12.2011 - VIII ZR 70/08, NJW 2012, 
1073 (1075); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 288 AEUV Rn. 77; Schroeder, in: 
Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110, 113; Geismann, in: Groeben/Schwar
ze/Hatje, Art. 288 AEUV Rn. 55.

1026 Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 5; Hentsch, in: Dreyer/Kott
hoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 6; insofern nur auf „Praktiker“ abstel
lend: Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1.

1027 Vgl. dazu im Detail die Darstellungen zum privilegierten Personenkreis bei 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1028 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 9; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 
11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 25; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, 
§ 53 UrhG Rn. 18; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 25; Loewenheim, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 37; Grübler, in: Ahlberg/Göt
ting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 18; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 
3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 44.
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angesehen.1029 Da auch § 60c Abs. 2 UrhG lediglich die Vervielfältigung 
privilegiert, wird an diesem Weitergabeverbot festgehalten.1030

Grundsätzlich definierte die Literatur auch den wissenschaftlichen Ge
brauch im Sinne des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. als methodisch-sys
tematische Tätigkeit, die auf Erkenntnisfindung und Wissensproduktion 
ausgerichtet ist.1031 Der eigene wissenschaftliche Gebrauch war seinerzeit 
abzugrenzen vom privaten Gebrauch im Sinne des § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG, 
der lediglich rein persönliche Bedürfnisse1032 natürlicher Personen von 
außerberuflicher sowie außererwerbswirtschaftlicher Art zu befriedigen 
pflegte: Anders als beim eigenen wissenschaftlichen Gebrauch durften die 
Vervielfältigungen weder erwerbswirtschaftlichen noch beruflichen Zwe
cken dienen.1033 Ob die wissenschaftliche Forschung im Sinne des § 60c 
Abs. 2 UrhG ebenfalls zwingend nicht kommerzieller Art sein muss, ist im 
nächsten Unterabschnitt zu beantworten.

Nicht kommerzielle Zwecke

Die eigene wissenschaftliche Forschung ist eine Unterkategorie der nicht 
kommerziellen wissenschaftlichen Forschung gemäß § 60c Abs. 1 UrhG. 

b.

1029 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 44; Wirtz, in: Nor
demann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 31.

1030 RegE UrhWissG, S. 43; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 13; 
vgl. dazu die Darstellungen zur privilegierten Nutzungshandlung des § 60c 
Abs. 2 UrhG sogleich in diesem Teil der Untersuchung.

1031 Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23; Dreyer, in: 
Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 51; Wirtz, in: Norde
mann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 31; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 41; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 
2017, § 53 UrhG Rn. 20; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 27.

1032 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (461) – CB-Infobank I; 
Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 23; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 53 UrhG Rn. 7; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG 
Rn. 23; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 16; 
Flechsig, GRUR 1993, 532 (533f.); Möller/Mohr, iur 1987, 53 (54).

1033 BGH, Urt. v. 14.04.1978 - I ZR 111/76, GRUR 1978, 474 (475) – Vervielfäl
tigungsstücke; BGH, Urt. v. 24.06.1993 - I ZR 148/91, GRUR 1993, 899 – 
Dia-Duplikate; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG 
Rn. 25; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 44; 
Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 18; Lüft, in: Wandt
ke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 25; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 53 UrhG Rn. 37.
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Das heißt: Die privilegierte Vervielfältigung darf nicht im Rahmen eines 
auf Gewinnerzielung ausgerichteten Projekts hergestellt werden.1034 Ent
scheidend für die Zweckbestimmung ist jeweils die Tätigkeit als solche, 
nicht die Person des Forschenden oder die Ausrichtung bzw. organisatori
sche Struktur der Institution.1035 Eine Publikation gegen Honorar ist – wie 
bei der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.1036 – in der Re
gel nicht als kommerziell im Sinne des § 60c Abs. 2 UrhG zu werten. Kom
merzielle Zwecke verfolgen und folglich nicht gemäß § 60c Abs. 2 UrhG 
privilegiert sind dagegen – ebenfalls wie in der Vorgängernorm des § 53 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. – Auftragsforschung und bezahlte Gutachtener
stellung.1037

Dass die eigene wissenschaftliche Forschung im Sinne des § 60c 
Abs. 2 UrhG eine Unterkategorie der nicht kommerziellen wissenschaftli
chen Forschung gemäß § 60c Abs. 1 UrhG darstellt, zeigt die Regelungsab
sicht der Legislative: So wird in den Gesetzgebungsmaterialien explizit aus
geführt, dass „Absatz 2 [...] den Umfang der zulässigen Nutzung für Ver
vielfältigungen für die eigene wissenschaftliche Forschung [erweitert].“1038 

Die Beschränkung auf die Nicht-Kommerzialität bleibt allerdings beste

1034 Vgl. dazu die Darstellungen zur Zweckbestimmung des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1035 Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 13.

1036 Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 53; a.A. Drei
er, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23; möglicherweise eben
falls Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 46.

1037 Noch zu § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.: Stellungnahme des Bundesrates in 
RegE: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft, BT-Drs. 16/1828, S. 41; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 53 UrhG Rn. 27; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23; 
Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 46; de la Duran
taye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 83; a.A. Wirtz, in: 
Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 33, der entgeltliche 
Auftragsarbeiten von Hochschullehrern von der Vervielfältigungsfreiheit um
fasst sieht und lediglich Vervielfältigungen, die von Unternehmen für Dritte 
gegen Entgelt vorgenommen werden, als gewerblichen Zwecken dienend an
sieht. Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem 
Teil der Untersuchung.

1038 RegE UrhWissG, S. 43.
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hen.1039 Diese grundsätzliche Entscheidung gegen die Freistellung der 
kommerziellen Nutzung bestätigt die unionsrechtskonforme Auslegung 
gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV i.V.m. Art. 4 Abs. 3 EUV: So fordert Art. 5 
Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL die Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke als 
Voraussetzung der Einführung von Ausnahmen oder Beschränkungen für 
die Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung. Da auch § 60c Abs. 2 UrhG auf dieser uni
onsrechtlichen Norm beruht, wäre eine Auslegung, die die eigene wissen
schaftliche Forschung zu kommerziellen Zwecken in den Anwendungsbe
reich des § 60c Abs. 2 UrhG einbeziehen würde, unionsrechtswidrig.

 
Eine Auslegungsfrage ergibt sich allerdings im historischen Kontext:

§ 60c Abs. 2 UrhG ersetzt § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F., eine Norm 
zur Zulässigkeit privater Vervielfältigungen. Danach war es grundsätzlich 
gestattet, zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch einzelne Vervielfälti
gungsstücke herzustellen oder herstellen zu lassen. Die Vervielfältigungs
befugnis zum Zwecke des eigenen wissenschaftlichen Gebrauchs war 
durch das Zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Infor
mationsgesellschaft vom 26.10.2007 auf nicht-gewerbliche Zwecke einge
schränkt worden.1040

Mit der Vervielfältigung gemäß § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. durften 
also keine gewerblichen Zwecke verfolgt werden.1041

§ 60c Abs. 2 UrhG verwendet nicht mehr den Begriff der „gewerblichen 
Zwecke“, sondern es findet mittels § 60c Abs. 1 UrhG der Begriff der 
„kommerziellen Zwecke“ Verwendung; § 60c Abs. 2 UrhG weicht somit 
begrifflich von der Terminologie seiner Vorgängernorm in § 53 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 UrhG a.F. ab.

Fraglich ist, ob mit dieser Ersetzung eine Bedeutungsänderung verbun
den ist. Diese Frage ist normsystematisch von hoher Brisanz: So verwendet 
die deutsche Legislative – trotz des Vorhabens zur Beseitigung der „unter

1039 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 14; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 
§ 60c UrhG Rn. 14; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG 
Rn. 5; Berger, GRUR 2017, 953 (961).

1040 Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesell
schaft vom 26.10.2007, BGBl. I 2007, S. 2513.

1041 Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23; Dreyer, in: 
Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 53; Wirtz, in: Nor
demann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 33; Lüft, in: Wandt
ke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 27; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 53 UrhG Rn. 46.
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schiedlichen Terminologie im bislang geltenden Recht“1042 – im UrhG 
insgesamt weniger den Begriff der kommerziellen als der gewerblichen 
Zwecke.1043 Für die Wissenschaft hat die Verwendung dieser unterschiedli
chen Begrifflichkeiten insbesondere mit Bezug auf das Zweitverwertungs
recht für Urheber wissenschaftlicher Beiträge in § 38 Abs. 4 UrhG große 
Bedeutung: Das Zweitverwertungsrecht wird lediglich gewährt, „soweit 
[die öffentliche Zugänglichmachung des Beitrags] keinem gewerblichen 
Zweck dient.“ Der gewerbliche Zweck wird im Gesetzestext nicht näher 
definiert.

Es stellt sich daher die Frage, wie der Begriff „nicht kommerziell“ im 
Sinne des § 60c Abs. 2 UrhG im Vergleich zum Begriff „gewerblich“ im 
Sinne des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. (1) bzw. § 38 Abs. 4 UrhG (2) 
auszulegen ist.

 
(1) Gewerbliche Zwecke im Sinne des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. 
konnten entweder unmittelbar oder mittelbar verfolgt werden: Im Falle 
der unmittelbaren Verfolgung gewerblicher Zwecke fehlte es jedoch be
reits an einer Nutzung zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch im Sin
ne des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.;1044 lediglich die mittelbare Verfol
gung gewerblicher Zwecke in einem auf Gewinnerzielung ausgerichteten 
Projekt schränkte die Privilegierung der Vervielfältigung in § 53 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 UrhG a.F. ein.1045

Gleiches gilt auch heute noch in Bezug auf § 60c Abs. 2 UrhG: Soll 
durch den Verkauf von Vervielfältigungen Gewinn erzielt werden, schei
det eine Privilegierung mangels eigener wissenschaftlicher Forschung 
aus.1046 Wie in der Vorgängernorm genügt aber bereits eine Vervielfälti
gung im Rahmen eines auf Gewinnerzielung gerichteten Forschungspro
jekts: Eine solche ist nicht von § 60c Abs. 2 UrhG privilegiert.

Ein begrifflicher Unterschied könnte sich lediglich in Bezug auf die 
Verfolgung beruflicher Zwecke1047 ergeben.

1042 RegE UrhWissG, S. 42.
1043 Vgl. §§ 38 Abs. 4, 42a Abs. 1 und 4, 60 Abs. 1, 87f Abs. 1, 95a Abs. 3, 108b 

Abs. 2, 111a Abs. 1 Nr. 1 lit. b UrhG.
1044 a. A. Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 33.
1045 Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 53.
1046 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Beginn dieses Abschnitts.
1047 Zur getrennten Betrachtungsweise: BGH, Urt. v. 24.06.1955 - I ZR 88/54, 

GRUR 1955, 544 (548) – Fotomechanische Vervielfältigung eines Schriftwer
kes.

D. Normen des nationalen Wissenschaftsurheberrechts

239

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Die Materialien zu § 60c Abs. 2 UrhG legen eine enge Auslegung nahe: 
Werden mit der Vervielfältigung berufliche Zwecke verfolgt, scheidet eine 
Privilegierung nach § 60c Abs. 2 UrhG aus.1048 Dies darf nicht dahinge
hend verstanden werden, dass eine Vervielfältigung, die im beruflichen 
Kontext erstellt wird, stets nicht privilegiert ist. Denn sonst würde § 60c 
Abs. 2 UrhG in vielen Situationen leerlaufen: Viele Forschende an Hoch
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen verdienen mit 
ihrer Forschungstätigkeit ihren Lebensunterhalt; ihre Forschungstätigkeit 
dient grundsätzlich auch beruflichen Zwecken. Eine Vervielfältigung eines 
angestellten Forschenden wäre folglich niemals privilegiert. Privilegiert 
würde lediglich die „Amateurforschung“, was allerdings von der Legislati
ve nicht intendiert war.1049

Im Rahmen des § 53 Abs. 2 UrhG a.F. hingegen sah die Literatur die 
Verfolgung beruflicher Zwecke in der Regel als privilegiert an.1050 Ein 
Blick in die Rechtsprechung zeigt allerdings: Diese Erweiterung galt nicht 
für § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. als vielmehr für § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 
lit. a UrhG.1051 So erfasst der eigene Gebrauch – und damit auch der eigene 
wissenschaftliche Gebrauch im Sinne des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. 
– zwar grundsätzlich die Verfolgung beruflicher Zwecke; die Einschrän
kung in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 letzter Hs. UrhG a.F. („wenn und soweit 
die Vervielfältigung [...] keinen gewerblichen Zwecken dient“) schließt 
eine Privilegierung der Vervielfältigung zum eigenen wissenschaftlichen 
Gebrauch bei Verfolgung beruflicher Zwecke allerdings wieder aus.

Grundsätzlich ist daher nicht von einer Bedeutungsveränderung in Be
zug auf die Verfolgung beruflicher Zwecke auszugehen.

 
Diese parallele Auslegung erklärt sich vor unionsrechtlichem Hinter
grund: Beide Regelungen – § 60c Abs. 2 UrhG und § 53 Abs. 2 S. 1 

1048 RegE UrhWissG, S. 35; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 1.
1049 Vgl. beispielsweise Bezugnahme auf „Forschung, die an öffentlichen Hoch

schulen stattfindet und über private Drittmittel finanziert wird“, in RegE 
UrhWissG, S. 42.

1050 Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 18; Dreyer, in: 
Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 44; Wirtz, in: Norde
mann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 25; Lüft, in: Wandtke/Bul
linger, § 53 UrhG Rn. 25.

1051 BGH, Urt. v. 14.04.1978 - I ZR 111/76, GRUR 1978, 474 (475) – Vervielfälti
gungsstücke; BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462) 
– CB-Infobank I; dem folgend: Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 53 UrhG Rn. 37; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG 
Rn. 18, 22.
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Nr. 1 UrhG a. F. – beruhen auf Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL, der die 
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke bei urheberrechtlich relevanten 
Nutzungshandlungen für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung for
dert.1052 Beide Begriffe sind daher gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV i.V.m. 
Art. 4 Abs. 3 EUV unionsrechtskonform auszulegen;1053 insbesondere Er
wägungsgrund 42 der InfoSoc-RL, der auf die Tätigkeit als solches abstellt, 
ist zu berücksichtigen.

 
(2) Die Zugänglichmachung „zu gewerblichen Zwecken“ im Sinne des 
§ 38 Abs. 4 UrhG erfasst „jede Zugänglichmachung, die mittelbar oder 
unmittelbar der Erzielung von Einnahmen dient, sowie jede Zugänglich
machung, die im Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit steht.“1054 

Aus den Gesetzesmaterialien zu § 38 Abs. 4 UrhG ergibt sich, dass die Be

1052 RegE: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft, BT-Drs. 16/1828, S. 26; RegE UrhWissG, S. 42.

1053 EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 14/83, NJW 1984, 2021 (2022) Rn. 26 – Colson 
und Kamann / Land NRW; EuGH, Urt. v. 10.04.1984 - Rs. 79/83, EuGHE 
1984, 1921 (1922) Rn. 26 – Dorit Harz / Deutsche Tradax GmbH; EuGH, 
Urt. v. 08.10.1987 - C-80/86, Slg. 1987, 03969 Rn. 12 – Kolpinghuis Nijmegen; 
EuGH, Urt. v. 20.09.1988 - Rs. 31/87, NVwZ 1990, 353 (355) Rn. 39 – Beentjes; 
EuGH, Urt. v. 13.11.1990 - C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – Marleasing; 
EuGH, Urt. v. 14.07.1994 - C-91/92, NJW 1994, 2473 (2474) Rn. 26 – Paola 
Faccini Dori / Recreb Srl; EuGH, Urt. v. 25.02.1999 - C-131/97, Slg. 1999, 
I-1103 Rn. 48 – Carbonari; EuGH, Urt. v. 15.06.2000 - C-365/98, Slg. 2000, 
I-04619 Rn. 40 – Brinkmann; EuGH, Urt. v. 27.06.2000 - Verb. Rs. C-240/98 
bis C-244/98, NJW 2000, 2571 (2572) Rn. 30 – Océano Grupo Editorial SA; 
EuGH, Urt. v. 13.07.2000 - C-456/98, Slg. 2000, I-6007 Rn. 16 – Centrosteel; 
EuGH, Urt. v. 15.05.2003 - C-160/01, NJW 2003, 2371 (2372) Rn. 36 – Mau; 
EuGH, Urt. v. 19.01.2010 - C-555/07, NJW 2010, 427 (429) Rn. 48 – Seda 
Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG; aus der nationalen Rechtsprechung: 
BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987 - 2 BvR 687/85, NJW 1988, 1459 (1460) – Klop
penburg; BGH, Urt. v. 05.02.1998 - I ZR 211–95, NJW 1998, 2208 (2211) – 
Testpreis-Angebot; BGH, Urt. v. 15.02.2007 - I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 
(874) – Wagenfeld-Leuchte; BGH, Urt. v. 21.12.2011 - VIII ZR 70/08, NJW 
2012, 1073 (1075) – Ausbau und Abtransport der mangelhaften Kaufsache bei 
Nacherfüllung; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 288 AEUV Rn. 77; Schroeder, 
in: Streinz/Michl, Art. 288 AEUV Rn. 110, 113; Geismann, in: Groeben/Schwar
ze/Hatje, Art. 288 AEUV Rn. 55.

1054 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung ver
waister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheber
rechtsgesetzes, BT-Drs. 17/13423, S. 14.
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griffsbestimmung des „gewerblichen Zwecks“ im Urheberrecht unabhän
gig von den gewerbe- oder steuerrechtlichen Gewerbebegriffen erfolgt.1055

Die mittelbare oder unmittelbare Erzielung von Einnahmen entspricht 
dem Wortsinn von „kommerziell“ als „Geschäftsinteressen wahrnehmend, 
auf Gewinn bedacht“;1056 bei § 38 Abs. 4 UrhG soll – wie im Fall der 
Nicht-Kommerzialität des § 60c Abs. 2 UrhG – jegliche „Geschäftemache
rei“ ausgeschlossen werden.1057 Insofern sind die beiden Normen bedeu
tungsgleich.

Der – beliebig geartete – Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit lässt 
allerdings im Rahmen von § 38 Abs. 4 UrhG ein weiter gefasstes Begriffs
verständnis erkennen. Dieses entspricht dem natürlichen Sprachgebrauch, 
der „gewerblich“ als „das Gewerbe [...] betreffend, zu ihm gehörend“1058 

definiert. Das Gewerbe erfasst dabei jede „[selbstständige] dem Erwerb die
nende berufliche Tätigkeit (nicht in Bezug auf freie Berufe und Berufe in 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau)“1059 oder die „Gesamt
heit der [produzierenden] kleinen und mittleren Betriebe, [Handels]unter
nehmen [bzw. den] Bereich der gewerblichen Tätigkeit“.1060

Einige Literaturmeinungen kritisieren die Begriffsbestimmung gerade 
wegen der zweiten Alternative des Zusammenhangs mit der Erwerbstä
tigkeit allerdings als zu weitgehend1061 und schlagen stattdessen das Be
stehen eines Zusammenhangs zwischen Zweitveröffentlichung und einer 
über die Forschungstätigkeit hinausgehenden, sonstigen Erwerbstätigkeit 
vor.1062

Alle Definitionen der gewerblichen Zwecke im Sinne des § 38 
Abs. 4 UrhG gehen daher über den Begriff der „kommerziellen Zwecke“ 

1055 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung ver
waister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheber
rechtsgesetzes, BT-Drs. 17/13423, S. 14.

1056 Duden | kommerziell | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft.
1057 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 38 UrhG Rn. 34.
1058 Duden | gewerblich | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition.
1059 Duden | Gewerbe | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Synonyme, Her

kunft.
1060 Duden | Gewerbe | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Synonyme, Her

kunft.
1061 Soppe, in: Ahlberg/Götting, § 38 UrhG Rn. 77; Schulze, in: Dreier/Schulze, 

§ 38 UrhG Rn. 34; Wandtke/Grunert, in: Wandtke/Bullinger, § 38 UrhG Rn. 20.
1062 Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 38 UrhG Rn. 65; so im Ergebnis 

auch: Schulze, in: Dreier/Schulze, § 38 UrhG Rn. 34; Wandtke/Grunert, in: 
Wandtke/Bullinger, § 38 UrhG Rn. 20; Soppe, in: Ahlberg/Götting, § 38 UrhG 
Rn. 77.
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im Sinne des § 60c Abs. 2 UrhG hinaus; da die „gewerblichen Zwecke“ im 
Sinne des § 38 Abs. 4 UrhG jeden Zusammenhang mit einer Erwerbstätig
keit ausreichen lassen, liegt insofern ein juristisch relevanter Bedeutungs
unterschied vor.

Auswirkungen einer nachträglichen Zweckänderung

Wird eine Vervielfältigung zum Zwecke der eigenen wissenschaftlichen 
Forschung angefertigt, ist dies grundsätzlich gemäß § 60c Abs. 2 UrhG 
zulässig. Fraglich ist allerdings, welche Auswirkungen eine nachträgliche 
Zweckänderung hat. So kann z.B. eine Vervielfältigung – nach Aufgabe 
eines Forschungsprojekts – zu Unterhaltungszwecken dienen. Dies ist al
lerdings unschädlich, da es sich beim Gebrauch zu Unterhaltungszwecken 
nicht um eine urheberrechtlich relevante Nutzungsform handelt. Anders 
ist es zu beurteilen, wenn eine urheberrechtlich relevante Nutzung, z.B. 
eine öffentliche Wiedergabe im Sinne des § 15 Abs. 2 UrhG, erfolgen soll: 
In diesem Fall müsste – mangels Eingreifens des Erlaubnistatbestands 
des § 60c Abs. 2 UrhG – der Urheber um Erlaubnis gebeten werden, so
fern nicht die Voraussetzungen eines anderen Erlaubnistatbestands (z.B. 
§ 51 UrhG) erfüllt sind.

Die ursprüngliche Vervielfältigungshandlung wird bei einer nachträgli
chen Zweckänderung allerdings keinesfalls unzulässig. Sie ist mit Vornah
me der Vervielfältigung abgeschlossen.

Privilegierte Nutzungshandlung: Vervielfältigung gemäß
§§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG

Im Rahmen des § 60c Abs. 2 UrhG wird lediglich die Vervielfältigung, 
nicht die Verbreitung und die öffentliche Zugänglichmachung privile
giert.1063

Mit der gesetzlich erlaubten Vervielfältigung verbunden ist eine Ein
schränkung des Rechts des Urhebers gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 
Abs. 1 UrhG, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel 
ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher 
Zahl. Dazu zählt auch das Recht zur Übertragung des Werkes auf Vorrich
tungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- oder Tonfolgen (Bild- 

c.

2.

1063 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 12.
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oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme einer Wiedergabe 
des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger oder um die Übertragung des 
Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt.1064

 
Allerdings ist auch in Bezug auf § 60c Abs. 2 UrhG die Bereichsausnahme 
des § 60c Abs. 4 UrhG zu beachten: Danach ist es nicht zulässig, während 
öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes die
se auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen und später öffentlich zugänglich 
zu machen.1065

In Gleichlauf mit der Vorschrift des § 60c Abs. 1 UrhG ist bei 
§ 60c Abs. 2 UrhG ebenfalls das Vervielfältigenlassen durch Dritte privile
giert.1066 Diese technisch-maschinelle1067 Unterstützungsleistung gestattet 
die Wortlautauslegung der passiven Formulierung „dürfen vervielfältigt 
werden“. Die Gesetzgebungsgeschichte bestätigt diese Auslegung: Bereits 
in Bezug auf die Vorgängernorm galt dies ausweislich des ausdrücklichen 
Wortlauts in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.1068 Anders als bei § 53 Abs. 1 
S. 1 UrhG war dabei im Umkehrschluss auch das entgeltliche Vervielfälti
genlassen erlaubt.1069 Mangels entgegenstehender Äußerungen der Legisla

1064 Vgl. zum Vervielfältigungsrecht die Darstellungen zu den privilegierten Nut
zungshandlungen bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

1065 Vgl. dazu die Darstellungen zur Bereichsausnahme des § 60c Abs. 4 UrhG bei 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1066 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 13; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 16; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG 
Rn. 8; vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshand
lungen in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1067 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462) – CB-Infobank I; 
BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 38/96, GRUR 1997, 464 (466) – CB-Infobank II.

1068 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 28; Loewen
heim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 40; Dreier, in: Drei
er/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 20; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 47; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 
2014, § 53 UrhG Rn. 18.

1069 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Ur
heberrechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 74; BGH, Urt. v. 
16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (463) – CB-Infobank I; BGH, 
Urt. v. 21.11.1991 - I ZR 190/89, GRUR 1992, 382 (386) – Leitsätze; Wirtz, 
in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 28; Loewenheim, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 40; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 20; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 
2013, § 53 UrhG Rn. 47; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG 
Rn. 26.
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tive ist davon auszugehen, dass diese Rechtslage nicht verändert werden 
sollte.

 
Die gemäß § 60c Abs. 2 UrhG hergestellten Vervielfältigungsstücke dür
fen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. 
Anders als in der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG bedurf
te es für dieses Verbot keiner expliziten Regelung:1070 Die Verbreitung 
– auch von Vervielfältigungsstücken – im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 
Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG sowie die öffentliche Zugänglichmachung eines 
urheberrechtlich geschützten Werkes im Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 
19a UrhG unterliegen grundsätzlich dem Ausschließlichkeitsrecht des Ur
hebers gemäß § 15 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG; da § 60c Abs. 2 UrhG nur die 
Vervielfältigung zum Zwecke der eigenen wissenschaftlichen Forschung 
privilegiert, bleibt im Übrigen das Verbotsrecht des Urhebers bestehen.1071

Privilegiert ist also nur die Nutzungshandlung in Form der Vervielfälti
gung gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 UrhG. Entsprechendes gilt für die 
verwandten Schutzrechte, die das Ausschließlichkeitsrecht der Vervielfälti
gung beinhalten.1072

Begrenzung der Anzahl der Vervielfältigungsstücke

Bei § 60c Abs. 2 UrhG ist die Anzahl der Vervielfältigungsstücke mengen
mäßig grundsätzlich unbegrenzt. Dies ergibt die Wortlautauslegung des 
Begriffs der Vervielfältigung: Gemäß § 16 UrhG ist das „Vervielfältigungs
recht [...] das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, 
gleichviel [...] in welcher Zahl.“

Eine Einschränkung ergibt sich lediglich aus der Zweckbestimmung 
der jeweiligen Vervielfältigung: Soweit das Herstellen mehrerer Vervielfäl
tigungen desselben urheberrechtlich geschützten Werkes zum Zwecke der 
eigenen wissenschaftlichen Forschung dient, ist dieses Herstellen gemäß 
§ 60c Abs. 2 UrhG gesetzlich erlaubt. Dabei gilt es zu betonen, dass hier 
jeweils nur der einzelne Forschende als Bezugsperson in Betracht kommt 
und daher im Regelfall nur die einfache Vervielfältigung gesetzlich erlaubt 

a.

1070 Siehe § 53 Abs. 6 UrhG, der bis heute diese Beschränkung enthält.
1071 Vgl. zu den Rechten des Urhebers im Allgemeinen die Darstellungen in Teil 1 

dieser Untersuchung.
1072 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlun

gen bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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ist. Eine Mehrfachvervielfältigung und Weitergabe an andere Forschende 
ist nicht gemäß § 60c Abs. 2 UrhG zulässig; sie kann allerdings unter den 
engeren Voraussetzungen der Regelungen in § 60c Abs. 1 UrhG gestattet 
sein.1073

Etwas Anderes galt diesbezüglich noch bei der Vorgängernorm des 
§ 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG: Danach war die Mehrfachvervielfältigung 
bei gemeinsamer Forschung zulässig.1074 Insofern weitet die Legislative 
– entsprechend ihrer Intention1075 – die Erlaubnistatbestände für die Wis
senschaft aus: Bei alter Rechtslage wurde häufig die Höchstgrenze von 
sieben Vervielfältigungsstücken herangezogen; dies war zurückzuführen 
auf die Rechtsprechung zu § 53 Abs. 1 UrhG, die die Herstellung ein
zelner Vervielfältigungsstücke, höchstens sieben, für zulässig erklärte.1076 

Viele Literaturstimmen orientierten sich für die Vorgängernorm des 
§ 60c Abs. 2 UrhG in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. grundsätzlich an 
dieser Obergrenze; gleichzeitig betonten sie allerdings, dass stets eine Ein
zelfallabwägung statt der Anwendung einer starren Höchstgrenze erfolgen 
müsse.1077 Damit trugen sie auch dem Willen der historischen Legislative 
Rechnung, der bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine zulässige An
zahl von 5 – 6 Vervielfältigungen nahelegt.1078 Im digitalen Umfeld kann 
die Anzahl weiter eingeschränkt sein.1079

1073 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlun
gen bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1074 So explizit Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 52.
1075 RegE UrhWissG, S. 2.
1076 BGH, Urt. v. 14.04.1978 - I ZR 111/76, GRUR 1978, 474 (476) – Vervielfälti

gungsstücke; dem folgend: Möller/Mohr, iur 1987, 53 (54).
1077 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 13; Wirtz, in: Norde

mann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 27; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 26; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 
3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 29, 46; a.A. Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 
2015, § 53 UrhG Rn. 9, 20, der die jeweilige Bedarfsbefriedigung als maßgeb
lich ansieht.

1078 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 73.

1079 Vgl. dazu Becker, ZUM 2012, 643 (643).
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Ausschluss der Weitergabe der Vervielfältigungen an Dritte

Mangels Einschränkung des Verbreitungsrechts dürfen Vervielfältigungen 
nicht an eine Öffentlichkeit weitergegeben werden.1080

In den Gesetzgebungsmaterialien ist dazu ausdrücklich festgehalten, 
dass die infolge der Privilegierung des § 60c Abs. 2 UrhG hergestellten 
„Kopien [...] in keiner Form weitergegeben werden [dürfen].“1081 Im Ge
setzestext wird dagegen – anders als in § 53 Abs. 6 S. 1 UrhG a.F., in dem 
für die Vorgängernorm in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. ein ausdrück
liches Verbot zur Weitergabe von Vervielfältigungen festgehalten war – 
nicht auf das Verbot hingewiesen.1082 Es ergibt sich allerdings bereits aus 
der alleinigen Freistellung der Vervielfältigungshandlung im Rahmen des 
§ 60c Abs. 2 UrhG.

 
Davon zu unterscheiden ist die nicht-öffentliche Weitergabe, die nicht 
unter das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers fällt und daher stets zuläs
sig ist.1083 Dies kann insbesondere bei Situationen, in denen ein Dritter 
eine Vervielfältigung anfertigt und diese an den wissenschaftlich Tätigen 
weitergibt, zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Für die besonderen 
Situationen im Wissenschaftskontext sei insoweit auf die Ausführungen 
in Teil 1 verwiesen: Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob bei der Weitergabe 
im Forschungskontext eine Öffentlichkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG 
vorliegt.1084

b.

1080 RegE UrhWissG, S. 43; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 12; Hentsch, 
in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG Rn. 21; Nordemann, in: Nor
demann/Nordemann/Czychowski, § 60c UrhG Rn. 7.

1081 RegE UrhWissG, S. 43.
1082 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 

des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 9; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 
11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 25; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, 
§ 53 UrhG Rn. 18; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG 
Rn. 25; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 37; Grüb
ler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 18; Dreyer, in: Drey
er/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 44.

1083 Vgl. zum urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbegriff die Darstellungen in Teil 1 
dieser Untersuchung.

1084 Vgl. dazu auch die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen 
der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 4 dieser Untersu
chung.
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Das Vervielfältigen und Weitergeben von urheberrechtlich geschützten 
Werken im Rahmen des Angebots eines Recherchedienstes ist weiterhin 
nicht gesetzlich erlaubt.1085 Zwar könnte argumentiert werden, dass auch 
der Recherchedienst grundsätzlich an der Privilegierung des Forschenden 
gemäß § 60c Abs. 2 UrhG teilnehmen kann: Auch er vervielfältigt letzt
endlich zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung des Auftraggebers 
im Sinne des § 60c Abs. 2 UrhG, da der Zweck der Ausführung des Re
chercheauftrags in den Hintergrund tritt. Ist allerdings die Recherchetä
tigkeit untrennbar mit dem Vervielfältigungsvorgang verbunden, handelt 
es sich bei der Vervielfältigung nicht mehr um einen rein technisch-ma
schinellen Vorgang.1086 Normativ betrachtet wird vielmehr eine weitere 
urheberrechtsrelevante Nutzung erschlossen. Dies gilt insbesondere, wenn 
die auftraggebende Person mit dem Recherchedienst nicht durch persön
liche Beziehungen verbunden ist: Durch das Zurverfügungstellen des 
Vervielfältigungsstückes im Rahmen des Recherchedienstes erfolgt ein In
verkehrbringen gegenüber einer Öffentlichkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 
S. 2 UrhG. Es handelt sich folglich um eine Verbreitung im Sinne des 
§ 17 UrhG.1087 Diese ist gemäß § 60c Abs. 2 UrhG – anders als in § 60c 
Abs. 1 UrhG1088 – nicht privilegiert. Anders als bei Beauftragung eines 
Mitarbeiters innerhalb derselben Forschungseinrichtung bzw. desselben 
Forschungsprojekts darf durch einen externen Recherchedienst daher kei
ne Weitergabe erfolgen.1089

1085 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlun
gen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung sowie die 
Darstellungen zur Verfügbarkeit von Literatur bei kollaborativer Forschung 
im Rahmen der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 4 
dieser Untersuchung.

1086 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 38/96, GRUR 1997, 464 (466) – CB-Infobank II; 
BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (462) – CB-Infobank I.

1087 Katzenberger, GRUR 1973, 629 (634); Baronikians, ZUM 1999, 126 (132); a.A. 
BGH, Urt. v. 25.02.1999 - I ZR 118/96, GRUR 1999, 707 (711) – Kopienver
sanddienst unter fehlerhafter Berufung auf Katzenberger; dem BGH folgend: 
Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 21.

1088 Vgl. dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlungen bei 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1089 Vgl. dazu die Darstellungen zur Verfügbarkeit von Literatur bei kollaborativer 
Forschung im Rahmen der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG 
in Teil 4 dieser Untersuchung.
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Genauso ist das Herstellen eines Vervielfältigungsstücks innerhalb einer 
Einrichtung zu bewerten, das in der Folge von Dritten in dieser wissen
schaftlichen Einrichtung eingesehen werden kann.1090

Bereichsausnahme des § 60c Abs. 4 UrhG

Bereits bei der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. war 
in § 53 Abs. 7 UrhG eine Einschränkung der gesetzlich erlaubten Nutzung 
in Bezug auf die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder 
Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger, der Ausführung 
von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und dem 
Nachbau eines Werkes der Baukunst vorgesehen.

Die Vervielfältigungsbefugnis des § 60c Abs. 2 UrhG wird ebenfalls in 
Bezug auf die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vor
führungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger eingeschränkt. Auf die 
Ausführungen zu § 60c Abs. 1 UrhG kann entsprechend verwiesen wer
den.1091

Objekt der Privilegierungshandlung

Im Rahmen von § 60c Abs. 2 UrhG dürfen grundsätzlich 75 Prozent eines 
Werkes genutzt werden.

Für Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder 
wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und ver
griffene Werke ist in § 60c Abs. 3 UrhG eine Erweiterung des Nutzungs
umfangs auf bis zu 100 Prozent vorgesehen.

 
Diese Normen ersetzen § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F., nach dem es 
grundsätzlich zulässig war, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes 
herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfälti
gung zu diesem Zweck geboten war.1092 Anders als bei der Vorgänger

c.

3.

1090 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 44; Wirtz, in: Nor
demann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 31.

1091 Vgl. dazu die Darstellungen zur Bereichsausnahme in § 60c Abs. 4 UrhG bei 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1092 RegE UrhWissG, S. 43; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 60c UrhG Rn. 7; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 60c UrhG 
Rn. 21.
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norm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. müssen Forschende nun nicht 
mehr die Gebotenheit des Umfangs der Vervielfältigung bestimmen.1093

Der 75 Prozent-Grundsatz des § 60c Abs. 2 UrhG

Gemäß § 60c Abs. 2 UrhG dürfen bis zu 75 Prozent eines Werkes vervielfäl
tigt werden.

Qualitativer vs. quantitativer Ansatz

Auch bei § 60c Abs. 2 UrhG stellt sich die Frage nach der Art der Berech
nung des gesetzlich erlaubten Nutzungsumfangs: Verfolgt die Legislative 
einen qualitativen oder quantitativen Ansatz?

In Bezug auf die Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. 
i.V.m. § 53 Abs. 4 UrhG bestand in der Literatur Einigkeit darüber, dass 
das Vorliegen einer im Wesentlichen vollständige Vervielfältigung sowohl 
nach quantitativen als auch nach qualitativen Aspekten zu bestimmen 
sei.1094 Es handelte sich folglich jeweils um eine einzelfallbezogene Abwä
gungsentscheidung – auch unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit des 
Werkes in einer Bibliothek und der Zumutbarkeit dessen Erwerbs.1095

Um die Rechtssicherheit für die Anwendenden zu steigern,1096 führte 
die Legislative infolge des UrhWissG den festen Prozentsatz von 75 Pro

a.

aa.

1093 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 32; Dreier, 
in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 20; Lüft, in: Wandtke/Bullin
ger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 28: „wenn und soweit“.

1094 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 42; Loewenheim, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 45, 77; Wirtz, in: Nordemann/Nor
demann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 54; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 
18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 50; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, 
§ 53 UrhG Rn. 48.

1095 Vgl. zu diesen Kriterien bereits die Darstellungen zum Objekt der Privilegie
rungshandlung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung 
sowie Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 21; Loewen
heim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 45; Dreier, in: Drei
er/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 52; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 
11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 32; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, 
§ 53 UrhG Rn. 28.

1096 RegE UrhWissG, S. 2, 35, 37; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 11.
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zent für die Vervielfältigung zum Zwecke der eigenen wissenschaftlichen 
Forschung ein. Damit wies sie – wie bereits bei § 60c Abs. 1 UrhG ge
zeigt1097 – den qualitativen Ansatz zurück. Der Umfang der gesetzlich er
laubten Nutzung gemäß § 60c Abs. 2 UrhG ist daher rein quantitativ zu be
stimmen.

Die prozentuale Begrenzung

Wie bereits bei § 60c Abs. 1 UrhG, stellt sich auch bei § 60c Abs. 2 UrhG 
die Frage nach dem Zustandekommen der 75 Prozent-Obergrenze.

Auch zu deren Festlegung schweigen die Gesetzesmaterialien.
 

Der Wortlaut der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. 
gestattete grundsätzlich die vollständige Vervielfältigung eines Werkes. Ab
hängig von den Umständen des Einzelfalls wurde das Maß der gesetzlich 
erlaubten Nutzung aus Gründen der Gebotenheit eingeschränkt. Eine ab
solute Obergrenze existierte grundsätzlich nicht. Allein § 53 Abs. 4 UrhG 
schränkte die Nutzungsbefugnis ein: Danach ist die Vervielfältigung eines 
Buches oder einer Zeitschrift stets nur mit Einwilligung des Berechtigten 
zulässig, wenn es sich um eine im Wesentlichen vollständige Vervielfälti
gung handelt. Bei Anwendung des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. i.V.m. 
§ 53 Abs. 4 UrhG entwickelte sich infolge des Verbots der „im Wesent
lichen vollständigen Vervielfältigung“ in der Literatur eine quantitative 
Obergrenze: Die Vervielfältigung eines Buches oder einer Zeitschrift ge
mäß § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. wurde für grundsätzlich zulässig 
gehalten, sofern ihr Umfang bis zu 90 Prozent des Werkes betrug.1098 

Begründet wurde die Obergrenze häufig teleologisch: Das Verbot des § 53 
Abs. 4 UrhG sollte den Kauf der Zeitschrift bzw. des Buches nicht entbehr
lich machen.1099

bb.

1097 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum 15 Prozent-Grundsatz des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

1098 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 42; Loewenheim, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 77; Wirtz, in: Nordemann/Norde
mann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 54; a.A. Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Me
ckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 33: 75 %; ebenso Möller/Mohr, iur 1987, 53 
(56): 75 %.

1099 Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 33; Grübler, 
in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 50.
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Seit Erlass des UrhWissG gilt als fixe Obergrenze für die Vervielfälti
gung aller Arten von Werken mit Ausnahme der Abbildungen, einzelner 
Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, 
sonstiger Werke geringen Umfangs und vergriffener Werke für die eigene 
wissenschaftliche Forschung die absolute Obergrenze von 75 Prozent des 
jeweiligen Werkes.

Bei Vergleich der gesetzlich erlaubten Nutzungsumfänge wird in Bezug 
auf Bücher und Zeitschriften eine Absenkung1100 des Umfangs um 16,7 
Prozent deutlich. Dies läuft der Absicht der Legislative zuwider, die Er
laubnistatbestände zu erweitern.1101

 
In Bezug auf die kumulative Nutzung ist auf die vorstehenden Darstellun
gen zu § 60c Abs. 1 UrhG zu verweisen: Auch bei § 60c Abs. 2 UrhG gilt, 
dass die 75 Prozent-Grenze nur in Bezug auf den einzelnen Nutzungsvor
gang gilt; eine Nutzung unterschiedlicher Teile eines Werkes durch den 
gleichen Forschenden ist zulässig.1102 Zudem kommt es auch bei § 60c 
Abs. 2 UrhG lediglich auf die Person des einzelnen Forschenden und seine 
Tätigkeit an; die kumulative Nutzung unterschiedlicher Teile eines Werkes 
innerhalb der jeweiligen Einrichtung wird durch § 60c Abs. 2 UrhG nicht 
beschränkt.

Das Werk als Berechnungsgrundlage des § 60c Abs. 2 UrhG

Auch bei § 60c Abs. 2 UrhG bringt das Setzen einer prozentualen Ober
grenze die Frage nach der konkreten Berechnungsgrundlage für die gesetz
lich erlaubte Nutzung mit sich.

Berechnungsgrundlage der 75 Prozent ist auch gemäß § 60c Abs. 2 UrhG 
das „Werk“, sodass grundsätzlich auf die Ausführungen zu § 60c Abs. 1 
Nr. 1 und Abs. 3 UrhG verwiesen werden kann:1103 Gegenstand der Privile
gierungshandlung des § 60c Abs. 2 UrhG können sowohl urheberrechtlich 
geschützte Werke im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG als auch leistungsschutz
rechtlich geschützte Gegenstände sein. Besondere Fragen ergeben sich 

cc.

1100 Berger, GRUR 2017, 953 (960); ZiF-Stellungnahme, S. 10.
1101 RegE UrhWissG, S. 2.
1102 Vgl. dazu die Darstellungen zur Verfügbarkeit von Literatur im Rahmen der 

Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 4 dieser Untersu
chung.

1103 Vgl. dazu die Darstellungen zum Werk als Berechnungsgrundlage des § 60c 
Abs. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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hinsichtlich der Bestandteile von Schriftwerken, Datenbankwerken und 
Computerprogrammen.

Schriftwerke

Oben wurde zu § 60c Abs. 1 UrhG festgestellt: Der Gesamtumfang eines 
Schriftwerkes ist unter Einbezug aller bezifferten Seiten und aller Ver
zeichnisse sowie Endnoten zu bestimmen.1104 Fraglich ist, ob diese Art der 
Bestimmung auch bei § 60c Abs. 2 UrhG zur Anwendung kommt.

Grundsätzlich gebietet bereits die Gesetzessystematik eine einheitliche 
Auslegung. Diese entspräche auch der Zielsetzung der Legislative: So woll
te sie die Rechtssicherheit für die Normanwendenden steigern;1105 dies 
gelingt nur mittels verständlicher, nachvollziehbarer und einheitlicher Ter
minologie.

Allein historische Gründe könnten gegen eine derartige Auslegung spre
chen: Bei der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. bestand 
in der Literatur Einigkeit, dass Verzeichnisse nicht in den Gesamtumfang 
des Werkes einzubeziehen seien.1106 Dieser Ausschluss wurde mit der feh
lenden inhaltlichen Bedeutung dieser Bestandteile begründet.1107

Dieses Argument verliert allerdings durch eine legislative Entscheidung 
bei Erlass des UrhWissG seine Rechtfertigung: So ist das Maß der inhalt
lichen Bedeutung lediglich für die qualitative Sichtweise entscheidend. 
Dieser qualitativen Sichtweise erteilte die Legislative durch Festsetzen der 
prozentualen Obergrenze in § 60c Abs. 2 UrhG eine klare Absage: Wäh
rend in Bezug auf die Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. 
qualitative Aspekte noch in die Abwägung des zulässigen Umfangs einflie
ßen durften, ist das mit der quantitativen Sichtweise bei § 60c Abs. 2 UrhG 
nicht mehr vereinbar.1108

i.

1104 Vgl. dazu die Darstellungen zu Schriftwerken als Objekt der Privilegierungs
handlung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

1105 RegE UrhWissG, S. 2, 37.
1106 Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 48; Dreyer, in: Drey

er/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 33; Lüft, in: Wandtke/Bullin
ger, § 53 UrhG Rn. 42; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG 
Rn. 77.

1107 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 77.
1108 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum 75 Prozent-Grundsatz des § 60c Abs. 2 

und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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Auch in Bezug auf § 60c Abs. 2 UrhG ist der Gesamtumfang eines 
Schriftwerkes folglich unter Einbezug aller bezifferten Seiten und aller 
Verzeichnisse sowie Endnoten zu bestimmen.

Datenbankwerke

Datenbankwerke sind – wie bei § 60c Abs. 1 UrhG1109 – vom Werkbegriff 
des § 60c Abs. 2 UrhG zweifelsohne erfasst.

 
Bei Betrachtung der Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. 
ist feststellbar, dass diese eine Sonderregelung für Datenbankwerke, deren 
Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind, enthielt: 
Gemäß § 53 Abs. 5 S. 2 UrhG fand § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. auf 
elektronische Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, dass der 
wissenschaftliche Gebrauch nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgte. An
dernfalls war eine Vervielfältigung des Datenbankwerkes zum eigenen 
wissenschaftlichen Gebrauch untersagt. Auffällig ist insofern, dass hier 
der wissenschaftliche Gebrauch als solcher nicht gewerblichen Zwecken 
dienen durfte. Anders als in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. ist nicht 
die Vervielfältigung selbst der Gegenstand des Verbots kommerzieller Nut
zung.

Ein Bedeutungsunterschied wurde allerdings in der Literatur in der 
Vergangenheit nicht thematisiert.1110 Zurückzuführen ist dies vermutlich 
auf die Notwendigkeit unionsrechtskonformer Auslegung: Art. 6 Abs. 2 
lit. b Datenbank-RL wählt die gewohnte Formulierung „sofern dies zur 
Verfolgung nichtkommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist“ und bezieht 
sich dabei auf die Benutzung der Datenbank, die die in Art. 5 Daten
bank-RL aufgezählten Rechte – also auch das Vervielfältigungsrecht – 
beschränkt.1111

Für die Norm des § 60c Abs. 2 UrhG entfallen nun jegliche besonderen 
Beschränkungen in Bezug auf Datenbankwerke.

ii.

1109 Vgl. dazu die Darstellungen zu Computerprogrammen als Werke im Sinne des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1110 Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 21.
1111 Vgl. zur Datenbank-RL die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben 

in diesem Teil der Untersuchung.
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Computerprogramme

§ 60c Abs. 2 UrhG findet auch auf Computerprogramme Anwendung.
 

In Bezug auf die Regelung des § 60c Abs. 1 UrhG wurde bereits zuvor 
das Verhältnis der Schrankenregelung in § 60c UrhG zu § 69d UrhG disku
tiert:1112 Obwohl § 69d Abs. 2 UrhG die Anwendung des § 53 Abs. 1 UrhG 
sperrt, kann § 60c Abs. 1 UrhG wegen seiner differenten Schutzausrich
tung auf Computerprogramme im Sinne des § 69a UrhG Anwendung 
finden.

Das Gleiche gilt auch für § 60c Abs. 2 UrhG. Auch wenn in Bezug auf 
die Vorgängernorm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. noch ein Vorrang 
der computerprogrammspezifischen Regelungen befürwortet wurde,1113 

legt insbesondere die Beschränkung der Vervielfältigungsbefugnis auf 
Werkauszüge eine Bewertung zugunsten eines Nebeneinanders der beiden 
Regelungskomplexe § 60c UrhG und § 69d UrhG nahe.1114

Die Ausnahmen des 75 Prozent-Grundsatzes in § 60c Abs. 3 UrhG

Genau wie bei § 60c Abs. 1 UrhG weitet auch § 60c Abs. 3 UrhG die Ver
vielfältigungsbefugnis des § 60c Abs. 2 UrhG in Bezug auf Abbildungen, 
einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen 
Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke aus. 
Sofern im Folgenden keine speziellen Ausführungen gemacht werden, ist 
auf die entsprechenden Ausführungen bei § 60c Abs. 1 UrhG zu verwei
sen.1115

iii.

b.

1112 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Computerprogrammen als Werke im 
Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG. In diesem Teil der Untersu
chung.

1113 Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 58; Lüft, 
in: Wandtke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 8; Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 
2015, § 53 UrhG Rn. 6; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG 
Rn. 14; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 3.

1114 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Computerprogrammen als Werke im 
Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

1115 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes 
des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in § 60c Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.
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Einzelne Beiträge aus Zeitschriften

Einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen 
Zeitschrift dürfen gemäß § 60c Abs. 3 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 2 UrhG für 
die eigene wissenschaftliche Forschung vollständig vervielfältigt werden. 
Zur Beobachtung der Entwicklung eines Wissenschaftsgebiets darf also 
beispielsweise ein Ordner mit Aufsätzen angelegt werden.1116

 
Wie bereits bei § 60c Abs. 1 UrhG sind die Zeitungen bewusst von die
ser Ausnahmeregelung ausgenommen worden.1117 Dies erscheint bei histo
rischer Betrachtung des Regelungskomplexes sehr ungewöhnlich: Die Um
fangsbegrenzung des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. in § 53 Abs. 4 UrhG 
verbot die im Wesentlichen vollständige Vervielfältigung von Büchern 
und Zeitschriften zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Dieses Ver
bot bezog sich bereits bei Erlass der Norm lediglich auf Bücher und 
Zeitschriften; Zeitungen wurden von der Legislative bewusst nicht in den 
Anwendungsbereich einbezogen, da der Primärmarkt durch vollständige 
Vervielfältigungen nach Ansicht der Legislative nicht gefährdet worden 
wäre.1118 Des Weiteren begründete die Legislative die Erlaubnis der Ver
vielfältigung ganzer Zeitungen mit einem tatsächlich bestehenden Interes
se: So führte sie in den Gesetzgebungsmaterialien aus, dass ein Interesse 
daran bestehe, z.B. mikroverfilmte Zeitungen zum wissenschaftlichen Ge
brauch vollständig zu kopieren.1119 Inzwischen scheint die Legislative der
artige Interesse nicht mehr als schutzwürdig zu bewerten. Zurückzuführen 
lässt sich diese Annahme allein auf das Bestehen umfangreicher Archive 
seitens der Zeitungsverlage, die deren kommerzielle Verwertung in den 
vergangenen Jahren zu einem Geschäftsmodell entwickelt haben.

aa.

1116 Noch zur Vorgängernorm: Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, 
§ 53 UrhG Rn. 57.

1117 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes 
des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in § 60c Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

1118 So ausdrücklich: RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschrif
ten auf dem Gebiet des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 17; Loewenheim, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 76; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 
4. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 42.

1119 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 17.
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Vergriffene Werke

Vergriffene Werke dürfen für die eigene wissenschaftliche Forschung voll
ständig vervielfältigt werden.1120 Damit erweitert § 60c Abs. 3 UrhG i.V.m. 
§ 60c Abs. 2 UrhG den Nutzungsumfang im Vergleich zur Vorgängernorm 
des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. i.V.m. § 53 Abs. 4 UrhG: Dieser erlaub
te lediglich die vollständige Vervielfältigung vergriffener Bücher und Zeit
schriften, wenn sie bereits seit mindestens zwei Jahren vergriffen waren.

Privilegierter Personenkreis

§ 60c Abs. 2 UrhG schränkt den Kreis berechtigter Personen nicht ein; 
vielmehr ist jeder, der für die eigene wissenschaftliche Forschung verviel
fältigt, grundsätzlich privilegiert. Das gilt unabhängig von einer Institu
tionenzugehörigkeit.1121 Es können grundsätzlich – vorbehaltlich der Ein
haltung der Zweckbestimmung – sowohl natürliche als auch juristische 
Personen des öffentlichen wie des Privatrechts privilegiert sein.

 
Es erscheint allerdings fraglich, ob juristische Personen vom Anwendungs
bereich des § 60c Abs. 2 UrhG erfasst sein können:

Die Verwendung des nachdrücklichen Begriffs „jedermann“ legt eine 
enge Auslegung und einen Ausschluss juristischer Personen aus dem Kreis 
der Privilegierten gemäß § 60c Abs. 2 UrhG nahe.1122

Diese Auslegung wird dadurch bestätigt, dass in den Gesetzgebungsma
terialien lediglich natürliche Personen als von § 60c UrhG privilegierte 
Nutzende aufgezählt werden.1123 Zwar handelt es sich dabei lediglich um 
eine beispielhafte und keinesfalls abschließende Aufzählung. Hätte die 
Legislative den Einbezug juristischer Personen in die Privilegierung des 
§ 60c Abs. 2 UrhG jedoch beabsichtigt, hätte sie zumindest eine juristische 
Person beispielhaft in die Aufzählung aufnehmen können.

bb.

4.

1120 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den vergriffenen Werken bei § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1121 Noch zur Vorgängernorm: Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, 
§ 53 UrhG Rn. 31.

1122 RegE UrhWissG, S. 42.
1123 RegE UrhWissG, S. 42: „[U]nabhängige Forscher und solche an Forschungs

instituten, [...] Universitätsprofessoren und wissenschaftliche Mitarbeiter im 
Rahmen ihrer Forschung sowie [...] Studenten bei ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit, aber auch [...] Privatgelehrte“.
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Einzig die historische Auslegung der Norm spricht für einen Einbezug 
juristischer Personen: So trafen § 54 Abs. 1 Nr. 1 UrhG a.F.1124 bzw. die 
ihm nachfolgende Norm des § 53 Abs. 2 Nr. 1 UrhG a.F.1125 und die die
sem nachfolgende Norm des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG1126 in der letzten 
gültigen Fassung1127 ebenfalls keine Aussage über den zur Vervielfältigung 
befugten Personenkreis. Es war jedoch bereits seit Erlass des UrhG im 
Jahr 1965 anerkannt, dass auch durch juristische Personen Vervielfälti
gungen zum unternehmens- oder behördeninternen Gebrauch hergestellt 
werden dürfen.1128 Dieser legislative Wille wurde in nachfolgenden Ge
setzgebungsverfahren,1129 der Rechtsprechung1130 sowie der Literatur1131 

fortwährend bekräftigt. Argumentiert wurde dabei vor allem mit dem 
Schutzzweck: „Wissenschaftler und wissenschaftliche Institute [sollten] in 
ihrer Tätigkeit nicht dadurch behindert sein, daß [sic!] sie vor der Herstel
lung von Abschriften aus geschützten Werken jedesmal [sic!] die Erlaubnis 
der Urheber einholen müss[t]en.“1132

Zwar blieb der grundsätzliche Schutzzweck – die Erleichterung der For
schungstätigkeit – bis heute unverändert.1133 Dennoch erscheint insbeson

1124 Eingeführt durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz), BGBl. I 1965, S. 1273, 1280.

1125 Eingeführt durch das Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des Urheberrechts vom 24. Juni 1985, BGBl. 1985 I, S. 1137.

1126 Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 
10.09.2003, BGBl. I 2003, S. 1774, 1776.

1127 Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesell
schaft vom 26.10.2007, BGBl. I 2007, S. 2513, 2514.

1128 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 72.

1129 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des Urheberrechts, BT-Drs. 10/837, S. 9.

1130 BGH, Urt. v. 14.04.1978 - I ZR 111/76, GRUR 1978, 474 (476) – Vervielfälti
gungsstücke; BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (461) – 
CB-Infobank I; OLG Köln, Urt. v. 14.01.2000 - 6 U 73/99, GRUR 2000, 414 
(416) – GRUR/GRUR Int.; BGH, Urt. v. 17.07.2008 - I ZR 206/05, GRUR 
2008, 993 (995) – Kopierstationen.

1131 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 25; Grübler, 
in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 18; Dreier, in: Dreier/Schul
ze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 
3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 44; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 53 UrhG Rn. 37.

1132 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 73; Grübler, in: Ahlberg/Göt
ting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 20.

1133 RegE UrhWissG, S. 29, 37.
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dere vor der Umfangsbegrenzung des § 60c Abs. 2 UrhG fraglich, ob eine 
so weitgehende Privilegierung der Forschungstätigkeit von der Legislative 
noch beabsichtigt ist.

Allein die Beibehaltung des Begriffs „eigene“ lässt den legislativen Wil
len zum grundsätzlichen Einbezug juristischer Personen nicht erkennen.

Vielmehr legt die Änderung des Wortlauts vom wissenschaftlichen „Ge
brauch“ in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. zur wissenschaftlichen „For
schung“ in § 60c Abs. 2 UrhG eine Einschränkung des Anwendungsbe
reichs nahe: So können urheberrechtlich geschützte Werke durchaus von 
juristischen Personen „gebraucht“ werden. Eine juristische Person kann 
allerdings weder zum Zwecke der eigenen wissenschaftlichen Forschung 
tätig werden noch Vervielfältigungen erstellen oder einer Forschungstätig
keit nachgehen.

Zugleich bedarf es zur Ermöglichung der einrichtungsinternen Nut
zung von urheberrechtlich geschützten Werken – anders als noch bei 
§ 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.1134 – der Konstruktion der privilegierten 
juristischen Person nicht mehr, da diese einrichtungsinterne Weitergabe 
nach neuer Rechtslage lediglich unter den Voraussetzungen des § 60c 
Abs. 1 UrhG privilegiert sein soll.1135

Die überzeugenderen Gründe sprechen also gegen einen generellen 
Einbezug juristischer Personen in den Kreis der Privilegierung des § 60c 
Abs. 2 UrhG. Durch § 60c Abs. 2 UrhG wird also nur die natürliche Person 
des Forschenden privilegiert.

1134 BGH, Urt. v. 14.04.1978 - I ZR 111/76, GRUR 1978, 474 (476) – Vervielfälti
gungsstücke; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 37; 
Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23.

1135 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Normgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG:
Wissenschaftliche Forschung an Datenbanken

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG lautet in der Fassung zum Zeitpunkt der Druckle
gung:

„Die Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils 
einer Datenbank ist zulässig: […]

2. zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung gemäß 
§ 60c UrhG, […].“

§ 87c Abs. 5 UrhG ergänzt:
„Für die Quellenangabe ist § 63 UrhG entsprechend anzuwenden.“

§ 87c Abs. 6 UrhG fügt hinzu:
„In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 […] ist § 60g Abs. 1 UrhG 
entsprechend anzuwenden.“

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG erklärt also die Vervielfältigung eines nach Art 
oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank zu Zwecken der wissen
schaftlichen Forschung gemäß § 60c UrhG für zulässig.

Im Grundsatz kann daher auf die allgemeinen Ausführungen zu § 60c 
Abs. 1 und Abs. 2 UrhG verwiesen werden.1136 Trotzdem stellen sich vor 
dem Hintergrund dieser Bezugnahme dogmatische Fragen, die einer Klä
rung bedürfen.

Ziel der Verweisung

Zunächst ist zu klären, worauf sich die Verweisung des § 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG bezieht. So beinhaltet § 60c UrhG insgesamt drei Regelungen, 
auf die Bezug genommen werden kann.

 
In der Vorgängernorm waren lediglich Nutzungshandlungen zum Zwecke 
der eigenen wissenschaftlichen Forschung privilegiert. Eine Übertragung 
dieses Begriffsverständnisses hätte zur Folge, dass lediglich auf § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG sowie § 60c Abs. 2 UrhG Bezug genommen würde. Eine der

IV.

1.

1136 RegE UrhWissG, S. 38.
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artige Einschränkung ist allerdings weder dem Wortlaut des § 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG noch anderweitig den Gesetzgebungsmaterialien zu entneh
men. Vielmehr ist von einer vollumfänglichen Rechtsgrundverweisung 
auszugehen.

Zweckbestimmung: Wissenschaftliche Forschung

Anders als die Vorgängernorm des § 87c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UrhG a.F.1137, 
nach der Vervielfältigungen „zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch 
[zulässig waren], wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 
geboten [war] und der wissenschaftliche Gebrauch nicht zu gewerblichen 
Zwecken erfolgt[e]“, begrenzt § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG die Privilegierung 
nicht ausdrücklich auf nicht kommerzielle Zwecke. Fraglich ist daher, 
ob die Legislative die Zweckbestimmung im Rahmen des § 87 Abs. 1 
Nr. 2 UrhG weiter fassen wollte als die Zweckbestimmung des § 60c 
Abs. 1 UrhG.

Bei bloßer Berücksichtigung des Wortlauts der Vorschrift des § 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG („wissenschaftliche Forschung“) könnte argumentiert 
werden, dass die Begrenzung auf nicht kommerzielle Zwecke bewusst 
aufgegeben wurde. Diese These würde von der Tatsache gestützt, dass 
die „Zwecke der wissenschaftlichen Forschung“ im Wortlaut des § 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG ausdrücklich Erwähnung finden: Hätte die Legislative 
eine einheitliche Auslegung von §§ 87c Abs. 1 Nr. 2 und 60c Abs. 1 UrhG 
gewünscht, hätte ein bloßer Verweis auf § 60c UrhG ausgereicht; auch bei 
den übrigen Leistungsschutzrechten findet eine solche Wiederholung des 
Begriffs der „Zwecke der wissenschaftlichen Forschung“ nicht statt.

Eine solche Betrachtungsweise lässt allerdings entscheidende Aspekte 
außer Acht:

Zum einen nimmt § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG nach Nennung der „Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung“ ausdrücklich Bezug auf § 60c UrhG. 
Anders als in § 87c Abs. 1 Nr. 1 UrhG („zum privaten Gebrauch“) wird 
die Zweckbestimmung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG („zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Forschung“) explizit durch den Verweis auf § 60c UrhG 
ergänzt.1138 Diese Norm privilegiert eine Nutzung urheberrechtlich ge

2.

1137 In der vor dem 01.03.2018 geltenden Fassung.
1138 Czychowski, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 87c UrhG Rn. 8.
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schützter Werke lediglich zum Zwecke der nicht kommerziellen wissen
schaftlichen Forschung (§ 60c Abs. 1 UrhG).1139

Des Weiteren enthält § 60c UrhG in Abs. 1 zunächst die „nicht kommer
zielle“ wissenschaftliche Forschung, in Abs. 2 die „eigene“ wissenschaftli
che Forschung. Um bei einer Einschränkung des Datenbankrechts sui 
generis auf diese beiden Arten der wissenschaftlichen Forschung Bezug 
nehmen zu können, ist bei einem Verweis eine Streichung des jeweils 
voranstehenden Adjektivs im Wortlaut erforderlich.

Ein Ausschluss der Nutzung zu Zwecken der kommerziellen wissen
schaftlichen Forschung ergibt sich auch aus dem ausdrücklichen Willen 
der deutschen sowie europäischen Legislative: Erwägungsgrund 50 der 
Datenbank-RL betont die Wichtigkeit, dass mit den einzuführenden 
Schrankenregelungen „keinerlei kommerzielle Zwecke verfolgt werden“ 
sollen.1140 Auch Art. 9 lit. b Datenbank-RL stellt ausdrücklich klar, dass 
eine Verwertung eines wesentlichen Teils des Inhaltes der Datenbank zu 
Zwecken der wissenschaftlichen Forschung nur zulässig sein soll, „soweit 
[eine Entnahme eines wesentlichen Teils des Inhalts der Datenbank] durch 
den nicht kommerziellen Zweck gerechtfertigt ist“. Die deutsche Legislati
ve stellte bereits bei Einführung des Datenbankherstellerrechts sui generis 
im Jahr 1997 ausdrücklich klar, dass der „Schrankenregelung für das Recht 
sui generis [...] insbesondere auch der Gedanke zugrunde[liege], Ausnah
men zugunsten von Nutzungen im Rahmen kommerzieller Zwecke in 
keinem Fall zu ermöglichen.“1141 An diesem Willen hat sich auch durch 
Erlass des UrhWissG und der damit verbundenen wortgleichen Übernah
me des zugrundeliegenden Art. 9 lit. b Datenbank-RL („zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Forschung“) nichts geändert.

Vor diesem Hintergrund ist die Bestimmung des § 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG jedenfalls so auszulegen, dass die Nutzung eines Datenbankt
eils lediglich zu nicht kommerziellen Zwecken privilegiert wird. § 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG findet also – genau wie § 60c Abs. 1 und 2 UrhG – 
nur im Rahmen der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung 
Anwendung.1142

1139 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 10. Vgl. dazu bereits die Darstellun
gen zu § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1140 Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken 
(Datenbank-RL), ABl. L 77 vom 27.03.1996, S. 20.

1141 RegE luKDG, S. 46.
1142 So im Ergebnis: Vohwinkel, in: Ahlberg/Götting, § 87c UrhG Rn. 11; Rieger, 

Der rechtliche Schutz wissenschaftlicher Datenbanken, S. 186.
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Darüber hinaus wird in Bezug auf § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG diskutiert, 
ob seine Zweckbestimmung die Durchführung von Lehre an privilegier
ten Einrichtungen erfordert.1143 In Übereinstimmung mit der Richtlini
envorgabe sowie angesichts der gesonderten Regelung in § 87c Abs. 1 
Nr. 3 UrhG muss dieser Ansicht allerdings eine klare Absage erteilt wer
den, sodass auch rein wissenschaftliche Forschungseinrichtungen privile
giert sein können.

 
Eine andere Frage ist, ob sich Hochschulen hinsichtlich ihrer Lehrtätigkeit 
auf § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG berufen können.1144 Diese wird nach Erlass des 
UrhWissG verneint werden müssen, da die universitäre Lehre nun explizit 
von § 87c Abs. 1 Nr. 3 UrhG i.V.m. § 60a UrhG erfasst wird. Die Hoch
schule ist eine Bildungseinrichtung im Sinne des § 60a Abs. 4 UrhG.1145

 
Damit in Zusammenhang steht die Frage, ob die Vervielfältigung von 
Datenbanken nach § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG lediglich zum Zweck der Ver
anschaulichung von Wissenschaft erfolgen darf. Dies wird in der amerika
nischen wissenschaftlichen Gemeinschaft überwiegend angenommen; für 
den deutschen Rechtskreis kann jedenfalls festgehalten werden, dass sämt
liche wissenschaftliche Zwecke von der Privilegierung erfasst werden.1146

 
Im Übrigen kann auf die Ausführungen zur Zweckbestimmung von § 60c 
Abs. 1 und Abs. 2 UrhG verwiesen werden.

1143 Zustimmend: Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87c UrhG Rn. 14; ver
neinend: Thum, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 87c UrhG Rn. 29; die 
Lehre fälschlicherweise als Ausschlusskriterium ansehend: Vohwinkel, in: Ahl
berg/Götting, § 87c UrhG Rn. 10.

1144 Noch zur alten Rechtslage: Thum, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, 
§ 87c UrhG Rn. 25.

1145 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 60a UrhG Rn. 19; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 60a UrhG Rn. 25; Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60a UrhG Rn. 33; 
Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60a UrhG Rn. 25.

1146 Zur Diskussion vgl. Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 8 sowie die 
Darstellungen zum Begriff der wissenschaftlichen Forschung in diesem Teil 
der Untersuchung.
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Privilegierte Nutzungshandlung: Vervielfältigung

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG mit Verweis auf § 60c UrhG privilegiert nur die 
Vervielfältigung, nicht die Verbreitung und nicht die öffentliche Wieder
gabe.1147 Dies ergibt sich aus dem Wortlaut sowie einem Umkehrschluss 
auf § 87c Abs. 2 UrhG. Anders als Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL privi
legiert die Richtlinienbestimmung in Art. 9 lit. a Datenbank-RL über die 
Entnahme im Sinne des Art. 7 Abs. 2 lit. a Datenbank-RL die übrigen 
Verwertungsrechte nicht, weshalb die deutsche Legislative insofern keinen 
Handlungsspielraum hatte.1148

Objekt der Privilegierungshandlung

Gemäß § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung „eines nach Art 
oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank“ zu Zwecken der wis
senschaftlichen Forschung gemäß § 60c UrhG zulässig.

Zunächst gilt es die Frage zu beantworten, was unter einer Datenbank 
im Sinne des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG zu verstehen ist und worauf sich das 
Ausschließlichkeitsrecht des Datenbankherstellers bezieht. Darauf aufbau
end ist die Frage zu erörtern, worin ein „nach Art oder Umfang wesentli
cher Teil einer Datenbank“ im Sinne des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG besteht, 
wobei das Verhältnis dieses „nach Art oder Umfang wesentlichen Teils“ 
zu den prozentualen Vorgaben des § 60c Abs. 1 bzw. 2 UrhG der Klärung 
bedarf.

Datenbankbegriff des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG übernimmt den Datenbankbegriff des § 87a Abs. 1 
S. 1 UrhG, weist allerdings in Bezug auf das Kriterium der Veröffentli
chung sowie der Digitalität Besonderheiten auf.

3.

4.

a.

1147 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 8; Vogel, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, § 87c UrhG Rn. 2; Hermes, in: Wandtke/Bullinger, § 87c UrhG 
Rn. 24; a.A. Vohwinkel, in: Ahlberg/Götting, § 87c UrhG Rn. 12, der auch die 
Verbreitung und die öffentliche Zugänglichmachung für zulässig erachtet.

1148 Hermes, in: Wandtke/Bullinger, § 87c UrhG Rn. 24.
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Definition der Datenbank

Gemäß § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG ist eine Datenbank im Sinne des UrhG 
„eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elemen
ten, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe 
elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind und deren 
Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang 
wesentliche Investition erfordert.“

 
Die Begriffsdefinition beruht auf den unionsrechtlichen Vorgaben der 
Datenbank-RL: Anders als Art. 1 Abs. 2 Datenbank-RL1149 nimmt die deut
sche Legislative die Erforderlichkeit der wesentlichen Investition bei Be
schaffung, Überprüfung oder Darstellung1150 in die Definition auf.1151 In
soweit unterscheidet sich der Datenbankbegriff des § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG 
vom Begriff des Datenbankwerkes in § 4 Abs. 2 UrhG.

Ausschluss unveröffentlichter Datenbanken

Art. 9 Datenbank-RL ermächtigt die Mitgliedstaaten lediglich zur Festle
gung der Zulässigkeit einer Nutzung eines wesentlichen Teils einer „der 
Öffentlichkeit – in welcher Weise auch immer – zur Verfügung gestellten 
Datenbank“. Daher bestand – zumindest bis zum Erlass des UrhWissG 
– Einigkeit darüber, dass sich die Privilegierung des § 87c Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 UrhG a.F. lediglich auf gemäß § 6 Abs. 1 UrhG veröffentlichte Daten
banken bezöge.1152

aa.

bb.

1149 I.V.m. Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von 
Datenbanken (Datenbank-RL), ABl. L 77 vom 27.03.1996, S. 20.

1150 Vgl. Art. 7 Abs. 1 Datenbank-RL.
1151 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87a UrhG Rn. 3.
1152 Thum, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 87c UrhG Rn. 4; Vogel, in: 

Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87c UrhG Rn. 7; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
65. Aufl. 2015, § 87c UrhG Rn. 4; Vohwinkel, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 
2017, § 87c UrhG Rn. 1; Kotthoff, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, 
§ 87c UrhG Rn. 3; Czychowski, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, 
§ 87c UrhG Rn. 4; Taeger/Rolfs, in: Taeger/Pohle, Kap. 20.6 Rn. 100; Leistner, 
Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und europäischen Recht: 
Eine Untersuchung zur Richtlinie 96/9/EG und zu ihrer Umsetzung in das 
deutsche Urheberrechtsgesetz, S. 313; Haberstumpf, GRUR 2003, 14 (30); die 
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§ 60c UrhG, auf den § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG seit Erlass des UrhWissG 
verweist, schließt indessen die Nutzung unveröffentlichter Werke in den 
Anwendungsbereich des Erlaubnistatbestands mit ein.1153

Zu untersuchen ist daher, ob § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG in Übereinstim
mung mit § 60c UrhG erweiternd auf unveröffentlichte Datenbanken aus
gelegt werden kann.

Der Wortlaut des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG („einer Datenbank“) schließt 
eine solche Auslegung zumindest nicht aus. Auch die Berücksichtigung 
des Telos des Einbezugs unveröffentlichter Werke in § 60c Abs. 1 bzw. 
2 UrhG – die Erleichterung zur Erforschung von Nachlässen1154 – lässt 
die Erweiterung der Privilegierung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG auf unver
öffentlichte Datenbanken durchaus geboten erscheinen.

Die wegen des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 
Abs. 3 EUV)1155 gebotene, unionsrechtskonforme Auslegung des § 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG gelangt allerdings zu einem anderen Ergebnis: Im Ge
gensatz zu Art. 6 Datenbank-RL, dessen Umsetzung im deutschen Recht 
eine Privilegierung unveröffentlichter Datenbankwerke im Sinne des § 4 
Abs. 2 UrhG gemäß § 60c Abs. 1 und 2 UrhG zulässt, fordert die unions
rechtliche Richtliniengrundlage des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG – Art. 9 Da
tenbank-RL – ausdrücklich, dass die Datenbank der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt worden sein muss. Aus Harmonisierungsgründen1156 

darf die Auslegung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG also nicht zu einer Privile
gierung unveröffentlichter Datenbanken führen.1157

 
Damit in Zusammenhang stellt sich die Frage, unter welchen Umständen 
eine Datenbank als „der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt“ angesehen 
werden kann. Das Unionsrecht definiert weder den Begriff der Öffentlich
keit noch den Begriff des „Zur-Verfügung-Stellens“. Letzteres ist weit aus

einschränkende Auslegung des Begriffs der „Datenbank“ als „veröffentlichte 
Datenbank“ vorschlagend: Lewinski, in: Roßnagel, § 87c UrhG Rn. 14.

1153 Vgl. dazu die Darstellungen zu unveröffentlichten Werken bei § 60c 
Abs. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1154 RegE UrhWissG, S. 42.
1155 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 1 AEUV Rn. 24, Art. 288 AEUV Rn. 77.
1156 Noch zur alten Rechtslage: Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87c UrhG 

Rn. 7.
1157 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 4; Czychowski, in: Nordemann/Nor

demann/Czychowski, § 87c UrhG Rn. 4; a.A. in Abkehr zur Meinung in der 
Vorauflage: Vohwinkel, in: Ahlberg/Götting, § 87c UrhG Rn. 1.
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zulegen und erfasst das Angebot und die tatsächliche Bereitschaft, in kör
perlicher oder unkörperlicher Form durch Verkauf, Vermietung, Verleih 
oder Online-Übermittlung Zugriff auf die Datenbank zu gewähren, sodass 
Nutzende über deren Inhalte verfügen können.1158 Solange der EuGH den 
Begriff der Öffentlichkeit im Sinne des Art. 9 Datenbank-RL noch nicht 
ausreichend bestimmt hat, ist im deutschen Recht auf die Definition der 
Veröffentlichung in § 6 Abs. 1 UrhG zurückzugreifen, die allerdings aus
drücklich nur die Veröffentlichung von Werken erfasst.1159

Einbezug elektronischer Datenbanken

Anders als die Privilegierung des § 87c Abs. 1 Nr. 1 UrhG erfasst die Pri
vilegierung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung analoge wie 
elektronische Datenbanken.1160

Zulässig ist gemäß § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG allerdings nur eine Nutzung 
der Datenbank einschließlich der ihr zugrundeliegenden Thesauri, Inde
xierungs- und Abfragesysteme.1161 Nicht von der Privilegierung erfasst ist – 
aus Spezialitätsgründen1162 – die Nutzung der für die Herstellung oder den 
Betrieb einer Datenbank verwendeten Computerprogramme.1163

cc.

1158 Lewinski, in: Walter/Lewinski, European Copyright Law, Kap. 9.7.38 und 9.8.3 
sowie 9.9.7.

1159 Lewinski, in: Walter/Lewinski, European Copyright Law, Kap. 9.7.39; insoweit 
zu pauschal: Kotthoff, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, § 87c UrhG Rn. 3; 
Thum, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 87c UrhG Rn. 5.

1160 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 9; Czychowski, in: Nordemann/Nor
demann/Czychowski, § 87c UrhG Rn. 8; Thum, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 
2014, § 87c UrhG Rn. 24; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87c UrhG 
Rn. 15; Gierke, von, in: Erdmann/Leistner/Rüffer/Schulte-Beckhausen, S. 89; 
Wiebe, in: Spindler/Schuster, § 87a UrhG Rn. 6.

1161 Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken 
(Datenbank-RL), ABl. L 77 vom 27.03.1996, S. 20; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 87c UrhG Rn. 7; Thum, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 87c UrhG 
Rn. 7.

1162 § 69c UrhG bzw. die Regelungen der Computerprogramm-RL 2009/24/EG 
finden insoweit vorrangig Anwendung.

1163 Erwägungsgrund 23 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken 
(Datenbank-RL), ABl. L 77 vom 27.03.1996, S. 20.
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Auswirkungen des § 5 Abs. 2 UrhG auf den Datenbankbegriff
des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG

Grundsätzlich erwirbt jeder Datenbankhersteller bei Vorliegen der Schutz
voraussetzungen des § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG (insbesondere der nach Art 
oder Umfang wesentlichen Investition für die Beschaffung, Überprüfung 
oder Darstellung der Elemente) ein Ausschließlichkeitsrecht zur Nut
zung der Datenbank bzw. ihrer wesentlichen Teile gemäß § 87b Abs. 1 
S. 1 UrhG. Dies gilt grundsätzlich auch bei Datenbanken, die im amt
lichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden 
sind.1164

Denn anders als Datenbankwerke im Sinne des § 4 Abs. 2 UrhG, die 
im amtlichen Interesse1165 zur allgemeinen Kenntnisnahme1166 veröffent
licht1167 worden sind, sind amtliche Datenbanken im Sinne des § 87a 
Abs. 1 S. 1 UrhG nicht gemäß § 5 Abs. 2 UrhG von der Gewährung des 
Schutzes nach dem Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen.

dd.

1164 Im Folgenden als „amtliche Datenbanken“ bezeichnet; den Datenbankschutz 
grundsätzlich anerkennend: EuGH, Urt. v. 05.03.2009 - C-545/07, GRUR 2009, 
572 (577) Rn. 71 – Apis / Lakorda; vgl. zur Notwendigkeit einer besonderen 
Prüfung der Investition: Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87b UrhG 
Rn. 69.

1165 Im amtlichen Interesse wird ein Datenbankwerk veröffentlicht, wenn mit sei
ner Veröffentlichung und insbesondere seiner Weiterverbreitung ein hoheitli
cher Zweck verfolgt wird. Ein amtliches Interesse besteht unabhängig von 
der Person des Veröffentlichenden. Obwohl ein Werk von einer Behörde 
oder einer zur Ausübung eines öffentlichen Amts bestellten Person aufgrund 
amtlicher Verpflichtung verfasst wurde, kann es mangels Veröffentlichung im 
amtlichen Interesse vom Urheberrechtsschutz ausgenommen sein. Vgl. Arnold, 
Amtliche Werke im Urheberrecht, S. 20, 23; RegE eines Gesetzes über Urhe
berrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 23.03.1962, 
BT-Drs. IV/270, S. 39.

1166 Zur allgemeinen Kenntnisnahme dient das Datenbankwerk, wenn es nicht 
nur behördenintern genutzt werden soll. Vgl. RegE eines Gesetzes über Urhe
berrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 23.03.1962, 
BT-Drs. IV/270, S. 39; Arnold, Amtliche Werke im Urheberrecht, S. 16f.

1167 Ein Datenbankwerk ist entsprechend der Legaldefinition in § 6 Abs. 1 UrhG 
veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht worden ist. Dafür genügt die Möglichkeit des Zugangs; 
ausreichend ist bereits das Bestehen eines Anspruchs auf Einsichtnahme bei 
Darlegung eines berechtigten Interesses, wie z.B. § 12 GBO für das Grundbuch 
bestimmt. Die Datenbank muss nicht für jedermann im Internet frei verfügbar 
sein, wie z.B. viele Vereinsregister. Vgl. Arnold, Amtliche Werke im Urheber
recht, S. 11 m.w.N.; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87b UrhG Rn. 69.
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§ 5 Abs. 2 UrhG gilt in unmittelbarer Anwendung nur für amtliche 
„Werke“;1168 die Norm findet mangels ausdrücklichen Verweises1169 zu
nächst keine Anwendung auf das Leistungsschutzrecht des Datenbank
herstellers gemäß §§ 87a ff. UrhG. Das deutsche Urheberrechtsgesetz ent
hält auch an keiner anderen Stelle eine ausdrückliche Regelung des 
Leistungsschutzrechts an amtlichen Datenbanken.1170 Hieraus kann eine 
unterschiedliche Behandlung der Schutzgegenstände – Datenbanken und 
Datenbankwerke – resultieren, da in Einzelfällen der Schutzumfang des 
leistungsschutzrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts weiter als der des ur
heberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts reichen kann.1171

Vor diesem Hintergrund wird erwogen, § 5 Abs. 2 UrhG auf amtliche 
Datenbanken im Sinne des § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG entsprechend anzu
wenden und so durch Ausschluss amtlicher Datenbanken vom Leistungs
schutzrecht einen Gleichlauf zwischen Datenbanken und Datenbankwer
ken im Wege der Analogie herzustellen.1172 Die Zulässigkeit dieser Ana
logie wird in Rechtsprechung und Literatur bis heute unterschiedlich 

1168 Arnold, Amtliche Werke im Urheberrecht, S. 117.
1169 Anders bei §§ 70 Abs. 1, 71 Abs. 1 S. 3, 72 Abs. 1 UrhG vgl. Arnold, Amtliche 

Werke im Urheberrecht, S. 117.
1170 Ungern-Sternberg, GRUR 2008, 291 (293); Ehmann, Wettbewerbsfreiheit und 

Investitionsschutz für Datenbanken, S. 153.
1171 Diese Situation verwendet Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 1 als 

argumentum a minore ad maius für eine entsprechende Anwendung des § 5 
Abs. 2 UrhG auf Datenbanken.

1172 Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, §§ 5 UrhG Rn. 3, 
87a UrhG Rn. 35.
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bewertet.1173 Auf unionsrechtlicher Ebene kam es bisher nicht1174 zu einer 
Klärung dieser Frage durch den EuGH, weshalb deren Beantwortung nä
herer Untersuchung bedarf:

Prinzipiell ausgeschlossen ist eine entsprechende Anwendung des 
§ 5 UrhG nicht.1175

Gerechtfertigt wäre diese Einzelanalogie allerdings nur bei Bestehen 
einer planwidrigen Regelungslücke sowie Vorliegen einer ähnlichen In
teressenlage bei amtlichen Datenbanken und amtlichen Datenbankwer
ken.1176

1173 Bejahend: Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 5 UrhG Rn. 18; Vohwinkel, in: Ahl
berg/Götting, § 87a UrhG Rn. 13; Ehmann, Wettbewerbsfreiheit und Investiti
onsschutz für Datenbanken, S. 157; Gaster, Der Rechtsschutz von Datenban
ken, S. 151 Rn. 614; wohl auch Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 1; 
in der Tendenz auch BGH, Beschl. v. 28.09.2006 - I ZR 261/03, GRUR 2007, 
500 (502) – Sächsischer Ausschreibungsdienst; in der Folge zwar die entspre
chende Anwendung ablehnend, aber nach autonomem deutschem Recht dem 
Ergebnis zustimmend: Thum/Hermes, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, 
§ 87a UrhG Rn. 142, 144; für die § 5 Abs. 2 UrhG entsprechende Vorschrift 
im österreichischen Recht bejahend: Haller, in: Tades/Danzl/Graninger, Fest
schrift Dittrich, S. 173; noch offen gelassen in BGH, Urt. v. 20.07.2006 - I 
ZR 185/03, GRUR 2007, 137 (138) – Bodenrichtwertsammlung; ebenso in 
BGH, Teilurt. v. 30.04.2009 - I ZR 191/05, GRUR 2009, 852 (854) – Elektroni
scher Zolltarif; eine entsprechende Anwendung sowie deren Ergebnis vernei
nend: Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87b UrhG Rn. 72; Leistner, Der 
Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und europäischen Recht: Eine 
Untersuchung zur Richtlinie 96/9/EG und zu ihrer Umsetzung in das deutsche 
Urheberrechtsgesetz, S. 317; in Bezug auf die Regelung freier Werke in § 7 
Abs. 1 öst. UrhG verneinend: Österreichischer Oberster Gerichtshof, Beschl. 
v. 09.02.2004 - 4 Ob 17/02, GRUR Int 2004, 66 (68f.) – EDV-Firmenbuch I; 
Dittrich, ÖBl. 2002, 3 (4).

1174 EuGH, Beschl. v. 25.06.2008 - C-215/07, GRUR Int 2008, 1072 (1072) – 
Verlag Schawe GmbH / Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG; zum Ver
gleich nach mündlicher Verhandlung am EuGH im Verfahren Apis / Lakor
da vgl. Eckemeier, GRUR 2009, 572 (578); zum Verlauf der bisherigen Recht
sprechung: Thum/Hermes, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 87a UrhG 
Rn. 143.

1175 BGH, Beschl. v. 28.09.2006 - I ZR 261/03, GRUR 2007, 500 (501f.) – Sächsi
scher Ausschreibungsdienst; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 5 UrhG Rn. 3; Arnold, 
Amtliche Werke im Urheberrecht, S. 115–117; Ehmann, Wettbewerbsfreiheit 
und Investitionsschutz für Datenbanken, S. 153.

1176 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 202–204.

Teil 2 Das Recht: Vorgaben des höherrangigen Rechts

270

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Bestehen einer Regelungslücke in Bezug auf amtliche Datenbanken

Von einer Regelungslücke kann nur gesprochen werden, wenn das Gesetz 
eine vollständige Regelung anstrebt, gleichwohl für eine Frage keine Regel 
enthält, die „nach der zugrunde liegenden Regelungsabsicht einer Rege
lung bedarf.“1177

Regelungsabsicht des Urheberrechtsgesetzes ist die möglichst umfassen
de Festlegung der Rechte der Urheber sowie der Inhaber verwandter 
Schutzrechte in Abgrenzung zu den Interessen der Allgemeinheit, insbe
sondere, da diese den Schutzumfang jener einzuschränken pflegen.1178

In Bezug auf amtliche Veröffentlichungen erscheint vor diesem Hin
tergrund eine Bestimmung des Schutzumfangs durch die Legislative not
wendig. Diese trifft die Legislative in § 5 Abs. 2 UrhG allerdings nur für 
amtliche Datenbankwerke im Sinne des § 4 Abs. 2 UrhG.1179 Trotz der 
eindeutigen Interessenlage – das Interesse der Allgemeinheit an der mög
lichst weiten Verbreitung wird in den meisten Fällen das Interesse der 
jeweiligen Verfassenden einer amtlichen Datenbank an der Verwertung 
überwiegen1180 – ist der Ausschluss amtlicher Datenbanken im deutschen 
Urheberrechtsgesetz nicht geregelt. Es besteht also eine Regelungslücke.

Planwidrigkeit dieser Regelungslücke

Zur Schließung dieser Regelungslücke im Wege einer Analogie müsste je
ne planwidrig sein. Planwidrig wäre die Regelungslücke bei amtlichen Da
tenbanken nicht, wenn diese „im gesetzgeberischen Plane“1181 bewusst für 
den Schutz durch das Datenbankherstellerrecht gemäß § 87b Abs. 1 UrhG 
vorgesehen waren.

Weder im Gesetzestext selbst noch in den Gesetzgebungsmaterialien 
äußert sich die deutsche Legislative zur rechtlichen Einordnung amtlicher 

i.

ii.

1177 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 192f.
1178 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber

rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 29f.
1179 Er übernimmt dabei den Regelungsgehalt des § 16 LUG, modifiziert ihn aller

dings in gewissem Maße, vgl. RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und ver
wandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, 
S. 39.

1180 RegE eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz) vom 23.03.1962, BT-Drs. IV/270, S. 39.

1181 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 194.
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Datenbanken.1182 Ein eindeutiger legislativer Plan ist nicht unmittelbar 
erkennbar.

Die Einführung des Datenbankherstellerrechts erfolgt allerdings in Um
setzung der Datenbank-RL.1183 Bereits diese stellt amtliche Datenbanken 
nicht vom datenbankrechtlichen Schutz frei. Der Planwidrigkeit der Re
gelungslücke im deutschen Recht könnte daher der Regelungsgehalt der 
zugrundeliegenden Datenbank-RL entgegenstehen: Durch Vergleich mit 
der Rechtslage bei amtlichen Datenbankwerken wird argumentiert, dass 
die europäische Legislative mittels Art. 6 Abs. 2 lit. d Datenbank-RL1184 die 
amtlichen Datenbankwerke vom Schutz ausnehmen wollte, während sie 
in Art. 9 Datenbank-RL keine Ausnahmeregelung für amtliche Datenban
ken vorsah.1185

In der Tat legt der Gesetzestext eine solche Auslegung nahe: Die Aus
nahmen in Art. 6 Abs. 2 lit. a – c Datenbank-RL stimmen mit den Ausnah
men in Art. 9 lit. a – c Datenbank-RL vollständig überein. Lediglich Art. 6 
Abs. 2 lit. d Datenbank-RL bestimmt zusätzlich, dass Mitgliedstaaten „im 
Fall sonstiger Ausnahmen vom Urheberrecht, die traditionell von ihrem 
innerstaatlichen Recht geregelt werden“, das in Art. 5 Datenbank-RL ge
nannte Recht – also das Urheberrecht an Datenbankwerken – beschränken 
könnten. Eine solche Regelung findet sich in Art. 9 Datenbank-RL nicht.

Die Aufzählung in Art. 9 Datenbank-RL ist grundsätzlich abschlie
ßend.1186

1182 RegE luKDG, S. 40f.
1183 RegE luKDG, S. 39.
1184 „Die Mitgliedstaaten können Beschränkungen der in Artikel 5 genannten 

Rechte in folgenden Fällen vorsehen: [...] im Fall sonstiger Ausnahmen vom 
Urheberrecht, die traditionell von ihrem innerstaatlichen Recht geregelt wer
den.“

1185 BGH, Beschl. v. 28.09.2006 - I ZR 261/03, GRUR 2007, 500 (501) – Säch
sischer Ausschreibungsdienst; Gaster, Der Rechtsschutz von Datenbanken, 
S. 150 Rn. 611.

1186 Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenban
ken (Datenbank-RL), ABl. L 77 vom 27.03.1996, S. 20, 23; OLG Dresden, 
Urt. v. 18.07.2000 - 14 U 1153/00, ZUM 2001, 595 (597) – Sächsischer Aus
schreibungsdienst (Vorinstanz); OLG Köln, Urt. v. 15.12.2006 - 6 U 229/05, 
MMR 2007, 443 (445) – Datenbankschutz in Abgrenzung zum Datenhaufen; 
Lewinski, in: Walter/Lewinski, Art. 9 Datenbank-RL Rn. 5; Vogel, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 87b UrhG Rn. 72; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 87c UrhG Rn. 1; Taeger/Rolfs, in: Taeger/Pohle, Teil 30.6 Rn. 98; Gaster, in: 
Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.6 Rn. 175; Grünberger, ZUM 2015, 273 (282); 
Haberstumpf, GRUR 2003, 14 (30); Leistner, Der Rechtsschutz von Datenban
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Eine Ergänzung erfährt sie lediglich durch den klarstellenden Erwä
gungsgrund 52, der gestattet, dass „Mitgliedstaaten, die bereits eine spe
zifische Regelung haben, die dem in [der Datenbank-RL] vorgesehenen 
Schutzrecht sui generis gleicht, [...] die nach diesen Rechtsvorschriften her
kömmlicherweise gestatteten Ausnahmen [...] beibehalten [dürfen].“1187 

Dies gilt ausdrücklich nur „in Bezug auf das neue Recht“. Dieser Erwä
gungsgrund betrifft ausschließlich die Rechtslage in Dänemark, Finnland 
und Schweden: Diese Länder hatten in ihren nationalen Rechtsordnun
gen bereits vor Beschluss der Datenbank-RL einen Sonderrechtsschutz für 
Kataloge1188 sowie entsprechende Ausnahmen für amtliche Kataloge1189 

vorgesehen.1190 Um disharmonisierende Effekte auf das Datenbankherstel
lerrecht und insbesondere eine Ausweitung seiner Schranken contra legem 
zu vermeiden, muss dieser Erwägungsgrund – entgegen vereinzelter Auf
fassung1191 – dahingehend ausgelegt werden, dass herkömmlicherweise 
gestattete Ausnahmen des Katalogrechts weiterhin anwendbar sind, soweit 
Katalogrecht und Datenbankherstellerrecht kumulativ zur Anwendung 
kommen.1192 Der Erwägungsgrund darf nicht Mittel zur Einführung von 

ken im deutschen und europäischen Recht: Eine Untersuchung zur Richtlinie 
96/9/EG und zu ihrer Umsetzung in das deutsche Urheberrechtsgesetz, S. 179, 
317; vgl. zur entsprechenden Regelung im öst. UrhG: Österreichischer Obers
ter Gerichtshof, Beschl. v. 09.02.2004 - 4 Ob 17/02, GRUR Int 2004, 66 (69) – 
EDV-Firmenbuch I.

1187 Hornung, Die EU-Datenbank-Richtlinie und ihre Umsetzung in das deutsche 
Recht, S. 156; Leistner, Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und 
europäischen Recht: Eine Untersuchung zur Richtlinie 96/9/EG und zu ihrer 
Umsetzung in das deutsche Urheberrechtsgesetz, S. 195.

1188 § 71 (1) Bekendtgørelse af lov om ophavsret (dänisches UrhG), 49 § Tekijä
noikeuslaki 8.7.1961/404 (finnisches UrhG) sowie 49 § Lag (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (schwedisches UrhG).

1189 §§ 71 (3) und 9 Bekendtgørelse af lov om ophavsret, 49 und 9 §§ Tekijänoi
keuslaki 8.7.1961/404, 49 und 9 §§ Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk.

1190 Gaster, Der Rechtsschutz von Datenbanken, S. 116f. Rn. 451.
1191 Ehmann, Wettbewerbsfreiheit und Investitionsschutz für Datenbanken, S. 150.
1192 Gaster, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.6 Rn. 194; Gaster, Der Rechtsschutz 

von Datenbanken, S. 151 Rn. 617; Lewinski, in: Walter/Lewinski, European 
Copyright Law, Kap. 9.9.11; Hornung, Die EU-Datenbank-Richtlinie und ihre 
Umsetzung in das deutsche Recht, S. 156; Leistner, Der Rechtsschutz von Da
tenbanken im deutschen und europäischen Recht: Eine Untersuchung zur 
Richtlinie 96/9/EG und zu ihrer Umsetzung in das deutsche Urheberrechtsge
setz, S. 195.
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Schrankentatbeständen sein, die in Art. 9 Datenbank-RL nicht vorgesehen 
sind.1193

Zwar könnte argumentiert werden, dass Art. 9 Datenbank-RL ausdrück
lich nur die Ausnahmen des Datenbankherstellerrechts regele, also im 
deutschen Recht die Schranken des Urheberrechts in §§ 44a ff. UrhG be
treffe.1194 Die Schranken des deutschen Urheberrechts beschränkten ein
zelne Möglichkeiten der Verwertung eines Werkes gemäß §§ 15 ff. UrhG. 
§ 5 Abs. 2 UrhG bewirke hingegen, dass kein Urheberrecht, also weder 
Urheberpersönlichkeitsrechte gemäß §§ 12 – 14 UrhG noch Verwertungs
rechte gemäß §§ 15 ff. UrhG an einem amtlichen Werk entstehen.1195 

Es handele sich rechtssystematisch daher nicht um eine Schrankenrege
lung, die dem Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers unterliegende Nut
zungshandlungen „nachträglich“ wieder gestatte; ein Urheberrecht an 
amtlichen Datenbankwerken entstehe von vornherein nicht.1196 Die Wir
kungsweise der Norm unterscheide sich demnach grundlegend von der 
einer Schrankenregelung. Da nur die Schrankenregelungen abschließend 
durch Art. 9 Datenbank-RL geregelt würden, stehe das Unionsrecht einer 
entsprechenden Anwendung des § 5 Abs. 2 UrhG nicht entgegen.1197

Eine solche Sichtweise stellt allerdings eine klare Umgehung1198 der 
unionsrechtlichen Vorgaben dar, die ein einheitliches Niveau im Schutz 
der Datenbanken sicherstellen sollten.1199 Die europäische Legislative ver
zichtete bei den Ausnahmen des sui-generis-Datenbankherstellerrechts 
aus Harmonisierungsgründen bewusst auf eine „Öffnungsklausel“ ent
sprechend des Art. 6 Abs. 2 lit. d Datenbank-RL.1200 Daran ändert auch 

1193 Bezirksgericht Den Haag, Urt. v. 20.03.1998 - 98/147, MMR 1998, 299 (300) – 
Schutz von Gesetzessammlungen.

1194 BGH, Beschl. v. 28.09.2006 - I ZR 261/03, GRUR 2007, 500 (501) – Sächsischer 
Ausschreibungsdienst.

1195 Albrecht, Amtliche Werke und Schranken des Urheberrechts zu amtlichen 
Zwecken in fünfzehn europäischen Ländern, S. 18.

1196 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87 UrhG Rn. 1.
1197 In diese Richtung tendierend: BGH, Beschl. v. 28.09.2006 - I ZR 261/03, 

GRUR 2007, 500 (501) – Sächsischer Ausschreibungsdienst. Infolge eines 
Vergleichs zwischen den Parteien wurde die Vorlagefrage letztlich vor deren 
Entscheidung durch den EuGH zurückgenommen.

1198 Leistner, Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und europäischen 
Recht: Eine Untersuchung zur Richtlinie 96/9/EG und zu ihrer Umsetzung in 
das deutsche Urheberrechtsgesetz, S. 197.

1199 Erwägungsgrund 48 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken 
(Datenbank-RL), ABl. L 77 vom 27.03.1996, S. 20, 23.

1200 a.A.: Lewinski, in: Walter/Lewinski, European Copyright Law, Kap. 9.9.5.
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Art. 13 Datenbank-RL nichts, demzufolge Rechtsvorschriften von der Da
tenbank-RL unberührt bleiben, die den „Zugang“ zu öffentlichen Doku
menten betreffen.1201

Dementsprechend verzichtete auch die deutsche Legislative bewusst auf 
eine Erstreckung des Anwendungsbereichs des § 5 Abs. 2 UrhG auf Daten
banken im Sinne des § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG, während er – gestützt auf 
Art. 6 Abs. 2 lit. d Datenbank-RL – amtliche Datenbankwerke gemäß § 5 
Abs. 2 UrhG vom Urheberrechtsschutz ausnehmen konnte und dement
sprechend ausnahm.1202

 
Die Regelungslücke bei amtlichen Datenbanken war also nicht planwid
rig.

Zwischenergebnis

Mangels planwidriger Regelungslücke scheidet eine entsprechende An
wendung des § 5 Abs. 2 UrhG auf amtliche Datenbanken aus. Damit ver
bunden ist die teilweise Aufgabe des Gleichlaufs der Schutzsysteme von 
Datenbanken und Datenbankwerken.1203 Denn entgegen der Auffassung 
des BGH ist durchaus ein „vernünftiger Grund für eine unterschiedliche 
Behandlung der beiden Schutzgegenstände ersichtlich [...], wenn es um 
Datenbanken geht, deren Erstellung einem amtlichen Zweck dient.“1204

 
Amtliche Datenbanken können als geschützte Datenbank also ebenfalls 
Objekt der Privilegierungshandlung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG sein.

iii.

1201 In Bezug auf eine dem § 5 Abs. 2 UrhG entsprechende Vorschrift des nieder
ländischen Rechts: Bezirksgericht Den Haag, Urt. v. 20.03.1998 - 98/147, MMR 
1998, 299 (300) – Schutz von Gesetzessammlungen; ebenso für das österrei
chische Recht: Österreichischer Oberster Gerichtshof, Beschl. v. 09.02.2004 - 4 
Ob 17/02, GRUR Int 2004, 66 (69) – EDV-Firmenbuch I; a.A.: Kucsko, ecolex 
2001, 681 (684).

1202 Gaster, Der Rechtsschutz von Datenbanken, S. 105 Rn. 408f.
1203 Dass das in der Praxis durchaus zu Problemen führen kann, zeigen die nach

folgenden Ausführungen (auch in Teil 4 dieser Untersuchung) sowie Gaster, 
Der Rechtsschutz von Datenbanken, S. 151 Rn. 614.

1204 BGH, Beschl. v. 28.09.2006 - I ZR 261/03, GRUR 2007, 500 (502) – Sächsischer 
Ausschreibungsdienst.

D. Normen des nationalen Wissenschaftsurheberrechts

275

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Umfang der Privilegierungshandlung

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG erklärt die Nutzung „eines nach Art oder Umfang 
wesentlichen Teils einer Datenbank […] gemäß § 60c“ UrhG für zulässig.

Demzufolge scheidet bereits nach dem Wortlaut eine vollständige Nut
zung der Datenbank im Rahmen des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c 
Abs. 1 und 2 UrhG aus.1205

 
Im Übrigen ist der zulässige Umfang der Privilegierung ungeklärt. Proble
matisch erscheint insbesondere, dass § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG nicht die 
entsprechende Anwendung des § 60c UrhG anordnet, sondern die Verviel
fältigung eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank 
zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung „gemäß“ § 60c UrhG für zu
lässig erklärt. Das Verhältnis der Norm zu den Regelungen des § 60c UrhG 
bedarf daher näherer Untersuchung.

 
Der Wortlaut lässt mehrere Deutungsvarianten zu:

In Betracht käme zunächst, den „nach Art oder Umfang wesentlichen 
Teil“ der Datenbank als Berechnungsgrundlage der prozentualen Begren
zungen der § 60c Abs. 1 und 2 UrhG zu verwenden („Variante 1“). Nach 
§ 60c Abs. 1 UrhG dürften unter diesen Umständen bis zu 15 Prozent eines 
wesentlichen Teils der Datenbank zum Zweck der nicht kommerziellen 
Forschung genutzt werden.1206 § 60c Abs. 2 UrhG würde diese Nutzungs
befugnis für die eigene wissenschaftliche Forschung auf bis zu 75 Prozent 
des wesentlichen Teils der Datenbank erweitern.1207 Die Nutzungsbegren
zungen in § 60c Abs. 1 bzw. 2 UrhG und § 87c Abs. 1 UrhG würden in 
diesem Fall kumulativ zur Anwendung kommen.

b.

1205 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 3; Thum, in: Wandtke/Bullin
ger, 4. Aufl. 2014, § 87c UrhG Rn. 8; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 87c UrhG Rn. 9; Gaster, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.6 Rn. 174; Voh
winkel, in: Ahlberg/Götting, § 87c UrhG Rn. 2; Taeger/Rolfs, in: Taeger/Pohle, 
Teil 20.6 Rn. 104; Leistner, Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen 
und europäischen Recht: Eine Untersuchung zur Richtlinie 96/9/EG und zu 
ihrer Umsetzung in das deutsche Urheberrechtsgesetz, S. 313; Gaster, Der 
Rechtsschutz von Datenbanken, S. 149 Rn. 604; a.A.: Raue/Bensinger, MMR 
1998, 507 (512); Rieger, Der rechtliche Schutz wissenschaftlicher Datenbanken, 
S. 185.

1206 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Objekt der Privilegierungshandlung 
bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

1207 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Objekt der Privilegierungshandlung 
bei § 60c Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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Ferner könnte die prozentuale Begrenzung des § 60c Abs. 1 bzw. 
Abs. 2 UrhG eine Konkretisierung des „nach Art oder Umfang wesentli
chen Teils einer Datenbank“ im Sinne des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG darstel
len („Variante 2“). Unter diesen Umständen wäre Berechnungsgrundlage 
des § 60c Abs. 1 UrhG grundsätzlich die Datenbank als solche. In Anleh
nung an die jüngere EuGH-Rechtsprechung1208 würde diese Berechnungs
grundlage lediglich bei Datenbanken modifiziert, die einzelne Untergrup
pen umfassen, die ihrerseits jeweils Datenbanken gemäß § 87a Abs. 1 
S. 1 UrhG darstellen.1209 Es dürften nach § 60c Abs. 1 UrhG bis zu 15 
Prozent und nach § 60c Abs. 2 UrhG bis zu 75 Prozent einer Datenbank 
(bzw. ihrer betreffenden Untergruppe) vervielfältigt werden.1210 Die For
mulierung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG („nach Art oder Umfang wesentli
cher Teil einer Datenbank“) hätte in diesem Fall keine eigenständige Be
deutung mehr; vielmehr würde lediglich die entsprechende Anwendung 
des § 60c Abs. 1 bzw. 2 UrhG auf Datenbanken angeordnet.

Des Weiteren könnte die Begrenzung auf einen „nach Art oder Umfang 
wesentlichen Teil“ in § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG lex specialis zu den prozen
tualen Begrenzungen des § 60c Abs. 1 bzw. 2 UrhG sein („Variante 3“). 
Bei Anwendung des Grundsatzes lex specialis derogat legi generali wäre die 
prozentuale Begrenzung des § 60c Abs. 1 UrhG auf Datenbanken nicht 
anwendbar; zulässig wäre daher die Nutzung eines „nach Art oder Umfang 
wesentlichen Teils einer Datenbank“ zu Zwecken der wissenschaftlichen 
Forschung. Der genaue Umfang des zulässigerweise genutzten Teils be
mäße sich nach der Wesentlichkeit im Einzelfall.

 
Vom Wortlaut der Vorschrift wäre jede dieser Auslegungsvarianten denk
bar.

 
Gegen Variante 1 sprechen zunächst teleologische Gründe: Variante 1 
würde mit der zusätzlichen Einschränkung der – bisher zulässigen – Nut
zung eines wesentlichen Teils einer Datenbank dem Ziel der deutschen 
Legislative zuwiderlaufen, mit dem UrhWissG die Erlaubnistatbestände 

1208 EuGH, Urt. v. 05.03.2009 - C-545/07, GRUR 2009, 572 (577) Rn. 62 – Apis / 
Lakorda.

1209 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 10.
1210 So wohl: Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87c UrhG Rn. 10; Vohwinkel, in: Ahl

berg/Götting, § 87c UrhG Rn. 2; Czychowski, in: Nordemann/Nordemann/Czy
chowski, § 87c UrhG Rn. 8. Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Objekt 
der Privilegierungshandlung bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UrhG in diesem 
Teil der Untersuchung.
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zu erweitern und die Potenziale von Digitalisierung und Vernetzung für 
die Wissenschaft besser zu erschließen.1211 Auch vor dem Hintergrund der 
europäischen Richtliniengrundlage, die ausdrücklich die Freistellung der 
Nutzung eines wesentlichen Teils fordert, erscheint eine solche Beschrän
kung nicht überzeugend.1212

Zwar könnte argumentiert werden, eine solche Auslegung sei für den 
Gleichlauf des Urheberrechts mit dem Datenbankherstellerrecht erforder
lich; ein solcher Gleichlauf war allerdings – wie die Gesetzesmaterialien 
zeigen – bereits bei Einführung des Datenbankherstellerrechts von der 
deutschen Legislative nicht beabsichtigt.1213

 
Auch Variante 2 begegnet Bedenken, insbesondere systematischer Art: Bis
her wurde die Wesentlichkeit des Datenbankteils unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls bestimmt.1214 Trotz klarer Rechtsprechungs
tendenzen in der Vergangenheit1215 bestand in Rechtsprechung und Lite
ratur stets Einigkeit, dass starre Prozentsätze lediglich Orientierungshilfen 
darstellen könnten.1216

Dieses Vorgehen erscheint aus folgenden Gründen auch nach Erlass des 
UrhWissG überzeugend: § 60c Abs. 1 UrhG stellt die Nutzung von bis zu 
15 Prozent frei. Die bisherige Rechtsprechung zu § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
hielt allerdings 10 Prozent einer Datenbank noch nicht einmal für einen 
wesentlichen Teil im Sinne des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG; sie sah Ausschnit
te bis zu 10 Prozent einer Datenbank daher als nicht vom Ausschließlich
keitsrecht des Datenbankherstellers erfasst an.1217 Bei Anwendung der star

1211 Zu den Zielen des UrhWissG vgl. RegE UrhWissG, S. 2.
1212 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in 

diesem Teil der Untersuchung.
1213 RegE luKDG, S. 41.
1214 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87b UrhG Rn. 6; Vohwinkel, in: Ahlberg/Götting, 

§ 87b UrhG Rn. 13; Leistner, GRUR Int 1999, 819 (832).
1215 Die Wesentlichkeit bei einer Übernahme eines Zehntels der insgesamt in 

einer Datenbank gespeicherten 3500 Bewertungen verneinend: BGH, Urt. v. 
01.12.2011 - I ZR 196/08, GRUR 2011, 724 (726) – Zweite Zahnarztmeinung 
II; die Wesentlichkeit bei Nutzung von 98 % der in einer Datenbank enthalte
nen 876 Gedichte, klarstellend sogar bei Nutzung von lediglich 75 % der Titel 
bejahend: BGH, Teil- und Schlussurt. v. 13.08.2009 - I ZR 130/04, GRUR-RR 
2010, 232 (233f.) – Gedichttitelliste III.

1216 OLG Köln, Urt. v. 28.03.2014 - 6 U 140/13, ZUM-RD 2014, 433 (436) – Photo
voltaik-Datenbanken; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87b UrhG Rn. 7; Vogel, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87b UrhG Rn. 26.

1217 BGH, Urt. v. 01.12.2011 - I ZR 196/08, GRUR 2011, 724 (726) – Zweite 
Zahnarztmeinung II.

Teil 2 Das Recht: Vorgaben des höherrangigen Rechts

278

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


ren Prozentsätze wären also höchstens die verbleibenden 5 Prozent einer 
Datenbank Objekt der Privilegierung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. 
§ 60c Abs. 1 UrhG. Selbst diese Privilegierung könnte allerdings entfallen, 
sofern die Untergrenze für die quantitative Bestimmung des wesentlichen 
Teils bei 20 Prozent angesetzt würde.1218 § 60c Abs. 1 UrhG hätte folglich 
bei Datenbanken keinen eigenständigen Anwendungsbereich mehr, da 
es bei einer Entnahme von 15 Prozent bereits an einem Eingriff fehlen 
würde und eine Übernahme unwesentlicher Teile einer Datenbank ohne 
Zustimmung des Datenbankherstellers und ohne Eingreifen einer Schran
kenbestimmung möglich wäre.1219

Bei Anwendung der starren Prozentsätze aus § 60c Abs. 1 bzw. 2 UrhG 
würde überdies die qualitative Komponente des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
(„nach Art wesentlicher Teil“) gänzlich unbeachtet bleiben: Zur Bestim
mung der Wesentlichkeit des Datenbankteils nach dessen Art wird auf die 
zum Aufbau der Datenbank erbrachte und in ihr verankerte Investition 
abgestellt.1220 So hält der EuGH einen Bestandteil lediglich dann für we
sentlich, wenn die Beschaffung, die Überprüfung oder die Darstellung der 
entnommenen Elemente „eine erhebliche menschliche, technische oder 
finanzielle Investition“ darstellen.1221 Ein Außerachtlassen dieses qualita
tiven Kriteriums liefe dem Investitionsschutz systematisch zuwider, der 
mit dem Datenbankschutz beabsichtigt wird. Bereits der unionsrechtliche 
Ursprung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG verbietet also eine Auslegung nach 
Variante 2.

 
Variante 3 wahrt die systematischen Grundsätze des UrhG, indem es das 
eigenständige Regelungsregime der §§ 87a ff. UrhG aufrechterhält. Nur auf 
diese Weise ist ein Gleichlauf der Auslegung mit der europäischen Richt
liniengrundlage des Art. 9 lit. b Datenbank-RL sichergestellt. Diese Ausle
gungsvariante läuft zwar der Absicht der deutschen Legislative zuwider, 
zugunsten einer eindeutigen Normsetzung auf unbestimmte Rechtsbegrif
fe zu verzichten;1222 sie ist allerdings von allen Auslegungsvarianten die 

1218 Die Frage bzgl. der 20 % aufwerfend: Thum/Hermes, in: Wandtke/Bullinger, 
4. Aufl. 2014, § 87b UrhG Rn. 15.

1219 Vohwinkel, in: Ahlberg/Götting, § 87c UrhG Rn. 2.
1220 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87b UrhG Rn. 7; Vohwinkel, in: Ahlberg/Götting, 

§ 87b UrhG Rn. 13.
1221 EuGH, Urt. v. 09.11.2004 - C-203/02, GRUR 2005, 244 (250) Rn. 76 – BHB-

Pferdewetten; EuGH, Urt. v. 05.03.2009 - C-545/07, GRUR 2009, 572 (577) 
Rn. 66 – Apis / Lakorda.

1222 RegE luKDG, S. 20.
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vorzugswürdigste, da nur sie Einzelfallgerechtigkeit erlaubt: Je nach den 
Umständen des Einzelfalls kann die Wesentlichkeit des genutzten Teils der 
Datenbank sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht be
stimmt werden. Die Prozentsätze des § 60c Abs. 1 bzw. 2 UrhG können da
bei stets als Orientierung dienen, sind jedoch nicht zwingend.

Die Privilegierung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 bzw. 
Abs. 2 UrhG zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung umfasst also 
in Anwendung des Grundsatzes lex specialis derogat legi generali den jeweils 
„nach Art oder Umfang wesentlichen Teil einer Datenbank“. Dieser kann 
im Einzelfall zu Zwecken der nicht kommerziellen wissenschaftlichen For
schung mehr als 15 Prozent und zu Zwecken der eigenen wissenschaftli
chen Forschung mehr als 75 Prozent einer Datenbank umfassen.

§ 60g Abs. 1 UrhG: Vorrang gesetzlich erlaubter Nutzungen vor 
vertraglichen Nutzungsbefugnissen

§ 60g Abs. 1 UrhG bestimmt:
„Auf Vereinbarungen, die erlaubte Nutzungen nach den §§ 60a 
bis 60f UrhG zum Nachteil der Nutzungsberechtigten beschränken 
oder untersagen, kann sich der Rechtsinhaber nicht berufen.“

Damit möchte die Legislative die Ausübung der in § 60c UrhG gewährten 
privilegierten Nutzungshandlungen sichern.1223 Die Regelung hat zur Fol
ge, dass eine forschende Person, die die Privilegierung des § 60c UrhG 
in Anspruch nehmen möchte, nicht prüfen muss, ob ein Lizenzvertrag 
vorhanden ist, der von den gesetzlichen Regelungen negativ abweichende 
Nutzungshandlungen privilegiert.1224

 
§ 60g UrhG findet gemäß § 137o UrhG allerdings nicht auf Verträge An
wendung, die vor dem 01.03.2018 geschlossen wurden.

V.

1223 Hagemeier, in: Ahlberg/Götting, § 60g UrhG Rn. 1; Stieper, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 60g UrhG Rn. 2.

1224 Hagemeier, in: Ahlberg/Götting, § 60g UrhG Rn. 1; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 60g UrhG Rn. 4; Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60g UrhG Rn. 4; 
Jani, in: Wandtke/Bullinger, § 60g UrhG Rn. 4; ähnlich in Bezug auf eine 
Dozentin: RegE UrhWissG, S. 50.
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§ 60h UrhG: Vergütungspflicht für Nutzungen gemäß § 60c UrhG

§ 60h Abs. 1 S. 1 UrhG sieht einen Anspruch des Urhebers auf Zahlung 
einer angemessenen Vergütung für Nutzungen gemäß § 60c UrhG vor, 
wobei Vervielfältigungen gemäß § 60h Abs. 1 S. 2 UrhG nach §§ 54 – 
54c UrhG zu vergüten sind.1225

§ 63 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG: Quellenangabe

§ 63 Abs. 1 S. 1 UrhG sieht vor, dass – sofern bekannt – stets die Quelle 
deutlich anzugeben ist, wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den 
Fällen des § 60c UrhG vervielfältigt oder verbreitet wird.1226 Ergänzend 
bestimmt § 63 Abs. 2 UrhG die Pflicht zur Quellenangabe bei Handlungen 
der öffentlichen Wiedergabe eines Werkes.1227

§ 142 Abs. 2 UrhG a.F.: Befristung der gesetzlich erlaubten 
Nutzungen in § 60c UrhG

§ 142 Abs. 2 UrhG a.F. bestimmte zunächst, dass Teil 1 Abschnitt 6 Unter
abschnitt 4 des Urheberrechtsgesetzes, in dem sich die Regelungen des 
§ 60c UrhG befinden, ab 01.03.2023 nicht mehr anzuwenden sei: Genauso 
wie die Vorgängerregelung des § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. waren auch 
die Regelungen des § 60c UrhG auf eine Geltungsdauer von 5 Jahren 
befristet.

 
Mit dem Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des 
digitalen Binnenmarktes vom 04.06.2021 wurde die ursprünglich vorgese

VI.

VII.

VIII.

1225 Für weitere Einzelheiten vgl. Hagemeier, in: Ahlberg/Götting, § 60h UrhG 
Rn. 1ff.; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60h UrhG Rn. 1ff.; Stieper, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 60h UrhG Rn. 1ff.; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 60h UrhG Rn. 1ff.

1226 Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 63 UrhG Rn. 8ff.; Engels, in: Ahlberg/Göt
ting, § 63 UrhG Rn. 5ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 63 UrhG Rn. 5ff.; Spind
ler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 63 UrhG Rn. 9ff.

1227 Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 63 UrhG Rn. 25ff.; Engels, in: Ahlberg/Göt
ting, § 63 UrhG Rn. 31ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 63 UrhG Rn. 21ff.; 
Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 63 UrhG Rn. 6ff.

D. Normen des nationalen Wissenschaftsurheberrechts

281

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


hene Befristung in § 142 Abs. 2 UrhG allerdings aufgehoben, weshalb die 
Norm des § 60c UrhG nun grundsätzlich unbefristet gilt.1228

1228 Vgl. dazu Nr. 46 in Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts 
an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 13.05.2021, BGBl. 2021 
I Nr. 27, S. 1204.
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Die Forschenden: Interessen und Nutzungshandlungen 
im Urheberrecht

Vor Erlass des UrhWissG wurde bereits viel zur Notwendigkeit beson
derer urheberrechtlicher Vorschriften für den Bereich der Wissenschaft 
diskutiert: Als Grund für eine Neuregelung in §§ 60c ff. UrhG wurden 
die „sich verändernden Bedürfnisse der Wissenschaftsgemeinschaft“,1229 

das Vorhandensein „neuartige[r] Bedürfnisse“1230 und „unvorhersehbare[r] 
Anwendungsfälle“1231 sowie „das sich grundsätzlich ändernde Nutzungs
verhalten von Rezipienten urheberrechtlich geschützter Werke an Hoch
schulen und Forschungseinrichtungen“1232 genannt. Wissenschaft und 
Forschung würden „andere Ansprüche an ein funktionierendes Urheber
recht“ stellen „als der übrige kommerzialisierte Markt.“1233

 
Doch wie sind diese Bedürfnisse und Anwendungsfälle des Urheberrechts 
im wissenschaftlichen Bereich beschaffen? Welche Nutzungshandlungen 
werden von Forschenden vorgenommen, die von urheberrechtlicher Rele
vanz sein können?

Dazu existieren bislang keine profunden Erkenntnisse. Soweit informa
tionswissenschaftliche Studien zu dieser Thematik durchgeführt wurden, 
lag ihr Schwerpunkt in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie 
Großbritannien.1234 Eine Übertragung der Erkenntnisse ist nur sehr einge
schränkt möglich und jedenfalls für eine rechtswissenschaftliche Evaluati
on nicht geeignet.

Für die vorliegende Untersuchung war daher eine Erkenntnisgenerie
rung in Bezug auf Forschende in Deutschland erforderlich, die gegebenen
falls bei einer urheberrechtlichen Evaluation von Bedeutung sein können. 
Die im Nachfolgenden dargestellten Erkenntnisse wurden dabei aus einer 
Dokumentenanalyse der Stellungnahmen, die im Rahmen des Gesetzge

Teil 3

1229 relx-Stellungnahme, S. 3.
1230 Börsenverein-Stellungnahme, S. 8.
1231 HU Berlin-Stellungnahme, S. 8.
1232 Allianz-Stellungnahme, S. 1.
1233 FH-Lübeck-Stellungnahme, S. 1.
1234 Vgl. dazu die Darstellungen zu Wesen und Möglichkeiten von Wissenschaft in 

Teil 1 dieser Untersuchung.
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bungsverfahrens zum UrhWissG abgegeben wurden, und einer qualitati
ven Interviewstudie gewonnen.1235

 
Im Rahmen der Untersuchung bildeten sich sechs zentrale Interessen he
raus: Forschende begehren als Nutzende den Zugang zu bestehendem 
Wissen,1236 wählen zur Bearbeitung mit digitalen Forschungsmethoden 
– insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften1237 – Forschungs
gegenstände, denen grundsätzlich urheberrechtlicher Schutz zukommen 
kann, verfügen über ein ausgeprägtes Interesse an kollaborativer For
schung1238 sowie der Kommunikation1239 ihrer Ergebnisse und streben 
als Schaffende nach Einzelanerkennung1240 sowie insgesamt nach Rechtssi
cherheit.1241

 
Bei den dargestellten Erkenntnissen handelt es sich – anders als bei den 
Vorgaben des höherrangigen Rechts in Teil 2 dieser Untersuchung – nicht 
um zwingende Vorgaben für die nationale Urheberrechtsgesetzgebung, 
die unmittelbar in der nachfolgenden Evaluation Berücksichtigung fin
den und juristische Änderungen implizieren können. Vielmehr werden 
im Folgenden Hypothesen zu Bedürfnissen und Verhaltensmustern von 
Forschenden aufgestellt, die in der dem Recht zugrundeliegenden Reali
tät tatsächlich bestehen bzw. tatsächlich ablaufen, um Verständnis für 
das rechtsrelevante Sozialleben hervorzurufen und eine tatsachenbasierte 
Grundlage für die Abwägungsentscheidungen in Teil 4 zu legen. Insoweit 
im Folgenden der Begriff des „Interesses“ genutzt wird, wird dieser daher 
nicht in seiner normativen Ausprägung als infolge verfassungsrechtlicher 
Positionen gerechtfertigtes oder „berechtigtes Interesse“ verstanden, son

1235 Vgl. für methodische Hinweise die Darstellungen in Teil 1 sowie im Anhang 
dieser Untersuchung.

1236 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in diesem 
Teil der Untersuchung.

1237 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in diesem 
Teil der Untersuchung.

1238 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in diesem Teil der 
Untersuchung.

1239 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in diesem 
Teil der Untersuchung.

1240 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in diesem Teil der Unter
suchung.

1241 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersu
chung.
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dern vielmehr in seiner empirischen Ausprägung als Bedürfnis eines Indi
viduums.1242

 
Vorab sei darauf hinzuweisen, dass der Begriff der Forschenden im Sinne 
dieser Untersuchung gegenüber des von § 60c UrhG privilegierten Perso
nenkreises beschränkt ist: Untersucht werden lediglich die Bedürfnisse 
und Interessen der Gruppe der Forschenden an Hochschulen in Deutsch
land. Studierende im Rahmen des Abfassens ihrer Qualifikationsarbeiten, 
Angestellte in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unterneh
men sowie alle übrigen Personen, die mit ihrer Tätigkeit den Zweck 
wissenschaftlicher Forschung verfolgen, sind nicht Gegenstand dieser Un
tersuchung.1243

 
Selbst bei den Forschenden an deutschen Hochschulen handelt es sich um 
eine sehr heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Interessen, Bedürfnis
sen und Tätigkeiten.1244 Dies lässt sich insbesondere auf die Zugehörigkeit 
zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen1245 und Institutionen zurückfüh
ren; jedoch zeigen sich auch innerhalb einzelner Wissenschaftsbereiche 
und Fächer unterschiedliche Merkmalsausprägungen.1246 Insoweit möchte 
die vorliegende Untersuchung keinesfalls erschöpfend verstanden werden.

Gemein ist den in der Interviewstudie befragten Forschenden an Hoch
schulen in Deutschland jedenfalls eine grundständige Finanzierung durch 
öffentliche Mittel1247 und infolgedessen ein – im Vergleich zur kommerzi

1242 Röhl, Rechtssoziologie, § 16 III.
1243 Diese Definition des privilegierten Personenkreises in Bezug auf § 60c UrhG 

verwendend: RegE UrhWissG, S. 39; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG 
Rn. 1; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 8; Anton, in: Spind
ler/Schuster, § 60c UrhG Rn. 6; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 60c UrhG Rn. 9.

1244 So ausdrücklich: Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 97; Interview mit 
P_S2, Z. 47; Interview mit P_IN1, Z. 140.

1245 Im Folgenden wird die Terminologie der Systematik der Fächer und Fachkol
legien der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Amtsperiode 2016 – 
2019 genutzt; vgl. zu den Unterschieden zwischen den Fächern insbesondere 
die Darstellungen zum Interesse an der Forschung an Ursprungsmaterialien.

1246 Interview mit P_G3, Z. 77; vgl. zu den Unterschieden zwischen den Fächern 
insbesondere die Darstellungen zum Interesse an der Forschung an Ursprungs
materialien.

1247 Ohly, in: Eifert/Hoffmann-Riem, S. 295; Hilty, GRUR Int 2006, 179 (185); 
Hilty, ZUM 2003, 983 (997); David, Journal of Institutional and Theoretical 
Economics 2004, 9 (11).
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ell geprägten Industrieforschung1248 – tendenziell geringeres finanzielles 
Interesse an den Ergebnissen ihrer Forschungstätigkeit, insbesondere den 
Publikationen.1249 Ein starkes finanzielles Interesse besteht hingegen häu
fig im technischen Bereich (Patente) sowie – etwas geringer ausgeprägt – 
beim Verfassen von Lehrbüchern.1250 Beides ist allerdings nicht Gegen
stand der vorliegenden Untersuchung, sondern einer gesonderten Darstel
lung vorbehalten; gleiches gilt für die Anforderungen, die im Alltag uni
versitärer Lehre an urheberrechtliche Rahmenbedingungen gestellt wer
den und von denen im Forschungsalltag grundlegend zu unterscheiden 
sind.1251

Zugang zu bestehendem Wissen

Die Untersuchung offenbarte erstens ein Interesse der Forschenden an der 
Ermöglichung der Informationssuche und -rezeption im Rahmen eines 
(auch kommerziellen) Forschungsprojekts. Diese Erkenntnis ergibt sich 
vor dem Hintergrund der zugrundeliegenden Rechtstatsachen, die die Do
kumentenanalyse sowie die Interviewstudie zutage treten ließen.

Ergebnisse der Dokumentenanalyse

Geschlossenes System der Wissenschaft

Das Konzept der wissenschaftlichen Arbeitsweise, „als Zwerg auf den 
Schultern von Riesen zu stehen“,1252 betonen elf Stellungnahmen im 

A.

I.

1.

1248 Interview mit P_S2, Z. 23; Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2; Interview mit 
P_L1 - Teil 2, Z. 47; Interview mit P_L3, Z. 180; Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 166; Interview mit P_IN3, Z. 3.

1249 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2; Interview mit P_L1 
- Teil 1, Z. 47; Interview mit P_N4, Z. 119; Interview mit P_N5 und Bib_N5, 
Z. 51; anders kann sich die Situation bei Erfindungen im Rahmen universitä
rer Forschung darstellen, die allerdings nicht Gegenstand dieser Untersuchung 
sind.

1250 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 64.
1251 Das erkennen auch die befragten Personen, vgl. z.B. Interview mit P_G1, 

Z. 117: "Also ich kenne die 15 %-Regel. Und bei den Studis, da habe ich, weil 
das ist für mich so ein bisschen was Anderes als die direkten Arbeitskollegen 
im Team.“

1252 Vgl. dazu bereits das Zitat von Isaac Newton in Teil 1 dieser Untersuchung.
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Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens des UrhWissG. Forschende seien 
gleichzeitig Verfassende und Nutzende; die Schaffung neuer Werke basie
re stets auf bereits publizierten Werken sowie auf durch Bildung und 
Wissenschaft beständig generierten „Kenntnisse[n] und Fertigkeiten sowie 
Vorbilder[n] und Formen der Bezugnahme.“1253 Diese häufige Nennung 
ist zurückzuführen auf eine Bezugnahme auf das entsprechende Konzept 
im Referentenentwurf.1254

Das Aktionsbündnis Urheberrecht in Bildung und Wissenschaft leitet aus die
sem Konzept das Interesse jedes Verfassenden ab, „dass schon publiziertes 
Wissen so freizügig wie möglich genutzt werden“ können soll.1255 Dies gilt 
nach Ansicht der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen insbeson
dere vor dem Hintergrund der grundsätzlich honorarfreien Bereitstellung 
„wissenschaftlicher Inhalte“ durch „Mitarbeiter“ von „Wissenschaftsorga
nisationen.“1256

Rechtsanwalt Haupt als Vertreter einiger Unterrichtsfilmanbieter wider
spricht dem Argument, dass „weit reichende Schrankenregelungen in den 
Bereichen Wissenschaft und Bildung“ aus dem Grund, „dass Urheber in 
der Regel an das vorhandene Wissen anknüpfen und darauf aufbauen“, 
gerechtfertigt sein sollen:1257 Erstens würde der auf 70 Jahre befristete 
Schutz des Urheberrechts eine Anknüpfung an die Leistungen anderer 
Menschen ermöglichen.1258 Zweitens bestehe aufgrund § 24 Abs. 1 UrhG 
a.F. die „Gefahr der Monopolisierung von Wissen“ gar nicht.1259 Drittens 
seien „[w]issenschaftliche Erkenntnisse, Lehren und Theorien“ mangels ur
heberrechtlicher Schutzfähigkeit „für jedermann frei zugänglich“; so dürfe 
das Zurückgreifen auf Leistungen anderer „nicht als Begründung dafür 
herangezogen werden, dass der Schutz von urheberrechtlich relevanten 
Leistungen eingeschränkt oder durch großzügige Schrankenregelungen 
ausgehöhlt [werde].“1260

1253 Aktionsbündnis-Stellungnahme, S. 2; lediglich in Bezug auf „Daten“ im For
schungsprozess: DHd-Stellungnahme, S. 1; ZiF-Stellungnahme, S. 1f., 3.

1254 RefE UrhWissG, S. 1.
1255 Aktionsbündnis-Stellungnahme, S. 2.
1256 Allianz-Stellungnahme, S. 4.
1257 Haupt-Rechtsanwälte-Stellungnahme, S. 3.
1258 Haupt-Rechtsanwälte-Stellungnahme, S. 3.
1259 Haupt-Rechtsanwälte-Stellungnahme, S. 3. Die Norm ist infolge ihrer Unver

einbarkeit mit Unionsrecht durch das Gesetz zur Anpassung des Urheber
rechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes ersatzlos weggefallen.

1260 Haupt-Rechtsanwälte-Stellungnahme, S. 3.
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Informationsversorgung

Laut Stellungnahme von DINI erschwerten „rechtliche Herausforderungen 
[...] die Informationsversorgung in der Wissenschaft.“1261 Worin diese He
rausforderungen genau bestehen, erläutert die Stellungnahme indessen 
nicht.

Der Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und der Bundesverband Deut
scher Zeitungsverleger e.V. leugnet etwaige Probleme in der Informationsver
sorgung und weist darauf hin, dass bereits vor Inkrafttreten des UrhWissG 
ein „schnell[er]“ Bezug von „Inhalte[n] der Publikumszeitschriften und 
Fachmedien auf allen denkbaren Vertriebskanälen und in den unterschied
lichsten Formaten“ „zu angemessenen Preisen“ möglich gewesen sei.1262 

Es hätte „leicht, schnell und unkompliziert zugänglich[e]“ Verlagsangebo
te gegeben, die den „Bedürfnissen von [...] wissenschaftlicher Forschung 
gerecht“ würden, indem sie „oftmals maßgeschneidert für die Anforde
rungen der jeweiligen Zielgruppe“ seien.1263 Gesetzliche Privilegierungen 
erschienen vor diesem Hintergrund nicht nötig; eine urheberrechtliche 
Evaluation sollte nach deren Ansicht daher ebenfalls diese Umstände mit
einbeziehen.1264

Die relx Group weist in Bezug auf die Informationsversorgung daraufhin, 
dass „nicht nur das wissenschaftliche Werk als solches, sondern auch Teile 
davon, wie etwa Zusammenfassungen, sog. Abstracts, immer mehr an 
Bedeutung [gewönnen].“1265

Während der Börsenverein in seiner Stellungnahme – mit Schwerpunkt 
auf Lehrbuchliteratur und deren Einstellung in elektronische Semesterap
parate – ausführt, dass es „derzeit in den meisten Fächern noch konkur
rierende Inhalte und damit Substitutionsmöglichkeiten und Wettbewerb 
[gebe]“,1266 beurteilt dies die Forschungsgruppe „Ethik des Kopierens“ mit 

2.

1261 DINI-Stellungnahme, S. 1.
1262 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 3.
1263 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 3f.
1264 Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen ist eine Betrachtung aller Ver

lagsangebote wegen der notwendigen Differenzierung nicht möglich. Der 
Legislative sei allerdings dringend angeraten, diese Angebote bei der Diskus
sion im Rahmen der Evaluation einzubeziehen. Insbesondere mit Blick auf 
Ursprungsmaterialien stellt die individuelle Lizensierung wohl die interessen
gerechteste Lösung dar, vgl. dazu die Darstellungen zur Stärkung der Privatau
tonomie und Urheberrechtskompetenz in Teil 5 dieser Untersuchung.

1265 relx-Stellungnahme, S. 3.
1266 Börsenverein-Stellungnahme, S. 11.
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Blick auf „zu [...] Forschungszwecken herangezogenen Werke“ anders: 
Diese könnten „nicht durch andere Werke substituiert werden [...].“1267 

Mangels Rückgriffsmöglichkeit auf andere Texte „führ[e] die gesetzliche 
Gewähr von Ausschließlichkeitsrechten an solchen Werken typischerweise 
zu einer Monopolstellung des Rechtsinhabers.“1268

Ergebnisse der Interviewstudie

Die Interviewstudie zeigte: Seitens der Forschenden besteht ein Bedürfnis 
nach schneller,1269 digitaler1270 und langfristiger Verfügbarkeit von For
schungsliteratur1271 zur Unterrichtung über den Stand der Forschung.

Die Forschenden versuchen diesem Bedürfnis – unabhängig von der je
weiligen Rechtsetzung – durch unterschiedliche Maßnahmen zu begegnen 
(z.B. Open Access-Publikationen und Open Access-Repositorien).1272

Verfügbarkeit von Forschungsliteratur

Hintergrund dieses Bedürfnisses

Es entspricht dem Selbstverständnis der Wissenschaft, den bisherigen For
schungsstand umfassend zu berücksichtigen:

„Das ist ja in der Wissenschaft ja schon immer A und O, dass man auf 
den Ergebnissen anderer Wissenschaftler aufbauen muss.“1273

„Wissenschaft ist ja ein stetig auf das Vorige aufbauender Prozess.

II.

1.

a.

1267 ZiF-Stellungnahme, S. 1.
1268 ZiF-Stellungnahme, S. 4.
1269 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 45; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47.
1270 Interview mit P_G1, Z. 145; Interview mit P_G3, Z. 179; Interview mit P_G4, 

Z. 27; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18, 30.
1271 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18, 45.
1272 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaft

lichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehen
dem Wissen in diesem Teil der Untersuchung.

1273 Interview mit P_IN2, Z. 49.
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Und wenn jetzt dieser Prozess immer wieder gekappt wird und das 
nächste Team müsste quasi wieder neu anfangen zu digitalisieren und 
anzureichern. Das ist einfach absurd.“1274

Deswegen bedarf es vor und während jedes Forschungsprojekts der zeitna
hen Auseinandersetzung mit bereits Geschaffenem.1275 So können durch 
das Aufbauen auf Erkenntnisse Dritter Ressourcen geschont werden, vor 
allem personeller, finanzieller und zeitlicher Art.1276

„Sonst müsste ja jeder das Rad wieder neu erfinden,
in gewisser Weise.“1277

Um eine Berücksichtigung des Forschungsstandes sicherzustellen, bedarf 
es der freien und zeitnahen Verfügbarkeit der Information sowie der 
Wahrnehmbarkeit von Forschungsergebnissen Dritter.1278 Diese setzen die 
Zugänglichkeit der Forschungsergebnisse (also der Inhalte) voraus.1279

„Ja, also das wäre ja fatal, wenn man sozusagen die Ergebnisse nicht 
zugänglich machen würde. Das widerspricht komplett,
sagen wir mal, der wissenschaftlichen Idee.“1280

Die Verfügbarkeit von Forschungsliteratur ist ebenfalls von Bedeutung für 
die Transparenz der Forschungsleistung als Grundlage der Leistungsbewer
tung für Forschende, worauf im Laufe der Untersuchung noch spezieller 
einzugehen ist.1281

 
Anders als erwartet und von einigen bisherigen Untersuchungen1282 statu
iert, haben die Forschenden kein ausgeprägtes Interesse an kostenloser 
oder -günstiger Verfügbarkeit der Forschungsliteratur: Zwar nutzen sie be
vorzugt die für sie kostenfreien Zugangswege wie institutionelle Subskrip

1274 Interview mit P_G1, Z. 37; ebenso: Interview mit P_N2, Z. 19.
1275 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18, 28, 47; Interview mit P_L4 und 

Bib_L4 - Teil 2, Z. 27; Interview mit P_N3, Z. 3, 47, 89; Interview mit P_IN2, 
Z. 49, 99; Interview mit P_IN3, Z. 95; Siehe auch: Grübler, in: Ahlberg/Göt
ting, § 60c UrhG Rn. 1.

1276 Interview mit P_G1, Z. 37, 55; wohl auch: Interview mit P_IN2, Z. 49.
1277 Interview mit P_IN2, Z. 49.
1278 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 45; Interview mit P_IN2, Z. 101.
1279 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 45; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 

Teil 1, Z. 29; Interview mit P_IN2, Z. 49, 99.
1280 Interview mit P_IN2, Z. 49.
1281 Interview mit P_G3, Z. 227; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 67.
1282 Dazu z.B. Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 74.
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tionen.1283 Vor allem Forschende der Natur- und Lebenswissenschaften 
nutzen aber auch den kostenpflichtigen Dienst „Subito“ und empfinden 
die vergleichsweise niedrigen Preise als angemessen.1284 Verantwortliches 
Bibliothekspersonal weist trotzdem darauf hin, dass der Bezug über den 
Dienst „Subito“ in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sei; dies 
wird allerdings eher auf die Ausweitung der digital verfügbaren Literatur 
als auf eine etwaige Unangemessenheit der Preise zurückgeführt.1285

Begriff der Forschungsliteratur

Um das Bedürfnis nach Verfügbarkeit von Forschungsliteratur für die 
urheberrechtliche Evaluation zu konturieren, ist zunächst zu untersuchen, 
mit welcher Art urheberrechtlich geschützter Materialien sich Forschende 
an Hochschulen in Deutschland über den Stand der Forschung informie
ren und in welchem Umfang sie diese Materialien nutzen.

 
So dominieren in den Sozial-1286, Natur-1287, Lebens-1288 und Ingenieurwis
senschaften1289 die Beiträge in Zeitschriften. Diese umfassen sowohl Jour
nalartikel als auch Übersichtsartikel (Reviews).1290

Auffällig ist, dass Bücher in ihrer ursprünglichen Form (Monographien) 
in vielen Wissenschaftsbereichen bei der Unterrichtung über den Stand 

b.

1283 Interview mit P_G1, Z. 12–15; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39, 45; 
Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 6, 16 („PubMed“, „SciFinder“); Interview mit 
P_N4, Z. 105; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 65; Interview mit P_IN1, 
Z. 64 („IEEE“, „Perinorm“); Interview mit P_IN2, Z. 15, 23, 31 („IEEE“).

1284 Interview mit P_L3, Z. 22; Interview mit P_N3, Z. 15; Interview mit P_N5 
und Bib_N5, Z. 143.

1285 Dazu mehr sogleich; vgl. Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 145.
1286 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 13; Interview mit P_S2, Z. 31; Inter

view mit P_S3 - Teil 1, Z. 23, 47.
1287 Interview mit P_N1, Z. 21–24; Interview mit P_N2, Z. 21, 23; Interview mit 

P_N3, Z. 5, 31; Interview mit P_N4, Z. 24; Interview mit P_N5 und Bib_N5, 
Z. 32.

1288 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16; Interview mit P_L2, Z. 13; Interview mit 
P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 31f.

1289 Interview mit P_IN2, Z. 15; Interview mit P_IN3, Z. 85; auf Einzelpublika
tionen in Abgrenzung zu Monographien beschränkt: Interview mit P_IN4 - 
Teil 1, Z. 10.

1290 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 29; Interview mit P_L2, Z. 13; Interview mit 
P_IN3, Z. 85.
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der Forschung inzwischen eine untergeordnete Rolle spielen.1291 Anders 
ist das lediglich in einigen Bereich der Sozialwissenschaften, bei denen 
Monographien immer noch von relativer Wichtigkeit sind.1292 Zurückge
führt wird die untergeordnete Rolle von Büchern erstens auf die schnelle 
Entwicklung im Bereich der Forschung: So würden Bücher häufig nur das 
Wissen zusammenfassen, das in den letzten fünf bis zehn Jahren in Form 
von Zeitschriftenartikeln veröffentlicht worden sei,1293 und grundlegende 
Fragen behandeln.1294 Selten handele es sich bei Buchpublikationen um 
primäre Originalveröffentlichungen.1295 Zweitens würden Buchpublikatio
nen bei vielen Evaluationsverfahren nicht berücksichtigt, weshalb eine 
primäre Veröffentlichung in Zeitschriften erfolge.1296

 
Bei Sammelbänden bzw. Konferenzbänden ergibt sich dagegen ein diffe
renzierteres Bild: In der Informatik treten die Conference Proceedings 
zur Information über den Stand der Forschung – und als hauptsächliches 
Veröffentlichungsmedium – an die Stelle der Zeitschriftenartikel.1297 In 
den übrigen Ingenieurwissenschaften werden Konferenzbeiträge in Form 
von drei- bis dreißigseitigen Papern in Zeitschriften veröffentlicht, wes
halb sich ihre rechtliche Bewertung nach Ansicht der befragten Forschen
den nicht von der der Journalartikel unterscheidet.1298 Einen Sonderfall 
bilden Konferenzbände, deren Beiträge in elektronischer Form (z.B. auf 
USB-Sticks) an die Konferenzteilnehmenden verteilt werden.1299

Ebenfalls in elektronischer Form veröffentlicht werden Konferenzbände 
in den Lebenswissenschaften.1300 Sie sind allerdings nicht – mehr1301 – 
von Bedeutung für die Unterrichtung zum Stand der Forschung.1302 In 
einzelnen Fachgebieten der Naturwissenschaften (insbesondere Chemie) 

1291 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 45; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 23–24; 
Interview mit P_L2, Z. 16–17.

1292 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 13; Interview mit P_S2, Z. 33.
1293 Interview mit P_N3, Z. 31; Interview mit P_N4, Z. 25; den Vorrang von 

Zeitschriftenpublikationen betonend: Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47.
1294 Interview mit P_N2, Z. 25.
1295 Interview mit P_N3, Z. 31.
1296 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47.
1297 Interview mit P_IN4 - Teil 2, Z. 4, 22; Interview mit P_S2, Z. 33; Interview mit 

P_N1, Z. 26.
1298 Interview mit P_IN2, Z. 15; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 11.
1299 Interview mit P_IN2, Z. 25.
1300 Interview mit P_L3, Z. 104.
1301 Interview mit P_L3, Z. 104.
1302 Interview mit P_L2, Z. 14–15.
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haben Konferenzbandbeiträge für die Unterrichtung über den Stand der 
Forschung ebenfalls „quasi keine Bedeutung“1303 mehr.1304 Dagegen wer
den in einigen Fächern der Sozialwissenschaften Konferenzbände regelmä
ßig zur Information genutzt, 1305 in anderen gar nicht.1306

Gleiches gilt für graue Literatur (z.B. Newsletter von Fachgesellschaf
ten1307, Fachtexte in der Konversationsanalyse1308) als Instrument zur Un
terrichtung über den Stand der Forschung. Auch analoge Zeitschriften1309 

dienen vereinzelt der Informationsvermittlung, sind für die vorliegende 
urheberrechtliche Betrachtung aber von untergeordneter Bedeutung.

 
Zudem werden in einzelnen Sozial- (Psychologie) und Natur- (Chemie) 
und Lebenswissenschaften (Biologie) ebenfalls Buchkapitel erwähnt, die 
allerdings seltener als Zeitschriftenartikel genutzt werden1310 und bei 
der Unterrichtung über den Stand der Forschung kaum von Bedeutung 
sind.1311

 
Vereinzelt sind im Rahmen der Recherche Patente von Relevanz;1312 dage
gen sind insbesondere in den Ingenieurwissenschaften die vom Beuth Ver
lag veröffentlichten DIN-Normen bei der Unterrichtung über den Stand 
der Forschung von erheblicher Bedeutung.1313

 
Die Geisteswissenschaften heben sich von den übrigen Wissenschaftsbe
reichen insofern ab, als sie sowohl Zeitschriftenartikel als auch Sammel
bandbeiträge sowie Monographien zur Unterrichtung über den Stand der 
Forschung nutzen.1314

1303 Interview mit P_N3, Z. 7.
1304 Interview mit P_N1, Z. 26; Interview mit P_N2, Z. 35.
1305 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 13; Interview mit P_S2, Z. 33; nicht 

verwendend: Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47.
1306 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47.
1307 Interview mit P_S2, Z. 31.
1308 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 83.
1309 Interview mit P_S2, Z. 31.
1310 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47; Interview mit P_N3, Z. 5; Interview mit 

P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 31.
1311 Interview mit P_N3, Z. 31.
1312 So ausdrücklich: Interview mit P_N2, Z. 23; auch auf Patente Bezug nehmend: 

Interview mit P_L3, Z. 112.
1313 Interview mit P_IN1, Z. 76, 78.
1314 Interview mit P_G1, Z. 10–11; Interview mit P_G3, Z. 166f.; Interview mit 

P_G4, Z. 21, 23.
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Schnelle Verfügbarkeit

Seitens der Forschenden besteht ein Bedürfnis nach schneller Verfügbar
keit von Forschungsliteratur.1315

 
„Schnell“ umfasst eine sehr geringe Zeitspanne: Bereits zwei bis drei Tage 
werden von Forschenden als eine sehr lange Zeit wahrgenommen.1316 Dies 
wird insbesondere durch Kritik am – ansonsten sehr positiv und häufig 
wahrgenommenen1317 – Fernleihdienst der Bibliotheken deutlich, dessen 
Lieferzeit zwar infolge der Digitalisierung beschleunigt wurde, aber den
noch einige Tage in Anspruch nimmt.1318

 
Bevorzugt wird der originäre Zugang zu Publikationen mittels vertragli
cher Regelungen auf individueller oder institutioneller Ebene hergestellt, 
insbesondere über elektronische Datenbanken, die von den Universitäten 
lizensierte Volltexte der Zeitschriftenartikel enthalten und einen soforti
gen Zugriff ermöglichen.1319

Ist ein solcher nicht möglich, wird zum Zwecke des Literaturbezugs 
die individuelle Anfrage per E-Mail1320 oder über digitale Forschungsnetz
werke wie ResearchGate1321 beim – auch persönlich unbekannten – Autor 

c.

1315 Interview mit P_G1, Z. 95; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 45; Inter
view mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 112, 
124; Interview mit P_N2, Z. 25; Interview mit P_IN1, Z. 64, 142; Interview 
mit P_IN3, Z. 19.

1316 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 112.
1317 Interview mit P_G4, Z. 21; Interview mit P_L2, Z. 25; Interview mit P_N2, 

Z. 59; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 156 (mit Bezug auf die häufige 
Nutzung in den Geisteswissenschaften).

1318 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 
Z. 112, 115; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 161.

1319 Interview mit P_G1, Z. 12–15; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39, 
45; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 6, 16 
(„PubMed“, „SciFinder“); Interview mit P_N4, Z. 105; Interview mit P_N5 
und Bib_N5, Z. 65; Interview mit P_IN1, Z. 64 („IEEE“, „Perinorm“); Inter
view mit P_IN2, Z. 15, 23, 31 („IEEE“).

1320 Interview mit P_G4, Z. 45; Interview mit P_S2, Z. 11; Interview mit P_L3, 
Z. 29, 30; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 25; Interview mit P_N4, 
Z. 59; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 13; wohl auch Interview mit P_G2, 
Z. 93; Interview mit P_N3, Z. 13.

1321 Interview mit P_G4, Z. 21, 37; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 36; 
Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 17; Interview mit P_N2, Z. 67, 143; Interview 
mit P_IN3, Z. 19; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 21.
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selbst genutzt.1322 Denn in der Regel ist die Anfrage erfolgreich1323 und 
bis zum Erhalt des Artikels vergehen maximal 48 Stunden,1324 wobei 
auch das bereits als langsam wahrgenommen wird.1325 Versendet wird der 
Artikel dabei im Original-Verlagslayout; nur in seltenen Fällen (z.B. bei 
Nichtverfügbarkeit des Originals) wird auf frühere Manuskriptversionen 
zurückgegriffen.1326 Jedenfalls wird keine Rücksicht auf die jeweils erfolgte 
Rechteübertragung an den Verlag genommen.1327

 
Einen etwa vergleichbar schnellen Erfolg hat der ebenfalls häufig gewählte 
Weg des Literaturbezugs über Personen an anderen Institutionen: Zwei 
befragte Personen beschreiben sogar, es sei „Gang und Gäbe“, dass Lite
ratur auf dem Wege der E-Mail-Anfrage bezogen werde.1328 Nur eine be
fragte Person in den Lebenswissenschaften verneinte das Bestehen eines 
regelmäßigen Austauschs von Literatur in der wissenschaftlichen Gemein
schaft.1329

Im Vergleich zum digitalen Literaturbezug wäre die universitätseigene 
Bibliothek zwar in kürzerer Zeit zu erreichen; trotzdem nutzen Forschen
de diesen Zugangsweg nicht, da die physische Recherche als zeitintensiv 
empfunden wird.1330

 
Diese schnelle Verfügbarkeit von Forschungsliteratur ist für Forschende 
von beträchtlicher Bedeutung, da auf die Lektüre von Literatur, die nicht 

1322 Interview mit P_G4, Z. 45; Interview mit P_S2, Z. 11; Interview mit P_S3 - 
Teil 1, Z. 23–27; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 25, 37; Interview 
mit P_N4, Z. 59; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 13.

1323 Interview mit P_S2, Z. 11; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 4 (allerdings in 
Teil 2 Z. 17 Zugeständnis, die Anfragen selbst nicht zu beantworten); Inter
view mit P_L3, Z. 28; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 25, 37; 
Interview mit P_IN3, Z. 19; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 13; wohl auch: 
Interview mit P_G2, Z. 93.

1324 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 33; sogar auf 24 Stunden einschränkend: 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 37.

1325 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80.
1326 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 29; Interview mit P_N2, Z. 69.
1327 Interview mit P_N3, Z. 3; Interview mit P_G4, Z. 117.
1328 Interview mit P_S2, Z. 11; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 19; Interview mit 

P_N2, Z. 59; Interview mit P_IN1, Z. 68.
1329 Interview mit P_L2, Z. 26–27.
1330 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 24; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47; 

Interview mit P_N3, Z. 23; Interview mit P_N4, Z. 104; Interview mit P_IN1, 
Z. 102.
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sofort verfügbar ist, seitens der Forschenden häufig verzichtet wird.1331 

Dies zeigt insbesondere auch die Zitationshäufigkeit: Nach Ansicht der 
Forschenden werden Journalartikel im Vergleich zu Büchern vergleichs
weise häufig zitiert, da letztere nicht ausreichend schnell verfügbar wä
ren.1332 Denn zu ersteren erhielten Forschende üblicherweise im Rahmen 
institutioneller Subskriptionen sofort bei Bedarf Zugriff.1333

 
Für den Fall, dass eine Publikation nicht von einer institutionellen Sub
skription erfasst ist und auch nicht anderweitig auf legalem Wege beschafft 
werden kann, werden von den Forschenden auch als unrechtmäßig wahr
genommene Zugangswege (z.B. Sci-Hub) genutzt, um einen Zugriff zu 
beschleunigen.1334

Digitale Verfügbarkeit

Seitens der Forschenden besteht ein Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit 
von Forschungsliteratur.1335 Das Bedürfnis äußert sich unter anderem an 
der Kritik der derzeitigen Ausgestaltung der Fernleihe der Bibliotheken, 
wodurch Forschende Artikel in analoger Form beziehen.1336

Dieses Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit kann auf mehrere Fakto
ren zurückgeführt werden: So wird die Durchsuchbarkeit von Dokumen
ten durch den einzelnen Forschenden positiv hervorgehoben.1337 Damit in 
Zusammenhang steht die maschinelle Durchsuchbarkeit der Dokumente 

d.

1331 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47; Interview mit P_L2, Z. 23; Interview mit 
P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 112; Interview mit P_IN1, Z. 70; Interview mit 
P_IN3, Z. 19.

1332 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47.
1333 Interview mit P_G1, Z. 12–15; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39, 45; 

Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16; Interview 
mit P_N4, Z. 105; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 65; Interview mit 
P_IN2, Z. 23, 31; Ausnahme bei Nutzung der Zugänge anderer Institutionen: 
Interview mit P_N4, Z. 45.

1334 Interview mit P_G1, Z. 95: Nutzung von „Sci-Hub“; Interview mit P_IN4 - 
Teil 1, Z. 13: Nutzung der Googlesuche mit „PDF“.

1335 Interview mit P_G1, Z. 145; Interview mit P_G3, Z. 179; Interview mit P_G4, 
Z. 27; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18, 30.

1336 Interview mit P_G4, Z. 27.
1337 Interview mit P_G1, Z. 97; Interview mit P_G3, Z. 181; Interview mit P_S1 

und WissMit_S1, Z. 18, 30; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 43; Interview mit 
P_N2, Z. 27; Interview mit P_N4, Z. 105.
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seitens der Suchmaschinen: Diese werden zunehmend von Forschenden 
zur effektiven Informationssuche genutzt.1338 Hierzu wird insbesondere 
die Forderung nach Strukturierung des im Internet vorhandenen Wissens 
und besseren Suchalgorithmen von Suchmaschinen geäußert, was wiede
rum die Bedeutung der schnellen Verfügbarkeit zeigt.1339

Weitere Gründe für das Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit von Ma
terialien sind das unter Forschenden verbreitete mobile bzw. orts- und 
zeitunabhängige Arbeiten1340 sowie die Möglichkeit zur Vernetzung von 
Wissen (z.B. Verlinkungen von Original-Artikel und Review, Verlinkun
gen von Original-Artikel und zitierten Artikeln etc.).1341

 
Einen Sonderfall bildet die fachhistorische Forschung:1342 Um Verände
rungen der Disziplinen über Jahre hinweg darstellen zu können, müssten 
alte „Daten“ beobachtet werden. Dafür sei der Zugriff auf ältere Materia
lien (z.B. wissenschaftliche Zeitschriftenpublikationen, Reviews, Bücher, 
teilweise auch audiovisuelle Materialien) und deren Digitalisierung (teil
weise in „strukturierten Formaten“) nötig, um die Daten mit zeitgemäßen 
Forschungsmethoden auszuwerten.1343 Darauf wird im Rahmen der Dar
stellungen zum Interesse an der Forschung an Ursprungsmaterialien näher 
einzugehen sein.1344

 
Trotz allem ersetzt die digitale Verfügbarkeit von Forschungsliteratur die 
analoge Verfügbarkeit (noch) nicht: So werden Bücher überwiegend ana

1338 Interview mit P_L2, Z. 19, 47 (Die Suche über öffentliche Suchmaschinen wie 
z.B. Google ist allerdings nicht der Regelfall.); Interview mit P_L4 und Bib_L4 
- Teil 1, Z. 25; Interview mit P_N2, Z. 19, 27; Interview mit P_N4, Z. 19; 
Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 29; Interview mit P_IN1, Z. 84; Interview 
mit P_IN2, Z. 37; Interview mit P_IN3, Z. 29; Interview mit P_IN4 - Teil 1, 
Z. 11.

1339 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 22; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 15; Interview 
mit P_N2, Z. 25.

1340 Interview mit P_G1, Z. 145; Interview mit P_G2, Z. 41; Interview mit P_G3, 
Z. 181, 183; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 31; Interview mit P_N4, Z. 105; 
Interview mit P_IN1, Z. 90.

1341 Interview mit P_N4, Z. 75.
1342 Interview mit P_G1, Z. 19, 21; Interview mit P_G2, Z. 31; Interview mit P_G4, 

Z. 85; Interview mit P_S2, Z. 25; Interview mit P_N4, Z. 5.
1343 Interview mit P_G1, Z. 19, 22–23; Interview mit P_G4, Z. 85; Interview mit 

P_S1 und WissMit_S1, Z. 47; Interview mit P_S2, Z. 25.
1344 Vgl. dazu die Darstellungen zum Interesse an der Forschung an Ursprungsma

terialien in diesem Teil der Untersuchung.
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log genutzt1345 und Forschungsliteratur nach dem Herunterladen häufig 
ausgedruckt.1346

„Schon allein auch, weil ich halt gerne Papier lese.“1347

Als Gründe werden zusätzlich das mobile Arbeiten1348 sowie das schnellere 
Lesen auf Papier1349 genannt. Eine Ausnahme bilden dabei die Bücher, 
die durch Springer Science + Business Media S.A. angeboten werden: Bei 
diesen wird das gesamte Buch oder einzelne Kapitel heruntergeladen und 
digital rezipiert.1350

Auf das Einscannen von Büchern wird dagegen wegen des Auf
wands1351, mangels Relevanz1352 oder infolge einer E-Book- oder digitalen 
Verfügbarkeit1353 weitgehend verzichtet. Lediglich drei Personen aus den 
Geistes- sowie Sozialwissenschaften und eine aus den Naturwissenschaften 
erwähnen das Einscannen von Buchabschnitten1354 und Texten1355, um 
auch die langfristige und jederzeitige Verfügbarkeit der Forschungslitera
tur sicherzustellen.1356

Langfristige Verfügbarkeit

Seitens der Forschenden besteht ein Bedürfnis nach langfristiger Verfüg
barkeit von Forschungsliteratur.1357

e.

1345 Interview mit P_G3, Z. 169; Interview mit P_G4, Z. 27; Interview mit P_S1 
und WissMit_S1, Z. 23; Interview mit P_N3, Z. 31; Interview mit P_N4, 
Z. 105; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 78; Interview mit P_IN2, Z. 31.

1346 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 24; Interview mit P_L3, Z. 100; 
Interview mit P_N3, Z. 21, 25; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 62, 65; 
Interview mit P_IN2, Z. 23.

1347 Interview mit P_N2, Z. 73.
1348 Interview mit P_L3, Z. 100; Interview mit P_N3, Z. 21.
1349 Interview mit P_G3, Z. 173; Interview mit P_N3, Z. 21, 73.
1350 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 43, 

47; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 110, 140; Interview mit P_N4, 
Z. 41; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 67.

1351 Interview mit P_IN2, Z. 29.
1352 Interview mit P_N3, Z. 31.
1353 Interview mit P_G4, Z. 25; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 5.
1354 Interview mit P_G2, Z. 43; Interview mit P_G4, Z. 25, 27.
1355 Interview mit P_G2, Z. 81; Interview mit P_N4, Z. 33.
1356 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18.
1357 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18, 45; Interview mit P_S3 - Teil 1, 

Z. 43; Interview mit P_N4, Z. 105; Interview mit P_IN3, Z. 90.
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Historisch ist dieses Bedürfnis mit den verbreiteten „Pay on Demand“-
Modellen sowie den schlechten mobilen Zugriffsmöglichkeiten begründ
bar.1358

Heutzutage wird insbesondere das mobile Arbeiten auf Reisen als fes
ter Bestandteil des Forschungsalltags jedes Forschenden als Grund dafür 
genannt, dass nur noch vereinzelt auf ein Abspeichern von Forschungsli
teratur verzichtet werde.1359 Als wichtig empfundene Zeitschriftenartikel 
würden von vielen Forschenden heruntergeladen, nachdem ein Großteil 
der Recherche „online“ am Bildschirm erfolge.1360 Zum Teil wird aber 
auch der sog. „Read Only“-Modus für Publikationen als ausreichend emp
funden.1361

Das Downloadverhalten verändert sich allerdings mit der zunehmenden 
Verfügbarkeit des Internets: Ein mobiler Zugriff auf Datenbanken ist nun 
grundsätzlich jederzeit möglich und Literatur somit jederzeit erneut ab
rufbar, was ein Herunterladen von Publikationen überflüssig macht.1362 

Trotzdem ist in allen Wissenschaftsbereichen die Pflege eines eigenen 
digitalen Literaturbestands bis heute üblich,1363 im Einzelfall kombiniert 
mit einem Lehrstuhllaufwerk.1364 Vorrangig befinden sich in diesen digita
len Literaturbeständen vollständige Zeitschriftenartikel im PDF-Format, 
sowohl auf einzelne Themen bezogen als auch Übersichts-, sog. Reviewar
tikel.1365 Davon zu unterscheiden sind persönliche Sammlungen eigener 

1358 Interview mit P_IN1, Z. 66.
1359 Interview mit P_G1, Z. 145; Interview mit P_N4, Z. 33–35, 105; Interview mit 

P_IN1, Z. 90; Interview mit P_IN2, Z. 31.
1360 Interview mit P_IN1, Z. 84; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 65.
1361 Interview mit P_IN1, Z. 143–144.
1362 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 67; Interview mit P_IN2, Z. 31; Interview 

mit P_IN4 - Teil 1, Z. 23.
1363 Interview mit P_G1, Z. 96–97; Interview mit P_G2, Z. 42–43, 81; Interview 

mit P_G4, Z. 46f.; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 17–18, 30; Inter
view mit P_S3 - Teil 1, Z. 39; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 26–29, 35; 
Interview mit P_L2, Z. 38–41; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 
Z. 127f.; Interview mit P_N2, Z. 80–81; Interview mit P_N4, Z. 36f.; Interview 
mit P_N5 und Bib_N5, Z. 61f.; ausdrücklich für die Ingenieurwissenschaften: 
Interview mit P_IN1, Z. 89–90; Interview mit P_IN3, Z. 82–83; Interview mit 
P_IN4 - Teil 1, Z. 25; lediglich andeutend: Interview mit P_IN2, Z. 23, 30–31.

1364 Interview mit P_IN1, Z. 89–90; mehr zum Forschungsgruppenserver sogleich 
im Rahmen der Darstellungen zum Interesse an kollaborativer Forschung in 
diesem Teil der Untersuchung.

1365 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 38f.; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 29; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31; Interview mit P_IN3, Z. 85; In
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Vorträge und Vorlesungsmaterialien auf dem eigenen PC, die einige der 
Forschenden ebenfalls unterhalten.1366

Der digitale Literaturbestand auf dem persönlichen Computer von For
schenden wird auch zur Unterrichtung über den Stand der Forschung 
in industriefinanzierten Forschungsprojekten genutzt.1367 Des Weiteren 
dient er neben der eigenen Rezeption auch als Basis zur Weitergabe von 
Forschungsliteratur an Dritte.1368

Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft

In der Interviewstudie äußerten sich Forschende vereinzelt zu Maßnah
men, die ihrerseits ergriffen werden, um das Bedürfnis nach Verfügbar
keit von Forschungsliteratur zu befriedigen. Denn viele Forschende sehen 
nicht die deutsche Legislative, sondern vielmehr die wissenschaftliche Ge
meinschaft selbst in der Pflicht, der Forderung nach Verfügbarkeit von 
Forschungsliteratur nachzukommen.

„Also der Wunsch wäre, dass es die Journals nicht mehr gibt und alles 
komplett frei ist. Aber dafür brauche ich kein anderes Urheberrecht.
Das kann die Community im Prinzip selbst organisieren.
Und das, was bisher denen gehört, das wird denen auch zukünftig ( . ) 
Das kann man denen ja nicht nachher ( . ) nachträglich wegnehmen. 
Deswegen, im Prinzip, kann das ( . ) könnte das die Community selbst 
organisieren und das wird irgendwann auch passieren.“1369

2.

terview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 25; nur mit Bezug zum PDF-Format: Interview 
mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18.

1366 Interview mit P_G2, Z. 81; Interview mit P_IN1, Z. 90.
1367 Interview mit P_L2, Z. 76–79; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 43–

44; Interview mit P_N3, Z. 85; (insbesondere bei im Rahmen des jeweiligen 
Projekts geschaffenen Doktorandenstellen:) Interview mit P_IN2, Z. 69.

1368 Interview mit P_N4, Z. 59; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 62; Interview 
mit P_IN3, Z. 85 (insbesondere in Bezug auf Masterstudierende); dazu aus
führlich sogleich im Rahmen der Darstellungen zum Interesse an kollaborati
ver Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

1369 Interview mit P_N1, Z. 72.
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Verbreitung von Open Access-Publikationen

Eine Chance zur Lösung des Problems der mangelnden Verfügbarkeit von 
Forschungsliteratur wird von den Forschenden in Open Access-Publikatio
nen gesehen.1370

„[I]ch glaube, da muss man gar nicht in Sorge sein. Das werden 
wir von alleine kriegen, einfach weil es für viele Leute Vorteile hat, 
auch für diejenigen, die da publizieren. Das werden wir sowieso krie
gen.“1371

Deren Nutzung setzt allerdings gewisse Rahmenbedingungen voraus; die
se Entwicklung erfordert Zeit und Engagement, weshalb derzeit nach 
Wahrnehmung der Forschenden nur ein kleiner Teil der Publikationen 
als Open Access verfügbar ist.1372

 
Als Gründe für die geringe Verbreitung werden unter anderem fehlende 
Open Access-Publikationsmöglichkeiten (insbesondere Zeitschriften zur 
Primärpublikation mangels Größe des Fachs1373 und mangels technischer 
Infrastruktur1374), die hohen Publikationskosten1375 sowie die unzurei
chende Finanzierung,1376 die mangelnde Kenntnis der Möglichkeiten1377 

sowie die Wahrnehmung von Open Access-Publikationen als von geringer 
Qualität (vor dem Hintergrund der Predatory Publishers-Bewegung1378 

sowie im Rahmen von universitären Bewertungsverfahren1379) genannt.
Zudem wird von Seiten eines Forschenden kritisiert, dass es sich bei den 

bisherigen Open Access-Publikationen nur teilweise um solche handelt, 
die der Definition der Budapest Open Access Initiative entsprechen: Diese 
fordert einen Zugang ohne technische Barrieren, der durch das derzeit 
verbreitete PDF-Format selten sichergestellt ist.1380

a.

1370 Interview mit P_G1, Z. 133; Interview mit P_IN1, Z. 142.
1371 Interview mit P_G3, Z. 241.
1372 Interview mit P_L2, Z. 29; Interview mit P_N2, Z. 77.
1373 Interview mit P_G4, Z. 45.
1374 Interview mit P_S2, Z. 35.
1375 Interview mit P_S2, Z. 37; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 20; Interview mit 

P_L2, Z. 31; Interview mit P_L3, Z. 138; Interview mit P_N2, Z. 67; Interview 
mit P_N3, Z. 37; Interview mit P_IN1, Z. 80; Interview mit P_IN2, Z. 35, 37.

1376 Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2.
1377 Interview mit P_S2, Z. 33, 45; Interview mit P_IN3, Z. 69.
1378 Interview mit P_N2, Z. 79; Interview mit P_N3, Z. 37.
1379 Interview mit P_G3, Z. 215.
1380 Interview mit P_G1, Z. 19.
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In einigen Fächern haben sich allerdings bereits Open Access-Zeitschrif
ten1381 sowie Repositorien1382 gebildet, die intensiv genutzt werden. Insge
samt ist eine Entwicklung zugunsten vermehrter Open Access-Verfügbar
keit erkennbar:

„Da ist im Moment alles Mögliche im Fluss.“1383

So berichtet eine Person von einer Zeitschrift, die im Fach bereits etabliert 
war und deren Ausgaben jeweils nach einem Jahr frei verfügbar gemacht 
wurden, bevor sie inzwischen vollständig im Open Access ohne Embargo
frist verfügbar sind.1384 Zudem werden vermehrt auch Konferenzbandbei
träge1385 und Dissertationen im Open Access verfügbar gemacht.1386

Ob der DEAL-Vertrag zur positiven Open Access-Entwicklung beiträgt, 
kann im Übrigen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht entschieden wer
den; jedenfalls wird er von den Forschenden bei Kenntnis positiv bewer
tet.1387

Repositorien

Eine schnelle Verfügbarkeit von Forschungsliteratur kann durch die je
derzeitige Abrufmöglichkeit infolge der Bereitstellung in fachspezifischen 
Online-Repositorien ermöglicht werden.1388 Auch dem Bedürfnis nach di
gitaler Verfügbarkeit kann durch verstärkte Nutzung von Preprint-Servern 
– ebenso wie anderen Repositorien – Rechnung getragen werden. Gleiches 
gilt für das Bedürfnis nach langfristiger Verfügbarkeit durch die verstärkte 
Nutzung von Online-Repositorien.1389

b.

1381 Interview mit P_G1, Z. 19.
1382 Interview mit P_N1, Z. 16.
1383 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 64.
1384 Interview mit P_S2, Z. 33.
1385 Interview mit P_G1, Z. 3.
1386 Interview mit P_G1, Z. 123; Interview mit P_IN2, Z. 81; allerdings noch nicht 

die Mehrheit: Interview mit P_G1, Z. 3.
1387 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 32.
1388 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 14.
1389 In diesem Zusammenhang gewinnen insbesondere universitäre Repositorien 

und Publikationsserver – wegen ihrer institutionellen Verankerung – an Be
deutung, vgl. Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 71; Interview mit P_S2, 
Z. 35; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 29; sogar von der Einrichtung eines 
Open Access-Universitätsverlags berichtend: Interview mit P_G3, Z. 149.
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Dabei ist zu unterscheiden zwischen den sogenannten Preprint-Servern 
und den übrigen Repositorien, in denen in Zeitschriften veröffentlichte 
Paper und Dissertationen zweitveröffentlicht werden. Zusätzlich ist ein 
Fokus zu richten auf die Schattenbibliotheken, die sich zunehmender Be
liebtheit erfreuen.1390

Zu unterscheiden sind die wissenschaftlichen Repositorien von denen 
der Unternehmen, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht betrachtet 
werden: Hier werden – um die eigenen Produkte zu vermarkten – urheber
rechtlich geschützte Materialien zur freien Nutzung und zum Download 
verfügbar gemacht.1391

Preprint-Server

Preprint-Server sind in den physikalisch orientierten Wissenschaften sowie 
in der Informatik stark verbreitet,1392 in den übrigen Natur- und Lebens
wissenschaften eher weniger.1393

 
Die Situation der Forschenden der Mathematik zeigt, dass ein aktiv 
genutztes Online-Repositorium das wahrgenommene Problem der Ver
fügbarkeit von Forschungsliteratur angemessen lösen kann: In diesem 
Fach bestehen kaum Verfügbarkeitsprobleme, da alle nach der Wahrneh
mung der Forschenden relevanten Zeitschriftenartikel bereits im fachspe
zifischen Online-Repositorium „arXiv“ kostenlos als Preprint abrufbar 
sind.1394 Einige Forschenden nutzen das arXiv zusätzlich zur Archivierung 
der eigenen Publikationen in der veröffentlichten Variante, wodurch 
letztlich die Inhalte der Original-Publikation verfügbar sind.1395 Tun sie 
das nicht, kann es aufgrund möglicherweise von der Originalpublikation 
abweichenden Versionen auf Preprint-Servern zu Hindernissen im For
schungsalltag kommen.1396

Um einen Artikel bei arXiv.org einzureichen, muss bereits im ersten 
Schritt eine Lizenz ausgewählt oder eine Erklärung abgegeben werden, 

aa.

1390 Interview mit P_G1, Z. 95.
1391 Interview mit P_IN1, Z. 120, 126.
1392 Interview mit P_N3, Z. 13, 33; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 15.
1393 Interview mit P_N3, Z. 33.
1394 Interview mit P_N1, Z. 14, 17; allerdings in Bezug auf die Chemie: Interview 

mit P_N3, Z. 13.
1395 Interview mit P_N4, Z. 21.
1396 Interview mit P_N4, Z. 21.
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die die notwendigen Rechte zur Verbreitung des Artikels einräumt.1397 

Als Lizenz zur Auswahl stehen die Creative Commons Attribution Li
cense (CC BY 4.0), die Creative Commons Attribution-ShareAlike Li
cense (CC BY-SA 4.0), die Creative Commons Attribution-Noncommer
cial-ShareAlike License (CC BY-NC-SA 4.0) oder die Creative Commons 
Public Domain Declaration (CC0 1.0). Welche Lizenz gewählt werden 
soll, wird in einer ausführlichen Diskussion im Einreichungsportal darge
stellt. Dies führt dazu, dass viele Inhalte auf arXiv bereits mit einer Lizenz 
zur Weiterverwendung, zumindest im wissenschaftlichen Bereich, verse
hen sind, die in der Regel ein Herunterladen, ein Versenden an andere 
Forschende sowie eine öffentliche Zugänglichmachung erlaubt.

Dies zeigt: Wenn man Forschenden ausreichend verständliche Informa
tionen über rechtliche Angelegenheiten zur Verfügung stellt, ist eine ange
messene Lizensierung ihrerseits möglich.1398

Das arXiv entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer etablierten 
Einrichtung, dem inzwischen auch Verlage nicht mehr reserviert gegen
überstehen. Bereits eine Verlinkung zur Original-Publikation genügt, da
mit eine arXiv-Veröffentlichung neben einer Zeitschriftenartikelveröffent
lichung von den meisten Verlagen akzeptiert wird.1399

 
In anderen Disziplinen ist dies bisher nicht eindeutig geklärt. Zum Teil 
führt eine Vorabveröffentlichung auf einem Preprint-Server zur Weige
rung des Verlags, ein als Preprint hochgeladenes Manuskript als Zeitschrif
tenartikel zu veröffentlichen.1400 Diese unklare Rechtesituation wird als 
möglicher Grund für die langsame Durchsetzung der fachspezifischen On
line-Repositorien genannt.1401 Mit der zunehmenden Durchsetzung von 
Preprint-Servern würde dieses Problem allerdings gelöst: Inzwischen sei 
nach Aussage der befragten Person eine Vorabveröffentlichung des Manu
skripts auf dem fachspezifischen Preprint-Server zumindest möglich.1402

Weitere Gründe einer fehlenden Durchsetzung können die fehlende 
Bekanntheit,1403 die Reserviertheit der jeweiligen Sammelband-Herausge

1397 Die folgenden Informationen sind einer E-Mail-Korrespondenz mit P_N4 ent
nommen.

1398 Vgl. dazu die Darstellungen zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz in 
Teil 5 dieser Untersuchung.

1399 Interview mit P_N4, Z. 85.
1400 Interview mit P_N2, Z. 9.
1401 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 14; Interview mit P_N2, Z. 13.
1402 Interview mit P_N2, Z. 17.
1403 Interview mit P_G4, Z. 43; Interview mit P_N3, Z. 35.
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benden gegenüber einer Vorabpublikation1404 sowie die mangelnde Quali
tätskontrolle1405 sein. Insbesondere in Hinblick auf Ersteres werden in der 
Zukunft die Fachinformationsdienste, die derzeit fächerspezifisch einge
richtet werden, einen Beitrag leisten können.1406 In Bezug auf letzteres er
scheint es denkbar, dass in Preprint-Server eine Qualitätskontrolle inte
griert wird, die mittels Kommentarfunktion eine Überprüfung der Inhalte 
für andere Forschende ermöglicht.1407 Hierbei muss allerdings beachtet 
werden: Falls diese Überprüfung anonyme Kommentare ermöglicht, be
steht ein Risiko der Abwertung ohne objektive Gründe;1408 falls diese 
zwingend die Angabe der Realnamen erfordert, besteht ein Risiko der Re
pression.1409

 
In einigen Fächern kann daher dem Bedürfnis nach schneller Verfügbar
keit durch die Nutzung von Preprint-Servern bereits heute Rechnung 
getragen werden. Andere Fächer befinden sich diesbezüglich erst in der 
Entwicklung. Ob die Entwicklung zugunsten schneller Verfügbarkeit von 
Forschungsliteratur durch rechtliche Maßnahmen beschleunigt werden 
kann und sollte, um dem Bedürfnis der Forschenden vollends Rechnung 
zu tragen, wird in Teil 4 untersucht.

Sonstige wissenschaftliche Repositorien

Dem Bedürfnis nach schneller Verfügbarkeit von Forschungsliteratur 
kann durch verstärkte Nutzung sonstiger wissenschaftlicher Repositorien 
und Publikationsserver nicht Rechnung getragen werden. Anders als auf 
fachspezifischen Preprint-Servern werden auf jenen vorrangig Dissertatio
nen und – nach Ablauf der Embargofrist von 12 Monaten gemäß § 38 
Abs. 4 UrhG zuvor bereits anderweitig veröffentlichte – Publikationen zu

bb.

1404 Interview mit P_G2, Z. 97 („Und dann kommen im Grunde nur noch so 
Reste auf den Tisch. Von allem so ein bisschen was und man erkennt gar 
nicht mehr, wie das Menü mal gedacht war. Die Beilagen können schon 
weggefuttert sein.“).

1405 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 14; Interview mit P_N3, Z. 13.
1406 Vgl. beispielsweise zur Entwicklung in der Philosophie: Interview mit P_G2, 

Z. 83 (unter Verweis auf das DFG-Projekt: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/
393212068?context=projekt&task=showDetail&id=393212068&).

1407 Interview mit P_N1, Z. 44.
1408 Interview mit P_N1, Z. 48.
1409 Interview mit P_G1, Z. 75.
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gänglich gemacht.1410 Sie eignen sich daher höchstens zur Befriedigung 
des Bedürfnisses nach digitaler und langfristiger Zugänglichkeit. Aller
dings ist auch das fraglich:

Rahmenbedingungen der Zweitverwertung

Eine Zugänglichmachung auf sonstigen, vorrangig universitären Reposi
torien geschieht selten unter Ausnutzung des gesetzlichen Zweitverwer
tungsrechts aus § 38 Abs. 4 UrhG auf Eigeninitiative des Forschenden.1411 

Nur wenn Forschende durch ihre Bibliothek bei der Zweitverwertung auf 
universitären Repositorien oder Publikationsservern unterstützt werden, 
erfolgt häufiger eine Bereitstellung der Publikation.1412

 
Die fehlende Bereitstellung durch Forschende kann verschiedene Gründe 
haben: Die Forschenden haben teilweise erstens keine Kenntnis von dem 
ihnen zustehenden Zweitverwertungsrecht des § 38 Abs. 4 UrhG1413 – auch 
wenn die Regelung inzwischen in viele Verlagsverträge aufgenommen 
wurde.1414

Es besteht zweitens eine gewisse Rechtsunsicherheit1415 – insbesondere 
darüber, inwiefern Publikationen aus universitätsfinanzierter Grundlagen
forschung „im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen 
Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden“ im Sinne des § 38 
Abs. 4 UrhG sind1416 sowie darüber, welches Recht bei der Zusammen
arbeit mit ausländischen Verlagen Anwendung findet,1417 sodass eine for
schende Person zusammenfasst:

i.

1410 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 74; Interview mit P_N2, Z. 143; 
Interview mit P_N4, Z. 103; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 29.

1411 Das Recht in Anspruch nehmend: Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39; 
das Recht nicht in Anspruch nehmend: Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 
Teil 1, Z. 75, 77; Interview mit P_N2, Z. 143.

1412 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 23, 24: Eine Person des Bibliotheksperso
nals ausschließlich für Betreuung des Publikationsservers zuständig; Interview 
mit P_IN1, Z. 100: Hinweise durch Bibliothek auf Vorabveröffentlichung und 
Zweitverwertung nach Ablauf eines halben Jahres.

1413 Interview mit P_IN2, Z. 41: Vereinbarung mit Verlag wird als notwendig für 
Zweitverwertung erachtet.

1414 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 72.
1415 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 37.
1416 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 75.
1417 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 27.
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„Der Benefit ist ( . ) gering, den ich als Wissenschaftler davon habe.
Die Unsicherheit ist groß. Und dann ( . . )
Die Unwissenheit noch oben drauf. Und dann lässt man das Gan
ze.“1418

Darüber hinaus wird insbesondere die Jahresfrist des § 38 Abs. 4 UrhG 
in manchen Wissenschaftsbereichen als sehr lang1419 sowie die akzeptierte 
Manuskriptversion als leserunfreundlich1420 wahrgenommen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die universitären Reposito
rien vorrangig eine Archivfunktion haben und so dem Bedürfnis nach 
langfristiger Verfügbarkeit Rechnung tragen können; sie erreichen insbe
sondere nicht die – weltweite – Reichweite der fachspezifischen Preprint-
Server und werden von den Forschenden als langsameres und weniger 
nützliches Distributionsorgan wahrgenommen.1421

Exklusive Nutzungsrechtsübertragung

Auch individuelle Verhandlungen über Nutzungsrechte, die eine zeitglei
che Zweitverwertung in einem universitären Repositorium ermöglichen 
würden, finden bei der Nutzungsrechtsübertragung an Verlage selten 
statt. Dies ist insbesondere auf die wahrgenommene Ohnmacht gegenüber 
den Rechtsinhabern1422 und das mangelnde Interesse der Forschenden an 
juristischen Details1423 zurückzuführen. Die Nutzungsrechtsübertragung 
findet derzeit vorrangig mittels elektronischer Formulare statt, in denen 
Forschende keine Änderungsmöglichkeit wahrnehmen:1424

ii.

1418 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 75.
1419 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 

Teil 1, Z. 78.
1420 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 37, 72.
1421 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 74; Interview mit P_N2, Z. 17; 

Interview mit P_N4, Z. 103.
1422 Interview mit P_G1, Z. 59, 83; Interview mit P_G2, Z. 25; Interview mit P_G4, 

Z. 11, 88, 107; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; Interview mit P_S2, 
Z. 29; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 108; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 4; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 29; Interview mit P_N2, Z. 75; in 
Bezug auf Filmherstellende: Interview mit P_S2, Z. 55.

1423 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 124; Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 138.

1424 Interview mit P_IN2, Z. 93.
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„Aber bevor die Arbeit veröffentlicht wird, schicken einem die Verla
ge normalerweise so ein Copyright Transfer Statement, in dem man 
dann, ja, in der Regel auch nicht viel machen kann, außer eben das 
Urheberrecht an den Verlag übertragen. [...] Manche Verlage lassen 
einen auch ankreuzen, ob man das Urheberrecht behalten möchte 
oder nicht. Wenn ich es behalten kann, behalte ich es.
Ansonsten kriegt es halt der Verlag, und naja ist dann halt so.“1425

 
P_N2: „Aber man gibt ja als eines der ersten Dinge, die man tut,
wenn man etwas einreicht, ist, dass man ein Kreuzchen setzt,
dass man irgendwie das Copyright an den Verlag gibt.
Und früher war das ein richtiges Prozedere, früher musste ich – ich 
weiß noch, die ersten Veröffentlichungen – musste man etwas ausdru
cken, mehrere Seiten und das unterschreiben und hinschicken.
Inzwischen macht man nur noch einen Klick und dann ist das erle
digt. Oder man muss vielleicht noch das Datum eintragen und seinen 
Namen. Aber jedes Journal lässt sich das vorher kurz bestätigen.
I: Und die Möglichkeit, dass man diesen Klick nicht macht, besteht?
P_N2: Dann wird nicht weitergearbeitet. Das ist die Voraussetzung.
Das ist die Policy der Journals und das Understanding, wie Sie sagen, 
dass alle Arbeiten, die dort veröffentlich[t] – aber damit habe ich jetzt 
auch überhaupt kein Problem, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob 
es Kollegen gibt, die damit ein Problem haben. Ich kenne keine.
Denn letztendlich möchte man dort veröffentlichen und dann sagt 
man, ja, Gott, dann haben die das Copyright. Trotzdem würde nie
mand sagen, das ist die geistige Leistung dieses Journals, das zu veröf
fentlichen, sondern es ist die geistige Leistung der Person dahinter.
Insofern ist das für uns irrelevant.“1426

Diese zunächst wahrgenommene Irrelevanz wird von der befragten Person 
anschließend allerdings relativiert:

„Natürlich, wo wir das Problem haben, was Sie schon gehört haben, 
wenn wir an eigene Arbeiten nicht herankommen, weil wir das Urhe
berrecht abgeben und die Uni diesen Verlag nicht unterstützt oder den 
Zugriff nicht unterstützt. Dann hat man eine gewisse Problematik. 
Aber das kann man ja auf zwei Seiten lösen, entweder man sucht den 

1425 Interview mit P_N4, Z. 83.
1426 Interview mit P_N2, Z. 71.
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Access von woanders oder man publiziert nicht in solchen Journals. 
(lacht) Das sind die zwei Möglichkeiten, es zu umgehen.
Insofern glaube ich auch nicht, dass sich da etwas ändern müsste. Mög
licherweise müsste man bei solchen Verlagen dann eben oder könnte 
man die Option offenlassen, ob man selbst das Urheberrecht weiterhin 
behält oder die Verlage, dass man so die Wahl hat.
Aber ich weiß nicht, ob das besser wäre am Ende.
Also ich glaube, so, wie es momentan geregelt ist, in unserer Wissen
schaft zumindest, ist das schon okay.“1427

Den Forschenden scheint allerdings die Möglichkeit, die Verträge zu ver
handeln und somit nicht die ausschließlichen Nutzungsrechte an den 
Verlag zu übertragen, nicht bewusst zu sein.1428 In manchen Fällen ist 
es den Forschenden jedoch auch bewusst und die Erfolglosigkeit ihrer 
Verhandlungen beruht auf der mangelnden Verhandlungsbereitschaft der 
Verlage:

„Dann gibt es viele Verlage, die dann einfach sagen: Willst du veröf
fentlichen? Ich bin die Zeitschrift mit einem Impact-Factor so und so. 
Dann halt nicht. Du hast zwar den Peer Review-Prozess gut überstan
den und alles klingt brillant. Aber daran haben wir kein Interesse.“1429

In anderen Fällen erbringt eine individuelle Verhandlung jedoch auch 
mehr als das gesetzlich vorgesehene Zweitverwertungsrecht: So lassen eini
ge Verlage auf Nachfrage nach einem Jahr die parallele Bereitstellung des 
Verlags-PDFs in einem universitären Repositorium zu.1430

Die Möglichkeit der Verhandlung ist bisher allerdings wenig bekannt, 
weshalb eine verbesserte Aufklärung über die bestehenden rechtlichen 
Möglichkeiten erwogen werden kann.1431

1427 Interview mit P_N2, Z. 139.
1428 Interview mit P_N3, Z. 3: Beschwerde über Nutzungsrechtsübertragung.
1429 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 29.
1430 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 78.
1431 Vgl. dazu die Darstellungen zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz in 
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Schattenbibliotheken („Sci-Hub“)

Schattenbibliotheken, wie z.B. Sci-Hub, verschaffen Forschenden über 
eine Software Zugang zu Forschungsliteratur, die an ihrer eigenen Institu
tion nicht lizensiert ist.1432

Im Rahmen der Interviews fiel eine sehr häufige Nutzung von Sci-Hub 
auf – nicht nur für Literatur, die an der eigenen Institution nicht verfüg
bar, sondern ebenfalls für Literatur, die an der eigenen Institution subskri
biert ist.1433 Als Grund für Letzteres wird überwiegend der schnellere und 
bequemere Zugang genannt.1434

Dafür wird eine mögliche Illegalität des Angebots und dessen Inan
spruchnahme in Kauf genommen.1435 Eine Person führt dazu aus:

„Und das ist halt die Folge, das passiert, wenn wir halt nichts machen, 
mit immer mehr Dingen. Dass sich solche grauen oder nicht legalen 
Dinge bilden, ganz einfach, weil die Wissenschaft Zugriff braucht,
und wir können nicht wahnsinnig kleinschrittig, ich sage mal,
für jeden Text, den wir im Seminar lesen und jedes Bild, was wir in 
einer Präsentation haben, einzeln die Rechte,
die Urheberrecht[e] und die Nutzungsrechte einholen.“1436

Dieses Ausweichen auf illegale Angebote ist im Rahmen der urheberrecht
lichen Evaluation insoweit kritisch zu sehen, als in der Folge auch urheber
rechtlich relevante Nutzungshandlungen ohne Einverständnis des Rechts
inhabers und ohne seine finanzielle Beteiligung stattfinden.

cc.

1432 Detaillierte Darstellung bei Steinhauer, LIBREAS. Library Ideas (30) 2016.
1433 Interview mit P_G1, Z. 93, 95; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 23, (einschrän

kend) 31; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 6; Interview mit P_L1 - Teil 2, 
Z. 35 (in Bezug auf Mitarbeitende); Interview mit P_N3, Z. 17 (in Bezug auf 
Mitarbeitende); Interview mit P_N4, Z. 45, 51, 55, 59; Interview mit P_N5 
und Bib_N5, Z. 78 (in Bezug auf Mitarbeitende); eine Nutzung verneinend: 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 109.

1434 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 23.
1435 Interview mit P_G1, Z. 107; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 23; Interview mit 

P_L1 - Teil 1, Z. 6.
1436 Interview mit P_S2, Z. 85.
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Soziale Netzwerke

Zudem kann dem Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit durch eine ver
stärkte Nutzung der sozialen Netzwerke Rechnung getragen werden: So 
wird beispielsweise ResearchGate zur Ablage und Distribution von eige
nen Zeitschriftenartikeln genutzt, die anderen Forschenden in digitaler 
Form zur Verfügung gestellt werden.1437 Hierbei stellt sich allerdings die 
rechtliche Frage nach der angemessenen Lizensierung der Inhalte, da – an
ders als im arXiv – auch ein Einstellen von Inhalten ohne Lizenz möglich 
ist.

Online-Zugänge und Lizenzverträge

Individuelle Lizenzverträge zur Nutzung von Forschungsliteratur werden 
seitens der Forschenden nur selten abgeschlossen. Sie profitieren, wie be
reits oben dargestellt, primär von dem Zugriff auf die Volltexte der Zeit
schriftenartikel über elektronische Datenbanken, die von der jeweiligen 
Einrichtung lizensiert sind.1438

Die Forschenden nehmen es dabei als Aufgabe der wissenschaftlichen 
Bibliothek wahr, Zugang zu – auch urheberrechtlich geschützten – Mate
rialien herzustellen.1439 Dabei unterscheiden sich die wissenschaftlichen 
Bibliotheken in dem Maß ihrer verfügbaren Mittel und folglich in der 
Anzahl digital verfügbarer Literatur.1440 Teilweise werden Nachteile für 

c.

d.

1437 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 17; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 
Z. 100.

1438 Interview mit P_G1, Z. 12–15; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39, 45; 
Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 6, 16 („PubMed“, „SciFinder“); Interview mit 
P_N4, Z. 105; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 65; Interview mit P_IN1, 
Z. 64 („IEEE“, „Perinorm“); Interview mit P_IN2, Z. 15, 23, 31 („IEEE“).

1439 Die Infrastruktur zur Datenarchivierung zur Verfügung stellend: Interview mit 
P_S1 und WissMit_S1, Z. 73; Kopierer zur Verfügung stellend: Interview mit 
P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 72; auch Scanner zur Verfügung stellend: Inter
view mit P_N5 und Bib_N5, Z. 123; als Distributionsorgan für Dissertationen 
dienend: Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 25.

1440 Interview mit P_G1, Z. 85: Nachteile für kleinere Standorte; Interview mit 
P_S1 und WissMit_S1, Z. 45: Nachteile für kleinere Standorte; Interview mit 
P_L1 - Teil 1, Z. 12; Interview mit P_N5 und Bib_N5: Gute Verfügbarkeit bei 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen; Interview mit P_IN1, Z. 142.
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kleinere Standorte durch Bibliotheksverbünde (z.B. in größeren Städten 
mit mehreren Forschungseinrichtungen) ausgeglichen.1441

Die Bibliothek wird als Vermittlung in dem Sinne wahrgenommen, 
dass „durch sie“ Literatur für Forschende verfügbar gemacht wird,1442 die 
auf individueller Ebene nicht beschafft werden könnte.1443 So wird der 
Zugang vorrangig mittels institutioneller Subskriptionen sichergestellt.1444 

Dabei schließt eine Institution (meist eine Universitätsbibliothek oder ein 
Konsortium) mit einem Inhalte anbietenden Verlag eine Vereinbarung 
über ein digitales, dynamisches Produkt (z.B. digital veröffentlichte Zeit
schriften, E-Books, Datenbanken).1445

Anders als bei der Beschaffung des jeweiligen physischen Pendants han
delt es sich bei dieser Vereinbarung allerdings nicht um einen Kaufver
trag, sondern um einen Lizenzvertrag.1446 Derartige Lizenzverträge sind 
– infolge ihrer individuellen Aushandlung – so vielfältig und individuell 
wie die Verträge in anderen Lebensbereichen.1447 Sie stimmen jedoch in
sofern überein, als in ihnen Regelungen festgehalten sind, entsprechend 
denen die Angehörigen der Institution auf freigeschaltete Inhalte zugrei
fen und diese nutzen können.1448 Dies demonstriert beispielhaft § 3 der 
Musterlizenz der Allianz deutscher Wissenschaftsorganisationen, der folgende 
Berechtigungen für “Authorised Users”, zu denen nach § 1 Nr. 1 lit. b der 
Vereinbarung unter anderem Studierende sowie Mitarbeitende der jeweili
gen Einrichtungen zählen, enthält:

1441 Interview mit P_G3, Z. 171; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 24.
1442 Interview mit P_G1, Z. 85; Interview mit P_L2, Z. 23; Interview mit P_N5 

und Bib_N5, Z. 29; Interview mit P_IN1, Z. 80; Interview mit P_IN2, Z. 15, 
19.

1443 Interview mit P_G1, Z. 85; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 16, 39.
1444 Das bestätigen auch bibliothekswissenschaftliche Publikationen, vgl. nur Scha

de, Praxishandbuch Digitale Bibliotheksdienstleistungen, S. 41.
1445 DFG Nationallizenzen, Über nationale Lizenzen: DFG geförderte nationale 

Lizenzen für elektronische Medien, https://www.nationallizenzen.de/ueber-nat
ionallizenzen/allianz-lizenzen-2011-ff.

1446 Mittermaier/Reinhardt, in: Griebel/Schäffler/Söllner, S. 206.
1447 Rofler/Däumling, API 2021, 1 (7); Schade, Praxishandbuch Digitale Bibliotheks

dienstleistungen, S. 41; eine vollumfängliche Analyse kann daher – schon 
allein aus Gründen der Geheimhaltung – im Rahmen der vorliegenden Un
tersuchung nicht erfolgen. Alle im Rahmen dieser Untersuchung angefragten 
Bibliotheken und Institutionen lehnten eine Einsichtnahme in die Verträge 
aus Gründen der Geheimhaltung ab.

1448 Schade, Praxishandbuch Digitale Bibliotheksdienstleistungen, S. 41.
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„to access the Licensed Material by Secure Authentication in order to 
search, retrieve, display and view the Licensed Material;
to electronically save Parts of the Licensed Material;
to print out single copies of Parts of the Licensed Material;
to incorporate Parts of the Licensed Material in printed and
electronic course packs […];
to incorporate Parts of the Licensed Material in printed or electronic 
form in assignments and portfolios, theses and in dissertations […];
to provide single printed or electronic copies of single Parts of the 
Licensed Material at the request of other individual Authorised Users;
to provide single printed or electronic copies of single Parts of the Li
censed Material to third-party colleagues for their scholarly or research 
use;
to publicly display or publicly perform Parts of the Licensed Material 
as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop,
or other such similar activity […]”1449

Immer mehr Inhalte sind entsprechend derartigen Vereinbarungen digi
tal verfügbar, wodurch dem Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit ent
sprechend Rechnung getragen werden kann. Hierbei zeigte sich in den 
Interviews allerdings das Problem, dass Forschende weit überwiegend 
keine Einblicke in die entsprechenden Lizenzverträge, die durch die wis
senschaftlichen Bibliotheken und Einrichtungen abgeschlossen wurden, 
und folglich selten einen Überblick über die ihnen zustehenden Nutzungs
rechte haben.1450 Weshalb dieses Wissen um die bestehenden rechtlichen 
Möglichkeiten in diesem Fall ausnahmsweise unschädlich ist, zeigt sich im 
Rahmen der Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG.1451

Urheberrechtliche Relevanz dieses Interesses

Das Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen zeigt sich in sehr unter
schiedlichen Ausprägungen. Anders als in den Stellungnahmen postuliert, 
besteht unter den befragten Forschenden ein Bedürfnis zur Rezeption von 
Forschungsliteratur, die jünger als 70 Jahre ist und daher grundsätzlich 
urheberrechtlich geschützt sein kann; dies zeigt sich bereits dadurch, dass 

III.

1449 Abrufbar unter: https://www.nationallizenzen.de/tools/al-musterlizenz.
1450 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 124.
1451 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen im Rahmen 

der Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.
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die durch § 38 Abs. 4 UrhG bedingte Verzögerung seitens rezipierenden 
Forschenden als lang wahrgenommen wird.1452

 
Bereits die Abspeicherung von Forschungsliteratur kann folglich urheber
rechtlich relevant sein: Denn die Speicherungen von urheberrechtlich 
geschützten Materialien in einer persönlichen digitalen Bibliothek zum 
Zwecke des schnellen Zugriffs stellen grundsätzlich urheberrechtlich re
levante Vervielfältigungshandlungen im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 
Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG dar.1453 Gleiches gilt für das in der wissenschaft
lichen Forschung häufig durchgeführte1454 Ausdrucken urheberrechtlich 
geschützter Forschungsliteratur.1455 Bezüglich der beiden letztgenannten 
Nutzungshandlungen gilt es, insbesondere die quantitative Begrenzung 
des § 60c Abs. 2 UrhG auf ihre Praxistauglichkeit zu prüfen.1456 Denn 
insbesondere die Geisteswissenschaften, aber auch ausgewählte Fächer an
derer Wissenschaftsbereiche nutzen zur Unterrichtung über den Stand der 
Forschung nicht nur die von § 60c Abs. 3 UrhG vollständig privilegierten 
Zeitschriftenartikel. Im Rahmen der Evaluation ist daher insbesondere zu 
untersuchen, ob die generelle Regelung des § 60c Abs. 2 UrhG den unter
schiedlichen Anforderungen der Fächer in Bezug auf Forschungsliteratur 
Rechnung tragen kann. Dabei ist im Rahmen der Abwägung zu berück
sichtigen, dass unterschiedliche Zugangswege und Entwicklungsstadien in 

1452 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Rahmenbedingungen der Zweitverwer
tung in diesem Teil der Untersuchung.

1453 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

1454 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 24; Interview mit P_L3, Z. 100; 
Interview mit P_N3, Z. 21, 25; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 62, 65; 
Interview mit P_IN2, Z. 23.

1455 BGH, Urt. v. 06.12.2007 - I ZR 94/05, GRUR 2008, 245 (245) – Drucker 
und Plotter; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandt
ke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Oh
ly, § 16 UrhG Rn. 19; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 16 UrhG Rn. 10; Ernst, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 53.

1456 Vgl. dazu die Darstellungen zur Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG in Teil 4 
dieser Untersuchung.
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Bezug auf Open Access-Zeitschriften und Open Access-Repositorien beste
hen.1457

Vor dem Hintergrund der fehlenden Substitutionsmöglichkeiten und 
möglicherweise bestehenden Lizenzverträgen ist dabei zudem zu unter
suchen, inwieweit die Regelungen des § 60c UrhG die mit dem Email-Ver
sand verbundenen Nutzungshandlungen privilegieren.1458 Denn der weit 
verbreitete E-Mail-Versand1459 von Literatur, die sich zunächst in der di
gitalen Bibliothek einer forschenden Person befindet und anschließend 
an andere Forschende innerhalb und außerhalb der eigenen Forschungs
gruppe versandt wird, ist urheberrechtlich relevant: So stellen bereits 
das Generieren der PDF-Datei1460 bzw. das Einscannen1461 urheberrecht
lich relevante Vervielfältigungen dar. Auch der E-Mail-Versand selbst ist 
grundsätzlich mit urheberrechtlich relevanten Vervielfältigungen seitens 
des Versendenden im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG 
verbunden.1462 Gleiches gilt für die zur interpersonellen digitalen Kommu
nikation genutzten Academic Media wie ResearchGate und Academia.edu, 
deren Funktionsweise ebenfalls mit Vervielfältigungshandlungen im Sinne 
der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG einhergeht.1463

1457 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen 
in diesem Teil der Untersuchung.

1458 Vgl. dazu die Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UrhG in Teil 4 
dieser Untersuchung.

1459 Vgl. dazu die Darstellungen zum Austausch von Materialien bei kollaborativer 
Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

1460 BGH, Urt. v. 10.12.1998 - I ZR 100/96, ZUM 1999, 240 (243) – Elektroni
sche Pressearchive; zu allen Arten der Vervielfältigung gemäß § 16 UrhG vgl. 
Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 16 UrhG Rn. 15; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 13; Dustmann, 
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 10.

1461 BGH, Urt. v. 05.07.2001 - I ZR 335/98, GRUR 2002, 246 (247) – Scanner; 
Haupt, ZUM 2002, 797 (798).

1462 KG, Urt. v. 30.04.2004 - 5 U 98/02, GRUR-RR 2004, 228 (230f.) – Ausschnitt
dienst; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 27; Loewenheim, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 16 UrhG Rn. 13; Grützmacher, in: Schuster/Grützmacher, § 16 UrhG Rn. 10; 
Haupt, ZUM 2002, 797 (798); Leupold, ZUM 2000, 379 (385); Heermann, 
MMR 1999, 3 (3); vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur kollaborativen 
Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

1463 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: 
Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 13; vgl. dazu die Darstellungen zur Kommuni
kation von Forschung in diesem Teil der Untersuchung.
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Eine Ausnahme der urheberrechtlichen Relevanz bilden patentamtliche 
Offenlegungs-, Auslege- und Patentschriften, die zur Unterrichtung über 
den Stand der Forschung genutzt werden. Diesen kommt als „anderen 
amtlichen Werken“ im Sinne des § 5 Abs. 2 UrhG – zumindest nach Veröf
fentlichung – bereits kein urheberrechtlicher Schutz zu, weshalb diese für 
die weiterführende Untersuchung des § 60c Abs. 2 UrhG außer Betracht 
bleiben können.1464

 
Hinsichtlich des Abrufs einer elektronischen Ressource zur Informations
suche im Rahmen einer institutionellen Subskription sei schließlich auf 
Folgendes hingewiesen: Mit allen in dem oben1465 zitierten Musterlizenz
vertrag genannten Berechtigungen gehen urheberrechtlich relevante Nut
zungshandlungen einher – es handelt sich mithin bei jeder der Rege
lungen um die Einräumung eines einfachen Nutzungsrechts im Sinne 
des § 31 UrhG zur Vornahme einer näher spezifizierten Nutzungshand
lung;1466 dies gilt insbesondere auch für den originären Zugang zur Res

1464 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 5 UrhG Rn. 21; Dreier, in: Dreier/Schul
ze, § 5 UrhG Rn. 11; Katzenberger/Metzger, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 5 UrhG Rn. 37, 65; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 5 UrhG Rn. 17, 23, 27; Marquardt, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, 
§ 5 UrhG Rn. 17; Katzenberger, GRUR 1972, 686 (693); Ungern-Sternberg, 
GRUR 1977, 766 (768); Albrecht, Amtliche Werke und Schranken des Urheber
rechts zu amtlichen Zwecken in fünfzehn europäischen Ländern, S. 90.

1465 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen 
in Teil 3 dieser Untersuchung.

1466 Auf die exakte Ausgestaltung kommt es aber für die weitergehende Untersu
chung nicht an, da eine solche Vereinbarung ohnehin der Regelung des § 60g 
Abs. 1 UrhG unterfiele: Wäre darin eine zum Nachteil der von § 60c UrhG Pri
vilegierten Regelung enthalten, könnte sich der Rechtsinhaber insofern nicht 
darauf berufen, als § 60c UrhG gegenüber der Vereinbarung weitergehende 
Regelungen vorsieht; vgl. zum Regelungsgehalt des § 60g Abs. 1 UrhG die 
Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung. Lediglich aus Gründen der Klar
stellung ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass mit den in der Vereinba
rung genannten „Parts“ nicht zwingend Teile eines Werkes (wie beispielswei
se im Sinne des § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F.), sondern vielmehr „any part, 
component, fragment of the Licensed Material that is used, separated and/or 
cited in a self-contained manner“ gemeint ist, was jedenfalls auch einen voll
ständigen Zeitschriftenartikel oder ein anderes vollständiges, urheberrechtlich 
geschütztes Werk meinen kann. Dies ergibt sich aus einer Gesamtschau der 
Vereinbarung, die in „Schedule 2“ als „Licensed Material“ ganze Zeitschriften 
vorsieht.
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source: Denn anders als beim analogen Aufschlagen eines Buches liegt da
rin – sofern eine Darstellung auf dem persönlichen Endgerät beabsichtigt 
ist – eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung im Sinne des §§ 15 
Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG, die vom Nutzenden vorgenommen 
wird.1467

Forschung an Ursprungsmaterialien

Zweitens besteht seitens der Forschenden das Interesse, grundsätzlich 
Forschung an selbst gewählten – auch urheberrechtlich geschützten – Ur
sprungsmaterialien durchzuführen. Dies gilt insbesondere, da infolge der 
Digitalisierung neue Forschungsmethoden zur Beforschung von Materiali
en eingesetzt werden.

Ergebnisse der Dokumentenanalyse

Digitalisierung

Einigkeit besteht bei allen Beteiligten jedenfalls darüber, dass die Digi
talisierung Einfluss auf Wissenschaft und Forschung, insbesondere auf 
die Arbeitsweise mit Forschungsliteratur sowie Forschungsgegenständen, 
hat.1468 Dies gelte „nicht nur [für] naturwissenschaftliche und technische 
Fächer, sondern auch [für] die Geisteswissenschaften in besonderer Wei
se [...].“1469 Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V. folgert 
aus der zunehmenden technologischen Entwicklung die Forderung nach 
einer Anpassung des Urheberrechts und folgt damit einem Gutachten der 

B.

I.

1.

1467 Hilty, GRUR 2018, 865 (874); Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG 
Rn. 4; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 17; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 16 UrhG Rn. 17f.

1468 DHd-Stellungnahme, S. 1f.; Allianz-Stellungnahme, S. 1f., 7; DAV-Stellung
nahme, S. 4; LHPK-Stellungnahme, S. 1; GermanU15-Stellungnahme, S. 2; 
DFG Fachkollegium 104-Stellungnahme, S. 1; DINI-Stellungnahme, S. 1f.

1469 DHd-Stellungnahme, S. 1; vgl. dazu bereits die Darstellungen zur digitalen 
Transformation wissenschaftlicher Forschung in Teil 1 dieser Untersuchung.
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Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung aus dem 
Jahre 2013 (Innovation statt Strukturerhaltung).1470

Besondere Bedürfnisse offenbaren die Stellungnahmen allerdings nicht.

Nutzung von Forschungsdaten und Ursprungsmaterialien

Die Stellungnahmen enthalten einige Feststellungen zur Nutzung von For
schungsdaten bzw. urheberrechtlich geschützten Ursprungsmaterialien.

Der Verband DHd stellt den „freie[n] und ungehinderte[n] Zugang zu 
[...] Daten“ als „zentrale Voraussetzung“ aller Forschung der Digital Hu
manities dar.1471 Denn „Ausgangspunkt aller Forschungen der Digital Hu
manities [...] [seien] Daten, die in maschinenlesbarer Form vorliegen.“1472 

Bei den vom Verband Dhd angesprochenen Daten handelt es sich um „Da
tenbanken, digitalisierte Texte, Noten, Bilder, 3D-Repräsentationen oder 
sonstige audiovisuelle Medien.“1473

Deren Bedeutung wird bestätigt durch die Aussage des Verbands der 
Historiker und Historikerinnen Deutschlands, dass „die geistes- und sozialwis
senschaftliche Forschung und Lehre heute im starken Maße auch mit 
und über audiovisuelle Medien [arbeiteten]“; es komme zur wissenschaft
lichen Auswertung von „Büchern“, „Fernsehsendungen, Filme[n], Radio
beiträge[n] oder online-Inhalte[n].“1474 „[D]ie Nutzung u.a. von [in Media
theken von Universitätsbibliotheken archivierten] Fernsehmitschnitte[n 
werde durch die derzeitigen urheberrechtlichen Regelungen] [...] extrem 
ein[geschränkt und sei] damit wenig zielführend für den Arbeitsalltag und 
die in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit großer Innovationskraft 
vorangetriebene Forschung.“1475

Die Privilegierung der Nutzung von Notenausgaben in der Forschung 
erfährt Bestätigung durch die internationale Vereinigung der Musikbibliothe
ken, Musikarchive und Dokumentationszentren (IVMB), die die Einbeziehung 
von Notenausgaben in den Anwendungsbereich des § 60c UrhG vor dem 
Hintergrund der „häufig unabdingbar[en] Anfertigung von Kopien“ zur 

2.

1470 DINI-Stellungnahme, S. 2; Expertenkommission Forschung und Innovation, Gut
achten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit 
Deutschlands 2013, S. 23.

1471 DHd-Stellungnahme, S. 3.
1472 DHd-Stellungnahme, S. 1.
1473 DHd-Stellungnahme, S. 1.
1474 VHD-Stellungnahme, S. 1.
1475 VHD-Stellungnahme, S. 2.
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„musikalisch[en] Analyse im Rahmen von „Studienarbeiten und wissen
schaftlichen Forschungen im Bereich der Musik“ begrüßt.1476 Von beson
derem Interesse ist hierbei, dass die Vereinigung lediglich „Kopien kleiner 
Teile eines geschützten Werkes bzw. einer nach § 70 UrhG geschützten 
wissenschaftlichen Ausgabe [für] unabdingbar“ hält.1477 Eine vollständige 
Nutzungsmöglichkeit wird nicht gefordert.

 
„Zeitungen und Publikumszeitschriften“ seien laut Stellungnahme des 
Verbands Deutscher Zeitungsverleger e.V. und des Bundesverbands Deutscher 
Zeitungsverleger e.V. „oftmals Grundlage und Quelle für sozial- und gesell
schaftswissenschaftliche Unterrichts- und Studienfächer und unerlässlich 
für die Forschung in diesen Bereichen.“1478 Es wird vermutet, dass es bei 
einer vollständigen Freistellung der Nutzung einzelner Beiträge aus Zei
tungen und Zeitschriften (wie sie der Referentenentwurf noch vorsah) „für 
diese Nutzer regelmäßig gar nicht mehr erforderlich [sei], die betreffende 
Zeitschrift oder Zeitung überhaupt noch zu erwerben.“1479 Ein Erwerb 
der Zeitung oder Zeitschrift sei „praktisch ausgeschlossen [...], wenn sich 
eine forschende Person „die [sie] für [ihre] Zwecke interessierenden Beiträ
ge vollständig kopieren dürf[t]e [...].“1480 Zurückzuführen sei das auf die 
in Zeitungen und Zeitschriften vorherrschende Polythematik, die dazu 
diene, dem Leser „einen Überblick über eine Vielzahl von Themen zu 
geben.“1481

Ergebnisse der Interviewstudie

In den Geistes- und Sozialwissenschaften besteht seitens der Forschenden 
ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit von For
schungsgegenständen.1482

II.

1476 IVMB-Stellungnahme, S. 1.
1477 IVMB-Stellungnahme, S. 1.
1478 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 7.
1479 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 8.
1480 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 8.
1481 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 8.
1482 Interview mit P_G1, Z. 19; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 97; Inter

view mit P_S2, Z. 19.

B. Forschung an Ursprungsmaterialien

319

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Diesem Bedürfnis versuchen die Forschenden mittels individueller Ver
handlungen sowie Open Access-Bestrebungen zu begegnen.1483

Digitale Verfügbarkeit von Forschungsgegenständen

Hintergrund dieses Bedürfnisses

Verfügbarkeit kann einerseits im Sinne der Herstellung eines Zugangs 
durch Beseitigung von originären Zugangsbeschränkungen verstanden 
werden, woran seitens der Forschenden ein großes Interesse besteht.1484

Andererseits kann damit die Ermöglichung der Nutzung von Werken, 
an denen bereits Zugang besteht, bezeichnet werden:

„Aber an sich will man natürlich das Material zur Verfügung ha
ben.“1485

So bedarf es, wenn ein analoger Gegenstand, zu dem Zugang besteht, in 
digitaler Form erforscht (d.h. z.B. annotiert oder gemint) werden soll, vor 
der Forschungstätigkeit erst einer Digitalisierung.1486 Wenn Forschungs
gegenstände bereits in digitaler Form vorliegen, werden diese auf dem 
persönlichen Computer oder in einem persönlichen Online-Speicher abge
speichert, um im Bedarfsfall schnellen Zugriff darauf zu haben.1487 Aber 
nicht nur der schnelle Zugriff, sondern auch die Möglichkeiten zu Anno
tationen und Bearbeitungen jeglicher Art machen eine Digitalisierung und 
Speicherung erforderlich: So wird von einer forschenden Person die von 

1.

a.

1483 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi
gung des Interesses an Forschung an Ursprungsmaterialien in diesem Teil der 
Untersuchung.

1484 Interview mit P_G3, Z. 73 (Verweigerte Leihe einer Partitur an Forschende); 
Interview mit P_G3, Z. 135 (Behinderung durch Besitzrechte von Privatarchi
ven); Interview mit P_G4, Z. 3 (Behinderung des Zugangs zu und des Um
gangs mit Museumsobjekten); Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 12 (Po
sitiv bewertete Zugänglichkeit von qualitativen Forschungsdaten bei GESIS, 
Stat. Bundesamt etc.).

1485 Interview mit P_S2, Z. 21.
1486 Interview mit P_G1, Z. 25, 41, 63; Interview mit P_G2, Z. 57; Interview mit 

P_G3, Z. 65.
1487 Interview mit P_G2, Z. 79; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26; Inter

view mit P_S2, Z. 16–19.
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Verlagen teilweise angebotene „Read Only“-Möglichkeit als für die eigent
liche Forschungstätigkeit hinderlich angesehen.1488

Ohne urheberrechtliche Erlaubnis wäre nach Aussage der Forschenden 
trotz grundsätzlicher Verfügbarkeit des Forschungsgegenstands keine For
schung daran möglich – insbesondere nicht mit zeitgemäßen Forschungs
methoden.1489

„Und ja, ich glaube, ich könnte meinen – also, wenn ich mich wirklich 
ganz streng an das Urheberrecht halten würde, könnte ich eigentlich 
meinen Beruf nicht mehr ausüben.“1490

Teilweise würden Forschungsgegenstände so durch die geltende Gesetzes
lage „einfach disqualifizier[t]“:1491

„Und das zweite, was mich sehr antreibt, ist, dass ich im Moment 
befürchte, dass in meinem Fach, aber auch in der Theaterwissenschaft 
und in der Kunstgeschichte, es, wenn man sich darum nicht gut küm
mert, eine Kanonisierung über das Rechtemanagement geben wird. 
Das heißt, die Forschungsgegenstände sortieren sich danach, ob ich sie 
digital beforschen darf oder nicht. ( . ) Und zwar, ob ich sie unter der 
holzschnittartigen Bedingung digital beforschen darf. ( . )
Also wenn die Regel so ist, dass nur das benutzt werden kann, was 
dann auch Open Access publiziert werden kann, und so weiter ( . )
Dann fallen bei uns riesige Bereiche und zwar genau die zeitgenössi
schen Bereiche weg.“1492

Die rechtliche Situation beeinflusst also die Wahl der Forschungsgegen
stände:

„Also wir müssen dann halt mit Texten arbeiten, die gemeinfrei sind, 
damit wir das alles in Ruhe machen können. (I: Okay.) Und das hat 
tatsächlich Effekte auf die Gegenstände, die beforscht werden. Also es 
gibt mehr Forschung zum 19. Jahrhundert als zum 20. Jahrhundert. 
Weil das da eben alles unkompliziert ist. Auch die [NAME DES 

1488 Interview mit P_G1, Z. 145.
1489 Interview mit P_G1, Z. 45; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
1490 Interview mit P_S2, Z. 3.
1491 Interview mit P_G3, Z. 213; ähnlich: Interview mit P_G1, Z. 21 (Keine digitale 

Verfügbarkeit einer Fachzeitschrift in den Zeiträumen von 1966 bis 2003); 
ähnlich: Interview mit P_G1, Z. 51 (Erstellung von Korpora „bis 1930, 1940, 
so wie sie halt gerade konnten“).

1492 Interview mit P_G3, Z. 43.
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PROJEKTS], also dieses Netzwerkprojekt, da erstellen wir Textsamm
lungen im Zeitraum [1840 – 1920]. Und das haben wir gemacht, 
weil dann sind die Texte halt gemeinfrei und die Texte sind leicht zu 
digitalisieren. Also ältere Texte sind schwierig zu digitalisieren, weil da 
das Druckbild so schlecht ist oder ungewöhnlich ist oder sehr stark 
abweicht.
Das heißt, es gibt so ein Window of Opportunity für Forschung in 
diesem Bereich, das ergibt sich aus technischen und rechtlichen Rah
menbedingungen. Und nicht aus inhaltlichen Erkenntniszielen. Das 
ist völlig absurd.“1493

Das Urheberrecht wird von den Forschenden teilweise als ein Medium 
wahrgenommen, dass die Wahl der Forschungsgegenstände beeinflusst:

„Also für die Wissenschaft kann alles interessant sein, Sie können die 
dümmsten Fragen, die uninteressantesten Sachen verfolgen, die sonst 
niemand interessiert. Dafür gibt es ( . ) Wenn Sie dafür Daten haben, 
wissen Sie mehr. (I: Okay.) Ja, wir sollten schon nach Relevanzen 
schauen, aber es gibt einen Haufen Laute, einen Haufen Felder, wo das 
nicht der Fall ist. Wer macht da ausgestorbene Sprachen? Muss das je
mand machen? Nein, muss niemand machen, aber so ist Wissenschaft. 
Und muss gemacht werden auch.
Natürlich, die Wissenschaft hat ihre eigenen Relevanzen. Und das 
muss sie auch selbst klären, das soll nicht an die Öffentlichkeit ran. 
Auch das Recht leider, soll da nicht reinreden, und sollte nicht 
Verhinderungsorgan sein, sondern Ermöglichungsorgan der Wissen
schaft.“1494

Es wird also teilweise aus rechtlichen und technischen Gründen auf die 
Forschung an urheberrechtlich geschützten Materialien verzichtet.

„Generell sehe ich natürlich schon das Problem, was die digitale Ver
fügbarkeit bestimmter Dinge anbelangt. Also im ( . ) also sozusagen 
vor dem 20. Jahrhundert ist es alles ziemlich gut digitalisiert durch die 
großen Digitalisierungsprojekte, die ganzen Textkorpora, die haben 
wir jetzt. Die neueren Dinge erscheinen schon digital. Und wir haben 
eine große Lücke im 20. Jahrhundert. Da gibt es ein paar Regelungen.
Aber ich glaube, die reichen jetzt nicht aus. Man wird da sozusagen 
vielleicht einen ( . ) ein schwarzes Zeitalter haben, um das digital aus

1493 Interview mit P_G1, Z. 41.
1494 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 47.
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zuwerten. Weil ( . ) ja, man hat auch gar nicht mehr so – man kann 
nicht alles lesen, man braucht dann Werkzeuge, um das aufzubereiten. 
Ich denke da jetzt auch wieder mehr an die Geisteswissenschaftler, die 
halt für die Texte – die da Texte rezipieren sollen. ( . ) Wenn es nicht 
digital verfügbar ist, existiert es halt nicht.“1495

Manche Forschungsmethoden scheinen sogar zur Durchführung zwin
gend auf eine Digitalisierung angewiesen. So bedarf es der digitalen Zur
verfügungstellung von Forschungsgegenständen für Projektpartner sowie 
-mitarbeitende und Dritte im Rahmen von Workshops1496 und Evaluati
onsgruppen: In den qualitativen Sozialwissenschaften sehr verbreitet sind 
sogenannte Evaluations-, Analyse- oder Interventionsgruppen, in denen 
Daten gemeinsam analysiert werden, um die intersubjektive Vergleich
barkeit der Forschungsergebnisse sicherzustellen.1497 Dazu werden unver
öffentlichte Texte (z.B. aus Interviews, Briefe, Tagebücher) vervielfältigt 
und den Mitgliedern der Interventionsgruppe in einem Datenraum zur 
Verfügung gestellt.1498 Dies erfordert im Falle von Texten die Vervielfälti
gung von Material, im Falle von audiovisuellen Medien die (öffentliche) 
Wiedergabe.1499 Denn jede teilnehmende Person dieser Gruppe muss ein 
Vervielfältigungsstück des Werkes im Besitz haben – anders als bei Filmen 
ist nur so eine gleichzeitige Wahrnehmung möglich.1500

Eine ähnliche Situation besteht in den digitalen Geisteswissenschaften: 
Hier kommt es nach Aussage einer forschenden Person in Workshops 
und Arbeitsgruppen sogar vereinzelt aus rechtlichen Gründen zu einem 
Verzicht auf die Verfügbarmachung von Korpora, auch in kleinen, über
schaubaren Kreisen:1501

„Also ich glaube, ( . ) da wäre jetzt nichts passiert.
Aber die Unsicherheit provoziert dann halt solche Effekte.“1502

Eine Digitalisierung von Forschungsmaterialien ermöglicht über das Vor
genannte hinaus im Fall der Verfügbarmachung eine Nachnutzung dieser 

1495 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
1496 Interview mit P_G1, Z. 3, 31.
1497 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 83.
1498 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 83.
1499 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 83.
1500 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 83.
1501 Interview mit P_G1, Z. 3.
1502 Interview mit P_G1, Z. 3. Vgl. zur Rechtssicherheit ausführlich die Darstellun

gen in diesem Teil der Untersuchung.
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Materialien durch Dritte.1503 Sie erhöht insbesondere die Sichtbarkeit von 
Archiv-Materialien für die Forschung, die bisher beklagt wird, wodurch 
das Interesse an der digitalen Verfügbarkeit von Archivalien deutlich 
wird.1504

Betroffene Forschungsgegenstände

Anders als in den Naturwissenschaften, in denen die originäre Forschung 
dominiert1505 und Meta-Analysen seltener stattfinden,1506 zählen in der 
Sprachwissenschaft beispielsweise Romane, Bücher und sonstige Texte1507, 
in der Kunstwissenschaft Fotografien1508 sowie in der Medienwissenschaft 
Medien aller Art, also insbesondere Hörfunk, Fernsehen, Printmedien 
(Zeitung und Zeitschrift) oder Online-Medien und der Film1509 zu häufi
gen Forschungsgegenständen. Einen Sonderfall bilden Tests und Fragebö
gen in der psychologischen Forschung.1510

 
Im seltenen Fall, dass in den Natur- und Lebenswissenschaften visuelle 
Materialien (z.B. physiologische Aufzeichnungen wie „EEGs“1511, „Hirn
bilder aus dem Magnetresonanz-Tomographen“1512, „Videos von Hirn
funktionen“1513 und „mikroskopische Daten“ (zum Test von Analysetools 
für Bilddaten)1514 Forschungsgegenstand sind, sind diese überwiegend 
computergeneriert. Gleiches gilt für im Labor produzierte „Messdaten“ 
zur Kristallstrukturanalyse (*.cif).1515 Zum Teil werden Daten im Rahmen 
einer Datenbank aufbereitet (wie dies insbesondere bei „Organismen“1516, 

b.

1503 Interview mit P_G1, Z. 63; Interview mit P_S2, Z. 25.
1504 Interview mit P_S2, Z. 25.
1505 Interview mit P_N2, Z. 128–129; Interview mit P_N3, Z. 45.
1506 Interview mit P_N3, Z. 45.
1507 Interview mit P_G1, Z. 25; Interview mit P_G3, Z. 39, 191.
1508 Interview mit P_G3, Z. 33.
1509 Interview mit P_S2, Z. 3, 7.
1510 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1511 = Elektroenzephalogramm = grafische Darstellung der gemessenen Spannungs

schwankungen an der Kopfoberfläche; vgl. Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 55.
1512 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 55; siehe auch: Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 7.
1513 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 7.
1514 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 19.
1515 Interview mit P_N2, Z. 31; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 34.
1516 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 150.
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„Sequenz-Datenbanken“1517 in der Biologie und Datenbanken zur Kristall
strukturanalyse in der Chemie1518 der Fall sein kann).

 
In der Informatik finden beispielsweise Abbildungen und Videos zum 
Zwecke der „Deepfake“-Erkennung Verwendung.1519

 
Besondere Situationen bestehen hinsichtlich Forschungsgegenständen, die 
sich in Archiven, Museen und Bibliotheken befinden, sowie audiovisuel
len Forschungsgegenständen und psychologischen Tests.

Forschungsgegenstände in Archiven, Museen und Bibliotheken

Insbesondere für die historische und editorische Forschung sowie zur Be
forschung von Nachlässen sind Materialien, die sich in Archiven befinden 
oder im Vorfeld von Forschungsprojekten dort deponiert werden, von 
besonderer Bedeutung.1520 Archivmaterialien können dabei beispielswei
se Texte, Briefe, Protokolle oder Gutachten über Personen und Objekte 
sein.1521 In Einzelfällen werden auch Filme in Archiven aufbewahrt.1522 

Archivmaterialien müssen nicht unbedingt veröffentlicht sein.1523

Bei Archivarbeiten wird vielmehr mit allen Quellen gearbeitet, „die man 
hat“1524 bzw. „allem, was [man] kriegen kann.“1525 Das Material wird dabei 
in einigen Fällen als lückenhaft wahrgenommen – nicht immer bestünde 
vollständiger Zugriff.1526

aa.

1517 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 150; ebenfalls Sequenzen des 
menschlichen Genoms ansprechend: Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 7.

1518 Interview mit P_N2, Z. 29.
1519 Interview mit P_IN4 - Teil 2, Z. 10.
1520 Interview mit P_G2, Z. 3, 19; Interview mit P_G3, Z. 65; Interview mit P_G4, 

Z. 59; Interview mit P_S2, Z. 81; insbesondere mit Bezug auf die fachüber
greifend bedeutsame historische Forschung: Interview mit P_G1, Z. 19, 21; 
Interview mit P_G2, Z. 31; Interview mit P_G3, Z. 65; Interview mit P_G4, 
Z. 85 u.a.; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 47; Interview mit P_S2, 
Z. 25; Interview mit P_N4, Z. 5.

1521 Interview mit P_G2, Z. 3, 7; Interview mit P_G4, Z. 57; Interview mit P_S2, 
Z. 81; Interview mit P_N4, Z. 5, 109.

1522 Interview mit P_S2, Z. 25.
1523 Interview mit P_G4, Z. 57; Interview mit P_S2, Z. 81.
1524 Interview mit P_G4, Z. 57.
1525 Interview mit P_G4, Z. 57.
1526 Interview mit P_G3, Z. 123.
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Auch in Museen befinden sich Ursprungsmaterialien für die Forschung: 
Diese Materialien umfassen u.a. Drucke oder Druckgrafik-Bilder1527, wis
senschaftliche Instrumente1528, Kunstwerke (sowohl künstlerischer als 
auch musikalischer Art)1529 sowie „Äußerungen von Künstlern, die werk
haften Charakter haben“ (wie z.B. Vorträge).1530 Nur teilweise kann mit 
den Objekten selbst gearbeitet werden; häufig wird mit Abbildungen von 
den Objekten gearbeitet, die von Museen angefertigt werden.1531

 
Auch Bibliotheken werden mit Vervielfältigungen von Ursprungsmateria
lien im Rahmen von Forschungsprojekten beauftragt.1532 Darüber hinaus 
übernehmen einige Bibliotheken eine archivarische Rolle und verwalten 
Nachlässe.1533

Bezüglich der Materialien in Nachlässen gilt es zu beachten, dass sich 
darin teilweise Materialien von Personen finden, die nicht mit der verstor
benen Person identisch sein müssen (z.B. Protokolle von Veranstaltungen, 
die nicht von der die Veranstaltung anbietenden Person angefertigt wur
den).1534

 
Schließlich erfordern Editionsprojekte häufig eine Digitalisierung, da die 
Ursprungsmaterialien bisher nicht digital vorliegen,1535 sodass ein gestei
gertes Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit der Ursprungsmaterialien 
besteht: Wenn Ursprungsmaterialien aus einem Archiv verwendet wer
den, fertigt die forschende Person entweder selbst die Vervielfältigungen 
an1536 oder erhält – häufiger – Vervielfältigungsstücke von Archiven1537 

– verbunden mit der Auflage, diese ohne Erlaubnis des Archivs nicht zu 

1527 Interview mit P_G4, Z. 5.
1528 Interview mit P_G4, Z. 5.
1529 Interview mit P_G3, Z. 17.
1530 Interview mit P_G3, Z. 17.
1531 Interview mit P_G4, Z. 7; Objekte und Messinstrumente nicht als Gegenstand 

der historischen Forschung vermutend: Interview mit P_N4, Z. 5.
1532 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
1533 Interview mit P_N4, Z. 5.
1534 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_N4, Z. 5.
1535 Interview mit P_G1, Z. 25, 41, 63; Interview mit P_G2, Z. 57; Interview mit 

P_G3, Z. 65.
1536 Interview mit P_G3, Z. 65; Interview mit P_G4, Z. 59.
1537 Interview mit P_G2, Z. 16–17; Interview mit P_G4, Z. 59; Interview mit P_S2, 

Z. 25, 83.
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veröffentlichen.1538 Vor der Erstellung der Arbeitsdigitalisate wird jeden
falls eine Auswahl unter den Archivgütern getroffen.1539 Kriterien für die 
Auswahl sind insbesondere die Bedeutung des Archivguts und die daraus 
resultierende, zu erwartende Anzahl dessen Nutzungen im Rahmen des 
Forschungsprojekts.1540

Audiovisuelle Forschungsgegenstände

Medienwissenschaftliche Forschungsgegenstände können beispielsweise 
sein: Bewegtbildmaterial (z.B. Videos auf Videokassetten1541, in Archiven 
lagernde Sichtungskopien1542) sowie „Bilder“ und „akustische Medien“ 
sowie „Texte aller Art.“1543

 
Ein Großteil des beforschten Materials, das von Forschenden genutzt wird, 
liegt in digitaler Form vor.1544 Durch die Umstellung der Märkte vom Ver
trieb körperlicher Werkstücke in Richtung Streamingangebot wird sich 
diese „Digitalisierung“ in Zukunft noch weiter fortsetzen.1545

Besonders Forschende der Medienwissenschaften sind daher an der di
gitalen Verfügbarkeit ihrer Forschungsgegenstände und ihrer Nutzung in
teressiert. Denn dieser stehen im konkreten Fall häufig Maßnahmen des 
digitalen Rechtemanagements entgegen, sodass die Materialien für wissen
schaftliche Zwecke nach Aussage der Forschenden nur schwierig nutzbar 
sind.1546 DVD Region Codes schränken die Nutzung von bestimmten 
Medien örtlich ein;1547 auch Streaming-Dienste wie Netflix blockieren ihre 
Dienste beispielsweise in öffentlichen WLAN-Netzen.1548 Seitens der For
schenden besteht aber das Bedürfnis, Vervielfältigungen von Filmen auf 
der eigenen Computerfestplatte abzuspeichern.1549

bb.

1538 Interview mit P_G2, Z. 16–17; Interview mit P_G3, Z. 65.
1539 Interview mit P_G3, Z. 65.
1540 Interview mit P_G3, Z. 65.
1541 Interview mit P_S2, Z. 11.
1542 Interview mit P_S2, Z. 3.
1543 Interview mit P_S2, Z. 9.
1544 Interview mit P_S2, Z. 11.
1545 Interview mit P_S2, Z. 25.
1546 Interview mit P_S2, Z. 11.
1547 Interview mit P_S2, Z. 11, 97.
1548 Interview mit P_S2, Z. 69.
1549 Interview mit P_S2, Z. 17.
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Auch die derzeit noch verbreitete Beforschung von Fernsehsendungen1550 

ist nur möglich, wenn seitens der forschenden Person oder der sie unter
stützenden Institutionen, wie z.B. der Bibliothek, Vervielfältigungen ange
fertigt werden.1551 Dies liegt unter anderem daran, dass nach Aussage einer 
befragten Person in den Fernsehanstalten keine der Öffentlichkeit zugäng
lichen Videomitschnitte vorgehalten würden.“1552 Eine Aufzeichnung be
gegnet nach derzeitiger Rechtslage praktischen Problemen:

„Wenn – wir hatten neulich das Problem gehabt, wenn jemand sagt, 
ja, er ist in der Politik, er will sich so eine Informationssendung (unv.),
die so im Fernsehen immer kommen, will er das mit seinen Studie
renden durchgehen. Dann ist es relativ schwierig, zum Beispiel, dass 
die Bibliothek das jetzt einfach aufzeichnen darf. Da gibt es auch die 
Prozentregelungen. Und wenn jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen 
plakativ, wenn es heißt, der Professor XY will sich jetzt mit "Anne 
Will", mit der Sendung beschäftigen, dann muss er der Bibliothek 
sagen, welche 75 % er denn auch haben will. Oder so. Da wird es 
schwierig. Da gibt es im neuen Urheberrecht eigentlich schlechtere 
Bedingungen als im alten.“1553

Zudem kann es auch in der soziologischen Forschung vorkommen, dass 
natürliche Situationen (z.B. das Verhalten von Fußballfans im Stadion) auf 
Video aufgezeichnet werden.1554 Diese videographischen Daten werden 
aufgenommen, vervielfältigt1555 und innerhalb einer Forschungseinheit 
„über Generationen weitergegeben“, um Vergleichs- oder Sekundäranaly
sen durchzuführen.1556 Zusätzlich werden Youtube-Videos als Vergleichs
material verwendet, die allerdings zur Analyse nicht abgespeichert werden 
– es sei denn, sie stellen selbst den Forschungsgegenstand dar.1557

1550 Interview mit P_S2, Z. 17; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
1551 Interview mit P_S2, Z. 17, 19; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
1552 Interview mit P_S2, Z. 17.
1553 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
1554 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 4.
1555 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 150.
1556 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 12.
1557 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 75.
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Psychologische Tests

In der psychologischen Forschung werden teilweise standarisierte Tests 
eingesetzt.1558

Während eine Erstveröffentlichung teilweise in Journalartikeln erfolgt, 
erfolgt der weitere Vertrieb in Form vollständiger Testpakete (mit Hand
buch, Protokollheften, Vorlagen und Auswertungsbögen in Mappen), die 
meist durch die Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG vertrieben werden.1559 

Die einzelnen Testbögen unterliegen nach Aussage einer befragten Person 
einem Vervielfältigungsverbot.1560 Auch einzelne Items dürften nicht – 
auch nicht im Fall einer vorherigen Publikation in einer Zeitschrift – 
wiederverwendet werden.1561 Trotzdem war es früher nach Aussage der 
Forschenden „komplett üblich“, dass diese kopiert wurden.1562 Als Reakti
on wurden technische Maßnahmen eingesetzt, die eine Weiterverbreitung 
verhindern sollten.1563

Bis heute werden Fragebögen allerdings weiterhin in der Forschung 
eingesetzt und zu diesem Zwecke auch vervielfältigt und über Forschungs
gruppenserver zur Verfügung gestellt.1564 Begründet wird das dahingehen
de Interesse mit der Notwendigkeit von Vergleichen für die standarisierte 
Forschung.1565

 
Von den standarisierten Tests zu unterscheiden sind Tests, die von den 
Forschenden selbst entwickelt werden.1566 Mangels zu erwartender Gel
tendmachung der Urheberrechte können diese für die urheberrechtliche 
Analyse allerdings außer Betracht bleiben.

cc.

1558 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1559 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57, 59–61, 66.
1560 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1561 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1562 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1563 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57: z.B. „dass dann plötzlich irgendwie eine 

schwarze Schrift ‚Kopie‘ darüber erscheint.“
1564 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 55, 182.
1565 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1566 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 55.
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Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft

Dem Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit von Forschungsgegenständen 
begegnen die meisten Forschenden durch Verhandlungen mit den Rechts
inhabern, die im Folgenden näher dargestellt werden. Daneben wird auch 
auf unrechtmäßige Nutzungswege zurückgegriffen.1567 Dagegen kann dem 
Bedürfnis nach digitaler Verfügbarkeit von Forschungsgegenständen nur 
sehr eingeschränkt durch die zunehmende Verbreitung von Open Access 
Rechnung getragen werden.1568

Verhandlungen

Verhandlungen für Nutzungen zu wissenschaftlichen Zwecken sind von 
unterschiedlichem Erfolg geprägt.1569

Eine Rechteklärung kann nach Aussage der Forschenden durchaus „auf
wendig“1570 sein und „sehr kompliziert und auch teuer werden“:1571 Jede 
Verhandlung mit Rechtsinhabern setzt zunächst voraus, dass feststeht, 
„wer jetzt genau die Rechte an diesen Dokumenten hat“1572, und die 
berechtigte Person bekannt und erreichbar ist.1573 Das erfordert die Identi
fikation der Rechtsinhaber, die sich als sehr schwierig erweisen kann: Im 
Einzelfall sind Personen – trotz aufwendiger Suche1574 – nicht feststellbar 
oder erreichbar.1575 Die finanzielle Dimension zeigt sich vor allem in Be
zug auf die Weiterverbreitung.1576

2.

a.

1567 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unrechtmäßigen Zugangswegen sogleich 
in diesem Teil der Untersuchung.

1568 Vgl. dazu die Darstellungen zu Open Access sogleich in diesem Teil der Unter
suchung.

1569 Interview mit P_G2, Z. 117: Keine Verhandlungsbereitschaft von Seiten der 
Rechtsinhaber; Interview mit P_G3, Z. 35, 45: Kompromissbereitschaft in bei
derseitigem Interesse vorhanden; Interview mit P_G4, Z. 139: Verhandlungen 
auf individueller Basis sind wenig erfolgreich.

1570 Interview mit P_S2, Z. 83.
1571 Interview mit P_G4, Z. 7.
1572 Interview mit P_N4, Z. 5.
1573 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1574 Interview mit P_G2, Z. 5, 9; Interview mit P_G3, Z. 17, 22–23; Interview mit 

P_S2, Z. 53.
1575 Interview mit P_G2, Z. 8–9; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1576 Dazu sogleich und Interview mit P_G4, Z. 15, 87.
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Bei Vorhandensein einer Kompromissbereitschaft von allen Seiten sind 
aber auch Verhandlungen möglich, die als „sehr unkompliziert“ beschrie
ben werden.1577 Besonders erfolgreich sind Verhandlungen mit Rechtsin
habern, wenn sie entweder personengleich mit dem Urheber sind oder 
dieser die Forschenden jedenfalls unterstützt.1578

 
Die Verhandlungsbereitschaft der Parteien ist nach Aussage der Forschen
den abhängig von den angestrebten Nutzungen, den befürchteten Auswir
kungen auf den Primärmarkt1579, der Erfahrung der verhandelnden Perso
nen,1580 der Finanzierungsstruktur der anbietenden Person1581 sowie der 
verfügbaren Zeit der Forschenden.1582

„Da wird dann die Frage gestellt, was gibt es an Druckkostenzuschuss, 
was gibt, also was geben wir, was geben die?
Was kriegen die von uns, was kriegen wir von denen?“1583

In der Psychologie ist der Bezug von Tests sowie die Einholung von Nut
zungsrechten zur Vervielfältigung weitgehend standarisiert, d.h. wenn ein 
Testeinsatz geplant ist, werden bereits im Forschungsantrag Gelder dafür 
beantragt, weshalb in der Folge ein käuflicher Erwerb der Nutzungsrechte 
erfolgt.1584

1577 Interview mit P_G3, Z. 45, 65; Interview mit P_G4, Z. 87; die mangelnde Ver
handlungsbereitschaft privater Institutionen monierend: Interview mit P_S2, 
Z. 25.

1578 Interview mit P_G2, Z. 18–19; Interview mit P_G3, Z. 73–77; auf die gegentei
lige Situation mit Urhebern, die ihre Verwertungsrechte an Dritte übertragen 
haben, hinweisend: Interview mit P_S2, Z. 55.

1579 Interview mit P_G1, Z. 3, 47: Sofern Volltext in Korpora nicht für Dritte 
„lesbar“, ist eine Vereinbarung zum Text und Data Mining von kommerziell 
vermarkteten Werken wahrscheinlicher.

1580 Interview mit P_G2, Z. 25: Bei Kenntnis der Rechtslage ist eine grundsätzliche 
Vorsicht zu spüren. Interview mit P_G3, Z. 77: Es ist eine „Bewusstseinsbil
dungsfrage.“; Interview mit P_G4, Z. 139: Verhandlungen auf individueller 
Basis sind wenig erfolgreich. Interview mit P_IN1, Z. 118: Diese Person 
nimmt eine Informationsasymmetrie gegenüber Verlagen wahr. Interview mit 
P_IN4 - Teil 1, Z. 45: „Und ich habe ungefähr 50 E-Mails an diesen Wiki-
Provider geschrieben und habe ungefähr 20 ausweichende und verzögernde 
Antworten bekommen.“

1581 Interview mit P_G4, Z. 141: Öffentlich-finanzierte Institutionen werden als 
liberaler wahrgenommen als privat betriebene Institutionen.

1582 Interview mit P_S2, Z. 25, 27; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1583 Interview mit P_G3, Z. 51.
1584 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
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Einige Forschende sehen in Verhandlungen die Lösung der Verfügbar
keitsprobleme:

„Ja natürlich. Man muss es einfach nur tun.
Natürlich kann man mit denen verhandeln. Aber im Moment ist sozu
sagen das landläufige Bild, ist ja so ein Hop oder Top.
Entweder gibst du alles frei und zwar sofort oder du bist nicht da
bei.“1585

Es gilt zu untersuchen, ob dies bereits in allen Fächern gilt – oder eine 
gesetzliche Privilegierung jedenfalls für Teilbereiche und bestimmte Nut
zungshandlungen bestehen bleiben muss.1586 Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die derzeitigen Vertragswerke als äußerst komplex 
wahrgenommen werden.1587 Zudem fehlt vielen Forschenden die Erfah
rung, die juristische Kompetenz sowie die Zeit für Verhandlungen.1588

Open Access

Durch die zunehmende Verbreitung von Open Access-Publikationen wer
den immer mehr Inhalte im Open Access verfügbar gemacht. Dies gilt 
insbesondere für Werke, die aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft he
raus entstehen.1589 Dies trägt maßgeblich dazu bei, dass dem Bedürfnis 
nach digitaler Verfügbarkeit der Forschungsgegenstände Rechnung getra
gen werden kann.1590 Die Verfügbarkeit von für die Forschung benötigten 
Ursprungsmaterialien kann damit allerdings überwiegend nicht gesteigert 
werden.

 
Vor diesem Hintergrund wird der Wunsch geäußert, öffentlich finanzier
te Digitalisierungsprojekte so zu gestalten, dass die entstehenden Digita

b.

1585 Interview mit P_G3, Z. 45.
1586 Vgl. dazu die Ergebnisse der Evaluation in Teil 4 dieser Untersuchung, denen 

mittels der Vorschläge in Teil 5 dieser Untersuchung zu begegnen versucht 
wird.

1587 Interview mit P_G3, Z. 53.
1588 Interview mit P_G3, Z. 81; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57; Interview mit 

P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 153; Interview mit P_IN3, Z. 19.
1589 Interview mit P_G1, Z. 15; Interview mit P_G2, Z. 57.
1590 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wis
sen in diesem Teil der Untersuchung.
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lisierungen auch von Ursprungsmaterialien möglichst im Open Access ver
fügbar gemacht werden.1591 Dies könnte insbesondere künftige Text und 
Data Mining-Projekte ermöglichen.1592 Wenn eine freie Verfügbarkeit aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich erscheint, wäre eine zeitversetzte Zu
gänglichmachung für einige Forschende denkbar:

„Weil ich immer denke, es ist besser, auf einem öffentlichen Server 
eine Zeitlang geschützte Daten zu akzeptieren, dann aber diese Daten 
frei auf einem öffentlichen Server zu haben, als sie gar nicht erst zu 
haben.“1593

Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang das Problem des geeigne
ten Aufbewahrungsorts der Digitalisierungen.1594

Unrechtmäßige Zugangswege

Um digitalen Zugang zu Forschungsmaterialien zu erhalten, weichen For
schende derzeit auf unrechtmäßige Zugangswege aus: So beziehen For
schende der Medienwissenschaften ihre Forschungsgegenstände zum Teil 
über Torrentseiten.1595 Auch das „Teilen“ von Vervielfältigungen unter 
Kollegen über „informelle Netzwerke“ ist verbreitet:

„Ja, man kennt sich halt und dann habe ich die halt angeschrieben 
und dann schickt man sich so etwas halt, weil man sich kennt.
Also das sind so diese informellen Netzwerke, die man dann nutzt und 
wo man dann auch anderen etwas zur Verfügung stellt.“1596

Diese und alle vorgenannten Entwicklungen müssen im Rahmen urheber
rechtlicher Rechtsetzung berücksichtigt werden.

c.

1591 Interview mit P_G1, Z. 63; Interview mit P_G2, Z. 57.
1592 Interview mit P_G1, Z. 59, 63.
1593 Interview mit P_G3, Z. 87.
1594 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 15 schlägt Bibliotheken als Datenbank

managende vor.
1595 Interview mit P_S2, Z. 15.
1596 Interview mit P_S2, Z. 3, 51.
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Urheberrechtliche Relevanz dieses Interesses

Von urheberrechtlicher Relevanz ist das Interesse an der Forschung an 
Ursprungsmaterialien nur, wenn (1) den Ursprungsmaterialien urheber
rechtlicher Schutz zukommt und (2) urheberrechtlich relevante Nutzungs
handlungen seitens der Forschenden vorgenommen werden.

 
(1) Texte (ob nun in Romanen, Büchern, Zeitungen, Zeitschriften oder 
als Vorträge), Notenausgaben, Abbildungen, Fotografien, 3D-Repräsenta
tionen, Drucke,1597 Druckgrafiken,1598 Kunstwerke,1599 (audio-) visuelle 
Medien aus Hörfunk, Fernsehen, Film sowie Online-Medien können alle 
grundsätzlich urheberrechtlichen Schutz genießen, sofern sie persönliche 
geistige Schöpfungen darstellen und die Schutzfrist gemäß § 64 UrhG 
noch nicht abgelaufen ist.1600 Ob psychologische Tests eine persönliche 
geistige Schöpfung darstellen, ist im Einzelfall zu beurteilen.1601

 
Eine Ausnahme besteht hinsichtlich der – auch häufig in den Natur- und 
Lebenswissenschaften verwendeten1602 – computergenerierten Forschungs
daten; diese sind mangels persönlicher Schöpfung nicht urheberrechtlich 
geschützt, weshalb sie für die nachfolgende Untersuchung außer Betracht 
bleiben können.1603

Gleiches gilt für reine Messdaten; eine Nutzung durch Forschende ist 
also grundsätzlich ohne urheberrechtliche Einschränkungen möglich.1604 

Sofern die Aufbereitung der Daten allerdings eine persönliche geistige 

III.

1597 Interview mit P_G4, Z. 5.
1598 Interview mit P_G4, Z. 5.
1599 Interview mit P_G3, Z. 17.
1600 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 77ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, 

§ 2 UrhG Rn. 78ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 94ff.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 45ff.

1601 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 100; Ahlberg, in: Ahlberg/Göt
ting, § 2 UrhG Rn. 84f.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 118, 121, 126, 130; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG 
Rn. 52, 56f.

1602 Vgl. dazu die Darstellungen zu den betroffenen Forschungsgegenständen bei 
der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

1603 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 8; Loewenheim/Leistner, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 38f.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 2 UrhG Rn. 15.

1604 Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 238; Schul
ze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 96.
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Schöpfung darstellt oder eine Datenbank im Sinne des § 87a UrhG erstellt 
wurde (wie dies insbesondere bei „Organismen“1605, „Sequenz-Datenban
ken“1606 in der Biologie und Datenbanken zur Kristallstrukturanalyse in 
der Chemie1607 der Fall sein kann), kommt ein Schutz nach dem Urheber
rechtsgesetz in Betracht, weshalb dies in einer urheberrechtlichen Evaluati
on insbesondere des § 87c UrhG zu berücksichtigen ist.1608

 
Der urheberrechtliche Schutz hat zur Folge, dass Nutzungshandlungen1609 

grundsätzlich dem Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers unterliegen und 
einer urheberrechtlichen Erlaubnis bedürfen.1610 Für die Gewährung ur
heberrechtlichen Schutzes macht es dabei keinen Unterschied, ob die For
schungsgegenstände frei zugänglich oder sich in Archiven, Museen oder 
Bibliotheken befinden. Auch Archivmaterialien sind in der Regel urheber
rechtlich geschützt – es sei denn, es handelt sich um Texte, deren Schutz 
aufgrund ihres Alters bereits abgelaufen ist1611 oder um – die urheberrecht
liche Schöpfungshöhe nicht erreichende – Notizen auf „Zettel[n]“1612 und 
„Bl[ä]tt[ern].“1613 In Bezug auf die Freistellung unveröffentlichter Werke 
in § 60c UrhG gilt es zu beachten, dass Archivmaterialien nicht unbedingt 
veröffentlicht sein müssen;1614 zudem bedarf es im Rahmen der nachfol
genden Abwägung in Teil 4 der Berücksichtigung der teilweise bestehen
den Personenverschiedenheit im Archivgut.1615

1605 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 150.
1606 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 150; ebenfalls Sequenzen des 

menschlichen Genoms ansprechend: Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 7.
1607 Interview mit P_N2, Z. 29.
1608 Hermes, in: Wandtke/Bullinger, § 87a UrhG Rn. 7ff.; Vohwinkel, in: Ahl

berg/Götting, § 87a UrhG Rn. 15ff.; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87a UrhG 
Rn. 3ff.; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 87a UrhG Rn. 5ff.

1609 Dazu sogleich.
1610 Vgl. zu den Rechten des Urhebers allgemein die Darstellungen in Teil 1 dieser 

Untersuchung.
1611 Interview mit P_G4, Z. 47; Freudenberg, in: Ahlberg/Götting, § 64 UrhG 

Rn. 36ff.; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 64 UrhG Rn. 3ff.; Katzenberger/Metzger, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 64 UrhG Rn. 60ff.; Lüft, in: Wandtke/Bullin
ger, § 64 UrhG Rn. 13ff.

1612 Interview mit P_G3, Z. 65.
1613 Interview mit P_G2, Z. 7.
1614 Interview mit P_G4, Z. 57; Interview mit P_S2, Z. 81.
1615 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah

men der Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.
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(2) Doch welche Nutzungshandlungen werden bei Beforschung urheber
rechtlich geschützter Materialien typischerweise vorgenommen?

 
Die für die Anwendung digitaler Forschungsmethoden zunächst erfor
derliche Digitalisierung von analogen Forschungsgegenständen (wie z.B. 
die Bestandteile eines Künstlernachlasses1616) stellt eine urheberrechtlich 
relevante Vervielfältigung im Sinne des §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 
Abs. 1 UrhG dar und bedarf einer urheberrechtlichen Erlaubnis.1617 Glei
ches gilt für das „analoge“ Kopieren1618 sowie die Abspeicherung – auch 
digitaler Forschungsgegenstände – auf dem persönlichen Computer.1619 

Im Rahmen der Evaluation ist diesbezüglich ein besonderes Augenmerk 
auf den durch § 60c UrhG privilegierten Personenkreis zu legen: Es ist ins
besondere zu untersuchen, ob das grundsätzlich von § 60c UrhG gestattete 
Vervielfältigenlassen auch durch Bibliotheken, Archive und Museen erfol
gen darf.1620 Zudem ist die Wirksamkeit der ausgesprochenen Vervielfälti
gungsverbote anhand der Regelung des § 60g Abs. 1 UrhG zu prüfen.1621 

In Bezug auf die wahrgenommene Behinderung durch das digitale Rech
temanagement sei bereits an dieser Stelle auf die Möglichkeit des § 95b 
Abs. 1 Nr. 10 UrhG hingewiesen.1622

1616 Interview mit P_G3, Z. 65.
1617 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Götting, in: Ahlberg/Götting, 

§ 16 UrhG Rn. 5; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG 
Rn. 20; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16.

1618 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 5; Heerma, in: 
Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 5; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG 
Rn. 7; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 13.

1619 Interview mit P_S2, Z. 16–19; BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 
1991, 449 (453) – Betriebssystem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG 
Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schul
ze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 16 UrhG Rn. 12.

1620 Vgl. dazu die Darstellungen zum privilegierten Personenkreis bei § 60c 
Abs. 2 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung sowie die Darstellungen zur 
Forschung an Ursprungsmaterialien im Rahmen der Evaluation des § 60c 
Abs. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.

1621 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah
men der Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.

1622 Zur Funktionsweise der Regelung vgl. Götting, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 95b UrhG Rn. 1ff.; Specht, in: Dreier/Schulze, § 95b UrhG Rn. 1ff.; Wandtke/
Ohst, in: Wandtke/Bullinger, § 95b UrhG Rn. 1ff.
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Zudem kann es im Rahmen von Workshops1623 und zum Zwecke der 
gemeinsamen Forschung in Evaluationsgruppen1624 sowie bei der Ermög
lichung der Nachnutzung von Forschungsdaten zu einer öffentlichen Zu
gänglichmachung im Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG für Dritte 
kommen.1625

 
Vor diesem Hintergrund sind die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG insbesondere daraufhin zu überprüfen, inwieweit die jeweilige 
quantitative begrenzte Privilegierung dem Interesse an der Forschung an 
Ursprungsmaterialien Rechnung tragen kann.1626 Hierbei sind im Beson
deren die Auswirkungen der rechtlichen Regelungen auf die grundrecht
lich garantierte Forschungsfreiheit zu untersuchen: Ist die wahrgenomme
ne Einschränkung der Beforschbarkeit zeitgenössischer Forschungsgegen
stände (einschließlich Fernsehsendungen) unter Berücksichtigung der ver
fassungsrechtlichen Interessen der Berechtigten zu rechtfertigen?1627

Kollaborative Forschung

Seitens der Forschenden besteht außerdem das Interesse, eine Nutzung 
von Forschungsergebnissen durch Dritte, insbesondere zum Zwecke der 
Zusammenarbeit, sowie deren Nachnutzung und die Qualitätssicherung 
von Forschung an – auch urheberrechtlich geschützten – Materialien, si
cherzustellen.

C.

1623 Interview mit P_G1, Z. 3, 31.
1624 Interview mit P_S1, Z. 83.
1625 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 

§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; vgl. 
für nähere Ausführungen zum urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbegriff die 
Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kollaborati
ver Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

1626 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah
men der Evaluation der Regelungen in Teil 4 dieser Untersuchung.

1627 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und 
normativen Erwägungen in Teil 4 dieser Untersuchung.
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Ergebnisse der Dokumentenanalyse

Zusammenarbeit

Die relx Group stellt in ihrer Stellungnahme dar, dass Forschung „zuneh
mend globaler, interdisziplinärer und kooperativer“ werde.1628

Die Bedeutung der Kooperation unterstreicht auch der DHV, indem 
er auf die „arbeitsteilige [,] häufig von erheblichen Zuträgerleistungen 
abhängige“ Wissenschaft Bezug nimmt.1629 So existieren vielfältige Unter
stützungsleistungen, die studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte 
sowie andere Hilfspersonen (z.B. in der Bibliothek) für die Recherchetätig
keiten der Forschenden erbringen.1630

Der Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und der Bundesverband Deut
scher Zeitungsverleger e.V. nehmen hingegen Bezug auf die vielfältigen „Ko
operationen mit Industrie- und Wirtschaftsunternehmen [...], bei denen 
eine ‚nicht-kommerzielle Nutzung‘ von vornherein ausgeschlossen ist.“1631 

Sie warnen vor der Weitergabe von „privilegiert genutzten Beiträge[n] [...] 
an [...] Kooperationspartner aus Industrie und Wirtschaft“ und fordern Zu
gangsmöglichkeiten „auf privatwirtschaftlich organisierter[,] vertraglicher 
Grundlage.“1632

Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen betont hingegen den 
Aspekt der Internationalität.1633 Auch der Deutsche Hochschulverband rät 
der Legislative, zugunsten der „globale[n] Wissenschaftsszene“ vor Erlass 
des UrhWissG „zusätzliche Expertise“ in „Fragen des Kollisionsrechts“ ein
zuholen.1634 Der Verband Digital Humanities im digitalen Raum fordert dazu 
einen „sicheren europäischen Rechtsrahmen“ und dessen Integration in 
das nationale Recht.1635

Die Zusammenarbeit in der Wissenschaft umfasst auch die Ermögli
chung der Qualitätsüberprüfung. Wikimedia Deutschland weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die „Überprüfung von Forschungsergeb
nissen [...] gerade ohne Mitwirkung der im Fokus stehenden Forscher 

I.

1.

1628 relx-Stellungnahme, S. 3.
1629 DHV-Stellungnahme, S. 3.
1630 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
1631 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 18.
1632 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 18.
1633 Allianz-Stellungnahme, S. 7.
1634 DHV-Stellungnahme, S. 3.
1635 DHd-Stellungnahme, S. 2.
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möglich sein [müsse].“1636 Die bisherige internationale Praxis sei mit indi
viduellen Absprachen schwer zu vereinbaren.1637

Nachnutzung

Der DHd weist auf die Notwendigkeit der uneingeschränkten Zugäng
lichmachung von „urheberrechtlich geschützten Daten“ für „klar defi
nierte Forschungsumgebungen“ zum Zwecke der Nachnutzung hin.1638 

Die „Forschungsgemeinschaft“ begehre „Nachhaltigkeit und Nachnutzbar
keit“, weshalb eine Archivierung, Aufbereitung und Weitergabe von Daten 
„zum Zwecke von Forschung und Wissenschaft“ sichergestellt werden 
müssten.1639

Ergebnisse der Interviewstudie

Die Interviewstudie zeigte: Es besteht zunächst ein Bedürfnis nach Ver
fügbarkeit von Forschungsliteratur auch für Dritte.1640 Zudem bestehen 
seitens der Forschenden Replizierbarkeitsbestrebungen1641 und Qualitätssi
cherungsintentionen.1642

Zur Befriedigung dieser Bedürfnisse existieren nur wenige Maßnahmen 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft.1643

2.

II.

1636 Wikimedia-Stellungnahme, S. 5.
1637 Wikimedia-Stellungnahme, S. 5.
1638 DHd-Stellungnahme, S. 2.
1639 DHd-Stellungnahme, S. 2.
1640 Interview mit P_G4, Z. 99, 113; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 21; 

Interview mit P_N1, Z. 8; Interview mit P_N3, Z. 57; Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 95.

1641 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen 
sogleich in diesem Teil der Untersuchung.

1642 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung sogleich in 
diesem Teil der Untersuchung.

1643 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an kollaborativer Forschung in 
diesem Teil der Untersuchung.
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Verfügbarkeit von Forschungsliteratur für Dritte

Hintergrund dieses Bedürfnisses

Die Zusammenarbeit mit anderen Personen ist im Bereich der Forschung 
stark verbreitet.1644 Dabei beschränkt sich die Zusammenarbeit in allen 
Wissenschaftsbereichen nicht auf Kooperationen innerhalb der eigenen 
Forschungsgruppe, die als Institution vor allem in den Natur- und Le
benswissenschaften von langer Tradition ist,1645 sondern erfolgt – auch 
infolge vieler Förderprogramme (z.B. der Deutschen Forschungsgemein
schaft) – zunehmend intra- und interdisziplinär1646 sowie institutionsüber
greifend1647 und international.1648

Wissenschaft wird zudem nicht mehr nur an klar abgegrenzten Institu
tionen betrieben.1649 Trotzdem besteht Einigkeit darüber, dass Forschungs
literatur primär in der wissenschaftlichen Gemeinschaft rezipiert werden 
solle.1650

Die Zusammenarbeit von Forschenden setzt eine gemeinsame Wis
sensbasis voraus – insbesondere, wenn gemeinsame Publikationen entste
hen.1651

Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Forschungsgruppe

Die eigene Forschungsgruppe kann entweder an einer einzigen Institution 
oder institutionsübergreifend bestehen.

1.

a.

b.

1644 So ausdrücklich auch: Interview mit P_G2, Z. 111.
1645 So ausdrücklich: Interview mit P_S2, Z. 49; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 

Teil 2, Z. 19.
1646 Interview mit P_G2, Z. 111; Interview mit P_G4, Z. 109.
1647 Interview mit P_G1, Z. 35; Interview mit P_G4, Z. 109; Interview mit P_S1 

und WissMit_S1, Z. 67; Interview mit P_S2, Z. 49; Interview mit P_L1 - Teil 2, 
Z. 19; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 21; Interview mit P_N1, 
Z. 3–4.

1648 Interview mit P_G1, Z. 31; Interview mit P_G4, Z. 45, 101, 109; Interview 
mit P_L1 - Teil 2, Z. 19; Interview mit P_L2, Z. 51; Interview mit P_L4 und 
Bib_L4 - Teil 2, Z. 21.

1649 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 51.
1650 So ausdrücklich: Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 34; Interview mit 

P_L1 - Teil 2, Z. 13.
1651 Interview mit P_N1, Z. 8; Interview mit P_N3, Z. 57.

Teil 3 Die Forschenden: Interessen und Nutzungshandlungen im Urheberrecht

340

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


 
Institutionsinterne Forschungsgruppen bestehen in den Lebens- und 
Naturwissenschaften aus circa fünf bis zwanzig Nachwuchsforschenden 
(Masteranden, Doktoranden, Post-Docs)1652, die in einem besonderen Be
treuungsverhältnis zum jeweiligen Lehrstuhl- oder Institutsleitenden ste
hen.1653

„Also das ist wie eine Familie.“1654

Ähnliche Größen weisen die Forschungseinheiten (Lehrstühle) in den In
genieurwissenschaften auf.1655

 
Die institutionsinterne Forschungsgruppenarbeit ist in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften nicht verbreitet, auch wenn eine zunehmende Kul
tur der kollektiven Zusammenarbeit erkennbar ist.1656 Diese findet aller
dings weniger dauerhaft institutionsintern als vielmehr projektbezogen1657 

(z.B. in Nachwuchsgruppen) statt. Diese projektbezogene Arbeit gewinnt 
mit der zunehmenden Internationalität1658 und Interdisziplinarität1659 der 
Wissenschaft auch in anderen Disziplinen an Bedeutung.

Damit einher geht die zunehmende institutionsübergreifende Zusam
menarbeit in Forschungsgruppen.1660 Hierbei arbeiten teilweise Menschen 
in Forschungsprojekten zusammen, die sich untereinander nicht ken
nen.1661

Überdies ist zu berücksichtigen, dass das Arbeiten in einer konstanten 
abgegrenzten Forschungsgruppe – auch in den Lebenswissenschaften – 
nicht mehr die Regel ist.1662

1652 Interview mit P_L2, Z. 51; Interview mit P_L3, Z. 131–132: 5-6 Doktoranden 
als Forschungsgruppe; Interview mit P_N2, Z. 107: „ganz viele“ Doktoranden 
und Postdoktoranden, Masteranden, Bacheloranden, Vertiefungsstudierende; 
Interview mit P_N3, Z. 57.

1653 Interview mit P_N2, Z. 107; Interview mit P_N3, Z. 57.
1654 Interview mit P_N2, Z. 107.
1655 Interview mit P_IN1, Z. 28, 49–50: [unter 10] Lehrstuhlmitarbeitende.
1656 Interview mit P_G2, Z. 111; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 20.
1657 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 20; Interview mit P_S2, Z. 49; Inter

view mit P_L2, Z. 51.
1658 Interview mit P_G1, Z. 31; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 19.
1659 Interview mit P_G2, Z. 111.
1660 Interview mit P_G1, Z. 35; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 67; Inter

view mit P_S2, Z. 49; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 19.
1661 Interview mit P_G4, Z. 111.
1662 Interview mit P_L2, Z. 51.
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Forschungsgruppenserver

Viele Forschungsgruppen betreiben einen gemeinsamen Server oder eine 
„Cloud“, worauf urheberrechtlich geschützte Materialien Dritter für die 
Mitglieder abrufbar sind.1663 Die Server dienen zur Information über inter
essante Literatur zu einem gemeinsamen Thema,1664 unterstützen bei der 
Arbeit an gemeinsamen Publikationen1665 oder bereiten forschungsgrup
peninterne Seminare vor.1666 Zum Teil wird ihr Betrieb mit dem effizien
ten Einsatz von Forschungsgeldern begründet.1667

 
Auch in institutionsübergreifenden Forschungsgruppen wird es als absolut 
essenziell oder zumindest regelhaft angesehen, Fachliteratur mit Kollegin
nen und Kollegen zu teilen.1668 Anders als beim forschungsgruppeninter
nen „Teilen“ kann dabei allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass 
der Empfänger zwangsläufig über seine Institution Zugang zu dieser Pu
blikation hätte.1669

 
Als auf dem Server abrufbares Material dominieren Journalartikel, die 
in voller Länge auf Forschungsgruppenservern eingestellt werden.1670 In 
diesem Kontext wird die Verfügbarkeit der Journalartikel im Universitäts
netz betont, weshalb die Bereitstellung auf dem eigenen Server nicht als 
rechtliches Problem wahrgenommen wird.1671

aa.

1663 Bejahend: Interview mit P_G1, Z. 111; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, 
Z. 17–18; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 78, 82; Interview mit P_L1 - Teil 2, 
Z. 34–35; Interview mit P_N4, Z. 61; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 84; 
Interview mit P_IN1, Z. 54, 63–64; Interview mit P_IN2, Z. 50–51; Interview 
mit P_IN3, Z. 48–49; verneinend: Interview mit P_L2, Z. 44–45.

1664 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, 
Z. 19, 21; Interview mit P_N2, Z. 107; Interview mit P_N4, Z. 61.

1665 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 21.
1666 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 84, 93.
1667 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 97.
1668 Interview mit P_G4, Z. 99, 113; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 21; 

Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 95.
1669 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 21.
1670 Interview mit P_G1, Z. 112–113; Interview mit P_L3, Z. 134; Interview mit 

P_N5 und Bib_N5, Z. 84; Interview mit P_IN1, Z. 64; Interview mit P_IN3, 
Z. 52–53.

1671 Interview mit P_N2, Z. 107; Interview mit P_N4, Z. 63; Interview mit P_N5 
und Bib_N5, Z. 85; Interview mit P_IN3, Z. 53, 85 (in Bezug auf Studierende).
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Auch im seltenen Fall des Einzelkaufs von Artikeln („Pay on Demand“) 
kommt es zu einer Bereitstellung auf dem Forschungsgruppenserver.1672

 
Ebenfalls befindet sich eingescannte Forschungsliteratur auf Forschungs
gruppenservern der Forschenden der Sozialwissenschaften.1673 In den Geis
teswissenschaften werden vereinzelt vollständige (Scans von) Büchern 
sowie Buchkapitel1674 auf Forschungsgruppenservern zur Verfügung ge
stellt.1675

In den Ingenieurwissenschaften ist die Ablage von Normen auf For
schungsgruppenservern von erheblicher Bedeutung.1676 Inzwischen gestat
ten die Nutzungsbedingungen der Datenbank („Perinorm“) die öffentli
che Zugänglichmachung der Normen für Forschende an der gleichen 
Institution; anders als bei der allgemeinen Forschungsliteratur haben die 
meisten Forschenden Kenntnis über diese Gestattung im Subskriptionsver
trag.1677

Auch urheberrechtlich geschützte Abbildungen werden zur Wiederver
wendung (z.B. in Präsentationen) auf den Forschungsgruppenservern ab
gelegt.1678

 
Von der Bereitstellung von Werken zur Unterrichtung über den Stand der 
Forschung zu unterscheiden sind erstens Server, auf denen die Forschungs
gegenstände selbst zur gemeinsamen Verwendung abgelegt werden (z.B. 
psychologische Tests und Fragebögen1679).

 
Weiterhin sind zu unterscheiden die Forschungsgruppenserver, die ledig
lich zur Verwaltung und Archivierung von eigenen Publikationen und 
urheberrechtlich nicht geschützten Daten der Forschungsgruppe zum 
Zwecke der Nachnutzung innerhalb der Forschungsgruppe betrieben 

1672 Interview mit P_IN1, Z. 67; Interview mit P_IN3, Z. 53.
1673 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18.
1674 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 95.
1675 Interview mit P_G1, Z. 112–113; Interview mit P_G4, Z. 113.
1676 Interview mit P_IN1, Z. 64.
1677 Interview mit P_IN1, Z. 80. Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den Maß

nahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Zugangs 
zu bestehendem Wissen in diesem Teil der Untersuchung.

1678 Interview mit P_L2, Z. 58–59; Interview mit P_N2, Z. 123; Interview mit 
P_IN3, Z. 48–49.

1679 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 82.
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werden:1680 Auch unfertige Manuskripte werden den Mitgliedern der For
schungsgruppe auf diesem Weg verfügbar gemacht.1681 Gleiches gilt für 
mikroskopische Rohdaten, die mit Kollegen auf internationaler Ebene ge
tauscht werden, um Werkzeuge zur Analyse dieser Daten zu bewerten und 
zu vergleichen.1682

Schließlich existieren Linksammlungen für die eigene Forschungsgrup
pe.1683

Austausch von Materialien

Sehr verbreitet ist der Austausch urheberrechtlich geschützter Materialien 
in der privaten Kommunikation zwischen Mitgliedern einer Forschungs
gruppe. Häufig erfolgt die Versendung von Fachliteratur per E-Mail;1684 

vereinzelt kommt es lediglich zu einer Linkversendung.1685

Zum Teil werden Beiträge ausgedruckt und analog an Mitglieder der 
Forschungsgruppe weitergegeben; dies gilt insbesondere in Bezug auf un
veröffentlichte Werke Dritter, die sich im Review-Prozess befinden – auch 
unter Missachtung der jeweiligen vertraglichen Regelungen der Journals 
für das Peer Review-Verfahren.1686

Hilfstätigkeiten

In der Forschungsgruppe kommt es zu zahlreichen Hilfstätigkeiten wie 
beispielsweise das Einscannen von Publikationen zu Lehr-, Forschungs- 

bb.

cc.

1680 Interview mit P_L2, Z. 52–57; Interview mit P_N3, Z. 64–67; Interview mit 
P_IN2, Z. 23.

1681 Interview mit P_N3, Z. 67; Interview mit P_IN2, Z. 49.
1682 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 19.
1683 Interview mit P_IN1, Z. 64.
1684 Interview mit P_G4, Z. 113; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 76; Interview mit 

P_L2, Z. 42–43, 65; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 21; Interview 
mit P_N3, Z. 29; Interview mit P_N4, Z. 59; Interview mit P_N5 und Bib_N5, 
Z. 62.

1685 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_IN3, Z. 55 (auch in Bezug 
auf den Austausch via E-Mail mit Personen außerhalb der eigenen Forschungs
gruppe).

1686 Interview mit P_N2, Z. 119–121.
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und Informationszwecken durch Mitarbeitende.1687 Auch werden Litera
turrecherchen von Mitarbeitenden durchgeführt, deren Ergebnisse an
schließend entweder per E-Mail versendet oder über den Forschungsgrup
penserver öffentlich zugänglich gemacht werden.1688

Zusammenarbeit außerhalb der eigenen Forschungsgruppe

Auch außerhalb der eigenen Forschungsgruppe spielt die Verfügbarkeit 
von Forschungsliteratur eine wichtige Rolle:

Zum einen ist die Verfügbarkeit von Forschungsliteratur für die Trans
parenz der Forschungsleistung als Grundlage der Leistungsbewertung für 
Forschende von Bedeutung.1689 Darauf wird im Rahmen der Darstellun
gen zur Qualitätssicherung von Forschung einzugehen sein.1690

Zum anderen wird die Verfügbarkeit von Forschungsliteratur im Zu
sammenhang mit Unternehmenskooperationen und Auftragsforschung 
als wichtig wahrgenommen: Einige Forschende an Universitäten, insbe
sondere im Bereich der Lebens-, Natur- und Ingenieurwissenschaften, 
kooperieren heute vielseitig mit Unternehmen der freien Wirtschaft:1691 

Es bestehen vergangene oder künftige Forschungskooperationen oder es 
wird Auftragsforschung durchgeführt. Der Umgang mit urheberrechtlich 
geschützten Materialien im Projekt gestaltet sich dabei sehr unterschied
lich: Es wird jedenfalls durch wörtliche Zitate oder Verweise auf Literatur 
Bezug genommen.1692

c.

1687 Interview mit P_G1, Z. 25 (zur Vorbereitung von TDM-Aktivitäten); Interview 
mit P_G2, Z. 47 (zur Vorbereitung einer Lehrveranstaltung); Interview mit 
P_S1 und WissMit_S1, Z. 26–28; Interview mit P_N4, Z. 33 (zur Kenntnisnah
me von Fachliteratur außerhalb der Universität).

1688 Interview mit P_IN3, Z. 19, 29.
1689 Interview mit P_G3, Z. 227; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 67.
1690 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung in diesem 

Teil der Untersuchung.
1691 Bejahend: Interview mit P_L2, Z. 69; Interview mit P_L3, Z. 52; Interview mit 

P_N3, Z. 77; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 134; Interview mit P_IN1, 
Z. 24; Interview mit P_IN2, Z. 65; Interview mit P_IN3, Z. 42; Interview 
mit P_IN4 - Teil 1, Z. 70; bei einzelnen Forschenden der Disziplin von Bedeu
tung: Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 40; Interview mit P_N4, 
Z. 110; verneinend: Interview mit P_G1, Z. 147; Interview mit P_G4, Z. 133; 
Interview mit P_S2, Z. 57; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 84; Interview mit 
P_L1 - Teil 2, Z. 44; Interview mit P_N2, Z. 135.

1692 Interview mit P_L2, Z. 81; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 136.
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„Aber wie gesagt, unsere, diese wissenschaftliche Literatur empfinde 
ich eigentlich eher als so etwas wie ein
Schraubenschlüssel beim Handwerker.“1693

Einige Forschende übersenden aus Praktikabilitätsgründen die Fachlitera
tur (insbesondere Zeitschriftenbeiträge) direkt an die Unternehmen.1694 

Dabei wird die Zulässigkeit eines solchen Vorgehens (auch bezüglich 
der eigenen Publikationen) unterschiedlich beurteilt.1695 Eine individuel
le Rechtevereinbarung über die Zusendung urheberrechtlich geschützter 
Materialien wird jedenfalls als nicht praktikabel eingeschätzt.1696 Eine Per
son weist in diesem Zusammenhang auch auf die legale Möglichkeit der 
Verfügbarmachung durch Auswahl frei und öffentlich zugänglicher Mate
rialien (z.B. Handreichungen der EU) hin.1697

Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen

In den letzten Jahren gewinnt der Aspekt der Replizierbarkeit in der 
Forschung verstärkt an Bedeutung.1698 Er äußert sich zum einen in den 
Bemühungen zur allgemeinen Verfügbarmachung von Forschungsergeb
nissen; zum anderen wird Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen im 
Rahmen von Peer Review-Prozessen angestrebt.1699

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fordert zum Zwecke der Qua
litätssicherung in ihrem Kodex zur guten wissenschaftlichen Praxis fach
übergreifend jedenfalls eine ausführliche Beschreibung von Materialien 
und Methoden, die eine Replikation bzw. Bestätigung der Erkenntnisse 
durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermöglicht.1700 

2.

1693 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 136.
1694 Interview mit P_L3, Z. 60, 66; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 136.
1695 Kein Bewusstsein für Unzulässigkeit: Interview mit P_L3, Z. 60, 62; Interview 

mit P_N5 und Bib_N5, Z. 136; Durchaus Bewusstsein für Unzulässigkeit: 
Interview mit P_N3, Z. 79.

1696 Interview mit P_L3, Z. 74, 76.
1697 Interview mit P_IN3, Z. 47.
1698 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_N2, Z. 121; Interview mit P_IN4 - 

Teil 1, Z. 41 (sogar von Konferenzen / Journals gefordert).
1699 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 83. Zur Peer Review vgl. die Darstellungen 

zur Qualitätssicherung von Forschung sogleich in diesem Teil der Untersu
chung.

1700 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli
cher Praxis - Kodex, S. 14f.
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Eine solche Beschreibung der Methoden zum Zwecke der Reproduzierbar
keit erfolgt in einigen Fächern.1701

In mehreren Fächern kommt es darüber hinaus, soweit die Forschungs
daten nicht anderweitig verfügbar sind,1702 zu einer Verfügbarmachung – 
insbesondere, wenn diese von Forschungsförderprogrammen oder Konfe
renzveranstaltenden gefordert werden.1703

 
Welche Forschungsdaten tatsächlich zur Reproduktion erforderlich sind, 
ist in den Fächern unterschiedlich:

In Wissenschaften, in denen eigene Daten erhoben wurden und daher 
anderweitig nicht verfügbar sind, ist für eine Reproduktion jedenfalls ein 
Zugriff auf diese Daten erforderlich (z.B. Interviewdaten).1704

Gleiches gilt für die psychologische Forschung, in der standarisierte 
Tests und Fragebögen eingesetzt werden. Um die Vergleichbarkeit von 
Studien und Daten sicherzustellen, bedarf es eines Zugangs und der Di
gitalisierung von Testbögen; nur bei Verfügbarkeit der Tests kann eine 
Replizierbarkeit der Forschungsergebnisse sichergestellt werden.1705

In den Geisteswissenschaften ist zum Zwecke der Qualitätsüberprüfung 
ebenfalls ein Zugriff auf die der Publikation zugrundeliegenden Materiali
en (z.B. aus Archiv, Museum oder Bibliothek) nötig, wobei dazu – wegen 
des verbreiteten Weitergabeverbots von Vervielfältigungen – häufig die 
Institution selbst aufgesucht werden muss.1706 Aufgrund der Natur der 
Forschungsgegenstände ist es bisher nicht üblich, dass diese Dritten zum 
Zwecke der Qualitätsüberprüfung zur Verfügung gestellt werden.1707

In den Naturwissenschaften werden dagegen vor allem – urheberrecht
lich nicht geschützte – Messdaten aus Laboruntersuchungen zur Verfü
gung gestellt.1708 Das ermöglicht anderen Forschenden, dieselben und 
andere Berechnungen an den Daten durchzuführen.

1701 Interview mit P_N2, Z. 121.
1702 Interview mit P_G1, Z. 59; Interview mit P_G3, Z. 131; Interview mit P_N5 

und Bib_N5, Z. 32 (nur in Bezug auf urheberrechtlich nicht geschützte Mess
daten); Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 57, 59 (Bereitstellung über öffentlich 
zugängliche IP-Adresse).

1703 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 32, 36; Inter
view mit P_IN2, Z. 49; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41.

1704 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63.
1705 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1706 Interview mit P_G3, Z. 129, 131; Interview mit P_G4, Z. 77.
1707 Interview mit P_G3, Z. 138–139.
1708 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 34, 36.
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In der Informatik und den digitalen Geisteswissenschaften bedarf es 
zur Reproduktion jedenfalls des erstellten Software-Codes sowie der ggf. 
zur Analyse genutzten Ursprungsmaterialien, mit denen gearbeitet wurde 
(z.B. Volltexte von Zeitschriftenartikeln, Blogposts).1709

„[I]ch habe einen Artikel geschrieben, wie ich irgendwie eine Da
tenbank aus 10 Millionen [NAME EINER INTERNATIONALEN 
ZEITUNG] Artikeln extrahiert habe. Jetzt müsste ich, um das repli
zierbar zu machen, dieses 10 Millionen [NAME EINER INTERNA
TIONALEN ZEITUNG] Artikel natürlich auch anderen Gutachtern, 
Forschenden zur Verfügung stellen. Und ( . ) da wird es dann schwie
rig.“1710

 
„Wenn es dann bedeutet, ich kann jetzt, ich muss jetzt dann einen 
solchen Datenbestand lizensieren, um dann meine Arbeit zu machen, 
und jemand anderes, der das nachvollziehen möchte, müsste dann 
auch die Subskriptionsgebühren bezahlen, nur, um das reviewen zu 
können, so läuft das ( . ) Also das möchte ich nicht, dass es so 
läuft. ( . )“1711

Falls eine Zurverfügungstellung aus rechtlichen Gründen nicht erfolgen 
kann, hat dies in einigen Fächern Auswirkungen auf die Publizierbarkeit 
von Ergebnissen, was ggf. im Rahmen urheberrechtlicher Rechtsetzung zu 
berücksichtigen ist:

„Und es wird auch immer schwieriger, tatsächlich veröffentlicht zu 
bekommen, die diese Reproduzierbarkeitskriterien nicht erfüllen.“1712

Deswegen wählen Forschende ihre Forschungsthemen bewusst nach die
sen Kriterien aus: Es ist zu beobachten, dass vergleichsweise viele For
schungsprojekte zu Materialien existieren, bei denen die urheberrechtliche 
Schutzfrist bereits abgelaufen ist oder bei denen eine freie Lizensierung 
besteht, um eine Reproduzierbarkeit infolge Verfügbarmachung sicherzu
stellen.1713 Seitens der Forschenden besteht allerdings ein dringendes Be

1709 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41; in Bezug auf ein geisteswissenschaftliches 
Text und Data Mining-Projekt: Interview mit P_G1, Z. 41.

1710 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41.
1711 Interview mit P_G1, Z. 59.
1712 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41.
1713 Interview mit P_G1, Z. 21, 41, 43, 45, 51, 53, 63; Interview mit P_G3, Z. 43, 

213; Interview mit P_S2, Z. 3; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 53; Interview mit 
P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
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dürfnis, auch Materialien nachnutzbar beforschen zu können, die derzeit 
noch dem Urheberrecht unterliegen.1714

Qualitätssicherung von Forschung

Seitens des Forschenden trat in den Interviews ein Bedürfnis nach Quali
tätssicherung von Forschung zu tage.1715

 
Verbreitet ist die Qualitätssicherung durch Peer Review-Prozesse: Peer Re
view-Prozesse sind dadurch gekennzeichnet, dass Personen, die in einem 
bestimmten Fach wissenschaftlich tätig sind, die Qualität von Publikatio
nen oder Projekten anderer Personen, die ebenfalls in diesem bestimmten 
Fach wissenschaftlich tätig sind, vor deren Erscheinen oder Durchführung 
begutachten.1716

Neben dem Versuch der Replikation von Forschungsergebnissen1717 op
timieren Peer Review-Prozesse die Qualität wissenschaftlicher Publikatio
nen1718, steigern deren Impact1719 und regen bestenfalls den konstruktiven 
wissenschaftlichen Diskurs an.1720

„Und das, was man schreibt, sollte natürlich auch auf Herz und Nie
ren geprüft werden, damit es sich überhaupt lohnt, das zu lesen.“1721

In allen vier Wissenschaftsbereichen wird Peer Review zur objektiven 
Qualitätskontrolle von Zeitschriftenartikeln und der zugrundeliegenden 

3.

1714 Interview mit P_G1, Z. 45; Interview mit P_G3, Z. 43.
1715 Interview mit P_G2, Z. 59: „zunehmend“; Interview mit P_S1 und Wiss

Mit_S1, Z. 58–59; Interview mit P_S2, Z. 58–59; Interview mit P_L2, Z. 82–83; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 48–49; Interview mit P_N2, Z. 43; 
Interview mit P_N3, Z. 86; Interview mit P_N4, Z. 64; Interview mit P_IN1, 
Z. 129–130; Interview mit P_IN2, Z. 74–75: „meistens“; Interview mit P_IN3, 
Z. 56–57; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 83.

1716 Interview mit P_S2, Z. 61; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 108; Interview 
mit P_L1 - Teil 1, Z. 20; Interview mit P_L2, Z. 120–121; Interview mit 
P_L3, Z. 34.

1717 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 83.
1718 Interview mit P_G2, Z. 57; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63; Inter

view mit P_L1 - Teil 1, Z. 14; Interview mit P_L2, Z. 119; Interview mit P_L3, 
Z. 31–32; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 38.

1719 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 14.
1720 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 65; Interview mit P_N2, Z. 19, 121.
1721 Interview mit P_IN3, Z. 69.
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Forschung genutzt.1722 In einigen Fachkollegien (Philosophie, Rechtswis
senschaft) sind daneben subjektiv geprägte „Ordinarienstrukturen“ vor
handen.1723

Auch zur Begutachtung von (Akademie-/DFG-)Projekten, Konferenzbei
trägen oder Personen für spezielle Forschungsstipendien und Druckkos
tenbeihilfen übernehmen Personen aus dem Bereich der Forschung die 
Qualitätsüberprüfung.1724

 
Die Qualitätssicherungsfunktion der Peer Review-Prozesse tritt insbeson
dere zu Tage bei der Bewertung von Preprints: Eine Veröffentlichung 
ohne vorherige Kontrolle durch die wissenschaftliche Gemeinschaft wird 
daher nicht von allen Forschenden positiv wahrgenommen:1725

„Das ist viel konsequenter, das dann so zu machen. Aber dass das im 
Grunde direkt aus der Forschung, direkt in ( . ) den offenen Vollzug 
da geht, ja, aber was ist denn mit der Qualitätskontrolle? [...] Also wer 
beobachtet das denn? Also wir haben ja das gleiche Problem, was die 
Informationsmedien haben. Liest man die Frankfurter Allgemeine, die 
Süddeutsche oder informiert man sich irgendwo im weltweiten Gewe
be darüber, was los ist, und dann hat man den ganzen Wahnsinn, den 
man da immer lesen kann. Genauso ist das mit Forschung.
Forschung ist heute immer noch ein Verfahren der Qualitätskontrol
le.“1726

Völlig ausschließen kann auch die Durchführung eines Peer Review-Pro
zesses unwahre Veröffentlichungen allerdings nicht.1727 Dies ist insbeson
dere auf den stetigen Zeitdruck und die große Menge an Veröffentlichun

1722 Interview mit P_G2, Z. 59: „zunehmend“; Interview mit P_S1 und Wiss
Mit_S1, Z. 58–59; Interview mit P_S2, Z. 58–59; Interview mit P_L2, Z. 82–83; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 48–49; Interview mit P_N2, Z. 43; 
Interview mit P_N3, Z. 86; Interview mit P_N4, Z. 64; Interview mit P_IN1, 
Z. 129–130; Interview mit P_IN2, Z. 74–75: „meistens“; Interview mit P_IN3, 
Z. 56–57; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 83.

1723 Interview mit P_G2, Z. 58–61.
1724 Interview mit P_G1, Z. 73; Interview mit P_G2, Z. 34, 39; Interview mit P_S1 

und WissMit_S1, Z. 63.
1725 Interview mit P_G2, Z. 57; Interview mit P_L3, Z. 32.
1726 Interview mit P_G2, Z. 57.
1727 Interview mit P_G3, Z. 151: „Die Leute wollen gerne Zustimmung haben, 

es ist nicht wichtig, ob es plausibel ist. [...] Weil da ist nicht mehr wichtig, 
ist das richtig oder falsch.“; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 90; Interview mit 
P_L3, Z. 8.

Teil 3 Die Forschenden: Interessen und Nutzungshandlungen im Urheberrecht

350

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


gen in der Wissenschaft zurückzuführen, wodurch auch die Qualität der 
Kontrolle sinkt.1728

 
Peer Review-Prozesse laufen in der Regel „double-blind“ ab, sodass weder 
die begutachtete noch die begutachtende Person Kenntnis von der Person 
des jeweils anderen hat.1729 Es kommt allerdings durchaus vor, dass auch 
bei „blind“ geplanten Verfahren die begutachtende Person Kenntnis von 
der Person der begutachteten Person erhält (z.B. infolge bekannter, spezi
eller Forschungsschwerpunkte).1730

Ablauf von Peer Review-Prozessen

Der Ablauf von Peer Review-Prozessen ist wie folgt:
Nach Einreichung eines Skripts bei einem Herausgebenden (entweder 

forschende Einzelperson1731 oder Verlag1732), die begleitet ist durch einen 
„Cover Letter an den Editor“ sowie einen Abstract, wird durch den Her
ausgebenden eine begutachtende Person bestimmt.1733 Diese wird per 
E-Mail um Begutachtung gebeten.1734 Die Organisation der Peer Review 
läuft dabei vorrangig unentgeltlich; es sei denn, sie wird durch einen 
Verlag übernommen.1735

Im Falle einer positiven Rückmeldung erhält die begutachtende Person 
bei den meisten Zeitschriften einen Zugang zu einer durch einen Verlag 
bereitgestellten Online-Plattform, die das Manuskript sowie gegebenen

a.

1728 Interview mit P_G2, Z. 39; Interview mit P_L2, Z. 119; Interview mit P_IN3, 
Z. 69.

1729 Interview mit P_G1, Z. 75; Interview mit P_G2, Z. 63; Interview mit P_S3 - 
Teil 1, Z. 86; Interview mit P_L3, Z. 36; Interview mit P_N1, Z. 48; Interview 
mit P_N3, Z. 87; Interview mit P_N4, Z. 65; Interview mit P_IN3, Z. 59.

1730 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 61; Interview mit P_IN1, Z. 136.
1731 Interview mit P_N4, Z. 87; Interview mit P_IN3, Z. 59.
1732 Interview mit P_L2, Z. 127–129; Interview mit P_N3, Z. 87; Interview mit 

P_N4, Z. 87; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 64.
1733 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 86; Interview mit P_L3, Z. 36, 38; Interview 

mit P_N2, Z. 49; Interview mit P_N4, Z. 87; Interview mit P_N5 und Bib_N5, 
Z. 64; Interview mit P_IN3, Z. 59.

1734 Interview mit P_L2, Z. 119.
1735 Interview mit P_L2, Z. 127–129.
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falls zusätzliche Materialien („additional information“) bereithält.1736 Die 
Materialien sind herunterladbar, um eine Lektüre offline und mobil zu er
möglichen. 1737

Die Materialien dürfen – bereits aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 
zwischen begutachtender Person und herausgebender Person – nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 1738 Trotzdem kommt es teilweise zu einer 
Weitergabe in Papierform;1739 in einigen Fällen wird sie jedenfalls von den 
befragten Personen vermutet.1740

Das finale Review ist in eine Online-Maske einzufügen, die Kommen
tarfelder mit verschiedenen Graden der Zugänglichkeit aufweisen kann 
(Kommentar für begutachtete Person, Kommentar für herausgebende Per
son).1741 Im Anschluss an die Begutachtung erhält die einreichende Person 
eine Mitteilung und Gelegenheit, die Anmerkungen der begutachtenden 
Personen einzuarbeiten, bevor das Manuskript nach erneuter Prüfung und 
Plagiatskontrolle zur Veröffentlichung freigegeben wird.1742

 
Diese Begutachtung wird in der Regel nicht vergütet.1743

Art der Materialien im Peer Review-Prozess

Bei den eingereichten Manuskripten handelt es sich überwiegend um voll
ständige, unveröffentlichte Werke, die nach erfolgreicher Review in einer 

b.

1736 So ausdrücklich: Interview mit P_G2, Z. 41; Interview mit P_L3, Z. 36, 38; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 54; Interview mit P_N4, Z. 87; 
wohl auch: Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 86.

1737 Interview mit P_G2, Z. 41.
1738 Interview mit P_G2, Z. 39; Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit 

P_IN2, Z. 83–85.
1739 Interview mit P_N2, Z. 107, 121.
1740 Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit P_N2, Z. 5, 7, 19, 121.
1741 Interview mit P_L3, Z. 38; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 54; 

Interview mit P_N2, Z. 49; Interview mit P_N4, Z. 87; Interview mit P_IN3, 
Z. 59; wohl auch: Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 86.

1742 Interview mit P_N2, Z. 45.
1743 Interview mit P_N4, Z. 87; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 64.
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Zeitschrift oder als Buchpublikation erscheinen werden.1744 Dazu werden 
Abbildungen gereicht.1745

 
Der begutachtenden Person sollte es möglich sein, die Qualität der For
schung unter Zuhilfenahme des Materials zu beurteilen, das seitens der 
begutachteten Person zur Verfügung gestellt wird.1746 Es sollten keine 
zusätzlichen Materialien von außerhalb – möglicherweise gegen Zahlung 
eines Entgelts – herangezogen werden müssen.1747

 
Sofern eine Bereitstellung des Ursprungsmaterials erfolgt, wird allein diese 
derzeit bereits als Qualitätsmerkmal von Forschung wahrgenommen, da 
auf diese Weise die Überprüfbarkeit von Forschungsergebnissen sicherge
stellt ist.1748

Wenn Materialien nur teilweise zur Verfügung gestellt werden, sei eine 
Begutachtung „tatsächlich schwierig“; eine teilweise Begutachtung sei le
diglich eine Hochrechnung.1749 Eine Qualitätskontrolle über Zeitschriften
artikel (insbesondere im Bereich der qualitativen, aber auch der quantitati
ven Sozialforschung) sei mangels vollständigen Zugriffs auf das empirische 
Ursprungsmaterial häufig nicht möglich.1750 Trotzdem ist sie weit verbrei
tet und einem offenen Umgang mit Daten wird misstrauisch gegenüber 
gestanden.1751

 
Bei der Zugänglichmachung von Ursprungsmaterial unterscheiden sich 
die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen im Übrigen erheblich:1752

1744 Interview mit P_G2, Z. 63, 65; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 88; Interview 
mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 52; Interview mit P_N4, Z. 87; Interview mit 
P_IN2, Z. 77; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 77.

1745 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 86.
1746 Interview mit P_IN1, Z. 132; Interview mit P_IN2, Z. 77.
1747 Interview mit P_IN2, Z. 77, 79; zusätzliche Literatur in Erwägung ziehend: 

Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 52.
1748 Interview mit P_G1, Z. 41; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 69; Inter

view mit P_S3 - Teil 1, Z. 90; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 40.
1749 Interview mit P_G2, Z. 36–37, 39.
1750 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63, 65.
1751 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 90.
1752 Wird sehr selten zur Verfügung gestellt: Interview mit P_S1 und WissMit_S1, 

Z. 62; wird nicht zur Verfügung gestellt: Interview mit P_S2, Z. 59; in Bezug 
auf Rohdaten: Interview mit P_G2, Z. 65; dagegen (nicht urheberrechtlich 
geschützte) Cif-Files zur Verfügung gestellt: Interview mit P_N2, Z. 49.
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Generell ist eine Zugangsverschaffung seitens der begutachteten Person 
unüblich, wenn davon ausgegangen werden darf, dass die begutachten
de Person Zugang zum Forschungsgegenstand hat oder sich verschaffen 
kann.1753 Wenn dies nicht der Fall ist, werden bisher Beschreibungen oder 
(im Rahmen des Zitatrechts) Abbildungen genutzt.1754

Zum Teil werden dafür rechtliche Gründe angeführt:

„Weil es mir ja nicht – also selbst, wenn ich Kopien davon hätte, wäre 
es mir – ich unterschreibe ja, dass ich die nicht weitergebe – wäre es 
mir im strengen Sinne nicht erlaubt, diese Kopien weiterzugeben.“1755

In Geschichte, Psychologie und der Mathematik kommt es bisher sehr 
selten bis gar nicht zu einer Bereitstellung der Daten durch die zu begut
achtende Person.1756 In der Informatik werden Daten und urheberrecht
lich geschützte Software „häufig“ bereitgestellt und sind damit Teil des 
Begutachtungsprozesses.1757 In den Medienwissenschaften erscheint eine 
Zugänglichmachung von Ursprungsmaterialien zwar in Zukunft möglich 
– die befragte Person weist in diesen Zusammenhang allerdings auf zu 
erwartende oder zumindest naheliegende Rechtsverstöße in Form der voll
ständigen Weitergabe der Werke hin.1758

In den übrigen Natur- und Lebenswissenschaften werden häufig soge
nannte „supporting information“ seitens der begutachteten Person zur 
Verfügung gestellt, die auch später als Anhang gemeinsam mit der Publi
kation abrufbar sind.1759 Bei diesen Informationen (z.B. Messdaten in Ex
cel-Tabellen, Rohdaten) handelt es sich nach Einschätzung der befragten 
Personen nicht um urheberrechtlich geschützte Materialien Dritter.1760 

Allerdings werden auch Abbildungen, Transkripte qualitativer Interviews 
und Movies – wie auch in anderen Wissenschaftsbereichen – als unterstüt
zendes Material zur Verfügung gestellt.1761

1753 Interview mit P_G3, Z. 129–131; Interview mit P_G4, Z. 77; Interview mit 
P_S2, Z. 59, 61; Interview mit P_N2, Z. 49.

1754 Interview mit P_S2, Z. 59, 63.
1755 Interview mit P_G4, Z. 77.
1756 Interview mit P_G4, Z. 81; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 88; Interview mit 

P_N4, Z. 65, 89.
1757 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 77.
1758 Interview mit P_S2, Z. 63.
1759 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16; Interview mit P_L3, Z. 36; Interview mit 

P_N2, Z. 49; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 40.
1760 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16, 18; Interview mit P_N2, Z. 49, 50.
1761 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 86; 

Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16, 18.
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Des Weiteren ist es unüblich, der begutachtenden Person zusätzliche, 
urheberrechtlich geschützte Informationen sowie Literatur über diese 
Plattform zur Verfügung zu stellen.1762 Einzig im seltenen Fall von bisher 
unveröffentlichten, eigenen Werken, auf die zum Verständnis unbedingt 
zu verweisen ist, erfolgt in der Regel eine Zugänglichmachung des voll
ständigen Werkes.1763 Auch im Falle schwer verfügbarer Publikationen 
wird seitens der begutachteten Person lediglich auf die Publikation verwie
sen1764 oder erforderlichenfalls vermittelt die herausgebende Person der 
begutachtenden Person entsprechenden Zugang zu der notwendigen Pu
blikation.1765 Falls ausnahmsweise die Qualität des Manuskripts aufgrund 
nicht berücksichtigter Literatur beanstandet wird, kommt es zu einer Link
versendung oder einem Hinweis auf eine Fundstelle.1766

 
Im Rahmen der Begutachtung von Akademieprojekten oder Einzelperso
nen wird den begutachtenden Personen umfangreiches Material in voll
ständiger Länge über einen Server zur Verfügung gestellt,1767 wobei die 
Notwendigkeit der Zugänglichmachung in vollständigem Umfang betont 
wird.1768

Löschung nach Peer Review-Prozessen

Viele der befragten Personen löschen die Daten nach Begutachtung vom 
Rechner.1769 Dazu sind sie meistens vertraglich verpflichtet.1770 Einige 
geben als Grund der Löschung auch reine Praktikabilitätsgründe an 
(z.B. mangelnder Speicherplatz).1771

c.

1762 Interview mit P_S2, Z. 59; Interview mit P_L2, Z. 85, 87; Interview mit P_L4 
und Bib_L4 - Teil 2, Z. 52, 54; Interview mit P_N2, Z. 51, 55; Interview mit 
P_N3, Z. 87; Interview mit P_IN1, Z. 132; Interview mit P_IN2, Z. 79.

1763 Interview mit P_N2, Z. 51; Interview mit P_IN2, Z. 77, 81.
1764 Interview mit P_L2, Z. 85; Interview mit P_N2, Z. 57.
1765 Interview mit P_N2, Z. 57.
1766 Interview mit P_L2, Z. 87; Interview mit P_N3, Z. 87; die Möglichkeit zur 

Beanstandung von Zitationen aufzeigend: Interview mit P_N2, Z. 45ff.
1767 Interview mit P_G2, Z. 39.
1768 Interview mit P_IN2, Z. 81.
1769 Interview mit P_G2, Z. 41; Interview mit P_IN2, Z. 83.
1770 Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit P_IN2, Z. 83–85.
1771 Interview mit P_G2, Z. 41.
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Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft

In den Interviews traten nur wenige Maßnahmen zur Befriedigung der 
vorgenannten Bedürfnisse zu Tage. Entsprechend der Ausführungen zum 
Zugang zu bestehendem Wissen sind auch bezüglich der Verfügbarkeit 
von Forschungsliteratur für Dritte bestehende Lizenzverträge zu berück
sichtigen.

 
Der Musterlizenzvertrag sieht vor, dass es Forschenden grundsätzlich er
laubt ist,

“[…] to provide single printed or electronic copies of single Parts of 
the Licensed Material at the request of other individual Authorised 
Users; to provide single printed or electronic copies of single Parts of 
the Licensed Material to third-party colleagues for their scholarly or 
research use […].”1772

Damit schafft er die Möglichkeit des rechtmäßigen Email-Austausches zwi
schen Forschenden an der eigenen Institution sowie an anderen Institutio
nen sowie zur institutionsübergreifenden Bereitstellung auf Forschungsser
vern.

 
Andere Verträge mit den Rechtsinhabern sind dazu allerdings sehr unter
schiedlich ausgestaltet: So gestatten einige die öffentliche Zugänglichma
chung für Angehörige der Institution (z.B. Perinorm); auch die Terms 
of Use von IEEE Xplore gestatten durchaus eine Weitergabe an weitere 
„authorized users“, also „person[s] affiliated with a subscribing institution 
as […] student[s], faculty member[s], or employee[s].“1773 Online-Dienste 
auf juris.de gestatten hingegen in der Regel keine Weitergabe an Dritte.1774

 
Eine individuelle Rechteklärung durch den einzelnen Forschenden zur 
Verfügbarmachung von Forschungsliteratur für Dritte kommt dagegen 
nicht in Betracht: Sie wird vielmehr – anders als bei Abbildungen – als 
lebensfremd empfunden.1775 Zurückzuführen ist das unter anderem auf 
die Wahrnehmung der wissenschaftlichen Verlage als „Übermacht“ oder 

4.

1772 Abrufbar unter: https://www.nationallizenzen.de/tools/al-musterlizenz.
1773 IEEE, Legal Information: IEEE Xplore Terms of Use and Bot policy.
1774 agb | juris Das Rechtsportal, § 7.
1775 Interview mit P_L3, Z. 74, 78, 84.
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zumindest als nicht gleichwertiger Vertragspartner.1776 Allein die Mathe
matik nimmt in diesem Zusammenhang durch die abweichenden institu
tionellen Möglichkeiten (Repositorien) eine Sonderrolle ein.1777

Möglich, nur nicht verbreitet ist eine Linkversendung.1778

 
Bezüglich der Qualitätssicherung und Nachnutzung werden seitens der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft keine besonderen Maßnahmen ergriffen.

Urheberrechtliche Relevanz dieses Interesses

Verfügbarkeit von Forschungsliteratur

Wie bereits zuvor festgestellt, ist der weit verbreitete E-Mail-Versand von 
Literatur, die sich zunächst in der digitalen Bibliothek einer forschenden 
Person befindet und anschließend an andere Forschende innerhalb und 
außerhalb der eigenen Forschungsgruppe (auch an Unternehmen) ver
sandt wird, urheberrechtlich relevant und im Rahmen der Evaluation des 
§ 60c UrhG zu berücksichtigen.1779 Denn neben dem ggf. vorgeschalteten 
Einscannen von Literatur1780 und Generieren der PDF-Datei1781 erfolgt im 
Rahmen des E-Mail-Versands zunächst eine Speicherung im eigenen Ar
beitsspeicher, bevor durch das Drücken des „Senden“-Buttons eine Kopie 
auf dem Postausgangsserver des E-Mail-Providers der sendenden Person 
generiert wird. Auf dem Posteingangsserver des Providers der empfangen

III.

1.

1776 Interview mit P_G1, Z. 59, 83; Interview mit P_G2, Z. 25; Interview mit P_G4, 
Z. 11, 88, 107; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; Interview mit P_S2, 
Z. 29; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 108; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 4; 
Interview mit P_N2, Z. 75.

1777 Interview mit P_N4, Z. 85.
1778 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_IN3, Z. 55 (auch in Bezug 

auf den Austausch via E-Mail mit Personen außerhalb der eigenen Forschungs
gruppe).

1779 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an 
Zugang zu bestehendem Wissen in diesem Teil der Untersuchung.

1780 BGH, Urt. v. 05.07.2001 - I ZR 335/98, GRUR 2002, 246 (247) – Scanner; 
Haupt, ZUM 2002, 797 (798).

1781 BGH, Urt. v. 10.12.1998 - I ZR 100/96, ZUM 1999, 240 (243) – Elektroni
sche Pressearchive; zu allen Arten der Vervielfältigung gemäß § 16 UrhG 
vgl. Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandtke/Bul
linger, § 16 UrhG Rn. 15; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 13; 
Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 10.
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den Person entsteht wiederum eine weitere Vervielfältigung, ehe die emp
fangende Person die E-Mail inklusive Anhang zu einem Zeitpunkt ihrer 
Wahl abruft, auf ihrem Endgerät dauerhaft abspeichert oder ausdruckt. 
Mit diesem „elektronischen Brief“ sind also grundsätzlich mindestens 
drei Vervielfältigungen verbunden, die gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 
Abs. 1 UrhG urheberrechtlich relevant sein können. Während die Arbeits
speicher- und Provider-Kopien von der gesetzlich erlaubten Nutzung des 
§ 44a Nr. 1 bzw. Nr. 2 UrhG erfasst1782 und somit zulässig sind, bedarf die 
Vervielfältigung zum Abruf auf Seiten der empfangenden Person einer ge
sonderten urheberrechtlichen Erlaubnis. Dabei stellt sich insbesondere die 
Frage nach der Reichweite des Begriffs der kommerziellen Forschung in 
§ 60c UrhG sowie die – bereits im Rahmen der Forschung an Ursprungs
materialien relevante – Frage nach der Einordnung verschiedener Hilfstä
tigkeiten.1783

 
Zudem offenbart das arbeitsteilige Vorgehen, das in den Stellungnahmen 
und Interviews zu Tage tritt, eine weitere grundsätzlich urheberrechtlich 
relevante Handlung: Werden im Rahmen kollaborativer Forschung auf 
Forschungsgruppenservern und Lehrstuhllaufwerke vollständige (Scans 
von) Büchern sowie Buchkapitel,1784 urheberrechtlich geschützte Abbil
dungen1785 sowie – insbesondere – Zeitschriftenartikel1786 in voller Länge 
hochgeladen und kommt diesen gemäß § 2 Abs. 2 UrhG urheberrechtli

1782 KG, Urt. v. 30.04.2004 - 5 U 98/02, GRUR-RR 2004, 228 (231) – Ausschnitt
dienst; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 27; Haupt, ZUM 2002, 
797 (799); Haupt/Ullmann, ZUM 2005, 46 (48).

1783 Vgl. dazu die Darstellungen zur Zweckbestimmung der jeweiligen urheber
rechtlichen Regelung in Teil 2 dieser Untersuchung sowie die Darstellungen 
zur kollaborativen Forschung im Rahmen der Evaluation der Regelungen in 
Teil 4 dieser Untersuchung.

1784 Interview mit P_G1, Z. 112–113; Interview mit P_G4, Z. 113; Interview mit 
P_N5 und Bib_N5, Z. 95.

1785 Interview mit P_L2, Z. 58–59; Interview mit P_N2, Z. 123; Interview mit 
P_IN3, Z. 48–49.

1786 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 38f.; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 29; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31; Interview mit P_IN3, Z. 85; In
terview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 25; nur mit Bezug zum PDF-Format: Interview 
mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18.
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cher1787 oder – bei Fotografien – gemäß § 72 UrhG leistungsrechtlicher1788 

Schutz zu, liegt in der Online-Bereitstellung in der Regel eine öffentliche 
Zugänglichmachung im Sinne des §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG.1789

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Reichweite des 
urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbegriffs.1790 Zwar liegt im Fall rein insti
tutionsinterner Forschungsgruppen der MINT-Fächer, die „wie eine Fami
lie“ sind, keine „unbestimmte Zahl potenzieller Adressaten“1791 und somit 
meist keine urheberrechtlich relevante Öffentlichkeit vor.1792 Aufgrund 
der zunehmenden Projektbezogenheit und Interinstitutionalität – auch in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften – arbeiten in Forschungsprojekten 
jedoch immer öfter Menschen zusammen, die sich untereinander nicht 
kennen.1793

Nach der nationalen Definition in § 15 Abs. 3 UrhG, wonach zum 
Ausschluss der Öffentlichkeit ein persönliches Band im Sinne eines en

1787 Zu den Schutzvoraussetzungen vgl. Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG 
Rn. 50ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG 
Rn. 30ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 6ff.; Bullinger, in: Wandt
ke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 15ff.

1788 Lauber-Rönsberg, in: Ahlberg/Götting, § 72 UrhG Rn. 8ff.; Schulze, in: 
Dreier/Schulze, § 72 UrhG Rn. 9ff.; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 72 UrhG Rn. 23ff.; Thum, in: Wandtke/Bullinger, § 72 UrhG Rn. 12ff.

1789 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22.

1790 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbe
griff in Teil 1 dieser Untersuchung.

1791 EuGH, Urt. v. 07.08.2018 - C-161/17, GRUR 2018, 911 (912) Rn. 22 – Land 
Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Cordoba); EuGH, Urt. v. 07.12.2006 
- C-306/05, GRUR 2007, 225 (227) Rn. 37 – SGAE / Rafael; EuGH, Urt. v. 
07.03.2013 - C-607/11, GRUR 2013, 500 (502) Rn. 32 – ITV Broadcasting / 
TVC; EuGH, Urt. v. 13.02.2014 - C-466/12, GRUR 2014, 360 (361) Rn. 21 
– Svensson; EuGH, Urt. v. 27.02.2014 - C-351/12, GRUR 2014, 473 (475) 
Rn. 27 – OSA / Léčebné lázně; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 
2012, 593 (596) Rn. 84 – Società Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del 
Corso; EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-162/10, GRUR 2012, 597 (598) Rn. 33 – 
Phonographic Performance (Ireland) Ltd. / Irland; EuGH, Urt. v. 08.09.2016 - 
C-160/15, GRUR 2016, 1152 (1154) Rn. 36 – GS Media / Sanoma u.a.; EuGH, 
Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR 2017, 610 (612) Rn. 32 – Stichting Brein / 
Wullems; EuGH, Urt. v. 14.06.2017 - C-610/15, GRUR 2017, 790 (792) Rn. 27 
– Stichting Brein / Ziggo u.a. (The Pirate Bay); Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 15 UrhG Rn. 19; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 39; Regenstein, 
ZUM 2018, 649 (652); Hofmann, ZUM 2018, 641 (642).

1792 RefE UrhWissG, S. 45.
1793 Interview mit P_G4, Z. 111.
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gen gegenseitigen Kontakts erforderlich ist, der bei den Beteiligten das 
Bewusstsein hervorruft, persönlich miteinander verbunden zu sein, läge 
in einem solchen Fall jedenfalls eine urheberrechtlich relevante Öffentlich
keit vor.1794

Bei unionsrechtskonformer Auslegung des Öffentlichkeitsbegriffs, der 
keine persönliche Verbundenheit fordert, sondern vielmehr eine Beschrän
kung auf besondere Personen, die einer privaten Gruppe angehören,1795 

ausreichen lässt, ist dies nicht anders zu beurteilen: Es ist davon auszuge
hen, dass die meisten Forschungsgruppen „recht viele Personen“ umfas
sen und folglich alle Nutzungshandlungen, die innerhalb der Forschungs
gruppe vorgenommen werden, aufgrund ihres Öffentlichkeitsbezugs ur
heberrechtliche Relevanz aufweisen. Dies gilt insbesondere bei instituti
onsübergreifender Zusammenarbeit: Bei Einstellen eines urheberrechtlich 
geschützten Werkes auf einen Forschungsgruppenserver kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass die empfangende Person bereits zuvor Zugang 
zu diesem Werk hatte,1796 wodurch – in den Worten des EuGH – durch 
die Werkwiedergabe ein „neues Publikum“ erreicht wird, d.h. ein Publi
kum, an das der Inhaber des Urheberrechts nicht gedacht hatte, als er die 
ursprüngliche öffentliche Wiedergabe des Werks erlaubte.“1797

 
Da neben Journalartikeln auch andere Werke verfügbar gemacht werden, 
ist im Rahmen der Evaluation aufgrund der unterschiedlichen Praktiken 
der Verfügbarmachung insbesondere ein Augenmerk auf die quantitative 
Begrenzung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG zu legen.1798 In der Abwägung 

1794 BGH, Urt. v. 12.07.1974 - I ZR 68/73, GRUR 1975, 33 (34) – Alters-Wohn
heim; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 15 UrhG Rn. 25; Dreier, in: Dreier/Schul
ze, § 15 UrhG Rn. 37; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 22.

1795 EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 2012, 593 (596) Rn. 85 – Società 
Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso.

1796 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 21.
1797 EuGH, Urt. v. 07.08.2018 - C-161/17, GRUR 2018, 911 (912) Rn. 24 – Land 

Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Cordoba); EuGH, Urt. v. 13.02.2014 - 
C-466/12, GRUR 2014, 360 (361) Rn. 24 – Svensson; EuGH, Urt. v. 08.09.2016 
- C-160/15, GRUR 2016, 1152 (1154) Rn. 37 – GS Media / Sanoma u.a.; EuGH, 
Urt. v. 14.06.2017 - C-610/15, GRUR 2017, 790 (792) Rn. 28 – Stichting Brein / 
Ziggo u.a. (The Pirate Bay).

1798 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der 
Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.
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sind zudem die unterschiedlichen vertraglichen Regelungen zur Weiterga
be von Forschungsliteratur zu berücksichtigen.1799

 
Von Forschungsgruppenservern, die Forschungsliteratur beinhalten, sind 
zu unterscheiden die Forschungsgruppenserver, die lediglich zur Verwal
tung und Archivierung von eigenen Publikationen und urheberrechtlich 
nicht geschützten Daten der Forschungsgruppe dienen.1800 Bei diesen Ser
vern kann davon ausgegangen werden, dass die Nutzungsrechte an den 
darauf befindlichen Materialien bei den Mitgliedern der Gruppe oder der 
Universität bzw. dem Land als Arbeitgebende liegen; jedenfalls besteht in 
den meisten Fällen ein Einverständnis mit der gruppeninternen Nutzung 
dieser Werke. Diese sind daher nicht von Bedeutung für die Privilegierung 
der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG, weshalb auf diese – trotz ihrer 
grundsätzlichen urheberrechtlichen Relevanz – im weiteren Verlauf der 
Untersuchung nicht mehr eingegangen wird.

Gleiches gilt für die Sammlungen eigener Vorträge und Vorlesungsma
terialien.1801 Hierbei ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Verwer
tungsrechte für diese Werke ebenfalls noch bei den Schöpfenden selbst 
bzw. der Universität oder dem Land liegen, sodass keine auf gesetzlich er
laubte Nutzungsbefugnisse gestützte, urheberrechtlich relevante Nutzun
gen vorgenommen werden müssen.

Bei der vorliegenden Untersuchung ebenfalls außer Betracht bleiben 
können die im Rahmen der Zusammenarbeit verwendeten Linksammlun
gen für die eigene Forschungsgruppe1802 sowie die Linkversendung1803 

an andere Forschende, da die Verlinkung selbst keine urheberrechtlich 
relevante Vervielfältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 
Abs. 1 UrhG darstellt.1804

1799 Vgl. dazu die verfassungsrechtlichen Implikationen und normativen Erwägun
gen in Teil 4 dieser Untersuchung.

1800 Interview mit P_L2, Z. 52–57; Interview mit P_N3, Z. 64–67; Interview mit 
P_IN2, Z. 23.

1801 Interview mit P_G2, Z. 81; Interview mit P_IN1, Z. 90.
1802 Interview mit P_IN1, Z. 64.
1803 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_IN3, Z. 55 (auch in Bezug 

auf den Austausch via E-Mail mit Personen außerhalb der eigenen Forschungs
gruppe).

1804 BGH, Urt. v. 17.07.2003 - I ZR 259/00, GRUR 2003, 958 (961) – Paperboy; 
vgl. zur urheberrechtlichen Relevanz der Verlinkung ausführlich die Darstel
lungen in Teil 1 dieser Untersuchung.
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Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen

In Bezug auf die Replizierbarkeitsbestrebungen von Forschenden ist zwi
schen den unterschiedlichen Praktiken verschiedener Forschungsdiszipli
nen zu differenzieren:

 
Die reine Beschreibung der Methodik, die die Deutsche Forschungsge
meinschaft1805 fordert, bringt dabei üblicherweise noch keine urheber
rechtlich relevanten Handlungen mit sich.1806

Werden in einem Forschungsprojekt eigene Daten generiert, bestimmt 
sich die urheberrechtliche Relevanz nach dem Bestehen urheberrechtli
chen Schutzes der bereitgestellten Materialien gemäß § 2 Abs. 2 UrhG: 
In den Naturwissenschaften handelt es sich dabei häufig um reine Messda
ten, die keinen urheberrechtlichen Schutz genießen und für die urheber
rechtliche Evaluation außer Betracht bleiben können.1807 Sonstige Materia
lien können jedoch durchaus urheberrechtlich geschützt1808 sein, weshalb 
ihre Bereitstellung auf Online-Plattformen1809 sowie das Herunterladen 
der Dateien auf den persönlichen Computer1810 der Begutachtenden urhe
berrechtlich relevante Handlungen im Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 
19a UrhG bzw. §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG darstellen.

Zu ihrer Nutzung bedarf es daher grundsätzlich einer urheberrechtli
chen Erlaubnis. Im Rahmen der Evaluation ist zu prüfen, ob die Regelun
gen des § 60c UrhG insofern die Replizierbarkeitsbestrebungen der For

2.

1805 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli
cher Praxis - Kodex, S. 14f.

1806 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in diesem Teil der Untersu
chung.

1807 Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 238; Schul
ze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 96.

1808 Zu den Schutzvoraussetzungen vgl. Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG 
Rn. 50ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG 
Rn. 30ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 6ff.; Bullinger, in: Wandt
ke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 15ff.

1809 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22.

1810 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.
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schenden fördern oder behindern: Dabei liegt ein besonderes Augenmerk 
auf dem privilegierten Personenkreis des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.1811

 
Nur ausnahmsweise zu berücksichtigen sind Materialien, deren Nutzungs
rechte bei der erhebenden Person oder der arbeitgebenden Einrichtung 
liegen,1812 sowie Interviewdaten: An letzteren kann die interviewte Person 
zwar aufgrund ihrer Urheberschaft grundsätzlich ebenfalls Nutzungsrech
te geltend machen;1813 eine Rechteeinräumung zugunsten der Forschen
den und ggf. qualitätsprüfender Dritter kann allerdings bereits bei Erhe
bung erfolgen, weshalb diese Materialien für die vorliegende urheberrecht
liche Beurteilung ebenfalls nicht von primärer Relevanz sind.

 
In Fächern, in denen zum Forschungsgegenstand auf anderem Wege als 
durch Bereitstellung einfacher Zugang erlangt werden kann, kommt es 
dagegen in der Regel nicht zu einer Bereitstellung von urheberrechtlich 
geschützten Materialien und somit nicht zu urheberrechtlich relevanten 
Handlungen.1814

 
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Herangehensweisen in den 
Disziplinen ist im Rahmen der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
insbesondere darauf zu achten, inwieweit diesen durch die generelle 
Privilegierung zum Zwecke der Replikation Rechnung getragen werden 
kann.1815

1811 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der 
Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.

1812 Vgl. dazu bereits soeben die Darstellungen zu den Forschungsgruppenservern 
sowie Rojahn/Frank, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 43 UrhG Rn. 130; Drei
er, in: Dreier/Schulze, § 43 UrhG Rn. 12; Klass, GRUR 2019, 1103 (1106).

1813 LG Hamburg, Urt. v. 27.04.2011 - 308 O 625/08, ZUM-RD 2011, 625 (625) 
– Interviewäußerungen zu Stolpe-Rechtsprechung I; LG Hamburg, Urt. v. 
27.05.2011 - 308 O 343/09, ZUM-RD 2012, 600 (602) – Interviewäußerungen 
zu Stolpe-Rechtsprechung II; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 82; 
Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 101; Ahl
berg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 8; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 2 UrhG Rn. 51.

1814 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in diesem Teil der Untersu
chung.

1815 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der 
Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.
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Qualitätssicherung von Forschung

Bezüglich der Nutzungshandlungen zum Zwecke der Qualitätssicherung 
ist zunächst festzustellen, dass bei Einreichen eines Skripts im Peer Re
view-Prozess in der Regel noch keine urheberrechtlich relevanten Nut
zungshandlungen erfolgen, die im Rahmen gesetzlicher Privilegierungen 
zu berücksichtigen sind.1816 Jedenfalls handelt es sich in der Regel um 
Werke, deren Verwertungsrechte (noch) bei den verfassenden bzw. einrei
chenden Personen liegen, weshalb die Manuskripte im Rahmen der Eva
luation der gesetzlichen Privilegierungen außer Betracht bleiben können.

Gleiches gilt für die Kommentierungen im Rahmen des Kerns des Re
view-Prozesses.1817

 
Anders ist das allerdings, sobald weitere Materialien (Forschungsgegen
stände etc.) über eine Online-Plattform den begutachtenden Personen 
zugänglich gemacht werden: Dabei kann es sich grundsätzlich um eine 
öffentliche Zugänglichmachung im Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 
19a UrhG handeln.1818 Zwar ist die Wiedergabe auf besondere Personen 
beschränkt, die nach Ansicht des EuGH einer privaten Gruppe angehören 
könnten.1819 Dies ist allerdings keinesfalls zwingend: So variiert der Kreis 
der Kenntnis nehmenden Personen je nach Ausgestaltung der Plattform; 
zudem steht die übliche double blind-Durchführung des Peer Review-Ver
fahrens einer individuellen Kenntnis des Gegenübers entgegen, was wiede
rum gegen die Privatheit der Gruppe spricht.

Beim Download der Materialien wird jedenfalls eine urheberrecht
lich relevante Vervielfältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 
16 Abs. 1 UrhG vorgenommen.1820

3.

1816 Vgl. zum Peer Review-Prozess insgesamt die Darstellungen zur Qualitätssiche
rung in diesem Teil der Untersuchung.

1817 Vgl. zum Ablauf des Peer Review-Prozesses die Darstellungen zur Qualitätssi
cherung in diesem Teil der Untersuchung.

1818 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22.

1819 EuGH, Urt. v. 15.03.2012 - C-135/10, GRUR 2012, 593 (596) Rn. 85 – Società 
Consortile Fonografici (SCF) / Marco Del Corso.

1820 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.
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Bei der Weitergabe der Materialien an andere Personen steht überdies 
das ausschließliche Verbreitungsrecht im Sinne des §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 
Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG in Frage: Geht man mit der hier vertretenen Auffas
sung davon aus, dass Forschungsgruppen grundsätzlich eine Öffentlichkeit 
darstellen, liegt in der Weitergabe grundsätzlich ein Inverkehrbringen; nur 
wenn die Weitergabe in der ganz engen, privaten Sphäre (z.B. lehrstuhlin
tern) erfolgt, ist nicht von einer Verbreitungshandlung auszugehen.1821

 
Ist eine Nutzungshandlung im Peer Review-Prozess dagegen urheberrecht
lich relevant, ist im Rahmen der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
infolge des Bedürfnisses nach vollständiger Zurverfügungstellung insbe
sondere die quantitative Begrenzung daraufhin zu überprüfen, ob die 
Zwecke der Qualitätssicherung von Forschung in den unterschiedlichen 
Disziplinen erfüllt werden können.1822 Hierbei sind mögliche verfassungs
rechtliche Implikationen zu beachten: Denn wie bei der Forschung an 
Ursprungsmaterialien wird auch bei der Qualitätssicherung ein „Window 
of Opportunity“ seitens der Forschenden wahrgenommen und auf nicht-
überprüfbare Forschung an Materialien aus rechtlichen Gründen verzich
tet.1823

Kommunikation von Forschung

Seitens der Forschenden besteht des Weiteren ein ausgeprägtes Interesse 
an der Kommunikation eigener und fremder Forschungsergebnisse, auch 
unter Zurschaustellung vorhandener Forschungsergebnisse Dritter.

Dementsprechend sind Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemein
schaft häufig (z.B. individuelle Verhandlungen über Nutzungsrechte).1824

D.

1821 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 17 UrhG Rn. 20; Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 17 UrhG Rn. 8f.; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 17 UrhG 
Rn. 20.

1822 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der 
Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.

1823 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in diesem Teil der Untersu
chung.

1824 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Einzelanerkennung in diesem 
Teil der Untersuchung.
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Ergebnisse der Dokumentenanalyse

Zur Kommunikation von Forschung durch Forschende enthalten die Stel
lungnahmen nur wenige Anhaltspunkte.1825 Lediglich eine Stellungnahme 
äußert sich in Bezug auf Konferenzen: Laut des Verbandes Deutscher Histori
kerinnen und Historiker würden öffentliche Vorträge mittlerweile weit ver
breitet aufgezeichnet. Darin enthalten wären urheberrechtlich geschützte 
Werke „zur Untermauerung von Thesen und als notwendige Zitate.“1826 

Wissenschaft könne, wenn ihr diese Möglichkeit genommen würde, nicht 
„über audiovisuelle Aufzeichnung und deren Zurverfügungstellung im 
Internet auf nicht kommerziellen Plattformen“ „in die Gesellschaft wir
ken.“1827

Ergebnisse der Interviewstudie

Weiterverbreitung von Materialien

Seitens der Forschenden besteht ein großes Bedürfnis nach Weiterverbrei
tung von Materialien, jedenfalls innerhalb der wissenschaftlichen Commu
nity,1828 das gegebenenfalls im Rahmen der urheberrechtlichen Evaluation 
zu berücksichtigen ist:

„Man will ja eigentlich immer im Interesse des Autors agieren.
Diese Urheberrechte sollen ja eigentlich, die sind ja eigentlich für uns 
gemacht, dass wir als Autor dann auch wirklich Rechte haben, um die 
verteidigen zu können. Auf der einen Seite ist das auch nachvollzieh
bar, aber halt eben, es verhindert eben auch den fortschrittlichen Um
gang der Wissenschaft eben, da in Zukunft auch frei mit der erlangten 
Information umzugehen, um sie auch wieder zu verwerten, um wieder 
weiter zu machen. Also wenn zum Beispiel Newton die Naturgesetze, 

I.

II.

1.

1825 Anders ist das in Bezug auf die Kommunikation mittels Verlage, die jedenfalls 
von drei Stellungnahmen aufgegriffen wird, vgl. Börsenverein-Stellungnahme, 
S. 6; VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 3; relx-Stellungnahme, S. 2.

1826 VHD-Stellungnahme, S. 2.
1827 VHD-Stellungnahme, S. 2.
1828 Interview mit P_G1, Z. 53, 55; Interview mit P_G4, Z. 11; Interview mit P_S3 

- Teil 2, Z. 2; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18; Interview mit P_L2, Z. 59; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 49, 152; Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 40; Interview mit P_IN2, Z. 37; Interview mit P_IN3, Z. 67.
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die er damals erfunden hat, alle urheberrechtlich geschützt hätte, da 
hätte niemand Zugang dazu gehabt, und das hätte nochmal erfunden 
werden müssen, was natürlich eine Katastrophe gewesen wäre für die 
Wissenschaft. Also das steht dem wirklich entgegen eigentlich.
Der Wissenschaft.“1829

„Ansonsten will man ja, dass das möglichst weit verbreitet wird, was 
man da schreibt. Man will ja gerade nicht, dass es nur einem selbst 
zusteht, das zu verbreiten. Das sollen auch andere tun. Aber sie sollen 
darauf bitteschön verweisen, wenn sie es machen.“1830

„Und je mehr Hits man hat, umso mehr wandert man natürlich auch 
in der Sichtbarkeit nach oben. Das ist natürlich für uns Wissenschaft
ler schon wichtig auch, dass die Sachen, die wir machen, auch zitiert 
werden, dass sie angeklickt werden, dass die Ergebnisse verteilt werden 
über möglichst viele Kanäle.“1831

Dieses Bedürfnis nach Weiterverbreitung besteht insbesondere in Bezug 
auf – regelmäßig urheberrechtlich geschützte – Abbildungen:

„In diesen Abbildungen kulminieren praktisch die, also unsere wis
senschaftlichen Erkenntnisse. Und die wollen wir eigentlich mit jeder
mann teilen.“1832

Das Bedürfnis in Bezug auf Abbildungen ist in den Natur- und Lebenswis
senschaften besonders ausgeprägt, da die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und somit der Stand der Forschung in den – äußerst aufwendigen1833 – 
Abbildungen, nicht so sehr in den Texten abgebildet werden.1834

„Das heißt, die Texte sind eigentlich nicht so wichtig, sondern wichtig 
ist dann, was die Abbildungen darstellen. Da sind unsere ( . )
Also in unseren Abbildungen erklären wir die Welt.“1835

1829 Interview mit P_IN2, Z. 101.
1830 Interview mit P_IN3, Z. 67.
1831 Interview mit P_IN2, Z. 37.
1832 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18.
1833 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7; Interview mit P_N3, Z. 61.
1834 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18, 22; Interview mit P_N2, Z. 31; Interview 

mit P_N3, Z. 61; anhand des Bild-Text-Verhältnisses eines Lehrbuchs erläu
ternd: Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 14, 39f., 152.

1835 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18.
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Aber auch hinsichtlich eigener Publikationen tritt ein großes Bedürfnis 
nach Weiterverbreitung zu Tage:1836

„Ja, klar, ich will ja gelesen werden.“1837

„Ich hätte auch noch nie gehört, dass irgendjemand das gesagt hät
te, dass ihn das stört, dass jemand anders da seine Daten bekannt 
macht.“1838

„Und ich, mich kümmert es überhaupt nicht, wenn irgendjemand 
aus einer meiner Veröffentlichungen auf seinem Instagram-Post das 
weiterleitet, oder auf Twitter.“1839

Dieses Bedürfnis nach Weiterverbreitung ist insbesondere zurückzuführen 
auf die wahrgenommene Gegenseitigkeit der Leistungen. Denn Forschen
de sind in Bezug auf die Materialien Produzierende und Konsumierende:

„Nachdem ich halt jemand bin, der wissenschaftliche Literatur produ
ziert und ich freue mich darüber, wenn andere Leute die benutzen, 
gehe ich davon aus, dass Autoren sich auch freuen, wenn andere Leute 
ihre Werke benutzen.“1840

Auffällig ist, dass das Bedürfnis nach Weiterverbreitung auch und insbe
sondere an eigenen urheberrechtlich geschützten Materialien besteht, an 
denen ausschließliche Nutzungsrechte übertragen wurden.1841 Das Bedürf
nis nach Weiterverbreitung äußert sich in unterschiedlichen Situationen 
mit urheberrechtlicher Relevanz, die im Folgenden dargestellt werden.

1836 Vgl. dazu bereits bei den Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen 
in diesem Teil der Untersuchung; im Übrigen: Interview mit P_S2, Z. 67; 
Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18; Explizit 
das Versenden eigener Publikationen im Interesse der Weiterverbreitung an
sprechend: Interview mit P_IN2, Z. 41; Interview mit P_IN3, Z. 67.

1837 Interview mit P_S2, Z. 67.
1838 Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2.
1839 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18.
1840 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 78.
1841 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 29, 33, 46; Interview mit P_L4 und 

Bib_L4 - Teil 2, Z. 6; Interview mit P_N1, Z. 66; Interview mit P_N3, Z. 3, 59; 
Interview mit P_IN2, Z. 97; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 13; lediglich die 
Daten und Ergebnisse verwendend: Interview mit P_L3, Z. 154.
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Wiederabdruck in wissenschaftlichen Zeitschriften

Abbildungen werden – nachdem sie einmal erstellt wurden – gerne von 
Forschenden in anderen Publikationen wiederverwendet.1842 Solche ande
ren Publikationen können Dissertationen, Reviewartikel oder andere Arti
kel in wissenschaftlichen Zeitschriften sein.

 
Besondere urheberrechtliche Brisanz erhält das Bedürfnis im Rahmen von 
Reviewartikeln, da diese von Natur aus den Rückgriff auf bestehende Da
tensätze und Abbildungen erfordern.1843 Zum Teil kommt es hier zum 
Zwecke der Vermeidung potenzieller rechtlicher Probleme zu aufwendi
gen Umgestaltungen.1844 Solche sind im Rahmen von Dissertationen eher 
selten; hier dulden nach Aussage der Forschenden die meisten Verlage 
inzwischen eine parallele Veröffentlichung des Manuskripts in Zeitschrift 
und universitärem Repositorium, obwohl ausschließliche Nutzungsrechte 
übertragen wurden.1845

Präsentation auf wissenschaftlichen Konferenzen

Seitens der Forschenden besteht ein Bedürfnis zur Nutzung von Abbildun
gen und anderen urheberrechtlich geschützten Materialien in Vorträgen 
auf nicht kommerziellen Veranstaltungen in der akademischen Gemein
schaft.1846

Primär werden auf Konferenzen Vorträge zur Darstellung der eigenen 
Forschung1847 und zur „mündlichen Verbreitung von Wissen“1848 gehal

a.

b.

1842 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 5; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 
Z. 46; Interview mit P_N3, Z. 59–61; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 20.

1843 Interview mit P_L2, Z. 92; Interview mit P_L3, Z. 80; Interview mit P_L4 und 
Bib_L4 - Teil 1, Z. 49.

1844 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 49.
1845 Interview mit P_N3, Z. 59, 61; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 3, 7, 20.
1846 Interview mit P_G1, Z. 125; Interview mit P_G2, Z. 75–77; Interview mit 

P_G3, Z. 141; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; Interview mit P_L3, 
Z. 180; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 152; Interview mit P_IN3, 
Z. 93.

1847 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 4; Interview mit P_N2, Z. 41; 
Tagungsprogramme als Recherchegegenstand benutzend: Interview mit P_S2, 
Z. 31.

1848 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 41.
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ten. Diese werden häufig mit Präsentationssoftware unterstützt.1849 Zudem 
gibt es Posterpräsentationen.1850

In den Präsentationen befinden sich – abhängig von ihrem jeweiligen 
Zweck – selbst angefertigte Grafiken1851 und Werke anderer Art (z.B. 
Videos, mathematische Graphen)1852 sowie urheberrechtlich geschützte 
Abbildungen1853 und sonstige Werke (z.B. Filmwerke1854) Dritter.

Arten von Konferenzen

Konferenzen sind in der Wissenschaft ein bevorzugtes Kommunikations
mittel. Sie können sich in ihrer Größe und Zugänglichkeit unterschei
den:1855 So gibt es kleinere Zusammenkünfte, die eher Workshop-Charak
ter aufweisen,1856 etwas größere Konferenzen kleinerer Communities1857 

sowie große internationale Konferenzen.1858

Von ersteren zu unterscheiden sind die arbeitsgruppen-, instituts- bzw. 
lehrstuhlinternen Seminare:1859 Dort werden aktuelle Forschungsprojek
te und Ergebnisse präsentiert.1860 In diesem Rahmen (insbesondere bei 

aa.

1849 Interview mit P_G4, Z. 126–127; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 90–
91; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 95–96; Interview mit P_L2, Z. 88; Interview 
mit P_N1, Z. 60; Interview mit P_N2, Z. 38–39; Interview mit P_N4, Z. 112–
113; Interview mit P_IN2, Z. 94; Interview mit P_IN3, Z. 34–35; Interview mit 
P_IN4 - Teil 2, Z. 5; differenzierend: Interview mit P_G2, Z. 73.

1850 Interview mit P_N2, Z. 41.
1851 Interview mit P_N3, Z. 51; Interview mit P_IN2, Z. 94–95; Interview mit 

P_IN3, Z. 36–37; (in Bezug auf Posterpräsentationen) Interview mit P_N2, 
Z. 41.

1852 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; Interview mit P_N1, Z. 62.
1853 Interview mit P_G4, Z. 125; Interview mit P_L3, Z. 150, 154; Interview mit 

P_N2, Z. 41; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 163; Interview mit P_IN1, 
Z. 103–104; Interview mit P_IN4 - Teil 2, Z. 6; eher als „selten“ bezeichnend: 
Interview mit P_N3, Z. 52–53.

1854 Interview mit P_S2, Z. 7.
1855 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; Interview mit P_N2, Z. 41.
1856 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_G2, Z. 75; Interview mit P_G4, 

Z. 108–111; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93.
1857 Interview mit P_G3, Z. 141; Interview mit P_S2, Z. 67; Interview mit P_IN3, 

Z. 31; die „Gordon Research Conferences“ ansprechend: Interview mit P_L3, 
Z. 44; Interview mit P_N2, Z. 35.

1858 Interview mit P_G3, Z. 143; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93.
1859 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 151; Interview mit P_N2, Z. 121.
1860 Interview mit P_N2, Z. 121; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 84.
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Literaturvorträgen) werden auch urheberrechtlich geschützte Materialien 
gezeigt.1861

In diesem Zusammenhang fällt eine differenzierte Sensibilisierung für 
die Zulässigkeit der Verwendung von Grafiken Dritter auf:1862

„Also es kommt natürlich auch immer auf die Tragweite darauf an.
Also es gibt auch ganz kleine Konferenzen, wo darüber1863 niemand 
redet und wo keiner darauf achtet. Aber jetzt bei einer, zum Beispiel 
einer großen Konferenz, einer National Exhibition in Amerika oder 
so, müsste man da sehr genau aufpassen.
Da würde man das nicht riskieren.“1864

„Also ( . . ) ich persönlich neige dazu, auf Konferenzen, wo ich die Kol
legen kenne und wo wirklich Spezialisten unter sich sind – man kennt 
die Community – dann zeige ich auch Materialien, die tatsächlich.
Also da springe ich über die Grauzone. [...]
Und was ich auch manchmal bei größeren Konferenzen jetzt schon 
nicht mehr mache, ist, die Fundstellen angeben.“1865

Mit der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Materialien 
verfolgte Zwecke

Von den einzelnen Forschenden werden mit dem Einsatz von urheber
rechtlich geschützten Materialien in Präsentationen unterschiedliche Zwe
cke verfolgt, die für die urheberrechtliche Wertung von Bedeutung sein 
könnten.

 
Fremde Werke werden erstens zum Zwecke der Referenz verwendet.1866 

So wird unter Rückgriff auf Publikationen Dritter von Studien berichtet, 

bb.

1861 Interview mit P_G4, Z. 120–123 (institutsübergreifend); Interview mit P_N2, 
Z. 121 (forschungsgruppenintern).

1862 Interview mit P_G3, Z. 141; Interview mit P_N2, Z. 41.
1863 Gemeint sind hier Bildrechte bei Präsentationen.
1864 Interview mit P_N2, Z. 41.
1865 Interview mit P_G3, Z. 141.
1866 Interview mit P_N2, Z. 41; Interview mit P_IN2, Z. 95.
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auf denen die eigene Forschung aufbaut.1867 Dabei kommt es vereinzelt 
vor, dass eigene Ausführungen ergänzt oder sogar ersetzt werden.1868

„Naja, gut, ich meine, was man natürlich macht, denke ich, und was 
auch völlig normal ist, ich halte einen Vortrag über irgendein Thema 
und gebe eine kurze Einführung in die Literatur. Dann gehört dazu, 
dass ich halt zum Beispiel wieder aus irgendeinem Buch, aus irgendei
nem Paper eine Abbildung zeige und sage, hier, Leute, das ist Stand 
der Dinge. ( . )
Mit einem Zitat. Gehört einfach dazu.
Alles andere wäre eine schlechte wissenschaftliche Praxis.
Zu sagen, ich habe jetzt alles neu erfunden.“1869

In der Regel erfolgt auf Konferenzen allerdings eine wissenschaftliche Aus
einandersetzung mit dem Werk. Diese wird häufig als Teil der Forschungs
tätigkeit angesehen.1870

„Das heißt, man darf dort explizit, und soll möglichst neue, unpubli
zierte Sachen vorstellen, damit man eben auch eine heiße Diskussion 
hat.“1871

Um eine Diskussion über den Forschungsgegenstand auf einer Konferenz 
zu ermöglichen, bedarf es der Kenntnisnahme des Forschungsgegenstands 
durch die Zuhörenden – also gegebenenfalls des Werkes1872 bzw. eines 
Werkausschnitts.1873 Deren Wahrnehmung würden Konferenzteilnehmen
de positiv aufnehmen.1874

Besonders in den Medienwissenschaften wird die Wahrnehmung und 
folglich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Forschungsge
genständen (insbesondere Filmen) während Konferenzen nach Ansicht 

1867 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 96; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 
Z. 151–152; Interview mit P_N2, Z. 41; Interview mit P_N5 und Bib_N5, 
Z. 163; Interview mit P_IN2, Z. 95.

1868 Interview mit P_L2, Z. 88; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 4.
1869 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 163.
1870 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 151.
1871 Interview mit P_N2, Z. 35.
1872 Interview mit P_G4, Z. 127 (Bezug nehmend auf „Kunstwerke“); Interview 

mit P_G3, Z. 155 (Bezug nehmend auf Hörbeispiele bei Vorträgen über Musik 
und Bilder in Vorträgen über bildende Kunst); wohl auch Interview mit P_G2, 
Z. 79 (Bezug nehmend auf „eine Faksimile Seite“ von Kafkas Manuskript zum 
Roman „Der Prozess“).

1873 Interview mit P_S2, Z. 7 (Bezug nehmend auf „2-3 Minuten aus einem Film“).
1874 Interview mit P_G4, Z. 129.
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der Forschenden allerdings durch wirksame technische Maßnahmen zum 
Schutz eines Werkes nach Aussage der Forschenden erschwert.1875 Eine 
ausschnittsweise oder zitatweise Nutzung ist wegen der nicht unterdrück
baren „Anti-Piraterie-Clips“ sowie dem „Titelvorspann“ nach Aussage der 
Forschenden nur wenig für Vorträge geeignet.1876 Dies verleitet zur un
rechtmäßigen Umgehung von Schutzmaßnahmen.1877

 
Zweitens werden Werke in Präsentationen zum Zweck der Illustration 
verwendet. Dazu werden – aus Gründen der urheberrechtlichen Sensibili
sierung und zur Vermeidung urheberrechtlicher Probleme1878 – Werke 
Dritter überwiegend gemieden;1879 stattdessen wird mit eigenen Werken 
gearbeitet:1880

„Und da versuchen wir aber eigentlich immer unsere eigenen Bilder 
zu nehmen und jetzt nicht hinauszugehen, jetzt mal bei Google zu 
searchen nach Bildern, die man dann da einbaut.“1881

Alternativ wird versucht, frei lizensierte Materialien1882 zu finden und 
Abbildungen aus Datenbanken, die speziell für die Forschungseinrichtung 

1875 Interview mit P_S2, Z. 97.
1876 Interview mit P_S2, Z. 97.
1877 Interview mit P_S2, Z. 7. Gemäß § 95b Abs. 1 UrhG ist ein Rechtsinhaber, so

fern er technische Maßnahmen nach Maßgabe des UrhG anwendet, grundsätz
lich verpflichtet, der durch § 60c UrhG begünstigten Person, soweit sie recht
mäßig Zugang zu dem Werk oder Schutzgegenstand hat, die notwendigen 
Mittel zur Verfügung zu stellen, um von dieser Bestimmung in dem erforderli
chen Maße Gebrauch machen zu können. Werden Werke und sonstige Schutz
gegenstände auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung nach § 19a UrhG 
öffentlich zugänglich gemacht, gilt insofern die einschränkende Regelung des 
§ 95b Abs. 2 UrhG, nach der eine Durchsetzung der Schrankenbestimmung 
des § 60c UrhG nicht möglich ist. Das Recht, sofern es denn überhaupt be
steht, wurde seitens Forschenden allerdings ohnehin – mangels verfügbarer 
zeitlicher und organisatorischer Ressourcen – in der Vergangenheit nur selten 
geltend gemacht.

1878 Interview mit P_N4, Z. 115 (die Problematik mit dem Mehrwert für die 
Zuhörenden abwägend); Interview mit P_IN2, Z. 95.

1879 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7, 14; Interview mit P_N4, Z. 114–
115; Interview mit P_IN2, Z. 95; auch wenn Grafiken zu Illustrationszwecken 
trotzdem verwendet werden, vgl. Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; 
Interview mit P_N2, Z. 41; Interview mit P_IN4 - Teil 2, Z. 6.

1880 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7, 14; Interview mit P_IN2, Z. 95.
1881 Interview mit P_IN2, Z. 95.
1882 Interview mit P_N2, Z. 41; Interview mit P_N4, Z. 115.
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auch zu Illustrationszwecken („Eyecatcher“) lizensiert1883 wurden, zu nut
zen.

 
Wenn auch dies nicht möglich ist, werden urheberrechtlich geschützte 
Abbildungen von Internetseiten heruntergeladen und in die Präsentation 
übernommen:

„Oder dass wir einfach sagen, um unsere Einleitung schön zu gestalten 
oder ein bisschen plakativ darauf zu verweisen, in welchem Gebiet wir 
uns überhaupt aufhalten, nutzen wir manchmal einfach Fotos aus dem 
Internet. Ich halte meine Mitarbeiter normalerweise an, zu gucken, 
dass die Fotos frei sind oder die Quelle dazuzuschreiben.
Es passiert natürlich hin und wieder auch mal, dass es nicht gemacht 
wird. Das kommt immer mal vor.“1884

Fotografieren und Filmen auf Konferenzen

Durch die Verbreitung von Smartphones und anderen mobilen Geräten in 
jüngster Zeit nimmt das private Fotografieren und Filmen von Vorträgen 
durch Konferenzteilnehmende zu.1885

Auf vielen wissenschaftlichen Konferenzen werden diese Tätigkeiten 
inzwischen offiziell untersagt.1886 „Trotzdem wird fotografiert“ und eine 
konsequente Durchsetzung der Regelungen ist selten.1887

cc.

1883 Interview mit P_IN2, Z. 97.
1884 Interview mit P_N2, Z. 41; ähnlich auch: Interview mit P_IN1, Z. 106; Inter

view mit P_IN4 - Teil 2, Z. 6.
1885 Interview mit P_G3, Z. 141; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 41; Interview 

mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 152; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 
Teil 2, Z. 6–8; Interview mit P_N2, Z. 39; das gleiche Problem in der Lehre 
ansprechend: Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 10.

1886 Interview mit P_G4, Z. 127; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 41; unter Verweis 
auf die strikten Regelungen der Gordon Research Conferences (https://www.
grc.org/about/grc-policies-and-legal-disclaimers/): Interview mit P_L3, Z. 44; 
Interview mit P_N2, Z. 35.

1887 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 41, wo die Wegnahme von Smartphones 
und die endgültige Datenlöschung in Betracht gezogen, aber verneint wird; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 152, 155 (in Bezug auf die Lehre); 
anders in Bezug auf die Gordon Research Conferences: Interview mit P_L3, 
Z. 44; Interview mit P_N2, Z. 35.
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Davon zu unterscheiden ist die nachträgliche Bereitstellung von Konfe
renzpräsentationen im Internet zur Abrufbarkeit für die Allgemeinheit.1888

Präsentation auf öffentlichen Publikumsveranstaltungen

Von wissenschaftlichen Konferenzen zu unterscheiden sind die Veranstal
tungen, mit denen Wissenschaft in die Öffentlichkeit wirkt. Derartige 
Publikumsveranstaltungen sind beispielsweise allgemein zugänglich oder 
für bestimmte Fachgremien aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung 
offen; in ihnen wird über aktuelle Forschungsergebnisse berichtet.1889 Des 
Weiteren zählen dazu die von vielen Universitäten angebotenen Kinder-
Universitäten, bei denen Forschende jungen Menschen einen Einblick in 
ihre Forschung gewähren.1890

 
Hierzu werden – genauso wie bei wissenschaftlichen Konferenzen – Prä
sentationen angefertigt und gezeigt, die urheberrechtlich geschützte Abbil
dungen Dritter zur Illustration enthalten.1891

„Und da verwende ich natürlich auch Abbildungen,
die ich einfach irgendwo herhabe.“1892

Zum Teil werden diese Veranstaltungen gestreamt1893 oder zumindest auf
genommen und nachträglich verfügbar gemacht.1894 Das Streaming von 
Veranstaltungen hat dabei nach Aussage der befragten Personen Auswir
kungen auf ihr Verhalten: So wird bei Bestehen einer unklaren Rechtslage 
entweder das Streaming seitens der Forschenden untersagt,1895 die Präsen

c.

1888 Interview mit P_G1, Z. 147; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 46; 
dies überwiegend verneinend: Interview mit P_IN1, Z. 109–110; Interview mit 
P_IN3, Z. 39.

1889 Interview mit P_G3, Z. 143; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 14; 
Interview mit P_IN3, Z. 37, 39.

1890 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7; Interview mit P_IN4 - Teil 2, 
Z. 6.

1891 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7; Interview mit P_IN3, Z. 37; 
Interview mit P_IN4 - Teil 2, Z. 6.

1892 Interview mit P_IN3, Z. 39.
1893 Interview mit P_G3, Z. 143.
1894 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7.
1895 Interview mit P_G3, Z. 143 bzw. 141: „Aber wenn ich merke, dass jemand 

anfängt zu fotografieren, ( . ) dann mache ich sofort den Beamer aus.“
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tation ohne Illustrationen gestaltet1896 oder es erfolgt eine Themenauswahl 
entsprechend den urheberrechtlichen Möglichkeiten.1897

„Also es ändert das Sprechen, das ist so.“1898

Präsentation in sozialen Netzwerken

Seitens der befragten Forschenden besteht in Deutschland kaum ein Be
dürfnis zur Verbreitung von Abbildungen bzw. Forschungsergebnissen in 
sozialen Netzwerken.

Zwar werden ganz vereinzelt Abbildungen direkt öffentlich zugänglich 
gemacht.1899 Soziale Netzwerke werden jedoch vielmehr zur Vernetzung 
von Forschenden genutzt:1900 So werden – wie im Falle der privaten 
Nutzung – informelle Kommunikationszwecke1901 verfolgt, Informationen 
über neueste Publikationen Dritter1902 eingeholt, Information über eige
ne Publikationen1903 verbreitet sowie Aufmerksamkeit für bearbeitete The
men1904 erregt.

„Also sobald etwas online publiziert ist, gibt es diese Möglichkeit zu 
teilen und dann hat man die Möglichkeit, auszuwählen:
Facebook, Twitter, oder was.
Facebook mache ich nicht, aber dann würde ich über Twitter gehen 
und würde halt einfach diese Abbildungen, die man im Inhaltsver
zeichnis hat – bei uns ist das ja alles bebildert viel – würde die Abbil
dung dann weitergeben und einen Satz dazu schreiben.

d.

1896 Unter Verzicht auf Hörbeispiele und Bilder: Interview mit P_G3, Z. 155; unter 
Verzicht auf Filmausschnitte: Interview mit P_S2, Z. 67; unter Verzicht auf 
Fotos: Interview mit P_N4, Z. 115.

1897 Interview mit P_G3, Z. 143.
1898 Interview mit P_G3, Z. 143.
1899 Jedenfalls unter Angabe der Quelle bzw. DOI vgl. Interview mit P_L1 - Teil 1, 

Z. 18.
1900 Interview mit P_G4, Z. 35.
1901 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18.
1902 Interview mit P_N2, Z. 63.
1903 Interview mit P_G4, Z. 37; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 41; Inter

view mit P_N2, Z. 63; Interview mit P_N3, Z. 19; Interview mit P_IN2, Z. 33; 
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 21.

1904 Interview mit P_G2, Z. 91; Interview mit P_N4, Z. 99; Interview mit P_IN2, 
Z. 33.
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Also so macht man das.“1905

Bei der Verwendung von bereits Publiziertem erfolgt dabei eine Verlin
kung, keine erneute öffentliche Zugänglichmachung.1906 Zurückzuführen 
ist die bevorzugte Verlinkung unter anderem auf die bestehende Rechts
unsicherheit in Bezug auf die urheberrechtliche Lage bei der Verfügbarma
chung von Fotos und Zeitschriftenbeiträgen.1907

Sonderfall: Editorische Forschung

Editorische Forschungsprojekte haben das primäre Ziel, Texte und andere 
Materialien für eine breite Öffentlichkeit verfügbar zu machen, und stellen 
insofern einen Sonderfall im Bereich des Interesses an Kommunikation 
von Forschung dar.1908 Dabei wird nicht nur die Wahrnehmung, sondern 
auch die Nachnutzung der Materialien durch Dritte angestrebt.1909

Deswegen besteht ein Bedürfnis nach einer möglichst schnellen, un
komplizierten und kostengünstigen Möglichkeit der (Wieder-)veröffentli
chung:

„Dann möchte man natürlich Bilder haben. Und die bekommt man 
relativ leicht. Nur der nächste Schritt, diese Bilder auch irgendwo 
abzudrucken, kann nämlich sehr kompliziert und auch teuer wer
den.“1910

Abhängig von dem gewählten Forschungsgegenstand (insbesondere bei 
Werken von Urhebern des 20. Jahrhunderts) werden urheberrechtliche 
Fragen daher als fester Bestandteil der Arbeit wahrgenommen.1911 Die 
Re-Publikation der Werke in einer Edition – ob offline1912 oder online1913 

– erfordert dabei stetige Verhandlungen mit den Rechtsinhabern.1914

e.

1905 Interview mit P_N2, Z. 65.
1906 Interview mit P_IN2, Z. 33.
1907 Interview mit P_IN2, Z. 33.
1908 Interview mit P_G2, Z. 11.
1909 Interview mit P_G2, Z. 57 (Open Access im Sinne der Barrierelosigkeit).
1910 Interview mit P_G4, Z. 7.
1911 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_G3, Z. 5.
1912 Interview mit P_G2, Z. 11; Interview mit P_G3, Z. 5.
1913 Interview mit P_G2, Z. 11; Interview mit P_G3, Z. 65.
1914 Dazu sogleich im Rahmen der Darstellungen zu Maßnahmen der wissen

schaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an Rechtssicherheit 
in diesem Teil der Untersuchung.
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Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft

Anders als bei der Forschung an Ursprungsmaterialien ist die Bereitschaft 
zur Verhandlung im Bereich der Weiterverbreitung jeweils abhängig vom 
Verwendungszweck und den Umständen, insgesamt jedoch deutlich weni
ger ausgeprägt:

Verhandlungen für Präsentationen

Bei Präsentationen auf wissenschaftlichen Konferenzen wird nur selten die 
Freigabe zur öffentlichen Vorführung von Abbildungen eingeholt.1915 Für 
öffentliche Publikumsveranstaltungen sowie internationale wissenschaftli
che Konferenzen geschieht dies nach Angabe der Forschenden minimal 
öfter.1916 Ob daraus allerdings bereits die Hypothese „Je größer und un
bekannter das Auditorium, desto eher steigt die Bereitschaft zur Verhand
lung und zur Zahlung einer Lizenzgebühr“ hergeleitet werden kann, be
darf separater Untersuchung.1917

 
In vielen Fällen wird statt Verhandlungsbestrebungen auf die Weiterver
breitung des Materials verzichtet:1918

„Dann sind die Vorträge über Musik wieder ohne Hörbeispiele und 
ohne – die Vorträge bildender Kunst wieder ohne Bilder.“1919

Dies gilt insbesondere in Fällen des Streamings von Konferenzen:
„Also es führt zu einer ( . . . ) – wie soll man sagen?
Zu so einer stromlinienförmigen Vereinheitlichung dessen,
was da so gesagt werden kann.“1920

2.

a.

1915 Interview mit P_S2, Z. 85; Interview mit P_L3, Z. 151–152, 160; Interview mit 
P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 6; Interview mit P_IN1, Z. 106, 108.

1916 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; Interview mit P_S2, Z. 25.
1917 So behauptet von Interview mit P_S2, Z. 25; weitere Untersuchungen sind 

notwendig.
1918 Interview mit P_G3, Z. 155, 157, 159; Interview mit P_N4, Z. 115.
1919 Interview mit P_G3, Z. 155.
1920 Interview mit P_G3, Z. 149.

Teil 3 Die Forschenden: Interessen und Nutzungshandlungen im Urheberrecht

378

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Alternativ werden eigene Materialien erstellt, da hier weniger rechtliche 
und finanzielle Probleme wahrgenommen werden.1921 Einen Sonderfall 
bildet dabei die Modifikation von bestehenden Abbildungen Dritter: So
weit diese durch die „Google Reverse Search“ nicht erkennbar sind, kön
nen diese nach Ansicht der Forschenden ohne Einwilligung verwendet 
werden.1922

 
Für die Wiederverwendung von Texten wird derzeit ebenfalls selten eine 
Erlaubnis der Rechtsinhaber eingeholt.1923

 
Zurückzuführen ist die mangelnde Bereitschaft zur Verhandlung bei die
sen kurzfristigen Verwendungen auf den von den Forschenden als hoch 
wahrgenommenen Aufwand insbesondere zeitlicher Art;1924 dies gilt ins
besondere, wenn die Rechtsinhaber nicht auffindbar sind1925 und eine 
zeitnahe Verwendung angestrebt ist.1926

Auch die finanzielle Dimension einer Rechteeinräumung kann Grund 
einer mangelnden Bereitschaft zur Verhandlung – auch im Falle längerfris
tiger Nutzungen – sein:

„Also, wenn Sie – das habe ich jetzt, ist schon 8 oder 9 Jahre her, da 
brauchte ich Fotos aus einem Buch, was es wirklich in dieser Form nur 
in einer Bibliothek in Harvard gibt. ( . ) Da zahlt man halt gleich 200 
Dollar für das Foto, aber dann hat man auch ein Copyright und darf es 
drucken. Aber nur in wissenschaftlichen Texten.“1927

Das Problem der unangemessenen Preise wird insbesondere in der Ver
handlung mit Museen wahrgenommen:

„Oder weil sie wissen, dass das für sie eine Möglichkeit ist, zu Geld zu 
kommen. Also sie sind sensibilisiert, ja. Und das heißt aber nicht, dass 
das eine Sensibilisierung ist, die für mich gut sein muss. Oder für – ich 
bin ja nicht der einzige – für alle, die darauf angewiesen sind, Fotos 

1921 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7; Interview mit P_IN1, Z. 106; 
Interview mit P_IN2, Z. 95.

1922 Interview mit P_L3, Z. 160; Interview mit P_N2, Z. 91, 93.
1923 Interview mit P_L3, Z. 84.
1924 Interview mit P_S2, Z. 85; Interview mit P_L3, Z. 74.
1925 Interview mit P_G2, Z. 5; Interview mit P_S2, Z. 25; Interview mit P_N4, Z. 5.
1926 Interview mit P_G1, Z. 131.
1927 Interview mit P_G4, Z. 15.
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aus Museen oder Archiven zum Beispiel zu bekommen und die auch 
veröffentlichen wollen.“1928

Ebenso werden Verhandlungen als „lästig“ empfunden:
„Aber im Grunde genommen, wie gesagt, also als Wissenschaftler fin
det man so etwas einfach nur lästig. ( . ) Ja, ich meine, ich nehme ja 
niemandem etwas weg, wenn ich jetzt – also von meinem Gefühl her 
– wenn ich jetzt eine Kopie von irgend so einer Buchseite mache und 
die dann eben einem großen Auditorium zeige. Dann mache ich ja 
Werbung für das Buch, hätte ich jetzt gesagt.“1929

In dieser Aussage kommt das fehlende Verständnis seitens der Forschen
den gegenüber dem Verhalten von Rechtsinhabern zum Ausdruck.1930 

Dieses wird genährt durch die als kostenintensiv wahrgenommenen 
Lizenzgebühren.1931

 
Der drohende hohe Schadensersatz bei Nutzung ohne Erlaubnis kann 
allerdings ebenso ein Grund für Verhandlungen sein:1932

„Also das ist ganz merkwürdig, wie das eben im Moment läuft. Wenn 
man fragt, ist es gut, wenn man nicht fragt, kriegt man Ärger.“1933

Dagegen holen Forschende vergleichsweise häufig eine Erlaubnis ein, 
wenn dies (z.B. kostenlos über RightsLink, kostenpflichtig über Fotolia 
oder kostenlos über persönliche Bekanntschaft) schnell und unkompliziert 
möglich ist.1934 Diese Beobachtungen können im Bereich der Effektivität 
des Rechts sowie insbesondere der Erforderlichkeit einer gesetzlichen Pri
vilegierung im Rahmen urheberrechtlicher Rechtsetzung von Bedeutung 
sein.1935

1928 Interview mit P_G4, Z. 13.
1929 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 53.
1930 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 4; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 53.
1931 Interview mit P_G4, Z. 13, 17.
1932 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 20.
1933 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 20.
1934 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 96; Interview mit P_L3, Z. 78, 82; Interview 

mit P_N2, Z. 145; Interview mit P_N3, Z. 3, 51, 55; Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 163; Interview mit P_IN1, Z. 116 (sogar Klärung durch veröffentli
chenden Verlag); Interview mit P_IN2, Z. 11, 13, 47, 57; Interview mit P_IN3, 
Z. 7, 93.

1935 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 4 
dieser Untersuchung.
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Einen Sonderfall der Verhandlungen bildet die Verwendung frei lizensier
ter Materialien: In Bezug auf diese bedarf es keines aktiven Verhandlungs
verhaltens des Forschenden; vielmehr können sie das Angebot desjenigen, 
der das Material unter die freie Lizenz gestellt hat, annehmen, ohne di
rekt mit ihm Kontakt aufnehmen zu müssen. Deswegen wird die Open 
Access-Verfügbarkeit von Forschenden überwiegend positiv bewertet.1936 

Trotzdem werden seitens der Forschenden Schwierigkeiten im Auffinden 
von geeigneten frei lizensierten Materialien geäußert.1937 Auch dies ist im 
Rahmen der urheberrechtlichen Evaluation zu berücksichtigen.

Wiederabdruck, insbesondere editorische Forschung

Während bei der Nutzung von Abbildungen für Präsentationen die Ver
handlungsbereitschaft gering ist, nehmen Forschende in den edierenden 
Wissenschaften die Klärung urheberrechtlicher Fragen als festen Bestand
teil ihrer Arbeit wahr:1938 Im Rahmen eines editorischen Projekts wird 
zunächst über den Zugang zu Materialien verhandelt, anschließend über 
Nutzungsrechte und „Abdruckrechte.“1939

Diesbezüglich besteht seitens der Forschenden eine grundsätzliche Be
reitschaft zur Verhandlung mit den Rechtsinhabern:1940

„Irgendwann wollen wir, werden wir Teile davon aufnehmen in un
sere Edition. Dann verhandeln wir über Abdruckrechte, das ist was 
Anderes als (awa!?) Zugriff. ( . ) Das machen wir dann auch. ( . )
Und ( . ) solche Sachen gehen dann zum Beispiel in den Verlagsvertrag 
ein. Ja, und dann wird halt verhandelt, davon dürft ihr so viel zeigen 
– oder ein Verhandlungspunkt, ganz banal, war die Frage, wie man 
mit dieser 10 %-Regel umgeht. Man darf ja 10 % zeigen, und das kann 
man dann starr ( . ) machen und sagen, das sind immer 10 % und 
immer die ersten 10 oder sind von jedem Werk 10 oder es ist auch 
das Gesamtwerk. ( . ) (weil Sie sehen 10?) Und da haben wir zum 
Beispiel, einen wunderbaren Kompromissvorschlag gekriegt, nämlich 

b.

1936 Interview mit P_IN2, Z. 37.
1937 Interview mit P_G1, Z. 157.
1938 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_G3, Z. 5.
1939 Interview mit P_G2, Z. 11, 18–19; Interview mit P_G3, Z. 5, 65.
1940 Interview mit P_G3, Z. 65.
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10 % übern Daumen, aber jeweils immer das, was wir brauchen, um 
unsere textkritischen Anmerkungen zu erläutern. ( . ) Ja, so.
Also das haben wir denen dann gezeigt, wie sieht das aus, dann haben 
die sich das angeguckt. ( . ) So.“1941

Die Ermöglichung individueller Lösungen führt dazu, dass Verhandlun
gen in Bezug auf den Wiederabdruck positiv wahrgenommen werden,1942 

auch wenn eine Rechteklärung vor einer Veröffentlichung als „mühsam“ 
empfunden wird, insbesondere, wenn „die Erben herauszufinden“ seien, 
„um solche Sachen eben herauszubringen“1943 oder eine solche aufgrund 
der Natur des Forschungsgegenstands überhaupt nicht möglich ist.1944

Trotzdem steigert die häufige Involvierung in Verhandlungen die 
Rechtskenntnis, was im Rahmen der Wertung zu den gesetzlich notwendi
gen Privilegierungen zu berücksichtigen ist.1945

 
Für die Zukunft werden kollektive Verhandlungen angeregt, die die Inter
essen beider Vertragsparteien wahren:

„Also das wäre zum Beispiel was – und das sind so Sachen, wo ich 
denke, da müsste man wirklich immer wieder die Leute zusammenho
len und sie einfach dazu bringen, zu verstehen, dass sie eigentlich die 
gleichen Interessen haben.“1946

Aufgrund der Einzelfallbezogenheit der Sachverhalte könnten sich diese 
Gespräche allerdings schwierig gestalten: So darf grundsätzlich jede Erbin 
und jeder Erbe frei entscheiden, wie mit dem Nachlass ihrer bzw. seiner 
Vorfahren umzugehen ist.1947 Alternativ kann allerdings über verstärkte, 
individuelle Lizensierung nachgedacht werden.1948

1941 Interview mit P_G3, Z. 65.
1942 Interview mit P_G3, Z. 65.
1943 Interview mit P_N4, Z. 5.
1944 Interview mit P_G2, Z. 11 (edierte Seminarprotokolle).
1945 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität des Rechts in Teil 4 dieser Unter

suchung.
1946 Interview mit P_G3, Z. 77.
1947 Die Ergebnisse können dabei durchaus unterschiedlich ausfallen, vgl. Inter

view mit P_N4, Z. 9 (positiv); Interview mit P_G2, Z. 3 (negativ); Interview 
mit P_G4, Z. 75 (negativ).

1948 Vgl. dazu die Vorschläge zur Förderung der Privatautonomie in Teil 5 dieser 
Untersuchung.
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In anderen Wissenschaftsbereichen steht der Wiederabdruck von Abbil
dungen in Publikationen und Reviewartikeln im Vordergrund: Dabei 
wird nach Aussage der Forschenden stets um Erlaubnis zur Republikation 
gebeten.1949 In ganz seltenen Fällen wird bei Open Access-Publikationen 
stattdessen auf den Abdruck von Abbildungen aus rechtlichen Gründen 
verzichtet.1950

Als problematisch werden in den Verhandlungen häufig finanzielle As
pekte empfunden:

„Es kommt im Wesentlichen darauf an, wie viel man bezahlt.
Und da kann man natürlich schon verhandeln und sagen, Wissen
schaftsbereich, wir haben kein Geld, und dann kommen sie einem 
entgegen. Aber nicht wirklich auf individueller Basis.“1951

Schwierigkeiten, die im Rahmen urheberrechtlicher Rechtsetzung zu be
rücksichtigen sind, können sich des Weiteren ergeben, sofern die Rechtsin
haber nicht auffindbar, erreichbar oder verhandlungsbereit sind.1952

Bewusste Open Access-Stellung vor Verlagspublikation

Eine beliebte, wenn auch weitgehend unbekannte Strategie zur Vermei
dung von Rechtsproblemen bei der Weiterverbreitung von Grafiken ist die 
Vorabveröffentlichung unter einer freien Lizenz, sodass eine ausschließli
che Nutzungsübertragung an den Verlag seitens des Forschenden im Rah
men der Publikation nicht mehr möglich ist; auch diese Möglichkeit wird 
allerdings vor allem mangels Kenntnis nicht genutzt.1953

c.

1949 Interview mit P_IN1, Z. 106; Interview mit P_L2, Z. 59; Interview mit P_L3, 
Z. 78, 80.

1950 Interview mit P_G3, Z. 161.
1951 Interview mit P_G4, Z. 139.
1952 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_G3, Z. 17.
1953 Interview mit P_G1, Z. 131.
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Urheberrechtliche Relevanz dieses Interesses

Das Interesse an der Kommunikation von Forschung ist für die urheber
rechtliche Evaluation nur von Bedeutung, wenn die damit verbundenen 
Nutzungshandlungen urheberrechtlich relevant sind. Dies ist der Fall:

 
Das Einfügen von urheberrechtlich geschützten Materialien (z.B. einer 
Abbildung, aber auch von Audios und Videos) in die Datei einer Poster- 
oder Konferenzpräsentation stellt eine urheberrechtlich relevante Verviel
fältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG dar.1954

Die Präsentation vor Publikum, also die Darstellung selbst, ist – ab
hängig von ihrer jeweiligen Größe und der Offenheit für die Allgemein
heit – eine zustimmungspflichtige öffentliche Vorführung gemäß §§ 15 
Abs. 2 S. 2 Nr. 1, 19 Abs. 4 UrhG.1955 Infolge der BGH-Rechtsprechung ist 
hierfür erneut der unionsrechtliche Öffentlichkeitsbegriff maßgeblich:1956 

Demnach sind lediglich kleine Lehrstuhlseminare, an denen die Mitarbei
tenden des Lehrstuhls teilnehmen, keine Öffentlichkeit im Sinne des Ur
heberrechts; bei einer Vorführung handelt es sich dementsprechend schon 
gar nicht um eine urheberrechtlich relevante Handlung. Bei lehrstuhl- 
und universitätsübergreifenden Konferenzen ist dies allerdings mangels 
Privatheit der Gruppe nicht mehr der Fall; eine Vorführung vor diesen 
Personen wird als urheberrechtlich relevant angesehen.1957 Gleiches gilt 
bei internationalen Konferenzen sowie – mit anderen Auswirkungen auf 
das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers – wenn die Präsentation in 
Echtzeit über das Internet an ein geographisch getrenntes Publikum über
tragen wird oder der Vortrag aufgezeichnet und zum Abruf im Internet 

III.

1954 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

1955 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 19 UrhG Rn. 61; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 19 UrhG Rn. 37.

1956 Vgl. dazu die Darstellungen zum Öffentlichkeitsbegriff in Teil 1 und diesem 
Teil der Untersuchung.

1957 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 19 UrhG Rn. 61; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 19 UrhG Rn. 37.
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bereitgestellt wird.1958 Öffentlichkeit liegt erst recht vor bei Publikumsver
anstaltungen und Veranstaltungen wie Kinder-Unis.1959

 
Im Rahmen der Evaluation ist vor diesem Hintergrund ein besonderes 
Augenmerk auf die jeweils privilegierte Nutzungshandlung zu legen; auch 
eine Abgrenzung zum Zitatrecht ist angesichts der mit der Nutzung ver
folgten Zwecke erforderlich.1960 Bei der Bestimmung der Erforderlichkeit 
des § 60c UrhG sind ebenfalls die bestehenden Lizensierungsmöglichkei
ten und -praktiken zu berücksichtigen.1961 Zudem sind auch hier infolge 
der als rechtlich bedingt wahrgenommenen Themenauswahl bzw. des Ver
zichts auf die Nutzung von Material bei gestreamten Veranstaltungen die 
verfassungsrechtlichen Implikationen näher zu untersuchen.1962

 
Die Kommunikation von Forschung erfolgt ebenfalls durch Weiterverbrei
tung urheberrechtlich geschützter Materialien im Rahmen editorischer 
Forschungsprojekte: Bei der (Wieder-)Veröffentlichung von urheberrecht
lich geschützten Materialien sind zumindest das Recht zur Vervielfälti
gung gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG sowie zur Verbrei
tung gemäß §§ 15 Abs. 1 Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG von Werken betroffen, 
soweit Werke ediert werden, bei denen die urheberrechtliche Schutzfrist 
noch nicht abgelaufen ist; auch derartige Nutzungshandlungen sind folg
lich urheberrechtlich relevant.1963

Für die vorliegende Untersuchung sind die Bestrebungen der editori
schen Forschung in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: Zunächst gilt es 
zu untersuchen, inwieweit die derzeitigen Regelungen in § 60c UrhG die

1958 Zum grundsätzlichen Upload vgl. Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG 
Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bul
linger, § 19a UrhG Rn. 22.

1959 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 19 UrhG Rn. 61; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 19 UrhG Rn. 37.

1960 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Eva
luation in Teil 4 dieser Untersuchung.

1961 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und 
normativen Erwägungen in Teil 4 dieser Untersuchung.

1962 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und 
normativen Erwägungen in Teil 4 dieser Untersuchung.

1963 Interview mit P_G4, Z. 47; Freudenberg, in: Ahlberg/Götting, § 64 UrhG 
Rn. 36ff.; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 64 UrhG Rn. 3ff.; Katzenberger/Metzger, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 64 UrhG Rn. 60ff.; Lüft, in: Wandtke/Bullin
ger, § 64 UrhG Rn. 13ff.
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ser Forschungsmethodik überhaupt Rechnung tragen.1964 Sollten hierbei 
Defizite festgestellt werden, gilt es allerdings auch zu hinterfragen, ob es 
einer gesetzlich erlaubten Nutzung vor dem Hintergrund der existenten 
Lizensierungsbemühungen bedarf oder andere Maßnahmen zweckmäßi
ger erscheinen.1965

Einzelanerkennung

Seitens der Forschenden offenbart die vorliegende Untersuchung zudem 
ein stark ausgeprägtes Interesse an Einzelanerkennung: Die eigene For
schungsleistung soll von Dritten anerkannt und respektiert werden.

Ergebnisse der Dokumentenanalyse

In der Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbe
werb wird die Reputation des einzelnen Forschenden als Grund für das 
Tätigwerden zum Zwecke der Publikation, also das Anfertigen eines wis
senschaftlichen Textes, benannt.1966 Die Reputation als Publikationsanreiz 
wird dabei höher gewichtet als ökonomische Interessen der publizieren
den Forschenden, da ihre „wirtschaftliche Absicherung im Regelfall durch 
staatliche Mittel sichergestellt“ sei.1967 Entsprechend der Reputation wird 
auch das Urheberpersönlichkeitsrecht hoch gewertet.1968

Nach Ansicht des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb 
dürften „jedenfalls […] die auf das Urheberrecht bezogenen wirtschaftli
chen Interessen des Wissenschaftlers nicht höher gewichtet werden als der 
möglichst ungehinderte Austausch wissenschaftlicher Informationen.“1969

 
Dem hohen Stellenwert der Reputation widerspricht der Börsenverein des 
deutschen Buchhandels in seiner Stellungnahme: „Die dem Referentenent
wurf zugrunde liegende Annahme, dass es in den Bereichen Bildung und 

E.

I.

1964 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung im Rahmen 
der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.

1965 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und 
normativen Erwägungen in Teil 4 dieser Untersuchung.

1966 MPI-Stellungnahme, S. 9.
1967 MPI-Stellungnahme, S. 9.
1968 MPI-Stellungnahme, S. 9.
1969 MPI-Stellungnahme, S. 9.
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Wissenschaft nicht auf ein starkes Urheberrecht ankomm[e], weil die meis
ten Autoren nicht primär im Hinblick auf ein Honorar, sondern für ihre 
Reputation arbeite[te]n, [...]“ sei „falsch.“1970 Er bezieht sich dabei und in 
der Folge allerdings auf die Motivation, den eigenen wissenschaftlichen 
Text „Verlagen an[zu]vertrauen.“1971 Diese Beweggründe sind jedoch strikt 
von dem Anreiz, einen wissenschaftlichen Text zu erstellen, zu trennen. 
Deswegen handelt es sich bei Vergleich der beiden Aussagen nicht um 
einen echten Widerspruch.

 
Anders ist das bei der Aussage des Verbands Deutscher Zeitungsverleger 
e.V. und des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger e.V. zu beurteilen: 
Sie geben „zu bedenken, dass Fachautoren keineswegs ausschließlich aus 
Reputationsgründen publizierten [...].“1972 „Finanzielle Aspekte“ spielten 
„auch im Wissenschaftsbereich eine nicht unerhebliche Rolle [...].“1973 

Insbesondere seien „längst nicht alle Wissenschaftler tatsächlich durch ein 
Anstellungsverhältnis finanziell so abgesichert [...], dass sie sich über ein 
Publikationshonorar keine Gedanken machen müssten.“1974 Dies berück
sichtige die Legislative auch im Urhebervertragsrecht (§§ 32 ff. UrhG), das 
bezüglich der Pflicht zur angemessenen Vergütung nicht zwischen wissen
schaftlichen und nicht wissenschaftlichen Verfassenden unterscheide.1975 

Deswegen sagen der Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und der Bundes
verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. den Urhebern infolge der Änderun
gen durch das UrhWissG erhebliche wirtschaftliche Leiden voraus.1976

Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass in der Mehrzahl der 
Wissenschaftsbereiche Urhebern von Zeitschriftenbeiträgen bereits jetzt 
üblicherweise keine Vergütung gezahlt wird, wie der Börsenverein des deut
schen Buchhandels in seiner Stellungnahme ausführt.1977 Deswegen ist auch 
der seitens des Börsenvereins des deutschen Buchhandels in Bezug auf „Lehr- 
und Wissenschaftsliteratur bei Umsetzung des Referentenentwurfs in ab
sehbarer Zeit“ befürchtete Rückgang des Angebots seitens der Forschen
den, wodurch „zwangsläufig die praktische Nutzung von Forschungser

1970 Börsenverein-Stellungnahme, S. 6.
1971 Börsenverein-Stellungnahme, S. 6.
1972 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 7.
1973 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 7.
1974 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 7.
1975 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 7.
1976 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 9.
1977 Börsenverein-Stellungnahme, S. 6.
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gebnissen zurückgehen“ werde,1978 eher nicht zu erwarten. Denn der Bör
senverein hat bei seiner Aussage insbesondere die Situation der Lehrbuch
schreibenden, die „überwiegend in ihrer Freizeit und am Wochenende“ tä
tig werden, im Blick – nicht explizit die der Forschenden, zu deren For
schungsprozess die formale Kommunikation ihrer Forschungsergebnisse 
gehört.1979

Ergebnisse der Interviewstudie

Den befragten Forschenden erscheint es wichtig, für ihre Projekte und 
Publikationen angemessene Anerkennung zu erhalten. Dieses Bedürfnis 
weist zwei unterschiedliche Facetten auf: Das Bedürfnis zum Schutz der 
Priorität eigener Forschungsprojekte sowie das Bedürfnis der Zitation 
ihrer Publikationen.

Schutz der eigenen Forschungsprojekte

Seitens der Forschenden besteht ein starkes Bedürfnis zum Schutz der 
eigenen Forschungsprojekte. Dieses resultiert aus der Natur der Wissen
schaft: Forschende streben Priorität an – denn Wissen schafft nur, wer 
neue Erkenntnisse in den akademischen Diskurs einführt (oder zumindest 
als Erster Aufmerksamkeit für eine bestimmte Erkenntnis erhält).1980 Des
wegen besteht bei den Forschenden eine große Angst vor „Ideenklau“ und 
einer überholenden Publikation.1981 Dies gilt besonders, aber nicht nur in 
kommerziell-geprägten Bereichen, wie beispielsweise der Arzneimittelpro
duktion.1982

 
Besondere Gefahren für den „Ideenklau“ werden im Rahmen von Peer 
Review-Prozessen wahrgenommen, bei denen bis dahin unveröffentlichte 

II.

1.

1978 Börsenverein-Stellungnahme, S. 6.
1979 Börsenverein-Stellungnahme, S. 6.
1980 Interview mit P_G2, Z. 57; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 41; Inter

view mit P_L1 - Teil 2, Z. 41; Interview mit P_L3, Z. 10.
1981 Interview mit P_G3, Z. 143; Interview mit P_N3, Z. 7; Interview mit P_N2, 

Z. 5, 9, 11, 35, 39; wohl auch: Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 41; Interview mit 
P_L3, Z. 44; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 152.

1982 Interview mit P_L3, Z. 50.
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Manuskripte versandt werden,1983 sowie bei Konferenzpräsentationen.1984 

Deswegen wird seitens der Forschenden ebenfalls ein Schutz der mündlich 
präsentierten Erkenntnisse gefordert, um die Priorität zu sichern und 
trotzdem Wissen verbreiten zu können.1985

 
Eng mit diesem Bedürfnis in Zusammenhang steht die Furcht vor Über
nahme ganzer Folien(sätze), die vereinzelt vorkommt.1986

Einzelanerkennung: Zitation

Anders als in Bezug auf die Forschungsprojekte besteht das Interesse in 
Bezug auf Publikationen nicht so sehr in einem Schutz vor Kenntnisnah
me Dritter, sondern vielmehr in einem Bedürfnis zur Namensnennung bei 
deren Nutzung durch Dritte.

 
Das Bedürfnis zur Namensnennung tritt in der Forschung unter ande
rem durch verbreitete Mehrfachautorenschaften zu Tage: Der Urheber 
im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist allerdings nicht zwingend mit 
dem Erstautor personenidentisch; vielmehr bestimmt sich letzterer nicht 
nach rechtlichen Maßstäben, sondern nach den Grundsätzen guter wissen
schaftlicher Praxis.1987 Aufgrund der verbreiteten kollaborativen, kaum in 
einzelne Arbeitseinheiten trennbaren Tätigkeit in der Forschung kann es 
vorkommen, dass sehr viele Forschende auf einem Artikel als Autoren 
genannt werden.1988 Die Handhabung der Autorennennung ist in den 
einzelnen Fächern und Forschungsgruppen unterschiedlich.1989

2.

1983 Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit P_N2, Z. 5, 19, 121.
1984 Interview mit P_N2, Z. 39; Interview mit P_N3, Z. 7.
1985 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 41.
1986 Interview mit P_IN1, Z. 112, 132.
1987 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 10; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 7; 

Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 56, 59, 67; Interview mit P_N2, 
Z. 9 (Übersetzerin als Ko-Autorin).

1988 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 85; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 5; 
Interview mit P_L3, Z. 32; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 54; 
Interview mit P_N3, Z. 57; Interview mit P_IN1, Z. 16, 140.

1989 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 3; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 
Teil 1, Z. 56.
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Auch vor dem Hintergrund der Bedeutung der Namensnennung in der 
Wissenschaft wird die Gewährung urheberrechtlichen Schutzes und auch 
die Schutzdauer von 70 Jahren überwiegend positiv bewertet.1990

„Klar, wenn ich irgendwelches ( . ) grafisches Material für einen Intel
ligenztest entwickle, dann ist, glaube ich, dann hat das schon eine 
gewisse Berechtigung, wenn es da ( . ) auch ein Copyright gibt.“1991

In Bezug auf eigene Materialien wird die Bedeutung des Urheberrechts
schutzes besonders betont: Hier müsse den Forschenden die grundsätz
liche Möglichkeit zur Einwilligung vor deren Veröffentlichung offenste
hen.1992 Überdies betonen die Forschenden mehrfach die Wichtigkeit der 
Angabe des Urhebers bei Nutzung der eigenen Materialien durch Drit
te.1993

Auffällig ist dazu im Gegensatz, dass das urheberrechtliche Ausschließ
lichkeitsrecht kaum eine Rolle spielt und eher negativ bewertet wird.1994 

Auch ökonomische Beweggründe spielen – wie bereits dargestellt – für die 
Forschenden weit überwiegend keine Rolle.1995

Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft

Zum Zwecke der Befriedigung des Bedürfnisses nach Namensnennung 
können von Forschenden in Deutschland zunächst der Ethikkodex bzw. 
die Regeln zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis herangezo
gen werden, die ebenfalls eine Einzelanerkennung erfordern.

Die Grundsätze zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis set
zen unter anderem voraus, dass Forschende bei Nutzung fremder Mate

3.

1990 Interview mit P_G2, Z. 57, 117; Interview mit P_L2, Z. 117; Interview mit 
P_N5 und Bib_N5, Z. 166; Interview mit P_N2, Z. 137; einschränkend: Inter
view mit P_S2, Z. 29.

1991 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
1992 Interview mit P_G2, Z. 117; folgenbezogen: Interview mit P_L2, Z. 103.
1993 Interview mit P_G2, Z. 57, 117; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 

Z. 152; Interview mit P_IN3, Z. 67, 95.
1994 Interview mit P_G1, Z. 21; Interview mit P_G4, Z. 135; Interview mit P_S3 - 

Teil 2, Z. 2; Interview mit P_N2, Z. 79.
1995 Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 45; Interview 

mit P_L2, Z. 117; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63; Interview mit 
P_N4, Z. 119; Ausnahmen gelten in Bezug auf psychologische Tests: Interview 
mit P_S3 - Teil 1, Z. 66.
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rialien den jeweiligen Schöpfer entsprechend seinem jeweiligen Anteil 
angeben.1996 Bei den Grundsätzen zur Sicherung der guten wissenschaftli
chen Praxis handelt es sich allerdings nicht um ein rechtliches Institut, 
sondern vielmehr um eine lediglich moralische bzw. ethische Verpflich
tung, deren Nichteinhaltung keine urheberrechtlichen, sondern höchstens 
verwaltungsrechtliche Konsequenzen haben kann. Dies ist insofern juris
tisch relevant, als lediglich das Urheberrecht wirksame Durchsetzungsme
chanismen zeitigt, während die Grundsätze der guten wissenschaftlichen 
Praxis von Forschenden zwar allgemein akzeptiert, aber als nicht durchset
zungsfähig betrachtet werden:

“Aber eigentlich gibt es eine wissenschaftliche Policy, die man,
auch wenn man Drittmittel beantragt und so, eigentlich im Blut hat, 
ja, dass man einfach weiß, man benutzt einfach keine Daten von Frem
den, ohne sie zu zitieren und so.“1997

„Und habe auch gedroht, also mit Verstoß
gegen die gute wissenschaftliche Praxis.
Aber so richtig funktioniert hat das nicht, ehrlich gesagt.”1998

Der Gefahr des „Ideenklaus“ versuchen die Forschenden auf unterschiedli
che Weise zu begegnen:

 
Bei gleichartigen und zeitgleichen Forschungsprojekten verschiedener For
schungsgruppen wird, um dem Interesse an Einzelanerkennung Rechnung 
zu tragen, seitens der Forschenden gerne die Möglichkeit der „Back-to-
Back“-Publikationen genutzt.1999

Für die Gefahren des Peer Review-Prozesses wird seitens der Forschen
den eine Art “Tracking System” zur Nachverfolgung der an der Peer 
Review Beteiligten und zum künftigen Ausschluss von Gutachtern vorge
schlagen.2000 Ähnliches bietet nach Aussage einer befragten Person bereits 
heute die Softwareplattform www.docear.org, bei der es möglich ist, Do
kumente mit Time Stamp zu versehen, um Priorität sicherzustellen.2001

1996 Interview mit P_L3, Z. 84; Interview mit P_N2, Z. 43; Interview mit P_IN3, 
Z. 67, 95.

1997 Interview mit P_N2, Z. 43.
1998 Interview mit P_L3, Z. 10.
1999 Interview mit P_N2, Z. 9.
2000 Interview mit P_L3, Z. 42; Interview mit P_N2, Z. 137.
2001 Interview mit P_G2, Z. 137.
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Bei wissenschaftlichen Konferenzen liegen die Maßnahmen eher in einem 
Verzicht zur Bereitstellung von Informationen: Früher war es beispielswei
se verbreitet, auf wissenschaftlichen Konferenzen auch nicht-publizierte 
und nicht-vorab-geprüfte Werke zu zeigen.2002 Einige Forschende verzich
ten inzwischen zum Schutz der Priorität ihrer Forschungen auf die Vor
stellung nicht-publizierter Ergebnisse auf Konferenzen2003 (mit Ausnahme 
der Gordon Conferences) oder zumindest auf die Darstellung des dazuge
hörigen Anschauungsmaterials.2004 Andere verzichten zumindest auf die 
Quellenangabe zu den gezeigten Forschungsgegenständen.2005 Wiederum 
andere achten bei Kurzdarstellungen (Abstracts) ihrer Konferenzbeiträge 
darauf, nicht unnötig viele Informationen preiszugeben.2006 All diese Maß
nahmen sind allerdings nicht geeignet, zur Förderung des wissenschaftli
chen Fortschritts beizutragen.

 
In technisch-geprägten Bereichen kann zum Schutz der eigenen Projekte 
die Möglichkeit eines patentrechtlichen Schutzes genutzt werden.2007

 
Auch besteht in allen Fächern die Möglichkeit, einen Preprint zu veröf
fentlichen, um Priorität zu schaffen. Hier stellt sich allerdings das Prob
lem, dass diese derzeit in einigen Fächern (noch) nicht als vollwertiges 
Publikationsmedium wahrgenommen werden,2008 weshalb die Priorität 
von anderen Forschenden teilweise nicht als solche wahrgenommen wird 
oder bewusst für eigene Publikationen ausgenutzt zu werden scheint.2009

2002 Interview mit P_G3, Z. 141, 143; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 41; Interview 
mit P_L3, Z. 44; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 152 (beschränkt 
auf den Bibliothekskontext); Interview mit P_N2, Z. 9, 11, 35 (mit Bezug auf 
Gordon Conferences, auf denen möglichst unpublizierte Forschung vorgestellt 
werden soll), 39.

2003 Interview mit P_N3, Z. 7.
2004 Interview mit P_G3, Z. 141; Interview mit P_L3, Z. 108.
2005 Interview mit P_G3, Z. 141.
2006 Interview mit P_N2, Z. 35.
2007 Interview mit P_L3, Z. 42.
2008 Vgl. dazu bereits die Ausführungen zu den Maßnahmen der wissenschaftli

chen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehen
dem Wissen in diesem Teil der Untersuchung.

2009 Interview mit P_N2, Z. 13.
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Urheberrechtliche Relevanz dieses Interesses

Das Bedürfnis nach Einzelanerkennung ist nur insoweit Gegenstand der 
nachfolgenden Untersuchung, als es sich auf Namensnennung bzw. Zita
tion bezieht. Die Angabe des Urhebers ist insbesondere vor dem Hinter
grund des § 63 UrhG von Bedeutung, der bei Inanspruchnahme der zu 
evaluierenden gesetzlichen Privilegierungen in der Regel eine Quellenan
gabe vorsieht.2010

 
Das Bedürfnis zum Schutz von (schriftlich fixierten sowie mündlich prä
sentierten) Forschungsprojekten und -ergebnissen muss dagegen für die 
vorliegende Untersuchung aus folgendem Grund außer Betracht bleiben:

Gemäß § 2 Abs. 2 UrhG sind urheberrechtlich geschützte Werke nur 
persönliche geistige Schöpfungen. Das deutsche Urheberrecht schützt da
bei lediglich die Ausdrucksform, nicht die bloße Vorstellung oder eine 
bloße Idee.2011 Letztere müssen im Interesse der Allgemeinheit frei von 
urheberrechtlichem Schutz bleiben, um von allen benutzt werden zu kön
nen.2012

Einer Idee zur Durchführung eines Forschungsprojekts, wie sie regelmä
ßig auf Konferenzen präsentiert zu werden pflegt, kommt folglich kein 
urheberrechtlicher Schutz zu.2013

Anderes gilt lediglich in Bezug auf die Präsentation, welche diese Idee 
kommuniziert: Sie kann bei entsprechend individueller Gestaltung die 

III.

2010 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 63 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung sowie 
die Darstellungen zur Einzelanerkennung im Rahmen der Evaluation in Teil 4 
dieser Untersuchung.

2011 BGH, Urt. v. 27.02.1981 - I ZR 29/79, GRUR 1981, 520 (521) – Fragensamm
lung; BGH, Urt. v. 12.03.1987 – I ZR 71/85, GRUR 1987, 704 (706) – Wa
renzeichenlexika; BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 
(453) – Betriebssystem; BGH, Urt. v. 19.10.1994 - I ZR 156/92, GRUR 1995, 
47 (48) – Rosaroter Elephant; OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.03.1989 - 20 U 
104/88, GRUR 1990, 189 (191) – Grünskulptur; OLG Frankfurt a. M, Beschl. v. 
18.05.1992 - 6 W 47/92, GRUR 1992, 699 (699) – Friedhofsmauer; Schulze, in: 
Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 37; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 73; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 39.

2012 Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 39.
2013 Mit Verweis auf die fehlende Schutzfähigkeit eines Plans, sozialpsychologi

sche Untersuchungen anzustellen: Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 73.
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Schwelle zur Schutzfähigkeit überschreiten.2014 Das damit einhergehende 
Ausschließlichkeitsrecht gewährt der forschenden Person allerdings auch 
kein Verbotsrecht dahingehend, andere Personen an der Umsetzung der 
darin enthaltenen Idee im eigenen Forschungslabor zu hindern, sondern 
lediglich die Möglichkeit, an der urheberrechtlich relevanten Nutzung 
des Werkes selbst durch Dritte ökonomisch zu partizipieren.2015 Auch das 
Recht auf Anerkennung der Urheberschaft gemäß § 13 S. 1 UrhG verleiht 
dem Urheber lediglich das subjektive Recht, gegen denjenigen vorzuge
hen, der seine Urheberschaft am Werk selbst bestreitet – die Idee als 
solche kann auch diesbezüglich nicht in rechtlicher Hinsicht als „eigene“ 
beansprucht werden.2016 Auch wenn im Einzelfall eine freie Benutzung 
des Werkes im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG vorliegt, muss der Urheber 
mangels urheberrechtlich relevanter Handlung nicht genannt werden.2017

Nichts Anderes ergibt sich, wenn die Idee der forschenden Person 
im Einzelfall eine bestimmte wissenschaftliche Lehre oder Erkenntnis dar
stellt.2018 Diese dürfen ebenso wenig wie Ideen durch das Urheberrecht 
monopolisiert werden, um künftigen wissenschaftlichen Fortschritt zu 
gewährleisten.2019 Auch hier kann lediglich der Formgestaltung urheber
rechtlicher Schutz zukommen.2020

2014 Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 242; Ahl
berg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 43; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, 
§ 2 UrhG Rn. 144.

2015 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 15 UrhG Rn. 1; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 15 UrhG Rn. 9; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 15 UrhG Rn. 4f.

2016 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 13 UrhG Rn. 8; Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 13 UrhG Rn. 15; Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 13 UrhG Rn. 9.

2017 Noch auf die Norm des § 24 UrhG a.F. Bezug nehmend: Bullinger, in: Wandt
ke/Bullinger, § 13 UrhG Rn. 9.

2018 BGH, Urt. v. 21.11.1980 - I ZR 106/78, GRUR 1981, 352 (353) – Staatsex
amensarbeit; BGH, Urt. v. 12.07.1991 - I ZR 16/89, GRUR 1991, 130 (133) 
– Themenkatalog; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 38; Ahlberg, 
in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 86; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG 
Rn. 93.

2019 BGH, Urt. v. 21.11.1980 - I ZR 106/78, GRUR 1981, 352 (353) – Staatsex
amensarbeit; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG 
Rn. 73; Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 86; Schulze, in: Drei
er/Schulze, § 2 UrhG Rn. 93.

2020 BGH, Urt. v. 15.12.1978 - I ZR 26/77, GRUR 1979, 464 (465) – Flughafen
pläne; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 38; Ahlberg, in: Ahl
berg/Götting, § 2 UrhG Rn. 86; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 93; in 
der Literatur wird teilweise ein weitergehender Schutz gefordert, vgl. für einen 
Überblick Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 93ff.; Loewenheim/Leistner, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG Rn. 82ff.
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Auch wenn seitens der Forschenden ein starkes Bedürfnis zum „Schutz vor 
Ideenklau“ besteht, kann dieser Interessenausprägung also weder durch 
die urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte noch durch die urheber
rechtlichen Schrankenbestimmungen Rechnung getragen werden.2021 Die 
nachfolgende Evaluation der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG kann daher 
auf die Berücksichtigung dieses Bedürfnisses weitgehend verzichten.

Rechtssicherheit

Zuletzt trat in der vorliegenden Untersuchung ein Interesse an Rechtssi
cherheit seitens der befragten Forschenden zutage.

Ergebnisse der Dokumentenanalyse

Die Stellungnahmen enthalten keine abstrakten Äußerungen zur Rechtssi
cherheit als solches; konkrete Aussagen werden im Rahmen der Evaluation 
berücksichtigt.2022

Ergebnisse der Interviewstudie

Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, das in den Interviews zu Tage trat, 
weist sehr unterschiedliche Facetten auf, die im Folgenden dargestellt wer
den.

Zudem wird auf bestehende Maßnahmen zur Befriedigung dieses Be
dürfnisses innerhalb und außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
hingewiesen.2023

F.

I.

II.

2021 Es ist auch nicht Schutzzweck des Urheberrechts, zu einer Monopolisierung 
von Ideen beizutragen. Vielmehr bedarf es zur Förderung der wissenschaftli
chen Entwicklung einer Auseinandersetzung mit den Ideen Dritter, die das 
urheberrechtliche Ausschließlichkeitsrecht nicht behindern sollte.

2022 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit im Rahmen der Evaluation 
in Teil 4 dieser Untersuchung.

2023 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft (und außerhalb) zur Befriedigung des Interesses an Rechtssicher
heit in diesem Teil der Untersuchung.
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Rechtssicherheit

„Die Unsicherheit ist tatsächlich das Hauptproblem.
Viele Wissenschaftler gehen täglich ein Risiko ein.“2024

Seitens der Forschenden besteht derzeit große Rechtsunsicherheit in Be
zug auf die geltende Urheberrechtslage, die sich in sehr unterschiedlichen 
Situationen äußert.2025

Klarheit und Nachvollziehbarkeit des Rechts

Ein im Rahmen der Interviews häufig zu Tage tretendes Bedürfnis ist das 
nach Klarheit: Nur wenn die urheberrechtlichen Regelungen ein Gebot 
oder Verbot klar zum Ausdruck brächten, könne ein Normadressat sein 
Verhalten dementsprechend ausrichten.2026

„Es ist natürlich immer der Wunsch nach Klarheit, also dass man sich 
möglichst wenig fragen muss: Ist das, was ich da jetzt tue, noch oder 
schon okay? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für alle.“2027

Die Bedeutung dieses Bedürfnisses erklärt sich im wissenschaftlichen Be
reich durch die wahrgenommene Zeitknappheit:

„Und also ich finde ( . ), also gerade im Bereich Wissenschaft sollte 
man sich halt um ganz einfache Regelungen bemühen,
um die Leute nicht von der eigentlichen Arbeit abzuhalten.“2028

1.

a.

2024 Interview mit P_G1, Z. 160.
2025 Konkrete Probleme und Unsicherheiten erläuternd: Interview mit P_G1, 

Z. 2–3; Interview mit P_G2, Z. 119; Interview mit P_G3, Z. 2–5, 7; Interview 
mit P_L2, Z. 7; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 6–7; Interview mit 
P_N2, Z. 87 (sogar juristischen Beistand eingeschaltet); Interview mit P_N3, 
Z. 2–3; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 3; Interview mit P_IN1, Z. 1–
2; Interview mit P_IN3, Z. 3; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 7; zudem – 
die juristische Relevanz eines Problems zunächst verkennend: Interview mit 
P_G4, Z. 3, 143; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 5; Interview mit P_L1 - Teil 1, 
Z. 2; Interview mit P_L2, Z. 5; Interview mit P_L3, Z. 8; Interview mit P_N1, 
Z. 2; Interview mit P_N4, Z. 3; Interview mit P_IN2, Z. 3; Interview mit 
P_IN4 - Teil 1, Z. 5.

2026 Interview mit P_L2, Z. 103; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 64, 
79–80; Interview mit P_IN3, Z. 95.

2027 Interview mit P_L2, Z. 103.
2028 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 166.
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Mit dem Bedürfnis nach Klarheit geht das Interesse an der Nachvollzieh
barkeit der derzeit geltenden Regelungen aus Sicht juristischer Laien ein
her.2029

„Naja, was man sich wahrscheinlich immer von idealen zukünftigen 
Zuständen erwünscht, dass es erstens transparent ist.
Also dass es auf einen Bierdeckel geht, würde ja Friedrich Merz sagen 
wahrscheinlich.“2030

Diese ermöglicht nach Aussage der Forschenden in der Regel eine Rechts
konformität ohne konkrete rechtliche Beratung im Einzelfall:

„Und es ist auch so, dass viele Wissenschaftler auch diese Details gar 
nicht so kennen, was eigentlich wie geregelt ist.
Sondern einfach so machen, wie es ihnen richtig erscheint. ( . )
Es ist auch wahrscheinlich meistens einigermaßen richtig.“2031

 
„Wir versuchen uns da zurechtzufinden
in den allgemeinen Gewohnheiten.“2032

Ein solches vages Rechtsgefühl genügt in den meisten Fällen.2033 Dies setzt 
eine gewisse Einfachheit der Regelungen voraus, die die urheberrechtliche 
Rechtsetzung nach Ansicht der Forschenden anstreben sollte.2034

Zugänglichkeit von Informationen über die Rechtslage

Die Forschenden wünschen sich insgesamt mehr Informationen über die 
geltenden urheberrechtlichen Regelungen.2035 Dabei gilt es zu differenzie
ren zwischen allgemeinen Informationen (z.B. in Form von Handreichun
gen2036) sowie dem spezifischen Bedürfnis nach Rat für konkrete Situatio
nen.2037

b.

2029 Interview mit P_G4, Z. 135; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 61, 80; 
Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 53.

2030 Interview mit P_G4, Z. 135.
2031 Interview mit P_N4, Z. 17.
2032 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39.
2033 Interview mit P_S2, Z. 87 (in Bezug auf fair use).
2034 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 166.
2035 Interview mit P_S2, Z. 45; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 49.
2036 Interview mit P_G2, Z. 117; Interview mit P_L2, Z. 103.
2037 Interview mit P_G2, Z. 119.
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Handreichungen mit allgemeinen Informationen zur urheberrechtlichen 
Rechtslage werden bereits zum heutigen Zeitpunkt bereitgestellt.2038 Der 
Vorteil der Handreichungen besteht in ihrer zeit- und ortsunabhängigen 
Möglichkeit zur Kenntnisnahme der Informationen.2039

 
Dennoch genügt diese Art der Information nach Ansicht der Forschenden 
nicht, um das Informationsbedürfnis zu stillen:

„Ich bin da einfach noch nicht juristisch geschult. Ich glaube, ich hätte 
gerne so eine Handreichung, ganz gerne, wie jetzt nun ( . )
Also das mit den 70 Jahren weiß ich,
aber die ganzen Grauzonen kenne ich halt überhaupt nicht.“2040

 
„Es ist natürlich trotzdem schwer, alle Kollegen damit zu greifen.
Weil es ist nur einer von ganz vielen gleichermaßen wichtigen Aspek
ten, über die ein Wissenschaftler immer nachdenken muss. Es gibt so 
viele Gesetzesvorlagen, die wir einzuhalten haben. Ich denke, die Be
schäftigung ist immer dann gegeben, wenn man es aktiv braucht.“2041

Das Bedürfnis nach konkreter Information im Einzelfall tritt insbesondere 
zu Tage, wenn allgemeine und unverbindliche Auskünfte verfügbar sind, 
das Informationsbedürfnis der forschenden Person allerdings dadurch 
nicht gestillt werden kann.2042

„Aber ( . ) wir haben ja einen ganz guten Fundus an Informationen, 
den die Verwaltung bereitstellt, aber im Zweifelsfall sind die Themen 
so individuell, so prägnant, also das möchte man jetzt wissen, und 
man möchte auch nochmal das, was man in den Unterlagen liest, 
(nochmal?) durchkauen und durchsprechen mit jemandem,
dass es letzten Endes beim juristischen Berater ein Gespräch gibt.“2043

 
„Ja, ich hätte gerne – wie auch immer das Urheberrecht dann ist –

2038 Vgl. dazu die Darstellungen zur Öffentlichkeitsarbeit des Staates in diesem 
Teil der Untersuchung.

2039 Anders bei als negativ wahrgenommenen Fortbildungen zu rechtlichen The
men vgl. Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 45.

2040 Interview mit P_G2, Z. 117.
2041 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 74.
2042 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_L2, Z. 103; Interview mit P_L4 und 

Bib_L4 - Teil 1, Z. 19.
2043 Interview mit P_IN1, Z. 4.

Teil 3 Die Forschenden: Interessen und Nutzungshandlungen im Urheberrecht

398

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


ich hätte gerne eine Anlaufstelle, eine Rechtsberatung, die man dazu 
fragen kann. Wo aber die angesiedelt sein sollte, weiß ich gar 
nicht.“2044

In Bezug auf den konkreten juristischen Rat ist insbesondere die Rechts
verbindlichkeit der Auskünfte2045 sowie ihre zeitnahe Erteilung von großer 
Bedeutung: Forschende möchten nicht viel Zeit mit der Klärung rechtli
cher Fragen im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit verbringen.2046

„Ja, es ist so, dass wahrscheinlich die meisten Wissenschaftler sich
– außerhalb der Rechtswissenschaften –
sich damit gar nicht weiter beschäftigen möchten.“2047

Musterentscheidungen und -verträge

„Also das scheint mir, also wenn ich sozusagen aus meiner For
schungserfahrung etwas sagen darf, dann scheint mir das eines der 
Hauptprobleme im Moment zu sein, dass zu viel theoretisch darüber 
nachgedacht wird und zu wenig Interaktion mit den Leuten ist, die 
praktisch solche Probleme lösen. Also nicht anklagen oder sagen wir, 
wir brauchen irgendwie neue Gesetze.
Sondern man bräuchte eigentlich mehr valide Fälle für Lösungen.“2048

Seitens der Forschenden besteht ein großes Interesse an Leitlinien zur Ori
entierung. Diese können sich durch fair ausgehandelte Verträge, aber auch 
durch gerichtliche Leitentscheidungen ergeben.2049 Dieses Interesse steht 
in scheinbarem Gegensatz dazu, dass Forschende eine allgemeine Lösung 
gegenüber vielen Einzelfallentscheidungen bevorzugen würden.2050

c.

2044 Interview mit P_G2, Z. 117.
2045 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 19; Interview mit 

P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 19.
2046 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 71; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57; 

Interview mit P_N4, Z. 119.
2047 Interview mit P_N4, Z. 119.
2048 Interview mit P_G3, Z. 25.
2049 Interview mit P_G3, Z. 25; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 52.
2050 Interview mit P_G3, Z. 29.
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Nutzung von Materialien

Ein Interesse besteht zum einen dahingehend, dass Materialien, die nicht 
dem Urheberrecht unterliegen, für Forschende als solche erkennbar sind. 
Insbesondere ist den Forschenden bei der Verfügbarmachung von For
schungsdaten im Internet mangels Rechtskenntnis oftmals keine sichere 
Beurteilung des urheberrechtlichen Schutzes möglich.2051

 
Zum zweiten äußert sich das Interesse an der rechtssicheren Nutzung von 
urheberrechtlich geschützten Materialien auf Konferenzen, insbesondere 
in Konferenzpräsentationen:2052

„Wo bei uns eigentlich eine größere Unsicherheit immer besteht,
wenn ich Vorträge halte und ich nehme ich meine Powerpoint jetzt 
Abbildungen aus irgendwelchen Journalen oder Büchern.
In welchem Umfang darf ich das? Was muss ich da beachten?“2053

Wie bereits oben erwähnt, werden einige urheberrechtlich geschützte Wer
ke Dritter zur Aufnahme in eine Präsentation verändert.2054 Auch hierbei 
besteht eine Unsicherheit seitens der Forschenden:

„Ich weiß nicht, den Trick, ob Sie den kennen. Viele schreiben dann ja 
da drunter ‚modifiziert nach der und der Stelle‘. ( .. ) "Modifiziert", das 
ist ja Gang und Gäbe. Wenn Sie einmal gucken, man nimmt es nicht 
Original, ich verändere das dann ein bisschen. Ist das dann rechtlich 
wirklich anders zu sehen, oder bleibt es dann?“2055

Eine besondere Facette des Interesses an der rechtssicheren Nutzung von 
urheberrechtlich geschützten Materialien auf Konferenzen tritt im inter
nationalen Kontext zu Tage, denn heutige Forschung ist stark internatio
nal geprägt; viele Konferenzen finden nationsübergreifend statt.2056 Dabei 
stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem anwendbaren Recht: Ist der 

d.

2051 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 7.
2052 Interview mit P_L2, Z. 7 (auch in Bezug auf die Lehre); Interview mit P_L3, 

Z. 180.
2053 Interview mit P_L3, Z. 150.
2054 Interview mit P_L3, Z. 160.
2055 Interview mit P_L3, Z. 160.
2056 Interview mit P_G1, Z. 31; Interview mit P_G4, Z. 45, 101, 109; Interview 

mit P_L1 - Teil 2, Z. 19; Interview mit P_L2, Z. 51; Interview mit P_L4 und 
Bib_L4 - Teil 2, Z. 21. Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur kollaborativen 
Forschung in diesem Teil der Untersuchung.
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Veranstaltungsort oder der Herstellungsort der Präsentation für die gesetz
lich erlaubten Nutzungen von Bedeutung?2057 Ist bei Workshops das Urhe
berrecht des Teilnehmenden, des Leitenden oder des Veranstaltenden an
wendbar?2058 Vor diesem Hintergrund wird vereinzelt auch der Wunsch 
nach einem einheitlichen Rechtsrahmen auf internationaler, zumindest 
aber auf europäischer Ebene geäußert.2059

 
Unsicherheit besteht auch hinsichtlich des Bestehens und des Umfangs 
der Rechte von Forschenden bei der Verwendung und Weitergabe von 
Publikationen Dritter, auch innerhalb von Forschungsgruppen.2060

Republikation

„Und da fühlt man sich natürlich in gewisser Weise,
wenn man dann sieht, was man bei den Verlagen unterschreiben soll, 
schon immer mit einem Fuß im Gefängnis.“2061

In einigen Interviews tritt die Unsicherheit zu Tage, die bei der Wiederver
öffentlichung von beforschtem Material sowie Manuskripten besteht.2062 

So ist einigen befragten Personen beispielsweise die Reichweite des Zitat
rechts unklar:

„Ausschnitte darf man ja. Man darf ja einzelne, so Brocken aus diesem 
Konvolut publizieren. Da gibt es ( . ) Es ist nicht ganz klar, wie um
fangreich das sein kann. Ich glaube, es darf keine ganze Seite sein, aber 
man kann vier Zeilen oder so.
Da gibt es, glaube ich ( . ) da müsste es eine rechtliche Regelung 
geben, was zu Forschungszwecken möglich ist.“2063

Auch die Konsequenzen der Rechteübertragung an Verlage sind den 
Forschenden häufig unklar.2064 Bei der Einräumung ausschließlicher Nut

e.

2057 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 96.
2058 Interview mit P_G1, Z. 3.
2059 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 33, 34.
2060 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 49; Interview mit P_N2, Z. 81.
2061 Interview mit P_G4, Z. 11.
2062 Interview mit P_L3, Z. 106; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 46; 

Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 40.
2063 Interview mit P_G2, Z. 33.
2064 Interview mit P_L3, Z. 106; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 46; 

Interview mit P_N2, Z. 69.
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zungsrechte besteht in der Regel Unkenntnis über die Reichweite der 
Rechteübertragung, vor allem in Bezug auf die Wiederverwendung in eige
nen Publikationen sowie Präsentationen.2065

„Das ist auch immer so ein bisschen ein Ding, wo keiner so richtig 
durchblickt, wenn ich so einen Abstract habe, kann ich das dann noch 
in eine große Publikation reinschreiben?“2066

Auch dieses Interesse hat eine stark international geprägte Facette: So ist 
die Ausgestaltung der Verlagsverträge in verschiedenen Ländern durchaus 
unterschiedlich, was insbesondere Auswirkungen auf die Durchsetzung 
des deutschen Zweitverwertungsrechts haben kann.2067

Problematisch wird diese Unsicherheit nach Ansicht der Forschenden, 
sobald eine Rechteübertragung an den Verlag stattfinden soll: So müsse 
man dem veröffentlichenden Verlag versichern, dass man sämtliche Rech
te an den zu publizierenden Werken hätte, wodurch das Risiko auf den 
einzelnen Forschenden abgewälzt würde.2068

Dauerhafte Geltung von Vorschriften

Forschende haben darüber hinaus ein Interesse an der möglichst dauer
haften Geltung urheberrechtlicher Regelungen. Dieses Interesse offenbart 
sich in der derzeit bestehenden großen Unsicherheit von Forschenden in 
Bezug auf die Geltungsdauer urheberrechtlicher Regelungen.2069 So kriti
sieren die Befragten die häufigen Änderungen in der Vergangenheit2070 

und befürchten regelmäßige Änderungen in der Zukunft.2071

Insbesondere die zunächst in § 142 Abs. 2 UrhG a.F.2072 vorgesehene Be
fristung der gesetzlich erlaubten Nutzungen in § 60c UrhG wurde kritisch 

f.

2065 Interview mit P_L3, Z. 106; Interview mit P_N3, Z. 59; Interview mit P_N5 
und Bib_N5, Z. 24.

2066 Interview mit P_L3, Z. 106.
2067 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 74; Interview mit P_N5 und 

Bib_N5, Z. 3.
2068 Interview mit P_G4, Z. 11, 135.
2069 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 53; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 

Z. 15.
2070 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 53.
2071 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 41; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 

Teil 2, Z. 63.
2072 Vgl. zu deren Normgehalt die Darstellungen zu § 142 Abs. 2 UrhG a.F. in 

Teil 2 dieser Untersuchung.
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gesehen: Denn es herrschte Unsicherheit hinsichtlich der nach Befristungs
datum fortgesetzten öffentlichen Zugänglichmachung von Materialien.2073 

Diese Unsicherheit wurde verstärkt durch die als unzureichend wahrge
nommene Löschungsmöglichkeit im Internet.2074 Zudem wurde die Pla
nungssicherheit für künftige Projekte in Frage gestellt.2075 Befristungen 
von Gesetzen können also insbesondere dort Rechtsunsicherheit hervorru
fen, wo zunächst gesetzlich privilegierte Nutzungshandlungen nach Geset
zesänderung andauern (insbesondere öffentliche Zugänglichmachungen 
im Sinne des § 19a UrhG).

Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft (und außerhalb)

Wirksame Mittel zur Erhöhung der individuellen Rechtssicherheit können 
Aufklärung und Information darstellen. Die bisherigen Angebote werden 
als „relativ kleinteilig“ wahrgenommen; es besteht ein Wunsch zum Aus
bau der Maßnahmen.2076

 
Hierbei stellt sich unter den befragten Forschenden die Frage, wer solche 
Maßnahmen bestenfalls vornehmen könnte:

„Natürlich ist das jetzt nicht Aufgabe des Gesetzes,
dass am Ende auch zu kommunizieren. Aber es gibt sicherlich andere 
Stellen, die sich das als Aufgabe stellen könnten.“2077

Neben persönlichen Gesprächen im privaten oder beruflichen Umfeld2078 

kämen für die Übernahme der Informationsarbeit staatliche Institutionen, 
wie Ministerien2079 und Universitäten,2080 in Betracht. Zusätzlich könnten 

2.

2073 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15.
2074 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.
2075 Interview mit P_G1, Z. 73.
2076 Interview mit P_G1, Z. 137.
2077 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.
2078 Interview mit P_S2, Z. 45, 47; Interview mit P_N2, Z. 9.
2079 Vgl. dazu die nachstehenden Darstellungen zur Öffentlichkeitsarbeit des Staa

tes.
2080 Vgl. dazu die nachstehenden Darstellungen zur Öffentlichkeitsarbeit und Be

ratungstätigkeit der Universitäten.
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wissenschaftliche Fachgesellschaften und Verbände eine aktive Rolle in 
der Informationsvermittlung übernehmen.2081

Öffentlichkeitsarbeit des Staates

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte zum Zeitpunkt 
dieser Untersuchung eine Handreichung publiziert, die sowohl in Print 
bestellbar sowie online als PDF abrufbar war.2082 Damit beabsichtigte das 
Ministerium, die Regelungen des UrhWissG für nicht-juristische Nutzer 
verständlich zu machen.2083

Öffentlichkeitsarbeit und Beratungstätigkeit der Universitäten

Zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung versandten viele Universitäten nach 
Aussage der Forschenden Informationsschreiben zur allgemeinen Informa
tion über die Gesetzesänderungen; einige von ihnen richteten auch Infor
mationsangebote im Internet ein.2084 Dabei sehen Forschende die Aufgabe 
der Hochschulleitung eher in der Information über konkrete Änderungen; 
eine regelmäßige Information über das Urheberrecht würde ihre Kapazitä
ten übersteigen.2085

Zur Beantwortung konkreter Fragen wird seitens der Forschenden auf 
Ansprechpersonen in Universitätsbibliotheken2086 sowie – noch öfter – auf 
das Justiziariat2087 verwiesen: Die Bibliothek fungiert zwar als erster An

aa.

bb.

2081 Vgl. dazu die nachstehenden Darstellungen zur Öffentlichkeitsarbeit der wis
senschaftlichen Vereinigungen.

2082 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - Referat Ethik und Recht, 
Urheberrecht in der Wissenschaft: Ein Überblick für Forschung, Lehre und 
Bibliotheken.

2083 Klingbeil, Urheberrecht in der Wissenschaft - eine Handreichung für die Praxis.
2084 Interview mit P_G4, Z. 29–31; Interview mit P_L2, Z. 9.
2085 Interview mit P_G4, Z. 29.
2086 Interview mit P_G4, Z. 33; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 21, 23; Interview 

mit P_L2, Z. 9; Interview mit P_L3, Z. 94; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 
Teil 1, Z. 19; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 22, 74; Interview mit 
P_N4, Z. 121.

2087 Interview mit P_G2, Z. 115; Interview mit P_G3, Z. 9; Interview mit P_G4, 
Z. 33; Interview mit P_S2, Z. 17; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 19, 106; 
Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 49; Interview mit P_L3, Z. 94; Interview mit 
P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 23; Interview mit P_N2, Z. 97; Interview mit 
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sprechpartner;2088 mangels juristischer Expertise werden seitens der Uni
versitätsbibliothek jedoch nur unverbindliche Auskünfte erteilt, weshalb 
hier ein Problem zu Tage tritt:2089

„Mhhm (negativ), das interessiert die Wissenschaftler nicht so richtig.
Die wollen tatsächlich etwas Rechtsfestes haben.“2090

Erfahrungen mit urheberrechtlicher Beratung im Justiziariat besteht nur 
bei wenigen Forschenden;2091 einige vermuten mangelnde Expertise im 
Urheberrecht bei den Ansprechpersonen.2092 Zudem bestehen zum Teil 
Kapazitätsängste: Diese sind erstens zeitlicher2093 und zweitens finanziel
ler2094 Art.

„Und wenn natürlich jeder Wissenschaftler
wegen irgendeiner Präsentation und irgendeines Bildes da anruft,
kommen die auch nicht zum Arbeiten. Also insofern.“2095

Selten ist der Einsatz eines durch die Universität finanzierten Rechtsan
walts.2096

„Und die Uni sagte: Forschung, das ist Ihr Privatvergnügen,
da können wir uns auch nicht einmischen.
Also letztlich habe ich mir einen Anwalt gesucht.“2097

P_N4, Z. 121; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 166; Interview mit P_IN2, 
Z. 7; Interview mit P_IN3, Z. 5; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 75.

2088 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 74.
2089 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 19.
2090 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 19.
2091 Interview mit P_G3, Z. 13 (sehr häufige Zusammenarbeit zwischen Justiziariat 

und Forschenden); Interview mit P_N2, Z. 97 (keine Hilfe bei urheberrechtli
cher Frage in der Vergangenheit).

2092 Interview mit P_G2, Z. 115; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 19; Interview mit 
P_L3, Z. 92.

2093 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 23; Interview mit P_IN4 - Teil 1, 
Z. 23.

2094 Interview mit P_G3, Z. 13.
2095 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 23.
2096 Interview mit P_IN1, Z. 10, 12.
2097 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 13.
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Öffentlichkeitsarbeit der wissenschaftlichen Vereinigungen

Die in der Studie Befragten sind – mit Ausnahme des Bibliotheksperso
nals – alle Mitglieder in wissenschaftlichen Fachgesellschaften. In Betracht 
käme ihrer Ansicht nach die Bereitstellung von Informationen über die 
jeweiligen wissenschaftlichen Fachgesellschaften, was die Behandlung dis
ziplinspezifischer Probleme ermöglichen würde.2098

Allerdings verfügen wissenschaftliche Fachgesellschaften bisher nur sel
ten über juristisch ausgebildetes Personal, das in der Lage wäre, Zusatz
informationen zur aktuellen Rechtslage im Wissenschaftsurheberrecht 
bereitzustellen.2099 Sie sind also bei Handreichungen auf die Erstellung 
durch externe Personen angewiesen, die sehr kostenintensiv sein kön
nen.2100 Sonst besteht die Gefahr der interessengeleiteten Fehlinformati
on.2101

Der Deutsche Hochschulverband wurde dagegen von einer befragten 
Person als ein kompetenter Ansprechpartner für rechtliche Fragen, wenn 
auch nicht speziell urheberrechtlicher Art, angesehen.2102

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die als staatlich finanzierter 
und privatrechtlich organisierter Verein eine systematische Sonderrolle 
einnimmt, erteilt hingegen nach Aussage einer forschenden Person auch 
auf Nachfrage keine rechtsverbindlichen Auskünfte an Forschende.2103

Urheberrechtliche Relevanz dieses Interesses

Das Interesse an Rechtssicherheit spiegelt sich in keiner urheberrechtlich 
relevanten Nutzungshandlung unmittelbar wider. Trotzdem ist es für 
das geltende Urheberrecht mittelbar von bedeutender Wichtigkeit: Denn 
das Gefühl von Rechtssicherheit ermöglicht in der Regel schnelle Ent
scheidungen zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien im 

cc.

III.

2098 Interview mit P_S2, Z. 47.
2099 Interview mit P_G1, Z. 137; Interview mit P_G2, Z. 119; Interview mit P_L1 

- Teil 1, Z. 49; Interview mit P_L3, Z. 95–96; Interview mit P_N2, Z. 102 
(vermutet als einzige Person Expertise in der Geschäftsstelle).

2100 Interview mit P_S2, Z. 47.
2101 Bezug nehmend auf die Handreichung „Tests in Lehre und Forschung: Infor

mationen zum Testschutz und zum Urheberrecht“ der DGPs: Interview mit 
P_S3 - Teil 1, Z. 57.

2102 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 13, 19.
2103 Interview mit P_G2, Z. 115.
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Forschungsalltag – ohne vorherige Einholung von Rechtsrat. Ist es nicht 
vorhanden, wird häufig auf die Nutzung urheberrechtlich geschützter Ma
terialien verzichtet.2104

„Das Problem, das ich aber vor allem sehe, ist,
dass inzwischen viele Leute, weil die Lage so unübersichtlich ist, be
stimmte Dinge, die sie machen könnten, auch gar nicht mehr machen. 
Also das ist das, was ich auch häufig bei Kolleginnen und Kollegen, 
Studierenden feststelle, dass sozusagen die Lage so komplex ist,
dass man dann lieber gar nichts macht,
anstatt die Dinge zu machen, die man eigentlich machen könnte.“2105

„Sonst schwingt immer so ein bisschen Halbwissen mit,
was man mal irgendwo gehört hat. Und wo man dann lieber einen 
Schritt zurückgeht als den Schritt nach vorn.
Wo man also eher ein bisschen vorsichtiger ist.“2106

Ein solcher Verzicht kann sich nicht nur negativ auf den Fortschritt der 
Wissenschaft, sondern auch negativ auf die Interessen der Urheber und 
Rechtsinhaber auswirken.2107

 
Wird eine Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien dagegen als 
unerlässlich angesehen, entwickeln Forschende Umgehungsstrategien lega
ler2108 und illegaler2109 Art. Insbesondere Nutzungshandlungen illegaler 
Art haben dabei Auswirkungen auf die von Urhebern und Rechtsinhabern 
zu erzielenden gesetzlichen Vergütungen. Auch eine Verlagerung der Pro
jekte in das Ausland, in dem die beabsichtigten Nutzungen urheberrecht
lich zulässig sind, ist möglich,2110 wobei im Fall der Digitalisierung von 
Material langfristige Abhängigkeiten entstehen können.2111

2104 Interview mit P_G1, Z. 3, 59, 147; Interview mit P_G2, Z. 73; Interview mit 
P_S2, Z. 7, 67; Interview mit P_IN1, Z. 110, 112; in Bezug auf das Zweitver
wertungsrecht in § 38 Abs. 4 UrhG: Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 37; in Bezug 
auf die Lehre: Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2.

2105 Interview mit P_S2, Z. 7.
2106 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 74.
2107 Vgl. zur Interessenlage im Allgemeinen die Darstellungen in Teil 1 dieser 

Untersuchung.
2108 Interview mit P_G1, Z. 3.
2109 Interview mit P_G1, Z. 25; Interview mit P_S2, Z. 7.
2110 Interview mit P_S2, Z. 25.
2111 Interview mit P_S2, Z. 25.
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Die durch eine Norm bedingte Rechtsunsicherheit beeinflusst des Wei
teren auch Forschende, die grundsätzlich an einem rechtskonformen Ver
halten interessiert sind: Denn ihrer Ansicht nach geht mit der Nutzung 
von urheberrechtlich geschützten Materialien infolge unklarer gesetzlicher 
Privilegierungen stets ein Risiko von (auch unbewussten) Normverstößen 
für Forschende einher.2112

„Viele der Kollegen wissen gar nicht, was man alles machen kann.
Oder aber haben Angst, wenn sie etwas machen,
dass sie etwas falsch machen können.“2113

„Und da die meisten Mathematiker das Urheberrecht also auch gar 
nicht so genau kennen, sollte es möglichst so sein, dass man nicht
in allzu große Fallen hineintappt, ohne halt sich damit genau zu be
schäftigen. Also es sollte möglichst einfach handhabbar sein.
Und ich denke, die Sachen, die man normalerweise im Sinne der 
Forschung macht, sollten hoffentlich legal sein.“2114

Es bedarf daher urheberrechtlicher Bestimmungen, die ausreichend klar, 
verständlich und nachvollziehbar sind. Wird eine Rechtsordnung diesen 
Anforderungen nicht gerecht, kann das – wie noch zu zeigen ist – negative 
Auswirkungen auf die Akzeptanz des Rechts zeitigen.2115

Zusammenfassung

Die Interviews und Stellungnahmen offenbarten sechs grundsätzlich urhe
berrechtlich relevante Interessen:

 
Dazu zählt zum einen das Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen, 
das mittels zeiteffizienter Informationssuche und langfristiger Informati
onsrezeption auf unterschiedliche Weise mittels verschiedener Nutzungs
handlungen befriedigt wird, um auf Grundlage des aktuellen Stands der 

G.

2112 Interview mit P_G4, Z. 135; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7, 29, 
152.

2113 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.
2114 Interview mit P_N4, Z. 119.
2115 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität des Rechts in Teil 4 dieser Unter

suchung.

Teil 3 Die Forschenden: Interessen und Nutzungshandlungen im Urheberrecht

408

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Forschung neue Erkenntnisse erzielen zu können.2116 Dabei sind der Aus
druck von Forschungsliteratur und deren Speicherung in der eigenen di
gitalen Bibliothek als Vervielfältigungen im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 
Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG2117 genauso von urheberrechtlicher Bedeutung wie 
der Versand von Forschungsliteratur seitens anderer Forschender.2118

 
Zweitens wird insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
sowie verwandten Disziplinen mit – auch unveröffentlichten – urheber
rechtlich geschützten Forschungsgegenständen gearbeitet, die seitens der 
Forschenden selbst oder anderen Institutionen (z.B. Bibliotheken, Archi
ven, Museen) zu ihrer Beforschung digitalisiert und auf dem persönlichen 
Computer gespeichert oder jedenfalls analog kopiert werden.2119 Auch 
mit dem Interesse an der Forschung an Ursprungsmaterialien sind daher 
urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen im Sinne des §§ 15 Abs. 1 
Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG verbunden, die grundsätzlich einer Erlaubnis 
des jeweiligen Rechtsinhabers bedürfen.2120

 
Drittens hat in der Wissenschaft die Zusammenarbeit eine wichtige Be
deutung: Dieses Interesse äußert sich in dem Bedürfnis nach (meist digi
taler) Weitergabe von Forschungsliteratur innerhalb von Forschungsgrup
pen, aber auch im Bedürfnis nach gemeinsamer Beforschung derselben 

2116 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen 
in diesem Teil der Untersuchung.

2117 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 19; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG 
Rn. 15; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 6; vgl. dazu die Darstel
lungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an Zugang zu bestehen
dem Wissen in diesem Teil der Untersuchung.

2118 Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 27; Loewenheim, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG 
Rn. 13; vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Inter
esses an Zugang zu bestehendem Wissen in diesem Teil der Untersuchung.

2119 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmateriali
en in diesem Teil der Untersuchung.

2120 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 16 UrhG Rn. 5, 13; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG 
Rn. 5, 17, 20; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 5, 16; BGH, Urt. 
v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssystem; Ernst, in: 
Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Dustmann, in: Nordemann/Norde
mann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12; vgl. dazu die Darstellungen zur urheber
rechtlichen Relevanz des Interesses an der Forschung an Ursprungsmaterialien 
in diesem Teil der Untersuchung.
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Ursprungsmaterialien mit digitalen Forschungsmethoden – zeitgleich in
nerhalb von Evaluationsgruppen und Workshops oder zeitversetzt zum 
Zwecke der Replikation.2121 Dafür sind häufig sowohl urheberrechtlich 
relevante Vervielfältigungen im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 
Abs. 1 UrhG im Rahmen des E-Mail-Versands2122 und des Downloads 
von Dateien auf den persönlichen Computer2123 als auch öffentliche 
Zugänglichmachungen im Sinne des §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG 
durch Bereitstellung von Dateien auf Online-Plattformen erforderlich.2124 

Zusätzlich äußert sich das Interesse an Zusammenarbeit bei der Quali
tätsüberprüfung:2125 Im Rahmen des – meist digital organisierten und 
durchgeführten – Peer Review-Verfahrens, indem Forschende die For
schung anderer Forschender überprüfen, erfolgen ebenfalls urheberrecht
lich relevante Vervielfältigungen im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 

2121 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in die
sem Teil der Untersuchung.

2122 KG, Urt. v. 30.04.2004 - 5 U 98/02, GRUR-RR 2004, 228 (230f.) – Ausschnitt
dienst; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 27; Loewenheim, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 16 UrhG Rn. 13; Grützmacher, in: Schuster/Grützmacher, § 16 UrhG Rn. 10; 
Haupt, ZUM 2002, 797 (798); Leupold, ZUM 2000, 379 (385); Heermann, MMR 
1999, 3 (3); vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des 
Interesses an kollaborativer Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2123 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, 
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12; vgl. dazu die Dar
stellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kollaborativer 
Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2124 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; vgl. 
dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kol
laborativer Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2125 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur Qualitätssicherung in diesem Teil 
der Untersuchung.
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16 Abs. 1 UrhG2126 sowie grundsätzlich öffentliche Zugänglichmachungen 
im Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG.2127

 
Die Zusammenarbeit hat zwingend eine rege Kommunikationstätigkeit 
in der Wissenschaft zur Folge: Ein dahingehendes Interesse äußert sich 
in dem Bedürfnis zum Abdruck von Abbildungen Dritter in wissenschaft
lichen Veröffentlichungen, aber auch in dem Bedürfnis zur Präsentation 
von Materialien aller Art auf Konferenzen und Publikumsveranstaltungen 
jeder Art und Größe.2128 Während ersteres Interesse dabei Auswirkungen 
auf das Recht zur Vervielfältigung gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 
Abs. 1 UrhG sowie zur Verbreitung gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 2, 17 
Abs. 1 UrhG zeitigen kann, stellt das Einfügen von urheberrechtlich ge
schützten Materialien in die Datei einer Poster- oder Konferenzpräsentati
on eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung im Sinne der §§ 15 
Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG2129 und deren Präsentation vor Pu
blikum eine grundsätzlich urheberrechtlich relevante, öffentliche Vorfüh
rung gemäß §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 1, 19 Abs. 4 UrhG dar.2130 Die Kommuni
kation an eine breite Öffentlichkeit über soziale Medien spielt dagegen 

2126 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, 
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12; vgl. dazu die Dar
stellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kollaborativer 
Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2127 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; vgl. 
dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kol
laborativer Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2128 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung 
in diesem Teil der Untersuchung.

2129 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, 
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12; vgl. dazu die Dar
stellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an Kommunikation 
von Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2130 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 19 UrhG Rn. 61; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 19 UrhG Rn. 37; vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Rele
vanz des Interesses an Kommunikation von Forschung in diesem Teil der 
Untersuchung.
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infolge der grundsätzlich fehlenden urheberrechtlichen Relevanz der Ver
linkung nur eine untergeordnete Rolle.2131

 
Gleiches gilt für das Interesse an Einzelanerkennung in seiner – durchaus 
starken – Ausprägung des Schutzes der eigenen Forschungsprojekte und 
deren Priorität.2132 Mangels urheberrechtlicher Relevanz darf das Interes
se an Einzelanerkennung im Rahmen der urheberrechtlichen Evaluation 
folglich nur insoweit Berücksichtigung finden, als es in seiner Ausprägung 
der Namensnennung zur Steigerung der Reputation des Einzelnen im wis
senschaftlichen Diskurs auch tatsächlich von urheberrechtlicher Relevanz 
sein kann.2133

 
Das Interesse an Rechtssicherheit tritt schließlich am stärksten zu Tage.2134 

Auch wenn damit nicht unmittelbar urheberrechtlich relevante Nutzungs
handlungen einhergehen, ist es doch von erheblicher Bedeutung: Denn 
insbesondere Rechtsunsicherheit wird als Hindernis für die Nutzung urhe
berrechtlich geschützter Materialien im Forschungsalltag – in Forschungs
gruppen, bei Konferenzpräsentationen sowie bei der Republikation – 
wahrgenommen, auch im Kontext mit der Reichweite ausschließlicher 
Rechteübertragungen an Verlage. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung 
des UrhWissG, die Rechtssicherheit für Rechtsanwendende zu erhöhen, 
sollte diese Beobachtung im Rahmen der folgenden urheberrechtlichen 
Evaluation besondere Aufmerksamkeit erhalten.

2131 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an 
Kommunikation von Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2132 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an 
Einzelanerkennung in diesem Teil der Untersuchung.

2133 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an 
Einzelanerkennung in diesem Teil der Untersuchung.

2134 Vgl. dazu die Darstellungen zum Interesse an Rechtssicherheit in diesem Teil 
der Untersuchung.
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Die Evaluation: Eine Überprüfung ausgewählter 
Regelungen des Wissenschaftsurheberrechts

Im Folgenden werden die Normen des §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht überprüft.

Vorbemerkung zum Prüfungsmaßstab

Zunächst ist es erforderlich, einen Prüfungsmaßstab zu definieren, anhand 
dessen eine Überprüfung des geltenden Rechts erfolgen kann.

 
Die ausgewählten Normen des Wissenschaftsurheberrechts werden im Fol
genden auf ihre Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht sowie ihre Pra
xistauglichkeit überprüft. Damit geht die vorliegende Untersuchung über 
eine reine Rechtskontrolle hinaus, deren Ausgangspunkt grundsätzlich 
Art. 20 Abs. 3 GG ist:2135 Danach ist die Gesetzgebung an die verfassungs
mäßige Ordnung gebunden; der Verfassung kommt insoweit stets ein Vor
rang zu, dass ein Gesetz jedenfalls nicht gegen die Normen des Grundge
setzes verstoßen darf.2136 Während der Prüfungsmaßstab des BVerfG sich 
dementsprechend in der Prüfung erschöpft, ob eine bestimmte Norm zum 
Entscheidungszeitpunkt mit der Verfassung übereinstimmt,2137 überprüft 
die vorliegende Untersuchung die Regelungen des Wissenschaftsurheber
rechts vollumfänglich auf ihre Wirksamkeit: Wirksamkeit in rechtlicher 
Hinsicht im Sinne der Vereinbarkeit der urheberrechtlichen Normen 
mit Vorgaben des höherrangigen Rechts sowie Wirksamkeit in tatsächli
cher Hinsicht im Sinne von Vollzugspraktikabilität, Befolgbarkeit und 
Verständlichkeit.2138

Teil 4

A.

2135 Höfling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 864.
2136 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 45; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, 

Art. 20 GG Rn. 17; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 94; Kotzur, in: Münch/Ku
nig, Art. 20 GG Rn. 137; Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG 
Rn. 253ff.

2137 Höfling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 860.
2138 Höfling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 854.
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Anforderungen des höherrangigen Rechts

Anforderungen des Völkerrechts

Wie die Darstellungen zu den völkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser 
Untersuchung zeigten, sind weder in der RBÜ noch im TRIPS-Abkommen 
noch im WCT explizite Vorgaben für das Urheberrecht im Bereich wissen
schaftlicher Forschung verankert.2139

Alle enthalten jeweils den Drei-Stufen-Test (Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 
TRIPS-Abkommen und Art. 10 WCT), der im Rahmen nationaler Gesetz
gebung zu berücksichtigen ist. Daraus ergeben sich trotzdem keine speziel
len völkerrechtlichen Anforderungen für die nationale Gesetzgebung im 
Wissenschaftsurheberrecht, da der Drei-Stufen-Test inzwischen ebenfalls 
in Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL festgehalten ist und daher als Anforderung 
des Unionsrechts Berücksichtigung findet. Eine explizite Überprüfung des 
Rechts anhand völkerrechtlicher Anforderungen kann daher unterbleiben.

Anforderungen des Unionsrechts

Rechtliche Anforderungen an ein zeitgemäßes Urheberrecht im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung können sich zweitens aus unionsrechtli
chen Vorgaben ergeben.

Ein Verstoß nationalen Rechts gegen eine Norm des Unionsrechts führt 
dazu, dass eine Norm – gleichgültig, ob sie vor oder nach der unions
rechtlichen Norm erlassen wurde – von einem Richter nicht angewendet 
werden darf.2140 Insoweit ist in dieser Untersuchung infolge des Anwen
dungsvorrangs des Unionsrechts eine Unvereinbarkeit mit Unionsrecht 
festzustellen, soweit eine unionsrechtskonforme Auslegung der Norm aus
scheidet.2141

I.

1.

2.

2139 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2140 EuGH, Urt. v. 09.03.1978 - Rs 106/77, NJW 1978, 1741 (1741) – Simmenthal II; 
BVerfG, Beschl. v. 22.10.1986 - 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 (339) – Solan
ge II.

2141 BVerfG, Urt. v. 30.06.2009 - 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 
1022/08, 2 BvR 1259/08, 2 BvR 182/09, BVerfGE 123, 267 (344) – Vertrag 
von Lissabon; Kotzur, in: Münch/Kunig, Art. 20 GG Rn. 137; Sommermann, 
in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 255; Streinz, in: Sachs, Art. 23 GG 
Rn. 61.
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Primärrecht

Während EUV und AEUV keine expliziten Vorgaben für die nationale Ur
heberrechtsgesetzgebung enthalten, könnten sich Anforderungen für die 
Gestaltung des Wissenschaftsurheberrechts aus der Europäischen Grund
rechte-Charta ergeben. Diese gilt bei Durchführung von Unionsrecht in 
der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 51 Abs. 1 GRCh unmittelbar. 
Dementsprechend sind Maßstab bei Umsetzung und Vollziehung von 
unionalem Primär- und Sekundärrecht (insbesondere Richtlinien) grund
sätzlich die Grundrechte der GRCh.2142

Der Kumulationsthese des EuGH folgend sind darüber hinaus bei An
wendung und Auslegung nationalen Rechts die Grundrechte des Grund
gesetzes zu berücksichtigen.2143 Soweit der Schutzgehalt der Grundrechte 
der Charta von den Gewährleistungen des deutschen Grundgesetzes2144 

abweicht, ist dies in der Folge im Einzelfall zu erörtern; im Übrigen 
erfolgt eine Untersuchung der Gewährleistungen des nationalen Verfas
sungsrechts.

Sekundärrecht

Die Prüfung höherrangigen Rechts umfasst die Übereinstimmung natio
nalen Wissenschaftsurheberrechts mit den sekundärrechtlichen Vorgaben 
des Unionsrechts.

 
Von besonderem Interesse sind dabei die Vorgaben aus der InfoSoc-RL:2145 

Die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG müssen erstens mit 
den Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL vereinbar sein. Hierbei 

a.

b.

2142 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (936) Rn. 31 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); Raue, GRUR Int 
2012, 402 (404); Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 51 GRCh Rn. 8.

2143 In Bezug auf Art. 13 GRCh bei Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL: Raue, CR 2017, 
656 (657); Spindler, ZGE 2018, 273 (279). Vgl. zur Anwendbarkeit der GRCh 
sowie zu den nationalen Grundrechten die Darstellungen in Teil 2 dieser 
Untersuchung sowie sogleich in diesem Teil der Untersuchung.

2144 Vgl. dazu die Anforderungen des Verfassungsrechts in diesem Teil der Unter
suchung.

2145 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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wird in Bezug auf § 60c UrhG im Besonderen die quantitative Begrenzung 
auf ihre Zulässigkeit zu untersuchen sein.2146

Des Weiteren müssen die nationalen Regelungen im Bereich des Wis
senschaftsurheberrechts in Einklang mit den Vorgaben des Drei-Stufen-
Tests aus Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL stehen: Sie dürfen daher lediglich in be
stimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen die normale Verwer
tung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt 
wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebühr
lich verletzt werden.2147

Dagegen enthält die DSM-RL, insbesondere Art. 3 DSM-RL, keine An
forderungen, anhand derer die Regelung des § 60c UrhG zu überprüfen 
wäre. Durch den im nationalen Recht bestehenden, speziellen Erlaubnis
tatbestand für das Text und Data Mining kann eine Umsetzung der 
Richtlinienvorgaben ohne Rückgriff auf § 60c UrhG sichergestellt werden, 
weshalb Art. 3 DSM-RL für die weitere Untersuchung weitgehend außer 
Betracht bleiben kann.

Für Datenbankwerke sind zudem die Vorgaben aus Art. 6 
Abs. 2 lit. b Datenbank-RL, für Datenbanken aus Art. 9 lit. a Datenbank-
RL sowie für Darbietungen aus Art. 10 Abs. 1 lit. d Vermiet-und Verleih-
RL zu berücksichtigen.2148

Anforderungen des Verfassungsrechts

Rechtliche Anforderungen an ein zeitgemäßes Urheberrecht im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung können sich drittens aus verfassungs
rechtlichen Vorgaben ergeben.2149 Insoweit das Grundgesetz formelle An
forderungen2150 an die Gesetzgebung stellt, stehen diese nicht im Vorder

3.

2146 Vgl. dazu die Darstellungen zur Evaluation der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2147 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben 
in Teil 2 dieser Untersuchung.

2148 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2149 Vgl. dazu die bisherigen rechtswissenschaftlichen Studien zum nationalen 
Verfassungsrecht in Bezug auf die Vorgängernorm des § 52a UrhG bei: 
Gounalakis, Elektronische Kopien für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG) 
im Lichte der Verfassung; Sattler, Der Status quo der urheberrechtlichen 
Schranken für Bildung und Wissenschaft, S. 23–44.

2150 Vgl. statt vieler: Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 250.
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grund dieser Untersuchung. Vielmehr liegt ein Schwerpunkt der nachfol
genden Darstellungen in den materiellen Vorgaben, insbesondere den 
dem Wissenschaftsurheberrecht zugrundeliegenden Grundrechten2151 so
wie dem Staatsstrukturprinzip der Rechtsstaatlichkeit.2152

 
Primär handelt es sich bei den betroffenen Grundrechten um Abwehrrech
te des Individuums gegen den Staat;2153 nur selten entfalten Grundrech
te tatsächlich leistungsrechtliche Dimensionen – lediglich im Fall der 
Wissenschaftsfreiheit besteht die Pflicht des Staates zu staatlichen Maß
nahmen, die zum Schutz des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums 
unerlässlich sind, weil sie freie wissenschaftliche Betätigung überhaupt erst 
ermöglichen.2154 Auch dieser Anspruch beschränkt sich allerdings auf das 
notwendige Minimum.

Im Übrigen hat der Staat bei der Gestaltung des Rechts allen wider
streitenden, grundgesetzlich geschützten Rechten und Interessen im Wege 
praktischer Konkordanz größtmögliche Wirkung zu verleihen.2155 Dabei 
bedarf es der Achtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zur angemes
senen Berücksichtigung der beteiligten verfassungsrechtlich geschützten 

2151 Vgl. zur Eigentumsfreiheit, Wissenschafts- bzw. Forschungsfreiheit sowie zum 
Allgemeinen Persönlichkeitsrecht bereits die Darstellungen in Teil 2 dieser 
Untersuchung.

2152 Vgl. dazu sogleich ausführlich; a.A. Poeppel, Die Neuordnung der urheber
rechtlichen Schranken im digitalen Umfeld, der den verfassungsrechtlichen 
Handlungsspielraum lediglich aus einer Gesamtheit von Eigentums-, Wissen
schafts-, Kunst-, Meinungs-, Informations-, Presse-, Rundfunk-, Filmfreiheit 
sowie Sozial- und Kulturstaatsprinzip konstruiert.

2153 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Vor Art. 1 GG Rn. 3; Sachs, in: Sachs, Vor Abschnitt I 
Rn. 42ff.

2154 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95, 
193 (209) – Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Kem
pen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 186f. und 196; Britz, in: Dreier, 
Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 12 und 58; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 153; 
Häberle, AöR 1985, 329 (358).

2155 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993 - 1 BvR 567, 1044/89, BVerfGE 89, 214 (232) – 
Bürgschaftsverträge; Kirchhof, Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geisti
gen Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken, S. 41; Kröger, 
Informationsfreiheit und Urheberrecht, S. 214ff.; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Vor 
Art. 1 GG Rn. 51; Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken 
im digitalen Umfeld, S. 133; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG 
Rn. 317.

A. Vorbemerkung zum Prüfungsmaßstab

417

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Rechte und Rechtsgüter:2156 Die einzelne Person darf nur insoweit einge
schränkt werden, als es zur Erreichung eines legitimen Zwecks im gemei
nen Interesse geeignet, erforderlich und angemessen ist.2157

Bei der jeweiligen Abwägungsentscheidung besteht für die legislativen 
Organe ein erheblicher Beurteilungs- und Einschätzungsspielraum beim 
Erlass urheberrechtlicher Schrankenbestimmungen: Eine legislative Maß
nahme ist nicht schon deshalb verfassungswidrig, weil sich die Prognose, 
auf der sie beruht, später als unrichtig erweist;2158 eine Verfassungswid
rigkeit von Normen kann nur in Fällen grober Unangemessenheit ange
nommen werden.2159 Sofern ein legislatives Konzept erprobt wird, besteht 
folglich lediglich in Fällen evidenter Ungeeignetheit Nachbesserungsbe
darf.2160 Auch die nachfolgende Evaluation bedient sich dieses Prüfungs
maßstabs. Wie sich zeigen wird, liegt aufgrund der Einschätzungspräroga
tive der Legislative keine unmittelbare Verfassungswidrigkeit vor; es sei 

2156 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Art. 20 GG Rn. 39, 43, 179ff.; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 20 GG Rn. 112ff.; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG 
Rn. 107ff.; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 145; Sommermann, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 308; Kotzur, in: Münch/Kunig, Art. 20 GG 
Rn. 163.

2157 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Art. 20 GG Rn. 179; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, 
Art. 20 GG Rn. 117; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 149; Sommermann, 
in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 314; Kotzur, in: Münch/Kunig, 
Art. 20 GG Rn. 163.

2158 BVerfG, Beschl. v. 18.07.2005 - 2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167 (234) – Risiko
strukturausgleich.

2159 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2160 BVerfG, Beschl. v. 18.12.1968 - 1 BvL 5/64, 1 BvL 14/64, 1 BvL 5/65, 1 
BvL 11/65 und 1 BvL 12/65, BVerfGE 25, 1 (13) – Mühlengesetz; BVerfG, 
Urt. v. 16.03.2004 - 1 BvR 1778/01, BVerfGE 110, 141 (158) – Hundeverbrin
gungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetze; BVerfG, Urt. v. 17.03.2004 - 1 BvR 
1266/00, BVerfGE 110, 177 (194) – Zuweisung des Aufenthaltsortes für Spät
aussiedler; BVerfG, Beschl. v. 18.07.2005 - 2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167 (234) 
– Risikostrukturausgleich; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151.
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dennoch zum Zwecke der Evaluation auf einige verfassungsrechtliche Im
plikationen zur Nachbesserung hingewiesen.2161

Entscheidende Voraussetzung für eine sachgerechte Entscheidung da
rüber, ob die Legislative aus ihrer Sicht zur Erreichung des gesetzten Ziels 
geeignet war, ist die Klärung des mit der Maßnahme verfolgten Zwecks, 
d.h. insbesondere der durch die Maßnahme begünstigten Schutzgüter 
und Interessen sowie des Rechtes oder Rechtsgutes, in das eingegriffen 
wird.2162 Zweck der Erweiterung der vorliegend untersuchten, urheber
rechtlichen Erlaubnistatbestände im Rahmen des UrhWissG war es unter 
anderem, die Potenziale von Digitalisierung und Vernetzung für Unter
richt und Wissenschaft besser zu erschließen.2163 Dieser Zweck hält sich 
jedenfalls im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen;2164 er bedarf 
zur Evaluation allerdings seiner detaillierten Operationalisierung. Diese 
erfolgt durch die Interessen tatsächlicher Art, welche im Folgenden auf 
ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung untersucht werden.

Anforderungen tatsächlicher Art

Die rechtstatsächliche Überprüfung soll – entsprechend der in den Gesetz
gebungsmaterialien ausgeführten Zielsetzung2165 – insbesondere die Pra
xistauglichkeit2166 der Regelung in den Blick nehmen.

Interessen seitens der Forschenden

Zu diesem Zweck werden die in Teil 3 erörterten Verhaltensweisen und 
Bedürfnisse auf den Grad ihrer Befriedigung überprüft.

 
Zunächst ist daher im Rahmen der Evaluation zu untersuchen, inwieweit 
die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG den Zugang zu 

II.

1.

2161 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und 
normativen Erwägungen in diesem Teil der Untersuchung.

2162 Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 314.
2163 RegE UrhWissG, S. 2.
2164 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 111; Jarass, in: Jarass/Pieroth, 

Art. 20 GG Rn. 116ff. Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 149.
2165 RegE UrhWissG, S. 2.
2166 RegE UrhWissG, S. 49.
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bestehendem Wissen sowie die Forschung an urheberrechtlich geschützten 
Ursprungsmaterialien gewährleisten.2167

Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt darüber hinaus in der kolla
borativen Forschung: Dies umfasst zum einen die forschungsgruppeninter
ne Zusammenarbeit2168 mittels urheberrechtlich geschützter Materialien, 
zum anderen die Weiterverbreitung von urheberrechtlich geschützten Ma
terialien innerhalb und außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft, 
sowohl zum Zwecke der Qualitätssicherung und Replikation als auch zum 
Zwecke der Kommunikation.2169

Zudem sind die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG auf ihr 
Maß an Rechtssicherheit zu überprüfen.2170

Bezüglich der genauen Ausprägungen der Interessen und Verhaltens
muster kann auf die Darstellungen in Teil 3 verwiesen werden.

 
Im Folgenden sind diese Interessen auf ihre grundsätzliche verfassungs
rechtliche Rechtfertigung zu überprüfen.

Zugang zu bestehendem Wissen

Vorab ist bezüglich des Zugangs zu bestehendem Wissen festzustellen, 
dass sich ein Anspruch auf Information aus nicht-allgemein zugängli
chen Quellen weder unmittelbar aus Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG bzw. 
Art. 13 GRCh noch aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 3 GG ergibt: Ein solcher 
kann – jedenfalls nach Ansicht der Rechtsprechung – weder gegenüber 
Privaten noch staatlichen Institutionen hergeleitet werden.2171 Über ein 
darauf gerichtetes Auskunftsgesuch hat die um Auskunft ersuchte Stelle 
dennoch unter Achtung der Verfassung als Wertordnung und damit auch 

a.

2167 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur 
Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 sowie in diesem Teil dieser 
Untersuchung.

2168 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 sowie in 
diesem Teil dieser Untersuchung.

2169 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation sowie zur Kollaboration in 
Teil 3 sowie in diesem Teil der Untersuchung.

2170 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2171 BVerwG, Beschl. v. 09.10.1985 - 7 B 188/85, NJW 1986, 1277 (1278) – Kein 
verfassungsunmittelbarer Anspruch auf Akteneinsicht zu Forschungszwecken; 
Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 489.
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des Stellenwerts, den das Grundgesetz der Freiheit der Wissenschaft ein
räumt, zu entscheiden.2172

 
Zum vom Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG erfassten, ernst
haften Versuch zur Ermittlung von Wahrheit2173 gehört indes insbesonde
re ein „Wissenschaftspluralismus, der dem Wesen der Wissenschaft als 
einem prinzipiell unabgeschlossenen, dialogischen Prozess der Suche nach 
Erkenntnis entspricht, [als] notwendiges Korrelat zur uneingeschränkten 
Grundrechtsposition des einzelnen Wissenschaftlers.“2174 Dies gilt erst 
recht unter Anwendung des Forschungsbegriffs der Grundrechte-Charta, 
der ebenfalls die angewandte Forschung in den grundrechtlichen Schutz
bereich miteinbezieht.2175 Damit steht fest, dass der dialogische Prozess der 
Erkenntnissuche durch den Aufbau auf Erkenntnisse anderer Forschender, 
wie ihn die Stellungnahmen und die Interviews zu Tage treten ließen, 
jedenfalls grundsätzlich seitens des Staates geschützt und gefördert wer
den muss: Die Legislative hat die Informationssuche und -rezeption in 
äußerer Autonomie zu gewährleisten. Einigkeit besteht in der Literatur 
insoweit, als zur individuellen Freiheitsbetätigung im eigenständigen Sach- 
und Wirkensbereich unabhängiger Wissenschaft sowohl nach GG als auch 
nach GRCh jedenfalls Vorarbeiten, wie die Sammlung von Material und 
die Ermittlung des Stands der Forschung, zählen und vom Schutzbereich 
der Forschungsfreiheit erfasst werden.2176

Hinsichtlich des Zugangs zu und der Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Werken sehen allerdings einige Literaturstimmen lediglich 

2172 BVerfG, Beschl. v. 30.01.1986 - 1 BvR 1352/85, NJW 1986, 1243 (1243) – 
Einsichtnahme in Behördenakten zu Forschungszwecken; Starck/Paulus, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 489; Scherer, Zeitschrift für Rechtspoli
tik 1982, 291 (293).

2173 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) – Jugendge
fährdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, 
BVerfGE 35, 79 (113) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen 
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, 
BVerfGE 47, 327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfrei
heit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2174 Sondervotum der Richter Dr. Simon und Rupp-v.Brünneck in BVerfG, Urt. 
v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (157) – Teilweise 
Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

2175 Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Art. 13 GRCh Rn. 12; Jarass, in: Jarass, 
Art. 13 GRCh Rn. 8; Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Art. 13 GRCh Rn. 14.

2176 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG 
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138.
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die Unterrichtung aus „allgemein zugänglichen Quellen, staatlichen Archi
ven und Datenbanken“ für vom Schutzbereich der Forschungsfreiheit als 
erfasst an.2177 Das hätte zur Folge, dass der Tätigkeit von Forschenden 
kein grundrechtlicher Schutz mehr zukäme, sobald sie von den weit ver
breiteten, proprietären Datenbanken Gebrauch machten und sich anhand 
Publikationen aus institutionellen Subskriptionen informierten.2178 Eine 
solche Einschränkung findet aber weder im Wortlaut noch in der grund
rechtlichen Dogmatik eine entsprechende Rechtfertigung; vielmehr wird 
die Möglichkeit der Forschenden, sich ungehindert aus allgemein zugäng
lichen Quellen zu unterrichten, gesondert von der Informationsfreiheit 
aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG geschützt.2179 Dem Aspekt der Allgemeinzugäng
lichkeit kann daher lediglich im Rahmen der verfassungsimmanenten 
Schranken Rechnung zu tragen sein.2180

Aus dem gleichen Grund ist eine Beschränkung des Schutzbereichs 
der Wissenschaftsfreiheit anhand der Grundsätze guter wissenschaftlicher 
Praxis, wie sie zum Teil in der Literatur vertreten wird, abzulehnen.2181 

Selbst wenn man allerdings eine solche vornehmen würde, wäre die Be
rücksichtigung des aktuellen Forschungsstands vom Schutzbereich der 
Wissenschaftsfreiheit erfasst, da Leitlinie 9 der Deutschen Forschungsge
meinschaft zur guten wissenschaftlichen Praxis dazu verpflichtet.2182

Auch wird die Unterrichtung über den Stand der Forschung nicht 
bereits deshalb aus dem Schutzbereich ausgeschlossen, weil die damit 
verbundene Nutzungshandlung als solche in Rechte Dritter eingreift; viel
mehr ist ein Ausgleich im Rahmen der Schranken notwendig.2183

2177 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 25; Kempen, in: Epping/Hillgruber, 
Art. 5 GG Rn. 182.

2178 Dass dies häufig vorkommt, zeigen die Darstellungen zum Zugang zu beste
hendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

2179 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 1-2 GG Rn. 76; Schemmer, in: Epping/Hill
gruber, Art. 5 GG Rn. 29; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 25; Starck/
Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 102.

2180 Vgl. dazu sogleich.
2181 Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 191.4.
2182 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli

cher Praxis - Kodex, S. 15.
2183 BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 - 1 BvF 2/05, BVerfGE 128, 1 (40) – Zuständigkeit 

des Bundesgesetzgebers zur Regelung des Rechts der Gentechnik; Britz, in: 
Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 28 m.w.N.
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Ebenso steht die beabsichtigte teilweise wirtschaftliche Verwertung dem 
Schutz durch die Forschungsfreiheit nicht entgegen.2184 Dies hat zur 
Folge, dass auch die im Rahmen der Interviewstudie häufig erwähnte 
Unterrichtung über den Stand der Forschung in industriefinanzierten 
Forschungsprojekten mittels der eigenen Dokumentensammlung2185 vom 
Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit sowohl auf nationaler als auch auf 
unionsrechtlicher Ebene erfasst wird.

Das Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen ist daher grundsätz
lich schutzwürdig und im Rahmen der Abwägung zur urheberrechtlichen 
Rechtsetzung berücksichtigungsfähig.2186

Forschung an Ursprungsmaterialien

Das Interesse an der Forschung an Ursprungsmaterialien hat eine sehr aus
geprägte Verankerung in verfassungsrechtlichen Normen: Gemäß Art. 5 
Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG ist „alles, was nach Inhalt und Form als ernsthaf
ter Versuch zur Ermittlung von Wahrheit anzusehen ist“ von der Wissen
schaftsfreiheit erfasst.2187 Gleiches gilt für die GRCh, die sogar ein noch 
weitergehendes Begriffsverständnis von Forschung zugrunde legt.2188 Dies 
schließt insbesondere die freie Wahl der „Fragestellung und die Grund
sätze der Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und 

b.

2184 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 20 m.w.N.; BVerfG, Beschl. v. 16.01.2007 
- 2 BvR 1188/05, NVwZ 2007, 571 (573) – Ablieferungspflicht für Einkünfte 
aus einer Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst.

2185 Interview mit P_L2, Z. 76–79; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, 
Z. 43–44; Interview mit P_N3, Z. 85; Interview mit P_IN2, Z. 69.

2186 Diese grundsätzliche Schutzwürdigkeit trifft keine Aussage über das Verhältnis 
dieser Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit zu anderen verfassungsrechtli
chen Gütern. Ob mit der Nicht-Befriedigung des Interesses an Zugang ein Ein
griff in die Wissenschaftsfreiheit einhergeht, wird gesondert zu untersuchen 
sein. Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen 
und normativen Erwägungen in diesem Teil der Untersuchung.

2187 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) – Jugendge
fährdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, 
BVerfGE 35, 79 (113) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen 
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 
191/71, BVerfGE 47, 327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2188 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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seine Verbreitung [...] mit ein.“2189 Der Staat muss sich folglich „jeder 
staatlichen Einwirkung auf den Prozess der Gewinnung und Vermittlung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse“ enthalten.2190 Denn Forschung und Leh
re müssen sich ungehindert an dem Bestreben nach Wahrheit ausrich
ten können, um frei von staatlicher Fremdbestimmung mit ihrem wissen
schaftlichen Bemühen zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung beitragen 
zu können.2191

Der Forschungstätigkeit und der ihr vorgelagerten freien Wahl des 
Forschungsgegenstands kommt damit grundsätzlich verfassungsrechtlicher 
Schutz zu. Der Staat hat sich jeglicher inhaltlicher Vorgaben für die 
Forschungsarbeit zu enthalten.2192 Dies schließt mithin nicht aus, dass 
bestimmte Forschung an Ursprungsmaterialien mittelbar durch legislative 
Bestimmungen gefördert, während andere infolge der Abwägung mit an
deren verfassungsrechtlichen Gütern behindert wird.

 
Ein möglicher Konflikt zwischen der Eigentumsgarantie und der For
schungsfreiheit ist daher „nach Maßgabe der grundgesetzlichen Wertord
nung und unter Berücksichtigung der Einheit dieses Wertsystems durch 
Verfassungsauslegung“ zu lösen.2193 „Zugunsten der Wissenschaftsfreiheit 
[sei dabei] stets der diesem Freiheitsrecht zugrundeliegende Gedanke mit 
zu berücksichtigen, daß [sic!] gerade eine von gesellschaftlichen Nütz
lichkeits- und politischen Zweckmäßigkeitsvorstellungen befreite Wissen
schaft dem Staat und der Gesellschaft im Ergebnis am besten dient.“2194

2189 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

2190 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.

2191 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (367f.) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.

2192 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 143; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG 
Rn. 24; Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 99; Starck/Paulus, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2193 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (369) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.

2194 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (370) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.
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Kollaborative Forschung

Hier ist angesichts der verschiedenen Ausprägungen des Interesses zu un
terscheiden:

 
Die Verfügbarkeit von Forschungsliteratur für Dritte ist als Unterrichtung 
über den Stand der Forschung grundsätzlich vom Schutzbereich der For
schungsfreiheit des GG sowie der GRCh erfasst.2195

Eine besondere Schutzdimension zur Zusammenarbeit weist die For
schungsfreiheit dagegen nicht auf; trotzdem besteht Einigkeit, dass das 
arbeitsteilige Tätigwerden und die Kooperation in der Forschung, welche 
in den letzten Jahren stark zugenommen hat, grundsätzlich in den Schutz
bereich der Forschungsfreiheit fällt.2196 Nach Ansicht des BVerfG handelt 
es sich bei der kollaborativen Arbeit sogar um einen unerlässlichen Teil 
der Forschung.2197

Auch die Qualitätsüberprüfung von Forschung fällt in den eigenstän
digen Sach- und Wirkensbereich unabhängiger Wissenschaft, dem ge
mäß Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG grundrechtlicher Schutz zukommt.2198 

Zwar könnte argumentiert werden, dass unter den verfassungsrechtlich 
geschützten Begriff der Forschung lediglich die Gewinnung wissenschaftli
cher Erkenntnisse fällt.2199 Erfasst ist allerdings vielmehr „alles, was nach 
Inhalt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung 
der Wahrheit anzusehen ist.“2200 Dazu zählt auch die Bewertung des 

c.

2195 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG 
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; vgl. dazu bereits die Dar
stellungen zum Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen zuvor in diesem 
Teil der Untersuchung.

2196 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 25; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/
Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2197 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (109) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; zur 
Spezialisierung der Wissenschaft vgl. Holl, Wissenschaftskunde, S. 5.

2198 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 14, 15, 17, 23, 25; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 94; 
Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2199 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 137.
2200 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) – Jugendge

fährdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, 
BVerfGE 35, 79 (113) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen 
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 
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Forschungsergebnisses durch Selbst- und Fremdkontrolle.2201 Der Peer Re
view-Prozess stellt einen „auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beru
henden Prozess“ dar, der grundsätzlich schutzwürdig ist.2202 Dabei kann 
offenbleiben, ob es sich bei der Qualitätsüberprüfung um eine der For
schungstätigkeit immanente Tätigkeit oder eine nachbereitende Tätigkeit 
handelt; beiden kommt entsprechender grundrechtlicher Schutz auf natio
naler wie europäischer Ebene zu.2203

Kommunikation von Forschung

Die Wissenschaftsfreiheit erfasst insbesondere auch den Schutz des Inter
esses an der Verbreitung des Forschungsergebnisses.2204 Durch die Nähe 
zu den Kommunikationsfreiheiten muss dem Forschenden grundsätzlich 
das Recht zustehen, „nach eigener Beurteilung der Veröffentlichungsrei
fe, des Veröffentlichungsorgans und des Veröffentlichungszeitpunktes da
rüber zu entscheiden, wissenschaftliche Erkenntnisse der Öffentlichkeit 

d.

191/71, BVerfGE 47, 327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2201 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG 
Rn. 23; Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 94; Starck/Paulus, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2202 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; BVerfG, 
Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (11f.) – Jugendgefährden
de Schriften; BVerfG, Beschl. v. 26.10.2004 - 1 BvR 911/00, 1 BvR 927/00, 
1 BvR 928/00, BVerfGE 111, 333 (354) – Organisationsreform der Hochschu
len in Brandenburg; dem folgend: BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 - 1 BvF 2/05, 
BVerfGE 128, 1 (40) – Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers zur Regelung des 
Rechts der Gentechnik.

2203 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaftsfreiheit in diesem Teil der Un
tersuchung.

2204 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47, 
327 (113) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; Wittreck, 
in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 23; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG 
Rn. 138; Bethge, in: Sachs, Art. 5 GG Rn. 206; Gärditz, in: Maunz/Dürig, 
Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 111; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG 
Rn. 488.
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bzw. der Scientific Community zugänglich zu machen.“2205 Dies umfasst – 
aufgrund des Wesens der Wissenschaft, die auf den Erkenntnissen anderer 
aufbaut2206 – auch die Kommunikation von Forschungsergebnissen im 
Rahmen von Fachtagungen.2207 Dabei ist zur Anschlussfähigkeit der For
schung häufig ein Rückgriff auf – auch urheberrechtlich geschützte Mate
rialien Dritter – notwendig.2208

Einzelanerkennung

Als verfassungsrechtlich verankert kann das in Teil 3 herausgearbeitete 
Interesse an Einzelanerkennung durch die Anerkennung des Allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts in Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG angese
hen werden. In richterlicher Rechtsfortbildung hat das Bundesverfassungs
gericht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG das Allgemeine 
Persönlichkeitsrecht abgeleitet, das alle „Elemente der Persönlichkeit [um
fasst], die nicht Gegenstand der besonderen Freiheitsgarantien des Grund
gesetzes sind, diesen aber in ihrer konstituierenden Bedeutung für die 
Persönlichkeit nicht nachstehen.“2209 Der Schutzbereich des Allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts des Urhebers bestimmt sich „im Wege der Abwä
gung zwischen den persönlichen und geistigen Interessen des Urhebers am 
Werk und berechtigten Kommunikationsbelangen des Nutzers.“2210

Da das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft bereits einfachrecht
lich durch § 13 UrhG sowie § 63 UrhG gewährleistet ist und somit die 
grundsätzliche Pflicht zur Quellenangabe unter Namensnennung besteht, 
unterbleibt im Folgenden eine gesonderte Überprüfung des Interesses in 
Bezug auf jede einzelne Regelung: Dem Interesse an der Namensnennung 

e.

2205 Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 111.
2206 BVerwG, Beschl. v. 26.01.1968 - VII P 8.67, BVerwGE 29, 77 (78) – Personal

vertretungsrecht von vorwiegend wissenschaftlich tätigen Bediensteten.
2207 Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 111; Wittreck, in: Dreier, Art. 5 

Abs. 3 GG Rn. 23; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; Bethge, in: 
Sachs, Art. 5 GG Rn. 206; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG 
Rn. 488.

2208 Vgl. dazu die Darstellungen zur Präsentation auf wissenschaftlichen Konferen
zen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2209 BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07, BVerfGE 120, 274 
(303) – Zum Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integri
tät informationstechnischer Systeme.

2210 Dietz/Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12ff. UrhG Rn. 9.
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bei Publikationen ist durch die Notwendigkeit der Quellenangabe in § 63 
Abs. 1 UrhG jedenfalls grundsätzlich Rechnung getragen.2211

Rechtssicherheit

In den Interviews trat ein starkes Bedürfnis nach Rechtssicherheit zu Ta
ge. Bei der Rechtssicherheit handelt es sich um eine Anforderung, die 
sich unmittelbar aus dem deutschen Grundgesetz ergibt. Zwar ist die 
Rechtssicherheit weder explizit im deutschen Grundgesetz genannt noch 
als solche legislativ definiert; sie ist allerdings von der Rechtsprechung als 
ungeschriebenes Prinzip der Gesetzgebung anerkannt.2212

 
Hergeleitet wird die Anforderung aus dem Rechtsstaatsprinzip.2213 Haupt
elemente des Rechtsstaatsprinzips sind die Gewaltenteilung,2214 die Ge
währleistung individueller Grundrechte sowie der Gleichheitssatz, der 
formelle Gesetzeserlass, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und der Jus
tiz2215 sowie die Bindung der Staatsgewalt an Gesetz und Recht,2216 die 
Voraussehbarkeit und Begrenzung sowie die justizielle Überprüfbarkeit 
staatlichen Handelns und der grundsätzliche Bestand der Verfassung.2217

Zur Voraussehbarkeit und Begrenzung staatlichen Handelns haben sich 
unter anderem das Prinzip der Rechtssicherheit2218, das Prinzip des Ver

f.

2211 Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 13 UrhG Rn. 26; Schulze, in: Dreier/Schul
ze, § 13 UrhG Rn. 5; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 13 UrhG Rn. 4ff.

2212 BVerfG, Beschl. v. 03.11.1965 - 1 BvR 62/61, BVerfGE 19, 150 (166) – Ver
fassungsmäßigkeit der Regelung für reichsbezogene Verbindlichkeiten der Ge
meindeverbände; BVerfG, Beschl. v. 22.03.1983 - 2 BvR 475/78, BVerfGE 63, 
343 (357) – Vollstreckung ausländischer Titel in der Bundesrepublik Deutsch
land; Arnauld, Rechtssicherheit, S. 10, 665–667; a.A. Oldiges, Grundlagen eines 
Plangewährleistungsrechts, S. 203ff., der die Rechtssicherheit als in „Gesetz 
und Recht“ in Art. 20 Abs. 3 GG verankert ansieht.

2213 Vgl. zur normativen Verankerung: Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG 
Rn. 22, 32; die Frage der dogmatischen Verankerung bedarf einer Klärung 
im Rahmen einer gesonderten Untersuchung. Ihr soll im Folgenden nicht 
nachgegangen werden.

2214 Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG.
2215 Art. 20 Abs. 3 GG.
2216 Art. 20 Abs. 3 GG.
2217 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 22-30 m.w.N.
2218 BVerfG, Beschl. v. 24.07.1957 - 1 BvL 23/57, BVerfGE 7, 89 (92) – Hamburgi

sches Hundesteuergesetz; BVerfG, Urt. v. 19.12.1961 - 2 BvL 6/59, BVerfGE 
13, 261 (271) – Zulässigkeit der Rückwirkungsanordnung bei Steuergesetzen; 
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trauensschutzes2219, das Verbot rückwirkender Gesetze, das Prinzip der 
Klarheit der Gesetzgebung sowie das Übermaßverbot (Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit) herausgebildet.2220

 
Der Grad der Rechtssicherheit einer Norm ist von der Rechtsprechung 
häufig unter Rückgriff auf das Maß der Verlässlichkeit der Norm in der 
Rechtsordnung bestimmt worden.2221 Daraus ergeben sich unter anderem 
die Forderungen nach Klarheit, Bestimmtheit und Beständigkeit von staat
lichen Hoheitsakten.2222 Der Adressat muss den Inhalt der Regelungen 
mit hinreichender Sicherheit feststellen2223 und die Norm verstehen2224 

können, um staatliches Handeln prognostizierbar werden zu lassen. Damit 
verbunden ist jedenfalls auch die Möglichkeit, gemäß konkreter Normen 
das eigene Handeln auszurichten.2225

vgl. hierzu ausführlich, das Rechtsstaatsprinzip allerdings nur für die Rechts
sicherheit im Staat-Bürger-Verhältnis als Anknüpfungspunkt für die Veranke
rung im deutschen GG ansehend: Arnauld, Rechtssicherheit, S. 664ff., 673.

2219 BVerfG, Urt. v. 19.12.1961 - 2 BvL 6/59, BVerfGE 13, 261 (271) – Zulässigkeit 
der Rückwirkungsanordnung bei Steuergesetzen.

2220 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 27, 50.
2221 BVerfG, Urt. v. 24.07.1968 - 1 BvR 537/65, BVerfGE 24, 75 (98) – Teil

nichtigkeit der rückwirkenden Neufassung des § 30 Abs. 1 Satz 1 und des 
Abs. 2 Satz 1 BRüG v. 02.10.1964; BVerfG, Urt. v. 23.11.1999 - 1 BvF 1/94, 
BVerfGE 101, 239 (262) – Verfassungsmäßigkeit des Restitutionsausschlusses; 
dem folgend: Arnauld, Rechtssicherheit, S. 104; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, 
Art. 20 GG Rn. 50.

2222 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 50, 58; das Prinzip der Bestimmt
heit von dem Prinzip der Rechtssicherheit unterscheidend: BVerfG, Beschl. 
v. 09.08.1995 - 1 BvR 2263/94 und 229, 534/95, BVerfGE 93, 213 (238) – 
DDR-Rechtsanwälte; Arnauld, Rechtssicherheit, S. 667; insoweit unklar: Frank/
Stein, Staatsrecht, S. 156.

2223 BVerfG, Urt. v. 30.05.1956 - 1 BvF 3/53, BVerfGE 5, 25 (33) – Bundeszuständig
keit im Apothekenwesen; Erfordernisse verweisender Gesetze.

2224 BVerfG, Beschl. v. 14.02.1978 - 2 BvR 406/77, BVerfGE 47, 239 (247) – 
Zwangsweise Veränderung der Haar- und Barttracht eines Beschuldigten.

2225 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 775/66, BVerfGE 31, 255 (264) – Private 
Tonbandvervielfältigungen; BVerfG, Beschl. v. 23.04.1974 - 1 BvR 6/74, 1 BvR 
2270/73, BVerfGE 37, 132 (142) – Zur Verfassungsmäßigkeit von Bestimmun
gen des WKSchG; BVerfG, Beschl. v. 22.06.1977 - 1 BvR 799/76, BVerfGE 45, 
400 (420) – Oberstufenreform; BVerfG, Beschl. v. 12.06.1979 - 1 BvL 19/76, 
BVerfGE 51, 1 (41) – Kleingarten; BVerfG, Beschl. v. 03.11.1982 - 1 BvR 
210/79, BVerfGE 62, 169 (183) – Devisenbewirtschaftung; BVerfG, Beschl. v. 
18.05.1988 - 2 BvR 579/84, BVerfGE 78, 205 (212) – Schatzregal der Länder; 
BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 - 1 BvR 402/87, BVerfGE 83, 130 (145) – Indizie
rung eines pornographischen Romans (‚Josefine Mutzenbacher‘); BVerfG, Urt. 
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Zahlreiche bisherige Definitionsversuche der Literatur entbehren einer 
klaren Bestimmung.2226 Arnauld hingegen sieht in den Strukturelementen 
der Berechenbarkeit, Erkennbarkeit und Verlässlichkeit wenigstens eine 
Orientierungshilfe für eine Definition der Idee sicheren Rechts.2227

„Berechenbarkeit“ bedeute dabei, „rechtliche Normen und rechtliche 
Entscheidungen in der Zukunft von der Warte des Jetzt betrachtet erwart
bar zu machen.“2228

„Erkennbarkeit“ des Rechts setze voraus, „dass das, was Recht ist, wahr
genommen, erfasst werden kann.“2229 Damit einhergeht die Forderung 
nach Publizität und Reduktion von Komplexität sowie nach „Übersicht
lichkeit, nach Klarheit und Bestimmtheit von Recht.“2230 Aus der Be
stimmtheit des Rechts folgt unter anderem das Postulat der Widerspruchs
freiheit des Rechts.2231

„Verlässlichkeit“ des Rechts ziele schließlich auf „Kontinuität des Rechts 
ebenso wie, als notwendige Voraussetzung, auf dessen Bestand im Heu
te.“ 2232 So sei rechtliche Beständigkeit einer einmal getroffenen Entschei
dung2233 genauso wie effektive Geltung des Rechts2234 zu fordern. Geltung 
ist dabei nicht im juristischen, sondern im soziologischen Sinne zu verste
hen: Recht sei „nur dann wirklich sicher [...], wenn es soziale Effektivität 

v. 24.04.1991 - 1 BvR 1341/90, BVerfGE 84, 133 (149) – Warteschleife; BVerfG, 
Urt. v. 17.11.1992 - 1 BvL 8/87, BVerfGE 87, 234 (263) – Einkommensanrech
nung; BVerfG, Beschl. v. 09.04.2003 - 1 BvL 1/01, 1 BvR 1749/01, BVerfGE 
108, 52 (75) – Kindesunterhalt; BVerfG, Beschl. v. 03.03.2004 - 1 BvF 3/92, 
BVerfGE 110, 33 (53f.) – Brief- und Telefonüberwachung durch das Zollkrimi
nalamt; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 58.

2226 Vgl. für einen Überblick: Arnauld, Rechtssicherheit, S. 101–109; Scholz, Die 
Rechtssicherheit, S. 4: Rechtssicherheit als „das gewährleistete Vertrauen in das 
Bestehen des Rechts und in seine unparteiische und gerechte Handhabung.“

2227 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 104, 153: Die Strukturelemente sind allerdings 
nicht ausschließlich dem Prinzip der Rechtssicherheit zuzuordnen. So könnte 
beispielsweise die Erkennbarkeit auch als eine Voraussetzung des Prinzips des 
Vertrauensschutzes überprüft werden.

2228 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.
2229 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.
2230 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.
2231 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.
2232 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.
2233 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.
2234 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.
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besitz[e].“2235 Als Grundlage für die eigene Lebensplanung taug[e] nur sol
ches Recht, auf dessen reale Wirksamkeit man sich verlassen [könne].“2236

 
Das Prinzip der Rechtssicherheit ist wie andere verfassungsrechtliche Prin
zipien nach der „Theorie der Grundrechte“ von Alexy, weitergeführt von 
Sieckmann2237 und Borowski,2238 keine starre Anforderung, deren Nichter
füllung zwangsläufig eine Verfassungswidrigkeit der Vorschrift nach sich 
zieht; es handelt sich lediglich um ein Optimierungsgebot, weshalb eine 
bestmögliche Verwirklichung angestrebt werden sollte.2239 Daraus ergibt 
sich auch ein geeigneter Maßstab der Normkritik.2240

Diesem bedient sich auch der EuGH, wenn er die Mitgliedstaaten da
zu auffordert, von dem ihnen durch die Richtlinien gebotenen Umset
zungsspielraum im Rahmen urheberrechtlicher Schranken nur insoweit 
Gebrauch zu machen, als es der Rechtssicherheit förderlich ist.2241

Effektivität des Rechts

Zusätzlich zu den o.g. Interessen sollen die Regelungen der §§ 60c und 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG auf ihre Effektivität im Sinne einer sozialen Geltung 
überprüft werden. Denn nicht nur der EuGH fordert von den Mitglieds
staaten, bei der Umsetzung die „praktische Wirksamkeit“ der Ausnahmen 
und Beschränkungen zu wahren.2242

2.

2235 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.
2236 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 148f.
2237 Sieckmann, Die Prinzipientheorie der Grundrechte.
2238 Borowski, Grundrechte als Prinzipien.
2239 Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 75f.; Borowski, Grundrechte als Prinzipien, 

S. 123.
2240 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 676.
2241 EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 108 – Eva-Ma

ria Painer / Standard VerlagsGmbH, Bezug nehmend auf Erwägungsgrund 4, 
21 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL), 
ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Art. 5 
Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL als unionsrechtliche Vorgabe in Teil 2 dieser Untersu
chung.

2242 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (938) Rn. 51 – Funke 
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 
03.09.2014 - C-201/13, GRUR 2014, 972 (973) Rn. 23 – Vrijheidsfonds / Van
dersteen u.a.; EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 
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In der Rechtssoziologie existieren zur Geltung von Recht zahlreiche Mo
delle und Theorien:

Teilweise wird die Wirksamkeit eines Gesetzes zielorientiert bestimmt: 
Danach ist ein Gesetz effektiv, das die ihm zugrunde liegenden Ziele 
erreicht.2243

Die wohl bekannteste Theorie zur Messung der Wirksamkeit von Recht 
ist hingegen die Effektivitätsquote von Geiger, die die Anzahl der Fälle, in 
denen die Norm befolgt wird, und die Anzahl der Fälle, in denen ein Ver
stoß gegen die Norm sanktioniert wird, mit der Gesamtzahl der Fälle im 
Verhältnis angibt.2244 Sie gilt allerdings in der Lehre weitgehend überholt 
und begegnet – mangels verfügbaren Tatsachenmaterials – praktischen 
Umsetzungsschwierigkeiten.

Andere Theorien beschränken sich auf den Kausalzusammenhang zwi
schen Norm und Verhalten: Danach ist ein Gesetz effektiv, wenn es einen 
kausalen Beitrag zum Verhalten einer Person leistet.2245

Wie die sozialpsychologische Verhaltensforschung2246 kommen wiede
rum andere rechtssoziologische Studien zu dem Ergebnis, das einen Zu
sammenhang zwischen normkonformen Verhalten und Akzeptanz – ins
besondere in Abgrenzung zu negativen Sanktionen – nahelegt, allen voran 
die Theorie von Opp2247, bestätigt und modifiziert durch Diekmann.2248

Zum Teil wird eine stärkere Sanktionsorientierung vorgenommen: So 
besagt ein weiteres rechtssoziologisches Grundmodell zur Wirksamkeit 
von Gesetzen, „daß [sic!] Normen eingehalten werden, um die für den 
Übertretungsfall vorgesehene Sanktion zu vermeiden oder umgekehrt 
durch Normbefolgung positive Sanktionen auszulösen.“2249

2011, 1063 (164) Rn. 163 – Football Association Premier League u.a.; vgl. dazu 
bereits die Darstellungen zu Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL als unionsrechtliche 
Vorgabe in Teil 2 dieser Untersuchung.

2243 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 235; vgl. dazu auch die Wirk
samkeit im weiten Sinne bei Zippelius, Grundbegriffe der Rechts- und Staatsso
ziologie, S. 104.

2244 Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, S. 34; dazu auch: Drefs, 
Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 235; Röhl, Rechtssoziologie, S. 244f.

2245 Diekmann, Die Befolgung von Gesetzen, S. 23.
2246 Haddock/Maio, in: Jonas/Stroebe/Hewstone, S. 228.
2247 Opp, Soziologie im Recht, S. 193ff.
2248 Diekmann, Die Befolgung von Gesetzen, S. 183; zum Ganzen: Drefs, Öffentlich

keitsarbeit und Akzeptanz, S. 230; siehe auch Lucke, Akzeptanz, S. 103f.
2249 Röhl, Rechtssoziologie, S. 252; ebenso: Zippelius, Grundbegriffe der Rechts- 

und Staatssoziologie, S. 105.
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Die Wirksamkeit von Recht beruht allerdings nur zu einem kleinen Teil 
auf Zwang und Macht; vielmehr wird sie „von willigem Gehorsam der 
Betroffenen und von den Erwartungen der Rechtsgenossen getragen.“2250 

Grundsätzlich beruht normadäquates Verhalten auf Identifikation, Inter
nalisierung und Sanktionsorientierung.2251 Insbesondere letzterer sind 
Rechtskenntnis und Rechtsbewusstsein vorgeschaltet. Denn die Kenntnis 
von Normexistenz und -inhalt ist „notwendige Voraussetzung der Norm
befolgung.“2252 Diese Faktoren, die im Folgenden näher ausgeführt wer
den, beeinflussen die Effektivität von Recht in erheblichem Maße und sind 
daher Maßstab der nachfolgenden Überprüfung.

Rechtskenntnis

Die Rechtskenntnis ist „das verstandesmäßig Erfasste und als solches Prä
sente vom Inhalt bestimmter Rechtsnormen.“2253 Sie sollte vom pauscha
len „Wissen über Recht“2254 in seiner Gesamtheit unterschieden werden. 
An dieser Stelle gilt es allerdings zu betonen, dass für die Bestimmung der 
jeweiligen Rechtskenntnis nicht der Charakter als Rechtsnorm ausschlag
gebend ist; vielmehr genügt das Wissen um das Bestehen einer gleich
artigen außerrechtlichen Norm.2255 Denn alle Gesetze eines Landes zu 
kennen, war bereits im 19. Jahrhundert eine schlichte Unmöglichkeit.2256 

Heutzutage dürfte vor dem Hintergrund der ansteigenden Regelungsfülle 
staatlicher Gesetze nichts Anderes gelten.2257

a.

2250 Zippelius, Grundbegriffe der Rechts- und Staatssoziologie, S. 105.
2251 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 118–119.
2252 Röhl, Rechtssoziologie, S. 252; ebenso: Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 118.
2253 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120.
2254 Baer, Rechtssoziologie, S. 220.
2255 Röhl, Rechtssoziologie, S. 252; Baer, Rechtssoziologie, S. 220 (unter Bezugnah

me auf die nicht notwendige Kenntnis des Wortlauts).
2256 Menger, Das Bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen, S. 20; sogar 

in die „Ära vorneuzeitlicher Hochkulturen“ zurückgehend: Luhmann, Rechts
soziologie, S. 254.

2257 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 88–91; Raiser, Grundlagen der Rechtssoziolo
gie, S. 363–366.

A. Vorbemerkung zum Prüfungsmaßstab

433

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


 
Im Allgemeinen ist von einer geringen Rechtskenntnis des Volkes auszu
gehen.2258 Sie differiert in ihrer Ausprägung zwischen Menschen u.a. in 
Abhängigkeit der jeweiligen Betroffenheit durch das Gesetz.2259 Denn: 
Kommt ein Individuum mit dem Recht oder etwaigen rechtlichen Proble
men in Berührung, gilt eine Vermutung zugunsten einem höheren Grad 
der Kenntnis und Sensibilität.2260 Der Grundsatz der Kenntnis durch Be
troffenheit gilt dabei insbesondere im beruflichen Kontext: Jeder „muss 
die für seine Tätigkeit maßgeblichen Vorschriften kennen und sie sicher 
handhaben können.“2261 Auch die Kommunikation in peer groups fördert 
die persönliche Auseinandersetzung mit der Rechtslage.2262

 
Die Rechtskenntnis ist für die Effektivität von Recht von erheblicher Be
deutung.2263 Denn im Allgemeinen gilt:

„Je mehr das Gesetz bekannt wird, desto eher wird es befolgt.“2264

Wenn Ziel eines Gesetzes also die Steuerung von Verhalten in einer Gesell
schaft ist, müssen die Normadressaten eine gewisse Rechtskenntnis aufwei
sen.

Trotzdem scheint dieser Grundsatz nicht ausnahmslos zu gelten: Denn 
eine Verbesserung der Gesetzeskenntnis kann auch zu verstärkter Wahr
nehmung von Gesetzesverstößen führen, womit ein Vertrauensverlust ein

2258 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120; Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, 
S. 342.

2259 Röhl, Rechtssoziologie, S. 262; insofern auch auf soziodemographische Merk
male verweisend: Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120 unter Verweis auf 
Podgórecki, Knowledge and opinion about law; Raiser, Grundlagen der Rechts
soziologie, S. 343.

2260 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S. 343; dies bestätigen des Weiteren 
die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
zur Befriedigung des Interesses an Forschung an Ursprungsmaterialien in 
Teil 3 dieser Untersuchung.

2261 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S. 343; ebenso: Luhmann, Rechtsso
ziologie, S. 254.

2262 Röhl, Rechtssoziologie, S. 262.
2263 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120: „Der geringe Kenntnisstand von Rechts

vorschriften ist infolge der Schwächung der außerrechtlichen Sozialordnungen 
für die Effektivität des Rechts bedrohlich; denn die Kenntnis des Rechts bildet 
heute mehr als früher eine grundlegende Bedingung für einen wirksamen 
Einfluss der Rechtsnormen in der Gesellschaft.“

2264 Röhl, Rechtssoziologie, S. 263.
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hergehen kann.2265 Dies wurde infolge einer Studie von Diekershoff et. al. 
zum Jugendarbeitsschutz festgestellt, die eine dem allgemeinen Grundsatz 
gewissermaßen kontradiktorische Erkenntnis zu Tage beförderte:

„Je besser der Jugendliche [über das Gesetz] Bescheid weiß, je mehr 
Verstöße er wahrnimmt, um so stärker wird in ihm das Gefühl, dage
gen nichts ausrichten zu können.“2266

Eine verstärkte Aufklärung kann also auch kontraproduktiv sein – ins
besondere, wenn „ein Gesetz eine gewisse Mindestwirksamkeit nicht er
reicht“ und so ein „Teufelskreis“ der Unwirksamkeit entsteht.2267

 
Von einigen Studien konnte ein Zusammenhang zwischen Rechtskenntnis 
und normabweichendem Verhalten dagegen überhaupt nicht festgestellt 
werden.2268 Trotzdem soll für die Zwecke dieser Untersuchung von einer 
positiven Beziehung zwischen Rechtskenntnis und Verhalten ausgegangen 
werden, deren Bestehen empirische Studien nahelegen.2269

Legitimitätsvorstellungen

„Die Kenntnis des Rechts allein ist jedoch keine Garantie für die Effek
tivität der Rechtsnormen. So sehr alles getan werden muss, um das 
rechtliche Informationsniveau soweit wie möglich zu heben, so sehr 
muss auch dafür gesorgt werden, dass die Norm auch innerlich bejaht 
wird. Denn die beste Kenntnis ist nutzlos, wenn der Normadressat 
nicht bereit ist, die Norm zu befolgen.“2270

Neben der Rechtskenntnis wird die Wirksamkeit des Wissenschaftsurhe
berrechts zudem vom individuellen Rechtsbewusstsein seiner Adressaten 
zumindest mittelbar in Form einer „Verhaltenswahrscheinlichkeit“ beein
flusst.2271 Deswegen bedarf die freiwillige Normbefolgung der Internalisie

b.

2265 Röhl, Rechtssoziologie, S. 263.
2266 HC/Diekershoff, Deutsches Ärzteblatt 1973, 925 (925).
2267 Röhl, Rechtssoziologie, S. 263.
2268 Beispiele für Studien bei: Röhl, Rechtssoziologie, S. 263.
2269 Röhl, Rechtssoziologie, S. 263.
2270 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120.
2271 Vgl. zu diesem Zusammenhang: Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, 

S. 198; Ryffel, Rechtssoziologie, S. 283; vgl. zum Begriff des Rechtsbewusst
seins: Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 119, 121.
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rung.2272 Denn ein Gesetz wird – unabhängig vom Verhalten der Bezugs
gruppe und der Sanktionierung – beachtet, wenn sein Regelungsgehalt 
vom Individuum als legitim erachtet und innerlich bejaht wird.2273 Ist dies 
nicht der Fall, d.h. zuwiderläuft eine Vorschrift den eigenen Interessen, be
steht eher ein Reiz zur Missachtung der Vorschrift.2274

 
Die innerliche Bejahung bzw. positive innere Einstellung gegenüber einer 
Norm wird auch als „Akzeptanz“ bezeichnet.2275 In Abgrenzung zur blo
ßen Konformität2276 setzt Akzeptanz stets Freiwilligkeit voraus; sie kann 
nicht erzwungen werden.2277 Umso wichtiger erscheint eine Übereinstim
mung zwischen der individuellen Einstellung und dem von der Legislative 
im Wissenschaftsurheberrecht geforderten Verhalten. Denn fehlt die Ak
zeptanz, besteht – nach den Erkenntnissen der sozialpsychologischen Ver
haltensforschung – eine geringere Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen 
Verhaltenssteuerung.2278 Dem Effektivitätsgebot des Rechts könne auf die
se Weise nur sehr eingeschränkt Rechnung getragen werden.2279

Trotzdem kann Akzeptanz auch den teilweisen Dissens erfassen: Ein 
Normadressat kann die Zielsetzung einer Norm akzeptieren, während er 
mit ihrer konkreten Anwendung nicht konsentiert.2280 Auch im Fall von 
wahrgenommener Ungerechtigkeit oder Unzweckmäßigkeit kann eine 
Norm befolgt werden, sofern das Gesetz jedenfalls auf rechtmäßige Weise 
zustande gekommen ist.2281

2272 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 119; zur Kritik am Begriff der „Internalisie
rung“ vgl. Ryffel, Rechtssoziologie, S. 282.

2273 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 119; Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, 
S. 260.

2274 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S. 351.
2275 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 201; Rehbinder, Rechtssoziolo

gie, S. 121.
2276 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 196.
2277 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 197, 201.
2278 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 232, 237; Lucke, Akzeptanz, 

S. 103; Ernst, in: Engel/Schön, Das Proprium der Rechtswissenschaft, S. 14; 
dazu ausführlich: Haddock/Maio, in: Jonas/Stroebe/Hewstone, S. 218–228.

2279 Ernst, in: Engel/Schön, Das Proprium der Rechtswissenschaft, S. 14; Röhl, 
Rechtssoziologie, S. 178 unter Verweis auf Max Weber.

2280 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 200 m.w.N.
2281 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S. 351.
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Sanktionserwartung

Nach dem Grundmodell der Wirksamkeit von Gesetzen werden negati
ve Sanktionen2282 möglichst vermieden; trotzdem führt die Sanktionie
rung eines Verhaltens keinesfalls zu einer vollständigen Befolgung einer 
Norm.2283

Zur wirksamen Bekämpfung abweichenden Verhaltens bedarf es ei
nes effektiven Sanktionsmechanismus: Dessen Funktionsfähigkeit hängt 
grundsätzlich von der Sanktionshöhe, Sanktionsbereitschaft und der Sank
tionswahrscheinlichkeit ab.2284 Denn rechnet eine von der Norm abwei
chende Person nicht damit, bestraft zu werden, wird auch die höchste 
Strafandrohung sie nicht von der Normabweichung abhalten. Es wird al
lerdings vermutet, dass die Sanktionshöhe die Wirksamkeit eines Gesetzes 
nur geringfügig beeinflusst.

Der Einfluss der Sanktionsbereitschaft als die „Bereitschaft des Sankti
onsapparats zur Aufklärung und Verfolgung von Normverletzungen“ auf 
die Wirksamkeit eines Gesetzes ist unweit höher.2285

Gewicht hat des Weiteren die objektive Sanktionswahrscheinlichkeit: 
Sie bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, „mit der Normbrüche entdeckt 
und Sanktionen verhängt werden.“2286 Von besonderer Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang die „Sichtbarkeit der Normverletzung.“ Von der 
Sichtbarkeit der Normverletzung zu unterscheiden ist die „Anzeigebereit
schaft von Opfern und Dritten“: Diese wird beeinflusst durch die Legitimi
tät der Norm, das Täter-Opfer-Verhältnis sowie dem erwarteten Mehrwert 
einer Anzeige.2287

c.

2282 Der rechtssoziologische Begriff der Sanktion ist – anders als im üblichen 
Sprachgebrauch – nicht ausschließlich negativ besetzt. Vielmehr bezeichnet 
Sanktion „jede (positive = belohnende oder negative = bestrafende) Reaktion 
auf ein gezeigtes Verhalten“ und stellt damit ein „Element der sozialen Kon
trolle“ dar, vgl. Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I, S. 23; ebenso: 
Röhl, Rechtssoziologie, S. 204.

2283 Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I, S. 23.
2284 Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I, S. 24; Raiser, Grundlagen der 

Rechtssoziologie, S. 259; Zippelius, Grundbegriffe der Rechts- und Staatssozio
logie, S. 118; Röhl, Rechtssoziologie, S. 254.

2285 Röhl, Rechtssoziologie, S. 257.
2286 Röhl, Rechtssoziologie, S. 256; dem folgend: Lamnek, Theorien abweichenden 

Verhaltens I, S. 24.
2287 Röhl, Rechtssoziologie, S. 256.
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Fazit und verfassungsrechtliche Verankerung

Die rechtssoziologischen Faktoren legen die Bedeutung der Rechtskennt
nis, der Legitimitätsvorstellungen sowie der Sanktionserwartung für die 
Wirksamkeit des Wissenschaftsurheberrechts nahe: Kennen Personen die 
rechtlichen Bestimmungen nicht oder fehlt ihnen mangels Akzeptanz der 
Reiz zu deren Achtung, kann die verfassungsrechtlich geforderte Effektivi
tät von Recht in Frage gestellt werden. Gleiches gilt im Falle einer hohen 
Anzahl an Normverstößen aufgrund subjektiv als niedrig wahrgenomme
ner Sanktionserwartung.

Vor diesem Hintergrund sind die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG insbesondere daraufhin zu überprüfen, inwieweit die Regelun
gen soziale Geltung entfalten. Zwar findet die Effektivität von Recht im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland keine unmittelbare Stütze. 
Fehlende Akzeptanz von Recht kann allerdings das verfassungsrechtlich 
auszugleichende System von Rechten und Rechtsgütern und damit die 
demokratische Legitimation des Rechts gefährden.2288

Zwar hat der Gesetzgeber innerhalb der Grenzen des jeweils höherran
gigen Rechts einen erheblichen Gestaltungsspielraum: Staatliche Organe 
entscheiden in eigener Verantwortung, welche legislativen Maßnahmen 
zweckdienlich und geboten seien.2289 Wird allerdings ein Gesetz erlassen, 
das verfassungsrechtlich geschützte Güter ausgleichen soll und von vorn
herein unter einem Vollzugsdefizit leidet, kann dies einer unverhältnismä
ßigen Einschränkung von Grundrechten gleichkommen.2290 Auch eine 
Verletzung des objektiven Rechtsstaatsprinzips, des Sozialstaatsprinzips 
oder des Prinzips der Gewaltenteilung komme infolge eines Effektivitäts

d.

2288 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 226.
2289 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 

276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; BVerfG, Urt. v. 
25.02.1975 - 1 BvF 1-6/74, BVerfGE 39, 1, 22, 51 – Verfassungsrechtliche 
Grenzen der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs; BVerfG, Beschl. v. 
14.01.1981 - 1 BvR 612/72, BVerfGE 56, 54, 82 – Nachbesserung von Geset
zen gegen den Fluglärm; Geerlings, GRUR 2004, 207 (209); Stieper, Rechtferti
gung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, S. 42; 
ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geisti
gen Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: 
Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, 
Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/
Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2290 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 237.
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defizits in Betracht.2291 So fordere das Rechtsstaatsprinzip die „Verlässlich
keit“ des Rechts, die die effektive Geltung von Recht umfasse.2292 Recht sei 
„nur dann wirklich sicher [...], wenn es soziale Effektivität besitz[e].“2293 

Möchte das Recht seine Steuerungsfunktion wahrnehmen und nicht zu 
„totem Recht“ mutieren, müsse es die gesellschaftlichen Gegebenheiten 
wahrnehmen und zum Zweck etwaiger Reformen aufgreifen.2294

Überprüfung der Regelungen

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG

Unionsrechtliche Anforderungen

Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b und 9 lit. b Datenbank-RL

Da § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG auf Datenbanken im Sinne von § 87a 
Abs. 1 UrhG keine Anwendung findet, sind die Vorgaben der Daten
bank-RL (Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL) lediglich in Bezug auf Da
tenbankwerke im Sinne des § 4 Abs. 2 UrhG zu beachten. Danach kön
nen die Mitgliedstaaten eine Beschränkung des Vervielfältigungs-, des 
Verbreitungs- sowie des Rechts auf öffentliche Wiedergabe zu Zwecken 
der wissenschaftlichen Forschung vorsehen, sofern die Voraussetzungen 
der Quellenangabe eingehalten sind und die Nutzung zur Verfolgung 
nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.2295 In Erwägungsgrund 51 
der Datenbank-RL ist des Weiteren die Möglichkeit einer Beschränkung 
auf bestimmte Gruppen von Lehranstalten oder wissenschaftlichen For
schungseinrichtungen enthalten.

 
Die erste Voraussetzung der Richtlinienbestimmung ist mittels der Pflicht 
zur Quellenangabe im Falle einer privilegierten Nutzung gemäß § 63 
Abs. 1 und Abs. 2 UrhG jedenfalls erfüllt.

B.

I.

1.

a.

2291 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 239.
2292 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.
2293 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.
2294 Nußbaum, Die Rechtstatsachenforschung: Programmschriften, S. 26.
2295 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 

dieser Untersuchung.
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Die letztere Vorgabe übernimmt § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG insoweit, als er 
lediglich Nutzungshandlungen zum Zweck der nicht kommerziellen wis
senschaftlichen Forschung privilegiert. Anders als Art. 5 Abs. 3 lit. a Info
Soc-RL spricht die Datenbank-RL nicht von einer Privilegierungsmöglich
keit „soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfer
tigt ist;“, sodass die Vorgaben der Datenbank-RL nicht mit der quantitati
ven Beschränkung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Konflikt geraten.2296

Vereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL

Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL sieht die Möglichkeit zur Einführung einer 
Ausnahme oder Beschränkung der Nutzung urheberrechtlich geschützter 
Werke „ausschließlich [...] für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung“ 
vor.2297 Auch diese Privilegierung steht unter der Voraussetzung der Quel
lenangabe.

 
Anders als noch in der Datenbank-RL ist die Privilegierung allerdings 
nur zulässig, „soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke 
gerechtfertigt ist.“ Es wird also nicht nur eine qualitative, sondern eine 
quantitative Beschränkung auf nicht kommerzielle Zwecke vorgenom
men. Die Richtlinie lässt Umsetzungsspielraum, weshalb Deutschland als 
EU-Mitgliedstaat im Rahmen des Art. 4 Abs. 3 EUV zur näheren Ausge
staltung berechtigt ist. Der veränderliche Parameter („soweit“) ist von 
den Mitgliedstaaten in harmonisierter Weise festzulegen.2298 Dabei sind 
die vom Unionsrecht gezogenen Grenzen, insbesondere die Voraussetzun
gen der jeweiligen Richtlinienbestimmung, der Drei-Stufen-Test aus Art. 5 
Abs. 5 InfoSoc-RL, die Unionsgrundrechte (Schutz des Urhebers in Art. 17 

b.

2296 Vgl. dazu sogleich die Darstellungen zur Vereinbarkeit mit Art. 5 
Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL in diesem Teil der Untersuchung.

2297 Vgl. zum Regelungsgehalt die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorga
ben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2298 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 46 
– Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); 
EuGH (Große Kammer), Gutachten 3/15 des Gerichtshofes vom 14.02.2017, 
ECLI:EU:C:2017:114, Rn. 122, 128; EuGH, Urt. v. 03.09.2014 - C-201/13, 
GRUR 2014, 972 (973) Rn. 16 – Vrijheidsfonds / Vandersteen u.a.; EuGH, 
Urt. v. 26.04.2012 - C-510/10, GRUR 2012, 810 (812) Rn. 36 – DR und TV2 
Danmark.
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Abs. 2 GRCh sowie die Forschungsfreiheit in Art. 13 GRCh2299) sowie 
der allgemeine, unionsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ein
zuhalten.2300 Die praktische Wirksamkeit der Ausnahmen und Beschrän
kungen ist zu wahren2301 und die Rechtssicherheit zu fördern.2302

Die deutsche Legislative nutzt den ihr gewährten Gestaltungsspiel
raum, in dem sie das Tatbestandsmerkmal „soweit dies zur Verfolgung 
nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist“ mit der 15 Prozent-Maß
gabe des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG „konkretisieren“ möchte.2303 Mangels 
Vollharmonisierung ermöglicht der Richtlinienwortlaut in Art. 5 Abs. 3 

2299 Vgl. dazu die Darstellungen zur GRCh in Teil 2 dieser Untersuchung.
2300 EuGH (Große Kammer), Gutachten 3/15 des Gerichtshofes vom 14.02.2017, 

ECLI:EU:C:2017:114, Rn. 35, 123, 126; EuGH, Urt. v. 20.06.2002 - C-313/99, 
BeckRS 2004, 76273 Rn. 37 – Gerard Mulligan u.a. / Minister for Agricul
ture and Food Ireland u.a.; EuGH, Urt. v. 25.03.2004 - C-231/00, C-303/00, 
C-451/00, BeckRS 2004, 75269 Rn. 57 – Cooperativa Lattepiù arl / Azienda 
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) u.a.; EuGH, Urt. v. 
06.02.2003 - C-245/00, GRUR 2003, 325 (327) Rn. 34 – Stichting ter Exploita
tie van Naburige Rechten (SENA) / Nederlandse Omroep Stichting (NOS); 
EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 104-106, 
110 – Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH; EuGH, Urt. v. 27.03.2014 - 
C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 46 – UPC Telekabel / Constantin Film 
u.a. (kino.to); EuGH, Urt. v. 18.10.2018 - C-149/17, GRUR 2018, 1234 (1236) 
Rn. 45 – Bastei Lübbe / Strotzer; EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 
2019, 934 (937) Rn. 48-52 – Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Af
ghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 14.09.2006 - C-496/04, BeckRS 2006, 70695 
Rn. 41 – Slob / Productschap Zuivel.

2301 Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsge
sellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v. 
29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (938) Rn. 51 – Funke Medien / Bun
desrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 03.09.2014 - 
C-201/13, GRUR 2014, 972 (973) Rn. 23 – Vrijheidsfonds / Vandersteen u.a.; 
EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 1063 
(1064) Rn. 163 – Football Association Premier League u.a.

2302 Erwägungsgrund 4, 21 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informati
onsgesellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v. 
01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 108 – Eva-Maria Painer / 
Standard VerlagsGmbH.

2303 RegE UrhWissG, S. 37; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 
§ 60c UrhG Rn. 14; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 60c UrhG Rn. 5.
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lit. a InfoSoc-RL eine solche Einschränkung in quantitativer Hinsicht, er
fordert sie jedoch nicht.

Ob in der Maßgabe der 15 Prozent allerdings eine Konkretisierung der 
Voraussetzung der nicht kommerziellen Zwecke liegen kann, erscheint 
fraglich: Die deutsche Legislative legt in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG verbind
lich fest, dass der Umfang von 15 Prozent eines Werkes stets zur Verfol
gung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Gleichsam steht die 
Nutzung eines Werkes in einem Umfang, der 15 Prozent übersteigt, einer 
Privilegierung zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke generell entge
gen.

Diese normative Annahme erweist sich bei Überprüfung als fehlerhaft. 
Dies legen bereits die Bestrebungen zur Verhandlung der Gesamtverträge, 
die Entscheidung der Schiedsstelle und der Gerichte sowie die verschiede
nen Ansichten in der Literatur zum Umfang der zu nutzenden Werke 
nahe, die weit überwiegend höhere Prozentsätze annahmen.2304

 
Die unionsrechtliche Vorschrift bringt in ihrem Wortlaut zum Ausdruck, 
dass die Nutzungshandlung nur in einem bestimmten Umfang gerechtfer
tigt ist: Der Umfang bestimmt sich danach, was geeignet, erforderlich und 
angemessen ist, um nicht kommerzielle Forschungszwecke verfolgen zu 
können. Die Nutzung von 15 Prozent eines Werkes kann zwar grundsätz
lich geeignet sein, um nicht kommerzielle Zwecke verfolgen zu können; 
sie ist allerdings nicht immer erforderlich und angemessen, um nicht 
kommerzielle Forschungszwecke verfolgen zu können. Werden dafür le
diglich 10 Prozent eines Werkes benötigt, erlaubt § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
trotzdem die Nutzung von 15 Prozent und geht damit weiter als die 
unionsrechtliche Vorgabe.

 
Zwar wäre eine unionsrechtskonforme Auslegung der nationalen Vor
schrift denkbar, die in diesen Fällen eine Nutzung von weniger als 15 % 
eines Werkes erlaubte; der klare Wortlaut des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG so
wie das Ziel, die Rechtssicherheit für die Normanwendenden zu erhöhen, 
steht einer solchen Auslegung contra legem, die in anderen Fällen grund
sätzlich möglich ist, allerdings entgegen.2305 Wäre es deutschen Gerichten 
gestattet, die Privilegierung über die quantitative Begrenzung hinaus anzu

2304 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum 15 Prozent-Grundsatz des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2305 RegE UrhWissG, S. 37.
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wenden, würde enorme Rechtsunsicherheit entstehen, die es zu vermeiden 
gilt.2306

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG privilegiert somit in Einzelfällen eine Nutzung, 
die über den in der Richtlinie gestatteten Umfang hinaus geht. Damit 
kann das Ziel der Richtlinie – ein hohes Schutzniveau für den Urheber zu 
wahren2307 – nicht erreicht werden; § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG entspricht in 
seinem derzeitigen Wortlaut daher bereits nicht den Voraussetzungen der 
InfoSoc-RL.

 
Die unterschiedliche Behandlung der Werkarten (insbesondere der 
Ausschluss von Presseerzeugnissen aus der Privilegierung des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG) ist – anders als in der Literatur behauptet2308 – nicht uni
onsrechtswidrig. Die deutsche Legislative macht hier zulässigerweise von 
ihrem Gestaltungsspielraum, der ihr infolge der Richtlinienbestimmung 
verbleibt, Gebrauch.

Anders könnte es in Bezug auf die Reichweite des Begriffs der wis
senschaftlichen Forschung sein: Es wurde bereits herausgearbeitet, dass 
die unionsrechtliche Regelung zur Einführung einer Ausnahme bzw. Be
schränkung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung den Zweck der 
Illustration einschließt. Fraglich ist, ob das Darstellen von Forschungser
gebnissen ebenfalls zur wissenschaftlichen Forschungstätigkeit im Sinne 
des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG zählt. Dies wird von einigen Literaturstimmen 
angenommen.2309 Aus den Gesetzesmaterialien zum UrhWissG könnte 
allerdings auf eine Differenzierung zwischen der Veröffentlichung von 
Forschungsergebnissen und der Forschungstätigkeit zu schließen sein: So 
führt die deutsche Legislative in Bezug auf das Merkmal der Kommerzia
lität aus, dass die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in einem 

2306 Vgl. zur Rechtssicherheit insgesamt die Darstellungen zur Rechtssicherheit in 
diesem Teil der Untersuchung.

2307 Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsge
sellschaft (InfoSoc-RL), ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v. 
29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 50 – Funke Medien / Bun
desrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - 
C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 107 – Eva-Maria Painer / Standard Ver
lagsGmbH.

2308 Steinhauer, Vortrag zur DSM-Richtlinie für Bildung und Wissenschaft.
2309 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Grübler, in: Ahlberg/Götting, 

§ 60c UrhG Rn. 5.
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Verlag nicht dazu führe, dass die zugrundeliegende Forschung als kom
merziell zu qualifizieren sei.2310 Sie differenziert also zwischen der Veröf
fentlichung und der dieser „zugrundeliegenden“ Forschung. Demnach wä
re von einer engen Auslegung der wissenschaftlichen Forschung im Sinne 
des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG auszugehen: Das Darstellen von Forschungser
gebnissen wäre also nicht Bestandteil wissenschaftlicher Forschungstätig
keit.

Dieses Ergebnis ist allerdings mittels einer unionsrechtskonformen Aus
legung der Vorschrift zu korrigieren. Die deutsche Legislative übernimmt 
insofern den Wortlaut der Richtlinienbestimmung, weshalb davon auszu
gehen ist, dass keine Differenzierung in der Begriffsbedeutung vorgenom
men werden soll. Auch das deutsche Recht ist also dahingehend auszu
legen, dass das Darstellen von Forschungsergebnissen vom Begriff der 
wissenschaftlichen Forschung im Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG erfasst 
ist.

Diesbezüglich ergibt sich also eine Vereinbarkeit mit den Vorgaben des 
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL.

Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

Etwas Anderes könnte sich aus den Voraussetzungen des Art. 5 
Abs. 5 InfoSoc-RL ergeben: Zwar handelt es sich bei § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG in Umsetzung der Katalogschranke des Art. 5 Abs. 3 lit. a Info
Soc-RL um einen bestimmten Sonderfall im Sinne der Bestimmung.2311

 
Ob mit der pauschalen Freistellung von 15 Prozent allerdings die normale 
Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigt und die berechtigten Inter
essen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden, erscheint 
fraglich:

So läge eine Beeinträchtigung der normalen Verwertung eines Werkes 
vor, wenn infolge der Privilegierung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG weniger 
rechtmäßige Transaktionen stattfinden.2312 In den vom EuGH entschiede

c.

2310 RegE UrhWissG, S. 42.
2311 Vgl. zur Diskussion zur Klassifikation der Katalogschranken des Art. 5 Abs. 2 

und 3 InfoSoc-RL als bestimmte Sonderfälle: Senftleben, GRUR Int 2004, 200 
(206f.); Dreier, ZUM 2002, 28 (35).

2312 EuGH, Urt. v. 10.04.2014 - C-435/12, GRUR 2014, 546 (547) Rn. 39 – ACI 
Adam u.a. / Thuiskopie u.a.; EuGH, Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR 
2017, 610 (615) Rn. 70 – Stichting Brein / Wullems; dem Generalanwalt 
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nen Fällen wurde dies angenommen, wenn als Vorlage der Vervielfälti
gung bereits Werke genutzt wurden, die einer unrechtmäßigen Quelle 
entstammen oder insbesondere ohne Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber 
auf Websites Dritter angeboten wurden.2313

Diese Situation besteht im Wissenschaftsurheberrecht lediglich in Bezug 
auf Werke, die über Schattenbibliotheken (wie beispielsweise Sci-Hub) 
und somit ohne Erlaubnis der Rechtsinhaber bezogen werden. Diese Mög
lichkeit wird von Forschenden seit einigen Jahren verstärkt genutzt – al
lerdings überwiegend zum Zwecke der privaten Literaturversorgung und 
Vervielfältigungen im Rahmen des § 60c Abs. 2 und 3 UrhG.2314

 
Eine Beeinträchtigung der normalen Verwertung des Werkes könnte ledig
lich in Bezug auf das gemäß § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG gestattete 
„Teilen“2315 von Forschungsliteratur, zu der rechtmäßig Zugang besteht, 
innerhalb der Forschungsgruppe in Betracht kommen.

Im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dienen vorrangig Ressourcen 
als Vorlagen, die den Universitätsangehörigen infolge Kaufs2316 oder Sub
skription2317 rechtmäßig zur Verfügung stehen. Die Subskriptionsverträge, 
die die Nutzung von Werken ermöglichen, sehen regelmäßig vor, dass 
diese Ressourcen grundsätzlich allen Universitätsangehörigen rechtmäßig 

Sánchez-Bordona beim EuGH, Schlussantrag v. 08.12.2016 - C-527/15, BeckRS 
2016, 116772 Rn. 78 folgend: Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. 5 InfoSoc-
RL Rn. 163.

2313 EuGH, Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR 2017, 610 (615) Rn. 70 – Stichting 
Brein / Wullems.

2314 Interview mit P_G1, Z. 92f.; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 31; Interview mit 
P_L1 - Teil 1, Z. 6, 35; Interview mit P_N3, Z. 17; Interview mit P_N4, Z. 51; 
Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 78.

2315 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

2316 Oder Schenkung. Gemäß § 17 Abs. 2 UrhG erschöpft sich das Verbreitungs
recht, wenn das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustim
mung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden ist.

2317 Interview mit P_G1, Z. 12–15; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39, 45; 
Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16; Interview 
mit P_N4, Z. 105; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 65; Interview mit 
P_IN2, Z. 23, 31; Ausnahme bei Nutzung der Zugänge anderer Institutionen: 
Interview mit P_N4, Z. 45.
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zur Nutzung zur Verfügung stehen.2318 Alle Mitglieder einer Forschungs
gruppe an einer Universität können also grundsätzlich – im Rahmen der 
jeweiligen Lizenz – Vervielfältigungen von Werken anfertigen und Werke 
öffentlich zugänglich machen, sobald die Werke von dieser Universität 
beschafft wurden.2319 Eine gemäß § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG gestattete Nut
zungshandlung (beispielsweise eine öffentliche Zugänglichmachung auf 
einem Server, auf den eine größere Forschungsgruppe, deren Mitglieder 
alle an derselben Einrichtung tätig sind, Zugriff hat) hat deshalb in der 
Regel keine negativen Auswirkungen auf die Anzahl möglicher Transak
tionen am Markt, da sie – unabhängig von der gesetzlichen Privilegierung 
– vertraglich erlaubt und mit der Lizenzgebühr bereits abgegolten ist. 
Unabhängig von der Anzahl der Nutzenden kommt es lediglich zu einer 
einzigen Transaktion.

Besteht ausnahmsweise kein Zugang über Subskription, sondern wurde 
ein Werk per Einzelkauf lizensiert, besteht bei Inanspruchnahme der ge
setzlichen Privilegierung die Gefahr einer Beeinträchtigung der normalen 
Verwertung des Werkes. Denn der Einzelkauf berechtigt in der Regel nur 
die einzelne Person zur Nutzung des Werkes, nicht zu dessen Weitergabe 
an Dritte. Da die Privilegierung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG allerdings 
lediglich die Nutzung von 15 Prozent des Werkes erlaubt, ist die mit 
der Privilegierung des § 60c UrhG verbundene Nutzung keinesfalls so um
fangreich, dass damit eine normale Verwertung des Werkes beeinträchtigt 
wäre.2320

Gleiches gilt, wenn ein Werk als gemeinsame Basis zum Stand der 
Forschung über die eigene Institution hinaus in einer institutionsübergrei
fenden Forschungsgruppe geteilt wird. Denn im Fall der institutionellen 
Subskription besteht die Zustimmung in der Regel nur für Nutzende 
der jeweiligen Einrichtung (Studierende, Forschende, andere autorisierte 
Nutzende). Eine Nutzung durch eine Person außerhalb dieser Einrichtung 
ist von dieser Zustimmung grundsätzlich nicht erfasst. Trotzdem wird die 
Zahl der Transaktionen auf dem Markt nicht beeinträchtigt, da lediglich 
ein Teil des Werkes genutzt werden darf.

2318 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen 
in Teil 3 dieser Untersuchung.

2319 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

2320 Zu diesem Kriterium vgl. EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-516/17, GRUR 2019, 
940 (946) Rn. 79 – Spiegel Online / Volker Beck (Reformistischer Aufbruch).

Teil 4 Die Evaluation: Eine Überprüfung ausgewählter Regelungen

446

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Läge ausnahmsweise eine Beeinträchtigung der normalen Verwertung 
des Werkes vor, läge in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dennoch kein Verstoß ge
gen den Drei-Stufen-Test gemäß Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL, da die berechtig
ten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt wären. Dies 
begründet sich insbesondere vor dem Hintergrund der Vergütungspflicht 
nach § 60h Abs. 1 UrhG, die es ermöglicht, einen gerechten Ausgleich zwi
schen den Beteiligten zu schaffen (der im Übrigen noch nicht einmal von 
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL ausdrücklich gefordert wird).2321 Dies gilt 
auch und insbesondere für die Ausnahmen des § 60c Abs. 3 UrhG, bei de
nen in der Regel eine Beeinträchtigung der normalen Verwertung des 
Werkes angenommen werden kann.

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG ist also in Bezug auf Forschungsliteratur mit den 
Vorgaben des Drei-Stufen-Tests vereinbar.

Nichts Anderes kann in Bezug auf den Austausch von Werken gelten, 
die selbst Forschungsgegenstand sind.2322 Hier wiegt das Interesse der 
Forschenden an der Beforschung urheberrechtlich geschützter Materialien 
mindestens genauso hoch wie bei der bloßen Nutzung von Forschungslite
ratur.

Vereinbarkeit mit Art. 8 DSM-RL

Wie bereits im Rahmen der Darstellungen des Normgehalts des § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG dargestellt, bestehen Unstimmigkeiten zwi
schen dem nationalen Begriff des vergriffenen Werkes sowie dem unions
rechtlichen Begriff des vergriffenen Werkes in Art. 8 Abs. 5 DSM-RL.2323 

Derzeit verbietet sich aufgrund der Entscheidung der deutschen Legislative 
zur Umsetzung des Art. 8 Abs. 5 DSM-RL als „nicht verfügbares Werk“ 
in § 52b VGG eine unionsrechtskonforme Auslegung bei § 60c Abs. 3 
Alt. 4 UrhG.

Mit dem divergierenden Begriffsverständnis geht zwar keine Unions
rechtswidrigkeit einher, da eine Umsetzungspflicht lediglich in Bezug auf 
die Einführung der kollektiven Lizenzvergabe sowie die Schrankenrege

d.

2321 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 4.
2322 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 

dieser Untersuchung.
2323 Vgl. dazu die Darstellungen zu den vergriffenen Werken bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 

und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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lung für Einrichtungen des Kulturerbes besteht;2324 eine gewisse Rechtsun
sicherheit wird allerdings durchaus verursacht.2325

Tatsächliche Anforderungen

Das UrhWissG bestimmt, dass seine Regelungen im Rahmen der Evaluati
on auf ihre Praxistauglichkeit2326 zu untersuchen sind. Vor diesem Hinter
grund wird im Folgenden anhand der Verhaltensweisen und Bedürfnisse 
die Opportunität des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG überprüft. Dazu 
werden die in Teil 3 herausgearbeiteten rechtstatsächlichen Erkenntnisse 
nutzbar gemacht sowie die Erkenntnisse aus Dokumentenanalyse und In
terviews hinzugezogen, die speziell in Bezug auf diese Norm generiert 
wurden.

In Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG sind insbesondere zu überprüfen: 
Die Ermöglichung der kollaborativen Forschung sowie die Ermöglichung 
der Kommunikation von Forschung. Zudem ist die Norm, angesichts des 
legislativen Ziels, die Rechtssicherheit für Anwendende zu erhöhen,2327 

auf ihr Maß an Rechtssicherheit zu untersuchen. Abschließend soll die 
Norm auf ihre Wirksamkeit im engeren Sinne untersucht werden.

Kollaborative Forschung

Zusammenarbeit ist in nahezu allen Wissenschaftsdisziplinen auch mit 
urheberrechtlich relevanten Nutzungshandlungen verbunden. Fraglich ist, 
inwieweit die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG diese fördert.

2.

a.

2324 Vgl. den Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 und Abs. 2 DSM-RL.
2325 Vgl. zur Rechtssicherheit insgesamt die Darstellungen zur Rechtssicherheit in 

diesem Teil der Untersuchung.
2326 RegE UrhWissG, S. 49.
2327 RegE UrhWissG, S. 37.

Teil 4 Die Evaluation: Eine Überprüfung ausgewählter Regelungen

448

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:41
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Verfügbarkeit von Literatur

Bereits der weit verbreitete E-Mail-Versand2328 von Literatur aus der digita
len Bibliothek einer forschenden Person an andere Forschende innerhalb 
und außerhalb der eigenen Forschungsgruppe ist – wie oben bereits fest
gestellt2329 – urheberrechtlich relevant: So stellen das Generieren der PDF-
Datei,2330 das Einscannen2331 sowie die Vervielfältigung zum Abruf auf 
Seiten der empfangenden Person2332 urheberrechtlich relevante Vervielfäl
tigungen dar. Zu ihrer Zulässigkeit bedarf es also einer urheberrechtlichen 
Erlaubnis. Dabei macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob eigene 
Artikel oder Werke Dritter versandt werden: Sofern bei ersteren bereits 
zuvor eine ausschließliche Rechteübertragung an den Verlag stattgefunden 
hat, stehen der forschenden Person auch diesbezüglich die Verwertungs
rechte grundsätzlich nicht mehr zu. Lediglich wenn Forschende einer 
ihnen bekannten Person einen eigenen Artikel in der Manuskriptversion 
zukommen lassen, bedarf es – da sie noch alle Rechte an diesem Werk 
besitzen – der Privilegierung nicht; dies kommt allerdings in der Praxis 
sehr selten vor.2333

 
Ohne die ausdrückliche Zustimmung des Urhebers bzw. des Rechtsinha
bers, dessen Einwilligung – aus Gründen der Arbeitseffektivität – in den 

aa.

2328 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie aus
führlich die Darstellungen zum Austausch von Materialien bei kollaborativer 
Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2329 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an 
kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2330 BGH, Urt. v. 10.12.1998 - I ZR 100/96, ZUM 1999, 240 (243) – Elektroni
sche Pressearchive; zu allen Arten der Vervielfältigung gemäß § 16 UrhG vgl. 
Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, 
4. Aufl. 2014, § 16 UrhG Rn. 15; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG 
Rn. 13; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG 
Rn. 10.

2331 BGH, Urt. v. 05.07.2001 - I ZR 335/98, GRUR 2002, 246 (247) – Scanner; 
Haupt, ZUM 2002, 797 (798).

2332 KG, Urt. v. 30.04.2004 - 5 U 98/02, GRUR-RR 2004, 228 (230f.) – Ausschnitt
dienst; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 27; Loewenheim, in: 
Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 21; Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§ 16 UrhG Rn. 13; Grützmacher, in: Schuster/Grützmacher, § 16 UrhG Rn. 10; 
Haupt, ZUM 2002, 797 (798); Leupold, ZUM 2000, 379 (385); Heermann, MMR 
1999, 3 (3).

2333 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfügbarkeit von Forschungslitera
tur in Teil 3 dieser Untersuchung.
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seltensten Fällen eingeholt wird,2334 käme in allen übrigen Fällen lediglich 
eine Zulässigkeit nach § 53 UrhG, § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG oder § 60c 
Abs. 2 UrhG in Betracht.

Erstere scheidet aus, da es sich bei einer digitalen Nutzung im wissen
schaftlichen Bereich weder um eine Nutzung zum privaten Gebrauch 
im Sinne des § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG2335 noch um eine nach § 53 Abs. 2 
S. 2 UrhG notwendig analoge Vervielfältigung handelt.2336

Auf letztere wird im Rahmen der Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG 
einzugehen sein.2337

An dieser Stelle sei daher lediglich überprüft, ob die Privilegierung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG den E-Mail-Versand bei 
der Verfolgung wissenschaftlicher Zwecke gewährleisten kann:

Die Regelungen der § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG ermöglichen, 
dass der Autor seinen Artikel oder auch einen Artikel einer dritten Per
son einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene 
wissenschaftliche Forschung per E-Mail zusenden kann.2338 In diesem Fall 
ist dem Bedürfnis nach schneller Verfügbarkeit von Forschungsliteratur 
Rechnung getragen.2339

Anders ist es hingegen zu beurteilen, wenn der Beitrag nicht in einer 
Zeitschrift, sondern in einem Sammelband veröffentlicht wurde. In die
sem Fall darf der Autor in der Regel lediglich 15 Prozent seines Werkes 
ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers (in diesem Fall: des Verlags) 

2334 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an kollaborativer Forschung in 
Teil 3 dieser Untersuchung.

2335 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (461) – CB-Infobank 
I; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 53 UrhG Rn. 23; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 53 UrhG Rn. 7; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 53 UrhG 
Rn. 23; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 16; 
Flechsig, GRUR 1993, 532 (533f.); Möller/Mohr, iur 1987, 53 (54); Schaefer/
Staats, ZUM 2015, 533 (534).

2336 Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 53 UrhG Rn. 23, 27, 33; Dreier, in: Drei
er/Schulze, § 53 UrhG Rn. 28; Loewenheim/Stieper, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 48–50.

2337 Vgl. dazu die Darstellungen zur Evaluation des § 60c Abs. 2 UrhG in diesem 
Teil der Untersuchung.

2338 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG die Darstel
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2339 Vgl. dazu die Darstellungen zur Verfügbarkeit von Forschungsliteratur für 
Dritte bei kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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versenden.2340 Da er das Forschungsprojekt der jeweils dritten Person vor
aussichtlich nicht kennt, kann er nicht beurteilen, welche Teile seiner 
Publikation von Interesse für diese Person sind. Auch wird es als technisch 
sehr aufwendig beschrieben, die Dateien entsprechend zu teilen.2341 Es 
ist daher nicht zu erwarten, dass eine Versendung entsprechend der Privi
legierung erfolgt; stattdessen wird auf eine Versendung verzichtet oder 
unabhängig von der quantitativen Grenze die vollständige Publikation 
versendet.2342

Gleiches gilt für die übrigen Arten der Forschungsliteratur.
 

Im Rahmen kollaborativer Forschungsprojekte werden des Weiteren auf 
Forschungsgruppenservern und Lehrstuhllaufwerken vollständige (Scans 
von) urheberrechtlich geschützten2343 Büchern sowie Buchkapiteln,2344 ur
heber- und leistungsschutzrechtlich2345 geschützte Abbildungen2346 sowie 
– insbesondere – Zeitschriftenartikel2347 in voller Länge im Sinne der 
§§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG öffentlich zugänglich gemacht, um eine 
Zusammenarbeit zwischen Forschenden zu ermöglichen.2348

2340 Vgl. zur rechtlichen Würdigung von Sammelwerken die Darstellungen zum 
Objekt der Privilegierungshandlung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

2341 Interview mit P_S1, Z. 26; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_IN4, 
Z. 78ff.; vgl. dazu auch die Darstellungen bei § 60c Abs. 2 UrhG in diesem Teil 
der Untersuchung.

2342 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfügbarkeit von Forschungslitera
tur in Teil 3 dieser Untersuchung.

2343 Zu den Schutzvoraussetzungen vgl. Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG 
Rn. 50ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 2 UrhG 
Rn. 30ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 6ff.; Bullinger, in: Wandt
ke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 15ff.

2344 Interview mit P_G1, Z. 112–113; Interview mit P_G4, Z. 113; Interview mit 
P_N5 und Bib_N5, Z. 95.

2345 Lauber-Rönsberg, in: Ahlberg/Götting, § 72 UrhG Rn. 8ff.; Schulze, in: 
Dreier/Schulze, § 72 UrhG Rn. 9ff.; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 72 UrhG Rn. 23ff.; Thum, in: Wandtke/Bullinger, § 72 UrhG Rn. 12ff.

2346 Interview mit P_L2, Z. 58–59; Interview mit P_N2, Z. 123; Interview mit 
P_IN3, Z. 48–49.

2347 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 38f.; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 29; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31; Interview mit P_IN3, Z. 85; In
terview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 25; nur mit Bezug zum PDF-Format: Interview 
mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18.

2348 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; für 
eine differenzierte Betrachtung der urheberrechtlich relevanten Öffentlichkeit 
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Die öffentliche Zugänglichmachung stellt grundsätzlich eine von § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG privilegierte Nutzungshandlung dar.2349 Angesichts der 
Bereitstellung urheberrechtlich geschützter Materialien für Dritte inner
halb und außerhalb der eigenen Forschungsgruppe ist insbesondere der 
von § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG privilegierte Umfang der Nutzungshandlung 
im Rahmen der Evaluation zu untersuchen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Lizenzverträge oder Nutzungsbedingungen der Literaturdatenbanken 
häufig eine Weitergabe an Personen innerhalb der gleichen Institution 
erlauben (vgl. z.B. Terms of Use von IEEE Explore2350) und insofern 
ein Rückgriff auf § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG nicht notwendig ist. Es darf 
allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass Forschende mangels Be
teiligung an den Subskriptionsverträgen die Nutzungsbedingungen häufig 
nicht kennen und ihr Verhalten nicht danach ausrichten können.2351

 
Von der urheberrechtlichen Literatur wird die quantitative Begrenzung 
überwiegend kritisch gesehen.2352 Zur Überprüfung dieser Kritik werden 
im Folgenden sowohl die Stellungnahmen im Rahmen des UrhWissG (1) 
als auch die Erkenntnisse aus den Interviews (2) herangezogen. Bei den 
Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse gilt es allerdings zu beachten, 
dass im ursprünglichen Referentenentwurf im Rahmen des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG noch ein Nutzungsumfang von 25 Prozent eines Werkes 
festgehalten war, weshalb die Stellungnahmen im Rahmen des Gesetzge
bungsverfahrens sich alle mit einer Nutzungsbegrenzung von 25 Prozent 
auseinandersetzen:

 
(1) Der Börsenverein des deutschen Buchhandels weist zunächst zutreffend 
darauf hin, dass „der [...] vorgesehene Umfang von 25 % an die bisherige 

im Wissenschaftsurheberrecht vgl. die Darstellungen zur urheberrechtlichen 
Relevanz des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2349 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG die Darstellungen in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

2350 IEEE, Legal Information: IEEE Xplore Terms of Use and Bot policy.
2351 Vgl. dazu die Feststellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Verfügbarkeit von For
schungsliteratur in Teil 3 der Untersuchung.

2352 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 10: Zumindest in einigen Wis
senschaftsdisziplinen (wie z.B. den Literaturwissenschaften) erschienen 15 % 
„wohl kaum ausreichend“; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 
§ 60c UrhG Rn. 14 Dies widerspreche der „vorsichtigen und austarierenden 
Herangehensweise“ des BGH.
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Definition von ‚Teilen‘ eines Werkes in § 52a UrhG [a.F.] anknüpf[e].“2353 

Bereits unter Geltung der alten Rechtslage (§ 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F.) 
war die Nutzung von Teilen eines Werkes für Zwecke der wissenschaftli
chen Forschung zulässig; der Teil war dabei nicht näher definiert.

In diesem Zusammenhang kritisiert der Börsenverein allerdings, dass 
sich die Nutzungsumfänge an den „in den Rahmenverträgen der VG 
Wort mit der Kultusministerkonferenz zu den derzeitigen Schrankenbe
stimmungen“ orientierten.2354 Dies sei kritikwürdig, da „die aktuellen 
Rahmenverträge auf dem [damals; Anm. der Verf.] geltenden Recht ba
sier[t]en.“2355 Auf den „maximalen Nutzungsumfang in den Rahmenver
trägen“ komme es „nur dann an, wenn ein Verlag für eines seiner Bücher 
kein Lizenzangebot mach[e].“2356 Das sei beispielsweise der Fall, wenn 
„der wesentliche Absatzmarkt für einen Roman nicht die Nutzungen in 
Bildung und Wissenschaft [seien].“2357 Da „[k]ünftig [...] die geplanten 
Schrankenbestimmungen aber gerade auch diejenigen Werke umfassen, 
deren einziger Markt Nutzungen in Bildung und Wissenschaft sind, könn
ten die in den Rahmenverträgen vereinbarten Nutzungsbegrenzungen 
nicht als Orientierung dienen.2358 Auch deshalb hält der Börsenverein die 
prozentualen Angaben für „extrem weitgehend“ und kritisiert, sie seien 
„ohne jede vorherige evidenzbasierte Forschung frei gegriffen.“2359 Empi
risches Datenmaterial zur stichhaltigen Begründung zum benötigten Nut
zungsumfang fehle.2360

Diese Willkür der quantitativen Festsetzung der Wissenschaftsschranke 
kritisiert auch der Deutsche Hochschulverband – allerdings mit diametraler 
Stoßrichtung.2361

Dem Börsenverein genüge die Begründung, „die Ausweitung erscheine 
‚angemessen angesichts des Ziels, Unterricht und Forschung einen erleich
terten Zugang zu verschaffen‘“ des Weiteren nicht „zur Rechtfertigung 

2353 Börsenverein-Stellungnahme, S. 13; vgl. dazu bereits die Darstellungen zu 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2354 Börsenverein-Stellungnahme, S. 12.
2355 Börsenverein-Stellungnahme, S. 12.
2356 Börsenverein-Stellungnahme, S. 12.
2357 Börsenverein-Stellungnahme, S. 12.
2358 Börsenverein-Stellungnahme, S. 12.
2359 Börsenverein-Stellungnahme, S. 12.
2360 Börsenverein-Stellungnahme, S. 13.
2361 DHV-Stellungnahme, S. 3: Die Aussage betrifft weiterhin lediglich die gesetz

lich erlaubten Nutzungshandlungen in der Lehre (Grund: Bezugnahme auf 
„kleine Teile“ in § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG).
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eines gravierend weiterreichenden Eingriffs in das verfassungsrechtlich 
geschützte Eigentumsrecht von Urhebern und Verlagen.“2362 Hier gilt es 
allerdings zu beachten, dass der Börsenverein in der Folge nur auf die Lehre 
an Bildungseinrichtungen und „das Gebotensein einer diesbezüglichen 
Erweiterung der Nutzungsgestattung um 150 %“ (also von den gemäß 
§ 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG a.F. zulässigen 10 Prozent auf die gemäß § 60a 
Abs. 1 UrhG des Referentenentwurfs zulässigen 25 Prozent) eingeht.2363

Zudem sei eine „absolute Obergrenze nicht vorgesehen, sodass bei 
mehrbändigen Werken wie z.B. großen juristischen Kommentaren auch 
die Einstellung ganzer Bände mit mehr als 1000 Seiten von der gesetzli
chen Erlaubnis erfasst würde.“2364 Dies ist allerdings keinesfalls zwingend: 
Denn ein juristischer Kommentar kann – je nach Ausgestaltung – als 
einheitliches Werk von Miturhebern im Sinne des § 8 UrhG oder als Werk
verbindung im Sinne des § 9 UrhG geschützt sein.2365 Handelt es sich bei 
den Beiträgen um unabhängig voneinander bestehende Werke, stellen sie 
jeweils selbst ein Werk im Sinne des § 60c UrhG dar; es dürfen daher 
jeweils 15 Prozent eines Beitrags eines Autors genutzt werden.2366

 
Der DAV befürchtet „infolge der Möglichkeit des „sukzessiven Teila
bruf[s]“ „in bestimmten Fällen“ eine Absenz der „gewünschten Nutzungs
begrenzung“ trotz einer quantitativen Begrenzung des zulässig nutzbaren 
Werkumfangs.2367 Auch von Rechtsinhaberseite2368 wurde bereits früh die 
Frage aufgeworfen, ob die quantitative Begrenzung lediglich in Bezug 
auf einen Nutzungsvorgang gelte oder eine mehrmalige Nutzung von 15 

2362 Börsenverein-Stellungnahme, S. 13.
2363 Börsenverein-Stellungnahme, S. 13.
2364 Börsenverein-Stellungnahme, S. 12.
2365 Für eine Werkverbindung vgl. RegE UrhG, S. 42; Thum, in: Wandtke/Bul

linger, § 9 UrhG Rn. 25; Loewenheim/Peifer, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 8 UrhG Rn. 6; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 8 UrhG 
Rn. 11; Becker, ZUM 2002, 581 (582); Gräbitz, Bibliotheksdienst 2020, 458 
(465); vgl. zur Annahme eines gemeinsamen Werkes von Miturhebern: Schack, 
Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 168 Rn. 314, der allerdings die fehlen
de gesonderte Verwertbarkeit der Beiträge als hinreichende Bedingung für 
§ 8 UrhG ansieht; Thum, in: Wandtke/Bullinger, § 8 UrhG Rn. 41; Ahlberg, in: 
Ahlberg/Götting, § 8 UrhG Rn. 11.

2366 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG die Darstellungen in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

2367 DAV-Stellungnahme, S. 5.
2368 De Gruyter-Stellungnahme, S. 2.
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bzw. 25 Prozent eines Werkes (und damit zwangsläufig verbunden eine 
Kumulation von unterschiedlichen Werkteilen) möglich sei.

Der Gesetzestext sowie dessen Begründung schweigen zu dieser Mög
lichkeit.

Der Wortlaut des § 60c Abs. 1 UrhG und die Normsystematik der 
§§ 60a ff. UrhG legen eine einschränkende Auslegung nahe:2369 Gemäß 
§ 60c Abs. 1 UrhG dürfen „bis zu 15 % eines Werkes vervielfältigt, verbrei
tet und öffentlich zugänglich gemacht werden [...].“ In Ermangelung einer 
Beschränkung auf Nutzungsvorgänge (wie z.B. in § 60e Abs. 4 UrhG: „je 
Sitzung“) könnte die Grenze von „bis zu 15 %“ in Bezug auf ein Werk ins
gesamt und unabhängig von der jeweiligen Anzahl der Nutzungsvorgänge 
gelten.

Eine solche Auslegung tritt allerdings in Konflikt zur unionsrechtlichen 
Vorgabe in Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL: Erstens enthält dieser keine 
quantitative Beschränkung, sondern lediglich eine Begrenzung der Nut
zung, „soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerecht
fertigt ist.“ Zweitens stellt die europäische Legislative in Bezug auf die 
Zweckbestimmung eindeutig klar, dass jeweils die Forschungstätigkeit als 
solche für eine Beurteilung entscheidend sei. Nichts Anderes kann für 
eine – vom Mitgliedstaat eingeführte – quantitative Begrenzung gelten: 
Im Rahmen einer bestimmten Forschungstätigkeit dürfen nur 15 Prozent 
eines Werkes genutzt werden. Dies hindert dieselbe Person des Forschen
den jedoch im Rahmen einer anderen Forschungstätigkeit (z.B. eines 
Folgeprojekts) nicht daran, das Werk nochmals zu nutzen und erneut 
gemäß § 60c Abs. 1 UrhG 15 Prozent eines Werkes zu vervielfältigen, zu 
verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen. Zwar hat diese Person 
in der Folge Zugriff auf bis zu 30 Prozent des Werkes; diese Zugriffsmög
lichkeit kommt jedoch in der urheberrechtlichen Bewertung dem freien 
Werkgenuss gleich. Auswirkungen auf die Position der Rechtsinhaber sind 
in einem solchen Fall aufgrund des begrenzten Personenkreises2370 selten 
zu erwarten.

Lediglich wenn Forschende kollusiv zusammenwirken, um ein Werk 
für ein Forschungsprojekt in einem Forschungsteam vollständig nutzen zu 
können, steht diesem Vorgehen das Verbot des Rechtsmissbrauchs (insbe
sondere § 226 BGB) entgegen.

2369 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2370 Vgl. dazu die Darstellungen zum privilegierten Personenkreis des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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Die GermanU15-Universitäten bewerten die 25 Prozent-Grenze in ihrer Stel
lungnahme des § 60c UrhG-E „als zu gering.“ Aufgrund des seitens des 
Urhebers bestehenden Interesses an der Nutzung seines gesamten Werkes 
sowie der von den Nutzenden ohnehin gemäß § 60h Abs. 1 UrhG zu 
zahlenden Vergütung sollte eine Obergrenze „deutlich höher“ angesetzt 
werden.2371

 
(2) Die Interviews bestätigen diese Forderung nach einer deutlich höheren 
Obergrenze im Bereich der Forschungsliteratur nicht. Wie sich im Folgen
den zeigen wird, kann insbesondere dem Interesse an der Weitergabe von 
Zeitschriftenartikeln sowie Abbildungen über Forschungsgruppenserver 
mit der Erweiterung in § 60c Abs. 3 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
nach Aussage der befragten Personen Rechnung getragen werden; im Üb
rigen muss ein genaues Augenmerk auf den begrenzten Nutzungsumfang 
von 15 Prozent eines Werkes gelegt werden:

 
In den Lebenswissenschaften wird der begrenzte Nutzungsumfang nicht 
als Problem, sondern als „praktikable Lösung“2372 wahrgenommen, da 
vorrangig Journalartikel mit Kollegen geteilt werden.2373

Ähnliches gilt für die Naturwissenschaften: Die vollständige Nutzung 
von Abbildungen und Journalartikeln wird in den Naturwissenschaften 
als sehr positiv bewertet, während andere Werke wie z.B. Bücher in der 
Forschung – anders als in der Lehre – kaum relevant sind.2374 Sofern in 
den Naturwissenschaften Bücher für die Forschung verwendet werden, 
werden diese in ihrer ursprünglich analogen Form verwendet (und auch 
in dieser Form an Kollegen weitergegeben).2375 Zusätzlich wird vermutet, 
dass – mangels der zur Lektüre zur Verfügung stehenden Zeit – ohnehin 
niemals mehr als 15 – 20 Prozent eines Buches genutzt würden.2376 Eine 
andere befragte Person war allerdings der Meinung, dass 15 Prozent „rela
tiv wenig“ seien.2377

2371 GermanU15-Stellungnahme, S. 4.
2372 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31.
2373 Interview mit P_L2, Z. 65; Interview mit P_L3, Z. 136; Interview mit P_L4 

und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31.
2374 Interview mit P_N3, Z. 73, 123; nur in Bezug auf Bilder: Interview mit P_N5 

und Bib_N5, Z. 93.
2375 Interview mit P_N2, Z. 111–117; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 78.
2376 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 93.
2377 Interview mit P_N4, Z. 63.
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Auch in den Ingenieurwissenschaften findet bereits vor der Nutzung 
eine Selektion statt, weshalb der gesetzlich erlaubte Nutzungsumfang von 
15 Prozent als umsetzbar eingestuft wird.2378 Eine vollständige Nutzung 
sei – anders als in den Geisteswissenschaften – nicht notwendig.2379

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht verwunderlich, dass eine be
fragte Person in den Geisteswissenschaften gestand, die 15 Prozent-Grenze 
noch nie eingehalten zu haben.2380 Trotzdem wird es als „okay“ einge
stuft, wenn Artikel im PDF-Format, die legal bezogen wurden, auf einer 
für einen bestimmten Kreis von Forschenden freigegebenen, digitalen zu
gangsbeschränkten Plattform abgelegt werden dürfen.2381

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild in Bezug auf das Bedürfnis 
zur Weitergabe von Forschungsliteratur – insbesondere in Bezug auf die 
vollständige Nutzung von den für die Literaturrecherche überragend be
deutsamen2382 Zeitschriftenartikeln. Die Geisteswissenschaften nehmen in
sofern eine Sonderrolle ein, da sie – anders als die anderen Wissenschaften 
– vermehrt Monographien und Sammelbände zur Information über den 
Stand der Forschung nutzen2383 und für sie die Nutzung von 15 Prozent 
eines Werkes für die Weitergabe von Forschungsliteratur in der Regel 
nicht geeignet ist.

 
In Bezug auf die Weitergabe von Forschungsliteratur ist ebenfalls ein Au
genmerk auf die in der wissenschaftlichen Forschung verbreiteten Hilfstä
tigkeiten zu legen: In Teil 2 wurde dazu bereits festgestellt, dass auch das 
Vervielfältigenlassen von der Privilegierung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
grundsätzlich erfasst sei.2384 Auch wenn Dritte mit ihrer Vervielfältigungs
tätigkeit ausschließlich berufliche Zwecke verfolgen, nehmen sie grund
sätzlich an der Privilegierung ihrer Vorgesetzten / Auftraggebenden ge
mäß § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG teil.2385 Auch Bibliotheken unterstützen 
mit ihren Services Forschende ihrer Einrichtung bei der Vervielfältigung 

2378 Interview mit P_IN1, Z. 74.
2379 Interview mit P_IN1, Z. 74–76.
2380 Interview mit P_G1, Z. 116.
2381 Interview mit P_G1, Z. 111.
2382 Vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff der Forschungsliteratur in Teil 3 

dieser Untersuchung.
2383 Interview mit P_G1, Z. 10–11; Interview mit P_G3, Z. 166f.; Interview mit 

P_G4, Z. 21, 23.
2384 Vgl. dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlungen bei 

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
2385 Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG Rn. 8.
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von Werken. Für diese gilt die Befugnis des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG aller
dings grundsätzlich nicht; daran ändert auch ein konkreter Auftrag einer 
forschenden Person zur Vervielfältigung eines Werkes nichts. Denn für sie 
wurde in § 60e Abs. 5 UrhG eine eigene Vervielfältigungsbefugnis geschaf
fen, die als lex specialis Vorrang vor der passiven Befugnis des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG hat: Danach dürfen Bibliotheken an Nutzende zu nicht kom
merziellen Zwecken Vervielfältigungen von bis zu 10 Prozent eines er
schienenen Werkes sowie einzelne Beiträge, die in Fachzeitschriften oder 
wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, übermitteln. Für Biblio
theken wurde damit ausdrücklich eine von § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG abwei
chende Obergrenze der gesetzlich erlaubten Nutzung bestimmt. Eine An
wendung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG bei Vervielfältigungen durch Biblio
theken wäre daher eine unzulässige Umgehung. Angesichts der Unterstüt
zungsleistungen der Bibliotheken2386 ist nicht zu erwarten, dass diese 
quantitativ beschränkte Privilegierung den Bedürfnissen von Forschenden 
Rechnung trägt; es ist vielmehr mit Umgehungen des § 60e Abs. 5 UrhG 
zu rechnen, der allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Untersu
chung ist.2387

Forschung an Ursprungsmaterialien

Anders als bei der Forschungsliteratur müssen die beforschten Materialien 
den Forschungsgruppenmitgliedern in der Regel zwingend zur Verfügung 
stehen, um daran forschen zu können. So kommt es im Rahmen von 
Workshops2388 oder zum Zwecke der gemeinsamen Forschung in Evaluati
onsgruppen2389 zu einer öffentlichen Zugänglichmachung im Sinne der 
§§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a UrhG für Dritte.2390 Diese ist gemäß § 60c 

bb.

2386 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2387 Vgl. dazu bereits die Äußerung im Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 107.
2388 Interview mit P_G1, Z. 3, 31.
2389 Interview mit P_S1, Z. 83.
2390 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 

§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; vgl. 
für nähere Ausführungen zum urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbegriff die 
Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kollaborati
ver Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Abs. 1 Nr. 1 UrhG lediglich eingeschränkt möglich, was von Forschenden 
negativ bewertet wird.2391

 
Die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG schließt darüber hi
naus grundsätzlich auch die Beforschung von unveröffentlichten Werken 
mit ein.2392 Da sich die Privilegierung der gesetzlich erlaubten Nutzung 
allerdings lediglich auf das Verwertungsrecht bezieht und das Urheberper
sönlichkeitsrecht grundsätzlich unberührt lässt, ist zur Nutzung unveröf
fentlichter Werke in einer urheberrechtlich relevanten Öffentlichkeit auch 
weiterhin die Zustimmung des Urhebers bzw. des Rechtsinhabers erfor
derlich.2393 Damit entfaltet die Nutzungsprivilegierung des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG in Bezug auf kollaborative Forschung an unveröffentlichten 
Werken praktisch keine Wirkung.

Kommunikation von Forschung

Des Weiteren ist zu untersuchen, inwieweit § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dem 
Interesse an Kommunikation von Forschung Rechnung trägt.

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG privilegiert nicht die öffentliche Wiedergabe. Das 
hat zur Folge, dass eine Darstellung von Forschung im Rahmen von 
Konferenzpräsentationen nur unter die Privilegierung des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG fällt, wenn die vorgenommene Nutzungshandlung eine Ver
vielfältigung im Sinne von §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG, eine 
Verbreitung im Sinne von §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG oder 
eine öffentliche Zugänglichmachung im Sinne von §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 
19a UrhG ist und sie zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftli
chen Forschung vorgenommen wird.2394

Oben wurde bereits festgestellt, dass das Einfügen von urheberrechtlich 
geschützten Materialien (z.B. einer Abbildung, aber auch von Audios und 

b.

2391 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26, 83; 
Interview mit P_S2, Z. 27; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15; 
Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 95.

2392 Vgl. dazu die Darstellungen zum Werk als Berechnungsgrundlage des § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2393 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unveröffentlichten Werken bei § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2394 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG die Darstel
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
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Videos) in die Datei einer Poster- oder Konferenzpräsentation jedenfalls 
eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung im Sinne des §§ 15 Abs. 1 
Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG darstellt.2395 Es handelt sich daher um eine von 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG grundsätzlich privilegierte Nutzungshandlung.2396

Die Präsentation vor Publikum, also die Darstellung selbst, ist 
dagegen – mit Ausnahme der Präsentation im Rahmen eines Lehrstuhlse
minars – eine zustimmungspflichtige öffentliche Vorführung gemäß §§ 15 
Abs. 2 S. 2 Nr. 1, 19 Abs. 4 UrhG.2397 Dabei handelt es sich um ein Teil
recht des Rechts zur öffentlichen Wiedergabe, das nicht von § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG privilegiert wird.2398

 
Zwar geben die Forschenden an, die Verwendung urheberrechtlich ge
schützter Materialien bei der Darstellung von Forschung würde überwie
gend Referenzzwecken dienen. In diesen Fällen könnte insoweit § 51 
S. 1 UrhG einschlägig sein, der die öffentliche Wiedergabe eines veröffent
lichten Werkes zum Zweck des Zitats in einem zum Zwecke des Zitats ge
botenen Umfang privilegiert. Der Begriff des Zitats wird dabei großzügig 
ausgelegt; da Abbildungen allerdings insbesondere in den Natur-, Lebens- 
und Ingenieurwissenschaften eine Erkenntnisquelle darstellen und zum 
Teil eigene Ausführungen ersetzen, sind diese Nutzungen in der Regel 
auch bei großzügiger Auslegung nicht mehr vom urheberrechtlichen Zi
tatrecht (§ 51 UrhG) gedeckt.2399 Gleiches gilt für die häufige Bebilderung 
zu Illustrationszwecken.2400

2395 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, 
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12; vgl. dazu die Dar
stellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an Kommunikation 
von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2396 Vgl. zu den privilegierten Nutzungshandlungen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2397 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 19 UrhG Rn. 61; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 19 UrhG Rn. 37.

2398 Vgl. dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlungen des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2399 Schulz, in: Ahlberg/Götting, § 51 UrhG Rn. 13; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
§ 51 UrhG Rn. 3; Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 31; 
Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 51 UrhG Rn. 3.

2400 BGH, Urt. v. 10.01.2019 - I ZR 267/15, GRUR 2019, 813 (818) – Cordoba II; 
Schulz, in: Ahlberg/Götting, § 51 UrhG Rn. 13; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
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Für die Darstellung außerhalb der Lehrstuhlseminare kommt es also 
entscheidend darauf an, ob die Nutzungshandlungen zur Kommunikati
on von Forschung von der Privilegierung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG gedeckt sind:

Da privilegierte Nutzungshandlungen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG le
diglich die Vervielfältigung, die Verbreitung sowie die öffentliche Zu
gänglichmachung sind, können Forschende die Werke zwar in ihre Prä
sentation einfügen.2401 Sie dürfen sie anschließend allerdings grundsätz
lich nicht öffentlich vorführen im Sinne der §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 1, 19 
Abs. 4 UrhG.2402

Aufgrund des klaren Wortlauts der nationalen Norm des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG ist hierbei auch keine unionsrechtskonforme Auslegung mög
lich: Zwar sieht Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL eine Privilegierung der 
Nutzung „for the sole purpose of illustration for teaching or scientific re
search“ vor, weshalb grundsätzlich auch eine Verfolgung von wissenschaft
lichen Illustrationszwecken möglich wäre.2403 Allerdings ist – anders als 
in der Richtlinienbestimmung – das Recht der öffentlichen Wiedergabe 
ausdrücklich nicht angesprochen, weshalb dessen Privilegierung im deut
schen Recht ausscheidet.

 
Wird der Vortrag hingegen aufgenommen und anschließend gemeinsam 
mit der Präsentation für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Perso
nen im Internet zum Abruf bereitgestellt, handelt es sich wiederum um 
eine von § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG grundsätzlich privilegierte öffentliche 
Zugänglichmachung.2404 Diese ist allerdings infolge der Bereichsausnahme 

§ 51 UrhG Rn. 3; Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 27; 
Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 51 UrhG Rn. 3.

2401 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

2402 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 19 UrhG Rn. 61; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 19 UrhG Rn. 37.

2403 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2404 Vgl. dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlungen in 
Teil 2 dieser Untersuchung.
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gemäß § 60c Abs. 4 UrhG ohne ausdrückliche Zustimmung des Rechtsin
habers untersagt.2405

 
Für die Zulässigkeit kommt es zudem auf den Umfang der Nutzung an: 
Abbildungen werden von § 60c Abs. 3 UrhG zur vollständigen Nutzung 
freigegeben;2406 Audios und Videos, wie sie vor allem in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften Verwendung finden, können lediglich in einer 
Länge von 5 Minuten als Werke geringen Umfangs im Sinne des § 60c 
Abs. 3 UrhG oder im Rahmen der 15 Prozent-Regelung des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG Verwendung finden.2407 Die Nutzung von Videos begegnet 
dabei zwei zusätzlichen Herausforderungen: Erstens sind Werke durch 
Maßnahmen des digitalen Rechtemanagements häufig nur eingeschränkt 
nutzbar (z.B. durch verpflichtend abzuspielende Anti-Piracy-Clips2408), 
zweitens kann die Notwendigkeit der Quellenangabe des § 63 Abs. 1 UrhG 
bei Filmwerken zu einer Schmälerung der faktischen Nutzungsmöglich
keit führen.2409

 
Einen Sonderfall der Präsentation stellen selbst angefertigte Grafiken dar: 
Bei eigenen Vorträgen und Vorlesungsmaterialien ist zuvor davon ausge
gangen worden, dass die jeweiligen Verwertungsrechte für diese Werke 
noch bei den Schöpfenden selbst liegen, sodass keine auf gesetzlich erlaub
te Nutzungsbefugnisse gestützten, urheberrechtlich relevanten Nutzungen 
vorgenommen werden.2410 Anders ist das teilweise in Bezug auf selbst 
angefertigte Grafiken zu beurteilen: In vielen Verlagsverträgen ist insofern 
eine ausschließliche Nutzungsrechtsübertragung festgehalten; diese hat 
zur Folge, dass der Urheber selbst grundsätzlich nicht mehr frei über 
die Nutzung seines Werkes entscheiden darf, weshalb auch hierfür grund

2405 Vgl. dazu die Darstellungen zur Bereichsausnahme des § 60 Abs. 4 UrhG in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

2406 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 %-Grundsatzes in § 60c 
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2407 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 %-Grundsatzes in § 60c 
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2408 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2409 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2410 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in diesem Abschnitt 
der Untersuchung.
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sätzlich eine urheberrechtliche Erlaubnis erforderlich ist.2411 Er verbleibt 
nur insofern anspruchsberechtigt, als ihm die Nutzung gemäß § 31 Abs. 3 
S. 2 UrhG vorbehalten bleibt oder seine Urheberpersönlichkeitsrechte be
troffen sind.2412 Zur Nutzung bedarf daher auch er grundsätzlich einer 
urheberrechtlichen Erlaubnis mittels Einwilligung oder Schrankenbestim
mung. Für letztere gilt das bereits Gesagte entsprechend.

 
Als Ergebnis lässt sich festhalten: Die Kommunikation von Forschung 
mittels Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in Konferenzpräsen
tationen wird durch die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG 
nicht ermöglicht.

 
Die Kommunikation von Forschung erfolgt des Weiteren durch Weiterver
breitung urheberrechtlich geschützter Materialien im Rahmen editorischer 
Forschungsprojekte: Bei der (Wieder-)Veröffentlichung von urheberrecht
lich geschützten Materialien sind – wie zuvor ausgeführt2413 – das Recht 
zur Vervielfältigung gemäß §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG sowie 
zur Verbreitung gemäß §§ 15 Abs. 1 Nr. 2, 17 Abs. 1 UrhG von Werken 
betroffen, soweit Werke ediert werden, bei denen die urheberrechtliche 
Schutzfrist noch nicht abgelaufen ist.2414 Zwar handelt es sich dabei um 
privilegierte Nutzungshandlungen im Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG. 
Ziel dieser Forschungsprojekte ist aber stets die Verfügbarmachung für 
die breite Öffentlichkeit, weshalb § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG auf
grund des engen privilegierten Personenkreises in der Regel keine Anwen

2411 Wandtke/Grunert, in: Wandtke/Bullinger, § 31 UrhG Rn. 37; Ohly, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, § 31 UrhG Rn. 50; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 31 UrhG 
Rn. 25; Soppe, in: Ahlberg/Götting, § 31 UrhG Rn. 66; vgl. dazu bereits die 
Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Überprüfung des § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2412 Soppe, in: Ahlberg/Götting, § 31 UrhG Rn. 66; Ohly, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, § 31 UrhG Rn. 50.

2413 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an 
Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2414 Interview mit P_G4, Z. 47; Freudenberg, in: Ahlberg/Götting, § 64 UrhG 
Rn. 36ff.; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 64 UrhG Rn. 3ff.; Katzenberger/Metzger, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 64 UrhG Rn. 60ff.; Lüft, in: Wandtke/Bullin
ger, § 64 UrhG Rn. 13ff.
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dung finden.2415 Insoweit ist daher bei der Nutzung – wie bisher2416 – eine 
individuelle Verhandlung mit dem Rechtsinhaber notwendig.

 
Darüber hinaus findet § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG keine Anwendung auf 
die – selten, aber durchaus vorkommende – Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Materialien in sozialen Netzwerken:2417 Bei der häufig gewähl
ten, reinen Verlinkung von Inhalten handelt es sich erstens nicht um eine 
urheberrechtlich relevante Vervielfältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 
Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG.2418 Zweitens wird in sozialen Netzwerken häufig 
eine breite Öffentlichkeit und daher kein bestimmt abgegrenzter Kreis von 
Personen erreicht.2419

Rechtssicherheit

Inwiefern bietet die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG Rechtssicher
heit?

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG enthält die quantitative Grenze von 15 Prozent, 
die das vor dem UrhWissG in § 52a Abs. 1 S. 1 UrhG a.F. enthaltene Kri
terium der Gebotenheit ersetzt.2420 Dies soll sowohl Rechtsinhabern als 
auch Nutzenden „klare Maßgaben und Rechtssicherheit“ geben,2421 was 
im Folgenden vor dem Hintergrund der rechtstatsächlichen Erkenntnisse 
aus den Stellungnahmen (1) und den Interviews (2) näher zu untersuchen 
ist.

c.

2415 Vgl. dazu die Darstellungen zum privilegierten Personenkreis bei § 60c Abs. 1 
Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2416 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi
gung des Interesses an Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Unter
suchung.

2417 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2418 BGH, Urt. v. 17.07.2003 - I ZR 259/00, GRUR 2003, 958 (961) – Paperboy.
2419 Vgl. dazu die Darstellungen zur Präsentation in sozialen Netzwerken in Teil 3 

dieser Untersuchung.
2420 Vgl. ausführlich zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG die Darstel

lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
2421 RegE UrhWissG, S. 2, 24, 37; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 

§ 60c UrhG Rn. 14; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 60c UrhG Rn. 5.
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(1) Zehn Stellungnahmen gehen im Rahmen des Konsultationsverfahrens 
auf dieses Merkmal und dessen Veränderungen ein.

 
Lediglich der Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und der Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger e.V. sehen die vom Gesetzentwurf bezweckte und 
durch die Festlegung fester Prozentgrenzen anvisierte Rechtssicherheit als 
„angeblich erforderlich“ an.2422 Alle anderen Stellungnahmen erkennen 
die in Bezug auf die bisherigen Regelungen bestehende Rechtsunsicher
heit, die der Referentenentwurf anprangert, an.

 
Der Hochschullehrerbund äußert sogar die „mit der Novelle [verbundene] 
Hoffnung auf ein Mehr an Rechtssicherheit.“2423 Diese steht für ihn 
in Verbindung, aber nicht unbedingt in Beziehung zur systematischen 
Bündelung der Vorschriften, die eine verbesserte Rechtsfindung und An
wendbarkeit verspreche.2424 Die Bündelung soll laut hlb-Stellungnahme 
des Weiteren dazu führen, dass der „Grad an Konkretisierung innerhalb 
der Normen“ erhöht werde.2425 Ein solcher Zusammenhang ist allerdings 
nicht erkennbar: Eine Inter-Normen-Bündelung führt nicht automatisch 
zu einer Intra-Norm-Konkretisierung. So sind die Zusammenführung der 
Vorschriften und die Konkretisierung der Norminhalte als zwei unabhän
gig voneinander bestehende Vorzüge der neuen Regelung anzusehen, die 
jedoch beide in Zusammenhang mit dem Gefühl der Rechtssicherheit 
stehen.

 
Auch bei Analyse der übrigen Stellungnahmen kann keine direkte Be
ziehung zwischen der Rechtssicherheit und ihren Ursachen hergestellt 
werden: So fordert beispielsweise der Verband Digital Humanities im digita
len Raum ausdrücklich „klare Erlaubnistatbestände“, „damit weder Univer
sitäten oder Gedächtnisinstitutionen noch Einzelforscherinnen und -for
scher fürchten müssen, das Urheberrecht zu verletzen.“2426 Die Allianz der 
deutschen Wissenschaftsorganisationen begrüßt die „erfreuliche Verbesserung 
der Verständlichkeit“ im Vergleich zu den zuvor geltenden §§ 52a, 52b, 
53 UrhG a.F. insbesondere „hinsichtlich des primär adressierten, nicht 

2422 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.
2423 hlb-Stellungnahme, S. 1.
2424 hlb-Stellungnahme, S. 1 (Grund: „außerdem“).
2425 hlb-Stellungnahme, S. 1.
2426 DHd-Stellungnahme, S. 2.
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juristischen Publikums [...].“2427 Auch der GermanU15-Zusammenschluss 
lobt die „deutlich verbesserte Anwenderfreundlichkeit“ für das „zumeist 
nicht juristisch ausgebildet[e]“ Personal.2428 Durch die „[k]lare[n] Rege
lungen für erlaubte Nutzungen“ reduzierten sich die Haftungsrisiken der 
Universitäten, da eine „detaillierte Kontrolle dieser Haftungstatbestände 
[...] im Rahmen einer zeitgemäßen und professionellen Hochschulgover
nance kaum möglich [sei].“2429 Eine eindeutige, für juristische Laien ver
ständliche Formulierung der Erlaubnistatbestände sei demnach für die 
Herstellung von Rechtssicherheit nötig.

 
Auch der Verzicht auf unbestimmte Rechtsbegriffe soll laut einigen Stel
lungnahmen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit führen: Das Max-
Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb begründet die Erhöhung der 
Rechtssicherheit mit der Konkretisierung unbestimmter Begriffe.2430 Die 
Universität Bonn hält in ihrer zwar im Anschreiben inhaltlich auf die 
bibliotheksbezogenen Regelungen beschränkten, in der Folge allerdings 
auch forschungsbezogene Aspekte miteinbeziehenden Stellungnahme das 
„Anliegen, den sehr unbestimmten Rechtsbegriff des Gebotenseins zu 
vermeiden[,]“ für unterstützenswert.2431 Auch der DAV begrüßt „das [...] 
Bestreben des RefE, nach Möglichkeit auf [...] unbestimmte Rechtsbegriffe 
zu verzichten, [...] grundsätzlich.“2432

Hingegen kritisiert der Börsenverein des deutschen Buchhandels den Weg
fall des „Kriteriums des Gebotenseins der Vervielfältigung“, da es sich „seit 
vielen Jahrzehnten als einschränkendes Korrektiv bewährt [habe].“2433

 
(2) In den Interviews wurde daher im Besonderen untersucht, ob die 
quantitative Begrenzung zur Rechtssicherheit beitragen kann.

 
Zunächst tritt ein durchaus sehr differenziertes Bild zur Berechnung des 
Anteils zu Tage: So wird in Bezug auf Bücher überwiegend eine seiten
zahlorientierte Bemessung vorgenommen, wobei in einigen Fällen unklar 

2427 Allianz-Stellungnahme, S. 3.
2428 GermanU15-Stellungnahme, S. 2.
2429 GermanU15-Stellungnahme, S. 2.
2430 MPI-Stellungnahme, S. 1.
2431 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
2432 DAV-Stellungnahme, S. 5.
2433 Börsenverein-Stellungnahme, S. 14.
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ist, wie mit Verzeichnissen umzugehen ist.2434 Unklar ist den befragten 
Personen auch, inwiefern Abbildungen in Büchern in den Umfang der 15 
Prozent einberechnet werden.2435

In einigen Fällen wird eine Bemessung nach Kapiteln befürwortet, da 
dies der Vorgehensweise in der Forschung näher liege.2436 Um eine ge
nauere Bemessung der 15 Prozent zu erreichen, wird eine zeichenmäßige 
Bemessung vorgeschlagen, die sich allerdings in der praktischen Umset
zung als schwierig erweist.2437

Bei Sammlungen wird zudem in Frage gestellt, ob Berechnungsgrundla
ge das einzelne Schriftstück oder die gesamte Sammlung sei.2438 Sofern die 
gesamte Sammlung als Berechnungsgrundlage dient, wird der Anteil von 
15 Prozent als ausreichend bewertet.2439

Bei anderen Werken erweist sich die 15 Prozent-Grenze ebenfalls als 
rechtsunsicher: So wird das Beispiel eines Blogeintrags angeführt, wobei 
den befragten Personen nicht klar war, ob und wie auf diesen die 15 
Prozent-Grenze anzuwenden ist.2440 Gleiches gilt in Bezug auf Computer
programme.2441

 
Es zeigt sich, dass eine quantitative Begrenzung nicht zwingend die 
Rechtssicherheit erhöht. Positiv hervorzuheben ist dagegen die Klarstel
lung der Privilegierung vollständiger wissenschaftlicher Zeitschriftenarti
kel und Abbildungen. Diese ist klar und für die Normadressaten schnell 
zu erfassen.

 
Auch die quantitative Begrenzung hat allerdings – entgegen der Wahr
nehmung der Forschenden – Vorteile. Ein erster tritt insbesondere bei 
Berücksichtigung der Darlegungs- und Beweislast im Zivilprozess zu Tage: 
Möchte ein Urheber oder ein Rechtsinhaber einen Verstoß gegen gelten
des Urheberrecht gerichtlich geltend machen, trifft ihn als Anspruchstel

2434 Interview mit P_G2, Z. 53; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_L4 
und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7 (in Bezug auf Lehrbücher).

2435 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 8.
2436 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26; Interview mit P_S2, Z. 27 (be

zeichnet Regelung als lebensfremd und kaum durchführbar).
2437 Interview mit P_G2, Z. 55.
2438 Interview mit P_G3, Z. 65; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_IN4 - 

Teil 1, Z. 67, 69.
2439 Interview mit P_G4, Z. 29; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65, 67, 69.
2440 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 64.
2441 Interview mit P_IN4 – Teil 1, Z. 78ff.
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ler zunächst die Darlegungs- und – im Fall des Bestreitens durch die 
gegnerische Partei – die Beweislast für alle anspruchsbegründenden Merk
male des § 97 UrhG. Die forschende Person, die sich für ihre Nutzung 
auf die Privilegierung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG beruft, hat dagegen 
darzulegen und – im Fall des Bestreitens durch die gegnerische Partei – 
zu beweisen, dass sich ihre Nutzung im Rahmen der Privilegierung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG hält:2442 Sie hat insbesondere darzulegen, dass 
sie lediglich 15 Prozent eines Werkes nutzt. Diese Darlegung wird ihr in 
der Regel auf einfache Weise gelingen: Durch Angabe der (häufig sogar 
im Bibliothekskatalog vermerkten) Gesamtseitenzahl und der Anzahl der 
genutzten Seiten kann sie sich in den meisten Fällen des Vorwurfs der 
unerlaubten Nutzung entledigen; weder eine Verletzungshandlung noch 
ein Verschulden dürfen in diesem Fall vom Gericht angenommen werden. 
Die quantitative Begrenzung kann im Fall eines Zivilprozesses also – im 
Vergleich zur bisherigen Rechtslage mit den unbestimmten Rechtsbegrif
fen – eine Erleichterung in der Beweisführung bringen; berücksichtigt 
man allerdings die geringe Anzahl der tatsächlich gerichtlich entschiede
nen Fälle im Bereich des Wissenschaftsurheberrechts, büßt dieser Vorteil 
an Praxisrelevanz ein.2443

Ein zweiter Vorteil ergibt sich vor dem Hintergrund der strafrechtli
chen Relevanz der Schrankenbestimmungen: Schranken sind im Rahmen 
des § 106 StGB als negative Tatbestandsmerkmale anzusehen.2444 Verviel
fältigt eine forschende Person 15 Seiten eines 100-seitigen Schriftwerkes, 
da sie – entsprechend der hier vertretenen Auffassung – die 2 Seiten, 
die das Inhaltsverzeichnis zeigen, als vom Gesamtumfang eines Werkes 
erfasst ansieht, während ein Strafgericht dies gegenteilig beurteilt und 
von einem Gesamtumfang des Werkes von 98 Seiten ausgeht, irrt sie 
über Tatumstände und macht sich trotz der in ihrem Umfang unerlaub
ten Vervielfältigung wegen des vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtums 
(§ 16 Abs. 1 StGB) nicht strafbar.

 
Das Interesse an Rechtssicherheit wird allerdings nicht nur durch die 
prozentuale Nutzungsgrenze betroffen: Eine befragte Person weist des 

2442 Auf die allgemeinen Grundsätze der Darlegungs- und Beweislast im Rahmen 
von Schrankenbestimmungen Bezug nehmend: BGH, Urt. v. 17.07.2013 - I ZR 
129/08, GRUR 2014, 264 (269) – UsedSoft II.

2443 Dazu sogleich in der Darstellung zur Sanktionserwartung in diesem Teil der 
Untersuchung.

2444 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des 
Urheberrechts, S. 152.
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Weiteren auf ebenso bestehende Rechtsunsicherheit in Bezug auf den pri
vilegierten Personenkreis („schwammig“) sowie eine mögliche erweiternde 
Auslegung dieser Norm hin:

„Also das ist wahrscheinlich nicht irgendwie ausdefiniert, was ein be
grenzter Personenkreis ist. ( . . ) Das ( . ) ja, sind das jetzt irgendwie 
nur Kollegen oder ich meine, wenn ich sage, alle
[FORSCHENDEN DER DISZIPLIN], die weltweit an [DISZIPLIN] 
forschen, ist das ja auch ein begrenzter Personenkreis.“2445

Die Dokumentenanalyse und die Interviews legen also nahe, dass der 
Rechtssicherheit mit der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG 
nicht ausreichend Rechnung getragen wird.

Effektivität

Die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG ist schließlich auf ihre Effektivi
tät zu prüfen. Dafür ist zunächst die Rechtskenntnis der Normadressaten 
zu untersuchen, bevor auf Legitimitätsvorstellungen (insbesondere auch 
die im Sinne der Rechtssicherheit erforderliche Nachvollziehbarkeit) so
wie die Sanktionserwartung eingegangen wird.

Rechtskenntnis2446

Die Norm des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG wird von den befragten Personen 
überwiegend nicht gekannt.2447 Fünf befragte Personen kennen die Rege
lungen;2448 auf den Sonderfall der Sammelbände angesprochen, nimmt 

d.

aa.

2445 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.
2446 Diese quantitative Auswertung der Interviewdaten stellt kein repräsentatives 

Bild der Rechtskenntnis dar. Denn die Untersuchung war nicht auf eine breite 
Erforschung der Kenntnis im Wissenschaftsurheberrecht angelegt; trotzdem 
sollen dem Lesenden die sich im Rahmen der Datenauswertung zeigenden 
Erkenntnisse in diesem Bereich nicht vorenthalten werden.

2447 Interview mit P_G3, Z. 108–109; Interview mit P_G4, Z. 102–103; Interview 
mit P_L3, Z. 62; Interview mit P_N1, Z. 28; Interview mit P_N2, Z. 108–
109; Interview mit P_N4, Z. 63; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 75–76; 
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 62–63.

2448 Interview mit P_G1, Z. 117; Interview mit P_L2, Z. 62–63; Interview mit P_L4 
und Bib_L4 - Teil 2, Z. 28–29; Interview mit P_IN3, Z. 51.
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eine Person allerdings eine falsche Bestimmung der Berechnungsgrundla
ge vor.2449 Eine Person weiß zumindest abstrakt von den „Abstufungen“ 
im Bereich der gesetzlich erlaubten Nutzungen.2450 In Frage gestellt wird 
jedenfalls häufig die Berechnungsgrundlage.2451

Bereits dies deutet an, dass eine große Unkenntnis im Bereich der Privi
legierungen des Wissenschaftsurheberrechts besteht.

Legitimitätsvorstellungen

Zu untersuchen sind des Weiteren die Legitimitätsvorstellungen der For
schenden:

Die befragten Personen wurden jeweils über den Regelungsgehalt der 
geltenden Rechtsnorm aufgeklärt, bevor sie zu ihrer Einstellung gegenüber 
der Rechtsnorm befragt wurden. Die Einschätzung erfolgte folglich unab
hängig von dem zuvor bestehenden Kenntnisgrad zu den Normen des 
Wissenschaftsurheberrechts.

 
Der Charakter der Befragung einiger weniger bringt es mit sich, dass pri
mär die individuelle Akzeptanz (das „forum internum“) der Forschenden 
untersucht werden kann; diese bedingt allerdings den kollektiven Konsens 
im Wissenschaftsurheberrecht.2452

 
Mehrfach wurde in den Interviews die Bemessung der 15 Prozent eines 
Werkes hinterfragt.2453 Die prozentual zu bestimmenden, zulässigen Nut
zungsumfänge werden als „sehr schwierig“2454, „unpraktikabel“2455, „nicht 
irgendwie unbedingt nachvollziehbar und verstehbar“2456 und „nicht son
derlich zielführend“2457 beurteilt, da sie von der Vorgehensweise in der 

bb.

2449 Interview mit P_G1, Z. 88.
2450 Interview mit P_S2, Z. 53.
2451 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 62, 65; Interview mit P_N2, Z. 109; 

Interview mit P_IN2, Z. 63.
2452 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 200, 228.
2453 Interview mit P_G4, Z. 105; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26; 

Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 61–62; Interview mit P_IN2, Z. 63; 
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.

2454 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26.
2455 Interview mit P_S2, Z. 87.
2456 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 61.
2457 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.
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Forschungspraxis abweichen:2458 In einigen Sozialwissenschaften ist bei
spielsweise eine Einteilung nach Buchkapiteln üblich.2459

 
Zwar ist man sich – im Gegensatz zu § 60c Abs. 2 UrhG – darüber einig, 
dass ohnehin selten mehr als 15 – 20 Prozent eines Buches genutzt wür
den, da für eine längere Lektüre die Zeit im Forschungsalltag fehle.2460 

Trotzdem wird die quantitative Grenze negativ bewertet:
„Solche lustigen Prozentregelungen finde ich wieder so kontraproduk
tiv. (.) Weil ich keinen Unterschied sehe zwischen 15 und 16 %,
außer diesem einen Prozent.“2461

Auch wenn klare Prozentangaben für Forschende grundsätzlich nachvoll
ziehbar2462 erscheinen, wirkten 15 Prozent „erst einmal [wie] eine völlig 
zufällig gewählte Zahl.“2463

Zudem wird – insbesondere, sofern ein Werk (durch Einscannen oder 
elektronischen Zugang) elektronisch vorliegt – das Teilen von PDFs als 
nicht implementierbar angesehen.2464

 
Interviewte, die Sammelbandbeiträge als bedeutend zur Unterrichtung 
über den Stand der Forschung angegeben hatten, wurden auf die beson
dere Problematik bei Sammelbänden hingewiesen. Allen Befragten war 
dabei die Bemessungsgrundlage der 15 Prozent nicht bewusst.2465 Zudem 
trat eine Missbilligung des gesetzlich zulässigen Nutzungsumfangs zu Ta
ge:2466 15 Prozent eines Werkes wurden als „nutzlos“ beschrieben, da dies 

2458 Interview mit P_G4, Z. 105 („Es erschließt sich natürlich nicht aus der Logik 
von Benutzenden und Forschenden.“); Interview mit P_S1 und WissMit_S1, 
Z. 26 („Und diese Einteilungen sind sehr schwierig.“); Interview mit P_S2, 
Z. 27, 87; Interview mit P_IN2, Z. 63 („Das kann man ja gar nicht imple
mentieren letztendlich.“); Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65 („Einfach erst 
einmal eine völlig zufällig gewählte Zahl. Und zum zweiten auch in der Praxis 
wahrscheinlich nicht sonderlich zielführend.“).

2459 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26.
2460 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 93.
2461 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 166.
2462 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 65.
2463 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.
2464 Interview mit P_IN2, Z. 63.
2465 Interview mit P_G1, Z. 88.
2466 Interview mit P_G1, Z. 88.
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einem Textumfang entspreche, der gerade zur Einführung in das Thema 
ausreiche.2467

 
Des Weiteren können infolge des begrenzten Nutzungsumfangs bei der 
Forschung an urheberrechtlich geschützten Ursprungsmaterialien Proble
me entstehen.2468

Diese praktischen Probleme führen zu einer gewissen Ignoranz gegen
über der Beschränkung dieser gesetzlich erlaubten Nutzung.2469 Fehlende 
Akzeptanz äußert sich des Weiteren in bewussten Normübertretungen:2470

„Also es ist auch viel, viel – Augen zu und durch.“2471

 
„Aber er sagte, es ist einfach sozusagen so unübersichtlich, dass man, 
wenn man irgendwas machen will, irgendwo immer an- ( . ) Während 
es – vor 20 Jahren war es wahnsinnig schwierig, wenn man nicht 
illegal tätig war, gegen das geltende Urheberrecht zu verstoßen. Heut
zutage ist es kaum möglich, nicht gegen das Urheberrecht zu versto
ßen.“2472

So werden in Konferenzpräsentationen urheberrechtlich geschützte Illus
trationen sowie andere Forschungsmaterialien verwendet,2473 Beiträge in 
Sammelbänden sowie andere urheberrechtlich geschützte Werke vollstän
dig digitalisiert2474 und Literatur im Umfang von mehr als 15 Prozent2475 

mit Personen im Kollegenkreis geteilt.

2467 Interview mit P_G1, Z. 89.
2468 Anhand der Forschung im Bereich der Bilderkennung erläuternd: Interview 

mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.
2469 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 78 („Interessiert mich eigentlich auch 

nicht.“).
2470 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57 („Daher [ . . . ] ist es meistens in dem Zusam

menhang eben so, dass man halt macht und hofft, dass es keinem auffällt.“).
2471 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 53.
2472 Interview mit P_S2, Z. 7.
2473 Insbesondere das Zeigen von Ursprungsmaterial auf Konferenzen ohne vor

herige Erlaubnis des Rechtsinhabers betreffend: Interview mit P_G3, Z. 17; 
Interview mit P_S2, Z. 3; Interview mit P_N2, Z. 41; Interview mit P_IN1, 
Z. 106, 108.

2474 Interview mit P_G4, Z. 25; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 31; Interview mit 
P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 142 (durch Bibliothek); Interview mit P_IN1, 
Z. 92.

2475 Interview mit P_G1, Z. 116.
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Sofern die befragten Personen eine urheberrechtliche Unzulässigkeit ver
muten, sprechen sie in diesen Fällen häufig von Tätigkeiten im „Graube
reich.“2476

„Ich mach mir da, ehrlich gesagt, auch keine Gedanken drum.
Ich mach das einfach. Weil ich sehe das auch gar nicht ein, dass ich in 
jeder Ecke mir Sorgen mache. (I: Ja.) So kann man nicht arbeiten.“2477

Beschränkende Auswirkungen auf die Forschungstätigkeit befürchtet auch 
eine andere Person:2478

„Und ja, ich glaube, ich könnte meinen – also, wenn ich mich wirklich 
ganz streng an das Urheberrecht halten würde,
könnte ich eigentlich meinen Beruf nicht mehr ausüben.“2479

Lediglich eine andere Person erwartet keine negativen Auswirkungen der 
aktuellen urheberrechtlichen Rechtslage auf die Forschungstätigkeit:

„Also ich glaube nicht, dass sich Forschende von rechtlichen Regelun
gen davon abhalten oder ihre Research Agenda beeinflussen lassen. 
Also wäre mir nicht bekannt, dass jemand sagt,
das wäre ein total interessantes Problem, das zu erforschen,
aber wir machen es nicht, weil wir nicht dürfen.
Also das ist mir noch nicht untergekommen.“2480

Jedenfalls ist eine gewisse Dissonanz zwischen den normativen Annahmen 
und den Vorstellungen der Forschenden als Normadressaten zu erkennen.

„Ja, das ist ein prinzipielles Problem, glaube ich, als Wissenschaftler 
nimmt man so etwas nicht so ernst. Weil man es eigentlich für einen 
absoluten Blödsinn hält. Diese Regelungswut, dass man halt alles Mög
liche tun und lassen muss.“2481

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Normübertretungen angesichts der 
mangelnden Akzeptanz ihrer Normadressaten erscheint das Maß an Effek
tivität der Norm unzureichend. Denn eine quantitative Grenze ist zwar 
grundsätzlich geeignet, die Rechtssicherheit steigern und einen angemes

2476 Interview mit P_S2, Z. 3, 7.
2477 Interview mit P_G1, Z. 91.
2478 Interview mit P_S2, Z. 3, 11.
2479 Interview mit P_S2, Z. 3.
2480 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 43.
2481 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 51.

B. Überprüfung der Regelungen

473

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:42
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


senen Interessenausgleich zwischen den Beteiligten im Wissenschaftsurhe
berrecht herzustellen. Sie ist allerdings wirkungslos, wenn sie mangels Ak
zeptanz regelmäßige Normübertretungen bewirkt.

Sanktionserwartung

Schließlich ist die Sanktionserwartung bei Übertretungen des geltenden 
Rechts für dessen Effektivität von Bedeutung.

 
Für das Urheberrecht stehen mit Freiheits- oder Geldstrafe, Bußgeldan
drohungen und Schadensersatzpflichten in erster Linie negative Sanktio
nen zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art zur Verfügung: Grundsätzlich 
kann bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Urheberrechts ein 
zivilrechtlicher Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 97 Abs. 2 UrhG be
stehen. Art und Umfang dieses Schadensersatzes richten sich grundsätzlich 
nach §§ 249 ff. UrhG.2482 Dies umfasst erstens den Ersatz des konkret ent
standenen Schadens (§ 249 Abs. 2 UrhG) einschließlich des entgangenen 
Gewinns (§ 252 UrhG). Zweitens kann bei der Bemessung des Schadenser
satzes der Gewinn, den der Verletzende durch die Verletzung des Rechts 
erzielt hat, berücksichtigt werden (§ 97 Abs. 2 S. 2 UrhG). Drittens kann 
die Höhe des zu leistenden Schadensersatzes auch im Wege der sog. Li
zenzanalogie (§ 97 Abs. 2 S. 3 UrhG) berechnet werden.

Zusätzlich sind im Urheberrechtsgesetz strafrechtliche Sanktionen vor
gesehen: Verstöße gegen das Urheberrecht gemäß §§ 106 – 111a UrhG kön
nen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sowie 
Bußgeldern bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. Diesbezüglich 
besteht allerdings in der Literatur Einigkeit, dass diese im Urheberrecht 
von untergeordneter Bedeutung sind.2483

Trotz dieser theoretischen Sanktionsmöglichkeiten werden nach Wahr
nehmung der Forschenden bei Begehung von Normverstößen keine Sank
tionen verhängt: Die objektive Sanktionswahrscheinlichkeit ist gering.

„Nein, es ist noch nie etwas passiert. Also auch in ganz Deutschland 
habe ich nie gehört, dass es da so etwas da gegeben hat.“2484

cc.

2482 RegE UrhG, S. 103.
2483 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 106 UrhG Rn. 2.
2484 Interview mit P_L3, Z. 174.
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Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die „Sichtbarkeit 
der Normverletzung“: Viele der urheberrechtlich unzulässigen Nutzungen 
im Bereich des Wissenschaftsurheberrechts geschehen unter Ausschluss 
der breiten Öffentlichkeit – ein mögliches Opfer und die staatliche Straf
verfolgungsbehörde sind in der Regel im Falle einer Zuwiderhandlung 
nicht imstande, einen Sanktionsprozess in Gang zu setzen.2485

Von der Sichtbarkeit der Normverletzung zu unterscheiden ist die 
„Anzeigebereitschaft von Opfern und Dritten“: Diese wird beeinflusst 
durch die Legitimität der Norm, das Täter-Opfer-Verhältnis sowie dem 
erwarteten Mehrwert einer Anzeige.2486 Das Täter-Opfer-Verhältnis gestal
tet sich im Wissenschaftsurheberrecht besonders prekär. Die Tat begehen 
Forschende; als mögliche Opfer kommen in Betracht: Die Schöpfenden 
selbst und die Rechtsinhaber. Sofern sie nicht personenidentisch sind, un
terscheiden sich beide Gruppen in ihren Interessen, jedoch nicht in ihrer 
Anzeigebereitschaft: Während die Schöpfenden selbst einer rechtlich und 
ethisch einwandfreien wissenschaftlichen Untersuchung in der Regel2487 

positiv gegenüber stehen und deswegen nicht gegen die urheberrechtlich 
unzulässige Nutzung durch Forschende vorgehen, missbilligen die Rechts
inhaber zwar grundsätzlich diese Nutzung; da sie allerdings mit den For
schenden als Verfassende der von ihnen veröffentlichten Publikationen 
in fortdauernden Beziehungen stehen oder den ökonomischen Schaden 
selbst für gering erachten, verzichten sie in der Regel auf eine Anzeige 
bzw. eine Rechtsverfolgung.2488 Anders wird das lediglich bei Einsatz von 
spezialisierten Anwaltskanzleien wahrgenommen.2489

„Ich habe schon gesagt: Wenn da so ein Rechtsverdreher ankommt, 
dem würde ich ins offene Messer laufen.“2490

Der Mehrwert einer Anzeige würde jedenfalls die erwarteten Einbußen 
der Rechtsinhaber infolge etwaiger Vergeltungsmaßnahmen aus der wis

2485 Röhl, Rechtssoziologie, S. 256.
2486 Röhl, Rechtssoziologie, S. 256.
2487 Ausnahmen ergeben sich in Bezug auf (noch) nicht publizierte Werke (Stich

wort: „Ideenklau“).
2488 Interview mit P_S2, Z. 69, 97; Interview mit P_L2, Z. 109; Interview mit 

P_N2, Z. 7; Interview mit P_N3, Z. 11; anders: Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 21.

2489 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15; Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 29.

2490 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 51.
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senschaftlichen Community nicht überwiegen, weshalb sie meist auf eine 
Anzeige etwaiger Rechtsverstöße verzichten.2491

 
Die objektive Sanktionswahrscheinlichkeit ist wiederum zu unterscheiden 
von der subjektiv wahrgenommenen Sanktionserwartung: Sie ist im Wis
senschaftsurheberrecht ebenfalls verschwindend gering.2492 Sofern die Ver
letzung eines ökonomischen Interesses eines Dritten in Betracht gezogen 
wird, steigt das wahrgenommene Risiko der Rechtsverfolgung.2493 Trotz
dem fehlen nach Wahrnehmung der Forschenden angemessene Mittel zur 
Kontrolle der Einhaltung der gesetzlich erlaubten Nutzungsgrenze von 
15 Prozent eines Werkes in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG,2494 was wiederum 
negative Auswirkungen auf die Effektivität hat.

Fazit

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG entspricht nur teilweise den Anforderungen an 
ein zeitgemäßes Wissenschaftsurheberrecht.

 
Die unionsrechtliche Überprüfung ergab eine mangelnde Übereinstim
mung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG mit den Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 
lit. a InfoSoc-RL: Die quantitative Begrenzung auf 15 Prozent eines Wer
kes kann lediglich contra legem mit den Vorgaben der Richtlinienbestim
mung in Einklang gebracht werden.2495 Das widerspricht dem Ziel des 
UrhWissG, die Rechtssicherheit für die Forschenden zu erhöhen.2496

Mit den übrigen Vorgaben des Unionsrechts ist § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
vereinbar.

3.

2491 Interview mit P_S2, Z. 97.
2492 Interview mit P_G1, Z. 3, 104; Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_S2, 

Z. 23, 97; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 31; Interview mit P_L3, Z. 174; 
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 26; Interview mit P_N2, Z. 85.

2493 Interview mit P_G1, Z. 105; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 31; Interview mit 
P_N5 und Bib_N5, Z. 20, 21.

2494 Interview mit P_G4, Z. 105.
2495 Vgl. dazu die Darstellungen zur Vereinbarkeit des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 

Abs. 3 UrhG mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL in diesem Teil der Untersu
chung.

2496 RegE UrhWissG, S. 37.
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§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG erweisen sich darüber hinaus nicht als 
praxistauglich:

Die kollaborative Forschung2497 wird von § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG nur teilweise – in Bezug auf Zeitschriftenartikel – sicherge
stellt. In Bezug auf übrige Werke ist infolge der quantitativen Nutzungs
begrenzung von 15 Prozent in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG ein Verzicht auf 
urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen sowie – insbesondere in 
den Geisteswissenschaften – eine exzessive Inanspruchnahme der Privile
gierung, die durch Übertretung der prozentualen Grenze eine Urheber
rechtsverletzung darstellt, zu beobachten.2498

Dem Bedürfnis nach Kommunikation von Forschung – insbesondere 
der Präsentation von Forschungsergebnissen auf Konferenzen fast aller Art 
– kann mittels der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG man
gels Freistellung der öffentlichen Wiedergabe nicht Rechnung getragen 
werden.2499

Auch Forschung an urheberrechtlich geschützten Ursprungsmaterialien 
ist – insbesondere in den Geisteswissenschaften, die auch viele editorische 
Forschungsprojekte führen – unter der derzeitigen Rechtslage nur schwer 
möglich.2500

Zudem begegnet die Regelung tiefgreifenden Bedenken hinsichtlich der 
mit ihr verbundenen Rechtssicherheit2501 sowie ihrer Effektivität.2502

2497 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Überprü
fung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2498 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur 
kollaborativen Forschung bei der Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2499 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Über
prüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2500 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Überprü
fung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2501 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2502 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität bei der Überprüfung des § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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§ 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG

Unionsrechtliche Anforderungen

Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL und
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL

Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL sowie Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL pri
vilegieren Nutzungshandlungen ausschließlich für bzw. zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Forschung.2503

Fraglich ist insofern, ob vom Begriff der wissenschaftlichen Forschung 
im Sinne der unionsrechtlichen Vorgaben ebenfalls die in § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG privilegierte Überprüfung der Qualität von Forschung erfasst 
ist.

Weder die Datenbank-RL noch die InfoSoc-RL äußern sich ausdrücklich 
zur Reichweite des Begriffs.2504 Unter Berücksichtigung der Tätigkeitsbe
zogenheit zur Bestimmung der Kommerzialität in Erwägungsgrund 42 
der InfoSoc-RL könnte ein Ausschluss reiner Begutachtungstätigkeiten zu 
erwägen sein.

Allerdings widerspricht Erwägungsgrund 15 der DSM-RL dieser Erwä
gung eindeutig: Danach ist von Art. 3 Abs. 2 DSM-RL die Nutzung zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung außerhalb des Text und Data 
Minings, die weiterhin unter Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL fallen soll, 
ausdrücklich nicht erfasst. Beispielhaft angeführt wird dazu insbesondere 
die Begutachtung unter wissenschaftlichen Fachkollegen.2505 Daher zählen 
auch Nutzungshandlungen, die der Qualitätssicherung wissenschaftlicher 
Forschung dienen, jedenfalls unter Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL und 
infolge unionsrechtskonformer Auslegung unter Art. 6 Abs. 2 lit. b Daten
bank-RL sowie § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.

 
Im Übrigen bestehen in Bezug auf die quantitative Begrenzung des § 60c 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG die gleichen Bedenken der Unvereinbar

II.

1.

a.

2503 Vgl. zum Regelungsgehalt der Richtlinien die Darstellungen zu den unions
rechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2504 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2505 Erwägungsgrund 15 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die 
verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130/92, S. 92.
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keit mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL wie in Bezug auf § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG. Insoweit kann auf die dortigen Ausführungen verwiesen wer
den.2506

Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

Gemäß Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL dürfen Ausnahmen und Beschränkungen 
nur in bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen die normale 
Verwertung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beein
trächtigt wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht 
ungebührlich verletzt werden.2507

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG stellt jedenfalls einen bestimmten Sonderfall im 
Sinne dieser Bestimmung dar.

 
Fraglich ist, ob die normale Verwertung eines Werkes durch § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG beeinträchtigt wird und die berechtigten Interessen des 
Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden.

Anders als bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG werden mit den Nutzungshand
lungen stets Dritte erreicht, die zuvor nicht zwangsläufig Zugang zu den 
urheberrechtlich geschützten Werken hatten. Dies hätte eine Beeinträch
tigung der normalen Verwertung des Werkes zur Folge, wenn diese Per
sonen – aus der gleichen Wissenschaftsdisziplin wie die begutachtende 
Person stammend – ohne die Begutachtungstätigkeit diese Werke auf an
derem Wege selbst bezogen hätten. In diesem Fall ist davon auszugehen, 
dass infolge § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG tendenziell weniger Transaktionen 
auf dem Markt stattfinden, da eine Rezeption des Werkes keinen Erwerb 
durch die begutachtende Person erfordert. Ein Begutachtungsprozess setzt 
vielmehr voraus, dass eine begutachtende Person ohne Rückgriff auf weite
re Unterlagen die Qualität einer wissenschaftlichen Publikation begutach
ten kann.2508 Nach der Rechtsprechung des EuGH ist folglich in diesem 

b.

2506 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Abschnitt der Untersuchung.

2507 Vgl. zum Drei-Stufen-Test ausführlich die Darstellungen zu den unionsrechtli
chen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2508 Vgl. dazu bereits ausführlich die Darstellungen zur Qualitätssicherung in 
Teil 3 dieser Untersuchung.

B. Überprüfung der Regelungen

479

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:42
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Fall von einer Beeinträchtigung der normalen Verwertung des Werkes aus
zugehen.

Ob im Rahmen der Nutzung zu Qualitätssicherungszwecken die Interes
sen des Rechtsinhabers ungebührlich beeinträchtigt wären, erscheint aller
dings bereits vor dem in § 60h Abs. 1 S. 1 UrhG vorgesehenen gerechten 
Ausgleich fraglich. Dieser trägt jedenfalls dazu bei, dass die berechtigten 
Interessen des Rechtsinhabers im Falle der Inanspruchnahme der gesetzli
chen Privilegierung nicht ungebührlich verletzt werden.2509

Zudem bedarf es einer Würdigung der beteiligten Interessen: Die Publi
kation von Forschungsergebnissen erfordert inzwischen in den meisten 
Fällen eine Qualitätsüberprüfung. Die Möglichkeit der Durchführung 
einer Qualitätsüberprüfung beeinflusst somit die Entscheidung über die 
Wahl der beforschten Materialien.2510 Ist eine gesetzliche Erlaubnis nicht 
vorhanden und eine Zustimmung zur Nutzung zum Zwecke der Quali
tätssicherung nicht zu erwarten, sehen Forschende von der Wahl der For
schungsgegenstände ab.2511 Eine Nutzung würde unterbleiben – ebenso 
wie eine Vergütung des Rechtsinhabers. Eine vergütete Nutzung zu Quali
tätssicherungszwecken entspricht in vielen Fällen eher den Interessen des 
Rechtsinhabers als keine Nutzung.

Den Anforderungen des Drei-Stufen-Tests ist folglich in Bezug auf § 60c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG Rechnung getragen.

Tatsächliche Anforderungen

§ 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG sind angesichts der Zielsetzung des 
UrhWissG wiederum auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen.2512

Auch hierzu werden die in Teil 3 herausgearbeiteten, rechtstatsächlichen 
Erkenntnisse nutzbar gemacht sowie die Erkenntnisse aus Dokumenten
analyse und Interviews hinzugezogen, die speziell in Bezug auf diese 
Norm generiert wurden. In Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG ist insbe
sondere die Ermöglichung kollaborativer Forschung in ihren speziellen 
Ausprägungen der Qualitätssicherung und Replizierbarkeit zu überprüfen. 

2.

2509 EuGH, Urt. v. 16.06.2011 - C-462/09, GRUR 2011, 909 (910) Rn. 22 – Stichting 
de Thuiskopie / Opus Supplies Deutschland GmbH u.a.

2510 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2511 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2512 RegE UrhWissG, S. 49.
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Zudem ist die Norm, angesichts des legislativen Ziels, die Rechtssicherheit 
für Anwendende zu erhöhen,2513 auf ihr Maß an Rechtssicherheit zu unter
suchen. Abschließend wird die Norm auf ihre Wirksamkeit im engeren 
Sinne untersucht.

Kollaborative Forschung

Replizierbarkeit

Dem Interesse an Replizierbarkeit von Forschung kann durch die gesetz
liche Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG nicht Rechnung getragen 
werden:

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fordert zum Zwecke der Qua
litätssicherung in ihrem Kodex zur guten wissenschaftlichen Praxis fach
übergreifend lediglich eine ausführliche Beschreibung von Materialien 
und Methoden, die eine Replikation bzw. Bestätigung der Erkenntnisse 
durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermöglicht.2514 

Wie bereits oben festgestellt, bringt diese reine Beschreibung der Metho
dik2515 üblicherweise noch keine urheberrechtlich relevanten Handlungen 
mit sich; § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG findet daher per se keine Anwendung.

Liegen allerdings urheberrechtlich geschützte Forschungsdaten vor, die 
auf Online-Plattformen bereitgestellt2516 und auf den persönlichen Com
puter heruntergeladen2517 werden, kommt es zu urheberrechtlich relevan
ten Nutzungshandlungen, die grundsätzlich einer Erlaubnis seitens des Ur
hebers bzw. des Rechtsinhabers bedürfen.2518 Mit Blick auf die Reprodu

a.

aa.

2513 RegE UrhWissG, S. 37.
2514 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli

cher Praxis - Kodex, S. 14f.
2515 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in Teil 3 dieser Untersu

chung.
2516 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 19a UrhG Rn. 3; Dreier, in: Dreier/Schulze, 

§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22.
2517 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys

tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

2518 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des 
Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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zierbarkeitspraktiken in den einzelnen Wissenschaftsbereichen2519 stehen 
dem Interesse an Replizierbarkeit insbesondere die quantitative Beschrän
kung sowie die Einschränkung auf einen „bestimmt abgegrenzten Kreis an 
Personen“ in § 60c UrhG entgegen:2520 Denn anders als im Peer Review-
Prozess sollen Materialien zum Zwecke der Replizierbarkeit gerade einer 
breiten (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, 
um unabhängige Nachnutzung zu ermöglichen.2521

 
Des Weiteren ist folgende Sonderkonstellation zu beachten: Die standari
sierte Testforschung bedarf der Nutzungsmöglichkeit gleicher Tests, um 
Vergleichbarkeit der Forschungsergebnisse sicherzustellen.2522 Diese wird 
durch den Einbezug Dritter in § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG grundsätzlich 
ermöglicht. Allerdings steht einer Replizierbarkeit von Forschungsergeb
nissen auch hier die quantitative Umfangsbegrenzung des § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG grundsätzlich entgegen.

Qualitätssicherung von Forschung

§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG verfolgt nach Ansicht der Legislative das Ziel, 
Dritten eine Überprüfung der wissenschaftlichen Forschung im Rahmen 
der Peer Review vor Veröffentlichungen oder vor Preisvergaben zu erleich
tern.2523

 
Kommt es im Rahmen des Peer Review-Prozesses zu einer urheberrecht
lich relevanten Handlung, ist zu prüfen, ob die Privilegierung des § 60c 

bb.

2519 Zum Teil bedarf es eines Zugangs zu Ursprungsmaterialien (z.B. Roman zur 
Analyse, Interviewdaten in Korpus zur Reanalyse), vgl. Interview mit P_S1 
und WissMit_S1, Z. 65; in anderen Fällen bedarf es des Zugangs zu Messda
ten, die mit dem eigenen Computer verarbeitet werden müssen, vgl. Interview 
mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 65; zum Teil bedarf es des Zugangs zu Sub
stanzen, die im eigenen Labor verarbeitet werden müssen, vgl. Interview mit 
P_G3, Z. 133.

2520 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG die Darstel
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2521 Vgl. dazu auch die Darstellungen zur Qualitätssicherung im Rahmen der 
Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2522 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2523 RegE UrhWissG, S. 43.
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Abs. 1 Nr. 2 UrhG dem Bedürfnis nach Qualitätssicherung von Forschung 
ausreichend Rechnung tragen kann.2524

Die urheberrechtliche Literatur ist überwiegend der Ansicht, dass die 
Regelung zur Überprüfung wissenschaftlicher Forschung im Rahmen 
von Peer Review-Prozessen nicht ausreicht.2525 Dies gilt es, anhand der 
Erkenntnisse aus den Stellungnahmen sowie den Interviews ist zu über
prüfen.

 
Bereits die Stellungnahmen zum UrhWissG-Gesetzgebungsverfahren le
gen einen derartigen Befund nahe: Die Forschungsgruppe „Ethik des Kopie
rens“ kritisiert beispielsweise die quantitative Begrenzung in § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG eines Werkes „als zu niedrig angesetzt.“2526 Forschende wür
den „für wissenschaftliche Prüfungs- oder Begutachtungstätigkeiten (etwa 
im Rahmen von Berufungsverfahren oder zum Zwecke der Plagiatsprü
fung) zwingend [...] vollumfänglichen Zugriff auf [...] Materialien“ benö
tigen.2527 Dies gebiete bereits „die Beachtung der Normen guter wissen
schaftlicher Praxis [...].“2528

 
Diese Aussagen bestätigen die Interviews nur teilweise:

Eine Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Materialien 
oder Literatur für die begutachtenden Personen zum Zwecke der Quali
tätsüberprüfung ist im Rahmen der Peer Review bisher eher unüblich.2529 

Dies gilt insbesondere in den Geisteswissenschaften, die teils mit schwer 
zugänglichen Forschungsgegenständen umgehen.2530 Es erfolgt insbeson
dere keine Zugänglichmachung, wenn die begutachtende Person Zugang 
zum Forschungsgegenstand hat oder sich verschaffen kann.2531

2524 Zur urheberrechtlichen Relevanz der Nutzungshandlungen vgl. die Darstel
lungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kollaborativer For
schung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2525 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 17; Dreier, in: Drei
er/Schulze, § 60c UrhG Rn. 10; Grübler, in: Ahlberg/Götting, § 60c UrhG 
Rn. 12.

2526 ZiF-Stellungnahme, S. 10.
2527 ZiF-Stellungnahme, S. 10.
2528 ZiF-Stellungnahme, S. 10.
2529 Interview mit P_S2, Z. 59; Interview mit P_L2, Z. 85, 87; Interview mit P_L4 

und Bib_L4 - Teil 2, Z. 52, 54; Interview mit P_N2, Z. 51, 55; Interview mit 
P_N3, Z. 87; Interview mit P_IN1, Z. 132; Interview mit P_IN2, Z. 79.

2530 Interview mit P_G3, Z. 138–139.
2531 Interview mit P_G3, Z. 129–131; Interview mit P_G4, Z. 77; Interview mit 

P_S2, Z. 59, 61; Interview mit P_N2, Z. 49.
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In vielen Wissenschaftsfächern kommt es allerdings auch bereits heu
te im Rahmen der Peer Review zu einer Verfügbarmachung von For
schungsdaten aller Art (auch solchen, denen urheberrechtlicher Schutz 
zukommt), zum Teil als „supporting information“ einer Publikation.2532 

Es ist zu erwarten, dass sich diese Bestrebungen weiter in Richtung der 
Verfügbarmachung von urheberrechtlich geschützten Ursprungsmateriali
en entwickeln.2533 Als Gründe dafür werden die Ermöglichung der Über
prüfbarkeit von Forschungsergebnissen2534 sowie die Anforderungen der 
Forschungsförderinstitutionen genannt.2535

 
Diesem Interesse kann § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG durch die Privilegierung 
von Vervielfältigungshandlungen sowie von Handlungen der öffentlichen 
Zugänglichmachung2536 Rechnung tragen, weshalb die Existenz der Rege
lung grundsätzlich überwiegend positiv beurteilt wird.2537 Allerdings wird 
dem gesetzlich erlaubten Nutzungsumfang von 15 Prozent2538 Unverständ
nis zu Teil, da in Frage gestellt wird, ob auf diese Weise eine sinnvolle 
Qualitätsüberprüfung im Rahmen der Peer Review überhaupt möglich 
sei.2539 Eine teilweise Verfügbarmachung genüge nur selten für eine soli
de Überprüfung;2540 ein selbstständiger Rückgriff auf andere Materialien 
verbietet sich grundsätzlich.2541 Es müsse der begutachtenden Person viel
mehr möglich sein, die Qualität der Forschung nur unter Zuhilfenahme 

2532 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63; Inter
view mit P_S3 - Teil 1, Z. 86; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16, 18; Interview 
mit P_L3, Z. 36; Interview mit P_N2, Z. 49; Interview mit P_N5 und Bib_N5, 
Z. 32, 36, 40; Interview mit P_IN2, Z. 49; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41.

2533 Interview mit P_S2, Z. 63.
2534 Interview mit P_G1, Z. 41; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 69; Inter

view mit P_S3 - Teil 1, Z. 90; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 40.
2535 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 32, 36; Inter

view mit P_IN2, Z. 49; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41.
2536 Vgl. zu den privilegierten Nutzungshandlungen die Darstellungen zu § 60c 

Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
2537 Interview mit P_G1, Z. 59.
2538 Vgl. dazu die Darstellungen zum Umfang der Privilegierungshandlung bei 

§ 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG sowie den Verweis auf die Darstellungen 
bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2539 Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 61; 
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 79.

2540 Interview mit P_G2, Z. 36–37, 39.
2541 Interview mit P_IN2, Z. 77, 79; zusätzliche Literatur in Erwägung ziehend: 

Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 52.
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des Materials zu beurteilen, das seitens der begutachteten Person zur Ver
fügung gestellt werde.2542

Es wird kritisiert, dass eine Begutachtung eines Manuskripts nicht bei le
diglich teilweisem Zugang möglich sei.2543 In diesem Fall ist die nutzende 
Person allerdings nicht auf die gesetzlich erlaubte Nutzung in § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG angewiesen, da sie zum Zeitpunkt des Reviews in der Regel 
noch alle Rechte innehat und daher der begutachtenden Person ein einfa
ches Nutzungsrecht einräumen kann.

Anders zu bewerten ist das in Bezug auf eine Zugänglichmachung von 
ergänzenden Materialien und Materialien, die als Forschungsgegenstände 
dienten.2544

In Bezug auf ergänzende Materialien bemerkt eine Person in der Infor
matik, dass eine Qualitätsüberprüfung im Bereich von Software mangels 
Lauffähigkeit eines Computerprogramms bei teilweiser Verfügbarkeit des
sen Vollständigkeit voraussetze.2545 Eine Begrenzung auf 15 Prozent sei 
„wirklich sehr sinnlos“, da keine Replizierbarkeit gegeben wäre:2546

„Es klingt – also, wenn es dann wirklich auch um Dinge wie Software 
geht, klingen diese 15 % wirklich sehr sinnlos. Also man kann keine
15 % von einem Programm irgendwie zum Laufen bringen.
Und oftmals geht es genau darum, also zu sagen, ich kann diesen 
Versuch replizieren. Ich kann diese Software bei mir lokal starten und 
schauen, produziert die dieselben Ergebnisse, wie die Autoren behaup
ten, dass sie produzieren würde.
Und mit 15 % von einem Programmcode kann ich das eben nicht.“2547

Auch in den übrigen Wissenschaftsbereichen, in denen Forschungsdaten 
zur Reproduktion erforderlich sind, besteht dagegen Einigkeit darüber, 
dass für eine solide Qualitätsüberprüfung ein Zurverfügungstellen eines 
Teils der Ursprungsmaterialien nicht genügt.2548

„Denn wie soll ein Gutachter etwas begutachten,

2542 Interview mit P_IN1, Z. 132; Interview mit P_IN2, Z. 77.
2543 Interview mit P_L3, Z. 40.
2544 Das wohl verkennend: Interview mit P_L3, Z. 40.
2545 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 79–83.
2546 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 83.
2547 Interview mit P_IN3, Z. 83.
2548 Interview mit P_G1, Z. 41, 47; Interview mit P_G2, Z. 37; Interview mit P_S1 

und WissMit_S1, Z. 63; Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit P_IN4 - 
Teil 1, Z. 41, 83.
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wenn er nur 15 % (lacht) davon lesen kann?“2549

„Also ein, zwei Internetzeitschriften, da können Sie beispielsweise Vi
deodaten oder so etwas reinstellen. Bilddaten, also Bilder wären natür
lich drin. Bei Interviews haben Sie nur die Auszüge. Das ist meines 
Erachtens eher das Problem des ganzen Zeitschriftenverfahrens.
Dass die Zeitschriften gerade bei der qualitativen Forschung, ihre Em
pirie nicht ausweiten und deswegen eine Qualitätskontrolle bei der 
qualitativen Forschung über Zeitschriftenartikel nicht möglich ist.
Und "nicht" mit Ausrufezeichen.“2550

Im Falle einer nur teilweisen Zurverfügungstellung sei eine Begutachtung 
„tatsächlich schwierig“;2551 betont wird die Notwendigkeit der Zugäng
lichmachung in vollständigen Umfang.2552 Nur vereinzelt wird in den 
Geisteswissenschaften eine Zurverfügungstellung von Vervielfältigungen 
eines Teils der Materialien für ausreichend erachtet, da zur Qualitätsbe
stimmung eine Hochrechnung stattfinde.2553

Eine befragte Person der Ingenieurwissenschaften bewertet die Rege
lung in § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG hingegen als „irrelevant.“2554 Dies erklärt 
sich möglicherweise darin, dass sie den einzigen Anwendungsfall der 
Norm in der Ermöglichung des Zugangs zu (Literatur-)Quellen durch 
die begutachtete Person sieht.2555 Eine Zurverfügungstellung von Litera
turquellen ist allerdings – nach Meinung einer anderen Person der Inge
nieurwissenschaften – grundsätzlich nicht Aufgabe der begutachteten Per
son.2556 Eine Ausnahme besteht lediglich hinsichtlich unveröffentlichter 
Werke: Diese müssen der begutachtenden Person vollständig seitens der 
begutachteten Person zur Verfügung gestellt werden.2557

 
Insgesamt wird dem Bedürfnis zur Ermöglichung einer Qualitätsüberprü
fung von Forschung im Rahmen der Peer Review durch § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG aufgrund des quantitativ begrenzten Umfangs nicht Rechnung 

2549 Interview mit P_L3, Z. 40.
2550 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63.
2551 Interview mit P_G2, Z. 36–37, 39.
2552 Interview mit P_IN2, Z. 81.
2553 In Bezug auf Begutachtungen für Stiftungen: Interview mit P_G2, Z. 35.
2554 Interview mit P_IN3, Z. 63.
2555 Interview mit P_IN3, Z. 61.
2556 Interview mit P_IN2, Z. 79.
2557 Interview mit P_IN2, Z. 79–81.
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getragen. Bei Ursprungsmaterialien kann diesem Interesse – anders als bei 
Literatur – auch nicht durch Linkversendungen begegnet werden.2558

Rechtssicherheit

Im Regierungsentwurf des UrhWissG wird ausgeführt, dass § 60c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG „im Interesse einer möglichst klaren, einfachen und über
sichtlichen Vorschrift [...] auf viele der in den genannten Vorschriften 
enthaltenen Beschränkungen und unbestimmten Rechtsbegriffe (z. B. „ge
boten“)“ verzichte.2559 Dadurch entsteht allerdings nur eine scheinbare 
Rechtssicherheit, wie bereits die Ausführungen zu § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
zeigen.2560

 
In Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG kann festgehalten werden, dass zu
mindest die bloße Existenz der Vorschrift unter explizitem Einbezug von 
Nutzungshandlungen zum Zwecke der Qualitätssicherung jedenfalls zur 
Rechtssicherheit im Wissenschaftsurheberrecht beiträgt, da Auslegungsfra
gen zur Reichweite des Begriffs wissenschaftlicher Forschung damit ver
mieden werden.2561 Auch die Vorteile hinsichtlich der Darlegungs- und 
Beweislast, die bereits im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dargestellt 
wurden,2562 gelten in Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.

Trotzdem stellen sich hinsichtlich des quantitativen Nutzungsumfangs 
die gleichen Fragen zur Bemessung wie bei § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.2563

Zwar wurde die Bemessung vom Anteil in § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
in den Interviews im Vergleich zu der in anderen Regelungen weniger 
hinterfragt; dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass die Frage nach 

b.

2558 Interview mit P_L2, Z. 85, 87; Interview mit P_N2, Z. 57; Interview mit P_N3, 
Z. 87.

2559 RegE UrhWissG, S. 42.
2560 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 

Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
2561 Vgl. dazu die Darstellungen zum Normgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 

Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung sowie die unionsrechtlichen 
Anforderungen im Rahmen der Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2562 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2563 Interview mit P_N2, Z. 53.
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§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG grundsätzlich nach der Frage zu § 60c Abs. 2 und 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG gestellt wurde.

Effektivität

Die Effektivität der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG wird beeinflusst 
von Rechtskenntnis, Legitimitätsvorstellungen und Sanktionserwartung.

 
Zwar ist die Datenbasis bezüglich der Rechtskenntnis auch in diesem Fall 
gering; trotzdem können erste Schlüsse aus den Erkenntnissen gezogen 
werden: Drei der befragten Personen kannten die Regelung nicht,2564 

zwei andere hingegen schon (eine davon infolge der auf das Interview 
vorbereitenden Lektüre eines Webangebots zum Urheberrecht).2565 Auch 
herrschte Unwissenheit bezüglich der von der Regelung erfassten Werke: 
Nach Meinung einer befragten Person der Geisteswissenschaften seien 
„Handschriften aus dem Archiv“ nicht erfasst.2566

 
Die Akzeptanz der Regelung ist nach den Erkenntnissen der Datenerhe
bung gering: So stellen mehrere Personen fest, dass – auch wenn den 
Personen die rechtliche Grenze von 15 Prozent bewusst wäre – eine voll
ständige Zugänglichmachung zur Überprüfung wissenschaftlicher Quali
tät erfolgen würde.2567

 
Auch die Sanktionswahrscheinlichkeit ist relativ gering: Dies liegt zum 
einen an einer geringen Anzeigebereitschaft der Rechtsinhaber, da eine 
Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken häufig zumindest nicht ihren 
Interessen zuwiderläuft; zum anderen ist sie zurückzuführen auf die man
gelnde Sichtbarkeit der Normverletzung, da die Qualitätsüberprüfungen 
im Rahmen des Peer Review-Verfahrens wissenschaftsintern stattfinden.

Etwas Anderes könnte für allgemeine Verfügbarmachungen zum Zwe
cke der Replizierbarkeit gelten; da diese allerdings derzeit kaum verbreitet 
sind, besteht auch diesbezüglich keine Sanktionswahrscheinlichkeit.

c.

2564 Interview mit P_L3, Z. 39–40; Interview mit P_N2, Z. 56–57; Interview mit 
P_N5 und Bib_N5, Z. 41–42.

2565 Interview mit P_G2, Z. 34–35; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 41–44.
2566 Interview mit P_G4, Z. 79–81.
2567 Interview mit P_S2, Z. 63; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18.
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§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG ist unter den gegebenen Umständen als wenig 
effektiv zu bewerten.

Fazit

§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG entspricht nur teilweise den Anforderungen an 
ein zeitgemäßes Wissenschaftsurheberrecht.

 
Zwar trägt die Regelung in ihrer bisherigen Ausgestaltung den unions
rechtlichen Anforderungen grundsätzlich Rechnung.2568 Diesbezüglich 
bestehen allerdings die gleichen Bedenken der Unvereinbarkeit mit 
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL wie in Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG.2569

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG erweisen sich darüber hinaus nicht als 
praxistauglich:

Zwar kann der Empfehlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur 
Replizierbarkeit – der reinen Beschreibung von Methoden – bei Geltung 
des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG nachgekommen werden. Ist aller
dings eine Online-Bereitstellung von Daten angestrebt – oder wie im Fall 
psychologischer Testforschung teilweise zwingend erforderlich – kann die 
Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG dem Bedürfnis nach 
Replizierbarkeit nicht mehr Rechnung tragen.

Das legislative Ziel, Dritten eine Überprüfung der wissenschaftlichen 
Forschung im Rahmen der Peer Review vor Veröffentlichungen oder vor 
Preisvergaben zu erleichtern, zu dessen Verwirklichung auch seitens der 
Forschenden ein Bedürfnis2570 besteht, kann mit Einführung des § 60c 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG nicht erreicht werden. Zwar ist heute die Be
reitstellung von Ursprungsmaterialien noch wenig verbreitet; erfolgt eine 
solche, bedarf es zur Überprüfung im Rahmen des Peer Review-Prozess sei

3.

2568 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei 
der Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

2569 Vgl. dazu die Darstellungen zur Vereinbarkeit des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL in diesem Teil der Untersu
chung.

2570 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung durch kollaborative For
schung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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tens der Forschenden allerdings jedenfalls eines vollständigen Zugriffs auf 
das zu begutachtende Material, welcher mittels § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
aufgrund der quantitativen Begrenzung in der Regel nicht hergestellt wer
den kann.2571 Insofern kann effektive Qualitätsüberprüfung nicht stattfin
den.

 
Die Regelung begegnet auch tiefgreifenden Bedenken hinsichtlich ihrer 
Effektivität, da jedenfalls die quantitative Begrenzung der Privilegierung 
nicht den Legitimitätsvorstellungen der Forschenden entspricht.2572

 
Schließlich trägt die grundsätzliche Privilegierung von Nutzungshandlun
gen zum Zwecke der Qualitätsüberprüfung zur Rechtssicherheit bei;2573 

auch in Bezug auf diese gilt allerdings das zur Unklarheit der Bemessungs
grundlage bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG Gesagte.2574

§ 60c Abs. 2 UrhG

Unionsrechtliche Anforderungen

Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL und
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL

Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL sowie Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL pri
vilegieren Vervielfältigungen ausschließlich für bzw. zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Forschung.2575 Die Einschränkung auf die eigene wis
senschaftliche Forschung in § 60c Abs. 2 UrhG stellt zwar insofern eine 
Abweichung vom Richtlinienwortlaut dar; sie hält sich allerdings grund

III.

1.

a.

2571 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.

2572 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.

2573 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2574 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2575 Vgl. zum Regelungsgehalt der Richtlinien die Darstellungen zu den unions
rechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.
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sätzlich in den Grenzen des Umsetzungsspielraums der unionsrechtlichen 
Vorgaben.2576

 
In Bezug auf die quantitative Begrenzung auf 75 Prozent bestehen die glei
chen Bedenken der Unvereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL wie 
in Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG. Insoweit kann auf die dortigen 
Ausführungen verwiesen werden.2577

Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

§ 60c Abs. 2 UrhG müsste den Anforderungen des Drei-Stufen-Tests gemäß
Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL genügen. Danach dürfen die in der InfoSoc-
RL genannten Ausnahmen und Beschränkungen nur in bestimmten Son
derfällen angewandt werden, in denen die normale Verwertung des Werks 
oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und die 
berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt 
werden.2578

 
§ 60c Abs. 2 UrhG ist ein bestimmter Sonderfall im Sinne von 
Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL.

 
Die normale Verwertung des Werkes wird durch § 60c Abs. 2 UrhG aller
dings nicht beeinträchtigt: Um eine Vervielfältigung eines Werkes zum 
Zwecke der eigenen wissenschaftlichen Forschung anzufertigen, muss zu
nächst Zugang zu dem urheberrechtlich geschützten Werk bestehen. Für 
diesen Zugang wird in der Regel eine (teilweise kostenpflichtige) Zustim
mung des Urhebers bzw. Rechtsinhabers eingeholt – oder ein solcher ist 
ohnehin mittels institutioneller Subskription gewährleistet.2579 In der Fol
ge werden zu Forschungszwecken Vervielfältigungen vorgenommen, die 
im Rahmen des § 60c Abs. 2 UrhG lediglich der ohnehin berechtigten Per

b.

2576 Vgl. zur Zweckbestimmung ausführlich die Darstellungen zu § 60c 
Abs. 2 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2577 Vgl. dazu die Darstellungen der unionsrechtlichen Anforderungen im Rah
men der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

2578 Vgl. zum Drei-Stufen-Test die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorga
ben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2579 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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son in ihrer Forschungsarbeit dienen. Insbesondere im Fall der am häufigs
ten vorgenommenen Vervielfältigung, der teilweisen Digitalisierung von 
Forschungsliteratur sowie Ursprungsmaterialien, sind keine zusätzlichen 
Transaktionen auf dem Primärmarkt zu erwarten.2580

 
In der Folge ist auch nicht davon auszugehen, dass die berechtigten Inter
essen des Rechtsinhabers ungebührlich verletzt werden.

 
Den Anforderungen des Drei-Stufen-Tests ist also mit § 60c Abs. 2 UrhG 
grundsätzlich Rechnung getragen.

Tatsächliche Anforderungen

Vor dem Hintergrund des angestrebten Zugangs zu bestehendem Wis
sen, also insbesondere der Verfügbarkeit von Forschungsliteratur sowie 
deren Weiterverbreitung im Rahmen kollaborativer Forschung, und der 
Forschungstätigkeit als solcher ist die quantitative Begrenzung auf 75 
Prozent, die die Legislative in § 60c Abs. 2 UrhG für ausreichend erach
tet2581, daraufhin zu prüfen, ob sie den Anforderungen der Forschenden 
als Normadressaten Rechnung trägt und insofern praxistauglich ist.

Die Ermöglichung einer kollaborativen Forschung im Übrigen, insbe
sondere der Qualitätssicherung sowie der Replizierbarkeit von Forschung, 
kann für die Bewertung des § 60c Abs. 2 UrhG mangels Relevanz außer 
Betracht bleiben.2582

Zudem ist, angesichts des legislativen Ziels, die Rechtssicherheit für 
Anwendende zu erhöhen,2583 das Maß an Rechtssicherheit der Norm des 
§ 60c Abs. 2 UrhG zu prüfen.

Abschließend wird die Norm auf ihre Wirksamkeit im engeren Sinne 
untersucht.

2.

2580 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2581 RegE UrhWissG, S. 39.
2582 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 

Untersuchung.
2583 RegE UrhWissG, S. 37.
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Zugang zu bestehendem Wissen

§ 60c Abs. 2 UrhG könnte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von For
schungsliteratur zeitigen. Voraussetzung dafür ist, dass urheberrechtlich 
relevante Nutzungshandlungen an urheberrechtlich geschützten Werken 
ohne explizite Erlaubnis des jeweiligen Urhebers vorgenommen werden.

Grundsätzlich sind alle zur Unterrichtung über den Stand der For
schung verwendeten Werke der Forschungsliteratur urheberrechtlich ge
schützt, wenn eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 
Abs. 2 UrhG gegeben ist; insbesondere gilt dies für die in den Ingenieur
wissenschaften verbreiteten DIN-Normen.2584 Bei der überwiegenden For
schungsliteratur erfolgt eine zeitnahe Rezeption; es kann – anders als 
manche Stellungnahmen annehmen – nicht davon ausgegangen werden, 
dass die urheberrechtliche Schutzfrist von 70 Jahren post mortem auctoris 
bereits abgelaufen ist.2585

Dies hat zur Folge, dass alle urheberrechtlich relevanten Nutzungshand
lungen an den zur Unterrichtung über den Stand der Forschung genutzten 
Werken grundsätzlich dem Urheber vorbehalten sind.2586

 
Zunächst ist dabei der E-Mail-Versand von Fachliteratur an Forschende 
an anderen Institutionen sowie aus der wissenschaftlichen Community 
heraus an kommerziell orientierte Unternehmen2587 zu untersuchen:2588 

Genau wie bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG ist auch die Privilegierung des 
§ 60c Abs. 2 UrhG grundsätzlich quantitativ begrenzt.2589 Auch hier kann 
die versendende Person nicht beurteilen, welche Teile der Publikation von 

a.

2584 BGH, Urt. v. 26.04.1990 - I ZR 79/88, GRUR 1990, 1003 (1003) – DIN-Nor
men; OLG Hamburg, Urt. v. 27.07.2017 - 3 U 220/15 Kart, GRUR-RS 2017, 
121111 – Urheberrechtliche und kartellrechtliche Bewertung von DIN-Nor
men, Rn. 103ff. Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 64; Nordemann, 
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 2 UrhG Rn. 77.

2585 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (285f.); Nicholas u. a., Journal of 
Documentation 2010, 409 (431) m.w.N.; Borgman, Scholarship in the digital 
age, S. 157.

2586 Vgl. zu den Rechten des Urhebers im Allgemeinen die Darstellungen in Teil 1 
dieser Untersuchung.

2587 Interview mit P_L3, Z. 60, 66; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 136.
2588 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum E-Mail-Versand im Rahmen der Eva

luation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2589 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 2 UrhG die Darstellungen in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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Interesse für die empfangende Person sind. Zudem ist auch diesbezüglich 
die technisch sehr aufwendige Teilung von Dateien erforderlich.2590 Es ist 
daher – ebenso wie bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG – nicht zu erwarten, dass 
eine Versendung entsprechend der Privilegierung erfolgt; stattdessen wird 
auf eine Versendung verzichtet oder unabhängig von der quantitativen 
Grenze die vollständige Publikation versendet.2591

Darüber hinaus findet die Privilegierung des § 60c Abs. 2 UrhG auf 
den E-Mail-Versand in der Regel auch gar keine Anwendung, da § 60c 
Abs. 2 UrhG lediglich Nutzungshandlungen zum Zweck der eigenen wis
senschaftlichen Forschung privilegiert, nicht dagegen die Vornahme von 
Vervielfältigungen für Dritte außerhalb der Institution.2592

 
Weiterhin bedarf es vor dem Hintergrund der in der Forschung übli
chen Pflege des eigenen – zum Teil digitalen – Literaturbestands2593 

einer genauen Untersuchung in Bezug auf die Privilegierung des § 60c 
Abs. 2 UrhG: So handelt es sich sowohl bei der Speicherung von urheber
rechtlich geschützter Forschungsliteratur auf dem eigenen Computer2594 

als auch beim Ausdrucken urheberrechtlich geschützter Materialien2595 

2590 Interview mit P_S1, Z. 26; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit 
P_IN4, Z. 78ff.; vgl. dazu auch die Darstellungen bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2591 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfügbarkeit von Forschungslitera
tur in Teil 3 dieser Untersuchung.

2592 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Zweckbestimmung des § 60c Abs. 2 
und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2593 Interview mit P_G1, Z. 96–97; Interview mit P_G2, Z. 42–43, 81; Interview 
mit P_G4, Z. 46f.; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 17–18, 30; Inter
view mit P_S3 - Teil 1, Z. 39; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 26–29, 35; 
Interview mit P_L2, Z. 38–41; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, 
Z. 127f.; Interview mit P_N2, Z. 80–81; Interview mit P_N4, Z. 36f.; Interview 
mit P_N5 und Bib_N5, Z. 61f.; ausdrücklich für die Ingenieurwissenschaften: 
Interview mit P_IN1, Z. 89–90; Interview mit P_IN3, Z. 82–83; Interview mit 
P_IN4 - Teil 1, Z. 25; lediglich andeutend: Interview mit P_IN2, Z. 23, 30–31.

2594 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) – Betriebssys
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: 
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

2595 BGH, Urt. v. 06.12.2007 - I ZR 94/05, GRUR 2008, 245 (245) – Drucker 
und Plotter; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandt
ke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Oh
ly, § 16 UrhG Rn. 19; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 16 UrhG Rn. 10; Ernst, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 53.

Teil 4 Die Evaluation: Eine Überprüfung ausgewählter Regelungen

494

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:42
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


um grundsätzlich urheberrechtlich relevante Vervielfältigungshandlungen 
im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG.

§ 60c Abs. 3 UrhG stellt diese Nutzungshandlungen in Bezug auf Abbil
dungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaft
lichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Wer
ke vollständig frei.2596 Da die Vervielfältigung vollständiger Journalartikel 
durch Abspeicherung und Ausdruck in den Interviews mit Forschenden 
der Lebenswissenschaften als entscheidend angesehen2597 wurde, wurde 
die Regelung des § 60c Abs. 1 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG folglich 
positiv bewertet.2598 Gleiches gilt in den Naturwissenschaften.2599 Auch 
die Forschenden der Sozialwissenschaften bewerten die vollständige Ab
speicherung von Zeitschriftenartikeln positiv.2600 Ähnliches gilt in den 
Ingenieurwissenschaften, in denen das (vollständige) Herunterladen der 
Journalartikel als üblich beschrieben wurde.2601

 
Vor dem Hintergrund der nicht unwesentlichen Bedeutung von Mono
grafien, Konferenzbandbeiträgen, Zeitungsartikeln, grauer Literatur sowie 
Kapiteln aus Lehr- und Fachbüchern ist dieser Befund allerdings in Bezug 
auf die quantitative Beschränkung auf 75 Prozent in § 60c Abs. 2 UrhG zu 
hinterfragen.2602

 
So tritt bereits in den Stellungnahmen zum UrhWissG eine negative Ein
stellung gegenüber den Regelungen seitens der Forschenden sowie der 
Rechtsinhaber auf:

Genau wie im Rahmen der gesetzlich erlaubten Nutzung nach § 60c 
Abs. 1 UrhG befürchten der Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und 
der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. auch in Bezug auf § 60c 
Abs. 2 UrhG Umsatzeinbrüche, da im Falle der Zulässigkeit einer Verviel

2596 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes in 
§ 60c Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2597 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2598 Interview mit P_L3, Z. 124.
2599 Interview mit P_N2, Z. 82–83: „I: Journalartikel und Abbildungen dürfen 

vollständig abgespeichert werden. – P_N2: Okay, ja, so etwas habe ich nur.“
2600 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 41.
2601 Interview mit P_IN2, Z. 25: „Also klar, das ist natürlich bei IEEE so, dass, 

wenn man das File herunterlädt, darf derjenige, der es heruntergeladen hat, es 
natürlich benutzen und auch abspeichern.“

2602 Vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff von Forschungsliteratur in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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fältigung von bis zu 75 Prozent „der Erwerb eines Fachmediums oder 
einer Zeitschrift oder Zeitung bzw. eines Zugangs zu deren digitalen Aus
gaben unterbleiben [werde].“2603

Wikimedia Deutschland kritisiert die Einführung der Obergrenze von 75 
Prozent hingegen, da „das verbleibende Viertel kaum eigenständigen Wert 
habe [...] und die Einhaltung dieser Grenze ohnehin schwerlich kontrol
lierbar sei [...].“2604

Der DAV bewertet die 75 Prozent-Grenze des § 60c Abs. 2 UrhG als 
„[w]enig einleuchtend.“2605 Auch er wirft die Frage auf, „weshalb dann 
nicht gleich das ganze Werk zur Vervielfältigung für diesen Zweck frei
gegeben [werde].“2606 Wichtige Teile (z.B. „die meist am Ende stehende 
Zusammenfassung“) könnten nach Erschöpfung der 75 Prozent des Wer
kes nicht mehr vervielfältigt werden.2607 Diese Sichtweise ist insofern ein
zuschränken, als es der forschenden Person freisteht, welche 75 Prozent 
des Werkes sie für so bedeutend hält, dass sie eine Vervielfältigung als 
erforderlich ansieht.2608

Auch die Forschungsgruppe „Ethik des Kopierens“ kritisiert die Begrenzung 
auf 75 Prozent „als zu niedrig angesetzt“ und „nicht gerechtfertigt.“2609 

„[I]n manchen Fällen“ bestünde „ein begründetes Bedürfnis, 100 Prozent 
eines veröffentlichten Werkes zu kopieren.“2610 Obgleich bei § 53 Abs. 4 
lit. b UrhG die Zulässigkeit einer Vervielfältigung von bis zu 90 Prozent ei
nes Buches anerkannt war, werde die Grenze im Referentenentwurf „deut
lich niedriger“ angesetzt, weshalb die Neuregelung „keine Verbesserung, 
sondern vielmehr eine Verschlechterung dar[stelle] [...].“2611 Mit Bezug auf 
§ 60c Abs. 2 UrhG wird konstatiert, dass „die klare Vorgabe [...] , lediglich 
Seiten [...] im Gesamtumfang von 75 Prozent eines erschienenen Werkes 
zu kopieren anstatt das ganze Werk [...] , [...] praxisfern [erscheine].“2612 

2603 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 8.
2604 Wikimedia-Stellungnahme, S. 5.
2605 DAV-Stellungnahme, S. 5.
2606 DAV-Stellungnahme, S. 5.
2607 DAV-Stellungnahme, S. 5.
2608 Vgl. dazu die Darstellungen zum Objekt der Privilegierungshandlung bei § 60c 

Abs. 2 UrhG unter Verweis auf die Darstellungen bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
in Teil 2 dieser Untersuchung.

2609 ZiF-Stellungnahme, S. 10.
2610 ZiF-Stellungnahme, S. 10.
2611 ZiF-Stellungnahme, S. 10.
2612 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.
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Zudem wird in Frage gestellt, welche Seiten in diesem Fall kopiert werden 
dürften.2613

Auch die Universität Bonn kritisiert die 75-Prozent-Grenze als „allge
mein- und rechtspsychologisch nicht überzeugend.“2614 Ihre Nähe zu 100 
Prozent bedeute ein „zu schwaches Haltesignal.“2615 Auch „den Rechtsin
haber [könne] sie sicherlich nicht besänftigen[:]“2616 Wegen den verblei
benden 25 Prozent werde das Werk trotzdem nicht gekauft.

 
Die Interviews bestätigen die mangelnde Praktikabilität der quantitativen 
Begrenzung des § 60c Abs. 2 UrhG:2617

„Mit 75 % kann man in der Regel nichts anfangen.
Entweder man braucht alles, oder (lacht) [...]“2618

In Bezug auf den Zugang zu bestehendem Wissen ist von entscheidender 
Bedeutung, dass Forschende den Umfang von 75 Prozent eines Werkes 
nicht als für ihre Zwecke ausreichend erachten, insbesondere, da – im Fal
le digital vorliegender Forschungsliteratur – kein vollständiger Ausdruck 
gesetzlich erlaubt ist.2619

 
Dem Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen kann daher durch die 
Regelung in § 60c Abs. 2 UrhG nur mittels der erweiterten Nutzungsmög
lichkeit des § 60c Abs. 3 UrhG Rechnung getragen werden.

Forschung an Ursprungsmaterialien

Das Urheberrecht kann insbesondere in den Geistes- und Sozialwis
senschaften Auswirkungen auf die eigentliche Forschungstätigkeit zeiti
gen.2620 Denn Forschungsgegenstände der geistes- und sozialwissenschaft
lichen Fächer sind häufig gemäß § 2 Abs. 2 UrhG urheberrechtlich ge

b.

2613 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.
2614 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
2615 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
2616 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
2617 Interview mit P_S2, Z. 87.
2618 Interview mit P_G3, Z. 71.
2619 Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15; 

Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.
2620 Vgl. zu den vorgenommenen Nutzungshandlungen die Darstellungen zur For

schung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.
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schützt; folglich bedarf es zu deren Nutzung grundsätzlich einer urheber
rechtlichen Erlaubnis.2621

 
Die für die Anwendung digitaler Forschungsmethoden zunächst erforder
liche Digitalisierung von analogen Forschungsgegenständen2622 und die 
Abspeicherung auf dem persönlichen Computer2623 sind dabei als Verviel
fältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG ebenso 
von § 60c Abs. 2 UrhG2624 grundsätzlich privilegiert wie das „analoge“ 
Kopieren.2625

Die Vervielfältigung wird in vielen Fällen allerdings nicht zwingend 
von den Forschenden selbst, sondern vielmehr auch von Archiven, Mu
seen oder Bibliotheken gefertigt.2626 Daher gilt es zunächst, diese Nut
zungshandlung vor dem Hintergrund des gemäß § 60c Abs. 2 UrhG pri
vilegierten Personenkreises zu prüfen: Hierzu wurde bereits festgestellt, 
dass ein Herstellenlassen von Vervielfältigungen grundsätzlich von § 60c 
Abs. 2 UrhG ohne explizite Zustimmung des Urhebers gestattet wird.2627 

Vor dem Hintergrund des lex specialis in § 60e Abs. 5 UrhG, der eine eige
ne Befugnis zur Übermittlung von Vervielfältigungen für Bibliotheken ge
schaffen hat, muss allerdings auch die Privilegierung der Vervielfältigung 
durch Dritte in § 60c Abs. 2 UrhG dahingehend eingeschränkt werden, 

2621 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an 
der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2622 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Götting, in: Ahlberg/Götting, 
§ 16 UrhG Rn. 5; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG 
Rn. 20; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16.

2623 Interview mit P_S2, Z. 16–19; BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 
1991, 449 (453) – Betriebssystem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG 
Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, 
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schul
ze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, 
§ 16 UrhG Rn. 12.

2624 Vgl. dazu die Darstellungen zur privilegierten Nutzungshandlung bei § 60c 
Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2625 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 5; Heerma, in: 
Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 5; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG 
Rn. 7; Götting, in: Ahlberg/Götting, § 16 UrhG Rn. 13.

2626 Interview mit P_G2, Z. 16–17; Interview mit P_G4, Z. 7, 59; Interview mit 
P_S2, Z. 25, 83; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.

2627 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 13; Lüft, in: 
Wandtke/Bullinger, § 60c UrhG Rn. 9; vgl. dazu auch die Darstellungen zur 
privilegierten Nutzungshandlung bei § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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dass insofern die abweichende Obergrenze von 10 Prozent eines erschie
nenen Werkes bzw. die Beschränkung auf einzelne Beiträge aus Fachzeit
schriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften Anwendung findet; würde 
im Rahmen des § 60c Abs. 2 UrhG ein weitergehender privilegierter Nut
zungsumfang angenommen werden, würde dies eine Umgehung des § 60e 
Abs. 5 UrhG darstellen.2628

Anderes könnte in Bezug auf Archive und Museen gelten: Gemäß § 60f 
Abs. 1 UrhG finden auf Archive und öffentlich zugängliche Museen, die 
keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke verfolgen, 
zwar grundsätzlich die Vorschriften des § 60e UrhG Anwendung, die auch 
für Bibliotheken gelten. Eine Ausnahme ist allerdings in Bezug auf § 60e 
Abs. 5 UrhG vorgesehen: Dieser gilt nicht entsprechend. Daraus könnte zu 
schließen sein, dass für Archive und Museen daher regelmäßig der nach 
§ 60c Abs. 2 UrhG privilegierte Nutzungsumfang von 75 Prozent des Wer
kes Anwendung findet, wenn sie Werke für Forschende vervielfältigen. 
Diese weitergehende Nutzungsbefugnis findet allerdings keine Rechtferti
gung im urheberrechtlichen Schrankensystem: Vielmehr wollte die Legis
lative den Kopienversand bewusst allein Bibliotheken vorbehalten.2629 Mit 
diesem legislativen Ziel lässt sich eine weitergehende Privilegierung der 
Verbreitung von Vervielfältigungsstücken seitens Archiven und Museen 
über den „Umweg“ der Privilegierung des § 60c Abs. 2 UrhG nur schwer 
vereinbaren. Diese enge Auslegung hat allerdings zur Folge, dass eine Ver
vielfältigung durch Archive und Museen für Forschende zu deren eigener 
wissenschaftlicher Forschung nicht gesetzlich privilegiert ist. Zu einer der
artigen Vervielfältigung bedarf es daher in der Regel der ausdrücklichen 
Einwilligung der Rechtsinhaber.

Dies kann bei der Beforschung von Nachlässen ein zusätzliches Problem 
provozieren: Denn in Nachlässen befinden sich auch Werke von Personen, 
die nicht zwingend mit der verstorbenen Person identisch sein müssen 
(z.B. Protokolle von Veranstaltungen, die nicht von der die Veranstaltung 
anbietenden Person angefertigt wurden).2630 Dies hat für die urheberrecht
liche Evaluation zur Folge, dass eine Einwilligung bzw. die Bestimmung 
des Endes der urheberrechtlichen Schutzfrist auch im Falle eines scheinbar 
bekannten Rechtsinhabers unmöglich sein kann, was eine Beforschung 

2628 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Überprüfung des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2629 RegE UrhWissG, S. 21.
2630 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_N4, Z. 5.
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dieser Art von Materialien ohne geeignete gesetzliche Privilegierung er
schwert.2631

Bei der Digitalisierung von Werken durch Institutionen stellte sich 
bislang zudem das Problem, dass auf diese Weise bereits gemeinfreie 
Werke wieder dem urheberrechtlichen Schutz unterworfen werden: Der 
Fotografie eines wissenschaftlichen Instruments2632 kann beispielsweise 
urheber- oder leistungsrechtlicher Schutz2633 zukommen, was eine Nach
nutzung für Forschende wiederum erschwert.2634 Denn seitens der digita
lisierenden Archive wurde häufig ein Vervielfältigungs- und Veröffentli
chungsverbot2635 ausgesprochen; auf dieses konnte sich das Archiv zwar 
– vor dem Hintergrund der Regelung des § 60g Abs. 1 UrhG – nicht 
berufen;2636 in der Realität geschah dies aber trotzdem.2637 Inzwischen 
wurde dieses Problem seitens der deutschen Legislative in Umsetzung der 
DSM-RL durch Einführung des § 68 UrhG zumindest dahingehend modi
fiziert, dass Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke nicht durch 
verwandte Schutzrechte geschützt werden.2638

 
Doch auch wenn eine Vervielfältigung im Rahmen des § 60c Abs. 2 UrhG 
grundsätzlich zulässigerweise vorgenommen wird, unterliegt auch diese 
Privilegierung einer quantitativen Beschränkung, die sowohl in den Stel
lungnahmen als auch in den Interviews kritisiert wird:

 
Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands kritisiert den 
begrenzten „Umfang zulässiger Kopien“ in § 60c Abs. 2 UrhG und fordert 
eine „Kopiermöglichkeit von 100 Prozent“: So sei die Vervielfältigung gan
zer Filme und Fernsehsendungen „für die eigene wissenschaftliche Analyse 
[...] forschungspragmatisch unerlässlich [...]“, da eine „Vorabfestlegung“ 

2631 Vgl. dazu die Ausführungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2632 Interview mit P_G4, Z. 5.
2633 Für Einzelheiten vgl. Wallace/Euler, IIC 2020, 823.
2634 Interview mit P_G2, Z. 17.
2635 Interview mit P_G2, Z. 17.
2636 Hagemeier, in: Ahlberg/Götting, § 60g UrhG Rn. 1ff.; Dreier, in: Dreier/Schul

ze, § 60g UrhG Rn. 1ff.; Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60g UrhG 
Rn. 1ff.; Jani, in: Wandtke/Bullinger, § 60g UrhG Rn. 1ff.

2637 Interview mit P_G2, Z. 17; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.
2638 Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen 

Binnenmarktes vom 04.06.2021, BGBl. 2021 I, Nr. 27, S. 1209.
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aufgrund immer neuer Fragestellungen in Bezug auf audiovisuelle Medien 
„fern jedes Forschungsalltags“ sei.2639

 
Gleiches bestätigen die Interviews.2640

 
Grundsätzlich kann also Forschung an urheberrechtlich geschützten Mate
rialien durch § 60c Abs. 2 UrhG befördert werden; wie bereits bei § 60c 
Abs. 1 UrhG wird allerdings auch hier seitens der Forschenden die quanti
tative Beschränkung des § 60c Abs. 2 UrhG beanstandet.

 
Positiv hervorzuheben sei an dieser Stelle, dass die Regelung des § 60c 
Abs. 2 UrhG in Bezug auf unveröffentlichte Werke – anders als § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG2641 – infolge der ausschließlichen Privilegierung der 
Vervielfältigung ihre praktische Wirksamkeit entfalten kann: Denn in der 
Forschung verwendete Ursprungsmaterialien müssen nicht unbedingt ver
öffentlicht sein;2642 sollen diese dennoch in der Forschung genutzt werden, 
werden damit verbundene Nutzungshandlungen von § 60c Abs. 2 UrhG 
grundsätzlich privilegiert. Denn erstmals sieht § 60c UrhG keine Beschrän
kung auf veröffentlichte Werke vor.2643 Dadurch können grundsätzlich 
auch unveröffentlichte Werke beforscht werden.

2639 VHD-Stellungnahme, S. 1.
2640 Interview mit P_G3, Z. 65, 71; Interview mit P_S2, Z. 27, 87; Interview mit 

P_L3, Z. 126; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33, 65; vgl. dazu bereits die 
Darstellungen zur Verfügbarkeit von Forschungsliteratur sowie zur Effektivität 
im Rahmen der Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung; insofern die Forschenden allerdings die quantitative Begren
zung des § 60c Abs. 2 UrhG wegen der Behinderung von Text und Data Mi
ning-Projekten (z.B. im Rahmen quantitativer linguistischer Auswertungen) 
kritisieren, sei darauf hingewiesen, dass insofern § 60d UrhG als lex specialis 
Anwendung findet und ggf. den Interessen entsprechend Rechnung tragen 
kann. Die Regelung des § 60d UrhG ist allerdings insoweit nicht Gegenstand 
der vorliegenden Untersuchung.

2641 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah
men der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2642 Interview mit P_G4, Z. 57; Interview mit P_S2, Z. 81.
2643 Vgl. dazu den Verweis bei den Darstellungen zu § 60c Abs. 2 UrhG auf die 

Darstellungen zum Werk als Berechnungsgrundlage des § 60c Abs. 1 UrhG in 
Teil 2 dieser Untersuchung.
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Insofern die Forschenden schließlich den mangelnden Zugang zu For
schungsgegenständen2644 kritisieren, ist Gegenstand dieser Kritik nicht der 
– bereits oben erwähnte2645 – urheberrechtlich relevante Zugang, sondern 
die Nicht-Verfügbarkeit des das Werk verkörpernden Werkstücks (z.B. die 
Partitur, die Archivalie). Dieses unterliegt jedoch – mit Ausnahme des 
hier nicht relevanten § 25 UrhG – nicht dem urheberrechtlichen Regime 
als vielmehr dem Eigentumsrecht (und ggf. speziellen archivrechtlichen 
Vorschriften) und ist daher nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

Kollaborative Forschung

§ 60c Abs. 2 UrhG beeinflusst die kollaborative Forschung in Bezug auf 
die in der Wissenschaft verbreiteten Hilfstätigkeiten: So erscheine es laut 
der Stellungnahme des Verbandes Deutscher Zeitungsverleger e.V. und des 
Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger e.V. „praxisfern“, dass eine „wis
senschaftliche Hilfskraft eines Forschenden die klare Vorgabe bekomm[e], 
lediglich Seiten [...] im Gesamtumfang von 75 Prozent eines erschiene
nen Werkes zu kopieren anstatt das ganze Werk [...].“2646 Nach dem 
Motto „‘wenn du eh schon einmal dabei bist‘“ bestünde ein enormes 
Missbrauchsrisiko.2647

Die Universität Bonn weist im Zusammenhang mit den angestellten 
Mitarbeitenden auf die fehlende Umsetzbarkeit der 75 Prozent-Grenze 
hin: So sei der individuellen, nutzenden Person ein Arrangement mit der 
Grenze durch Auslassen von „für [sie] weniger wichtige[n] Teile[n] des 
Werkes“ durchaus möglich, Mitarbeitenden oder Bibliotheksangestellten 
mangels Einschätzungsfähigkeit der Bedeutung hingegen nicht.2648 Die 
Verfassenden der Stellungnahme kontrastieren die inzwischen zulässigen 

c.

2644 Interview mit P_G3, Z. 73 (Verweigerte Leihe einer Partitur an Forschende); 
Interview mit P_G3, Z. 135 (Behinderung durch Besitzrechte von Privatarchi
ven); Interview mit P_G4, Z. 3 (Behinderung des Zugangs zu und des Um
gangs mit Museumsobjekten); Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 12 (Po
sitiv bewertete Zugänglichkeit von qualitativen Forschungsdaten bei GESIS, 
Stat. Bundesamt etc.).

2645 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

2646 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.
2647 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.
2648 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
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75 Prozent mit der alten Rechtslage unter § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F.: 
Unzutreffenderweise halten sie dabei auch eine „vollständige Vervielfälti
gung“ für nach § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. zulässig, „wenn diese für 
den eigenen, nicht-kommerziellen […] wissenschaftlichen Gebrauch gebo
ten ist.“2649 Denn gemäß § 53 Abs. 4 lit. b UrhG war damals wie heute eine 
„im wesentlichen [sic!] vollständige Vervielfältigung“ eines Buches oder 
einer Zeitschrift – mit Ausnahme des Abschreibens – nur mit Einwilli
gung des Berechtigten zulässig.

 
Die infolge der quantitativ begrenzten Privilegierung notwendige Aus
wahlentscheidung bei Vervielfältigungen durch andere Menschen führt 
nach Ansicht der Forschenden in den Interviews gar zu einer Nicht-Inan
spruchnahme der Privilegierung durch Forschende.2650

Kommunikation von Forschung

Inwiefern hat § 60c Abs. 2 UrhG Auswirkungen auf das Interesse an Kom
munikation von Forschung?

 
§ 60c Abs. 2 UrhG erfasst explizit nur die Vervielfältigung für die wissen
schaftliche Forschung. Wie bereits oben festgestellt, ist also das Vorfüh
rungsrecht, das zur Darstellung von Forschungsergebnissen auf Konferen
zen häufig erforderlich ist, nicht Gegenstand der Privilegierung in § 60c 
Abs. 2 UrhG.2651

Auch Vervielfältigungen, die im Rahmen der Vorbereitung einer sol
chen Vorführung angefertigt werden, scheinen allerdings nicht von der 
Privilegierung des § 60c Abs. 2 UrhG erfasst:2652

Zwar war die Vermittlung von Erkenntnissen, das heißt: das Darstellen 
von Forschungsergebnissen sowie das Lehren2653 in den wissenschaftlichen 
Gebrauch im Sinne des § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. einbezogen.2654 

d.

2649 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
2650 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
2651 Vgl. zu den privilegierten Nutzungshandlungen des § 60c Abs. 2 UrhG die 

Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
2652 A. A: Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Grübler, in: Ahlberg/Göt

ting, § 60c UrhG Rn. 5.
2653 Grübler, in: Ahlberg/Götting, 18. Aufl. 2017, § 53 UrhG Rn. 20; Dreier, in: 

Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23.
2654 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 31.
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Begründet werden konnte dies mit dem gleichen Wortlautargument wie 
bei der Unterrichtung über den Stand der Forschung.

Seit Erlass des UrhWissG ist allerdings jedenfalls die Lehre nicht mehr 
vom Begriff der wissenschaftlichen Forschung in § 60c Abs. 2 UrhG erfasst: 
Diesbezüglich stellte die Legislative in den Gesetzgebungsmaterialien ex
plizit klar, dass sich Nutzungen zum Zweck der wissenschaftlichen Lehre 
nach § 60a UrhG richten.2655

Der Regelungsabsicht der Legislative folgend müsste auch das Darstel
len von Forschungsergebnissen nicht mehr von der wissenschaftlichen 
Forschungstätigkeit im Sinne des § 60c Abs. 2 UrhG erfasst sein. Denn 
in den Gesetzgebungsmaterialien wird eindeutig zwischen der Veröffent
lichung von Forschungsergebnissen und der „zugrundeliegenden“ For
schung getrennt.2656 In Bezug auf die Darstellung von Forschungsergebnis
sen weicht das Begriffsverständnis des § 60c Abs. 2 UrhG somit zunächst 
zulasten der Forschenden von § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. ab.

Auch bei dieser Auslegung ist allerdings der von der Legislative mit dem 
UrhWissG verfolgte Zweck zu berücksichtigen: Die gesetzlichen Erlaubni
statbestände sollten erweitert werden, sodass eine so enge Auslegung des 
Tatbestands möglicherweise von der Legislative nicht beabsichtigt war.2657 

Die enge Auslegung steht ebenso nicht im Einklang mit den unionsrecht
lichen Vorgaben, die jedenfalls die Darstellung der Forschung als privile
giert ansehen, weshalb eine unionsrechtskonforme Auslegung zugunsten 
der Einbeziehung der Darstellung von Forschung notwendig ist.2658

 
§ 60c Abs. 2 UrhG unterstützt somit zumindest grundsätzlich die Vorberei
tung der Kommunikation von Forschung.

Rechtssicherheit

Ebenso wie die quantitative Begrenzung von 15 Prozent in § 60c Abs. 1 
Nr. 1 und 2 UrhG soll auch die quantitative Begrenzung von 75 Prozent 
zur Rechtssicherheit für Nutzende und Rechtsinhaber beitragen.2659 Ob 

e.

2655 RegE UrhWissG, S. 42.
2656 RegE UrhWissG, S. 42.
2657 RegE UrhWissG, S. 2.
2658 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 

dieser Untersuchung.
2659 RegE UrhWissG, S. 2, 37.
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dieser Anforderung tatsächlich Rechnung getragen werden kann, ist im 
Folgenden anhand der Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse sowie 
den Interviews darzustellen:

 
Für den Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und den Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger e.V. sei unklar, welche Seiten im Rahmen der 75 
Prozent-Grenze vervielfältigt werden dürfen.2660

Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. hält in seiner Stel
lungnahme den Begriff der Gebotenheit aus § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG 
a.F. im Vergleich zur starren 75 Prozent-Regel des § 60c Abs. 2 UrhG für 
rechtssicherer.2661 Dies begründet er mit der Existenz von „Karten und Plä
ne[n], technische[n] Zeichnungen oder Schriftwerke[n], die im Zuge des 
Verwaltungshandelns entstanden sind (z.B. Gutachten)“ in „Archivalien, 
vor allem in Akten.“2662 Deren Vervielfältigung war durch § 53 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 UrhG a.F. zulässig und „üblich“; die Umsetzung der Neuregelung 
in § 60c Abs. 2 UrhG brächte „für Archive Rechtsunsicherheit und einen 
erheblichen Prüfaufwand mit sich.“2663

 
Dies gilt allerdings nicht nur für Archive; auch Forschende fühlen sich in 
ihrer archivarischen Tätigkeit durch die bei § 60c Abs. 2 UrhG auftretende 
Rechtsunsicherheit erheblich eingeschränkt.2664

In den Interviews stellten sich dabei zahlreiche Fragen zur praktischen 
Umsetzung der 75 Prozent-Grenze.2665 In einigen Fällen trat das fehlende 
Bewusstsein für die rechtlich gesonderte Bewertung von Sammelbandbei
trägen zu Tage.2666

2660 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.
2661 VdA-Stellungnahme, S. 1.
2662 VdA-Stellungnahme, S. 1.
2663 VdA-Stellungnahme, S. 1.
2664 Interview mit P_G2, Z. 115.
2665 Interview mit P_L3, Z. 126: „[W]o hören Sie dann auf? Dann rechnen Sie 

vorher aus, 75 % von 20 Seiten oder so etwas. Und dann lasse ich die letzten 
Seiten (lacht) einfach weg oder wie? Wenn ich mir das jetzt ausdrucken will, 
da dürfte ich mir jetzt auch nicht so einen Ausdruck machen und den mitneh
men und im Zug lesen dann? Also nur für meinen persönlichen Gebrauch?“"; 
Interview mit P_IN3, Z. 89: „Also wie jetzt? Also wenn ich jetzt ein PDF 
bekomme von einer Konferenz, darf ich es aber nur zu 75 % abspeichern?“

2666 Interview mit P_L3, Z. 126: „Aber darüber hätte ich jetzt nie nachgedacht, 
ehrlich gesagt.“
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Die Erkenntnisse legen zumindest nahe, dass dem Interesse nach Rechtssi
cherheit noch nicht ausreichend Rechnung getragen ist.

Effektivität

Schließlich stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit der Regelung in 
§ 60c Abs. 2 UrhG.

Damit das Rechtsstaatsprinzip volle Geltung entfalten kann, muss der 
Regelung in § 60c Abs. 2 UrhG ein Minimum an sozialer Geltung zukom
men. Dies setzt voraus, dass die von der Norm adressierten Personen die 
Norm kennen, sie akzeptieren und Sanktionen erwarten.

 
In Bezug auf die Regelung des § 60c Abs. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG 
besteht seitens der Forschenden weit überwiegende Unkenntnis.2667 Ledig
lich vier befragte Personen wussten von der quantitativen Beschränkung 
der Privilegierung in § 60c Abs. 2 UrhG;2668 zwei dieser Personen nahmen 
allerdings in der Folge in Bezug auf konkrete Anwendungen unvertretbare 
Wertungen vor.2669 Auch in Bezug auf die Ausnahme der vergriffenen 
Werke in § 60c Abs. 3 UrhG kam es zu einer unzutreffenden Beschränkung 
auf Werke, die mindestens seit 2 Jahren vergriffen sind.2670

 
Auch die Akzeptanz der Regelung ist allgemein als niedrig einzustufen.

„Also, sagen wir mal so: Ich weiß allgemein,

f.

2667 Interview mit P_G1, Z. 98–99 (zumindest abstraktes Problembewusstsein hin
sichtlich des Abspeicherns); Interview mit P_G2, Z. 44–45; Interview mit 
P_G4, Z. 48–49; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18 (negative Kon
sequenzen durch Zugeben des Betriebs einer PDF-Bibliothek befürchtend); In
terview mit P_S3 - Teil 1, Z. 39, 42; Interview mit P_N2, Z. 83; Interview mit 
P_N4, Z. 38–41; Interview mit P_IN2, Z. 25; Interview mit P_IN3, Z. 86–90; 
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 28f.

2668 Interview mit P_S2, Z. 22–23; Interview mit P_L3, Z. 101–102; Interview mit 
P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 129–130.

2669 Interview mit P_S2, Z. 17, 39 (in Bezug auf Fernsehmitschnitte, die die Person 
nur im privaten Bereich als zulässig erachtete); Interview mit P_L3, Z. 128 (in 
Bezug auf Sammelwerke).

2670 Vgl. zu dieser Frist: § 53 Abs. 2 Nr. 4 lit. b, Abs. 4 a. E., Abs. 6 UrhG; Interview 
mit P_N5 und Bib_N5, Z. 111–113.
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dass das mit dem Abspeichern und Sammeln ein Problem sein kann, 
aber ich kann da keine Rücksicht darauf nehmen.“2671

Dies gilt insbesondere in Bezug auf die besondere Situation bei Sammel
bänden.2672

„Aber darüber hätte ich jetzt nie nachgedacht, ehrlich gesagt. Also 
wenn ich jetzt ein Buch habe, wo jetzt mehrere Autoren etwas rein
geschrieben haben, mehrere Artikel drin sind, dann hätte ich jetzt 
hemmungslos den ganzen Artikel kopiert. Sofern man das nicht elek
tronisch findet.
Oder wie gesagt, um jetzt das auch mal in Ruhe irgendwo anders lesen 
zu können. Aber darf ich nicht, okay. Habe ich jetzt gelernt.“2673

Insgesamt standen die befragten Personen der Regelung des § 60c 
Abs. 2 UrhG eher abgeneigt gegenüber;2674 es trat großes Unverständnis 
zu Tage.2675

Auch deswegen erscheint es nicht verwunderlich, dass in den Interviews 
angegeben wurde, dass insbesondere in den Geisteswissenschaften, aber 
auch in den Lebens- und Ingenieurwissenschaften die 75 Prozent-Grenze 
bei Werken nicht befolgt werde.2676 Außer Betracht bleiben können dabei 
grundsätzlich die vollständigen Vervielfältigungen von Werken (z.B. DIN-
Normen etc.), die durch gesonderte Vereinbarungen zwischen den Rechts
inhabern und den subskribierenden Institutionen ermöglicht wird.2677 

Ebenfalls nicht zu berücksichtigen sind die vollständigen Nutzungen, die 
Personen bei Werken vornehmen, die weniger als 25 Seiten2678 aufweisen 
und damit als Werke geringen Umfangs gemäß § 60c Abs. 3 UrhG vollstän
dig genutzt werden dürfen.

Trotzdem verbleiben einige Nutzungen, in denen die quantitative Gren
ze von den Normadressaten nicht befolgt wird. Dies wird in den Inter

2671 Interview mit P_G1, Z. 99.
2672 Interview mit P_L3, Z. 126, 128; Interview mit P_IN3, Z. 90; vgl. dazu die 

Darstellungen zu Sammelwerken als Objekt der Privilegierungshandlung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2673 Interview mit P_L3, Z. 128.
2674 Interview mit P_L3, Z. 126: „Ja, dann wäre es natürlich blöd.“
2675 Interview mit P_IN3, Z. 90: „Das ist ja kurios.“ und „Ne, also das ist unrealis

tisch.“
2676 Interview mit P_G1, Z. 99; Interview mit P_G2, Z. 44–46; Interview mit P_L1 

- Teil 2, Z. 31; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.
2677 Interview mit P_IN1, Z. 76.
2678 Interview mit P_L3, Z. 126: 20 Seiten; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.
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views besonders deutlich, wenn auf das rechtswidrige Verhalten von Perso
nen im Kollegenkreis verwiesen wird.2679

 
Die Nichtbefolgung der quantitativen Grenze kann auf mehrere Gründe 
zurückgeführt werden:

Partiell besteht jedenfalls Unkenntnis der rechtlichen Bestimmun
gen.2680

Zweitens steht die fehlende Umsetzbarkeit in technischer und prakti
scher Hinsicht entgegen: Sofern Zugriff auf ein vollständiges Werk ge
währt werde, wäre nach Aussage einer befragten Person – bereits mangels 
IT-Kenntnissen – die Annahme realitätsfremd, dass zunächst vor der Spei
cherung 25 Prozent davon gelöscht würden.2681 Ebenso wird der Aufwand 
als unverhältnismäßig beschrieben, der erforderlich wäre, um den Umfang 
von 75 Prozent eines Sammelbandbeitrags zu bestimmen.2682

Zudem herrschen abweichende Legitimitätsvorstellungen vor: Bereits 
beim Zugang zu bestehendem Wissen wurde festgestellt, dass sich die 
Regelung vor allem aufgrund ihrer quantitativen Begrenzung als unprak
tikabel2683 und insbesondere als nicht schlüssig2684 erweist. Eine befragte 
Person der Geisteswissenschaften verneinte den Nutzen dieser Regelung 
„in der Regel.“2685 Eine andere befragte Person bezeichnete die quantitati
ve Grenze des § 60c Abs. 2 UrhG als „Schwachsinn.“2686

Vor diesem Hintergrund wird auch die Frage nach der Rechtfertigung 
der 75 Prozent-Grenze gestellt.2687 Diese wird umso dringlicher, als die 
Auswirkungen auf den Primärmarkt thematisiert werden: Diese werden 
von den befragten Forschenden als sehr gering eingeschätzt, da bereits 
Zugang zum Werk bestünde.2688 Auch fehle der 75 Prozent-Grenze in 
manchen Fächern die praktische Relevanz, da die Forschungsliteratur oh

2679 Interview mit P_L3, Z. 129–130.
2680 Vgl. dazu bereits oben und Interview mit P_L3, Z. 129–130.
2681 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.
2682 Interview mit P_IN3, Z. 90: „Das wäre ja ein riesen Aufwand, da jetzt 75 % 

herauszusuchen, die ich abspeichere. Also wer würde das machen wollen?“
2683 Interview mit P_S2, Z. 87.
2684 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.
2685 Interview mit P_G3, Z. 71.
2686 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 31.
2687 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15; Interview mit P_L4 und Bib_L4 

- Teil 2, Z. 63; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.
2688 Interview mit P_IN3, Z. 90: „Da passiert ja nichts groß. Die liegen einfach da.“
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nehin in Form von Zeitschriftenbeiträgen vorläge.2689 Auf eine vollständi
ge Vervielfältigung von Büchern, die von Rechtsinhabern befürchtet wird, 
werde dagegen vorrangig bereits aus praktischen Gründen verzichtet: Bei 
vollständiger Relevanz werde das Buch als solches gelesen;2690 und dieser 
Nutzung fehlt die urheberrechtliche Relevanz.

In Bezug auf Forschungsliteratur erscheint die 75 Prozent-Grenze daher 
wenig relevant; in Bezug auf sonstige Forschungsmaterialien erscheint die 
75 Prozent-Grenze nicht umsetzbar. Dies hat jedenfalls negativen Einfluss 
auf die Akzeptanz der Regelung.

 
Zudem zeigen die zahlreichen Umgehungspraktiken, die in den Inter
views geschildert werden, dass auch diese Grenze die Weitergabe von 
Forschungsliteratur nicht verhindert:2691 § 60c Abs. 2 UrhG gestattet die 
Weitergabe von Forschungsliteratur prinzipiell nicht. Während einige be
fragte Personen eine Weitergabe von nach § 60c Abs. 2 UrhG zulässigen 
Vervielfältigungen daher auch kategorisch ausschließen,2692 betonen ande
re, dass eine Weitergabe „ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke“ 
und nur „an Kolleginnen und Kollegen, die [die befragte Person selbst] 
kenne“ erfolge.2693 Eine freie Weitergabe im Internet erfolge jedenfalls 
nicht.2694

Für die eigene Forschungsgruppe mit Mitgliedern an der gleichen For
schungsinstitution gilt insofern eine Ausnahme: Diese Form der Weiterga
be wird jedenfalls als „intern“ und somit als zulässig betrachtet.2695 Diese 
Einschätzung ist insofern richtig, als eine solche Weitergabe mangels Öf

2689 Interview mit P_N2, Z. 83: „Wahrscheinlich ist es dann 100 %. Aber es macht 
keinen großen Anteil von meiner Speicherkapazität aus. Vielleicht kann mich 
das rett...“

2690 Interview mit P_L3, Z. 102.
2691 Nach Ansicht einer forschenden Person ist die quantitative Begrenzung auf 75 

Prozent als Mittel zur Verhinderung einer Weitergabe von Forschungsliteratur 
eingesetzt worden, vgl. Interview mit P_IN1, Z. 94. Dagegen spricht allerdings 
die vollständige Freistellung von Zeitschriftenartikeln in § 60c Abs. 3 UrhG, 
die als Hauptinformationsquelle im Bereich der wissenschaftlichen Forschung 
dienen, vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff der Forschungsliteratur in 
Teil 3 dieser Untersuchung.

2692 Interview mit P_IN2, Z. 25.
2693 Interview mit P_S2, Z. 17.
2694 Interview mit P_S2, Z. 17.
2695 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 

Teil 2, Z. 21; Interview mit P_N2, Z. 107; Interview mit P_IN1, Z. 63–67.
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fentlichkeit keine urheberrechtlich relevante Handlung darstellt und daher 
keiner Privilegierung bedarf.2696

Lediglich eine Person sah darüber hinaus den Austausch von Literatur 
mit Unternehmen als zulässig an.2697 Dies ist allerdings insbesondere da
rauf zurückzuführen, dass eine individuelle Lizensierung im Falle der For
schungsliteratur als unmöglich eingeschätzt wird.2698

Das Verständnis für das Weitergabeverbot ist unter den befragten Perso
nen nicht besonders hoch, was Auswirkungen auf die Effektivität haben 
kann:

„Ne, aber ich finde, das ist ein bisschen wie beim Drogenhandel, ne? 
Also Konsum ist okay, aber Weiterverkaufen ist sozusagen das Prob
lem. Und so ist es ein bisschen bei wissenschaftlichen Publikationen.
Und ja.“2699

Neben der Akzeptanz ist auch die Sanktionserwartung – wie bei den üb
rigen Regelungen auch – mangels Sichtbarkeit der Normverletzung eher 
niedrig:

„Natürlich, wenn ich mir das Buch zu 100 % herunterlade, wird das 
nie jemand merken. Im Zweifelsfalle aber schon die Vorstellung, dass 
das eigentlich etwas ist, was ich nicht tun sollte, hat was Absurdes.“2700

Der Befund der mangelnden Effektivität des § 60c Abs. 2 UrhG liegt also 
nahe.

Fazit

§ 60c Abs. 2 UrhG entspricht nur teilweise den Anforderungen an ein 
zeitgemäßes Wissenschaftsurheberrecht.

 
Die unionsrechtliche Überprüfung ließ in Bezug auf die quantitative Be
grenzung auf 75 Prozent die gleichen Bedenken der Unvereinbarkeit mit 

3.

2696 Vgl. dazu die Darstellungen zum Öffentlichkeitsbegriff in Teil 1 dieser Unter
suchung.

2697 Interview mit P_L3, Z. 60.
2698 Interview mit P_L3, Z. 74.
2699 Interview mit P_G1, Z. 109.
2700 Interview mit P_G4, Z. 135.
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Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL zu Tage treten, wie dies in Bezug auf § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG bereits dargestellt wurde.2701

 
§ 60c Abs. 2 UrhG erweist sich darüber hinaus nicht als praxistauglich:

 
Der Zugang zu bestehendem Wissen2702 sowie die kollaborative For
schung2703 werden allerdings von § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG nur teil
weise – in Bezug auf Zeitschriftenartikel – sichergestellt. Da allerdings 
auch Monografien, Konferenzbandbeiträge, Zeitungsartikel, graue Litera
tur sowie Kapitel aus Lehr- und Fachbüchern eine nicht unwesentliche 
Bedeutung für die Unterrichtung über den Stand der Forschung haben, 
kann dem Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen nur eingeschränkt 
Rechnung getragen werden.2704

 
Auch die Durchführung von Forschung an Ursprungsmaterialien begeg
net angesichts der quantitativen Grenze des § 60c Abs. 2 UrhG – jeden
falls in den Geistes- und Sozialwissenschaften, in denen häufig mit ur
heberrechtlich geschützten Materialien gearbeitet wird – tiefgreifenden 
Bedenken: Eine Vorabfestlegung ist vor einer wissenschaftlichen Analy
se nicht möglich.2705 Eine quantitativ begrenzte Vervielfältigungsbefug
nis ist angesichts der häufig vorgenommenen Digitalisierung praxisfern. 
Positiv hervorzuheben ist vor dem Hintergrund der häufigen Nutzung 
von Archivmaterialien allerdings die Nutzungsmöglichkeit von unveröf
fentlichten Werken.2706 Anders als von der Legislative beabsichtigt, wird 

2701 Vgl. dazu die Darstellungen der unionsrechtlichen Anforderungen im Rah
men der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

2702 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2703 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Überprü
fung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2704 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2705 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2706 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.
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eine Beforschung von Nachlässen dagegen infolge der Regelung in § 60c 
Abs. 2 UrhG nicht erleichtert, da eine Nutzung von Werken im Nachlass 
nicht möglich ist, sofern diese von Personen stammen, die nicht mit der 
verstorbenen Person identisch sind.2707

 
Zugunsten der Kommunikation von Forschung sei positiv hervorgehoben, 
dass die Zweckbestimmung des § 60c Abs. 2 UrhG einer unionsrechtskon
formen Auslegung zugunsten der Darstellung von Forschungsergebnissen 
grundsätzlich zugänglich ist.2708 Trotzdem scheitert eine praktische An
wendung mangels geeigneter privilegierter Nutzungshandlung.2709

 
Zudem begegnet die Regelung tiefgreifenden Bedenken hinsichtlich der 
Rechtssicherheit2710 sowie ihrer Effektivität: Unklar ist diesbezüglich die 
Berechnungsgrundlage für den quantitativen Anteil des § 60c Abs. 2 UrhG; 
mangels Realitätsnähe, Rechtskenntnis und Sanktionsbereitschaft genießt 
die Norm überdies geringe Akzeptanz.2711

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG

Unionsrechtliche Anforderungen

Da § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG lediglich die Datenbanknutzung zu nicht-kom
merziellen Zwecken gestattet und § 87c Abs. 5 UrhG eine Quellenangabe 
vorsieht, steht die Vorschrift mit Art. 9 lit. a Datenbank-RL – jedenfalls 
nach unionsrechtskonformer Auslegung – in Einklang.2712

IV.

1.

2707 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2708 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Über
prüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2709 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Über
prüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2710 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung des 
§ 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2711 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität bei der Überprüfung des § 60c 
Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2712 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 die
ser Untersuchung sowie die Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG 
in diesem Teil der Untersuchung.
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Tatsächliche Anforderungen

Datenbanken finden in der heutigen wissenschaftlichen Forschung sowohl 
in der Literaturrecherche als auch in der tatsächlichen Forschungsarbeit 
Verwendung. Dabei können grundsätzlich urheberrechtlich relevante Nut
zungshandlungen auftreten.2713

Forschung an Datenbanken

Wie bei § 60c UrhG ist eine Nutzung unveröffentlichter Datenbanken 
zwar gemäß § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 UrhG grundsätz
lich zulässig; wegen des Eingriffs in das Urheberpersönlichkeitsrecht ist 
allerdings daneben jedenfalls eine ausdrückliche Einwilligung des Rechts
inhabers erforderlich, wodurch die Regelung an praktischem Nutzen ein
büßt.2714

Kollaborative Forschung

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 UrhG ermöglicht grundsätz
lich kollaborative Forschung an unwesentlichen Teilen der Datenbanken, 
da sich das Ausschließlichkeitsrecht des Datenbankherstellers im Sinne 
des § 87a Abs. 2 UrhG nicht auf die Nutzung unwesentlicher Teile be
schränkt.2715

Der Nutzung wesentlicher Datenbankteile im Rahmen kollaborativer 
Forschung steht allerdings die – unionsrechtlich determinierte2716 – feh
lende Privilegierung der öffentlichen Wiedergabe entgegen.

2.

a.

b.

2713 Derartige Nutzungshandlungen wurden in den Stellungnahmen und den In
terviews nicht ausdrücklich benannt, weshalb eine Evaluation auf Grundlage 
der vorhandenen Datenbasis nicht möglich ist. Viele der Darstellungen zur 
Evaluation des § 60c UrhG sind allerdings auch auf das Datenbankrecht über
tragbar.

2714 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien 
im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG sowie § 60c Abs. 2 und 
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2715 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c 
Abs. 1 UrhG die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2716 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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Die Nachnutzung von Datenbanken durch andere Forschende wird – 
ebenso wie bei § 60c UrhG – durch die quantitative Begrenzung behin
dert.2717

Kommunikation von Forschung

Da § 87c Abs. 1 UrhG lediglich die Vervielfältigung von Forschung privile
giert, ist eine zur Darstellung von Forschung notwendige, öffentliche Wie
dergabe im Rahmen des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 UrhG 
nicht zulässig.2718

Rechtssicherheit

Die Ausführungen zu den Voraussetzungen in § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
zeigten bereits mehrere Auslegungsfragen auf;2719 diese sind für juristische 
Laien nur schwer beantwortbar. Für die durchschnittliche, von der Norm 
adressierte Person scheint daher nicht mehr klar erkennbar zu sein, welche 
rechtlichen Regelungen gelten.2720

Fazit

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG entspricht nur teilweise den 
Anforderungen an ein zeitgemäßes Wissenschaftsurheberrecht.

c.

d.

3.

2717 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit bei der Evaluation des § 60c 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2718 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 87c Abs. 1 UrhG die Darstellungen in Teil 2 
dieser Untersuchung; vgl. zur Darstellung von Forschung allgemein die Dar
stellungen in Teil 3 dieser Untersuchung.

2719 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

2720 Vgl. zu dieser Anforderung die Darstellungen zur Rechtssicherheit in diesem 
Teil der Untersuchung.
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Die derzeitigen Regelungen halten sich zwar grundsätzlich im Rahmen 
der unionsrechtlichen Vorgaben.2721

 
§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG erweist sich allerdings nicht als 
praxistauglich: Zwar ist kollaborative Forschung an unwesentlichen Teilen 
der Datenbank möglich; darüber hinaus gehende Nutzungshandlungen 
in einer urheberrechtlich relevanten Öffentlichkeit, welche im Forschungs
kontext2722 häufig vorliegt, werden – infolge der auf die Vervielfältigung 
beschränkten unionsrechtlichen Vorgabe – allerdings nicht privilegiert.2723 

Damit wird die kollaborative Forschung sowie die Nachnutzung von 
Materialien behindert. Mangels Darstellungsmöglichkeit wird auch dem 
Kommunikationsbedürfnis von Forschenden nicht ausreichend Rechnung 
getragen.2724

Auch erweist sich die Regelung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. 
§ 60c UrhG infolge der zahlreichen, bestehenden Auslegungsfragen nicht 
als rechtssicher: Einem juristischen Laien ist es derzeit nicht möglich, die 
für Datenbanken geltenden Vorschriften klar und eindeutig zu bestimmen 
und sein Handeln danach auszurichten.2725

Ergebnis der Überprüfung

Die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG entsprechen nur 
teilweise den Anforderungen an ein zeitgemäßes Wissenschaftsurheber
recht.

V.

2721 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei der 
Überprüfung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

2722 Vgl. dazu die Darstellungen zum urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbegriff in 
Teil 1 dieser Untersuchung sowie die Darstellungen zur Überprüfung des § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2723 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Überprü
fung von § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.

2724 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Über
prüfung von § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

2725 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung von 
§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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Insbesondere steht den absoluten quantitativen Begrenzungen in §§ 60c 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie 60c Abs. 2 UrhG die Vorgabe der Rechtfertig
barkeit des Anteils in Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL entgegen.2726

 
Die quantitativen Begrenzungen begegnen auch vor dem Hintergrund 
der Beeinträchtigung des Zugangs zu bestehendem Wissen sowie der kol
laborativen Forschung erheblichen Bedenken.2727 Insbesondere erzeugen 
sie nicht die legislativ erhoffte Rechtssicherheit und schwächen mangels 
Übereinstimmung mit den Legitimitätsvorstellungen der Forschenden die 
Effektivität der Regelung.2728

 
Darüber hinaus verhindert die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG mangels Freistellung der öffentlichen Wiedergabe eine ad
äquate Kommunikation von Forschung.2729 Dieser steht auch die Be
schränkung auf einen bestimmt abgegrenzten Personenkreis grundsätzlich 
entgegen.

 
Zentral ist überdies die wahrgenommene Beeinträchtigung der For
schungstätigkeit als solcher durch die grundsätzlich quantitativ begrenzte 
Vervielfältigungsbefugnis des § 60c Abs. 2 UrhG, da diese eine analoge 
wie digitale Kopie von Ursprungsmaterialien zur Bearbeitung in der For
schung verhindert.2730

 
Einzig dem Bedürfnis nach Einzelanerkennung ist durch die notwendige 
Quellenangabe in § 63 Abs. 1 UrhG Rechnung getragen.2731

2726 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei der 
Überprüfung der §§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie 60c Abs. 2 UrhG in 
diesem Teil der Untersuchung.

2727 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur 
kollaborativen Forschung bei der Überprüfung der §§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Nr. 2 sowie 60c Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2728 Vgl. dazu jeweils die Darstellungen zur Rechtssicherheit sowie zur Effektivität 
bei der Überprüfung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2729 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Über
prüfung von § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2730 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der 
Überprüfung von § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.

2731 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in diesem Teil der Unter
suchung.
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Verfassungsrechtliche Implikationen und normative Erwägungen zur 
Evaluation

Die bisherige Überprüfung der Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG ließ eine nur teilweise Übereinstimmung mit den tatsächli
chen2732 Anforderungen zu Tage treten. Vor dem verfassungsrechtlichen 
Hintergrund – insbesondere den Anforderungen, die Eigentumsfreiheit, 
Wissenschaftsfreiheit und das Allgemeine Persönlichkeitsrecht an das ein
fache Recht stellen – ist zum Zwecke der Evaluation zu überprüfen, ob mit 
der Nicht-Befriedigung der Interessen sogleich eine Verfassungswidrigkeit 
der Normen einhergeht.

Da die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG insbesondere 
nicht den tatsächlichen Anforderungen mit unmittelbarem Bezug zur For
schungstätigkeit vollständig Rechnung tragen,2733 liegt ein Schwerpunkt 
der nachfolgenden Ausführungen auf den Auswirkungen auf die Wissen
schaftsfreiheit.

 
Aufgrund der legislativen Einschätzungsprärogative2734 ist eine Verfas
sungswidrigkeit – wie bereits in der Vorbemerkung zum Prüfungsmaßstab 
ausgeführt – nur anzunehmen, wenn die dem Gesetz zugrundeliegenden 
Beurteilungen als unvertretbar anzusehen sind.2735 Dabei gilt es zu beach
ten, dass das BVerfG bei urheberrechtlichen Regelungen, die lediglich das 
Verfügungsrecht einschränken, bisher in keinem Fall einen Verfassungs

C.

2732 Vgl. dazu die Darstellungen zu den tatsächlichen Anforderungen im Rahmen 
der Überprüfung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2733 Vgl. dazu die Darstellungen zum Ergebnis der Überprüfung in diesem Teil der 
Untersuchung.

2734 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schul
funksendungen; Geerlings, GRUR 2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, 
Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, S. 42; aus
führlich dazu: Kirchhof, Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geistigen 
Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: 
Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, 
Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/
Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2735 BVerfG, Urt. v. 01.03.1979 - 1 BvR 532/77, 1 BvR 533/77, 1 BvR 419/78 und 1 
BvL 21/78, BVerfGE 50, 290 (335) – Mitbestimmungsgesetz; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 20 GG Rn. 122.
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verstoß angenommen hat; es bedient sich vielmehr eines sehr zurückhal
tenden Prüfungsmaßstabs.2736

Auch die nachfolgenden Ausführungen nehmen infolge der legislativen 
Einschätzungsprärogative für §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG keine Ver
fassungswidrigkeit an. Zwar ergab die vorstehende Überprüfung, dass die 
Regelungen einigen verfassungsrechtlich grundsätzlich schutzwürdigen In
teressen von Forschenden nicht ausreichend Rechnung tragen. Inwieweit 
verfassungsrechtliche Güter zum Zwecke der praktischen Konkordanz im 
konkreten Fall zur Geltung gebracht bzw. eingeschränkt werden, obliegt 
allerdings der – insoweit verfassungsrechtlich nicht überprüfbaren – Ent
scheidung der Legislative.

Trotzdem enthalten die nachfolgenden Ausführungen einige verfas
sungsrechtliche Implikationen für die künftige Rechtsetzung: Denn die 
Legislative hat, sofern die Regelungen nicht infolge Verfassungswidrigkeit 
von vornherein nichtig sind, bei Ungewissheit der Zielerreichung jeden
falls die weitere Entwicklung zu beobachten und ggf. nachträglich nachzu
bessern.2737 Dies gilt insbesondere, da §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
zunächst zeitlich befristet zur Erprobung des legislativen Konzepts2738 er
lassen wurden (vgl. § 142 Abs. 2 UrhG a.F.); ihre zwischenzeitliche Entfris
tung ersetzt nicht ihre kritische Evaluation (vgl. § 142 UrhG n.F.).

2736 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des 
Urheberrechts, S. 44.

2737 BVerfG, Beschl. v. 18.12.1968 - 1 BvL 5/64, 1 BvL 14/64, 1 BvL 5/65, 1 BvL 
11/65 und 1 BvL 12/65, BVerfGE 25, 1 (13) – Mühlengesetz; BVerfG, Urt. v. 
01.03.1979 - 1 BvR 532/77, 1 BvR 533/77, 1 BvR 419/78 und 1 BvL 21/78, 
BVerfGE 50, 290 (335) – Mitbestimmungsgesetz; BVerfG, Urt. v. 08.04.1997 - 
1 BvR 48/94, BVerfGE 95, 267 (314) – Altschulden der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften der DDR; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG 
Rn. 122.

2738 BVerfG, Beschl. v. 18.12.1968 - 1 BvL 5/64, 1 BvL 14/64, 1 BvL 5/65, 1 
BvL 11/65 und 1 BvL 12/65, BVerfGE 25, 1 (13) – Mühlengesetz; BVerfG, 
Urt. v. 16.03.2004 - 1 BvR 1778/01, BVerfGE 110, 141 (158) – Hundeverbrin
gungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetze; BVerfG, Urt. v. 17.03.2004 - 1 BvR 
1266/00, BVerfGE 110, 177 (194) – Zuweisung des Aufenthaltsortes für Spät
aussiedler; BVerfG, Beschl. v. 18.07.2005 - 2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167 (234) 
– Risikostrukturausgleich; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151.
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Kein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit durch gesetzlich erlaubte 
Nutzungen

Zunächst ist zu prüfen, ob die derzeitigen urheberrechtlichen Regelungen 
unzulässigerweise in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen.

 
Erfasst vom Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG ist „alles, was 
nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung von Wahr
heit anzusehen ist,“2739 insbesondere „die Fragestellung [1] und die Grund
sätze der Methodik [2] sowie die Bewertung [3] des Forschungsergebnisses 
und seine Verbreitung [4]“2740 ebenso wie ein „Wissenschaftspluralismus, 
der dem Wesen der Wissenschaft als einem prinzipiell unabgeschlossenen, 
dialogischen Prozess der Suche nach Erkenntnis entspricht [5].“2741

Diese fünf Aspekte der Wissenschaftsfreiheit erscheinen vor dem Hin
tergrund der nicht befriedigten Interessen an Zugang zu bestehendem 
Wissen, Forschung an Ursprungsmaterialien, kollaborativer Forschung 
und Kommunikation von Forschung grundsätzlich gefährdet.2742 Dies gilt 
insbesondere, da die Wissenschaftsfreiheit anerkanntermaßen auch eine 
leistungsrechtliche Dimension aufweist, die den Staat zu Maßnahmen ver
pflichtet, „die zum Schutz des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums 
unerlässlich sind, weil sie ihnen freie wissenschaftliche Betätigung über
haupt erst ermöglichen.“2743 Zudem gilt die Wesensgehaltsgarantie: Ein 

I.

2739 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) – Jugendge
fährdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, 
BVerfGE 35, 79 (113) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen 
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 
191/71, BVerfGE 47, 327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2740 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

2741 Sondervotum der Richter Dr. Simon und Rupp-v.Brünneck in BVerfG, Urt. 
v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (157) – Teilweise 
Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

2742 Vgl. ausführlich zu diesen Interessen die Darstellungen in Teil 3 dieser Unter
suchung sowie die Darstellungen im Rahmen der Überprüfung der Regelun
gen in diesem Teil der Untersuchung.

2743 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95, 
193 (209) – Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Kem
pen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 186f. und 196; Britz, in: Dreier, 
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staatlicher Akt darf nicht dazu führen, dass die Wissenschaftsfreiheit in 
ihrem Kern angetastet würde.2744

Freie Wahl der Fragestellung?

Zunächst könnte durch die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG die verfassungsrechtlich geschützte Freiheit der Wahl der Fra
gestellung beeinträchtigt sein.

Urheberrechtlich geschützte Forschungsgegenstände in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften

Zwar greifen die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG nicht 
unmittelbar durch Gesetz in die Wahl der Forschungsgegenstände ein; sie 
erzielen allerdings scheinbar eine derartige, mittelbar faktische Wirkung.

Denn den Forschenden muss es grundsätzlich freistehen, unter mög
lichen Forschungsgegenständen entsprechend ihrem Erkenntnisinteresse 
frei zu wählen und ihre wissenschaftliche Fragestellung selbst festzule
gen.2745 Unter den geltenden Bestimmungen verzichten Forschende al
lerdings infolge der fehlenden urheberrechtlichen Privilegierung von be
stimmten Forschungsgegenständen auf die Beforschung bestimmter Mate
rialien.2746

Dies betrifft insbesondere die geistes- und sozialwissenschaftlich For
schenden, deren wissenschaftliches Erkenntnisinteresse sich auf urheber
rechtlich geschützte Gegenstände gemäß § 2 Abs. 2 UrhG erstreckt: So 
können dort unter anderem Texte (ob nun in Romanen, Büchern, Zeitun

1.

a.

Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 12 und 58; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 153; 
Häberle, AöR 1985, 329 (358).

2744 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (122) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE 
93, 85 (95) – Universitätsgesetz Nordrhein-Westfalen; Britz, in: Dreier, Art. 5 
Abs. 3 GG Rn. 43.

2745 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 143; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG 
Rn. 24; Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 99; Starck/Paulus, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2746 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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gen, Zeitschriften oder als Vorträge), Notenausgaben, Abbildungen, Fo
tografien, 3D-Repräsentationen, Drucke,2747, Druckgrafiken,2748 Kunstwer
ke,2749 (audio-) visuelle Medien aus Hörfunk, Fernsehen, Film sowie On
line-Medien möglicher Gegenstand von Forschungsprojekten sein. Die gel
tenden urheberrechtlichen Schrankenregelungen werden allerdings auch 
von Forschenden in Teilbereichen der Natur-, Lebens- und Ingenieurwis
senschaften als Hindernis der Forschungstätigkeit wahrgenommen, inso
fern ihre Forschungstätigkeit der Art nach der Methodik der Geistes- und 
Sozialwissenschaften gleicht.2750 Insbesondere gilt das für die fachhistori
sche Forschung, die jeweils in den Wissenschaftsbereich selbst eingeglie
dert ist, aber spezielle Anforderungen an die Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Materialien stellt, sowie die editorische Forschung.2751

 
Nach Ansicht der Forschenden unproblematisch nutzbar seien lediglich 
Gegenstände, deren urheberrechtliche Schutzfrist bis zum Beginn des For
schungsprojekts abgelaufen ist.2752 Die Schutzdauerregelung in § 64 UrhG 
ermöglicht in diesem Zusammenhang unabhängig von den Regelungen 
in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG eine Beforschung von derartigen 
Forschungsgegenständen.

Besteht allerdings noch urheberrechtlicher Schutz – wie z.B. bei Videos 
und anderen Forschungsgegenständen des 20. und 21. Jahrhunderts2753 

– fühlen sich Forschende auf die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG angewiesen. Da diese durch ihre quantitativen Begrenzungen 
dem Interesse an der Forschung an Ursprungsmaterialien nur unzurei
chend Rechnung tragen – insbesondere kann gemäß § 60c Abs. 2 UrhG 
die häufig unabdingbare, vollständige Vervielfältigung eines urheberrecht
lich geschützten Forschungsgegenstands nicht vorgenommen werden – 

2747 Interview mit P_G4, Z. 5.
2748 Interview mit P_G4, Z. 5.
2749 Interview mit P_G3, Z. 17.
2750 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 

dieser Untersuchung.
2751 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 

dieser Untersuchung.
2752 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 77ff.; Schulze, in: Dreier/Schul

ze, § 2 UrhG Rn. 78ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 94ff.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 45ff.

2753 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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nehmen Forschende die Regelungen als einen mittelbaren Eingriff in ihre 
Forschungsfreiheit wahr.

Ein solcher genügt nach dem modernen Eingriffsbegriff des deutschen 
Grundgesetzes, den das BVerfG jedenfalls seit der Osho-Entscheidung im 
Jahr 20022754 vertritt, für einen Eingriff in ein Grundrecht, da als solcher 
jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den 
Schutzbereich eines Grundrechts fällt, ganz oder teilweise unmöglich 
macht, verstanden wird – und zwar unabhängig davon, ob dies final oder 
unbeabsichtigt, unmittelbar oder mittelbar, rechtlich oder tatsächlich, mit 
oder ohne Befehl und Zwang erfolgt.2755

 
Um die Forschungstätigkeit mit zeitgemäßen Methoden unter schnellem 
Zugriff auf Ursprungsmaterialien durchführen zu können, sind nach An
sicht der Forschenden häufig vollständige Vervielfältigungen von Wer
ken notwendig, in manchen Fällen sogar absolut unerlässlich für die 
Forschungstätigkeit:2756 So bedarf es beispielsweise bei Archivmaterialien 
der Vervielfältigung, um einzelne Archivalien auch außerhalb der Räum
lichkeiten des Archivs einer Untersuchung unterziehen zu können.2757 

Gleiches gilt für Materialien in Museen und anderen kulturellen Einrich
tungen.2758 Auch audiovisuelle Medien, insbesondere Filme und Fernseh
sendungen, die nur einmal ausgestrahlt und seitens des Senders / Con
tent-Anbietenden nicht vorgehalten werden, würden einer Beforschung 
vollständig entzogen, wenn sie nicht seitens der Forschenden vervielfältigt 
werden dürften.2759 Diese drei Beispiele zeigen, dass Vervielfältigungen 
in der Forschung nahezu ausschließlich zum Zwecke der Erforschung 
selbst angefertigt werden, nicht – wie häufig befürchtet – zum Zwecke der 
Ersparnis einer weiteren Anschaffung: Sie sind nach Ansicht der Forschen
den notwendig, um die Forschungstätigkeit am Gegenstand überhaupt 

2754 BVerfG, Beschl. v. 26.06.2002 - 1 BvR 670/91, BVerfGE 105, 279 (303) – Osho.
2755 BVerfG, Beschl. v. 16.12.1983 - 2 BvR 1160/83, 2 BvR 1565/83 und 2 BvR 

1714/83, BVerfGE 66, 39 (60) – Raketen und Marschflugkörper; Starck, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 1 GG Rn. 265.

2756 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der Regelungen des § 60c 
Abs. 2 UrhG bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in diesem Teil der 
Untersuchung.

2757 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2758 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2759 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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ausüben zu können. Dabei erscheine die quantitativ begrenzte Vorabfest
legung aufgrund immer neuer Fragestellungen „fern jedes Forschungsall
tags.“2760

Werden derartige Vervielfältigungen nun durch das urheberrechtliche 
Ausschließlichkeitsrecht verhindert, liegt jedenfalls ein mittelbarer Eingriff 
in die verfassungsrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit vor. Dies ist 
allerdings nicht der Fall: Weder § 60c Abs. 1 Nr. 1 noch Abs. 2 UrhG 
verhindern die wissenschaftliche Forschung; auch machen sie die freie 
Wahl urheberrechtlich geschützter Forschungsgegenstände nicht unmittel
bar durch Gesetz unmöglich.2761 Denn allen Forschenden verbleibt die 
grundsätzliche Möglichkeit der Verhandlung über Nutzungsrechte mit 
dem jeweiligen Rechtsinhaber.2762

 
Auch insoweit die Regelungen faktisch Auswirkungen auf die Ausübung 
der Wissenschaftsfreiheit haben, da sie die Forschenden mittelbar sehr 
stark in der Wahl ihrer Forschungsthemen beeinflussen, halten sie sich 
allerdings im Rahmen des grundsätzlich bestehenden Prognosespielraums 
der Legislative.2763

Zwar führt die urheberrechtliche Rechtslage dazu, dass Gegenstände 
des 20. und 21. Jahrhunderts in der Forschungstätigkeit nur sehr ein
geschränkt in urheberrechtlich relevanter Weise genutzt werden.2764 For
schende der Geistes- und Sozialwissenschaften, die in ihrer Forschungstä
tigkeit mit urheberrechtlich geschützten Materialien arbeiten, beschreiben 
insoweit die Auswirkungen der derzeitigen urheberrechtlichen Restriktio

2760 VHD-Stellungnahme, S. 1.
2761 Vgl. zum Normgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UrhG die Darstellun

gen in Teil 2 dieser Untersuchung.
2762 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge

meinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungsma
terialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2763 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2764 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah
men der Überprüfung von § 60c Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersu
chung.
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nen als „Window of Opportunity“, das die Erforschung von Materialien 
aus dem 19. Jahrhundert ermöglicht, während auf Forschungsprojekte mit 
Gegenständen aus dem 20. und 21. Jahrhundert aufgrund rechtlicher Rah
menbedingungen eher verzichtet wird.2765 Damit wird in Frage gestellt, ob 
die Legislative tatsächlich allen verfassungsrechtlichen Gütern zu bestmög
licher Geltung verholfen hat; eine Verfassungswidrigkeit liegt allerdings – 
auch unter Abwägung aller Umstände – nicht vor.

Denn zum einen ist diese Wahrnehmung zurückzuführen auf die zu
nehmende digitale Transformation und das mobile Arbeiten: War es 
früher nahezu selbstverständlich, das Archivgut oder den Museumsgegen
stand am Ort der Institution zu untersuchen, arbeiten Forschende heutzu
tage vermehrt mit digitalen Abbildern analoger Forschungsgegenstände. 
Da die dazu notwendige Digitalisierung eine urheberrechtlich relevante 
Vervielfältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG 
darstellt, wird das Urheberrecht seitens der Forschenden als Hindernis 
wahrgenommen.2766 Zweifelsohne steht es in seiner derzeitigen Ausgestal
tung einer effizienten und modernen Arbeitsweise entgegen – aufgrund 
des starken Urheberrechtsschutzes, der ebenfalls verfassungsrechtlichen 
Schutz genießt, begründet es allerdings nach Abwägung jedenfalls keine 
Verfassungswidrigkeit.

Auch aus der leistungsrechtlichen Dimension der Wissenschaftsfreiheit 
ergibt sich insofern kein Anspruch auf die Zurverfügungstellung der für 
die Forschung erforderlichen Materialien: Zwar haben Forschende ein 
Recht auf solche staatlichen Maßnahmen auch organisatorischer Art, die 
zum Schutz des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums unerlässlich 
sind, weil sie ihnen freie wissenschaftliche Betätigung überhaupt erst er
möglichen.2767 Dieser Anspruch ist allerdings auf das verfassungsrechtlich 
erforderliche Minimum beschränkt; dies zeigt ein Blick in die Wissen

2765 Interview mit P_G1, Z. 21, 41, 51, 63; Interview mit P_G3, Z. 43, 213; Inter
view mit P_S2, Z. 3; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 53; Interview mit P_N5 
und Bib_N5, Z. 168.

2766 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der Regelungen des § 60c 
Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2767 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95, 
193 (209) – Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Kem
pen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 186f. und 196; Britz, in: Dreier, 
Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 12 und 58; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 153; 
Häberle, AöR 1985, 329 (358).
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schaftsbereiche außerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften: Weder 
können Forschende der physikalischen Grundlagenforschung verlangen, 
dass ihnen seitens des Staates ein Teilchenbeschleuniger am Ort ihrer 
Wahl zur Verfügung gestellt wird; noch können Forschende der Meeres
biologie die Beforschung eines Wals in ihrem Forschungslabor begehren. 
Erstere sind vielmehr auf Verhandlungen mit den jeweiligen Eigentümern 
angewiesen, letzteren ist ihr Wunsch bereits aus Gründen des Tierschutzes 
zu versagen. Bereits vor dem Hintergrund des allgemeinen Gleichheitssat
zes muss für die Forschung an Ursprungsmaterialien in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften Gleiches gelten:2768 Hier besteht überdies in vielen 
Fällen die Möglichkeit einer individuellen Lizensierung zur Einräumung 
der erforderlichen Nutzungsrechte.2769 Seitens der Forschenden besteht 
daher kein Anspruch auf deren gesetzliche Einräumung; sofern eine Lizen
sierung nicht möglich sein sollte, beispielsweise, wenn Rechtsinhaber auch 
durch eine sorgfältige Suche nicht festgestellt oder ausfindig gemacht wer
den können, bestehen im Urheberrecht bereits gesonderte Regelungen, die 
ebenfalls im Bereich der Forschung Anwendung finden.2770 Selbst wenn 
sich auch diese als wenig praxistauglich erwiesen, ist eine Beforschung 
solcher Werke seitens des Staates nicht anderweitig zwingend – unter 
unverhältnismäßigem Rückgriff auf Rechte Dritter – zu ermöglichen.2771

 
Eine Schranke des Urheberrechts, die weitergehende Nutzungen für die 
wissenschaftliche Forschung gesetzlich erlaubte, ist angesichts der grund
sätzlich bestehenden Verhandlungsmöglichkeit nicht erforderlich: Die In
terviews zeigen, dass bereits in der Vergangenheit der die 75 Prozent 
übersteigende Teil des Werkes häufig zum Gegenstand von erfolgreichen 
Verhandlungen gemacht worden ist.2772 Dies gilt allerdings nur, sofern die 
Forschenden urheberrechtliche Grundkenntnisse und Erfahrung in Ver
handlungen mit Rechtsinhabern hatten oder Vertragspartner ein standari

2768 VGH Bayern, Urt. v. 07.04.2003 - 7 B 02.168, juris – Raumausstattung der 
Abteilung für Infektionshygiene der TU; Kempen, in: Epping/Hillgruber, 
Art. 20 GG Rn. 197.

2769 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungs
materialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2770 Vgl. z.B. zu den verwaisten Werken: §§ 61ff. UrhG.
2771 De la Durantaye/Kuschel, ZUM 2019, 694 (703).
2772 Interview mit P_G3, Z. 71.
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siertes Verfahren zur Rechteeinräumung anboten.2773 Nur dann stellten 
individuelle Verhandlungen ein „gleich wirksames, aber das Grundrecht 
nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel“ dar.2774

Dass viele Forschende mangels juristischer Kenntnisse derzeit nicht in 
der Lage sind, derartige Verhandlungen über urheberrechtlich relevante 
Nutzungen zu führen,2775 muss aber nicht zwangsläufig (!) zu einer Erwei
terung der gesetzlich erlaubten Nutzungen führen. Vielmehr ist seitens 
des Staates dafür Sorge zu tragen, dass Forschende in Zukunft zu einer 
Verhandlung über urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen ihrer 
Forschungstätigkeit befähigt werden.2776 Denn in einem solchen Fall ist 
zu erwarten, dass eine gesetzlich erlaubte Nutzung – in den Fällen der Er
reichbarkeit des Rechtsinhabers – in Zukunft nicht mehr erforderlich sein 
wird: Durch Stärkung der Verhandlungsmechanismen kann die derzeit be
stehende Informationsasymmetrie zwischen den verhandelnden Parteien 
in Bezug auf die urheberrechtliche Lage ausgeglichen und den Interessen 
in Bezug auf die Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien in vie
len Fällen angemessener Rechnung getragen werden als mit einer gesetz
lich vorgesehenen Privilegierung. Derartige Verhandlungen sind, wie die 
Praxis der psychologischen Tests sowie der editorischen Forschung zeigen, 
häufig zielführender.2777

Insoweit derzeit noch unzureichende Kenntnis der Forschenden besteht 
oder auch in Zukunft individuelle Verhandlungen trotz Bereitschaft sei
tens der Forschenden in angemessener Zeit wenig erfolgsversprechend2778 

2773 Interview mit P_G3, Z. 71 sowie die Darstellungen zu den Maßnahmen der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der For
schung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2774 BVerfG, Beschl. v. 16.03.1971 - 1 BvR 52/66, 1 BvR 665/66, 1 BvR 667/66 
und 1 BvR 754/66, BVerfGE 30, 292 (316) – Indienstnahme Privater; BVerfG, 
Beschl. v. 20.06.1984 - 1 BvR 1494/78, BVerfGE 67, 157 (176) – G 10-Gesetz; 
BVerfG, Beschl. v. 08.06.2010 - 1 BvR 2011/07 und 1 BvR 2959/07, BVerfGE 
126, 112 (144) – Eingliederung privater Leistungserbringer in den öffentlichen 
Rettungsdienst.

2775 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität der Regelungen in diesem Teil der 
Untersuchung.

2776 Für konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Urheberrechtskompetenz von 
Forschenden vgl. die Darstellungen in Teil 5 dieser Untersuchung.

2777 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungsma
terialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2778 Z.B. befinden sich in Nachlässen auch Werke von Personen, die nicht zwin
gend mit der verstorbenen Person identisch sein müssen, wodurch die Rechts
inhaber-Suche zusätzlich erschwert wird.
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oder erfahrungsgemäß nicht möglich2779 sind, ohne ein Forschungsprojekt 
unangemessen zu verzögern, ist eine gesetzliche Erlaubnis für urheber
rechtlich relevante Nutzungen zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich. Insoweit hält sich die derzeitige Regelung allerdings – wie 
bereits oben festgestellt – im Beurteilungsspielraum der Legislative.2780 

Einzig, wenn eine Erforschung von urheberrechtlich geschützten Materia
lien ohne eine Vervielfältigung absolut unmöglich wäre, stünde die Verfas
sungsmäßigkeit der Regelungen in Frage.2781

 
Losgelöst von einer etwaigen Verfassungswidrigkeit sei an dieser Stelle 
abschließend auf etwaigen Nachbesserungsbedarf hingewiesen, durch den 
den Interessen aller Beteiligten im Wissenschaftsurheberrecht angemes
sener Rechnung getragen werden könnte: Denkbar wäre beispielsweise 
eine urheberrechtliche Schrankenregelung, die in einigen Fällen die voll
ständige Vervielfältigung eines Werkes zum Zwecke der eigenen wissen
schaftlichen Forschung gestattete. Um zu verhindern, dass urheberrecht
liche Regelungen die Wissenschaft in der Wahl ihrer Forschungsgegen
stände einschränken und somit den Kern der grundrechtlich geschützten 
Wissenschaftsfreiheit gefährden, und um die Forschungsfreiheit in Metho
dik und Gegenstand auch in Zukunft zu garantieren, sollte eine Öffnung 
der Wissenschaftsschranken und eine Erweiterung des Nutzungsumfangs 

2779 Z.B. können diese faktisch ab einer gewissen Anzahl an Forschungsgegen
ständen nicht mehr durchgeführt werden. Ein gutes Beispiel hierfür aus der 
jüngsten Vergangenheit sind die Text und Data Mining-Projekte: Sie bedürfen 
großer Mengen an Ursprungsmaterialien, die in urheberrechtlich relevanter 
Weise verarbeitet werden müssen. Zwar existiert inzwischen mit § 60d UrhG 
eine urheberrechtliche Sonderregelung für diese Art der Nutzung; ihr voraus 
gingen allerdings viele Jahre, in denen diese Art der technisch innovativen 
Forschung aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen nicht möglich war.

2780 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2781 Dies wird zum Teil in Bezug auf Fernsehsendungen angenommen, die nach 
einmaliger Ausstrahlung nicht anderweitig vorgehalten werden. Ob dies tat
sächlich der Fall ist und insofern ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit 
vorliegt, bedarf näherer Untersuchungen.
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der Privilegierung in § 60c Abs. 2 UrhG erwogen werden.2782 Die Auswir
kungen auf das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers, die bereits jetzt – 
vor dem Hintergrund des Weitergabeverbots – als sehr gering einzuschät
zen sind,2783 wären in diesem Fall ebenfalls nur gering, da mit diesen Ver
vielfältigungen in vielen Fällen keine Umsatzeinbußen einhergingen.2784 

Dabei sollte die Regelung des § 60g Abs. 1 UrhG2785 – vor dem Hinter
grund der zunehmenden Bestrebungen der digitalisierenden Institutionen, 
ein Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsverbot auszusprechen – jeden
falls aus Gründen der Effektivität der Vorschrift weitgehend beibehalten 
werden: Nur in Fällen, in denen ein derartiges Verbot aus Gründen des 
(postmortalen) Persönlichkeitsschutzes notwendig ist, sollte sich dieses 
durchsetzen.

Sonderfall: Editorische Forschung

Einen Sonderfall der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung stellt 
die editorische Forschung dar, deren Ziel die Wiederveröffentlichung 
annotierten Materials ist. Hier treffen die verfassungsrechtlich geschütz
ten Interessen der Forschenden nicht nur auf die verfassungsrechtlich 
geschützte Eigentumsgarantie des Urhebers, sondern ebenso auf sein ver
fassungsrechtlich verankertes Persönlichkeitsrecht.2786

 
Zwar trat in den Interviews zu Tage, dass viele editorische Forschungspro
jekte unter der derzeitigen Rechtslage nur schwer umsetzbar seien.2787 Die
ser Umstand erscheint aufgrund der überragend wichtigen Bedeutung des 

b.

2782 Vgl. für einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verän
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung.

2783 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ergebnissen der Dokumentenanalyse bei 
der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2784 Diese werden allerdings bei einer Privilegierung der Vervielfältigung von 75 
Prozent von Rechtsinhabern, insbesondere in der Verlagsbranche, befürchtet. 
Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ergebnissen der Dokumentenanalyse zur 
Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 2 dieser Untersuchung.

2785 Hagemeier, in: Ahlberg/Götting, § 60g UrhG Rn. 1ff.; Dreier, in: Dreier/Schul
ze, § 60g UrhG Rn. 1ff.; Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60g UrhG 
Rn. 1ff.; Jani, in: Wandtke/Bullinger, § 60g UrhG Rn. 1ff.

2786 Vgl. zu den verfassungsrechtlichen Positionen allgemein die Darstellungen zu 
Beginn dieses Teils der Untersuchung.

2787 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Überprü
fung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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Schutzes der Persönlichkeit des Individuums allerdings gerechtfertigt.2788 

Denn jedes Individuum hat das Recht, selbst über seine Darstellung in der 
Öffentlichkeit zu entscheiden.2789 Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte 
dürfen nicht zu einer weitreichenden öffentlichen Nutzung ohne Zustim
mung des jeweiligen Rechtsinhabers zur Erstveröffentlichung führen.2790

Auch förderten die Interviews zu Tage, dass Verhandlungen in diesem 
Bereich besonders erfolgsversprechend seien.2791

 
Vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit ergibt sich daher für die 
Legislative kein akuter Handlungsbedarf im Bereich der editorischen For
schung.

Freie Wahl der Methodik?

Durch die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG könnte die 
verfassungsrechtlich geschützte Freiheit der Wahl der Forschungsmetho
dik beeinträchtigt sein.

Denn die Überprüfung der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG hat ge
zeigt, dass die Forschung an Ursprungsmaterialien auch in ihrer kollabora
tiven Ausprägung durch die derzeitigen Regelungen nicht gewährleistet 
ist: Insbesondere § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG wird als Hindernis für die Arbeit 
in Evaluationsgruppen wahrgenommen und könnte insoweit einen unzu
lässigen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit darstellen.

2.

2788 Vgl. zur Bedeutung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts bereits die Darstel
lungen zu Beginn dieses Teils der Untersuchung.

2789 Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 GG Rn. 166ff.; Dreier, in: Dreier, Art. 2 
Abs. 1 GG Rn. 74; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 2 GG Rn. 40; Murswiek/Rixen, 
in: Sachs, Art. 2 GG Rn. 71.

2790 Interview mit P_G2, Z. 28, 117; Interview mit P_G3, Z. 33; Interview mit 
P_G4, Z. 94f. betonen die persönlichkeitsrechtlichen Aspekte.

2791 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungsma
terialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

C. Verfassungsrechtliche Implikationen und normative Erwägungen zur Evaluation

529

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:42
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


 
Die Forschung an Ursprungsmaterialien2792 und in Gemeinschaft mit an
deren Forschenden2793 steht grundsätzlich unter verfassungsrechtlichem 
Schutz: Forschende sind in der Wahl ihrer Methodik grundsätzlich frei;2794 

auch sollte ihnen die Arbeit in Forschungsgruppen ermöglicht werden, da 
die arbeitsteilige Zusammenarbeit dem Wesen der modernen Forschung 
entspricht.2795

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG erwies sich insofern bei der Nutzung urheber
rechtlich geschützter Materialien in Evaluationsgruppen als unzureichend: 
Die gemeinsame Arbeit erfordert nach Ansicht der Forschenden die 
vollständige Kenntnisnahme des jeweiligen Forschungsgegenstands; eine 
quantitativ auf 15 Prozent begrenzte Nutzungsmöglichkeit reicht nicht 
aus.2796

Doch auch dies begründet keine Verfassungswidrigkeit der Norm. Denn 
zur Vorbereitung der gemeinsamen Erarbeitung von Erkenntnissen am 
Forschungsgegenstand2797 steht den Forschenden in vielen Fällen vor 
der beabsichtigten Nutzung die Möglichkeit der Verhandlung mit dem 
Rechtsinhaber offen: Sie können sich grundsätzlich um die Einholung 
von Nutzungsrechten bemühen.2798 Eine vollständige gesetzliche Privile
gierung der urheberrechtlich relevanten Nutzung ist daher nicht erforder
lich; sie hielte sich allerdings – de lege ferenda – in Einschränkung der 
das Urheberrecht schützenden Eigentumsgarantie2799 aufgrund der überra

2792 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG 
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138.

2793 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 25; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/
Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2794 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) – 
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

2795 Vgl. dazu die Darstellungen in Teil 1 sowie zur kollaborativen Forschung in 
Teil 3 dieser Untersuchung.

2796 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2797 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah
men der Überprüfung von § 60c Abs. 1 Nr. 1 und § 60c Abs. 2 UrhG in diesem 
Teil der Untersuchung.

2798 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in 
diesem Teil der Untersuchung sowie die Darstellungen zu den Maßnahmen 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der 
Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2799 Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 71; Axer, in: Epping/Hillgruber, Art. 14 GG 
Rn. 48; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 8; Papier/Shirvani, in: Maunz/
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genden Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit in dem verfassungsrechtlich 
gewährten Beurteilungsspielraum der Legislative.2800

Freie Bewertung des Forschungsergebnisses?

Auch die verfassungsrechtlich grundsätzlich geschützte Freiheit der Bewer
tung von Forschungsergebnissen erscheint vor dem Hintergrund der vor
liegenden Überprüfung durch die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG beeinträchtigt.

Zwar ist heute das Bedürfnis zur Bereitstellung von Ursprungsmateriali
en noch eher gering ausgeprägt; bereits zum heutigen Zeitpunkt steht aber 
fest, dass die Überprüfung von Forschung im Rahmen des Peer Review-
Prozesses seitens der Forschenden jedenfalls eines vollständigen Zugriffs 
auf das zu begutachtende Material bedarf.2801 Ein solcher kann mittels 
§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG allerdings aufgrund der quantitativen Begrenzung 
nicht hergestellt werden, da § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG nur eine Vervielfäl
tigung sowie öffentliche Zugänglichmachung von 15 Prozent der zugrun
deliegenden Forschungsgegenstände ermöglicht; insofern kann effektive 
Qualitätsüberprüfung nach Ansicht der Forschenden nicht stattfinden.2802

Auch hier steht der Legislative allerdings wiederum ein Einschätzungs
spielraum zur Abwägung zwischen Eigentumsgarantie und Wissenschafts
freiheit zu, der rechtlich nur eingeschränkt überprüfbar ist.2803 Mit der 

3.

Dürig, Art. 14 GG Rn. 314; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, 
Art. 14 GG Rn. 149; Bryde/Wallrabenstein, in: Münch/Kunig, Art. 14 GG 
Rn. 38; Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken 
des Urheberrechts, S. 42.

2800 Vgl. für einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verän
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung.

2801 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.

2802 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.

2803 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
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quantitativ begrenzten Privilegierung hält sich die Legislative jedenfalls 
innerhalb dieses Rahmens.

 
Denkbar wäre zwar grundsätzlich auch eine individuelle Lizensierung 
der Materialien seitens der Rechtsinhaber zugunsten der Forschenden, 
die schließlich die Qualitätsüberprüfung durchführen. Vorbild könnten 
insoweit die Bestrebungen der psychologischen Testforschung sein, die 
beim Einsatz von Tests im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte 
bereits Nutzungsrechte bei dem jeweiligen Rechtsinhaber erwerben, um 
diese anschließend rechtssicher im Rahmen des Projekts für Testteilneh
mende vervielfältigen zu können.2804 Diese Situation gilt allerdings nur 
für Forschungsgegenstände entsprechend, zu denen vor Aufnahme des 
Forschungsprojekts noch kein Zugang besteht, weshalb eine Kontaktauf
nahme mit dem Rechtsinhaber zur Durchführung der Forschung ohnehin 
erforderlich ist; in einem solchen Fall kann im Rahmen der Verhandlun
gen auch eine Einräumung von Rechten für Nutzungshandlungen im 
Rahmen der Qualitätsüberprüfung erfolgen. Eine Vielzahl der Forschungs
projekte bedient sich allerdings auch solcher Materialien, zu denen bereits 
Zugang besteht, z.B. Materialien aus dem Bestand der universitären Biblio
thek oder Mediathek sowie aus dem Internet, wobei die beschriebene 
Vorgehensweise unmöglich erscheint.2805

Da derzeit der Peer Review-Prozess zum Zwecke der Qualitätsverbesse
rung fast ausschließlich „blind“, d.h. ohne Kenntnis des Begutachtenden 
sowie Begutachteten stattfindet, ist auch nicht zu erwarten, dass derarti
ge individuelle Vertragsbestrebungen erfolgreich sein werden. Denn in 
einem solchen Fall wäre ein Vertragsschluss zugunsten eines bis zuletzt 
unbekannten Dritten notwendig.2806 Angesichts der Vielzahl an Qualitäts
überprüfungen – jedem Forschungsprojekt folgt derzeit mindestens ein 
Peer Review-Prozess nach – erscheint ein solches Vorgehen daher nicht 

Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2804 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi
gung des Interesses an der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

2805 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2806 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.
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geeignet, die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke im Rahmen 
der Qualitätsüberprüfung von Forschung sicherzustellen.

 
Erwogen werden könnte allerdings eine legislative Regelung zur vollstän
digen Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien zum Zwecke der 
Qualitätsüberprüfung; eine solche wäre unter Abwägung der Gewährleis
tungen der Wissenschaftsfreiheit sowie der Eigentumsgarantie auch ver
hältnismäßig im engeren Sinne:

So ist der Kreis der Qualitätsüberprüfenden in der Regel eng umgrenzt; 
üblicherweise werden weniger als 5 Begutachtende zur Qualitätsüberprü
fung im Rahmen des Peer Review-Verfahrens bestimmt; die Auswirkun
gen auf das Recht des Urhebers sind damit als gering einzuschätzen.2807 

Zudem ist es derzeit bereits Usus, Materialien, die zum Zwecke der Qua
litätsüberprüfung zur Verfügung gestellt werden, nach Begutachtung zu 
löschen.2808 Die Verwertungsmöglichkeiten werden daher infolge einer 
Weiternutzung der Materialien bzw. unrechtmäßigen Weitergabe „unter 
der Hand“ voraussichtlich nicht eingeschränkt.2809

Entscheidend ist schließlich die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit in 
ihrer Ausprägung der Wahl der Fragestellung, die bereits zuvor dargestellt 
wurde:2810 Denn eine fehlende Nutzungsmöglichkeit im Rahmen der Qua
litätsüberprüfung kann Auswirkungen auf die Wahl der Forschungsgegen
stände zeitigen. Was nicht zum Zwecke der Überprüfung zur Verfügung 
gestellt werden kann, wird nicht erforscht.2811 Dieser Effekt wird in allen 
Disziplinen dadurch verschärft, dass Forschungsförderungen sowie die Pu
blizierbarkeit von Manuskripten verstärkt von Reproduzierbarkeitskriteri
en abhängig gemacht werden. In der geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Forschung gewinnt diese Überlegung insofern an zusätzlicher Brisanz, 
als der Forschungsgegenstand in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
noch häufiger als in den übrigen Wissenschaftsbereichen urheberrechtlich 

2807 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung im Rahmen kollaborativer 
Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2808 Vgl. dazu die Darstellungen zur Löschung im Rahmen der Qualitätssicherung 
von Forschung bei kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2809 Interview mit P_S2, Z. 63.
2810 Vgl. dazu die Darstellungen zur freien Wahl der Fragestellung in diesem Teil 

der Untersuchung.
2811 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Qualitätssicherung in Teil 3 dieser 

Untersuchung sowie das Interview mit P_G1, Z. 21, 41, 43, 45, 51, 53, 63; 
Interview mit P_G3, Z. 43, 213; Interview mit P_S2, Z. 3; Interview mit P_S3 - 
Teil 1, Z. 53; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 168.
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geschützt ist.2812 Sofern dieser urheberrechtliche Schutz dazu führt, dass 
die erforderliche Qualitätsüberprüfung nicht mehr stattfinden kann, steht 
die verfassungsrechtliche Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit in Fra
ge.2813 Diesbezüglich ist allerdings ebenfalls auf die obenstehenden Aus
führungen zu verweisen: Es besteht auch hier grundsätzlich die theoreti
sche Möglichkeit zur individuellen Verhandlung mit den Rechtsinhabern.

 
Angesichts der künftigen Ausweitung der allgemeinen Replizierbarkeits
bestrebungen2814 erscheint auch eine gesetzlich erlaubte, vollständige Nut
zung urheberrechtlich geschützter Materialien gerechtfertigt. Auf diese 
Weise kann eine solide Qualitätsüberprüfung in der Forschung – auch bei 
Projekten mit zeitgenössischen Materialien – sichergestellt werden.2815

Erwogen werden sollte daher die Aufhebung der quantitativen Grenze 
und eine Ausweitung des Privilegierungstatbestands auf bis zu 100 Pro
zent2816 sowie ggf. eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Löschung der Ma
terialien nach Abschluss des Peer Review-Begutachtungsprozesses zur Ver
hinderung der Nachnutzung ohne Beteiligung des Urhebers bzw. Rechts
inhabers. Um die Replizierbarkeit auch außerhalb von Peer Review-Ver
fahren sicherzustellen, könnte zudem eine Ausweitung des privilegierten 
Personenkreises und eine allgemeine Verfügbarmachung von Forschungs
materialien zu Zwecken der Qualitätssicherung erwogen werden.2817 Au
ßerdem sind außerrechtliche Maßnahmen denkbar, die zu individuellen 
Verhandlungen über Nutzungsrechte befähigen.2818 Denn nur, wenn For
schende keine ausreichenden Fähigkeiten in Bezug auf Verhandlungen 

2812 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 77ff.; Schulze, in: Dreier/Schul
ze, § 2 UrhG Rn. 78ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 94ff.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 45ff.

2813 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 14, 15, 17, 23, 25; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 94; 
Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2814 Von Forschenden wird zunehmend die Überprüfbarkeit ihrer Forschungser
gebnisse gefordert; vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung durch 
kollaborative Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2815 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.

2816 Vgl. dazu die Vorschläge für einen veränderten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser 
Untersuchung.

2817 Vgl. für konkrete Vorschläge die Darstellungen in Teil 5 dieser Untersuchung.
2818 Vgl. für konkrete Vorschläge die Darstellungen in Teil 5 dieser Untersuchung.
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über Nutzungsrechte entwickelt haben, bedarf es einer gesetzlich erlaub
ten Nutzung zum Zwecke der Qualitätsüberprüfung.2819

Freie Verbreitung des Forschungsergebnisses?

Auch die fehlende Privilegierung des Rechts der öffentlichen Wiedergabe 
in § 60c UrhG begründet keinen Eingriff in die grundrechtlich garantier
te Wissenschaftsfreiheit. Zwar können weder § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
noch § 60c Abs. 2 UrhG dem Interesse an Kommunikation von Forschung 
Rechnung tragen, da beide die öffentliche Wiedergabe nicht privilegie
ren.2820 Auch diesbezüglich hat die Legislative allerdings zulässigerweise 
von dem ihr grundsätzlich zustehenden Beurteilungsspielraum Gebrauch 
gemacht.2821

Sie ging dabei davon aus, dass Forschende zur Darstellung ihrer For
schungsergebnisse insbesondere vom urheberrechtlichen Zitatrecht Ge
brauch machen könnten. Wie die Ergebnisse der Interviewstudie aller
dings nahelegen, trägt das Zitatrecht dem Interesse nur unzureichend 
Rechnung: Vielmehr erfolgen Darstellungen auch zu Illustrationszwe
cken.2822 Da Forschende infolge dieser Rechtslage auf eine Nutzung urhe
berrechtlich geschützter Materialien verzichten, geht damit ein faktischer 
Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit einher.2823 Dies gilt insbesondere in 
den Wissenschaftsbereichen, in denen die Darstellung des Forschungsge

4.

2819 Vgl. für einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verän
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung sowie für Maßnahmen 
zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz die Darstellungen in Teil 5 dieser 
Untersuchung.

2820 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung von § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2821 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2822 Vgl. dazu die Darstellungen zur Präsentation auf wissenschaftlichen Konferen
zen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2823 BGH, Urt. v. 10.01.2019 - I ZR 267/15, GRUR 2019, 813 (818) – Cordoba II; 
Schulz, in: Ahlberg/Götting, § 51 UrhG Rn. 13; Dreier, in: Dreier/Schulze, 
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genstands im Rahmen von Konferenzpräsentationen als essentiell angese
hen wird.2824

Dieser Eingriff ist mittels anderer verfassungsrechtlicher Güter zu recht
fertigen. Insoweit allerdings die die urheberrechtlichen Verwertungsrech
te im Allgemeinen garantierende Eigentumsgarantie in das Feld geführt 
wird, ist zu berücksichtigen, dass auch ihr durch entsprechende Inhalts- 
und Schrankenbestimmungen seitens der Legislative Grenzen gesetzt wer
den können.2825

Zwar reicht die leistungsrechtliche Dimension der Wissenschaftsfreiheit 
nicht so weit, als dass sie eine Möglichkeit zur öffentlichen Wiedergabe 
urheberrechtlich geschützter Materialien durch Forschende ohne Zustim
mung des Urhebers von der Legislative zwingend forderte. Insofern kann 
eine Verfassungswidrigkeit die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG nicht 
angenommen werden.

Als wertentscheidende Grundsatznorm verpflichtet Art. 5 Abs. 3 GG 
allerdings den Staat, für die Idee einer freien Wissenschaft einzustehen 
und an ihrer Verwirklichung mitzuwirken.2826 Dies schließt auch mit ein, 
dass wissenschaftliche Kommunikation bestmöglich zur Geltung gebracht 
wird.

Im Rahmen der Evaluation sollte – auch wenn eine Verfassungswidrig
keit vorliegend aufgrund des Beurteilungsspielraums der Legislative nicht 
angenommen wird – erwogen werden, auch die öffentliche Wiedergabe 

§ 51 UrhG Rn. 3; Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 27; 
Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 51 UrhG Rn. 3.

2824 Vgl. dazu die Darstellungen zur Präsentation auf wissenschaftlichen Konferen
zen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2825 BVerfG, Beschl. v. 18.02.2009 - 1 BvR 3076/08, BVerfGE 122, 374 (391) 
– Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009; BVerfG, Beschl. v. 02.03.1999 - 1 BvL 
7/91, BVerfGE 100, 226 (241) – Denkmalschutz; Axer, in: Epping/Hillgruber, 
Art. 14 GG Rn. 85; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 36ff.; Wieland, in: 
Dreier, Art. 14 GG Rn. 144ff.; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG 
Rn. 429ff.; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG Rn. 230f.; 
Bryde/Wallrabenstein, in: Münch/Kunig, Art. 14 GG Rn. 107f.

2826 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112ff.) 
– Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes; 
BVerfG, Beschl. v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE 
93, 85 (95) – Universitätsgesetz Nordrhein-Westfalen; BVerfG, Beschl. v. 
24.06.2014 - 1 BvR 3117/07, BVerfGE 136, 338 (362) – Organisatorische Aus
gestaltung der Medizinischen Hochschule Hannover; Kempen, in: Epping/Hill
gruber, Art. 5 GG Rn. 186; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG 
Rn. 472; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 133, 144; Häberle, AöR 1985, 
329 (358).
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urheberrechtlich geschützter Materialien zum Zwecke der Darstellung von 
Forschung zu privilegieren.2827 Damit würde Forschenden ermöglicht wer
den, unter Rückgriff auf urheberrechtlich geschütztes Material (insbeson
dere Abbildungen) Zwischenstände und Arbeitsergebnisse in institutions
internen Forschungsgruppen und institutionsübergreifenden Workshops, 
auf Konferenzen jeglicher Größe und auf Publikumsveranstaltungen zu 
Referenz- und Illustrationszwecken zu präsentieren. Denn vor dem Hinter
grund der verfassungsrechtlichen Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit soll
te ein Verzicht auf deren Darstellung so gering wie möglich gehalten wer
den.2828

Dabei sind selbstverständlich die Interessen des Urhebers, insbesondere 
sein verfassungsrechtlich schutzwürdiges Interesse am Schutz seiner eige
nen Ausführungen, auch und insbesondere im wissenschaftlichen Kontext 
zu wahren. Dies kann allerdings auch bei der Privilegierung der öffentli
chen Wiedergabe durch die Benennung des Urhebers in § 63 UrhG sicher
gestellt werden.2829 Sofern geltend gemacht wird, dass infolge der jeder
zeitigen Fotografiermöglichkeit durch Konferenzteilnehmende auf derarti
gen Veranstaltungen ein hohes Missbrauchspotential bestehe und somit 
das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers durch eine derartige gesetzlich 
erlaubte Nutzung unangemessen beeinträchtigt würde, kann diese mittel
bare Beeinträchtigung zwar grundsätzlich in einer urheberrechtlichen Ab
wägung berücksichtigt werden.2830 Eine Zurechenbarkeit des Verhaltens 
Dritter zu der grundsätzlich gesetzlich erlaubten Nutzung durch Forschen
de verbietet sich allerdings; zur Unterbindung derartigen Verhaltens sind 
entsprechende Vereinbarungen zwischen den Konferenzveranstaltenden 
und den Teilnehmenden ausreichend.2831

2827 Vgl. für einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu § 60c UrhG-E 
in Teil 5 dieser Untersuchung.

2828 Vgl. zum Schutzgehalt der Wissenschaftsfreiheit im Allgemeinen die Darstel
lungen zu Beginn dieses Teils der Untersuchung.

2829 Vgl. zur Einzelanerkennung die Darstellungen in diesem Teil sowie Teil 3 
dieser Untersuchung.

2830 Vgl. zum Fotografieren auf Konferenzen die Darstellungen zur Kommunikati
on von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2831 Da es sich vorliegend um eine urheberrechtliche Untersuchung handelt, bleibt 
diese rechtliche Gestaltungsmöglichkeit im Folgenden weitgehend außer Be
tracht.
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Freier dialogischer Prozess der Suche nach Erkenntnis?

Durch die nur eingeschränkte Befriedigung des Interesses an Zugang 
zu bestehendem Wissen erscheint schließlich der verfassungsrechtlich ge
schützte Wissenschaftspluralismus gefährdet, der dem Wesen der Wissen
schaft als einem prinzipiell unabgeschlossenen, dialogischen Prozess der 
Suche nach Erkenntnis entspricht.“2832

Die vorstehende Überprüfung ergab, dass die quantitativen Begrenzun
gen in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG in der Regel weder für die 
Weitergabe von Forschungsliteratur noch für die Abspeicherung bzw. 
den Ausdruck digital vorliegender Forschungsliteratur geeignet sind.2833 

Dies betrifft insbesondere die Geisteswissenschaften, die hinsichtlich des 
Zugangs zu bestehendem Wissen eine Sonderrolle einnehmen: Anders als 
die anderen Wissenschaften nutzen sie zur Information über den Stand der 
Forschung überproportional häufig Monografien, Konferenzbandbeiträge, 
Zeitungsartikel, graue Literatur sowie Kapitel aus Lehr- und Fachbüchern 
und Sammelbänden.2834 Diese fallen meist nicht unter die vollständige 
Privilegierung des § 60c Abs. 3 UrhG, sondern sind nur in quantitativ 
begrenztem Umfang im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 bzw. Abs. 2 UrhG 
nutzbar.2835

Eine Vervielfältigung von Forschungsliteratur bei deren Weitergabe 
wird dabei seitens der Forschenden – anders als im Fall der Beforschung 
von Ursprungsmaterialien – nicht als unumgänglich beschrieben.2836 Aller
dings fordern auch die in den Interviews zu Tage tretenden Arten der 
Zusammenarbeit notwendige, urheberrechtlich relevante Nutzungshand
lungen: So zeigen die Interviews, dass im Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung Hilfskräfte bei der Literaturrecherche eingesetzt werden, wes

5.

2832 Sondervotum der Richter Dr. Simon und Rupp-v.Brünneck in BVerfG, Urt. 
v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (157) – Teilweise 
Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Gesetzes.

2833 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen 
im Rahmen der Überprüfung der Regelungen in diesem Teil der Untersu
chung sowie Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 
Teil 1, Z. 15; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.

2834 Interview mit P_G1, Z. 10–11; Interview mit P_G3, Z. 166f.; Interview mit 
P_G4, Z. 21, 23; vgl. dazu auch die Darstellungen zum Zugang zu bestehen
dem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

2835 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UrhG in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2836 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen bei 
der Forschung an Ursprungsmaterialien in diesem Teil der Untersuchung.
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halb in diesem Zusammenhang urheberrechtlich relevante Nutzungshand
lungen (auf Servern oder im E-Mail-Verkehr) notwendig sind.2837 Gleiches 
gilt für die Zusammenarbeit von Forschenden, die laut der Aussagen 
in den Interviews häufig durch Verbreitung urheberrechtlich geschützter 
Materialien in der digitalen Bibliothek einer anderen Person per E-Mail 
mit Literatur versorgt werden.2838 All diese Nutzungen stellen „auf wissen
schaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhende […] Verhaltensweisen […] bei 
der Suche nach Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe“ dar, die 
grundsätzlich verfassungsrechtlich schutzwürdig sind.2839

 
Vor diesem Hintergrund stellt sich erneut die Frage nach dem Vorlie
gen eines unverhältnismäßigen Eingriffs in die grundrechtlich garantier
te Forschungsfreiheit durch die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG. Auch hier liegt ein solcher – wegen der neben den gesetz
lichen Privilegierungen in der Regel bestehenden Möglichkeit zur indivi
duellen Nutzungsrechtsvereinbarung mit dem Urheber bzw. jeweiligen 
Rechtsinhaber – nicht vor. Es handelt sich lediglich um Ermöglichungs
normen für die Wissenschaft. Wenngleich der Umfang von 15 Prozent 
im Rahmen kollaborativer Forschung sowie der Umfang von 75 Prozent 
im Rahmen individueller Forschung zum Teil als nicht zweckmäßig wahr
genommen wird, hält sich die Legislative damit in dem ihr zustehenden 
Beurteilungsspielraum. Denn sowohl individuelle als auch kollaborative 
Arbeit in der wissenschaftlichen Forschung bleibt grundsätzlich möglich; 
auch hier besteht die theoretische Möglichkeit der individuellen Verhand
lung.

Zwar existieren derartige Bestrebungen zur individuellen Verhandlung 
mit Rechtsinhabern – anders als bei Ursprungsmaterialien – bei Publika
tionen und Forschungsliteratur derzeit nicht.2840 Es gibt aber bereits Infra
struktur, die diese Rechtseinräumung ermöglicht. Dass diese bestehenden 

2837 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

2838 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

2839 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (11f.) – Jugend
gefährdende Schriften; Bethge, in: Sachs, Art. 5 GG Rn. 206; Starck/Paulus, in: 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2840 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Möglichkeiten derzeit von den Forschenden nicht flächendeckend genutzt 
werden, ist der Legislative nicht zurechenbar.2841

Auch kann eine Linkversendung2842 in Bezug auf Forschungsliteratur 
insoweit eine angemessene Alternative darstellen, als die empfangende 
Person infolge einer institutionellen Subskription Zugriff auf das Werk 
und die Weitergabe durch Linkversendung keine Auswirkungen auf den 
Primärmarkt hat.2843 Mangels Verfügbarkeit digitaler Ressourcen und so
fortiger Verfügbarkeit ist sie wertungsmäßig allerdings nicht mit der Be
reitstellung auf einem Forschungsgruppenserver gleichzusetzen.

Zudem sind bei der Abwägung die Regelungen der bestehenden Lizenz
verträge miteinzubeziehen: Hat eine Institution ein Werk lizensiert, sehen 
die Lizenzverträge die Nutzung durch alle der Institution Angehörige 
vor.2844 Für die Nutzung innerhalb einer universitären Forschungsgruppe 
wäre daher in Bezug auf diese Werke keine gesetzliche Erlaubnis erfor
derlich; gleiches gilt bei institutionsübergreifenden Forschungsgruppen, 
wenn die andere Institution das Werk ebenfalls subskribiert hat. Der im 
Rahmen der Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft beschrie
bene Musterlizenzvertrag2845 sieht darüber hinaus auch die Weitergabe an 
Dritte außerhalb der eigenen Einrichtung vor – auch in diesem Fall bedarf 
es daher nicht des Rückgriffs auf eine gesetzlich erlaubte Nutzung.2846 

Trotzdem sehen bei weitem nicht alle Rechtsinhaber derartige Regelungen 
in ihren Lizenzverträgen vor, was eine gesetzlich erlaubte Nutzung wie 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dennoch erforderlich erscheinen lässt.2847

2841 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen 
in Teil 3 dieser Untersuchung.

2842 Diese wird derzeit bereits in den Lebenswissenschaften praktiziert, vgl. Inter
view mit P_L3, Z. 136.

2843 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2844 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2845 Abrufbar unter: https://www.nationallizenzen.de/tools/al-musterlizenz.
2846 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi

gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
2847 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi

gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Die Forschungsfreiheit bleibt in ihrem Kern2848 auch insofern unangetas
tet, als die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG technisch nur 
schwer umsetzbar sind und im kollaborativen Zusammenhang mangels 
Möglichkeit der Vorabfestlegung durch einen Dritten infolge eines Ver
zichts auf die Inanspruchnahme der Privilegierung vollständig an Wirk
samkeit einbüßen.2849

Zwar erscheint insbesondere für Forschende der Geisteswissenschaften 
eine individuelle Lizensierung für über die gesetzliche Privilegierung hi
nausgehende Anteile mangels der Vielzahl genutzter Quellen und der 
damit verbundenen Vielzahl an Rechtsinhabern nahezu ausgeschlossen, 
sodass vor diesem Hintergrund eine Verfassungswidrigkeit der Norm an
genommen werde könnte.2850 Aus der leistungsrechtlichen Dimension der 
Forschungsfreiheit ergibt sich allerdings kein Anspruch auf vollständige 
Privilegierung.2851

 
Vor dem Hintergrund des Interesses an Weitergabe von Forschungslitera
tur könnte dennoch – in verfassungsrechtlich zulässiger Weise – erwogen 
werden, die quantitative Grenze des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG durch eine 
Erforderlichkeitsschwelle zu ersetzen und auf diese Weise den Urheber 
bzw. den Rechtsinhaber durch den gesetzlich vorgesehenen Vergütungsan
spruch in Zukunft an den Nutzungshandlungen zu beteiligen.2852 Damit 
würde im Rahmen der Zusammenarbeit von Forschenden eine vollstän
dige Nutzung von Werken unabhängig von den Ausnahmen in § 60c 

2848 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 
(122) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen Vorschalt-Ge
setzes; BVerfG, v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE 
93, 85 (95) – Universitätsgesetz Nordrhein-Westfalen; Britz, in: Dreier, Art. 5 
Abs. 3 GG Rn. 43. Vgl. zur Wahrnehmung von Forschenden die Darstellungen 
zur Evaluation von § 60c Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 UrhG und § 60c Abs. 1 Nr. 2, 
Abs. 3 UrhG sowie § 60c Abs. 2 und 3 UrhG in Teil 3 dieser Untersuchung.

2849 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen im Rahmen 
der Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

2850 Vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff der Forschungsliteratur sowie den 
Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des In
teresses an der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 2 dieser Untersu
chung.

2851 Vgl. zur leistungsrechtlichen Dimension die Darstellungen zur Wissenschafts
freiheit zu Beginn dieses Teils der Untersuchung.

2852 Vgl. für einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verän
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung.
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Abs. 3 UrhG und eine Steigerung der Einnahmen aus der gesetzlich vorge
sehenen Vergütung ermöglicht, wobei ersteres insbesondere die Forschung 
in den Geisteswissenschaften fördern würde.2853

Auch wäre – angesichts des zunehmenden Einflusses des europäischen 
Öffentlichkeitsbegriffs auf das deutsche Urheberrecht – eine Auswei
tung des bestimmt abgegrenzten Kreises von Personen in § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG denkbar: Infolge des agilen Projektkontexts im wissenschaft
lichen Bereich ist der zu erreichende Personenkreis lediglich bestimm
bar.2854 Da es sich teilweise mangels individueller Bekanntschaft der Pro
jektmitarbeitenden um eine Öffentlichkeit im urheberrechtlichen Sinne 
handelt, ist zu überlegen, ob die Privilegierung der öffentlichen Zugäng
lichmachung auf einen bestimmbar abgegrenzten Kreis an Personen aus
zuweiten ist.2855 Dabei sind die Auswirkungen auf das Verfügungsrecht des 
Urhebers bzw. Rechtsinhabers zu beachten.2856

Ebenso wäre – angesichts der zur Unterrichtung über den Stand der For
schung genutzten Literatur – eine quantitative Ausweitung des § 60c UrhG 
denkbar.2857

Durch diese Änderungen würde auch berücksichtigt, dass bei wis
senschaftlicher Literatur eine andere Interessenlage als im Übrigen vor
herrscht: Die Diskussion um die Sozialbindung des Urhebers wird in 
der Regel durch die sich diametral gegenüberstehenden Interessen der 
Schöpfenden an der Herrschaft über ihr Werk sowie die Interessen der All
gemeinheit an der Nutzung des Werkes bestimmt.2858 Diese Situation wird 
in Bezug auf wissenschaftliche Literatur in zweifacher Weise modifiziert:

Geht man zunächst davon aus, dass die Rechte am wissenschaftlichen 
Werk noch beim originären Urheber liegen, ist zu berücksichtigen, dass 
der wissenschaftliche Urheber – noch eher als andere Urheber – mit 
der Publikation gerade auf die Wirkung in der Öffentlichkeit zielt.2859 

2853 Vgl. zu den derzeit bestehenden Problemen die Darstellungen zur Überprü
fung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2854 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 20; Interview mit P_S2, Z. 49; Inter
view mit P_L2, Z. 51.

2855 Der Normvorschlag eines § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung geht 
insofern sogar noch weiter.

2856 Es wird allerdings auf Basis der vorhandenen Daten vermutet, dass diese in 
einem so begrenzten Rahmen wie der Wissenschaft vergleichsweise gering 
ausfallen.

2857 Vgl. dazu den Normvorschlag für § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung.
2858 Melichar, Urheberrecht in Theorie und Praxis, S. 160.
2859 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 71; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/

Klein/Starck, Art. 14 GG Rn. 148.
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Forschende publizieren zur Verbreitung ihrer Erkenntnisse und zur Steige
rung ihrer Reputation: Je mehr Personen Kenntnis von ihren Erkenntnis
sen erhalten, desto eher ist ihrem Interesse Rechnung getragen.2860 Ihr 
Interesse an der Ausschließung anderer ist daher von vornherein nicht so 
stark ausgeprägt wie bei Urhebern anderer Werke.2861

In den heute weitaus häufigeren Fällen der ausschließlichen Rechteüber
tragung an die Verlage sind wissenschaftliche Urheber allerdings perso
nenverschieden mit den Rechtsinhabern: Diese sind zur Steigerung ihres 
Gewinns an einem möglichst eingeschränkten Zugang interessiert.2862 

Auch ihren ausschließlichen Nutzungsrechten kommt grundsätzlich ver
fassungsrechtlicher Schutz zu.2863 Anders ist das in Bezug auf die zusätzli
che Absatzmöglichkeit auf dem Primärmarkt, derer sie infolge der gesetz
lich erlaubten Nutzung beraubt werden: Dabei handelt es sich in der 
Regel lediglich um eine Gewinnchance, die nicht vom grundrechtlichen 
Eigentumsbegriff geschützt wird.2864

An dieser Stelle wird der urheberrechtliche Interessenausgleich perver
tiert: Eine Norm kann niemals gleichzeitig dem Interesse an größtmög
licher und geringstmöglicher Verbreitung Rechnung tragen. Durch die 
quantitative Begrenzung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG gab die Le
gislative dem Interesse der Rechtsinhaber den Vorzug. Es wäre allerdings 
auch denkbar, unter Berücksichtigung der Interessen wissenschaftlicher 
Urheber die Privilegierung zugunsten der Nutzenden auszuweiten.2865 Ein 
Missbrauch einer vollständigen Privilegierung ist dabei in den meisten 

2860 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2861 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2862 Diese Hypothese bedarf der empirischen Untersuchung.
2863 Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 57; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG 

Rn. 5; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG Rn. 322; Wendt, in: Sachs, 
Art. 14 GG Rn. 24; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG 
Rn. 148.

2864 Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 61; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, 
Art. 14 GG Rn. 206; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG 
Rn. 135; BVerfG, Beschl. v. 16.03.1971 - 1 BvR 52/66, 1 BvR 665/66, 1 BvR 
667/66 und 1 BvR 754/66, BVerfGE 30, 292 (335) – Indienstnahme Privater; 
BVerfG, Beschl. v. 31.10.1984 - 1 BvR 35/82, 1 BvR 356/82 und 1 BvR 794/82, 
BVerfGE 68, 193 (222) – Innungsverband; BVerfG, Urt. v. 26.06.2002 - 1 BvR 
558/91 u. a., BVerfGE 105, 252 (278) – Glykolwein.

2865 Vgl. für einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu § 60c UrhG-E 
in Teil 5 dieser Untersuchung.
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Fällen seitens der Forschenden nicht zu erwarten, da bereits jetzt „ohnehin 
nicht“ das ganze Buch eingescannt und zur Verfügung gestellt werde.2866

Nur auf diese Weise können die praktischen Umsetzungsprobleme in 
der Zusammenarbeit von Forschenden verhindert werden, in deren Folge 
auf eine Versendung an andere Forschende verzichtet wird, wodurch der 
wissenschaftliche Fortschritt grundsätzlich behindert wird.2867 Eine Ände
rung infolge einer etwaigen derzeitigen Verfassungswidrigkeit der Norm 
ist allerdings nicht angezeigt.

Zwischenfazit

Die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG greifen nicht in 
die grundrechtlich gewährleistete Wissenschaftsfreiheit ein. Denn auf eine 
vollständige Privilegierung urheberrechtlich relevanter Nutzungen für die 
Forschungstätigkeit als solche, aber auch für die Literaturversorgung, die 
Qualitätsüberprüfung und die Verbreitung von Forschungsergebnissen be
steht seitens der Forschenden kein Anspruch. Vielmehr handelt es sich 
um Ermöglichungsnormen, die grundsätzlich neben der Möglichkeit der 
individuellen Verhandlung mit Urhebern und Rechtsinhabern bestehen. 
Insofern hat die Legislative zulässigerweise von der ihr zustehenden Ein
schätzungsprärogative Gebrauch gemacht.2868

 
Eine Ausweitung der Privilegierungen auf eine vollständige Nutzung er
scheint vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit insbesondere in Be
zug auf die Literaturversorgung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, 

6.

2866 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der Regelung des § 60c Abs. 1 
Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2867 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der Norm des § 60c Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 3 UrhG in Bezug auf die kollaborative Forschung in diesem Teil der 
Untersuchung.

2868 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.
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aber auch zum Zwecke der Qualitätssicherung von Forschung disziplin
übergreifend denkbar.2869

Gesetzlich erlaubte Nutzungen als grundsätzlich zulässige
Inhalts- und Schrankenbestimmungen

Sowohl bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 UrhG als auch bei § 60c 
Abs. 2 UrhG (sowie dem Pendant in § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG) handelt 
es sich um grundsätzlich im Rahmen des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG zulässige 
Inhalts- und Schrankenbestimmungen.2870 Das legislative Ermessen ist bei 
deren Bestimmung durch das Gebot gerechter Abwägung begrenzt.2871 

Dabei muss einerseits die „grundsätzliche Zuordnung des vermögenswirk
samen Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber“ sicherge
stellt, andererseits die soziale Bedeutung urheberrechtsgeschützter Werke 
für die Allgemeinheit beachtet werden.2872

Zwar könnte argumentiert werden, dass die urheberrechtlichen Schran
kenregelungen mit der Eigentumsgarantie insofern in Widerspruch treten, 
als dem Urheber in der Folge kein Ausschließlichkeitsrecht gegenüber 
wissenschaftlich Tätigen mehr zusteht. Der das geistige Eigentum inne
habenden Person würde durch eine gesetzliche Zugangsgewährung eine 
Leistungspflicht abverlangt, die anderen Personen in Bezug auf Sacheigen
tum nur unter den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3 GG abverlangt 
werden könne, da ein entsprechender Eingriff in die unmittelbare Zuord

II.

2869 Vgl. dazu die jeweiligen Ausführungen zu den verfassungsrechtlichen Implika
tionen sowie normativen Erwägungen in diesem Teil der Untersuchung.

2870 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (394) – 
Kirchenmusik; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 39; Stieper, Rechtferti
gung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, S. 43.

2871 Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG Rn. 424.
2872 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (240) – 

Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, 
BVerfGE 49, 382 (392) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 
– 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (40) – Vollzugsanstalten; Loewen
heim/Peifer, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 7 UrhG Rn. 1 und 1a; Depenheu
er/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG Rn. 373; Stieper, Rechtferti
gung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, S. 42; 
Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 45f.
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nung des Eigentums auf eine zumindest teilweise Entziehung einer bereits 
vorhandenen Rechtsposition ziele.2873

Gerade dies ist allerdings nicht der Fall. Vielmehr steht mit den von 
§ 60c UrhG privilegierten Nutzungen eine Regelung nach Art. 14 Abs. 1 
S. 2 GG in Rede, der die Bestimmung von Inhalt und Schranken des 
Privateigentums der Legislative überlässt. Die Legislative steht also „bei 
der Erfüllung des ih[r] in Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG erteilten Auftrags, Inhalt 
und Schranken des geistigen Eigentums zu bestimmen, vor der Aufgabe, 
nicht nur die Individualbelange des Urhebers zu sichern, sondern auch 
den individuellen Berechtigungen und Befugnissen die im Interesse des 
Gemeinwohls erforderlichen Grenzen zu ziehen. [Sie] muß [sic!] den ver
fassungsrechtlich garantierten Anspruch auf eine angemessene Nutzung 
der schöpferischen Leistung und die schutzwürdigen Interessen der Allge
meinheit in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis 
bringen.“2874

 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 2 und Abs. 3 UrhG sehen zum Ausgleich 
einen Ausschluss des Verbotsrechts des Urhebers vor. Die Legislative ent
schied sich bezüglich der – in der Wissenschaft so entscheidenden2875 – 
wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel für eine vollständige Freistellung 
im Rahmen des § 60c Abs. 3 UrhG, für andere Forschungsliteratur zu 
einer Privilegierung bis zu einem Umfang von 15 Prozent.2876 Diese 
Einschränkung des urheberrechtlichen Verwertungsrechts stellt jedenfalls 
eine unmittelbare Beeinträchtigung des Eigentumsrechts durch Normset
zung dar.2877 Während sie damit hinsichtlich der Zeitschriftenartikel, die 
in Forschungsgruppen jeder Art und Größe ohne Zustimmung des Ur
hebers bzw. des Rechtsinhabers vollständig vervielfältigt und auf Server 
hochgeladen werden dürfen, eine verhältnismäßig intensive Beeinträchti

2873 BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (42) – 
Vollzugsanstalten.

2874 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (394) – Kir
chenmusik.

2875 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

2876 Vgl. dazu die Darstellungen zum Normgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2877 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 25.
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gung der Eigentumsgarantie vornimmt, fällt diese hinsichtlich sonstiger 
Forschungsliteratur geringer aus.2878

Diese Beeinträchtigung stellt nur dann keinen verfassungswidrigen Ein
griff in das Recht dar, wenn eine umfassende Abwägung der Güter im Ein
zelfall zu dem Ergebnis kommt, dass die Einschränkung des Rechts des Ur
hebers zur Förderung eines schutzwürdigen Interesses der Allgemeinheit 
verhältnismäßig ist.2879 Einschränkungen des Verfügungsrechts sind dabei 
eher mit Gemeinwohlerwägungen zu rechtfertigen als Einschränkungen 
des Verwertungsrechts.2880

Infolge der in § 60h Abs. 1 S. 1 UrhG verankerten Vergütungspflicht 
der Nutzungen im Bereich wissenschaftlicher Forschung handelt es sich 
vorliegend lediglich um eine Einschränkung des Verfügungsrechts: Denn 
dem Urheber wird die Möglichkeit genommen, die Nutzung seines Wer
kes nach seinem Belieben zu verbieten, während jedenfalls die grund
sätzliche Zuordnung der Früchte des geistigen Eigentums an den Urhe
ber und somit eine angemessene Verwertungsmöglichkeit sichergestellt 
ist.2881 Darüber hinaus begründet die Eigentumsgarantie keine zwingende 
Notwendigkeit der Zuordnung des wirtschaftlichen Wertes; insbesondere 

2878 Vgl. zum Normgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG die Darstellun
gen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2879 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (394) – 
Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 
229 (242) – Kirchen- und Schulgebrauch; Dreier, in: Dreier/Schulze, Vor 
§§ 44a ff. UrhG Rn. 10; Geerlings, GRUR 2004, 207 (209); Stieper, Rechtferti
gung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, S. 43.

2880 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, 
BVerfGE 49, 382 (400) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 – 
1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (41) – Vollzugsanstalten; Papier/Shirvani, 
in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG Rn. 315; Bryde/Wallrabenstein, in: Münch/Kunig, 
Art. 14 GG Rn. 38; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG 
Rn. 148.

2881 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, 
BVerfGE 49, 382 (400) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 – 
1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (41) – Vollzugsanstalten; Papier/Shirvani, 
in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG Rn. 315; Bryde/Wallrabenstein, in: Münch/Kunig, 
Art. 14 GG Rn. 38; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG 
Rn. 148.
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schützt die Eigentumsgarantie nicht jede nur denkbare Verwertungsmög
lichkeit.2882

 
Zur Rechtfertigung des Ausschlusses des Verbotsrechts bedarf es folglich 
nicht eines gesteigerten öffentlichen Interesses,2883 es genügen vielmehr 
„überwiegende Gründe des Gemeinwohls.“2884

Die Legislative erkannte bei Erlass des UrhWissG an, dass den ge
setzlichen Erlaubnissen im UrhG für die Wissenschaft auf Seiten der 
Nutzenden das Grundrecht der Freiheit von Forschung und Lehre aus 
Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG zugrunde liege.2885 Die Gewährleistungen der Wis
senschaftsfreiheit in ihrer Ausprägung der Forschungsfreiheit können den 
Ausschluss des Verbotsrechts daher grundsätzlich rechtfertigen.2886

Wie weit dieser Ausschluss reichen muss, unterliegt weitgehend der 
Einschätzungsprärogative der Legislative.2887 Ein staatlicher Akt darf dabei 
nicht dazu führen, dass die Wissenschaftsfreiheit in ihrem Kern angetastet 
würde: Das wäre lediglich der Fall, wenn die ungehinderte Ausübung von 
Wissenschaft, zu der die Informationssuche, die kollaborative Forschung 
sowie die Kommunikation gehört, durch staatliche Eingriffe unmöglich 
gemacht würde.

2882 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (241) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dürig, Art. 14 GG 
Rn. 315; Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 71; Wendt, in: Sachs, Art. 14 GG 
Rn. 63.

2883 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, 
BVerfGE 49, 382 (400) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 
743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (41) – Vollzugsanstalten; Melichar, Urheberrecht 
in Theorie und Praxis, S. 161.

2884 BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (35) – 
Vollzugsanstalten; Melichar, Urheberrecht in Theorie und Praxis, S. 161.

2885 RegE UrhWissG, S. 27.
2886 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zu Beginn dieses Teils der Untersu

chung.
2887 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 

276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.
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Genauso wie die sachliche Grundausstattung, die erforderlich ist, um 
wissenschaftliche Forschung betreiben zu können,2888 muss die Legislati
ve durch Gewährung von Rechten sicherstellen, dass eine Nutzung von 
Werken Dritter im Rahmen der Informationssuche insoweit möglich ist, 
als sie zur Unterrichtung über den Stand der Forschung erforderlich ist. 
Es muss der Freiraum sichergestellt sein, der Voraussetzung wissenschaftli
cher Betätigung ist.2889 Da es sich dabei um Ermöglichungsnormen für die 
Wissenschaft handelt, gewähren die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG jedenfalls grundsätzlich diesen Freiraum, weshalb insoweit 
eine Vereinbarkeit mit geltendem Verfassungsrecht festgestellt werden 
kann.

 
Genauer zu untersuchen ist die Verhältnismäßigkeit der Regelungen:

Die Regelungen verfolgen den Zweck, die Potenziale von Digitalisie
rung und Vernetzung von Wissenschaft besser zu erschließen.2890 For
schenden sollte damit eine quantitativ begrenzte Nutzung von urheber
rechtlich geschützten Werken zum Zwecke der (eigenen) wissenschaftli
chen Forschung ohne explizite Zustimmung des Urhebers bzw. Rechtsin
habers ermöglicht werden.2891

Die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG sind dafür auch 
grundsätzlich geeignet: Auch wenn sich die quantitative Begrenzung der 
Regelungen als nicht unbedingt praxistauglich erwiesen hat,2892 sind die 
Regelungen nicht vollständig ungeeignet, die Potenziale von Digitalisie
rung und Vernetzung in der Wissenschaft besser zu erschließen, da durch 
sie erst eine Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke ohne Zustim
mung des Rechtsinhabers ermöglicht wird.2893

Auch sind die Regelungen erforderlich: Denn ein Interesse muss nur 
dann nicht durch Rechtsetzung befriedigt werden, sofern ihm bereits 
durch außerrechtliche Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
selbst begegnet werden kann. Dies ist allerdings vorliegend nicht der 
Fall: Weder sind die Open Access-Bestrebungen so weit, dass eine Befrie
digung der verfassungsrechtlich geschützten Interessen von Forschenden 
auf diesem Wege sichergestellt ist, noch bieten die derzeit verwendeten 

2888 Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 194.
2889 Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 497.
2890 RegE UrhWissG, S. 2.
2891 RegE UrhWissG, S. 2.
2892 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der §§ 60c und 87c Abs. 1 

Nr. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
2893 Vgl. zu dieser Zielsetzung: RegE UrhWissG, S. 2.

C. Verfassungsrechtliche Implikationen und normative Erwägungen zur Evaluation

549

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:42
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Lizenzverträge ausreichende Möglichkeiten zur Rezeption.2894 Auch wenn 
dies der Fall wäre, liegt diesbezüglich ein Wissensdefizit auf Seiten der For
schenden vor, das eine effektive Inanspruchnahme der Rechte derzeit ver
hindert.2895 Eine gesetzliche Regelung zur Privilegierung der Nutzung ur
heberrechtlich geschützter Güter zum Zwecke der wissenschaftlichen For
schung durch Einschränkung des urheberrechtlichen Verwertungsrechts 
erscheint daher zum derzeitigen Zeitpunkt grundsätzlich erforderlich.

Zwar liegt mit § 60c Abs. 3 UrhG ein verhältnismäßig intensiver Ein
griff in die Eigentumsfreiheit vor. Er ist allerdings vor dem Hintergrund 
der Sozialbindung des Eigentums und des Interesses des Gemeinwesens 
an einem funktionierenden Wissenschaftsbetrieb gerechtfertigt:2896 „[D]as 
Urheberrecht schöpft seine soziale Dimension gerade aus dem Informati
onsinteresse der Allgemeinheit.“2897 Dieses wird qualifiziert durch das In
formationsinteresse der Wissenschaft, das infolge seiner verfassungsrechtli
chen Aufladung nochmals ein höheres Gewicht genießt.2898

Mit Veröffentlichung eines Werkes begibt der Urheber sein Werk 
grundsätzlich in den sozialen Raum und trägt bewusst zum kulturellen 
und geistigen Bild der Zeit bei.2899 Mit der Veröffentlichung eines wis
senschaftlichen Werkes strebt der Urheber gar nach möglichst weiter 
Verbreitung, um die Entwicklung der Wissenschaften durch Erkenntnisge
nerierung zu fördern;2900 dabei hat der wissenschaftliche Urheber häufig 
ein sehr gering ausgeprägtes, ökonomisches Interesse an der Verwertung 
seines Werkes.2901

2894 Vgl. dazu die Darstellungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft beim Zu
gang zu bestehendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

2895 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 3 dieser Untersu
chung.

2896 Vgl. zur Sozialbindung die Darstellungen zur Eigentumsgarantie zu Beginn 
dieses Teils der Untersuchung.

2897 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des 
Urheberrechts, S. 44.

2898 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG 
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138.

2899 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) – Kir
chen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., 
BVerfGE 79, 29 (42) – Vollzugsanstalten.

2900 Krüger-Nieland, in: Oppenhoff/Jagenburg/Maier-Reimer/Verhoeven, S. 183.
2901 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Forschenden in Teil 3 dieser Untersu

chung.
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Die Allgemeinheit dagegen hat ein bedeutsames Interesse daran, dass 
Wissenschaft entsprechend ihrer Eigengesetzlichkeit betrieben und durch 
Fortschritt die gesamtgesellschaftliche Entwicklung beflügelt. Der Wissen
schaft kommt – ebenso wie der Kirche2902 – in der Gesellschaft ein beson
derer Stellenwert zu, den die Legislative zu achten hat. Auch die Eigenge
setzlichkeit der Wissenschaft kann dabei allerdings nur begrenzt negative 
Auswirkungen auf die Umwelt legitimieren: So ist beispielsweise eine 
Beeinträchtigung von „Eigentum (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG) Dritter bei Risi
koforschung mit potenzieller Schadwirkung auf die Umgebung (z.B. bei 
Reaktortechnologie oder der Freisetzung gentechnisch veränderter Orga
nismen) bei wissenschaftlicher Forschung“ schlechter legitimierbar als 
der Eingriff in das Geistige Eigentum durch Gewährung von Zugang zu 
Erkenntnissen, die andere Forschende erzielt haben, der weit geringere 
Auswirkungen auf die Gesellschaft als Gesamtheit hat.2903

Zwar ist die Publizität wissenschaftlicher Werke nicht rechtsstaatlich 
unerlässlich – dies nimmt das BVerfG bei amtlichen Werken wie z.B. 
Gesetzen an, von deren Inhalt sich die Betroffenen verlässlich Kenntnis 
verschaffen müssen.2904 Aufgrund der fehlenden Substituierbarkeit wissen
schaftlicher Werke und infolge der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung 
und des Wesens der Wissenschaft, die durch den Aufbau auf das Wissen 
anderer2905 geprägt ist, ist die uneingeschränkte Kenntnisnahme bestimm
ter wissenschaftlicher Werke für die Gruppe der Forschenden allerdings 
ebenso unverzichtbar.

Die Gesellschaft hat weiterhin ein ökonomisches Interesse: Durch Auf
bau auf die Erkenntnisse anderer können Ressourcen im Bereich der Wis
senschaft gespart und durch Vermeidung redundanter Forschung effizient 
für eine wahre Weiterentwicklung eingesetzt werden.

Die Verwirklichung des Interesses an dem Betreiben freier Wissenschaft 
wäre nicht mehr gewährleistet, wenn der Urheber die Nutzung seines 
veröffentlichten Werkes beliebig verhindern könnte; insoweit kann es zu
gunsten der freien Wissenschaft zu einer Einschränkung oder gar einem 
Ausschluss des Verfügungsrechts kommen.2906 Den Interessen des Urhe

2902 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (243) – Kir
chen- und Schulgebrauch.

2903 Gärditz, in: Maunz/Dürig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 170.
2904 BVerfG, Beschl. v. 29.07.1998 - 1 BvR 1143/90, ZUM 1998, 926 (928) – DIN-

Normen.
2905 Vgl. dazu die Darstellungen in Teil 1 und Teil 3 dieser Untersuchung.
2906 Insoweit ähnlich: BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 

229 (242) – Kirchen- und Schulgebrauch.
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bers kann dabei Rechnung getragen werden durch eine Begrenzung des 
Umfangs der zu nutzenden Werke (wie dies im Fall der prozentualen Be
grenzung der Regelungen des § 60c UrhG geschehen ist), eine enge gesetz
liche Zweckbindung (wie dies im Fall der Zweckbestimmung in §§ 60c 
und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG geschehen ist) sowie durch verfahrensrechtli
che Absicherungen (wie z.B. die Regelung des § 63 UrhG, der eine Pflicht 
zur Quellenangabe bei der Nutzung nach § 60c UrhG vorsieht).2907

Kein Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht durch 
Privilegierung unveröffentlichter Werke

Die Überprüfung der § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 3 UrhG 
ergab, dass die Regelungen grundsätzlich auch Anwendung auf unveröf
fentlichte Werke – wie beispielsweise Archivmaterialien in den Geistes
wissenschaften2908 – finden.2909 Da in § 60c Abs. 1 UrhG gleichzeitig die 
öffentliche Zugänglichmachung privilegiert wird, könnte mit der Freistel
lung der Nutzung unveröffentlichter Werke eine Verletzung des Allgemei
nen Persönlichkeitsrechts einhergehen, indem durch die urheberrechtlich 
freigestellte Nutzung eine Veröffentlichung entgegen dem Willen des Ur
hebers stattfindet.

 
Dies ist allerdings nicht der Fall.

Zwar schützt das Allgemeine Persönlichkeitsrecht insbesondere die Dar
stellung der eigenen Person in der Öffentlichkeit und damit auch die 
Entscheidung des Urhebers, welche seiner Werke der Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht werden.2910 Dieses Recht wird allerdings durch die urhe
berrechtliche Regelung gar nicht berührt, da sich die Privilegierung der 
gesetzlich erlaubten Nutzung lediglich auf die Verwertungsrechte, nicht 

III.

2907 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) – Kir
chen- und Schulgebrauch.

2908 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 2 
dieser Untersuchung sowie zu deren Eigenschaft als „unveröffentlicht“ im 
Besonderen: Interview mit P_G4, Z. 57; Interview mit P_S2, Z. 81.

2909 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der 
Überprüfung der §§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der 
Untersuchung.

2910 Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 GG Rn. 166ff. Dreier, in: Dreier, Art. 2 
Abs. 1 GG Rn. 74; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 2 GG Rn. 40; Murswiek/Rixen, 
in: Sachs, Art. 2 GG Rn. 71.
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auf das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Veröffentlichung bezieht;2911 zur 
Nutzung unveröffentlichter Werke in einer urheberrechtlich relevanten 
Öffentlichkeit ist auch weiterhin die Zustimmung des Urhebers bzw. 
Rechtsinhabers erforderlich.2912

Anders als bei der vertraglichen Einräumung von Nutzungsrechten 
durch Verlagsvertrag, mit der die grundsätzliche Vermutung für die Dul
dung der Ausübung des Veröffentlichungsrechts einhergeht, ist mit der ge
setzlich erlaubten Nutzung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG nicht automatisch 
eine Einräumung des Erstveröffentlichungsrechts verbunden.2913 Daher ist 
– entgegen dem legislativen Ziel des UrhWissG2914 – die Privilegierung der 
öffentlichen Zugänglichmachung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Bezug auf 
unveröffentlichte Werke weitgehend unbrauchbar. Diese Einschränkung 
ist allerdings zum Schutz des verfassungsrechtlich geschützten Persönlich
keitsrechts unabdingbar.

Sieht man in der Zurverfügungstellung des Materials eine stillschwei
gende Ausübung des Veröffentlichungsrechts, stellt sich das Problem 
nicht.2915 Dies gilt allerdings nur, soweit die Zurverfügungstellung durch 
den Urheber selbst erfolgte.

Grundsätzlich anderes gilt in Bezug auf die Regelung des § 60c 
Abs. 2 UrhG: Da dort als Nutzungshandlung lediglich die Vervielfältigung 
privilegiert wird und auch jegliche Weitergabe untersagt ist, geht mit 
einer urheberrechtlich relevanten Nutzung keine persönlichkeitsrechtlich 
relevante Veröffentlichung gegen den Willen des Urhebers einher.2916

 
Auch wenn sich die urheberrechtliche Privilegierung – entgegen der hier 
vertretenen Auffassung – auf das Urheberpersönlichkeitsrecht erstrecken 
würde, wäre der Schutz der Persönlichkeit infolge der Schutzverstärkung 
des Art. 1 Abs. 1 GG im Rahmen der Abwägung mit der schrankenlos ge
währleisteten Wissenschaftsfreiheit in Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG höher zu 
gewichten und würde der Nutzung unveröffentlichter Werke im Rahmen 

2911 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 44a ff. UrhG Rn. 34; Dreier, in: 
Dreier/Schulze, Vor §§ 44a ff. UrhG Rn. 19.

2912 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter
suchung.

2913 Götting, in: Ahlberg/Götting, § 12 UrhG Rn. 16.
2914 RegE UrhWissG, S. 42.
2915 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 12 UrhG Rn. 9.
2916 Vgl. dazu die Darstellungen zur privilegierten Nutzungshandlung bei § 60c 

Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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wissenschaftlicher Forschung insofern eine verfassungsimmanente Schran
ke setzen.2917 Zwar ist auch der Umgang mit unveröffentlichten Werken 
grundsätzlich Teil der Forschungstätigkeit, der gemäß Art. 5 Abs. 3 S. 1 
Alt. 2 GG grundrechtlicher Schutz zukommt.2918 Das aus Art. 2 Abs. 1 GG 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitete Allgemeine Persönlichkeitsrecht hat in 
dieser Konstellation allerdings überragende Bedeutung: Es steht einer Erst
veröffentlichung im Rahmen einer formalen Publikation oder einer Kon
ferenzpräsentation gegen den Willen des Urhebers oder zumindest ohne 
dessen Zustimmung entgegen; eine gesetzlich vorgesehene Privilegierung 
einer solchen ist daher jedenfalls mit der Garantie des Allgemeinen Per
sönlichkeitsrechts in seiner urheberrechtlichen Ausprägung des Veröffent
lichungsrechts unvereinbar.2919

 
Auch in Zukunft sollte daher eine urheberrechtliche Schrankenregelung, 
die eine öffentliche Wiedergabe privilegiert, nicht die Forschung an unver
öffentlichten Werken ermöglichen.2920 In diesen Fällen erscheinen indivi
duelle Verhandlungen zweckmäßiger.

Anders ist das lediglich in Bezug auf die Nutzungen der verwandten 
Schutzrechte zu beurteilen, bei denen nicht der Schutz der Persönlichkeit 
bezweckt ist (z.B. bei Datenbanken im Sinne des § 87a Abs. 1 UrhG).2921

Rechtssicherheit

Bereits zuvor wurde festgestellt, dass es sich bei der Anforderung der 
Rechtssicherheit lediglich um ein Optimierungsgebot handelt, weshalb 

IV.

2917 Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 247.
2918 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) – Jugendge

fährdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, 
BVerfGE 35, 79 (113) – Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersächsischen 
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 
191/71, BVerfGE 47, 327 (367) – Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2919 Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 GG Rn. 166ff.; Dreier, in: Dreier, Art. 2 
Abs. 1 GG Rn. 74; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 2 GG Rn. 40; Murswiek/Rixen, 
in: Sachs, Art. 2 GG Rn. 71.

2920 Vgl. dazu den Normvorschlag für einen veränderten § 60c UrhG-E in Teil 5 
dieser Untersuchung.

2921 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in 
Teil 2 sowie diesem Teil der Untersuchung.
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eine bestmögliche Verwirklichung angestrebt werden sollte.2922 Eine Ver
fassungswidrigkeit der Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
kann sich daher jedenfalls infolge dieser Anforderung nicht ergeben. 
Trotzdem seien einige normative Erwägungen angestellt:

 
Hinsichtlich der Berechenbarkeit des Rechts ist der Anforderung der 
Rechtssicherheit durch § 60c UrhG weitestgehend Rechnung getragen, 
da die klare quantitative Begrenzung der Privilegierung eine rechtliche 
Entscheidung in Zukunft erwartbar macht:2923 Hält sich eine Nutzung 
innerhalb der 15 Prozent- bzw. 75 Prozent-Grenze, sind keine negativen 
rechtlichen Konsequenzen zu erwarten. Überschreitet sie diese, liegt ein 
Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz vor, weshalb grundsätzlich mit 
zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden muss. Dabei 
gilt es allerdings zu beachten: Erstens besteht derzeit noch kein Konsens 
über die Berechnungsgrundlage, weshalb die anteilige Berechnung des 
zulässigerweise zu nutzenden Anteils Rechtsunsicherheit auslöst;2924 zwei
tens ist – auch im Fall eines Verstoßes – die Sanktionsbereitschaft seitens 
der Rechtsinhaber nur sehr gering ausgeprägt.2925 Des Weiteren wird 
derzeit das Risiko unbewusster Normverstöße seitens der Forschenden 
wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit als hoch wahrgenommen.2926 

Dieses Risiko im Wissenschaftsurheberrecht zu minimieren und gerichtli
che Entscheidungen für Forschende erwartbar zu machen, sollte vor dem 
Hintergrund der verfassungsrechtlichen Verankerung der Rechtssicherheit 
im Rechtsstaatsprinzip durch angemessene Maßnahmen sichergestellt wer
den.2927 Dabei ist auch die tatsächliche Darlegungs- und Beweislast im 
Prozess zu berücksichtigen.2928

2922 Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 75f.; Borowski, Grundrechte als Prinzipien, 
S. 123.

2923 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.
2924 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der Regelungen in Bezug auf die 

Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung.
2925 Interview mit P_S2, Z. 23, 97; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 37 und mehr 

dazu sogleich.
2926 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der Regelungen in Bezug auf die 

Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung.
2927 Vgl. für konkrete Vorschläge die Maßnahmen in Teil 5 dieser Untersuchung.
2928 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprü

fung von § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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Hinsichtlich der Erkennbarkeit des Rechts ist zunächst objektiv festzustel
len, dass der Wegfall des Kriteriums der Gebotenheit zumindest einen 
unbestimmten Rechtsbegriff aus den gesetzlichen Regelungen entfernt.2929 

Für Forschende ist somit erkennbar, dass eine Nutzung von bis zu 15 
bzw. 75 Prozent eines Werkes für die eigene wissenschaftliche Forschung 
jedenfalls zulässig ist.2930 Darüber hinausgehende Nutzungen sind zwar 
technisch möglich; ohne Zustimmung des Urhebers verbieten sie sich al
lerdings aufgrund des klaren Gesetzeswortlauts. Diese klare Grenzziehung 
trägt jedenfalls zur verfassungsrechtlich erstrebenswerten Rechtssicherheit 
bei. Dies gilt auch und insbesondere für die vollständige Privilegierung 
in § 60c Abs. 3 UrhG, die mit den Zeitschriftenartikeln die bedeutsamste 
wissenschaftliche Informationsquelle privilegiert.2931

Auch die Vorteile hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast tragen 
zur Reduktion der Komplexität des Rechts sowie dessen Klarheit bei.2932

 
Vor dem Hintergrund der als schwierig beurteilten Handhabung in der 
Praxis sollte in Bezug auf die Berechnungsgrundlage der quantitativ be
grenzten Regelungen allerdings eine Aufklärung der Normadressaten er
wogen werden.2933 Damit würde den Normadressaten die Möglichkeit 
gegeben werden, den Inhalt der Norm zu verstehen und ihr Verhal
ten entsprechend dem Gebot auszurichten. Nur wenn Forschende den 
Rechtsrahmen kennen, kann ihr Risiko unbewusster Normverstöße im 
Wissenschaftsurheberrecht minimiert und ihr Verzicht auf grundsätzlich 
zulässige Nutzungen verhindert werden.2934 Dabei sollte – angesichts der 
wachsenden Kooperationsbestrebungen in der international geprägten 

2929 Vgl. zum jeweiligen Normgehalt die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersu
chung.

2930 Vgl. dazu die Darstellungen zur Überprüfung der Regelungen in Bezug auf die 
Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung.

2931 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 60c Abs. 3 UrhG in diesem Teil sowie Teil 2 
dieser Untersuchung.

2932 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Rechtssicherheit im Rahmen des § 60c 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2933 Vgl. dazu die Vorschläge zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz in Teil 5 
dieser Untersuchung.

2934 Vgl. zu diesen beiden Ausprägungen die Darstellungen zur Überprüfung der 
Regelungen in Bezug auf die Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersu
chung.
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Forschungslandschaft – ein Augenmerk auf die Anwendbarkeit nationalen 
Rechts gelegt werden.2935

Da die Interviews eine starke Affinität dahingehend zeigten, dass For
schende Materialien mit Dritten in dem Umfang der jeweiligen Erforder
lichkeit teilen, könnte zudem erwogen werden, die quantitative Grenze 
durch eine Erforderlichkeitsschwelle zu ersetzen, um die Rechtssicherheit 
zusätzlich zu erhöhen.2936 Dies zeigt auch der in einem Interview the
matisierte, in individuellen Verhandlungen mit Rechtsinhabern erzielte 
„wunderbare Kompromissvorschlag“, in dem eine Berechnung „übern 
Daumen“ vereinbart wurde, sodass eine urheberrechtlich relevante Nut
zung von den Teilen ermöglicht wurde, die für die Forschungsarbeit erfor
derlich sind.2937

Dies würde auch die Dringlichkeit notwendiger Veränderungen im Ur
heberrecht verringern, was zudem die Verlässlichkeit des Rechts steigern 
könnte: Denn zur effektiven Geltung des Rechts bedarf es dessen Konti
nuität.2938 Vor dem Hintergrund der Verlässlichkeit ist der langfristige 
Bestand von Normen erstrebenswert, weshalb auf Befristungen – wie zu
vor in § 142 Abs. 2 UrhG a.F.2939 – und häufige Änderungen im Wissen
schaftsurheberrecht verzichtet werden sollte. Nur auf diese Weise können 
künftige Forschungsprojekte rechtssicher gestaltet werden.2940

Effektivität

Die vorliegende Untersuchung legt eine geringe tatsächliche Geltung der 
Regelungen der §§ 60c und 87 Abs. 1 Nr. 2 UrhG nahe. Zu einem endgül
tigen verfassungsrechtlichen Befund bedarf es allerdings weiterer Untersu
chungen – insbesondere unter Einbezug der verfassungsrechtlich geschütz
ten Interessen aller Beteiligten.

V.

2935 Vgl. dazu die Vorschläge zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz in Teil 5 
dieser Untersuchung.

2936 Vgl. dazu die Vorschläge für einen veränderten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser 
Untersuchung.

2937 Interview mit P_G3, Z. 65.
2938 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.
2939 Vgl. zum Normgehalt die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
2940 Vgl. dazu die die Darstellungen zur Überprüfung der Regelungen in Bezug auf 

die Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung.

C. Verfassungsrechtliche Implikationen und normative Erwägungen zur Evaluation

557

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:42
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Fazit

Zwar erweisen sich die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
als wenig praxistauglich. Eine Verfassungswidrigkeit geht damit allerdings 
nicht einher, da seitens der Legislative ein weiter Beurteilungsspielraum 
für den Bereich des Wissenschaftsurheberrechts besteht.2941

Derzeit neigt sich die Waage des urheberrechtlichen Interessenaus
gleichs infolge der quantitativen Begrenzungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG vor dem Hintergrund der beteiligten verfassungsrechtlichen 
Güter eher in Richtung der Urheber und Rechtsinhaber; hinsichtlich der 
Nutzungshandlungen zum Zwecke der Qualitätsüberprüfung sollte jeden
falls eine Ausweitung der Privilegierung zugunsten der Wissenschaftsfrei
heit erwogen werden.2942 Gleiches gilt in Bezug auf die Zusammenarbeit 
von Forschenden sowie die Kommunikation von Forschung.2943

Auch in Bezug auf das verfassungsrechtliche Optimierungsgebot der 
Rechtssicherheit besteht – nach der begrüßenswerten Entfristung der Re
gelungen durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Er
fordernisse des digitalen Binnenmarktes – noch Handlungsbedarf: Die 
Berechnungsgrundlage für die quantitativen Begrenzungen sollte insbe
sondere bei Sammelwerken klargestellt werden; dazu kann die – auch im 
Allgemeinen dringend erforderliche – Aufklärung der Forschenden zur 
Stärkung der Urheberrechtskompetenz beitragen.2944

VI.

2941 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2942 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätsüberprüfung, -sicherung und Repli
zierbarkeit in diesem Teil der Untersuchung.

2943 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung sowie zur Kommu
nikation von Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2944 Vgl. dazu die Vorschläge zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz in Teil 5 
dieser Untersuchung.
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Ergebnis der Evaluation

Vorstehend erfolgte eine Evaluation der Regelungen der §§ 60c und 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG anhand unionsrechtlicher und verfassungsrechtlicher 
Vorgaben vor dem Hintergrund der tatsächlichen Interessen von Forschen
den an Hochschulen in Deutschland.

 
Insgesamt können die derzeitigen Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG weder als rechtmäßig noch als zweckmäßig beschrieben wer
den. Zwar schuldet die Legislative infolge deren Bindung an die verfas
sungsmäßige Ordnung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG lediglich ersteres; eine 
Prüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen ist – anders als beispielsweise 
in Art. 170 der Schweizerischen Bundesverfassung – im deutschen Recht 
grundsätzlich nicht vorgesehen.2945 Allerdings bestimmte die Legislative 
bei Erlass des UrhWissG selbst, dass im Rahmen der Evaluation gemäß 
§ 142 Abs. 1 UrhG a.F. die Praxistauglichkeit der Regelung überprüft 
werden solle.2946 Daher schließt die vorstehende Evaluation ebenfalls die 
Prüfung der Zweckmäßigkeit der Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 
Nr. 2 UrhG für Forschende an Hochschulen in Deutschland ein.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergeben sich folgende Defizite, die 
im Rahmen der nun in § 142 UrhG vorgesehenen Evaluation im Jahr 2022 
ausgeglichen werden sollten.

Unvereinbarkeit mit Vorgaben des Unionsrechts

Es empfiehlt sich eine Anpassung der Regelungen der §§ 60c und 87c 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG, da diese nur begrenzt mit den Vorgaben des Uni
onsrechts vereinbar sind; den absoluten quantitativen Begrenzungen in 
§ 60c UrhG (15 Prozent bzw. 75 Prozent) steht die Vorgabe der Rechtfer
tigbarkeit des Anteils in Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL entgegen.2947

Sofern des Weiteren Differenzen zwischen dem nationalen Recht und 
den Vorgaben des Unionsrechts bestehen, die durch unionsrechtskonfor
me Auslegung ausgeglichen werden können, ist zwar keine Unionsrechts

D.

I.

2945 Höfling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 863 m.w.N.
2946 RegE UrhWissG, S. 49.
2947 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei der 

Überprüfung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.
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widrigkeit anzunehmen.2948 Insbesondere in dem Fall, in dem eine unions
rechtskonforme Auslegung nur entgegen dem Wortlaut der nationalen 
Norm vorgenommen werden kann, sind allerdings die negativen Auswir
kungen auf die Rechtssicherheit zu achten – und nach Möglichkeit zu ver
meiden.2949

Grundsätzliche Vereinbarkeit mit geltendem Verfassungsrecht

Eine Anpassung der Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
empfiehlt sich auch vor dem Hintergrund des Verfassungsrechts: Zwar 
wird eine Verfassungswidrigkeit aufgrund der Einschätzungsprärogative 
der Legislative durch die unzureichende Befriedigung der tatsächlichen 
Interessen der Forschenden nicht begründet.2950 Insbesondere stellen die 
Normen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG zulässige Inhalts- und 
Schrankenbestimmungen gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dar.2951

 
Ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit durch die Regelungen der §§ 60c 
und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG liegt ebenfalls nicht vor: Die Normen enthalten 
keinen zielbestimmten, die Forschungsfreiheit einschränkenden Befehl2952 

– vielmehr ermöglichen sie, zumindest bis zu einem gewissen Grad, die 
Nutzung von urheberrechtlich geschützten Materialien ohne Einwilligung 

II.

2948 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei 
der Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG sowie die Darstel
lungen zur Kommunikation von Forschung bei der Überprüfung des § 60c 
Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2949 Vgl. dazu die zusammenfassenden Darstellungen zur Rechtssicherheit sogleich 
in diesem Abschnitt der Untersuchung.

2950 Zur Einschätzungsprärogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) – Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR 
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der 
Schranken des Urheberrechts, S. 42; ausführlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen 
Vervielfältigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 120; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, 
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2951 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und 
normativen Erwägungen in diesem Teil der Untersuchung.

2952 Starck, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 1 GG Rn. 265 m.w.N.
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des Urhebers.2953 Insoweit grundsätzlich vom Schutzbereich der Wissen
schaftsfreiheit umfasste Aspekte – der Zugang zu bestehendem Wissen, die 
Forschung an Ursprungsmaterialien, die kollaborative Forschung sowie 
die Kommunikation von Forschung – durch die Regelungen der §§ 60c 
und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG beeinträchtigt werden, halten sich die Regelun
gen jedenfalls in den Grenzen der Einschätzungsprärogative der Legislative 
zum Ausgleich der beteiligten verfassungsrechtlichen Güter.2954

Im Rahmen der Evaluation sollte allerdings jedenfalls erwogen werden, 
zum Zwecke der Qualitätsüberprüfung die vollständige Nutzung urheber
rechtlich geschützter Forschungsgegenstände sowie zum Zwecke der Dar
stellung von Forschung deren öffentliche Wiedergabe zu ermöglichen.2955 

Nur so kann im Interesse der Allgemeinheit qualitativ hochwertige For
schung und die Verbreitung deren Ergebnisse innerhalb und außerhalb 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft sichergestellt werden.2956

Geringe Praxistauglichkeit der Regelungen

Da die quantitativen Begrenzungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
derzeit von Forschenden nicht umsetzbar sind, empfiehlt sich deren Elimi
nierung. So bedarf erstens die Qualitätsüberprüfung einer vollständigen 
Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien;2957 zweitens erfordert 
die Forschungstätigkeit als solche häufig eine vollständige Digitalisierung 
des Werkes.2958 Drittens wird die individuelle und kollaborative Literatur
versorgung in den Geistes- und Sozialwissenschaften derzeit unangemes

III.

2953 Vgl. zum Regelungsgehalt der Regelungen die Darstellungen in Teil 2 dieser 
Untersuchung.

2954 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implika
tionen und normativen Erwägungen in diesem Teil der Untersuchung.

2955 Vgl. für einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verän
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung.

2956 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implika
tionen und normativen Erwägungen in diesem Teil der Untersuchung.

2957 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

2958 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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sen eingeschränkt.2959 Die erhoffte Rechtssicherheit wird mit den Quantifi
zierungen schließlich nicht erreicht.2960

Bestehen von Rechtsunsicherheit

Ob das Ziel des UrhWissG, die Rechtssicherheit für Anwendende zu stei
gern, durch die Regelungen des § 60c UrhG erreicht wurde, kann man
gels vorliegender Daten zum rechtstatsächlichen Zustand vor Erlass des 
UrhWissG mittels dieser Untersuchung nicht entschieden werden.

Jedenfalls bemühte sich die Legislative um die Entfernung der unbe
stimmten Rechtsbegriffe, was ihr – mit Ausnahme der „sonstigen Werke 
geringen Umfangs“ in § 60c Abs. 3 UrhG – gelang: Mit deren Entfernung 
ist in der Regel eine Steigerung der Rechtssicherheit verbunden.2961 Dies 
gilt insbesondere unter Berücksichtigung der Darlegungs- und Beweislast 
im Prozess.2962

Trotzdem zeigt die vorliegende Untersuchung, dass auch nach Erlass 
des UrhWissG eine erhebliche Rechtsunsicherheit für Anwendende be
steht: So bergen die quantitativen Regelungen Rechtsunsicherheit; in vie
len Fällen ist die Bemessungsgrundlage für die quantitativen Begrenzun
gen im Rahmen des § 60c UrhG unklar.2963 Gleiches gilt für die Bestim
mung des privilegierten Personenkreises im agilen Forschungsprojektkon
text im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG (auch in Kooperationen 
mit Unternehmen) sowie für die Nicht-Kommerzialitätsvorgabe in § 60c 
Abs. 1 UrhG sowie deren Abgrenzung zu gewerblichen Zwecken (z.B. 
in § 38 Abs. 4 UrhG).2964 Gleiches gilt in Bezug auf die Anordnung in 

IV.

2959 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur 
kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2960 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung der 
Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2961 In diesem Sinne für das UrhWissG bejahend: de la Durantaye, GRUR 2017, 
558 (559); DAV-Stellungnahme, S. 5; ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3; MPI-
Stellungnahme, S. 1.

2962 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2963 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprü
fung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2964 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG, deren Inhalt durch Verweis auf § 60c UrhG nicht 
eindeutig erkennbar ist.2965

Zurückzuführen ist die bestehende Rechtsunsicherheit zum einen auf 
seitens der Legislative unklar ausgestaltete Regelungen, zum anderen auf 
die weit verbreitete Unkenntnis der Regelungen durch die Normadressat
en.2966 Unabhängig von etwaig gebotenen Änderungen des UrhG ist daher 
jedenfalls eine Stärkung der Urheberrechtskompetenz der Forschenden 
durch staatliche Maßnahmen zu erwägen.2967

Geringe Effektivität der Regelungen

Die vorstehende Evaluation der Regelungen legt nahe, dass die Regelun
gen des § 60c UrhG – mit Ausnahme der Regelung in § 60c Abs. 3 UrhG 
für vollständige Vervielfältigungen von Artikeln aus wissenschaftlichen 
Zeitschriften – lediglich einen geringen Grad an Wirksamkeit aufwei
sen.2968

Ein Grund dafür liegt in der mangelnden Kenntnis der Vorschriften 
durch ihre Adressaten: Denn „notwendige Voraussetzung der Normbefol
gung“ ist die Kenntnis von Normexistenz und Norminhalt.2969 Hierbei ist 
insbesondere die fehlende Kenntnis in Bezug auf die rechtliche Situation 
der Beiträge in Sammelbänden hervorzuheben.2970

Zweitens stimmen die normativen Annahmen nur sehr beschränkt mit 
den Legitimitätsvorstellungen der Adressaten überein: So werden die zu
lässigerweise nutzbaren Anteile von Werken mangels praktischer und tech
nischer Umsetzbarkeit im Forschungsalltag als nutzlos empfunden, was 
eine geringe Akzeptanz sowie zahlreiche (nicht-sanktionierte) Normüber
tretungen zur Folge hat.2971 Insbesondere treten diese bei der vollständigen 

V.

2965 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprüfung des 
§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2966 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Überprü
fung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2967 Vgl. dazu die Vorschläge zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz in Teil 5 
dieser Untersuchung.

2968 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität bei der Überprüfung der Regelun
gen in diesem Teil der Untersuchung.

2969 Röhl, Rechtssoziologie, S. 252; ebenso: Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 118.
2970 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Effektivität bei der Überprüfung 

der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.
2971 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Effektivität bei der Überprüfung 

der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.
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Werknutzung im Rahmen von Konferenzen jeder Größe, im Rahmen der 
Zusammenarbeit im forschungsgruppeninternen und -externen Kollegen
kreis sowie im Rahmen der Qualitätssicherung auf; bei diesen Normüber
tretungen wird genauso wie bei den zahlreichen Umgehungspraktiken 
der Rechtsinhaber nicht beteiligt. Auch widerspricht der in § 60c Abs. 1 
Nr. 1 UrhG vorgesehene, bestimmt abgegrenzte Kreis von Personen dem 
Gedanken des Aufbaus auf das Wissen und die Erkenntnis Anderer, der 
seit jeher in der Wissenschaft verbreitet ist. Zur Steigerung der Wirksam
keit der Regelungen ist daher eine Privilegierung der öffentlichen Wieder
gabe zum Zwecke der Darstellung von Forschung sowie eine Erweiterung 
des nutzbaren Anteils ohne Rückgriff auf quantitative Begrenzungen zu 
erwägen.2972

2972 Vgl. für konkrete Maßnahmen die Vorschläge in Teil 5 dieser Untersuchung.
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Mögliche Maßnahmen
im Bereich der wissenschaftlichen Forschung

Die Evaluation ergab Defizite in der Wirksamkeit des Urheberrechts im 
Bereich der wissenschaftlichen Forschung. Diese betreffen sowohl die ju
ristische als auch die tatsächliche Geltung des Rechts: Insbesondere sind 
die derzeitigen Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG nicht 
mit den Vorgaben des Unionsrechts vereinbar; zudem besteht unter den 
adressierten Forschenden erhebliche Rechtsunsicherheit, welche u.a. zur 
festgestellten geringen Effektivität der derzeitigen Regelungen beiträgt.2973

Den beiden letztgenannten Defiziten kann sowohl durch Maßnahmen, 
die sich am traditionellen juristisch-dogmatischen Ansatz orientieren, als 
auch durch Maßnahmen tatsächlicher Art begegnet werden. Eine – am 
Stand der derzeitigen Diskussion orientierte – Auswahl dieser Maßnahmen 
soll im Folgenden vorgestellt und auf ihre Zulässigkeit sowie Opportunität 
untersucht werden.

 
Die Opportunität der vorgestellten Alternativen wird dabei auf Basis der 
derzeit vorhandenen Daten bewertet; dies schließt nicht aus, vor ihrer Im
plementierung weitere Untersuchungen zu ihrer Wirksamkeit anzustellen.

 
Die Zulässigkeit der vorgeschlagenen rechtlichen Maßnahmen bestimmt 
sich insbesondere nach deren Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht.2974

 
Es gilt allerdings zudem zu beachten, dass jede Regelung legislativer Art 
stets Auswirkungen auf die zugrundeliegende tatsächliche Situation hat, 
wie folgende Aussage von Mayer-Maly zeigt:

„Die gegenwärtige Gesetzesinflation stellt sich ja zu einem guten Teil 
überhaupt nur als Reaktion auf die Verkümmerung der Privatautono
mie dar.
Da dem Gesetzgeber jene Sachnähe, die Kontrahenten eigen ist, ab
geht, muss er versuchen, durch gesetzgeberische Vorwegnahme von 

Teil 5

2973 Vgl. dazu die Ergebnisse der Evaluation in Teil 4 dieser Untersuchung.
2974 Vgl. zu den Vorgaben des höherrangigen Rechts die Darstellungen in Teil 2 

dieser Untersuchung.
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möglicherweise praktisch werdenden Unterscheidungen der Eigenart 
möglicher Fallgestaltungen Rechnung zu tragen.
Es ist dies ein in Wahrheit aussichtsloses Unterfangen.
Die Zahl der legislativen Unterscheidungsversuche ist zwar längst zu 
groß, um das Recht noch durchschaubar zu halten; sie ist aber doch 
viel zu klein, um die privatautonome Anpassung an die konkreten 
Situationen ersetzen zu können. Zwar misstraut man der Privatauto
nomie, weil man fürchtet, die wirtschaftliche Schwäche von Kontra
henten könnte ausgenützt werden; aber man erkauft diese Sicherung 
um einen zu hohen Preis: um den der Hilflosigkeit gegenüber dem 
undurchschaubar gewordenen Recht.
Dem Bürger, den man sichern wollte, wird derart schlecht ge
dient.“2975

Die vorliegende Arbeit versucht diesem Dilemma durch ein auf drei Säu
len gestütztes Konzept zu begegnen: So ist erstens das Wissenschaftsurhe
berrecht selbst in angemessener Weise zu modifizieren (A), zweitens die 
privatautonome Gestaltung zu fördern (B) und drittens die Urheberrechts
kompetenz der Beteiligten zu stärken (C).

Gestaltung des Wissenschaftsurheberrechts

Mögliche Maßnahmen zum Ausgleich der dargestellten Defizite im Wis
senschaftsurheberrecht könnten erstens Veränderungen des Rechts selbst 
sein.

In Betracht käme für das deutsche Recht ein vollständiger Ausschluss 
der Werke der Wissenschaft aus dem Anwendungsbereich des deutschen 
Urheberrechtsgesetzes, die Einführung einer kürzeren Schutzfrist für Wer
ke der Wissenschaft, die Einführung einer fair-use- bzw. fair dealing-Rege
lung sowie die Modifikation des bestehenden § 60c UrhG mittels eines 
§ 60c UrhG-E, der Nutzungshandlungen zum Zwecke der wissenschaftli
chen Forschung einschließlich solche des Text und Data Minings2976 privi
legiert.

A.

2975 Mayer-Maly, Rechtskenntnis und Gesetzesflut, S. 81f.
2976 Die Legislative entschied sich bei Umsetzung der DSM-RL zu einer geson

derten Regelung des Text und Data Minings in der wissenschaftlichen For
schung in § 60d UrhG; eine solche wäre bei Einführung des vorgeschlagenen 
§ 60c UrhG-E in Bezug auf die in Art. 3 DSM-RL privilegierten Forschenden 
nicht mehr erforderlich, sollte allerdings aus Gründen der Rechtssicherheit 
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Darüber hinaus bestünde – insbesondere, da das deutsche Urheberrecht in 
erheblichem Umfang durch unionsrechtliche Gesetzgebung determiniert 
wird2977 – auch Potenzial für Lösungen im Wissenschaftsurheberrecht auf 
europäischer Ebene. Dieses ist allerdings in naher Zukunft lediglich theo
retischer Natur: Das europäische Urheberrecht hat in der Vergangenheit 
stets ein hohes Schutzniveau für Urheber und Rechtsinhaber angestrebt 
und hält bisher weitgehend an dem abschließenden Schrankenkatalog der 
InfoSoc-RL fest. Auch wenn mittels der DSM-RL eine erste Ausweitung 
des Schrankenkatalogs stattfand, erscheint eine zeitnahe Änderung des 
Rechtsrahmens auf europäischer Ebene sehr unwahrscheinlich. Deshalb 
beschränken sich die Vorschläge dieser Untersuchung auf – mit dem 
derzeitigen Unionsrecht vereinbare – Änderungen des nationalen Rechts. 
Trotzdem darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund der In
ternationalisierung der Forschung eine Lösung auf unionsrechtlicher oder 
gar internationaler Ebene in Zukunft – auch aus Sicht der Forschenden2978 

– erstrebenswert wäre.

Ausschluss der Werke der Wissenschaft vom urheberrechtlichen Schutz

Erwägenswert wäre es, Werken der Wissenschaft im Sinne des § 1 UrhG 
den urheberrechtlichen Schutz vollständig zu versagen.

Mögliche Ausgestaltung

Derzeit genießen Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst gemäß § 1 UrhG für ihre Werke Schutz nach Maßgabe des deut
schen Urheberrechtsgesetzes. Um eine freie Zirkulation von Wissen zu er
möglichen, könnte erwogen werden, Werke der Wissenschaft vollständig 
vom urheberrechtlichen Schutz auszunehmen, indem § 1 UrhG künftig 
nur auf Werke der Literatur und Kunst beschränkt würde.

I.

1.

beibehalten werden. Vgl. dazu die Darstellungen zu § 60c UrhG-E in diesem 
Teil der Untersuchung.

2977 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2978 Interview mit P_S2, Z. 29, 85; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 4.
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Eine derartige Idee brachte Hilty in Deutschland bereits im Jahr 2006 in 
den wissenschaftlichen Diskurs ein;2979 auch Ohly wirft in seinem Gutach
ten zum Urheberrecht in der digitalen Welt die Frage nach der Notwen
digkeit urheberrechtlichen Schutzes wissenschaftlicher Werke auf.2980

In eine ähnliche Richtung ging der bereits im Jahr 2003 veröffentlich
te Vorschlag der US-amerikanischen “Sabo-Bill“, die zumindest öffentlich 
finanzierte Forschungsergebnisse vom Urheberrechtsschutz freistellen soll
te.2981 Auch eine derart eingeschränkte Schutzgewährung wäre theoretisch 
denkbar.

 
Dass beide Alternativen aber derzeit keine umsetzbaren Maßnahmen im 
deutschen Wissenschaftsurheberrecht darstellen, zeigen sowohl die Dar
stellung zur Zulässigkeit als auch zur Opportunität dieses Vorschlags:

Zulässigkeit einer derartigen Maßnahme

Eine Versagung der Gewährung urheberrechtlichen Schutzes für Werke 
der Wissenschaft verstieße gegen höherrangiges Recht.2982

 
Sowohl die europäische Grundrechtecharta als auch das deutsche Grund
gesetz garantieren den grundsätzlichen Schutz geistigen Eigentums.2983 

Beide unterliegen dabei zwar der Sozialbindung, die eine Einschrän
kung des Schutzes zugunsten der Allgemeinheit erfordert (Art. 17 Abs. 1 
S. 3 GRCh sowie Art. 14 Abs. 2 S. 2 GG). Dabei darf aber keinesfalls der 
Wesensgehalt des Rechts angetastet werden.2984 Dies wäre allerdings der 
Fall, würden Werke der Wissenschaft vollständig aus dem urheberrecht
lichen Schutz ausgeschlossen: Dem jeweiligen Urheber wäre nicht nur 

2.

2979 Hilty, GRUR Int 2006, 179 (185).
2980 Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 76.
2981 Hansen, GRUR Int 2005, 378 (382).
2982 Schack, ZUM 2016, 266 (269); Hansen, GRUR Int 2005, 378 (382), der zudem 

einen Verstoß gegen das in § 7 UrhG verankerte Schöpferprinzip annimmt.
2983 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 

dieser Untersuchung sowie den Anforderungen des höherrangigen Rechts in 
Teil 4 dieser Untersuchung.

2984 So ausdrücklich Art. 52 Abs. 1 S. 1 GRCh.
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jede Verfügungsmöglichkeit genommen; er wäre mangels Zuordnung2985 

des Ergebnisses seiner schöpferischen Leistung nicht einmal in einer ei
gentums- bzw. besitzähnlichen Position, die ihm eine selbstständige Aus
übung der mit dieser Rechtsposition verbundenen Rechte ermöglichen 
sowie die Bezeichnung als „Privateigentum“ rechtfertigen würde.2986

 
Auch geltendes Völkerrecht, das zwar grundsätzlich den Rang eines ein
fachen Bundesgesetzes, aber gemäß § 121 Abs. 1 S. 1 UrhG gegenüber 
dem deutschen Urheberrechtsgesetz Vorrang genießt,2987 bedingt die Un
zulässigkeit der Schutzversagung für Werke der Wissenschaft:2988 Zwar 
machen weder RBÜ noch WCT Vorgaben zum grundsätzlichen Umgang 
der Schutzgewährung im Inland.2989 Insoweit sie Mindestrechte für auslän
dische Urheber gewährleisten, ist dieser Anforderung jedenfalls Rechnung 
getragen, denn: Gewährt das Urheberrecht eines Verbandsstaats nicht die 
Mindestrechte, die die RBÜ fordert, können sich Urheber aus anderen 
Verbandsstaaten trotz fehlender Verankerung des Schutzes im nationalen 
Recht unmittelbar auf die in der RBÜ niedergelegten Rechte berufen und 
insofern unabhängig vom nationalen Schutzkonzept Schutz für Werke 
der Wissenschaft beanspruchen.2990 Dass diesen grundsätzlich Schutz zu 
gewähren ist, ergibt sich dabei zwar nicht unmittelbar aus Art. 1 RBÜ, der 
scheinbar nur den Schutz von „Werken der Literatur und Kunst“ beabsich
tigt. Art. 4 RBÜ stellt allerdings klar, dass „überhaupt jedes Erzeugniß aus 
dem Bereiche der Literatur, Wissenschaft oder Kunst, welches im Wege 
des Drucks oder sonstiger Vervielfältigung veröffentlicht werden kann“ 

2985 Vgl. zur grundsätzlichen Zuordnung des wirtschaftlichen Wertes eines ge
schützten Werkes an den Urheber durch das Recht in Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG: 
BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (240) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, 
BVerfGE 49, 382 (392) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 
743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (40) – Vollzugsanstalten.

2986 Vgl. dazu die Darstellungen zu Art. 14 GG in Teil 2 dieser Untersuchung 
sowie zum Prüfungsmaßstab sowie den verfassungsrechtlichen Implikationen 
in Teil 4 dieser Untersuchung.

2987 Vgl. dazu die Ausführungen zu den völkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2988 A.A. unter Berufung auf Art. 2 Abs. 1 RBÜ: Schack, ZUM 2016, 266 (269); 
Hansen, GRUR Int 2005, 378 (382).

2989 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

2990 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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vom Ausdruck „Werke der Literatur und Kunst“ erfasst ist. Folglich wäre – 
jedenfalls für ausländische Urheber – auch der Schutz von Werken der 
Wissenschaft sichergestellt.

Trotzdem ist bei Ausschluss der Werke der Wissenschaft aus dem 
urheberrechtlichen Schutz den Mindestanforderungen der RBÜ dahin
gehend unzureichend Rechnung getragen, als die RBÜ – genauso wie 
Art. 13 TRIPS, Art. 10 WCT sowie Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL – den Drei-
Stufen-Test enthält, der Ausnahmen des Urheberrechts nur in bestimm
ten Sonderfällen gestattet, wobei die normale Verwertung des Werkes 
nicht beeinträchtigt und die berechtigten Interessen des Urhebers nicht 
unzumutbar verletzt werden dürften.2991 Der vollständige Ausschluss wis
senschaftlicher Werke aus dem urheberrechtlichen Schutz verletzt danach 
jedenfalls – aus den gleichen Gründen wie zur verfassungsrechtlichen Lage 
ausgeführt2992 – die Interessen des Urhebers in ungebührlicher Weise.

Opportunität einer derartigen Maßnahme

Unter Berücksichtigung der in Teil 3 dargestellten Interessen von For
schenden erscheint ein Ausschluss von Werken der Wissenschaft aus dem 
urheberrechtlichen Schutz zudem nicht angemessen:

 
Zwar stünde das urheberrechtliche Ausschließlichkeitsrecht der schnellen, 
digitalen und langfristigen Verfügbarkeit von Forschungsliteratur – auch 
für Dritte – nicht mehr wie bisher im Wege, da wissenschaftliche Zeit
schriftenbeiträge, Sammelbandbeiträge und Buchkapitel ohne Einschrän
kungen für die eigene digitale Bibliothek sowie Dritte vervielfältigt wer
den könnten.2993 Auch eine Weiterverbreitung von Darstellungen wissen
schaftlicher Art in der wissenschaftlichen Gemeinschaft durch eine Präsen
tation auf Konferenzen oder durch einen Wiederabdruck in Zeitschriften 
wäre grundsätzlich ohne rechtliche Hindernisse möglich.2994

Dagegen blieben die Probleme bei der Nutzung urheberrechtlich ge
schützter Forschungsgegenstände (insbesondere Bilder aus Museen und 

3.

2991 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völkerrechtlichen sowie unionsrechtlichen 
Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2992 Vgl. dazu bereits zuvor.
2993 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur 

kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
2994 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 

dieser Untersuchung.
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Archiven sowie audiovisuelle Medien) weitgehend bestehen: Ihnen käme – 
wie bisher – urheberrechtlicher Schutz zu; die Entscheidung über die Nut
zung würde daher zuvorderst dem jeweiligen Rechtsinhaber obliegen, wes
halb die individuellen Forschenden auf dessen Verhandlungsbereitschaft 
angewiesen wären.2995 Auch wäre mit einem Ausschluss der Werke der 
Wissenschaft nicht zwangsläufig eine Reproduzierbarkeit und eine lang
fristige Archivierbarkeit von Forschungsergebnissen sichergestellt; viel
mehr bedürfte es dafür auch einer Freistellung der Forschungsmaterialien 
als solche.2996

Viel gewichtiger ist allerdings der Umstand, dass dem Interesse an Ein
zelanerkennung bei Ausschluss der Werke der Wissenschaft vom urheber
rechtlichen Schutz in keiner Weise Rechnung getragen werden kann.2997 

Da bei Werken der Wissenschaft kein Anspruch auf Anerkennung der 
Urheberschaft gemäß § 13 S. 1 UrhG mehr bestünde, würde eine solche 
Maßnahme dem der Wissenschaft immanenten Bedürfnis nach Namens
nennung sowie dem Streben nach Reputation zuwiderlaufen.2998 Eine 
Aufgabe der Urheberpersönlichkeitsrechte, die mit einem vollständigen 
Ausschluss von Werken der Wissenschaft vom urheberrechtlichen Schutz 
verbunden wäre, liefe den berechtigten Interessen wissenschaftlicher Urhe
ber diametral entgegen.2999 Des Weiteren könnte sie die Authentizität des 
wissenschaftlichen Diskurses beeinträchtigen.3000

 
Auch dem Interesse an Rechtssicherheit kann durch den Ausschluss von 
Werken der Wissenschaft aus dem urheberrechtlichen Schutz nur unzurei
chend Rechnung getragen werden.3001 Zwar ließe sich argumentieren, dass 
die bestehende Unsicherheit in Bezug auf das Bestehen urheberrechtlichen 
Schutzes an bestimmten Werken infolge der Einschränkung des Anwen

2995 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung sowie im Rahmen der Überprüfung der Regelungen in 
Teil 4 dieser Untersuchung.

2996 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

2997 Vgl. zu diesem Interesse die Darstellungen in Teil 3 dieser Untersuchung.
2998 Vgl. dazu die Darstellung zum Interesse an Einzelanerkennung in Teil 3 dieser 

Untersuchung.
2999 Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 76.
3000 Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 76.
3001 Vgl. zu diesem Interesse die Darstellungen in Teil 3 dieser Untersuchung.
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dungsbereichs des Urheberrechts eliminiert würde.3002 Bei näherer Analyse 
der Maßnahme offenbaren sich allerdings erhebliche Abgrenzungsschwie
rigkeiten: Der Begriff der Werke der Wissenschaft entbehrt bisher einer 
gesetzlichen Definition; die deutsche Legislative folgte mit dessen Einfüh
rung in das Urheberrechtsgesetz im Jahr 1965 lediglich den Vorgaben in 
Art. 2 Abs. 1 RBÜ sowie Art. 3 WCT, die den Begriff ebenfalls nicht defi
nieren.3003 Bisher war eine solche Definition auch nicht erforderlich, da 
der urheberrechtliche Schutz unabhängig von einer Einordnung in diese 
Kategorien immer dann bestand, wenn ein Werk die Schutzvoraussetzun
gen des § 2 Abs. 1 UrhG erfüllte.3004 Möchte man nun allerdings Werke 
der Wissenschaft einer anderen urheberrechtlichen Behandlung unterwer
fen als Werke der Literatur und Kunst, so bedürfte es einer derartigen 
Definition. In der Literatur wurde dahingehend ein Definitionsversuch 
unternommen, dass unter diesen Begriff alle Geisteserzeugnisse fallen, die 
ihrem „gedanklichen Inhalt nach auf die systematische und überprüfbare 
Vermittlung von Erkenntnis (Wissen) gerichtet und aus der Sicht [ihres] 
Autors auf die Verfolgung eines belehrenden Zwecks angelegt“ sind.3005 

Dabei stellt sich die Frage, ob es sich um kumulative Merkmale handelt 
oder ein Werk der Wissenschaft bereits vorliegt, wenn es zwar einem be
lehrenden Zweck dient, mangels Verfügbarmachung von Forschungsdaten 
und -methode aber beispielsweise keinen überprüfbaren Inhalt aufweist. 
Nach dem obigen Begriffsverständnis wären zudem beispielsweise auch 
Schulbücher und Sprachlernsoftware von dem Begriff des Werkes der 
Wissenschaft erfasst. Eine solch weite Auslegung wäre angesichts der zu 
erwartenden, ungebührlichen Auswirkungen auf den Primärmarkt legisla
tiv allerdings sicherlich nicht intendiert.

Der Versuch einer selbstständigen Definition des Werkes der Wissen
schaft ist im Übrigen von Anfang an ohne Aussicht auf Erfolg: Eine wis
senschaftliche Ausarbeitung kann auch bei objektiver Sichtweise – abhän
gig von ihrer konkreten Ausgestaltung – ebenso ein Werk der Literatur, 

3002 Vgl. zu der diesbezüglich bestehenden Rechtsunsicherheit die Darstellungen 
zur Rechtssicherheit im Rahmen der Überprüfung der Regelungen in Teil 4 
dieser Untersuchung sowie den Vorschlag im Interview mit P_N4, Z. 119.

3003 Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht?, S. 26f.
3004 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 50ff.; Schulze, in: Dreier/Schul

ze, § 2 UrhG Rn. 6ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 30ff.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 5ff.; Norde
mann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 2 UrhG Rn. 11ff.

3005 Moltke, Das Urheberrecht an den Werken der Wissenschaft, S. 32.
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ja sogar ein Werk der Kunst darstellen.3006 Einem individuellen Forschen
den wird es – ggf. mit Ausnahme eines objektive Forschungsergebnisse 
wiedergebenden Zeitschriftenartikels – häufig schwerfallen, eindeutig zu 
entscheiden, ob es sich um ein Werk der Wissenschaft handelt; die derzeit 
bestehende Rechtsunsicherheit würde folglich lediglich auf eine andere 
Ebene verlagert.3007

Fazit

Der Ausschluss von Werken der Wissenschaft aus dem Schutz des Urhe
berrechts wäre weder mit den Vorgaben höherrangigen Rechts vereinbar 
noch unter Berücksichtigung der Interessen der Forschenden opportun 
und sollte daher als Maßnahme für ein künftiges Wissenschaftsurheber
recht nicht erwogen werden.

Einführung einer kürzeren Schutzfrist für wissenschaftliche Werke

Alternativ könnte die Einführung einer – im Vergleich zu den übrigen 
urheberrechtlich geschützten Werken – kürzeren Schutzfrist für Werke der 
Wissenschaft erwogen werden.3008

Mögliche Ausgestaltung

Derzeit erlischt das Urheberrecht gemäß § 64 UrhG siebzig Jahre nach dem 
Tod des Urhebers: Erst nach Ablauf dieser Frist kann das jeweilige Werk 
ohne die Zustimmung des Urhebers bzw. dessen Erbberechtigten genutzt 
werden.3009

4.

II.

1.

3006 Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 1 UrhG Rn. 2.
3007 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit im Rahmen der Überprü

fung der Regelungen in Teil 4 dieser Untersuchung.
3008 Vgl. dazu den Vorschlag im Interview mit P_G4, Z. 135.
3009 Freudenberg, in: Ahlberg/Götting, § 64 UrhG Rn. 36ff.; Dreier, in: Dreier/Schul

ze, § 64 UrhG Rn. 3ff.; Katzenberger/Metzger, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 64 UrhG Rn. 60ff.; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 64 UrhG Rn. 13ff.
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Denkbar wäre eine Verkürzung der Schutzfrist3010 auf zwölf Monate ent
sprechend der Frist in § 38 Abs. 4 UrhG, auf 15 Jahre entsprechend der 
Schutzfrist des § 87d S. 1 UrhG, auf 25 Jahre entsprechend der Schutzfrist 
in §§ 70 Abs. 3 S. 1, 71 Abs. 3 S. 1, 82 Abs. 2 UrhG bzw. auf 50 Jahre ent
sprechend der Schutzfrist in §§ 72 Abs. 3 S. 1, 76 S. 1, 82 Abs. 1 S. 2, 
85 Abs. 3 S. 2, 87 Abs. 3 S. 1, 94 Abs. 3 UrhG.

Darüber hinaus wäre eine auf empirischen Daten beruhende eigenstän
dige Bestimmung einer angemessenen – kürzeren oder längeren – Schutz
frist möglich. Auch eine kurze (ca. 5-jährige) Schutzfrist mit Verlänge
rungsoption wäre denkbar.3011

Zulässigkeit einer derartigen Maßnahme

Eine Grenze zieht einer solchen Verkürzung der Schutzfrist das höher
rangige Recht: Art. 1 Abs. 1 Schutzdauer-RL bestimmt für Werke der 
Literatur und Kunst im Sinne des Art. 2 RBÜ, zu denen – wie bereits 
ausgeführt3012 – auch Werke der Wissenschaft zählen, eine siebzigjährige 
Schutzfrist.3013 Eine Verkürzung der Schutzfrist für Werke der Wissen
schaft würde daher unabhängig von der konkret bestimmten Länge gegen 
geltendes Unionsrecht verstoßen.

 
Auch läge bei fast allen zuvor vorgeschlagenen Ausgestaltungen zur Ver
kürzung der Schutzfrist ein Verstoß gegen Völkerrecht vor, das in Art. 7 
Abs. 1 RBÜ eine mindestens 50-jährige Schutzfrist vorsieht, worauf Art. 9 
Abs. 1 TRIPS sowie Art. 1 Abs. 4 WCT Bezug nehmen.3014

 
Aber auch verfassungsrechtliche Erwägungen lassen eine derart beschränk
te Urheberrechtsgewährung unzulässig erscheinen: Denn mit Ablauf der 
urheberrechtlichen Schutzfrist endet sowohl die wirtschaftliche Verwer

2.

3010 Vgl. dazu auch den – letztlich abgelehnten – Vorschlag von Hansen, GRUR Int 
2005, 378 (386).

3011 Hansen, Warum Urheberrecht?, S. 368ff.
3012 Vgl. dazu die Darstellungen zur Zulässigkeit des Ausschlusses der Werke 

der Wissenschaft vom urheberrechtlichen Schutz in diesem Teil der Untersu
chung.

3013 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

3014 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

Teil 5 Mögliche Maßnahmen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung

574

https://doi.org/10.5771/9783748933953, am 10.05.2024, 20:21:42
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748933953
https://www.nomos-elibrary.de/agb


tungsmöglichkeit als auch das individuelle Recht auf Anerkennung der 
Urheberschaft.3015 Bestimmt man nun eine sehr kurze Frist (z.B. 12 Mona
te) für die Schutzdauer, ist die verfassungs- und unionsrechtlich garantierte 
Eigentumsfreiheit jedenfalls verletzt, da dem Urheber – anders als durch 
Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG geboten – der wirtschaftliche Wert seines geschütz
ten Werkes lediglich für eine sehr kurze Zeitspanne zugeordnet ist.3016 

Eine Fruchtziehung auf Lebenszeit wird ihm dadurch verwehrt, dass er 
sein Werk der Allgemeinheit nach Ablauf eines Jahres vergütungsfrei zur 
Verfügung stellen muss.

Die kurze Schutzfrist tritt des Weiteren mit dem Allgemeinen Persön
lichkeitsrecht in Konflikt, da nach Ablauf der Schutzfrist keine Urheber
nennung mehr erforderlich ist und damit Persönlichkeitsinteressen nicht 
mehr angemessen Rechnung getragen werden kann.3017 Dieser Konflikt 
wird im Bereich der Wissenschaft insoweit entschärft, als die Grundsätze 
guter wissenschaftlicher Praxis trotz fehlenden urheberrechtlichen Schut
zes eine Angabe des geistigen Urhebers gebieten.3018 Dieses außerurheber
rechtliche Erfordernis rechtfertigt dennoch nicht den grundsätzlich erheb
lichen Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht.3019

Opportunität einer derartigen Maßnahme

Ebenso wenig wie die Einführung einer kürzeren urheberrechtlichen 
Schutzfrist für Werke der Wissenschaft rechtlich zulässig ist, erscheint sie 
unter Berücksichtigung der beteiligten Interessen opportun:

3.

3015 Ahlberg, in: Ahlberg/Götting, § 2 UrhG Rn. 77ff.; Schulze, in: Dreier/Schul
ze, § 2 UrhG Rn. 78ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 2 UrhG Rn. 94ff.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 45ff.

3016 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (240) – 
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, 
BVerfGE 49, 382 (392) – Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 
743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (40) – Vollzugsanstalten.

3017 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 64 UrhG Rn. 3; Freudenberg, in: Ahlberg/Göt
ting, § 64 UrhG Rn. 37; Katzenberger/Metzger, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 64 UrhG Rn. 54; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 64 UrhG Rn. 13.

3018 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli
cher Praxis - Kodex.

3019 Vgl. zu den Gewährleistungen des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts die Dar
stellungen in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Zwar wirkt sie bei teleologischer Betrachtung der Schutzfristbestimmung 
zunächst adäquat: Der derzeitigen, 70 Jahre langen Schutzgewährung liegt 
der Gedanke zugrunde, dass eine Fruchtziehung infolge der Werkschaf
fung – auch für die Nachkommen – ermöglicht werden soll, bevor das 
Werk „nach einer die geistigen und wirtschaftlichen Interessen des Ur
hebers und seiner Erben angemessen berücksichtigenden Frist der Allge
meinheit frei zugänglich sein“ soll.3020

In der Wissenschaft schaffen viele Forschende Werke allerdings weniger 
aus ökonomischen Gründen als vielmehr aus intrinsischen Motiven sowie 
zur Reputationssteigerung.3021 Das Werk dient häufig nicht vorrangig dem 
Lebensunterhalt; Publikationsvergütungen sind in vielen Disziplinen ins
gesamt unüblich.3022 Angesichts dieses Umstands kann die Begründung 
für eine derart lange Schutzdauer für Werke der Wissenschaft kaum Gül
tigkeit beanspruchen; eine Verkürzung der Schutzfrist läge aus teleologi
schen Gründen nahe.

 
Ebenfalls kann argumentiert werden, dass Forschende – wie kaum eine 
andere Gruppe Werkschaffender – zur Werkkreation auf die Nutzung be
stehender Werke zwingend angewiesen sind und die bisherige lange Dauer 
vor diesem Hintergrund inadäquat erscheint.3023 Eine kürzere Schutzfrist 
würde jedenfalls eine frühere Nutzung von Werken der Wissenschaft er
möglichen, wodurch die digitale und langfristige Verfügbarkeit von For
schungsliteratur sowie die Weiterverbreitung von Materialien zumindest 
gefördert würde.3024

Um allerdings deren rechtzeitige Wahrnehmung sicherzustellen, müss
te die Schutzfrist entsprechend dem kürzeren Wahrnehmungs- und Nut
zungszyklus in der Wissenschaft sehr kurz (ca. 12 Monate) gewählt wer
den. Dies gilt allerdings nicht uneingeschränkt: Denn Studien haben ge

3020 RegE UrhG, S. 33.
3021 De la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 206; Oh

ly, in: Depenheuer/Peifer, S. 141, 148; vgl. dazu die Darstellungen zu den 
Forschenden in Teil 3 dieser Untersuchung.

3022 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Forschenden in Teil 3 dieser Untersu
chung.

3023 Vgl. dazu die Darstellungen zum Wesen der Wissenschaft in Teil 1 dieser 
Untersuchung sowie die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen 
in Teil 3 dieser Untersuchung.

3024 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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zeigt, dass – abhängig von der Disziplin – auch Literatur, die älter als 
15 bzw. 30 Jahre alt ist, noch rezipiert wird, was wiederum eine individu
elle längere Schutzfrist rechtfertigen könnte.3025 Die Bestimmung einer 
einheitlichen, angemessenen Schutzfrist für Werke der Wissenschaft steht 
folglich vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Arbeitsweisen in den 
Disziplinen vor Hindernissen, die für die Legislative, der die erforderli
che Sachnähe fehlt, nahezu unüberwindbar sein dürften.3026 Während bei
spielsweise Berichte über Forschungsergebnisse, die durch spätere Studien 
widerlegt wurden, mit den Jahren an Relevanz verlieren können, existie
ren sowohl in den Geistes- als auch in den Naturwissenschaften Werke, die 
bis heute Gültigkeit und Schutz beanspruchen dürfen.3027

 
Eine solch kurze Schutzfrist träte schließlich jedenfalls in Widerspruch mit 
dem – in der Wissenschaft stark ausgeprägten – Interesse an Einzelaner
kennung:3028 Mit Ablauf der Schutzfrist besteht – wie zuvor bereits ausge
führt – kein Recht auf Anerkennung der Urheberschaft mehr (§ 13 UrhG), 
sodass eine Namensnennung bei Nutzung des Werkes nicht mehr erfolgen 
müsste.3029 Das Aufbauen auf bestehendes Wissen könnte – aus rein urhe
berrechtlicher Perspektive – folglich unter Rückgriff auf Werke Dritter 
ohne eine entsprechende reputationssteigernde Bezugnahme auf deren Ur
heber erfolgen.3030 Selbst eine Zitation müsste nicht mehr erfolgen, da 
eine Nutzung ohne urheberrechtliche Einschränkungen möglich wäre.3031 

3025 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (285f.); Nicholas u. a., Journal of 
Documentation 2010, 409 (431) m.w.N. Borgman, Scholarship in the digital 
age, S. 157.

3026 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3027 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3028 Vgl. dazu die Darstellungen zum Interesse an Einzelanerkennung in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3029 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 64 UrhG Rn. 3; Freudenberg, in: Ahlberg/Göt
ting, § 64 UrhG Rn. 37; Katzenberger/Metzger, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 64 UrhG Rn. 54; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 64 UrhG Rn. 13.

3030 Aus den Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis kann sich Anderes 
ergeben.

3031 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 64 UrhG Rn. 3; Freudenberg, in: Ahlberg/Göt
ting, § 64 UrhG Rn. 37; Katzenberger/Metzger, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 64 UrhG Rn. 54; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 64 UrhG Rn. 13.
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Eine derartige Nutzung liefe dem unter Forschenden stark ausgeprägten 
Interesse an Einzelanerkennung zuwider.3032

Fazit

Die Einführung einer kürzeren Schutzfrist für Werke der Wissenschaft ist 
mangels Vereinbarkeit mit Vorgaben des höherrangigen Rechts sowie dem 
insbesondere in der Wissenschaft auftretenden Konflikt mit dem Recht 
auf Anerkennung der Urheberschaft jedenfalls nicht als Alternative zu 
erwägen.

Einführung einer fair use- bzw. fair dealing-Regelung oder einer 
Allgemeinen (Bildungs- und) Wissenschaftsschranke

In Betracht käme die Einführung einer allgemeineren Schrankenregelung 
nach dem Vorbild des US-amerikanischen fair use-Konzepts.3033

Die Idee einer grundsätzlichen allgemeinen Wissenschaftsschranke, die 
bereits vor Einführung des UrhWissG durch eine Vielzahl von Vorschlä
gen in die Diskussion zur Rechtssetzung im Wissenschaftsurheberrecht 
eingeführt wurde,3034 geht in eine ähnliche Richtung.3035 Eine im Rahmen 
der Interviews befragte Person sieht darin sogar die einzige Möglichkeit 
zur Lösung der aufgezeigten Defizite des Urheberrechts im wissenschaftli
chen Bereich:

4.

III.

3032 Vgl. dazu die Darstellungen zum Interesse an Einzelanerkennung in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3033 Vgl. dazu die Vorschläge im Interview mit P_G1, Z. 133f. und im Interview 
mit P_S2, Z. 89.

3034 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 517–537; Förster, Fair Use, S. 211ff.; Hansen, Warum Urheberrecht?, 
S. 409f.; Pflüger, ZUM 2010, 938 (944); Alexander von Humboldt-Stiftung u. a., 
Neuregelung des Urheberrechts, S. 8ff.; Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen 
Informationen in der digitalen Welt, S. 67, 100; Kleinemenke, Fair Use im deut
schen und europäischen Urheberrecht?, S. 519ff.; de la Durantaye, Allgemeine 
Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 214; Ohly, Gutachten F: Urheberrecht 
in der digitalen Welt, S. F 81f.; Kuhlen, ZGE 2015, 77 (118); Schack, ZUM 
2016, 266 (282).

3035 Interview mit P_S2, Z. 7, 25, 87; hlb-Stellungnahme, S. 1.
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„Also im Prinzip eine allgemeine Wissenschaftsschranke ist, glaube 
ich, wirklich das Einzige, was uns in irgendeiner Form retten kann im 
Digitalen. Weil einfach wir sonst, ja sonst, immer hinterherhinken mit 
der Gesetzgebung und weil wir auch die Realitäten nicht abbilden, die 
da sind, und die Nutzungen und Umgänge nicht da sind.“3036

Mögliche Ausgestaltung

In 17 U.S.C. § 107 sind vier grundsätzlich gleichrangige Faktoren genannt, 
die die Zulässigkeit der urheberrechtlichen Nutzung nach US-amerikanis
chem Recht bestimmen:3037 „The Purpose and Character of the Use”, “The 
Nature of the Copyrighted Work”, “The Amount and Substantiality of 
the Portion Used”, “The Effect of the Use upon the Potential Market for 
or Value of the Copyrighted Work”. Jeder dieser Faktoren – der Zweck 
und Charakter der Nutzung, die Natur des genutzten Werkes, der Umfang 
und die Bedeutung des verwendeten Werkteils sowie die Auswirkungen 
der Nutzung auf den Markt(-wert) des Werkes – wird dabei von US-ameri
kanischen Gerichten im Einzelfall abgewogen und bestimmt nach einer 
abschließenden Gesamtabwägung die Zulässigkeit einer urheberrechtlich 
relevanten Nutzung mit.3038

 
Ähnlich funktionieren auch die fair dealing-Regelungen in Kanada3039 

und dem Vereinigten Königreich:3040 Anders als die US-amerikanische 

1.

3036 Interview mit P_S2, Z. 85.
3037 Kleinemenke, Fair Use im deutschen und europäischen Urheberrecht?, S. 105; 

de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 163ff.; 
Schack, ZUM 2016, 266 (270); für zusätzliche Faktoren vgl. U.S. District Court 
for the Southern District of New York, Urt. v. 24.09.1968 - 293 F. Supp. 
130 (S.D.N.Y. 1668) – Time Incorporated / Bernard Geis Associates: „public 
interest“ als zusätzliches Kriterium; U.S. Supreme Court, Urt. v. 07.03.1994 
- 510 U.S. 569, – Campbell aka Skyywalker et.al. / Acuff-Rose Music Inc.: 
„good / bad faith“ als zusätzlicher Faktor; U.S. District Court, D. Nevada, Urt. 
v. 19.01.2006 - 412 F.Supp. 2nd 1106 (D. Nev. 2006) – Field / Google Inc.: 
ebenfalls „good / bad faith“ als zusätzlicher Faktor.

3038 Kleinemenke, Fair Use im deutschen und europäischen Urheberrecht?, S. 105–
107.

3039 Section 29 Canadian Copyright Act (R.S.C., 1985).
3040 Section 29 Copyright, Designs and Patents Act (CDPA), 1988.
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Regelung sind sie allerdings auf bestimmte Zwecke beschränkt.3041 Zu 
diesen zählt die Forschung3042 – allerdings darf auch diese Freistellung 
nicht als „Freibrief“ für jegliche urheberrechtlich relevanten Nutzungen 
im Bereich der wissenschaftlichen Forschung missverstanden werden. Ver
gleichbar dem US-amerikanischen Recht, orientieren sich beispielsweise 
die fair dealing-Regelungen in Kanada an sechs Kriterien, die es im Rah
men der Zulässigkeit abzuwägen gilt: „[T]he purpose of the dealing, the 
character of the dealing, the amount of the dealing, the nature of the work, 
available alternatives to the dealing, and the effect of the dealing on the 
work.“3043 Die britische fair dealing-Regelung fragt, ob eine „fair minded 
and honest person“ das Werk für den jeweiligen Zweck in derselben Art 
und Weise genutzt hätte.3044

 
Diesen ausländischen Vorbildern folgen Förster und Kleinemenke, die eine 
Schrankengeneralklausel nach US-amerikanischer Art vorschlagen.3045 Mit
tels Regelbeispielen modifiziert wurden ähnliche Vorschläge auch von 
de la Durantaye3046 und Ohly3047 sowie dem Aktionsbündnis „Urheberrecht 
für Bildung und Wissenschaft“3048 entworfen: Sie sehen eine allgemeine Zu
lässigkeit von Nutzungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung 
vor und bieten mit der ausdrücklichen Erwähnung von typischen – vor 
allem im bisherigen Recht bereits festgehaltenen – Nutzungshandlungen 
Orientierung für die Rechtsanwendung. Der Vorschlag von Hansen baut 
dagegen auf die bestehenden Normen und ergänzt sie lediglich durch eine 

3041 Katz, in: Balganesh/Wee Loon/Sun, S. 113; Song, IDEA 2011, 453 (454); 
de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 124f.; 
Brenncke, Is „fair use“ an option for U.K. copyright legislation?, S. 9.

3042 “For the purposes of research“, „for the purpose of research“ bzw. „for the 
purposes of private study.“

3043 Supreme Court of Canada, Urt. v. 04.03.2004 - [2004] 1 SCR 339, 2004 SCC 
13, 236 DLR (4th) 395, 30 CPR (4th) 1, 247 FTR 318, 1 (Rn. 53) – CCH 
Canadian Ltd. / Law Society of Upper Canada.

3044 High Court of England and Wales, Urt. v. 05.11.2007 - [2007] EWHC 2755 
(Ch) 1 – Controller of HM Stationery Office & Anor / Green Amps Ltd; Intel
lectual Property Office UK, Exceptions to copyright; de la Durantaye, Allgemeine 
Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 130.

3045 Förster, Fair Use, Teil 3; Kleinemenke, Fair Use im deutschen und europäischen 
Urheberrecht?, Teil 3.

3046 De la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 207ff.; 
Schack, ZUM 2016, 266 (266).

3047 Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 78.
3048 Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, Allgemeine Bildungs- 

und Wissenschaftsschranke; Schack, ZUM 2016, 266 (267).
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Auffangklausel zugunsten der wissenschaftlichen Forschung, die durch die 
Vorgaben des Drei-Stufen-Tests beschränkt wird.3049

Zulässigkeit einer derartigen Maßnahme

Anders als eine generelle Schrankenregelung im Urheberrecht, der jeden
falls der abschließende Katalog fakultativer Schranken in Art. 5 Abs. 2 
und 3 InfoSoc-RL entgegenstehen würde,3050 wäre eine Generalklausel 
für den wissenschaftlichen Bereich grundsätzlich mit dieser Vorgabe ver
einbar: Denn Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL bietet den Mitgliedsstaaten 
einen weiten Umsetzungsspielraum für Ausnahmen und Beschränkungen 
für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung.3051 Das beweist bereits die 
Situation im Vereinigten Königreich, das – nach kleineren Anpassungen 
– nach Einführung der InfoSoc-RL grundsätzlich an der fair dealing-Re
gelung im Urheberrecht festhalten konnte, während es Mitglied in der 
Europäischen Union war.3052

 
Eine derartige Generalklausel wäre allerdings wohl nur unter ganz 
bestimmten Umständen der Ausgestaltung mit dem völkerrechtlich 
wie unionsrechtlich verankerten Drei-Stufen-Test (Art. 9 Abs. 2 RBÜ, 
Art. 13 TRIPS, Art. 10 WCT sowie Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL)3053 vereinbar, 
da die Beschränkung auf „bestimmte Sonderfälle“ auch im Falle einer 
wissenschaftlichen Generalklausel fraglich erscheint.3054 Sieht man die wis
senschaftliche Forschung als einen hinreichend qualifizierten Zweck an, 
lässt sich jedoch – anders als bei einer Schrankenregelung zugunsten der 
„Bildung“ – grundsätzlich ein bestimmter Sonderfall annehmen.3055

2.

3049 Hansen, Warum Urheberrecht?, S. 409f.; Schack, ZUM 2016, 266 (270).
3050 Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in der digitalen Welt, 

S. 227; Schack, ZUM 2016, 266 (270).
3051 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 

dieser Untersuchung sowie de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissen
schaftsschranke, S. 206.

3052 De la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 120f.
3053 Vgl. dazu die Darstellungen zu den völkerrechtlichen und unionsrechtlichen 

Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.
3054 Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in der digitalen Welt, 

S. 227; Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 77; Ohly, 
in: Depenheuer/Peifer, S. 160; offengelassen von Schack, ZUM 2016, 266 (270).

3055 De la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 205; 
Schack, ZUM 2016, 266 (274).
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Abhängig von der konkreten Formulierung einer solchen Generalklausel 
für die wissenschaftliche Forschung könnte des Weiteren das in Art. 20 
Abs. 3 GG verankerte verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot verletzt 
sein: Danach muss der Inhalt von Regelungen mit hinreichender Sicher
heit feststellbar sein, um normkonformes Handeln gewährleisten zu kön
nen.3056 Damit geht weder ein grundsätzliches Verbot des Erlasses von Ge
neralklauseln noch ein Verbot des Erlasses auslegungsbedürftiger Normen 
einher; ist jedoch eine Vorhersage zur Zulässigkeit eines Verhaltens un
ter Nutzung herkömmlicher juristischer Auslegungsmethoden nicht mehr 
möglich – wie es beispielsweise mangels Anhaltspunkten in Wortlaut und 
Normhistorie bei einer Schrankengeneralklausel nach US-amerikanischer 
Art der Fall wäre –, liegt jedenfalls ein Verstoß gegen das verfassungsrecht
liche Bestimmtheitsgebot vor.3057 Insbesondere, wenn die Bewertung der 
Zulässigkeit eines Handelns ausschließlich der Rechtsprechung überlassen 
bliebe, gerät der rechtsstaatliche Grundsatz der Gewaltenteilung unzulässi
gerweise ins Wanken.3058 Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 
Strafbewehrung in § 106 UrhG i.V.m. Art. 103 Abs. 2 GG.3059

Opportunität einer derartigen Maßnahme

Bei näherer Analyse einer derartigen Generalklausel erweist sich auch diese 
Maßnahme unter Berücksichtigung der Interessen der Forschenden nicht 
hinreichend opportun:

 
Zwar kann dem Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen angemesse
ner Rechnung getragen werden als mit dem bisherigen § 60c UrhG, da 
eine Nutzung von Zeitschriftenartikeln bzw. Buchkapiteln und Sammel

3.

3056 Huster/Rux, in: Epping/Hillgruber, Art. 20 GG Rn. 182f.; Schulze-Fielitz, in: 
Dreier, Art. 20 GG Rn. 129ff.; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 82ff.; 
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 289ff.; Grzeszick, in: 
Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 56ff.; Kotzur, in: Münch/Kunig, Art. 20 GG 
Rn. 148ff.; de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, 
S. 204f.

3057 BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 - 1 BvR 402/87, BVerfGE 83, 130 (145) – Indizie
rung eines pornographischen Romans („Josefine Mutzenbacher“).

3058 Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in der digitalen Welt, 
S. 227.

3059 Schack, ZUM 2016, 266 (274).
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bandbeiträgen zur Wissensgenerierung im Rahmen von Forschungspro
jekten und darüber hinaus in der Regel als eine „faire“ Nutzung gelten 
dürfte.3060

Gleiches gilt in Bezug auf die Forschung an Ursprungsmaterialien:3061 

Wird ein urheberrechtlich geschützter Roman sprachwissenschaftlich un
tersucht, ist angesichts der Verwendung neuer Technologien im For
schungsprozess häufig eine vollständige digitale Vervielfältigung zur wis
senschaftlichen Bearbeitung sowie zur gemeinsamen Auseinandersetzung 
mit dem Werk innerhalb der Forschungsgruppe zwingend erforderlich.3062 

Unter geltendem Recht wäre eine solche nicht ohne Einwilligung des 
Urhebers zulässig;3063 im Rahmen einer fair use- bzw. fair dealing-Rege
lung wäre eine derartige Nutzung allerdings angesichts des verfolgten 
wissenschaftlichen Zwecks und der fehlenden Auswirkungen auf den Pri
märmarkt in der Regel gerechtfertigt: Forschende wären damit in der 
Wahl ihrer Forschungsgegenstände frei; die Forschungsfreiheit wäre dem 
Grunde nach sichergestellt.3064

Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund des Interesses an Re
plizierbarkeit: In der vorangegangenen Untersuchung wurde festgestellt, 
dass die Wahl der Forschungsgegenstände teilweise dadurch beeinträchtigt 
wird, inwieweit eine spätere Zurverfügungstellung der Forschungsdaten 
erfolgen kann.3065 Falls eine Zurverfügungstellung aus urheberrechtlichen 
Gründen nicht zulässig ist, kommt es in der Regel zu einem Verzicht 
auf die Beforschung des betreffenden Gegenstands.3066 Dieser indirekten 

3060 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 2 
dieser Untersuchung sowie die Darstellungen zur Überprüfung der Regelun
gen in Teil 3 dieser Untersuchung.

3061 Dazu bereits de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschran
ke, S. 206.

3062 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3063 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bzw. die Darstel
lung zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rahmen der Überprüfung 
der Regelungen in Teil 4 dieser Untersuchung.

3064 Vgl. zu den Auswirkungen des derzeitigen § 60c UrhG auf die Forschungsfrei
heit die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen in Teil 4 
dieser Untersuchung.

3065 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen in 
Teil 4 dieser Untersuchung.

3066 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung bei der 
Überprüfung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 4 dieser Untersu
chung.
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Beeinträchtigung der Forschungsfreiheit könnte durch Einführung einer 
fair use- bzw. fair dealing-Regelung begegnet werden.

Ein weiterer Vorteil der fair use- bzw. fair dealing-Regelung zeigt 
sich im Vergleich zu den vorstehenden Maßnahmen der – zumindest 
zeitweisen – Nichtgewährung urheberrechtlichen Schutzes: Während bei 
diesen3067 mangels Bestehens von Urheberpersönlichkeitsrechten eine An
erkennung der Urheberschaft durch Namensnennung nicht sichergestellt 
werden kann, kommt dem Werk im Rahmen einer fair use- bzw. fair 
dealing-Regelung der übliche Urheberrechtsschutz zu; folglich besteht 
auch das Urheberpersönlichkeitsrecht gemäß § 13 UrhG weiter. Dem In
teresse an Einzelanerkennung, das wegen der reputationssteigernden Wir
kung insbesondere in der Wissenschaft stark ausgeprägt ist, kann (und 
muss) folglich durch entsprechende Quellenangabe Rechnung getragen 
werden.3068

 
Trotzdem kann eine fair use- bzw. fair dealing-Regelung für den wissen
schaftlichen Bereich im deutschen Urheberrechtsgesetz nicht als opportun 
angesehen werden:

Zunächst gilt es in Bezug auf die bisherigen Vorschläge im deutschen 
Urheberrecht zu beachten, dass diese ausnahmslos Bildung und Wissen
schaft in einer Klausel zusammenfassen.3069 Bereits diese Verbindung er
scheint zweifelhaft vor dem Hintergrund, dass sich in den Interviews 
eine eindeutige Differenzierung zwischen den Nutzungshandlungen im 
Bereich der Lehre gegenüber denen im Bereich der Forschung zeigte.3070 

3067 Vgl. dazu die vorstehenden Darstellungen zur Gestaltung des Wissenschaftsur
heberrechts in diesem Teil der Untersuchung.

3068 Vgl. zu diesem Interesse die Darstellungen zur Einzelanerkennung in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3069 Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Um
feld, S. 517–537; Förster, Fair Use, S. 211ff.; Hansen, Warum Urheberrecht?, 
S. 409f.; Pflüger, ZUM 2010, 938 (944); Alexander von Humboldt-Stiftung u. a., 
Neuregelung des Urheberrechts, S. 8ff.; Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen 
Informationen in der digitalen Welt, S. 67, 100; Kleinemenke, Fair Use im deut
schen und europäischen Urheberrecht?, S. 519ff.; de la Durantaye, Allgemeine 
Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 214; Ohly, Gutachten F: Urheberrecht 
in der digitalen Welt, S. F 81f.; Kuhlen, ZGE 2015, 77 (118); Schack, ZUM 
2016, 266 (282).

3070 Interview mit P_G1, Z. 79, 85; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 93; 
Interview mit P_S2, Z. 3, 7; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 47, 57; Interview 
mit P_L1 - Teil 1, Z. 22; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 5; Interview mit 
P_L2, Z. 17, 160; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7, 154; Interview 
mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63; Interview mit P_N3, Z. 3, 51, 73, 93; 
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Auch die Auswirkungen auf den Primärmarkt des Werkes sind in For
schung und Lehre durchaus unterschiedlich zu bewerten: Während ein 
Werk im Bildungswesen in der Regel von großen Gruppen mit ca. 20 
bis 300 Personen genutzt wird, ist der in der Forschung erreichte Perso
nenkreis in der Regel erheblich kleiner. Insbesondere in der institutions
internen Forschungsgruppe, aber auch bei institutionsübergreifender Zu
sammenarbeit werden regelmäßig in der Regel ca. 5 bis max. 30 Personen 
erreicht.3071 Vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlich verankerten 
Gleichheitsgrundsatzes ist es folglich angezeigt, für beide Bereiche grund
sätzlich unterschiedliche Schrankenregelungen zu schaffen.3072 Das bestä
tigt auch das legislative Vorgehen im Rahmen des UrhWissG, das mit 
§ 60a UrhG und § 60c UrhG bewusst Forschung und Lehre trennt.3073

Auch wenn im Rahmen wissenschaftlicher Konferenzen teilweise ein 
größerer Personenkreis mit der Nutzung eines urheberrechtlich geschütz
ten Werkes in einer Präsentation erreicht wird, kann an der grundsätzli
chen Bewertung der Nutzung als fair use bzw. fair dealing festgehalten 
werden: Zwar besteht bei derart großen Publikumsveranstaltungen ange
sichts der Verbreitung neuer, omnipräsenter Technologien (wie z.B. das 
Smartphone mit Kamera in der Hosentasche) die Gefahr einer „unfairen“ 
Verbreitung unter dem „Deckmantel“ des fair use bzw. fair dealing; alle 
Teilnehmenden der Konferenz haben infolge der Präsentation potenziell 
die Möglichkeit, das Werk zu vervielfältigen.3074 Zudem erfolgt – zur 
Dokumentation einer Konferenz auf Social Media – häufig eine öffentli
che Zugänglichmachung des Werkes auf Twitter oder ähnlichen Plattfor
men.3075 Diese ggf. „unfaire“ Nutzung des Werkes stellt jedoch eine selbst
ständige Nutzungshandlung dar, die mangels Zurechenbarkeit bei der Ab
wägung der Fairness der Ursprungshandlung – des Zeigens eines urheber
rechtlich geschützten Werkes im Rahmen einer Forschungspräsentation – 

Interview mit P_N4, Z. 27; Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 53; Interview 
mit P_IN2, Z. 97.

3071 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser 
Untersuchung.

3072 Zur gleichen Behandlung von wesentlich Ungleichem vgl. Kischel, in: Ep
ping/Hillgruber, Art. 3 GG Rn. 15; Heun, in: Dreier, Art. 3 GG Rn. 20; Ja
rass, in: Jarass/Pieroth, Art. 3 GG Rn. 12; Kirchhof, in: Maunz/Dürig, Art. 3 
Abs. 1 GG Rn. 118ff.

3073 RegE UrhWissG, S. 2.
3074 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 

dieser Untersuchung.
3075 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 

dieser Untersuchung.
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keine Berücksichtigung finden darf; illegale Folgenutzungen dürfen in die 
Abwägung der Zulässigkeit urheberrechtlicher Schrankenregelungen nicht 
eingestellt werden.3076

Der entscheidende Grund, warum eine fair use- bzw. fair dealing-Re
gelung für das deutsche Urheberrechtsgesetz nicht in Betracht gezogen 
werden sollte, ist schließlich die mit einer derartigen Regelung verbunde
nen Rechtsunsicherheit: Bereits die derzeit vorhandenen, im Vergleich zu 
einer fair use- bzw. fair dealing-Regelung sehr konkreten Regelungen in 
§ 60c UrhG lassen eine Unsicherheit über die Zulässigkeit bestimmter, 
urheberrechtlich relevanter Handlungen unter Forschenden zu Tage tre
ten.3077 Diese Unsicherheit führt dazu, dass bereits heute das „Maß des 
Möglichen“ von Forschenden nicht genutzt wird.3078 Wird die Regelung 
nun im Sinne von fair use bzw. fair dealing ausgeweitet, ist voraussichtlich 
eine Steigerung der Rechtsunsicherheit zu erwarten; das bestätigen die Er
fahrungen der ausländischen Jurisdiktionen mit fair use- bzw. fair dealing-
Regelung:3079 So bedurfte es zur Konkretisierung der Zulässigkeitskriterien 
in allen Rechtssystemen zunächst eines (oder mehrerer) klärender Urteile. 
Mit der Einführung einer fair use- bzw. fair dealing-Regelung erhöhen 
sich daher zunächst die Transaktionskosten für Forschende sowie Rechts
inhaber, da für die Erlangung eines Mindestmaßes an Rechtssicherheit klä
rende Musterprozesse notwendig sind.3080 Dennoch bleibt die Subsumtion 
unter die Merkmale – und folglich der Ausgang etwaiger Gerichtsverfah
ren – für juristische Laien, zu denen nahezu alle Forschenden gehören, bis 
heute nur schwer vorhersehbar.3081

3076 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikatio
nen in Teil 4 dieser Untersuchung.

3077 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 3 sowie Teil 4 dieser 
Untersuchung.

3078 Vgl. noch zur alten Rechtslage bei §§ 52a, 53 UrhG a.F.: Ohly, Gutachten F: 
Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 77.

3079 Für fair use vgl. statt vieler Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informatio
nen in der digitalen Welt, S. 226f.; Peifer, Schriftliche Stellungnahme: Ant
worten zum Fragenkatalog der Enquete-Kommission Internet und digitale Ge
sellschaft des Deutschen Bundestags: „Entwicklung des Urheberrechts in der 
Digitalen Gesellschaft vom 28.10.2010“, Ausschussdrucksache 17(24)009-D zur 
Öffentlichen Anhörung am 29.11.2010, S. 19; Hartmann, LIBREAS. Library 
Ideas 2013, 5 (10); für fair dealing vgl. statt vieler de la Durantaye, Allgemeine 
Bildungs- und Wissenschaftsschranke, S. 131.

3080 Schack, ZUM 2016, 266 (270).
3081 Insofern widersprüchlich: Kleinemenke, Fair Use im deutschen und europä

ischen Urheberrecht?, S. 563f.; häufig sind Einzelpersonen ohne urheberrecht
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Daran ändert auch die zunehmende Bildung von Fallgruppen in 
der Rechtsprechung, die zumindest eine gewisse Orientierung erlauben, 
nichts.3082 So zeigt beispielsweise die Rechtsprechung in den Vereinig
ten Staaten von Amerika eindrücklich, dass höchstrichterliche Rechtspre
chung keinen verbindlichen Rahmen für die Bewertung der urheberrecht
lichen Zulässigkeit von Nutzungshandlungen schafft: Vielmehr legt eine 
Studie, die 215 Urteile mit Bezug zu fair use unter jeweiliger Berücksichti
gung etwaiger abweichender Voten aus den Jahren 1976 bis 2005 auswerte
te, nahe, dass die unterinstanzlichen Gerichte lediglich teilweise auf die 
von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien Bezug nehmen und im 
Übrigen erheblich von diesen abweichen – was wiederum die Vorherseh
barkeit von Entscheidungen und damit die Rechtssicherheit begrenzt.3083

Vergleichbar der Situation im US-amerikanischen Recht sind die sechs 
fair dealing-Kriterien in Kanada, die es im Rahmen der urheberrechtlichen 
Zulässigkeit abzuwägen gilt, in ihrer Interpretation infolge der diversen 
Rechtsprechung in der dortigen Literatur ebenfalls hoch umstritten.3084 

Der damit verbundenen Rechtssicherheit versuchen kanadische Universitä
ten und Hochschulen – teilweise unter Zuhilfenahme der Unterstützung 
des Verbandes „Universities Canada“ – durch Veröffentlichung von „Fair 
Dealing Guidelines“ zu begegnen, die Universitätsangehörige über die 
Rechtslage informieren sollen.3085 In ihnen ist eine quantitativ begrenzte 
Freistellung der Nutzung von bis zu 10 Prozent eines Werkes ebenso 
vorgesehen wie die Zulässigkeit der Nutzung bestimmter Werkarten als 
Ganzes; im Gegensatz zum deutschen Recht nehmen diese Guidelines 
ausdrücklich auch Bezug auf ein vollständiges Buchkapitel sowie einen 
ganzen Zeitungsartikel.3086 Beides darf trotzdem nur insoweit genutzt 
werden, als es für Forschungszwecke erforderlich ist.3087 Diese Vorgehens
weise verschafft den individuellen Forschenden zwar ein gewisses Maß 
an Rechtssicherheit; mangels demokratischer Legitimation sind derartige 

liche Detailkenntnisse Adressaten urheberrechtlicher Schrankenregelungen, 
vgl. Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 77.

3082 Kleinemenke, Fair Use im deutschen und europäischen Urheberrecht?, S. 563f.
3083 Beebe, University of Pennsylvania Law Review 2008, 549 (549); Brenncke, Is 

„fair use“ an option for U.K. copyright legislation?, S. 14.
3084 Henderson u. a., Partnership 2019, 1 (5).
3085 Henderson u. a., Partnership 2019, 1 (17).
3086 Vgl. statt vieler: Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff (11/13/12) | 

Copyright @ York.
3087 Vgl. Nr. 3 der Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff (11/13/12) | 

Copyright @ York.
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Guidelines allerdings nicht bindend – sie vermitteln lediglich scheinbare 
Rechtsicherheit.

Die fehlende demokratische Legitimation ist bei Anwendung aller fair 
use- bzw. fair dealing-Regelungen zu beobachten: Eine derartige General
klausel mit unbestimmten Rechtsbegriffen („fair“) ist zwingend auf ihre 
Konkretisierung durch die Rechtsprechung angewiesen.3088 Erhält die Jus
tiz keine legislativen Anhaltspunkte für eine urheberrechtliche Bewertung, 
gleicht das Vorgehen der Judikative einer – durch konkretere Rechtset
zung vermeidbaren – Willkür. Dabei erfordert gerade das Urheberrecht in
folge seiner Nähe zum Sachenrecht eine möglichst präzise Umschreibung 
der Rechte und Schranken.3089

Diesen rechtsstaatlichen Mangel gleicht auch nicht die andere Seite der 
Medaille – der unbestrittene Vorteil der gesteigerten Flexibilität – aus, die 
infolge Technologieneutralität der Regelung auch in Zukunft ohne eine 
notwendige Gesetzesänderung ein hohes Maß an Einzelfallgerechtigkeit 
sicherstellen kann.3090

Sofern Vorschläge für eine allgemeine Wissenschaftsschranke versuchen, 
durch Regelungsbeispiele ein Mehr an Rechtssicherheit zu ermögli
chen,3091 kann dies lediglich zugunsten bereits bekannter tatsächlicher 
Situationen geschehen und erfolgt zulasten der Übersichtlichkeit der Re
gelung, wie beispielsweise der Vorschlag eines § 45b UrhG-E der Allianz 
deutscher Wissenschaftsorganisationen aus dem Jahr 2010 zeigt:3092 Denn 
Rechtsetzung erfolgt stets nachträglich und häufig unangemessen detail
liert, wodurch die Einführung einer allgemeinen Wissenschaftsschranke 
mit Regelungsbeispielen trotz subsidiärer Auffangklausel ebenfalls mit 
Rechtsunsicherheit verbunden ist.3093

3088 Kleinemenke, Fair Use im deutschen und europäischen Urheberrecht?, S. 563f.
3089 Spindler, GRUR 2002, 105 (115); Lutz, Zugang zu wissenschaftlichen Informa

tionen in der digitalen Welt, S. 227.
3090 Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 77; Schack, ZUM 

2016, 266 (270); Kleinemenke, Fair Use im deutschen und europäischen Ur
heberrecht?, S. 563; de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschafts
schranke, S. 204.

3091 So beispielsweise de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschafts
schranke, S. 234ff.

3092 Alexander von Humboldt-Stiftung u. a., Neuregelung des Urheberrechts, S. 8–10; 
Schack, ZUM 2016, 266 (267); de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und 
Wissenschaftsschranke, S. 200f.

3093 Schack, ZUM 2016, 266 (273).
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Fazit

Wegen der ausgeführten unions- und verfassungsrechtlichen Bedenken so
wie des mit einer allgemein gestalteten Klausel einhergehenden niedrigen 
Maßes an Rechtssicherheit wird eine Schrankenregelung entsprechend der 
fair use- bzw. fair dealing-Regelung für den wissenschaftlichen Bereich 
nicht empfohlen.

Einführung eines veränderten § 60c UrhG-E mit 
Erforderlichkeitskriterium und Möglichkeiten zu dessen 
Konkretisierung

Eine gangbare Alternative wäre die Veränderung des geltenden Rechts in 
der Weise, dass die sowohl rechtlich als auch tatsächlich problematische 
quantitative Begrenzung der Regelungen in § 60c UrhG durch ein Erfor
derlichkeitskriterium ersetzt würde.3094

 
Indem der folgende Vorschlag weitgehend auf legislativ verankerte Spezia
lisierungen und Differenzierungen verzichtet, schließt er an systematisch 
ähnliche Entwürfe an, die bereits unter Geltung von § 52a und § 53 UrhG 
veröffentlicht wurden: So schlug beispielsweise Schack eine Schrankenre
gelung in § 52a UrhG-E vor, die grundsätzlich eine Nutzung veröffentlich
ter Werke in einem durch den jeweiligen Zweck beschränkten Umfang 
zulässt.3095 In eine ähnliche Richtung geht der Vorschlag der Kultusmi
nisterkonferenz für § 52a UrhG-E, der die Vervielfältigung, Verbreitung 
und öffentliche Zugänglichmachung eines veröffentlichten Werkes durch 
öffentliche Einrichtungen grundsätzlich für zulässig erachtet, soweit dies 
im Rahmen der Aufgabenstellung in Bildung, Wissenschaft und Kultur 
gerechtfertigt und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke geboten 
ist, wobei ein zulässiger Zweck u.a. die Forschung ist.3096

Der im Folgenden vorgestellte Vorschlag verspricht darüber hinaus – 
im Vergleich zur bisherigen Rechtsetzung in § 60c UrhG sowie anderen 
Vorschlägen – eine gesteigerte Sachnähe sowie folglich ein höheres Maß 

4.

IV.

3094 Vgl. zu den bestehenden Problemen bei § 60c UrhG die Darstellungen zur 
Überprüfung der Regelungen in Teil 4 dieser Untersuchung. Zum Normge
halt des § 60c UrhG vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

3095 Schack, ZUM 2016, 266 (282f.).
3096 Pflüger, ZUM 2010, 938 (944); Schack, ZUM 2016, 266 (267).
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an Einzelfallgerechtigkeit.3097 Er ist zudem mit den derzeit geltenden Vor
gaben des höherrangigen Rechts vereinbar.3098

Mögliche Ausgestaltung

Wortlaut der vorgeschlagenen Privilegierung

§ 60c UrhG-E (Gesetzlich erlaubte Nutzungen für die nicht kommerzielle 
wissenschaftliche Forschung in Deutschland) könnte wie folgt lauten:

(1) Zulässig sind die Vervielfältigung, Verbreitung und die öffentliche 
Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes, soweit dies für Zwecke 
der überwiegend nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung, 
ihrer Darstellung oder der Überprüfung ihrer Qualität erforderlich ist.
 
(2) Werden Werke in den Bestand einer in §§ 60e und 60f UrhG 
genannten Institution zur dauerhaften Aufbewahrung aufgenommen, 
ist deren Nutzung entsprechend § 60c Abs. 1 UrhG-E zulässig.
 
(3) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
Kriterien zur Bestimmung der Erforderlichkeit im Sinne von § 60c 
Abs. 1 UrhG-E festzulegen. Vor Erlass einer Rechtsverordnung gibt 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung den in den 
Geltungsbereich der Rechtsverordnung fallenden Vereinigungen von 
Urhebern, Rechtsinhabern und Werknutzenden sowie dem Bundes
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Gelegenheit zur 
schriftlichen Stellungnahme innerhalb von 6 Wochen ab dem Tag der 
Bekanntmachung des Entwurfs der Rechtsverordnung.

1.

a.

3097 Vgl. dazu ausführlich sogleich die Darstellungen zur Opportunität der Maß
nahme in diesem Teil der Untersuchung.

3098 Vgl. dazu ausführlich sogleich die Darstellungen zur Zulässigkeit der Maßnah
men in diesem Teil der Untersuchung.
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Erläuterungen zur Normsystematik des § 60c UrhG-E

Intranormsystematik

§ 60c UrhG-E gliedert sich wie folgt:
 

§ 60c Abs. 1 UrhG-E enthält die Grundregel zur Zulässigkeit der Nutzung 
von urheberrechtlich geschützten Materialien zum Zwecke der wissen
schaftlichen Forschung. Diese Norm enthält die privilegierten Nutzungs
handlungen, das Objekt der Privilegierungshandlung sowie eine Zweckbe
stimmung. Sie verzichtet auf die Privilegierung eines bestimmten Perso
nenkreises.

 
§ 60c Abs. 2 UrhG-E trifft eine Regelung zur Zulässigkeit der Nachnutzung 
von urheberrechtlich geschützten Materialien, die – wie zuvor in § 60d 
Abs. 3 S. 2 UrhG a.F. und nun in § 60d Abs. 5 UrhG vorgesehen – in den 
Bestand von in §§ 60e und 60f UrhG bzw. § 60d Abs. 2 und 3 Nr. 1 UrhG 
genannten Institutionen aufgenommen wurden. Hierbei ist grundsätzlich 
auch eine Nutzung unveröffentlichter Werke möglich.

 
§ 60c Abs. 3 UrhG-E sieht die Möglichkeit zur Konkretisierung des Kriteri
ums der Erforderlichkeit im Sinne von § 60c Abs. 1 UrhG-E durch Rechts
verordnung vor.

 
Darüber hinaus wäre – anders als im hier vorgeschlagenen Wortlaut 
der Privilegierung – in § 60c Abs. 4 UrhG-E zusätzlich die Verankerung 
einer Löschungspflicht nach Abschluss der Qualitätsüberprüfung für Drit
te möglich, wie sie bereits derzeit im Rahmen von Peer Review-Prozessen 
praktiziert wird.3099

Internormensystematik

§ 60c UrhG-E wird – wie der bisherige § 60c UrhG – im Unterabschnitt 4 
des Abschnitts 6 des Urheberrechtsgesetzes verankert.

b.

aa.

bb.

3099 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitätssicherung von Forschung in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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Neben § 60c Abs. 1 UrhG-E wäre § 60d UrhG in seiner bisherigen Fassung 
nicht erforderlich, da die unionsrechtlich zu privilegierenden Nutzungs
handlungen zum Zwecke des Text und Data Minings bereits von § 60c 
Abs. 1 UrhG-E erfasst wären. Die Nutzungshandlungen, die im Rahmen 
des wissenschaftlichen Text und Data Minings vorgenommen werden, 
würden durch § 60c UrhG-E bereits privilegiert. Auf § 60d UrhG könnte 
daher – bei Einführung des § 60c Abs. 1 UrhG-E – vollständig verzichtet 
werden. Lediglich aus Gründen der Rechtssicherheit könnte die grund
sätzliche Beibehaltung der ausdrücklichen Regelung zum Text und Data 
Mining erwogen werden.3100

 
§ 60g UrhG und § 60h UrhG könnten und sollten in ihrer bisherigen 
Form grundsätzlich beibehalten werden.3101 Denn § 60g UrhG stellt die 
über die gesetzliche Schrankenregelung hinausgehende Möglichkeit der 
individuellen Lizensierung zugunsten der Forschenden sicher; lediglich 
§ 60g Abs. 2 UrhG sollte dahingehend erweitert werden, dass Vereinba
rungen gemäß § 60c Abs. 2 UrhG-E ebenfalls Vorrang vor der gesetzli
chen Erlaubnis genießen, um eine Wahrung der Persönlichkeitsrechte, 
deren Wahrnehmung den Einrichtungen übertragen wurde, sicherzustel
len. § 60h UrhG ermöglicht durch sein Erfordernis der Vergütung der 
Nutzung grundsätzlich einen angemessenen Interessenausgleich.

 
Auch die Notwendigkeit der Quellenangabe in § 63 UrhG sollte bestehen 
bleiben.

 
Eine Befristung des § 60c UrhG-E ist nicht vorgesehen.3102

3100 Allein die Existenz einer Norm wird von Forschenden als Ursache zur Erhö
hung der Rechtssicherheit angesehen, vgl. dazu die Darstellungen zur Rechts
sicherheit in Teil 3 und 4 dieser Untersuchung. Mit einer Beibehaltung des 
§ 60d UrhG wäre jedenfalls auch die Konformität mit der unionsrechtlichen 
Vorgabe der ausschließlichen Privilegierung von Werken, zu denen rechtmä
ßig Zugang besteht, sichergestellt.

3101 Zu ihrem Normgehalt vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
3102 Eine solche sah § 142 Abs. 2 UrhG a.F. noch für den derzeit geltenden 

§ 60c UrhG vor, obwohl bereits in Bezug auf dessen Vorgängernorm in 
§ 137k UrhG a.F. eine Entfristung angeregt wurde, vgl. dazu Ohly, Gutachten 
F: Urheberrecht in der digitalen Welt, S. F 82.
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Erläuterungen zu den Voraussetzungen der gesetzlich erlaubten 
Nutzung

Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung „für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung“ 
wird dem Wortlaut des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL entnommen, um 
Unionsrechtskonformität sicherzustellen.3103

 
Die unionsrechtlich gebotene Einschränkung auf die Nicht-Kommerziali
tät wird mit dem festen Bezugspunkt der wissenschaftlichen Forschungs
tätigkeit in die Norm eingeführt, wie dies bereits bisher in § 60c 
Abs. 1 UrhG der Fall ist.3104

Um öffentlich-private Partnerschaften3105 zu privilegieren, ohne eine 
Auslegung entgegen dem nationalen Wortlaut einer Norm vornehmen zu 
müssen, wird das Merkmal der Nicht-Kommerzialität insofern modifiziert, 
als eine „überwiegend“ nicht kommerzielle wissenschaftliche Forschung 
als für die Privilegierung des § 60c Abs. 1 UrhG-E ausreichend angesehen 
wird. Eine Beteiligung von Unternehmen in Forschungsprojekten ist da
her grundsätzlich zulässig; lediglich die Forschungstätigkeit selbst darf 
nicht nur mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt werden.3106 In den Ge
setzgebungsmaterialien sollte explizit auf die Zulässigkeit von öffentlich-
privaten Partnerschaften hingewiesen werden.

 
Des Weiteren wird die Darstellung der Forschungsergebnisse explizit 
in den Tatbestand der gesetzlich erlaubten Nutzung aufgenommen, 
um etwaige Auslegungsfragen des deutschen Rechts3107 bereits mittels 
eines klaren Wortlauts zu beantworten. Denn Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-

c.

aa.

3103 Vgl. zu den unionsrechtlichen Vorgaben die Darstellungen in Teil 2 dieser 
Untersuchung.

3104 Vgl. dazu die Darstellungen zur Zweckbestimmung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

3105 Deren ausdrückliche Privilegierung ist inzwischen in der DSM-RL unions
rechtlich vorgesehen; vgl. dazu die Darstellungen zur Zweckbestimmung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

3106 Dies würde sonst unionsrechtlichen Vorgaben zuwiderlaufen, vgl. dazu die 
Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersu
chung.

3107 Vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff der wissenschaftlichen Forschung bei 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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RL gestattet explizit die Nutzung zu Illustrationszwecken;3108 auch §§ 19, 
21 LUG a.F. sahen bereits die Privilegierung der Aufnahme einzelner Auf
sätze von geringem Umfang oder einzelner Gedichte nach dem Erscheinen 
in eine selbständige wissenschaftliche Arbeit vor und legen damit nahe, 
dass die Darstellung von Forschungsergebnissen für die wissenschaftliche 
Forschung wesentlich ist.

 
Zusätzlich wird die Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher For
schung ausdrücklich in die Zweckbestimmung des § 60c Abs. 1 UrhG-E 
aufgenommen: Nutzungshandlungen zu einem derartigen Zweck sind be
reits unter § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG grundsätzlich gestattet.3109 Dies gebie
tet das Unionsrecht in Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL.3110 Im Gegensatz zur 
bisherigen Regelung ist allerdings in der Regel eine vollständige Nutzung 
von Werken zur Überprüfung der Qualität zulässig.3111

 
Die Einbeziehung der Unterrichtung über den Stand der Forschung in den 
Begriff der wissenschaftlichen Forschung erfolgt – wie bereits oben ausge
führt3112 – stets „zum Zweck“ der methodisch-systematischen Erkenntnis
gewinnung und ist folglich auch ohne ausdrückliche Erwähnung von der 
Privilegierung in § 60c Abs. 1 UrhG-E erfasst.

Privilegierte Nutzungshandlungen

Durch die Privilegierung des § 60c UrhG-E eingeschränkt werden das 
Recht der Vervielfältigung im Sinne des §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 UrhG, 
der Verbreitung im Sinne des § 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 2, 17 UrhG sowie der 
öffentlichen Wiedergabe im Sinne des § 15 Abs. 2 UrhG.

bb.

3108 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

3109 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 
dieser Untersuchung.

3110 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

3111 Vgl. zu den Defiziten der bestehenden Regelung die Darstellungen zur Über
prüfung der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 4 dieser 
Untersuchung.

3112 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen im Rahmen 
der Überprüfung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 4 dieser Untersu
chung.
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Die privilegierten Nutzungshandlungen werden in der Norm nicht durch 
die Nutzung von Modalverben („dürfen vervielfältigt werden“), sondern 
substantivisch aufgeführt, da bereits im Entwurf eines Gesetzes zur Rege
lung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft3113 versucht wurde, 
einen einheitlichen Wortlaut herzustellen.

 
Das Recht der Vervielfältigung sowie das Recht der Verbreitung sind im 
bisherigen Recht bereits für Nutzungen im Rahmen der wissenschaftli
chen Forschung sowie in Forschungsgruppen und bei der Qualitätsüber
prüfung privilegiert.3114 Insofern ergeben sich in Bezug auf die Nutzungs
handlungen keine Veränderungen.

Anders als im bisherigen Recht wird zusätzlich nicht die öffentliche 
Zugänglichmachung privilegiert, sondern die öffentliche Wiedergabe.

Objekt der Privilegierungshandlung

Objekt der Privilegierungshandlung ist bei § 60c Abs. 1 UrhG-E – anders 
als im bisherigen Recht3115 – nur das veröffentlichte Werk. Für etwaige 
Vervielfältigungen unveröffentlichter Werke muss eine Einwilligung des 
jeweiligen Rechtsinhabers eingeholt werden. Bei § 60c Abs. 2 UrhG-E wird 
dagegen grundsätzlich auch eine Nutzung von unveröffentlichten Werken 
ermöglicht; zur Wahrung der beteiligten Interessen, insbesondere solcher 
persönlichkeitsrechtlicher Art, besteht hier allerdings gemäß § 60g UrhG 
kein absoluter Vorrang der gesetzlich erlaubten Nutzung gegenüber ver
traglichen Regelungen.

 
Die Privilegierung des § 60c UrhG-E gilt werkartunabhängig; insbesondere 
werden Zeitungen und Publikumszeitschriften vollständig in die neue 
Privilegierung miteinbezogen.3116 Auch auf die Differenzierung aus Beiträ

cc.

3113 RegE: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informa
tionsgesellschaft, BT-Drs. 15/38, S. 19.

3114 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshand
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

3115 Vgl. dazu die Darstellungen zum Objekt der Privilegierungshandlung des 
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

3116 Anders als bisher, vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 
Prozent-Grundsatzes in § 60c Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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gen „derselben“ Zeitung, die in der Vergangenheit mit Rechtsunsicherheit 
verbunden war, wird verzichtet.3117

 
Anders als bisher in § 60c UrhG3118 werden die quantitativen Begrenzun
gen entfernt. Stattdessen soll eine Erforderlichkeitsschwelle eingeführt 
werden, die den Umfang der urheberrechtlich relevanten Handlung be
grenzt.

 
Die Berücksichtigung von vorhandenen Angeboten zur Einräumung 
von Nutzungsrechten wird durch das Erforderlichkeitskriterium insofern 
sichergestellt, als die Forschenden die für sie bestehenden Möglichkeiten 
in ihre Entscheidung über die Erforderlichkeit miteinzubeziehen haben. 
Ist eine Nutzungsrechtseinräumung gegen Entgelt in zumutbarer Weise 
möglich, z.B. über Plattformen wie RightsLink, ist eine Inanspruchnahme 
der Privilegierung des § 60c UrhG-E nicht erforderlich.3119 Dem Rechts
inhaber wird so grundsätzlich die Möglichkeit zur individuellen Lizen
sierung gegeben. Erst, wenn eine solche nicht vorhanden oder schwer 
zugänglich ist, ist eine Inanspruchnahme der gesetzlichen Privilegierung 
gerechtfertigt.

 
Auf eine ausdrückliche Beschränkung des Tatbestands auf Werke, zu de
nen rechtmäßiger Zugang besteht, wird verzichtet.3120 Dieser Verzicht 
erfolgt aus folgenden Gründen: Erstens ist die Einschätzung der Rechtmä
ßigkeit eines Zugangs für den einzelnen Forschenden nicht zweifelsfrei 
bestimmbar und birgt erhebliche Rechtsunsicherheit. Nur im Falle einer 
für den Forschenden offensichtlichen Rechtswidrigkeit könnte das Merk
mal eines rechtmäßigen Zugangs rechtssicher angewandt werden; diesbe
züglich ist allerdings auch der grundsätzliche Schutz der Forschungsfrei

3117 Anders als bisher, vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 
Prozent-Grundsatzes in § 60c Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

3118 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zum Objekt der Privilegierungshand
lung in Teil 2 dieser Untersuchung.

3119 Vgl. zur Funktionsweise von RightsLink die Darstellungen zur Förderung der 
Privatautonomie in diesem Teil der Untersuchung.

3120 Eine solche wird lediglich in der unionsrechtlichen Grundlage zum Text 
und Data Mining (Art. 3 Abs. 1 DSM-RL) gefordert, vgl. dazu die Darstel
lungen zum Objekt der Privilegierungshandlung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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heit zu berücksichtigen.3121 Zweitens – und entscheidender – sollte die 
Rechtmäßigkeit des Zugangs nicht die Zulässigkeit der – insoweit nachge
lagerten – urheberrechtlich relevanten Nutzungshandlung bestimmen. 
Unrechtmäßigen Zugangsverschaffungen sollte nicht mittels des Urheber
rechts, sondern vielmehr mittels insoweit einschlägiger vertrags- oder sank
tionsrechtlicher Regelungen begegnet werden.

Privilegierter Personenkreis

Auf jegliche Einschränkungen zum privilegierten Personenkreis wird in 
diesem Vorschlag aus Gründen der Rechtssicherheit verzichtet. Damit 
werden Nutzungshandlungen zum Zweck der nicht kommerziellen wis
senschaftlichen Forschung, die ohnehin häufig innerhalb der wissenschaft
lichen Gemeinschaft stattfinden, grundsätzlich ermöglicht.3122 Zwar sind 
diese grundsätzlich im urheberrechtlichen Sinne öffentlich; es wird aller
dings auch ohne explizite Erwähnung meist nur ein begrenzter Personen
kreis erreicht, wodurch die Auswirkungen der Privilegierungen auf den 
Primärmarkt als sehr gering einzuschätzen sind.3123

Verordnungsermächtigung

§ 60c Abs. 3 UrhG-E ermächtigt das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, u.a. selbst Ober- und Untergrenzen einer zulässigen Nutzung 
festzusetzen.

 
§ 60c Abs. 3 UrhG-E ist eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsver
ordnung im Sinne des Art. 80 Abs. 1 S. 1 GG. Damit bedient sich der 
Regelungsentwurf dem verfassungsrechtlich nicht definierten Begriff der 

dd.

ee.

3121 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Anforderungen des Verfassungsrechts so
wie den verfassungsrechtlichen Implikationen in Teil 4 dieser Untersuchung.

3122 Vgl. dazu die Darstellungen zum urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbegriff in 
Teil 1 dieser Untersuchung sowie zur kollaborativen Forschung im Rahmen 
der Überprüfung der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 4 dieser 
Untersuchung.

3123 Vgl. dazu die Darstellungen zum urheberrechtlichen Öffentlichkeitsbegriff in 
Teil 1 dieser Untersuchung sowie zur kollaborativen Forschung im Rahmen 
der Überprüfung der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG und den verfas
sungsrechtlichen Implikationen in Teil 4 dieser Untersuchung.
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Rechtsverordnung. Aus materieller Sicht handelt es sich dabei um „ein[en] 
von der Exekutive auf Grund gesetzlicher Ermächtigung erlassene[n] 
Rechtssatz […], der grundsätzlich allgemeine, für jedermann verbindliche 
Regelungen enthält“ und als „Rechtsverordnung“ bezeichnet ist.3124 Eine 
solche Rechtsetzung durch Rechtsverordnung ist dem Urheberrecht nicht 
fremd: So sieht § 36a Abs. 8 UrhG die Möglichkeit des Erlasses einer 
Rechtsverordnung zur Regelung weiterer Einzelheiten des Verfahrens vor 
der Schlichtungsstelle vor, § 45c Abs. 5 UrhG ermächtigt zum Erlass einer 
Rechtsverordnung zur Festlegung der Pflichten der zur Umwandlung 
von Werken in ein barrierefreies Format befugten Stellen, § 105 Abs. 1 
und 2 UrhG ermächtigen zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Rege
lung der Gerichtszuständigkeit für urheberrechtliche Streitigkeiten in den 
Ländern und § 138 Abs. 5 UrhG ermöglicht den Erlass einer Rechtsverord
nung zu Bestimmungen über die Führung des Registers anonymer und 
pseudonymer Werke.

 
Zum Erlass einer Rechtsverordnung können gemäß Art. 80 Abs. 1 S. 1 GG 
durch Gesetz grundsätzlich die Bundesregierung, ein Bundesminister 
oder die Landesregierungen ermächtigt werden (1). Dabei müssen gemäß 
Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermäch
tigung im Gesetze bestimmt werden (2), da sich die Legislative nicht 
vollständig ihrer Rechtsetzungsbefugnis entäußern darf.3125

 
(1) Zuständig für den Erlass einer solchen Rechtsverordnung im Sinne des 
§ 60c Abs. 3 UrhG-E ist nicht – wie das Urheberrechtsgesetz an anderer 
Stelle vorsieht3126 – das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau
cherschutz (BMJV) als das Ministerium, zu dessen Ressort das Urheber
recht als solches zu zählen ist. Vielmehr verfügt das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) in diesem Fall über eine größere 
Sachnähe zum Urheberrecht im Bereich der wissenschaftlichen Forschung. 
So war es beispielsweise das BMBF, das im Nachgang des Erlasses des 
UrhWissG eine Website mit FAQ zum Urheberrecht in der Wissenschaft 

3124 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland - Band 2, S. 653; Rem
mert, in: Maunz/Dürig, Art. 80 GG Rn. 28 und 32; Danwitz, Die Gestaltungs
freiheit des Verordnungsgebers, S. 27f.

3125 BVerfG, Urt. v. 23.10.1951 - 2 BvG 1/51, BVerfGE 1, 14 (60) – Südweststaat; 
BVerfG, Beschl v. 10.10.1972 - 2 BvL 51/69, BVerfGE 34, 52 (60) – Hes
sisches Richtergesetz; Dietlein, in: Beckmann/Mann/Durner/Röckinghausen, 
§ 4 BImSchG Rn. 10.

3126 Vgl. §§ 36a Abs. 8, 45c Abs. 5, 121 Abs. 3, 138 Abs. 5 UrhG.
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bereitstellte, auf der adressatengerecht dargestellt wird, „was Forschende 
und Lehrende wissen sollten.“3127 Trotzdem soll die Expertise des BMJV 
durch Anhörung bzw. Gelegenheit zur Stellungnahme beim Erlass der 
Rechtsverordnung Berücksichtigung finden.3128

Gleiches gilt für die unmittelbar durch die Rechtsverordnung betroffe
nen Verbände und Interessengruppen, die das BMBF vor Erlass der Rechts
verordnung anzuhören verpflichtet ist: Zur Ermöglichung fachgerechter 
Lösungen, die zur Stärkung der Rechtssicherheit in bestimmten Fächern 
beitragen, wäre es wünschenswert, dass die wissenschaftlichen Fachgesell
schaften als sachkundige Vertretung ihres Faches eine aktive Rolle in 
der Gestaltung des Rechts einnehmen, da sie über Kenntnisse von den 
Abläufen des wissenschaftlichen Forschungsprozesses im jeweiligen Fach 
verfügen.3129 Diese Konsultationsverpflichtung hat sich bereits in anderen 
Bereichen, z.B. in § 7 und 11 AEntG, als sehr hilfreich erwiesen.3130

 
Sollten in künftigen Legislaturperioden Zuständigkeiten innerhalb der 
Bundesregierung verändert werden, behält diese Zuweisungskompetenz 
trotzdem ihre Wirksamkeit: Gemäß § 1 Abs. 1 ZustAnpG führt dies zu 
einem Übergang der zugewiesenen Zuständigkeiten auf die nach der Über
führung zuständige oberste Bundesbehörde.3131

 
Die Ermächtigung des Ministeriums in § 60c Abs. 3 UrhG-E statt des in 
Art. 80 Abs. 1 S. 1 GG ermächtigten Ministers ist auf die in der Gesetzge
bung beabsichtigte gendergerechte Sprache zurückzuführen.3132

 
(2) Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG fordert für die Ermächtigung zum Erlass derarti
ger Rechtssätze, dass sie Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächti
gung genau bestimmen.3133

3127 Abrufbar unter: https://www.bmbf.de/de/was-forschende-und-lehrende-wissen
-sollten-9523.html.

3128 Kment, in: Jarass/Pieroth, Art. 80 GG Rn. 12 m.w.N.
3129 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft in Teil 3 dieser Untersuchung.
3130 Vgl. dazu ausführlich Franzen, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt, § 7 AEntG 

Rn. 11 und § 11 AEntG Rn. 3.
3131 Remmert, in: Maunz/Dürig, Art. 80 GG Rn. 78; Kment, in: Jarass/Pieroth, 

Art. 80 GG Rn. 7.
3132 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Handbuch der Rechts

förmlichkeit, Teil B 1.8 Rn. 110-123.
3133 Remmert, in: Maunz/Dürig, Art. 80 GG Rn. 63ff.; Kment, in: Jarass/Pieroth, 

Art. 80 GG Rn. 13ff.
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Inhalt der zu erlassenden Rechtsverordnung sind objektiv bestimmbare 
Kriterien, die den Forschenden Orientierung bei der Entscheidung über 
die urheberrechtliche Zulässigkeit der jeweils beabsichtigten Nutzung ge
ben sollen. Dabei kann es sich um werkartspezifische Mindest- oder – 
wie im bisherigen Recht vorgesehen3134 – Maximalumfänge handeln. Es 
können und sollten jedoch auch nicht-messbare Kriterien, wie beispiels
weise die Umstände der Verfügbarkeit des Werkes und etwaiger Verviel
fältigungsstücke, die Umstände der Nutzung des Werkes sowie die Um
stände der Forschungsarbeit als Ganzes und ihr Öffentlichkeitsbezug Be
rücksichtigung finden. Insbesondere kann differenziert werden zwischen 
der Erforderlichkeit einer Nutzung im Rahmen des Umgangs mit urhe
berrechtlich geschützten Materialien in der Literaturrecherche, in der 
unmittelbaren Forschungstätigkeit, in der forschungseinrichtungsinternen 
sowie -externen Zusammenarbeit sowie Regelungen zur Erforderlichkeit 
einer Nachnutzung von urheberrechtlich geschützten Materialien in der 
wissenschaftlichen Forschung.3135 So kann eine öffentliche Zugänglichma
chung in einer größeren Forschungsgruppe bis zu 50 Personen zum Zwe
cke der Zusammenarbeit in einer Disziplin ebenso erforderlich sein wie 
die vollständige Vervielfältigung einzelner Werke zur Ermöglichung der 
individuellen mobilen Forschungsarbeit und des Einsatzes moderner For
schungsmethoden in einer anderen Disziplin. Beispielsweise könnten auf 
diese Weise für Forschungsgegenstände, die lediglich in einem Museum 
verfügbar sind, von denen aber bereits heute nach Verhandlungen seitens 
der Museen Vervielfältigungen zur Nutzung außerhalb des Museums an
gefertigt werden, einheitlichere Regelungen gefunden werden, die den 
fachspezifischen Anforderungen Rechnung tragen, ohne ungebührlich in 
die Interessen der Rechtsinhaber einzugreifen. Auch könnte unter Berück
sichtigung der Entwicklung moderner Kommunikationsmedien auf diese 
Weise fachübergreifend eine Lösung für die Darstellung von Forschungs
ergebnissen anhand der vollständigen, ursprünglichen Forschungsdaten, 
z.B. dem untersuchten Werk der Musik in voller Länge, gefunden werden. 
Die Bestimmung der Erforderlichkeit in Bezug auf die Forschungsliteratur, 
die derzeit fachübergreifend auf Kritik stößt,3136 könnte fachspezifisch auf 

3134 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Normen des nationalen Wissenschaftsur
heberrechts in Teil 2 dieser Untersuchung.

3135 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen in Teil 3 dieser Untersuchung.
3136 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen im Rahmen 

der Überprüfung der Regelungen in Teil 4 dieser Untersuchung.
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ein angemessenes Maß reduziert bzw. erweitert werden, ohne die Rechte 
der Urheber unangemessen zu beschneiden.

 
Zweck der Rechtsverordnung ist die Konkretisierung des Tatbestands
merkmals der Erforderlichkeit aus § 60c Abs. 1 UrhG-E. Dies schließt nicht 
aus, dass in Bezug auf verschiedene Nutzungshandlungen verschiedene 
Kriterien für die Erforderlichkeit festgelegt werden können.

 
Das Ausmaß der Ermächtigung beschränkt sich auf die Regelung dieses 
einen Tatbestandsmerkmals. Es ist beispielsweise nicht gestattet, darüber 
hinaus weitere Nutzungshandlungen (wie z.B. das Ausstellungsrecht in 
§ 18 UrhG) oder andere Gruppen von Nutzenden mittels Rechtsverord
nung zu privilegieren. Auch ist es nicht gestattet, die Zweckbestimmung 
in § 60c Abs. 1 UrhG-E durch eine erweiternde Rechtsverordnung zu un
terlaufen.

Zulässigkeit einer derartigen Maßnahme

§ 60c UrhG-E ist in seiner vorgeschlagenen Ausführung mit unionsrechtli
chen Vorgaben vereinbar:

Da Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL eine sehr großzügige Privilegierung 
gestattet, kann § 60c UrhG-E trotz seiner weiten Formulierung („soweit 
erforderlich“) dessen Anforderungen Rechnung tragen.3137 Denn Art. 5 
Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL erlaubt die Einführung von Ausnahmen und Be
schränkungen des Vervielfältigungsrechts, des Verbreitungsrechts sowie 
des Rechts der öffentlichen Wiedergabe für die Nutzung zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung, sofern grundsätzlich die Quelle angegeben 
wird und soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerecht
fertigt ist.3138

Soweit § 60c UrhG-E den Wortlaut der Richtlinienbestimmung über
nimmt (beispielsweise in Bezug auf „Zwecke der wissenschaftlichen For
schung“), sind unzulässige Diskrepanzen zwischen nationalem und unio
nalem Recht ausgeschlossen. Gleichzeitig ermöglicht der Gleichlauf mit 

2.

3137 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.

3138 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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dem Wortlaut der InfoSoc-RL eine erleichterte unionsrechtskonforme 
Auslegung.

 
Über den Wortlaut des Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL hinaus enthält der 
Wortlaut des § 60c UrhG-E zwei zulässige, klarstellende Ergänzungen: Die 
Darstellung wissenschaftlicher Forschung ist bereits nach dem Wortlaut 
der englischen und französischen Sprachfassung der InfoSoc-RL in die 
urheberrechtliche Privilegierung der wissenschaftlichen Forschung mitein
zubeziehen; gleiches gilt für die Überprüfung der Qualität wissenschaft
licher Forschung, die explizit von Art. 15 DSM-RL in den Begriff der 
wissenschaftlichen Forschung einbezogen wird.3139

Durch die Einbeziehung der überwiegend (!) zu nicht-kommerziellen 
Zwecken dienende wissenschaftliche Forschung ist die grundsätzliche Pri
vilegierung der Forschungstätigkeit von öffentlich-privaten Partnerschaf
ten in § 60c Abs. 1 UrhG-E sichergestellt. Damit werden etwaige Ausle
gungsdifferenzen (auch in Bezug auf § 60d UrhG, der durch Art. 3 DSM-
RL beeinflusst wird) vermieden, die letztlich zu einer Unvereinbarkeit mit 
geltendem Unionsrecht führen könnten.3140

 
Eine Unvereinbarkeit mit geltendem Unionsrecht ergibt sich auch nicht 
infolge des Erfordernisses der Quellenangabe bei Nutzung im Rahmen 
wissenschaftlicher Forschung. Zwar sieht § 60c UrhG-E kein solches Erfor
dernis einer Quellenangabe vor; § 63 Abs. 1 UrhG garantiert aber – inso
weit „hinter die Klammer gezogen“ – auch weiterhin durch Verweis die 
Quellenangabe bei Nutzung eines Werkes im Sinne von § 60c UrhG-E.

 
Die Beschränkung in Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL a.E. („soweit“) wird 
ebenfalls durch § 60c UrhG-E übernommen. Dadurch wird eine grundsätz
liche quantitative Beschränkung ermöglicht – anders als im bisherigen 
Recht bleibt gemäß § 60c Abs. 1 UrhG-E darüber hinaus allerdings auch 
die vollständige Nutzung eines Werkes möglich.3141

3139 Vgl. zu beidem die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in 
Teil 2 dieser Untersuchung.

3140 Vgl. dazu die Darstellungen zur Zweckbestimmung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

3141 Vgl. zum Normgehalt des bisherigen § 60c UrhG die Darstellungen in Teil 2 
dieser Untersuchung.
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Auch ist § 60c UrhG-E mit den Vorgaben des Drei-Stufen-Tests verein
bar: Es handelt sich um einen bestimmten Sonderfall im Sinne von 
Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL, der – infolge der bestehenden Möglichkeit zur 
individuellen Lizensierung – die normale Verwertung des Werks oder des 
sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt, wodurch in der Folge 
die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers ebenfalls nicht ungebühr
lich verletzt werden.3142 Für Rechtsinhaber besteht ungeachtet der Schran
kenregelung weiterhin die Möglichkeit der Lizensierung; es wird sogar 
ein zusätzlicher Anreiz für Verhandlungen mit Nutzenden geschaffen, was 
eine Steigerung rechtmäßiger Transaktionen zur Folge haben kann. Die 
vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass – sofern einfach zugängliche 
Lizensierungsmöglichkeiten bestehen (wie z.B. bei RightsLink) – diese 
auch bereitwillig von Forschenden in Anspruch genommen werden.3143 In 
solch einem Fall besteht kein Grund für eine gesetzliche Privilegierung.

 
Auch aus dem Wegfall des einschränkenden Kriteriums des bestimmt ab
gegrenzten Kreises von Personen, das in § 60c UrhG noch enthalten ist, 
ergibt sich keine Unvereinbarkeit mit unionsrechtlichen Vorgaben: Eine 
solche ist weder in Bezug auf Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL geboten, da 
die unionsrechtliche Bestimmung den Zweck für entscheidend erachtet 
und die Privilegierung nicht personenbezogen ausgestaltet ist.3144 Noch er
gibt sich – aufgrund der grundsätzlich abgeschlossenen wissenschaftlichen 
Community – eine solche Notwendigkeit aus Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL.3145 

Auch wenn Art. 3 DSM-RL eine Beschränkung auf Institutionen nahelegt, 
bedarf es einer Anpassung des nationalen Rechts in § 60c UrhG-E nicht, 
solange sichergestellt ist, dass auch diese privilegiert werden.3146 Dies ist im 
Falle der Beibehaltung des § 60d UrhG jedenfalls der Fall.

3142 Vgl. zum Drei-Stufen-Test die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
3143 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge

meinschaft in Teil 3 dieser Untersuchung.
3144 Vgl. dazu die Darstellungen zu Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL in Teil 2 dieser 

Untersuchung.
3145 Vgl. dazu die Darstellungen zu Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL in Teil 2 dieser Unter

suchung.
3146 So allerdings angeregt von Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 51, die 

eine Abgrenzung des privilegierten Personenkreises durch Institutionenbezug 
vorschlagen.
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Durch die vorgeschlagene Gestaltung des § 60c UrhG-E ist des Weiteren 
sichergestellt, dass die in Art. 14 GG sowie Art. 17 GRCh garantierte Eigen
tumsfreiheit nicht verletzt wird.3147 In dem vorgeschlagenen § 60c UrhG-E 
liegt eine zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des 
Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, der das Ausschließlichkeitsrechts des Urhebers 
bzw. des Rechtsinhabers aus Gründen der Sozialbindung – insbesonde
re zur Förderung der verfassungsrechtlich ebenfalls geschützten Wissen
schaft – einschränkt und die verfassungsrechtlich geschützten Güter in 
praktische Konkordanz bringt.3148 Der Schutz der Eigentumsfreiheit wird 
auch durch die grundsätzliche Vergütungspflicht, die bereits jetzt in 
§ 60h Abs. 1 S. 1 UrhG verankert ist, sichergestellt; urheberrechtlich ge
schützte Werke können auf diese Weise gerade nicht „Selbstbedienungsla
den für die Wissenschaft“3149 sein.

 
Auch andere verfassungsrechtliche Bedenken bestehen nicht. Insbesondere 
gibt § 60c Abs. 3 UrhG-E an, „welche Sachfragen (Inhalt) in welchem Um
fang (Ausmaß) und mit welcher Zielrichtung (Zweck) von der Exekutive 
durch Verordnung geregelt werden können oder müssen.“3150 Die Verord
nungsermächtigung in § 60c Abs. 3 UrhG-E erfüllt damit die Anforderun
gen des Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG.3151

 
Auch tritt § 60c UrhG-E nicht in Konflikt mit dem Urheberpersönlich
keitsrecht: Anders als die bisherigen § 60c Abs. 1 bis 3 UrhG3152 ist 
die Privilegierung in § 60c Abs. 1 UrhG-E lediglich auf veröffentlichte 
Werke beschränkt. § 60c Abs. 2 UrhG-E erweitert diese Erlaubnis – wie 
von der Legislative durch das UrhWissG beabsichtigt3153 – zwar grund
sätzlich auf unveröffentlichte Werke, die sich im Bestand von Archiven 
oder ähnlichen Institutionen befinden; da sich diese Erlaubnis allerdings 

3147 Vgl. zum jeweiligen Schutzgehalt die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersu
chung.

3148 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen zum Prüfungsmaßstab sowie den 
verfassungsrechtlichen Implikationen in Teil 4 dieser Untersuchung.

3149 So Schack, ZUM 2016, 266 (271).
3150 Remmert, in: Maunz/Dürig, Art. 80 GG Rn. 63.
3151 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG zuvor in diesem 

Teil der Untersuchung.
3152 Vgl. dazu die Darstellungen zum Objekt der Privilegierungshandlung sowie 

zur Forschung an unveröffentlichten Werken in Teil 3 dieser Untersuchung.
3153 RegE UrhWissG, S. 42.
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nur auf die Verwertungsrechte und nicht auf die Persönlichkeitsrechte be
zieht, besteht keine Gefahr für deren Verletzung. Soweit Institutionen die 
Wahrnehmung von Rechten übertragen wurde, die über die urheberrecht
lichen Verwertungsrechte hinausgehen, ist deren Durchsetzung nicht Auf
gabe des Urheberrechts; in vielen Fällen wird allerdings im Rahmen der 
Zugangsverhandlungen insbesondere bei Archivmaterialien ohnehin 
grundsätzlich eine ausdrückliche Erlaubnis eingeholt werden.3154 Im Fall 
der Nichtfeststellbarkeit des Urhebers bzw. Rechtsinhabers kann auf die 
bestehenden Regelungen für verwaiste Werke zurückgegriffen werden 
(§§ 61 ff. UrhG).

Opportunität einer derartigen Maßnahme

Die offene Formulierung des § 60c Abs. 1 UrhG-E ermöglicht den grund
sätzlichen Zugang zu bestehendem Wissen und die Durchführung von 
Forschung an Ursprungsmaterialien. Insbesondere die Privilegierung der 
öffentlichen Wiedergabe ermöglicht durch ihre Technologieneutralität die 
Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke auch mittels neuer, derzeit 
noch unbekannter Technologien;3155 damit einher geht eine mangels künf
tigem Anpassungsbedürfnis gesteigerte Beständigkeit des Rechts, die eben
falls die Rechtssicherheit fördert.3156

 
Des Weiteren ermöglicht der Verzicht auf die quantitativen Beschränkun
gen die rechtssichere Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien 
im Umfang des jeweils im konkreten Projekt Erforderlichen.3157

Die weite Privilegierung des § 60c Abs. 1 UrhG-E schafft aber gleichzei
tig – anders als die bisherige restriktive Nutzungsregelung in § 60c UrhG 
– Anreize für individuelle Lizensierungen seitens der Rechtsinhaber von 
Werken ganz unterschiedlicher Art. Auf diese Weise werden sie dazu 
angehalten, sich zur Sicherstellung einer angemessenen Vergütung auf in
dividualvertragliche Lösungen einzulassen, die ihnen die Möglichkeit der 

3.

3154 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft in Teil 3 dieser Untersuchung.

3155 Vgl. im Gegensatz dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungs
handlungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

3156 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 3 und 4 dieser Unter
suchung.

3157 Anders als bisher, vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 
Prozent-Grundsatzes in § 60c Abs. 3 UrhG in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Gewinnabschöpfung bieten. Diese im Vergleich zur bisherigen Lage3158 

verstärkte Verhandlungsbereitschaft wird vermutlich den Zugang zu beste
hendem Wissen ebenfalls fördern.

 
Dem Interesse an der Kommunikation von Forschung wird durch § 60c 
Abs. 1 UrhG-E in zweifacher Hinsicht Rechnung getragen:3159 Erstens 
wird der Zweck der Darstellung explizit in den Wortlaut der Norm 
aufgenommen; zweitens wird auf das im bisherigen § 60c Abs. 1 Nr. 1 
und 2 und Abs. 3 UrhG enthaltene Merkmal eines bestimmt abgegrenzten 
Kreises von Personen verzichtet. Beides hat zur Folge, dass die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Werke im Rahmen von Präsentationen auf 
wissenschaftlichen Konferenzen und Publikumsveranstaltungen jedenfalls 
vom Privilegierungstatbestand erfasst wird und dies für alle Forschenden 
bei der reinen Lektüre des Gesetzestextes erkennbar ist.3160 Damit wird 
zugleich zur Klarheit des Normgehalts beigetragen.3161

Diese Steigerung der Normklarheit wurde auch mit der Einführung des 
§ 60c Abs. 2 UrhG-E bezweckt. Die Regelung trägt zugleich dem Interesse 
an der Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen Rechnung, indem sie 
die Nachnutzung von Werken im Bestand der in §§ 60e und 60f UrhG 
genannten Institution gewährleistet.3162 Bei Gestattung derartiger Nach
nutzung ist besonderes Augenmerk auf die Wahrung der Urheberpersön
lichkeitsrechte zu richten: Vielfach befinden sich in den Institutionen 
im Sinne von §§ 60e und 60f UrhG auch unveröffentlichte Werke.3163 

Deren Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG) liegt allein beim Urheber und 
ist grundsätzlich nicht übertragbar. Würde § 60c Abs. 2 UrhG-E nun die öf
fentliche Zugänglichmachung derartiger Werke erlauben, läge ein erhebli
cher Eingriff in das Urheberpersönlichkeitsrecht vor. Da sich der Verweis 
in § 60c Abs. 2 UrhG-E allerdings lediglich auf die in § 60c Abs. 1 UrhG-E 

3158 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Unter
suchung.

3159 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3160 Vgl. zu dieser Art der Nutzung die Darstellungen zur Kommunikation von 
Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

3161 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit und Effektivität in Teil 3 
und 4 dieser Untersuchung sowie sogleich.

3162 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in Teil 3 dieser Untersu
chung.

3163 Vgl. dazu beispielsweise die Darstellungen zu den Archivalien in Teil 3 und 4 
dieser Untersuchung.
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privilegierten Nutzungshandlungen bezieht, wahrt auch die gesetzlich er
laubte Nachnutzung in § 60c Abs. 2 UrhG-E das Urheberpersönlichkeits
recht. Die Nutzung unveröffentlichter Werke, die mit einer Veröffentli
chung einhergehen, bedarf – wie zuvor3164 – einer Erlaubnis des jeweiligen 
Rechtsinhabers.

 
Das in der Wissenschaft so bedeutsame Interesse an Einzelanerkennung 
wird – ebenso wie im bisherigen Recht3165 – durch die in § 63 Abs. 1 UrhG 
verankerte Notwendigkeit der Quellenangabe bei Nutzung urheberrecht
lich geschützter Werke im Rahmen von § 60c Abs. 1 UrhG-E sichergestellt.

 
Der wohl bedeutsamste Vorteil des Normvorschlags in § 60c UrhG-E ge
genüber der bisherigen Regelung in § 60c UrhG tritt bei Betrachtung des 
Interesses an Rechtssicherheit zutage: Diesem wird in mehrfacher Hinsicht 
durch die Neuregelung besser Rechnung getragen.

Zunächst findet sich die Grundregel zur urheberrechtlich zulässigen 
Nutzung direkt zu Beginn in Abs. 1 des § 60c UrhG-E, wodurch sie selbst 
für Forschende gut auffindbar ist. Die Norm selbst wird dazu – wie der 
bisherige § 60c UrhG – im Unterabschnitt 4 des Abschnitts 6 des Urheber
rechtsgesetzes verankert.3166 Dies hat den Vorteil der Zentralisierung und 
der besseren Auffindbarkeit für Normadressaten.

Zudem wurde in der Formulierung des § 60c Abs. 1 UrhG-E auf die 
Regelung von Überflüssigem verzichtet: So ist die Unterrichtung über den 
Stand der Forschung beispielsweise nicht explizit in § 60c Abs. 1 UrhG-E 
aufgenommen worden, da – auch nach dem Verständnis der Forschenden 
als Normadressaten3167 – die dafür erforderlichen Nutzungshandlungen 
zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung erfolgen und somit durch 
§ 60c Abs. 1 UrhG-E auch ohne explizite Erwähnung privilegiert sind. Bei 
gleichbleibender Rechtssicherheit für die von der Norm Betroffenen wird 
dadurch der Normtext weitgehend im Sinne einer beabsichtigten Abstrak
tion entschlackt.

3164 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unveröffentlichten Werken in Teil 4 dieser 
Untersuchung.

3165 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in Teil 4 dieser Untersu
chung.

3166 Vgl. dazu die Darstellungen zur Internormensystematik der § 60c UrhG-E in 
diesem Teil der Untersuchung.

3167 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.
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Dennoch ist eine ausschließliche Nennung der wissenschaftlichen For
schung als Normzweck in § 60c Abs. 1 UrhG-E nicht ausreichend. Zum 
Zwecke der Klarheit des Rechts ist vielmehr neben dem Zweck der wis
senschaftlichen Forschung eine explizite Aufnahme der Normzwecke der 
Darstellung und Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung 
angezeigt, um Unklarheiten in der Rechtsanwendung, die das derzeitige 
Recht birgt, aufzulösen.3168

Gleiches gilt für die neben § 60c UrhG-E beizubehaltende Regelung 
des § 60d UrhG: Dessen Regelungsgehalt wird zwar weitgehend von der 
Privilegierung des § 60c UrhG-E erfasst;3169 dennoch empfiehlt sich aus 
Gründen der Klarheit des Rechts für Forschende eine ausdrückliche Re
gelung des Text und Data Minings zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung.3170

Zudem wird durch den Verzicht auf das Merkmal eines bestimmten 
Personenkreises, das in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG3171 enthalten ist, die 
rechtssichere Verfügbarkeit urheberrechtlich geschützter Gegenstände für 
die wissenschaftliche Community gefördert: Die vorangegangene Untersu
chung hat gezeigt, dass das gesetzliche Merkmal des Personenkreises unge
nau und daher der Rechtssicherheit nicht förderlich ist.3172

 
Die Rechtssicherheit wird – im Vergleich zur bisherigen Regelung in 
§ 60c UrhG – ebenfalls gesteigert durch den Einsatz des Erforderlich
keitskriteriums in § 60c Abs. 1 UrhG-E unter Eliminierung der bisher 
in § 60c UrhG verankerten quantitativen Grenzen. Diese haben sich in 
der praktischen Umsetzung – insbesondere bei den für die wissenschaft
liche Forschung bedeutsamen Werkarten sowie bei der Qualitätsüberprü
fung von Forschung – als untauglich erwiesen und Rechtsunsicherheit 
erzeugt.3173

3168 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 4 dieser Untersu
chung.

3169 Vgl. dazu die Darstellungen zur Internormensystematik des § 60c UrhG-E in 
diesem Teil der Untersuchung.

3170 Auch ist auf diese Weise jedenfalls eine Beschränkung der Privilegierung des 
Text und Data Minings auf Werke möglich, zu denen rechtmäßiger Zugang 
besteht (vgl. dazu Art. 3 DSM-RL).

3171 Zum Normgehalt vgl. die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
3172 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und 

Abs. 3 UrhG in Teil 4 dieser Untersuchung.
3173 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 4 dieser Untersu

chung.
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Anders als im Fall des Gebotenheitskriteriums, das in der Vorgänger
norm des § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG a.F. zur Abgrenzung diente, bietet 
das Erforderlichkeitskriterium den Vorteil, dass für die Forschenden in 
der Regel jeweils auch im Rahmen eines Prozesses darleg- und beweisbar 
ist, welcher Umfang der Nutzung für die Forschungstätigkeit tatsächlich 
benötigt wird.3174 Während die Gebotenheit durch Umstände bestimmt 
wurde, die auch außerhalb des Einflussbereichs der Forschenden lagen, 
ermöglicht das Erforderlichkeitskriterium eine Einschätzung durch den 
Forschenden selbst.3175 Die Erforderlichkeit bestimmt sich vorrangig nach 
den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Forschenden, deren Kenntnis 
in ihrem Wirkungsbereich liegen. Auch ohne juristische Ausbildung ist 
ihnen eine Entscheidung über die Zulässigkeit eines Verhaltens auf diese 
Weise überwiegend möglich. Dies legen zumindest die Aussagen in den 
Interviews nahe:

„Und ich glaube auch immer, ich kann sagen, ich brauche das für 
meine Arbeit. Ich weiß, das wäre wahrscheinlich für Richter nicht so 
ganz überzeugend. Aber sozusagen, ich glaube, es ist etwas Anderes, 
ob man so etwas verbreitet über kommerzielle Seiten, womit man 
Geld verdient. Oder ob man so etwas hat, um daran wissenschaftlich 
zu arbeiten. Also, und das ist sozusagen so ein bisschen die Bottom 
Line, die ich mir versuche, immer zu setzen.“3176

Damit einher geht das – lediglich scheinbare – Problem der gerichtlichen 
Überprüfbarkeit der Erforderlichkeit im konkreten Fall: Häufig verfügen 
die Gerichte nicht über ausreichend Expertise zum Ablauf des Forschungs
alltags in den verschiedenen Disziplinen. Trotzdem werden jedenfalls 
– unter Berücksichtigung der Wissenschaftsfreiheit, die bei einer verfas
sungsrechtskonformen Auslegung und Anwendung des Urheberrechts Be
achtung finden muss – angemessene Entscheidungen möglich sein.3177 Das 
ermöglicht also grundsätzlich Einzelfallgerechtigkeit im Forschungsalltag.

3174 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur möglichen Ausgestaltung des 
§ 60c UrhG-E in diesem Teil der Untersuchung.

3175 Dazu ausführlich: Lüft, in: Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 52a UrhG 
Rn. 10 und 15.

3176 Interview mit P_S2, Z. 23.
3177 Vgl. zu den verschiedenen Ausprägungen der Wissenschaftsfreiheit die Dar

stellungen zum Prüfungsmaßstab sowie den verfassungsrechtlichen Implika
tionen in Teil 4 dieser Untersuchung.
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Um die Rechtssicherheit weiterhin zu stärken, wird die Erforderlich
keitsschwelle auf alle Werkarten gleichermaßen angewendet. Es wer
den weder einzelne Werkarten pauschal freigestellt (vgl. bisher in 
§ 60c Abs. 3 UrhG3178) noch bestimmte Werkarten vollständig von der 
Privilegierung ausgenommen (vgl. bisher nur in § 60a Abs. 3 Nr. 2 UrhG). 
Bereits bisher bestand im Bereich der wissenschaftlichen Forschung bei
spielsweise kein sachlicher Rechtfertigungsgrund für eine unterschiedliche 
Behandlung von Publikumszeitschriften und Zeitungsartikeln3179 im Ver
gleich zu Blogartikeln oder – in der Wissenschaft bedeutendsamerer – 
Zeitschriftenartikeln.

Mit dem Verzicht auf Spezialisierungen und Differenzierungen ist zwar 
zwangsläufig eine Vergröberung verbunden.3180 Diese prinzipielle Verein
fachung des Rechts durch „gekonnte Abstraktion“ geht allerdings nicht 
zwingend mit einer Steigerung der Rechtsunsicherheit einher, wie bei
spielsweise der bis heute bestehende Allgemeine Teil des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs der Bundesrepublik Deutschland zeigt.3181

Zudem kann den möglicherweise verbleibenden Subsumtionsproble
men mittels des in § 60c Abs. 3 UrhG-E vorgesehenen Erlasses einer 
Rechtsverordnung begegnet werden. Damit besteht die Möglichkeit 
der zeitnahen Konkretisierung des Erforderlichkeitskriteriums in § 60c 
Abs. 1 UrhG-E durch die Exekutive. Anders als die bisherige Rechtsetzung 
im Urheberrecht, die sich in der Vergangenheit als sehr träge erwiesen 
hat, sind mittels des Regelungsinstruments der Rechtsverordnung grund
sätzlich schnellere und flexiblere Reaktionen möglich, die das Recht an 
sich verändernde Verhältnisse anpassen kann.3182

Ferner hat die vorstehende Untersuchung gezeigt, dass die Anforderun
gen an urheberrechtliche Regelungen so vielfältig sind, dass es nicht mög
lich erscheint, die Kriterien der Erforderlichkeit im Gesetz selbst durch 

3178 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes in 
§ 60c Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

3179 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes in 
§ 60c Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

3180 Mayer-Maly, Rechtskenntnis und Gesetzesflut, S. 81.
3181 Mayer-Maly, Rechtskenntnis und Gesetzesflut, S. 81.
3182 BVerfG, Beschl. v. 09.06.1971 - 2 BvR 255/69, BVerfGE 31, 145 (176) – Milch

pulver; Dietlein, in: Beckmann/Mann/Durner/Röckinghausen, § 4 BImSchG 
Rn. 10.
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fachübergreifende, generelle Merkmale zu umschreiben.3183 Bereits zum 
heutigen Zeitpunkt erscheint eine enumerative Aufzählung zulässiger Nut
zungshandlungen, die allen Disziplinen gerecht wird, nicht umsetzbar.3184 

Eine gesetzliche Umschreibung der zulässigen Nutzungshandlungen wird 
gar unmöglich, möchte man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Ge
genwart die künftig möglichen Nutzungshandlungen in eine gesetzliche 
Regelung aufnehmen.3185 In derartigen Situationen bedient sich die Le
gislative sinnvollerweise dem Regelungsinstrument einer oder mehrerer 
Rechtsverordnungen, die die fachliche Besonderheiten der verschiedenen 
Disziplinen angemessen berücksichtigen können, wie auch das Vorgehen 
bei Erlass des § 4 BImSchG zeigt.3186

Durch die verpflichtende Konsultation von Verbänden und Interessen
gruppen sollen die unmittelbar von der Regelung Betroffenen Gelegenheit 
zur Einflussnahme auf die Rechtssetzung erhalten, um jeweils eine fach
gerechte Lösung und Entscheidung der verordnungsgebenden Exekutive 
in Kenntnis aller betroffenen Interessen sicherzustellen. Fachspezifisch 
können auf diese Weise zum Beispiel absolute Unter- bzw. Obergrenzen 
für die gesetzlich erlaubte Nutzung urheberrechtlich geschützter Mate
rialien festgelegt werden. Verzichtet werden sollte dagegen auf absolute 
werkübergreifende Obergrenzen: Die Regelung des bisherigen § 60c UrhG 
zeigt, dass jede Werkart individuelle Festlegungen erfordert.3187

Den wissenschaftlichen Fachgesellschaften kommt im Rahmen des Ver
ordnungserlasses eine sehr wichtige Bedeutung zu. Ihre Expertise und ihre 
Kenntnisse zu Umständen der wissenschaftlichen Forschung sowie Anfor
derungen im jeweiligen Fach können im Rahmen des Verordnungserlasses 
genutzt werden, da sie eine gewisse Legitimation unter Forschenden ihres 
Fachs besitzen. Anders als Einrichtungen (Universitäten, Bibliotheken), 

3183 Vgl. dazu beispielsweise die urheberrechtlich relevante Nutzung von For
schungsgegenständen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, die teilweise 
auch eine vollständige Privilegierung erfordern, während in den Naturwissen
schaften eine solch vollständige Privilegierung selten erforderlich ist.

3184 Vgl. dazu beispielsweise die Kritik an den Vorschlägen für eine allgemeine Bil
dungs- und Wissenschaftsschranke mit Regelungsbeispielen bei Schack, ZUM 
2016, 266 (270ff.).

3185 Schack, ZUM 2016, 266 (279).
3186 Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zum Schutz vor schäd

lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er
schütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
BT-Drs. 7/179, S. 31.

3187 Vgl. dazu die Darstellungen zum jeweiligen Objekt der Privilegierungshand
lung in Teil 2 dieser Untersuchung.
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die bisher einen Großteil der Verhandlungen im Lizenzrecht übernehmen, 
können sie aufgrund ihrer Fachkenntnis auf allgemeine Anforderungen 
der Erforderlichkeit im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung auf
merksam machen. Dadurch kann eine Sachnähe, die der Legislative grund
sätzlich fremd ist, sichergestellt werden.3188

Mangels individueller und kollektiver Urheberrechtskompetenz bzw. 
Kenntnisse im Vertragsrecht bei Forschenden3189 kann die Bestimmung 
der Erforderlichkeit dagegen derzeit nicht vollständig in die Hände der 
Forschenden und Vereinigungen von Urhebern bzw. Rechtsinhabern ge
legt werden: Anders als in § 36 Abs. 1 UrhG, der die Möglichkeit zur 
Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln unmittelbar durch Vereini
gungen von Urhebern und Vereinigungen von Werknutzenden vorsieht, 
kann § 60c Abs. 3 UrhG-E nicht den Weg der kollektiven Vereinbarung 
wählen, da wissenschaftliche Fachgesellschaften – anders als Verwertungs
gesellschaften – nicht durch Wahrnehmungsvertrag zur Wahrnehmung 
der Rechte ihrer Mitglieder befugt sind.

 
Bei der Bewertung der vorgeschlagenen Regelung in § 60c UrhG-E darf 
darüber hinaus nicht außer Acht gelassen werden, dass neben der Schran
kenregelung stets die Möglichkeit individueller Verhandlungen über die 
Erforderlichkeit der jeweiligen Nutzung besteht. Bereits unter Geltung des 
§ 60c UrhG haben einige Disziplinen, insbesondere diejenigen, die in ihrer 
Forschungsarbeit zwingend auf urheberrechtlich geschützte Forschungsge
genstände angewiesen sind, eine solche Verhandlungspraxis praktiziert.3190 

Solche Bestrebungen sollten auch in Zukunft nicht konterkariert, sondern 
vielmehr gefördert werden. Denn im Einzelfall kann die Regelung kom
plexer Sachverhalte durch Vertrag besser ermöglicht werden als durch Ge
setz.3191 Da bisher die Urheberrechtskompetenz auf Seiten der Forschen
den allerdings als sehr gering einzuschätzen ist, bedarf es zum Schutz der 

3188 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft in Teil 3 dieser Untersuchung.

3189 Vgl. dazu die Darstellungen zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz in 
diesem Teil der Untersuchung.

3190 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft in Teil 3 dieser Untersuchung.

3191 Mayer-Maly, Rechtskenntnis und Gesetzesflut, S. 81.
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Forschenden – zumindest vorübergehend – weiterhin der Regelung in 
§ 60c UrhG-E i.V.m. § 60g UrhG.3192

 
Schließlich trägt die fehlende Befristung der Norm des § 60c UrhG-E zur 
Steigerung der Rechtssicherheit bei, indem sie die Beständigkeit der Rege
lungen sicherstellt.3193 Zwar wird durch die Verordnungsermächtigung 
ein Regelungsinstrument gewählt, das jederzeit geändert werden kann, 
wodurch eine gewisse Rechtsunsicherheit entsteht. Die dargestellten Vor
teile einer derartigen Regelung, insbesondere die gegenüber der bisherigen 
Rechtsetzung gesteigerte Flexibilität, überwiegen allerdings, weshalb die 
Einführung eines veränderten § 60c UrhG-E unter Berücksichtigung der 
Interessen der Forschenden jedenfalls opportun erscheint.

Förderung der Privatautonomie

Neben gesetzlichen Maßnahmen im nationalen Urheberrechtsgesetz könn
ten ebenso Maßnahmen zur Förderung der grundsätzlich gemäß Art. 2 
Abs. 1 GG bzw. Art. 16 GRCh geschützten Privatautonomie die derzeit im 
Wissenschaftsurheberrecht bestehenden Defizite ausgleichen.

Individuelle Lizensierungen für Forschungsmaterialien

So könnte beispielsweise die verstärkte Verwendung individueller Lizen
sierungen eine Alternative zu einer gesetzlich erlaubten Nutzung darstel
len.

Mögliche Ausgestaltung

Individuelle Verhandlungen über Verwertungsrechte sind bereits unter 
Geltung des derzeitigen Urheberrechtsgesetzes möglich. Zwar ist das 
Urheberrecht als solches gemäß § 29 Abs. 1 UrhG nicht übertragbar. 

B.

I.

1.

3192 Zur bestehenden Urheberrechtskompetenz von Forschenden vgl. die Darstel
lungen zur Effektivität und Rechtssicherheit in Teil 3 und 4 dieser Untersu
chung.

3193 Vgl. zum Einfluss der Beständigkeit auf die Rechtssicherheit die Darstellungen 
zur Rechtssicherheit in Teil 3 und 4 dieser Untersuchung.
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§ 29 Abs. 2 UrhG bestimmt allerdings, dass sowohl die Einräumung von 
Nutzungsrechten (§ 31 UrhG) als auch die Erteilung schuldrechtlicher Ein
willigungen sowie Vereinbarungen zu Verwertungsrechten und die in 
§ 39 UrhG geregelten Rechtsgeschäfte über Urheberpersönlichkeitsrechte 
zulässig sind.3194

Bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke im Rahmen der 
wissenschaftlichen Forschung ist insbesondere die Einräumung von Nut
zungsrechten, allen voran das Vervielfältigungsrecht sowie das Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung, von Relevanz.3195

Sonderfall: Buy-Outs für Abbildungen

Einen Sonderfall der individuellen Lizensierung stellen sog. Buy-Outs dar, 
die insbesondere im Bereich der Nutzung urheberrechtlich geschützter 
Abbildungen von Bedeutung sein können. So bietet bereits heute die 
Harvard University Library einen Service mit derartiger Lizensierungsmög
lichkeit: Sie fertigt Vervielfältigungen von Werken in ihrem Bestand und 
räumt den Forschenden auf Anfrage nicht nur Zugang, sondern umge
hend auch ein kostenpflichtiges Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und 
anschließenden öffentlichen Zugänglichmachung zu wissenschaftlichen 
Zwecken ein.3196

Sonderfall: Lizensierungsplattform analog „RightsLink“

Individuelle Lizensierungen können des Weiteren mittels einer eigens da
für programmierten Plattform erfolgen. So wird von den Forschenden 
eine Plattform vorgeschlagen, auf der „mit einem Klick“ Literatur für den 
Bereich der Forschung (und der Lehre) zugänglich und nutzbar gemacht 
wird.3197

a.

b.

3194 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 29 UrhG Rn. 15–18; Spautz/Götting, in: Ahl
berg/Götting, § 29 UrhG Rn. 9; Hoche, in: Wandtke/Bullinger, § 29 UrhG 
Rn. 34-35; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 29 UrhG 
Rn. 13a; Ohly, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 29 UrhG Rn. 19ff.

3195 Vgl. dazu die Darstellungen zu den tatsächlichen Anforderungen in Teil 4 
dieser Untersuchung.

3196 Interview mit P_G4, Z. 15.
3197 Interview mit P_S2, Z. 85; GermanU15-Stellungnahme, S. 4.
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Eine vergleichbare Plattform existiert in einigen Fächern bereits: 
„RightsLink“, ein Service des Copyright Clearance Centers (CCC), ermög
licht digitale Rechtelizenzierungen im Auftrag von Verlagen. Der Verlag 
und CCC gehen dazu eine Partnerschaft ein, um in der Folge Nutzenden 
an zentraler Stelle und innerhalb von Minuten urheberrechtlich geschütz
te Materialien anbieten zu können.

Infolge des urheberrechtlichen Territorialitätsprinzips wäre eine solche 
Plattform primär auf nationaler Ebene anzusiedeln;3198 die Möglichkeit 
einer weitergehenden Lizensierung sollte dennoch bestehen.

Sonderfall: Quantitative Begrenzung von Lizenzvereinbarungen

Unabhängig von einer etwaigen Plattformlösung wird vorgeschlagen, 
durch Rechtsetzung auf Lizenzvereinbarungen Einfluss zu nehmen: Ein 
Vorschlag zielt auf eine quantitative Zeichenbegrenzung in Lizenzverein
barungen,3199 um eine Verständlichkeit seitens der vertragsschließenden, 
forschenden Person sicherzustellen.

Eine solche Regelung wäre im Urhebervertragsrecht (§§ 31 ff. UrhG) zu 
verankern.

Zulässigkeit derartiger Maßnahmen

Sowohl das Völkerrecht als auch das Unionsrecht klammern das Urheber
vertragsrecht bisher weitgehend aus, weshalb sich für individuelle Lizen
sierungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung unmittelbar keine 
Zulässigkeitsanforderungen aus höherrangigem Recht ergeben, denen eine 
mögliche Ausgestaltung zuwiderlaufen könnte.3200

 
Die Eigentumsgarantie steht der individuellen Lizensierung grundsätzlich 
nicht entgegen: Im Falle individueller Lizensierungen ist die grundsätzli
che Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leis

c.

2.

3198 Interview mit P_S2, Z. 85.
3199 Interview mit P_IN4 - Teil 2, Z. 10.
3200 Ohly, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 15-16f.; Norde

mann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 31 UrhG Rn. 4; nur in 
Bezug auf das Unionsrecht: Wandtke/Grunert, in: Wandtke/Bullinger, Vor 
§§ 31 ff. UrhG Rn. 2.
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tung zum Urheber sichergestellt, wodurch der Urheber im Wege privat
rechtlicher Normierung und in seiner eigenen Verantwortung über Rechte 
an seinem geistigen Eigentum verfügen kann.3201

 
Allein die quantitative Begrenzung von Lizenzvereinbarungen könnte mit 
dem in Deutschland vorherrschenden und in Art. 2 Abs. 1 GG als Bestand
teil der verfassungsrechtlich geschützten Handlungsfreiheit3202 veranker
ten Prinzip der Vertragsfreiheit unvereinbar sein: Danach haben Parteien 
das Recht, den Inhalt sowie die Abschlussmodalitäten eines Vertrags nach 
ihren Wünschen frei zu gestalten.3203 Allerdings gilt auch dieses Recht 
nicht schrankenlos: Vielmehr müssen Parteien beispielsweise die gesetzli
chen Grenzen der §§ 134, 138 BGB sowie des AGB-Rechts (§§ 307 ff. BGB) 
einhalten.3204 Eine quantitative Begrenzung von Lizenzvereinbarungen im 
Urhebervertragsrecht käme einer AGB-rechtlichen Regelung gleich, der es 
zum Schutz der (noch) nicht ausreichend informierten Forschenden als 
Marktteilnehmenden bedarf. Ihre Situation entspricht der eines Verbrau
chers im Sinne des § 13 BGB; es besteht eine sowohl sachliche als auch 
rechtliche Informationsasymmetrie im Vergleich zu den gleichfalls verhan
delnden Rechtsinhabern, die es auszugleichen gilt, wozu eine derartige 
Einschränkung der Privatautonomie erforderlich erscheint.

3201 Vgl. dazu die Darstellungen zum Prüfungsmaßstab sowie zu den verfassungs
rechtlichen Implikationen in Teil 4 dieser Untersuchung.

3202 BVerfG, Beschl. v. 12.11.1958 - 2 BvL 4/56, 2 BvL 26/56, 2 BvL 40/56, 
2 BvL 1/57, 2 BvL 7/57, BVerfGE 8, 274 (328) – Verfassungsmäßigkeit von 
§ 2 Preisges; BVerfG, Beschl. v. 16.05.1961 - 2 BvF 1/60, BVerfGE 12, 341 – Zur 
Verfassungsmäßigkeit von § 54 Abs. 1 der Durchführungsbestimmungen zum 
Umsatzsteuergesetz vom 23.12.1938; BVerfG, Beschl. v. 04.05.1982 - 1 BvL 
26/77 und 1 BvL 66/78, BVerfGE 60, 329 (339) – Zur Verfassungsmäßigkeit 
des § 1587o Abs. 2 S. 3 BGB; BVerfG, Beschl. v. 19.10.1983 - 2 BvR 298/81, 
BVerfGE 65, 196 (210) – Zur Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum 
Versorgungsanspruch eines Arbeitnehmers gegen eine betriebliche Unterstüt
zungskasse.; BVerfG, Beschl. v. 04.06.1985 - 1 BvL 12/84, BVerfGE 70, 115 
(123) – § 23 Abs. 2 Nr. 6 AGB-Gesetz; BVerfG, Beschl. v. 23.04.1986 - 2 BvR 
487/80, BVerfGE 73, 261 (270) – Auslegung von Sozialplänen; BVerfG, Beschl. 
v. 19.10.1993 - 1 BvR 567, 1044/89, BVerfGE 89, 214 (231) – Bürgschaftsver
träge; BVerfG, Urt. v. 08.04.1997 - 1 BvR 48/94, BVerfGE 95, 267 (303) – 
Altschulden der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR.

3203 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993 - 1 BvR 567, 1044/89, BVerfGE 89, 214 (231) – 
Bürgschaftsverträge.

3204 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993 - 1 BvR 567, 1044/89, BVerfGE 89, 214 (231) – 
Bürgschaftsverträge.
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Opportunität derartiger Maßnahmen

Die rein individuelle Lizensierung von Forschungsmaterialien stellt jedoch 
bei Berücksichtigung der Interessen der Forschenden eine derzeit nicht 
in allen Disziplinen opportune Alternative zur Behebung der Defizite im 
Wissenschaftsurheberrecht dar.

 
Verhandlungen ermöglichen zwar in der Regel individuellere Lösungen, 
die skalierbar und transparent die Nutzung urheberrechtlich geschützter 
Werke ohne Rückgriff auf gesetzlich erlaubte Nutzungen sicherstellen 
können.3205 Sie gewährleisten zudem die theoretische Möglichkeit, dass 
Wissenschaft auf geltende Regelungen Einfluss nehmen kann; dies ist für 
angemessene Lösungen erforderlich.3206

Ein weiterer Vorteil individueller Verhandlungen ist die – dem Gedan
ken des absoluten Schutzes des Urheberrechts entsprechende – Risikover
teilung: Ein Verbotsrecht gewährt den Rechtsinhabern die Entscheidungs
freiheit über die Nutzung des Werkes; dieses würde auch im Falle indivi
dueller Verhandlungen – anders als bei gesetzlich erlaubten Nutzungen 
– aufrechterhalten bleiben.3207 Würde eine forschende Person das Werk 
ohne Erlaubnis nutzen, müsste der Rechtsinhaber dagegen vorgehen. Eine 
gesetzliche Freistellung würde ihm diese Möglichkeit von vornherein ver
sagen.3208

 
Die individuelle Verhandlung ist derzeit allerdings lediglich eine theo
retische Möglichkeit, da den Forschenden (noch) die Kompetenz zur 
Verhandlung fehlt. So differenzieren sie beispielsweise nur ungenügend 
zwischen Zugangs- bzw. Eigentums- und Nutzungsrechten, insbesonde
re dem Vervielfältigungsrecht.3209 Sofern allerdings bereits Erfahrungen 

3.

3205 Reilly, Tensions between Intellectual Property and Knowledge Discovery in 
the Digital Age, S. 56. Vgl. dazu auch die Maßnahmen der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft in Teil 3 dieser Untersuchung.

3206 MPI-Stellungnahme, S. 8f.; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 51.
3207 Vgl. zum System des Urheberrechts die Darstellungen zu den Regelungen des 

nationalen Urheberrechts in Teil 1 dieser Untersuchung.
3208 Vgl. zu den Schranken des Urheberrechts die Darstellungen in Teil 1 dieser 

Untersuchung.
3209 Interview mit P_G1, Z. 25, 29; Interview mit P_G4, Z. 5–10, 15; Interview 

mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 95; Interview mit P_S2, Z. 7, 17, 51; Interview 
mit P_S3 - Teil 1, Z. 43; Interview mit P_N1, Z. 27–28; Interview mit P_IN4 
- Teil 1, Z. 31; anders: Interview mit P_G3, Z. 65, 109, 117; unklar: Interview 
mit P_N4, Z. 43.
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mit Verhandlungen bestehen, schwinden diese Wissensdefizite3210 und 
die Alternative der Kombination von Verhandlungen über Zugang und 
Nutzung wird insbesondere im Bereich der urheberrechtlich geschützten 
Forschungsmaterialien attraktiv: Anders als bei Forschungsliteratur sind 
für den ersten Zugang zu Forschungsmaterialien häufig ohnehin Verhand
lungen zwischen den Forschenden selbst und Rechtsinhabern nötig; daher 
kann grundsätzlich in diesem Zuge auch bereits über die Nutzung, Wie
derverwendung und Veröffentlichung von Forschungsmaterialien verhan
delt werden.3211 Um eine künftige Replizierbarkeit der Forschung sicher
zustellen, kann dabei ebenso über Nutzungsmöglichkeiten für Dritte zum 
Zwecke der Qualitätssicherung verhandelt werden. Dies würde die Befor
schung von Gegenständen ermöglichen, auf die derzeit mangels Möglich
keit der Zugänglichmachung der Ergebnisse für Dritte verzichtet wird.3212

Derzeit sind Forschende allerdings keine ausreichend belehrten Markt
teilnehmenden, denen eine Verhandlung über Rechte ohne vorherige Auf
klärung möglich wäre.3213 Zudem mangelt es in vielen Bereichen (insbe
sondere in der Filmbranche) an einer Erreichbarkeit der Rechtsinhaber, 
weshalb individuelle Verhandlungen über Nutzungsrechte von vornherein 
ausscheiden.3214 Viele Rechtsinhaber sind darüber hinaus nicht für Ver
handlungen mit Forschenden sensibilisiert und fordern für den begehrten 
Nutzungsumfang unangemessene Preise.3215

 
Die Möglichkeit der individuellen Verhandlung ist daher keine echte 
Alternative zu einer gesetzlich erlaubten Nutzung.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Nutzungshandlungen an For
schungsliteratur, sofern diese nicht als Forschungsmaterial genutzt wird: 

3210 Interview mit P_G3, Z. 65.
3211 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge

meinschaft bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Unter
suchung.

3212 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit und Qualitätssicherung in 
Teil 3 sowie zur kollaborativen Forschung in Teil 4 dieser Untersuchung.

3213 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Unter
suchung.

3214 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Unter
suchung.

3215 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Unter
suchung.
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Anders als im Bereich des Text und Data Minings wird zwar verhältnismä
ßig weniger Forschungsliteratur als Ursprungsmaterial in urheberrechtlich 
relevanter Weise genutzt.3216 Allerdings besteht ein erhebliches Interesse 
an dessen schneller Verfügbarkeit, was der häufige Verzicht auf die Lektü
re im Falle der nicht sofortigen Verfügbarkeit zeigt.3217 Eine individuelle 
Vertragsvereinbarung ist angesichts der Kürze der Zeit und der Vielzahl an 
nötigen Transaktionen mit Rechtsinhabern nicht möglich.3218

 
Die Förderung privatautonomer Vereinbarungen ist daher höchstens als 
Alternative im Bereich der Forschung an urheberrechtlich geschützten 
Materialien zu berücksichtigen. Diese Erwägung schließt gleichwohl nicht 
aus, dass in Teilbereichen (z.B. aufgrund der Nichterreichbarkeit von 
Rechtsinhabern oder dem Fehlen für die Forschung geeigneter Angebo
te auf dem Markt) auch eine solche Verhandlungsmöglichkeit ausschei
det.3219

 
Um individuelle Vertragsverhandlungen – auch im Bereich der For
schungsliteratur – zu erleichtern, erscheint eine Plattformlösung analog 
„RightsLink“ opportun: Eine solche Plattform könnte nach Ansicht der 
Forschenden in Zukunft schnelle, kostengünstige und unbürokratische 
Verfügbarkeit von Forschungsliteratur sowie die Darstellung, die Weiter
verbreitung und Nachnutzung der Forschung ermöglichen.3220 Ein Vorteil 
der Plattformlösung wäre des Weiteren die Vermeidung stetiger Gesetzes
änderungen, die den Veränderungen auf dem Markt stets nur verzögert 
Rechnung tragen können.3221

3216 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3217 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfügbarkeit sowie zu den Maß
nahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses 
an Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

3218 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen 
in Teil 3 dieser Untersuchung.

3219 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Unter
suchung.

3220 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft in Teil 3 dieser Untersuchung.

3221 Vgl. dazu die Darstellungen zur Digitalisierung als Herausforderung des Wis
senschaftsurheberrechts in Teil 1 dieser Untersuchung.
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Zu beachten ist bei Favorisierung einer Plattformlösung allerdings die 
Gewährleistung ihrer Nutzbarkeit in der Praxis:

„Es muss nur eben ein System sein, was praktikabel bleibt.
Also meine Furcht ist, dass man wieder so ein Monster schafft,
was dann allen mehr Arbeit macht, wo dann im Grunde das System 
selbst so viele Mittel verschlingt, dass am Ende auch bei niemandem, 
also ich sage mal, dass bei denen am Ende nichts anlangt,
und dass es dann jemanden gibt, der diese Plattform betreibt, der ( . ) 
schlimmstenfalls ist das dann natürlich Elsevier oder Springer.“3222

Auch besteht eine Gefahr der Plattformlösung in einem möglichen 
Ausschluss kleinerer Marktteilnehmender, weshalb auch dieser Alternative 
kritisch gegenübergestanden werden sollte:

„Das sehen Sie ja an diesen Open Access Geschichten.
Die Großkonzerne, DeGruyter und so was, die stehen sofort lobby
mäßig auf der Matte und zwar ganz oben in der Politik und sagen, 
wir machen da mit, wir wollen auch von der öffentlichen Förderung 
profitieren. (lacht) Und dann bauen die – ist kein Witz – DeGruyter 
macht das so, die haben jetzt eine Open Access Infrastruktur aufgebaut 
und die bieten kleinen Verlagen an, die mit zu nutzen gegen Umsatz
beteiligung. Und dann gucken die sich das zwei Jahre an und dann 
kaufen den Verlag oder er geht pleite. ( . )
So läuft das. So macht das im Übrigen Amazon ja auch. ( . )“3223

Die Möglichkeit eines Buy-Outs bei Abbildungen kann in Einzelfällen op
portun erscheinen, da ein solcher Forschenden ermöglicht, ohne weitere 
Verhandlung alle erforderlichen, urheberrechtlich relevanten Nutzungen 
zur Durchführung und Darstellung von Forschung mit den Materialien 
vorzunehmen. Da diese Freiheit allerdings auch mit einem vergleichsweise 
hohen Preis einhergeht, der bei lediglich beabsichtigter Rezeption des 
Werkes nicht gerechtfertigt erscheint, wird es wohl auch in diesem Fall zu 
dem – die Forschungsfreiheit gefährdenden3224 – Verzicht auf Materialien 
kommen, der gerade nicht gewünscht ist.3225 Unabhängig von den jeweils 
zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten ist zudem zu berück

3222 Interview mit P_S2, Z. 29.
3223 Interview mit P_G3, Z. 83.
3224 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen in 

Teil 4 dieser Untersuchung.
3225 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfügbarkeit in Teil 3 dieser Unter

suchung.
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sichtigen, dass diese Lizensierungsmöglichkeit das Vorhandensein guter 
Metadaten oder die eigene Kenntnis vom Gegenstand voraussetzt. Fehlen 
Metadaten und hat der Forschende keine Kenntnis aus vorangegangenen 
Projekten, gestaltet sich bereits der Zugang zum Material kostenintensiv 
oder es wird vollständig auf eine Kenntnisnahme verzichtet.3226 Das der
zeit monierte Zugangsproblem aufgrund hoher Preise, das nicht mittels 
des Urheberrechts gelöst werden kann und soll, würde sich durch diese 
Maßnahme noch verstärken.3227 Trotzdem mag die Lösung des Buy-Outs 
wegen der damit verbundenen Rechtssicherheit in Teilbereichen wissen
schaftlicher Forschung bereits jetzt eine angemessene Alternative darstel
len.

Fazit

Die Möglichkeit individueller Lizensierungen besteht bereits heute un
abhängig von etwaigen gesetzlich erlaubten Nutzungen. Sie ist derzeit 
allerdings keine Alternative, die statt der Verankerung gesetzlich erlaub
ter Nutzungen für den Bereich der wissenschaftlichen Forschung in Be
tracht kommt. Dies ist insbesondere auf die fehlende Urheberrechtskom
petenz der Forschenden zurückzuführen, weshalb diese jedenfalls eines 
AGB-Rechts-ähnlichen Schutzes bedürften. Trotzdem verbliebe die Gefahr 
des Verzichts auf urheberrechtlich geschützte Materialien, beispielsweise 
mangels finanzieller Mittel.

Durch künftige Aufklärung von Forschenden über die Bedeutung von 
Verträgen, die Bereitstellung von Musterverträgen und Empfehlungen an 
Marktteilnehmende auf Seiten der Rechtsinhaber3228 wird die vorstehende 
Alternative allerdings in Zukunft an Bedeutung gewinnen.3229

4.

3226 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfügbarkeit in Teil 3 dieser Unter
suchung.

3227 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3228 Interview mit P_G3, Z. 67.
3229 Vgl. zu den Möglichkeiten die Darstellungen zur Stärkung der Urheberrechts

kompetenz in diesem Teil der Untersuchung.
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Freie Lizensierungen für Forschungsliteratur und -materialien

Mit einem verstärkten Einsatz von offen lizensierten Materialien könnte 
den Defiziten im Bereich der urheberrechtlich relevanten Nutzung von 
Forschungsliteratur und -materialien begegnet werden: Offene Lizenzen 
ermöglichen grundsätzlich jeder interessierten Person eine urheberrecht
lich relevante Nutzung und Nachnutzung der lizensierten Materialien.3230

Mögliche Ausgestaltung

Zur Stärkung der Verfügbarkeit von urheberrechtlich geschützten Wer
ken im Bereich der wissenschaftlichen Forschung könnte zum einen in 
tatsächlicher Hinsicht die Etablierung neuer, europäischer Open Access-
Zeitschriften erwogen werden (a). Zum anderen könnte in rechtlicher 
Hinsicht eine Pflicht zur Open Access-Veröffentlichung (b) sowie ein 
gesetzliches Verbot zur Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte für 
Werke der Wissenschaft erwogen werden (c).

Etablierung von “Open Access European Science Journals”

Seitens der Forschenden wurde in den Interviews die Einführung von On
line-Zeitschriften vorgeschlagen, welche durch eine europäische Initiative 
finanziert und im Open Access verfügbar gemacht werden („Open Access 
European Science Journals“).3231

Möglich wäre eine Aufgliederung in etwa 40 – 50 Journals pro Fachkol
legium, die jeweils spezielle Unterthemen behandeln.3232 Deren Qualität 
könnte – wie bisher bei den traditionellen Journals – durch eine Form der 
Peer Review sichergestellt werden.

II.

1.

a.

3230 Wiebe, in: Spindler/Schuster, § 31 UrhG Rn. 21; Wandtke/Grunert, in: 
Wandtke/Bullinger, § 32 UrhG Rn. 73; Ohly, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, 
§ 29 UrhG Rn. 17.

3231 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 10.
3232 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 22.
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Pflicht zur Open Access-Veröffentlichung

Erwogen werden könnte die Einführung einer Pflicht zur Open Access-
Veröffentlichung im wissenschaftlichen Bereich.

Eine derartige rechtliche Verpflichtung könnte auf Bundes-, Landes- 
oder Universitätsebene3233 eingeführt werden. In Betracht käme grund
sätzlich eine urheberrechtliche, eine dienstrechtliche oder eine hochschul
rechtliche Verankerung.3234

Daneben wäre eine Verpflichtung durch die Forschungsförderinstitu
tionen, wie beispielsweise derzeit durch die Deutsche Forschungsgemein
schaft praktiziert3235, sowie durch Veranstaltende von Konferenzen3236 

denkbar.3237

Sie könnte zu einer Open Access-Erstveröffentlichung oder zu einer 
Open Access-Zweitveröffentlichung neben einer regulären Closed Access-
Verlagspublikation verpflichten.

Die Open Access-Verpflichtung könnte des Weiteren in ihrem Umfang 
beschränkt werden: Sie könnte sich lediglich auf die freie Verfügbarma
chung von Forschungsliteratur beschränken oder auf Forschungsmateriali
en ausgeweitet werden.

Verbot der ausschließlichen Nutzungsrechtsübertragung bei Werken 
der Wissenschaft

Denkbar wäre darüber hinaus die Einführung eines gesetzlichen Verbots 
der ausschließlichen Nutzungsrechtseinräumung an Verlage für wissen
schaftliche Werke, sofern keine angemessene Vergütung vereinbart wird.

b.

c.

3233 Vgl. für etwaige Bestrebungen an der Universität Konstanz: § 2 Abs. 2 der 
Satzung zur Ausübung des wissenschaftlichen Zweitveröffentlichungsrechts 
gemäß § 38 Abs. 4 UrhG vom 10. Dezember 2015 in der amtlichen Bekannt
machung der Universität Konstanz Nr. 90/2015.

3234 Steinhauer, Das Recht auf Sichtbarkeit: Überlegungen zu Open Access und 
Wissenschaftsfreiheit, S. 15–43.

3235 Vgl. dazu derzeit nur die Aufforderung zur Veröffentlichung im Open Access 
in den allgemeinen Verwendungsrichtlinien (DFG-Vordruck 2.00 – 1/20).

3236 Vgl. dazu Interview mit P_G1, Z. 123.
3237 Kimminich, WissR 1985, 116 (133); Thieme, Deutsches Hochschulrecht, S. 347 

Rn. 474.
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Ein solches ausdrückliches Verbot wäre in § 31 UrhG zu verankern, der 
die grundsätzliche Möglichkeit zur Einräumung eines einfachen sowie aus
schließlichen Nutzungsrechts vorsieht. § 31 Abs. 3 S. 2 UrhG sieht bereits 
heute eine Ausnahme von der Ausschließlichkeit dahingehend vor, dass 
bestimmt werden kann, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten 
bleibt. Dies müsste in Bezug auf wissenschaftliche Werke als Pflicht aus
gestaltet werden, um eine freie Lizensierung durch den urhebenden For
schenden – auch nach einer ausschließlichen Nutzungsrechtseinräumung 
an einen Verlag – zu gewährleisten.

Ein solches Verbot könnte in § 31 Abs. 3 S. 3 UrhG-E verankert werden 
und lauten:

„Bei Werken der Wissenschaft ist die Nutzung durch den Urheber 
auch ohne ausdrückliche Vereinbarung stets vorbehalten.“

Der bisherige § 31 Abs. 3 S. 3 UrhG würde folglich zu § 31 Abs. 3 
S. 4 UrhG-E.

Bei Einführung eines § 31 Abs. 3 S. 3 UrhG-E wären gegenteilige 
Vereinbarungen wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot gemäß 
§ 134 BGB nichtig.

 
Alternativ wäre eine Unwirksamkeit der Vereinbarungen zur ausschließ
lichen Nutzungsrechtsübertragung infolge geltenden AGB-Rechts (§ 307 
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB) denkbar. Eine solche scheidet allerdings vorlie
gend aus: Eine Anwendung des § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB setzt vor
aus, dass es sich bei den Bestimmungen zur Nutzungsrechtsübertragung 
um AGB im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB handelt, diese gemäß § 305 
Abs. 2 BGB ordnungsgemäß in den Vertrag zwischen den Forschenden 
und den Verlagen einbezogen wurden und eine unangemessene Benach
teiligung entgegen den Geboten von Treu und Glauben im Sinne des § 307 
Abs. 1 BGB vorliegt.

AGB im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB sind für eine Vielzahl von Ver
trägen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der 
anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Die Verlagsver
träge werden üblicherweise von den jeweiligen Verlagen entworfen; eine 
individuelle Verhandlung unter Einflussnahme des einzelnen Forschenden 
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findet – vor allem im Bereich der Zeitschriftenartikel – sehr selten statt.3238 

Stattdessen handelt es sich meistens um Standardverträge, die für alle 
Publikationen des Verlags genutzt werden.3239 Es sind mithin AGB im 
Sinne des § 305 Abs. 1 BGB. Vereinzelt werden die Vereinbarungen um 
Individualvereinbarungen ergänzt; in einem solchen Fall werden nur die 
übrigen Teile als AGB im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB angesehen.3240

Da die Forschenden in den Online-Portalen stets die Möglichkeit zur 
Kenntnisnahme der Bedingungen haben, in den meisten Fällen durch 
einen gut sichtbaren Link auf die Geltung der AGB hingewiesen werden 
und durch Mausklick ihre Zustimmung erteilen, kann in der Regel auch 
von einer wirksamen Einbeziehung in den jeweiligen Vertrag gemäß § 305 
Abs. 2 BGB ausgegangen werden.3241 Eine solche ist allerdings wegen § 310 
Abs. 1 BGB meistens entbehrlich, da Forschende den Verlagsvertrag zu 
Zwecken abschließen, die überwiegend ihrer beruflichen Tätigkeit zuzu
rechnen sind (vgl. § 13 UrhG), weshalb sie als Unternehmer im Sinne des 
§ 14 UrhG anzusehen sind.3242 § 305 Abs. 2 und 3 BGB sowie § 308 Nr. 1, 2 
bis 8 BGB und § 309 BGB finden daher in der Regel keine Anwendung.

Die Klauseln, die eine umfassende Nutzungsrechtsübertragung vorse
hen, scheitern des Weiteren nicht an einer fehlenden Einbeziehung nach 
§ 305c Abs. 1 BGB: Darauf, dass der Umfang der Nutzungsrechtsübertra
gung Forschende zum Teil subjektiv überrascht, kommt es dabei nicht 
an; vielmehr ist eine Bewertung nach objektiven Kriterien erforderlich: 
Diese ergibt allerdings, dass Klauseln zur ausschließlichen Nutzungsrechts
einräumung – wegen ihrer allgemeinen Üblichkeit und der generellen Zu
rückhaltung der Rechtsprechung bei der AGB-Prüfung im Medienbereich 

3238 Ohly, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 31ff. UrhG Rn. 36; anders in Be
zug auf übrige Lizenzverträge: Castendyk, ZUM 2007, 169 mit Verweis auf die 
Vorrangregel in § 305b BGB.

3239 Ohly, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 36; BGH, Urt. v. 
17.06.2004 - I ZR 136/01, GRUR 2005, 148 (151) – Oceano Mare.

3240 Ohly, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 38; Castendyk, 
ZUM 2007, 169 (171); BGH, Urt. v. 06.03.1986 - III ZR 195/84, NJW 1986, 
1803 (1803) – Zinsanpassungsklausel in Kreditverträgen; Grüneberg, in: Pa
landt, § 305 BGB Rn. 18.

3241 BGH, Urt. v. 14.06.2006 - I ZR 75/03, NJW 2006, 2976 (2977) – Kenntnisver
schaffung von AGB bei Bestellung über das Internet; Castendyk, ZUM 2007, 
169 (171); zum schriftlichen Vertragsschluss vgl. Ohly, in: Loewenheim/Leist
ner/Ohly, Vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 39; Kuck, GRUR 2000, 285 (286).

3242 So ausdrücklich: Micklitz, in: Schubert, § 13 BGB Rn. 93; Micklitz, in: Schubert, 
§ 14 BGB Rn. 5; Martinek/Heine, in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/
Würdinger, § 13 BGB Rn. 23; Bauer/Kock, DB 2002, 42 (43).
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– trotz § 305c Abs. 1 BGB Vertragsbestandteil werden.3243 Denn die Nut
zungsrechtsübertragung ist elementarer Bestandteil jedes Verlagsvertrags, 
prägt damit sein Leitbild und ist daher nach den Umständen keinesfalls 
so ungewöhnlich, dass Forschende, die ja gerade die Verwertung durch 
eine dritte Person anstreben und ihr dafür ein Nutzungsrecht einräumen 
möchten, nicht mit ihr zu rechnen brauchen.3244

Eine andere Frage ist allerdings, ob die umfassende Nutzungsrechtsein
räumung Forschende unangemessen im Sinne des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB 
benachteiligt.3245 Das wäre der Fall, wenn die Nutzungsrechtseinräu
mung in Lizenzverträgen vom gesetzlichen Leitbild abweichen wür
de.3246 Leitbildcharakter könnte insofern dem Beteiligungsgrundsatz 
in § 11 S. 2 UrhG sowie dem Zweckübertragungsgrundsatz in § 31 
Abs. 5 UrhG zukommen: Nach § 11 S. 2 UrhG soll das Urheberrecht dem 
Urheber eine angemessene Vergütung für die Nutzung seines Werkes si
chern;3247 dies wird im Urhebervertragsrecht auch dadurch sichergestellt, 
dass die Rechteübertragung gemäß § 31 Abs. 5 UrhG bereits von Gesetzes 
wegen auf das für den zugrundeliegenden Vertragszweck Notwendige 
beschränkt wird.3248 Zu berücksichtigen ist zudem der Grundsatz des 

3243 BGH, Urt. v. 18.02.1982 - I ZR 81/80, GRUR 1984, 45 (47f.) – Honorarbe
dingungen: Sendevertrag; Castendyk, ZUM 2007, 169 (171); Ohly, in: Loewen
heim/Leistner/Ohly, Vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 40; Kuck, GRUR 2000, 285 (286).

3244 Grüneberg, in: Palandt, § 305c BGB Rn. 3.
3245 Das im Rahmen einer Prüfung von § 138 BGB verneinend: OLG Celle, Urt. 

v. 05.03.1986 - 13 U 165/85, NJW 1987, 1423 (1424) – Verlagsrechte am Werk 
Arno Schmidts; für die Rechteübertragung in einem Musikproduktionsvertrag 
bejahend: OLG Zweibrücken, Urt. v. 07.12.2000 - 4 U 12/00, ZUM 2001, 346 
(347f.) – AGB-Verstoß durch Übertragungsklausel in Komponistenverträgen 
des ZDF.

3246 BGH, Urt. v. 17.02.1964 - II ZR 98/62, NJW 1964, 1123 (1123) – Nichtigkeit 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen wegen Verstoßes gegen Treu und 
Glauben; BGH, Urt. v. 21.12.1983 - VIII ZR 195/82, NJW 1984, 1182 (1182) 
– Gebietsänderungsklausel eines Kfz-Herstellers gegenüber selbständigem Ver
tragshändler; Grüneberg, in: Palandt, § 307 BGB Rn. 28.

3247 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zu dem Gesetzent
wurf der Bundesregierung (Drs. 14/7564) und zu dem Gesetzentwurf der Ab
geordneten (Drs. 14/6433), BT-Drs. 14/8058, S. 18.

3248 BGH, Urt. v. 26.04.1974 - I ZR 137/72, GRUR 1974, 786 (787) – Kassetten
film; BGH, Urt. v. 18.02.1982 - I ZR 81/80, GRUR 1984, 45 (48) – Honorar
bedingungen: Sendevertrag; BGH, Urt. v. 22.09.1983 - I ZR 40/81, GRUR 
1984, 119 (121) – Synchronisationssprecher; KG, Urt. v. 14.10.1983 - 5 U 
3181/82, GRUR 1984, 509 (513) – Honorarbedingungen Urheber/Fernsehen; 
OLG Zweibrücken, Urt. v. 07.12.2000 - 4 U 12/00, ZUM 2001, 346 (347) – 
AGB-Verstoß durch Übertragungsklausel in Komponistenverträgen des ZDF; 
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§ 38 Abs. 1 UrhG, der bei Zeitschriften dem Verleger im Zweifel ein aus
schließliches Nutzungsrecht überträgt.3249

Auf diese Frage kommt es indes gar nicht an, da die Vereinbarungen 
zur ausschließlichen Nutzungsrechtseinräumung gar nicht der Inhaltskon
trolle gemäß § 307 Abs. 1 BGB unterliegen.3250 Denn diese darf gemäß 
§ 307 Abs. 3 S. 1 BGB nur insofern vorgenommen werden, als Bestimmun
gen vorliegen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese 
ergänzende Regelungen vereinbart werden.3251 Leistungsbeschreibungen, 
wie die Vereinbarungen zur ausschließlichen Nutzungsrechtseinräumung, 
stellen Hauptpflichten der Vertragsparteien dar und sind daher nicht mit
tels der Inhaltskontrolle überprüfbar.3252

Dessen ungeachtet bleibt gemäß § 307 Abs. 3 S. 2 BGB das Transpa
renzgebot des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB i.V.m. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB jeden
falls anwendbar: Erfolgt also ausnahmsweise eine pauschale Rechteeinräu
mung3253 in wissenschaftlichen Verlagsverträgen, kann eine unzulässige 
AGB-Klausel vorliegen; eine solche Klausel wäre aber – unabhängig davon, 

OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.10.2001 - 20 U 19/01, ZUM 2002, 221 (223) – Das 
weite Land; Castendyk, ZUM 2007, 169 (173); a.A. inzwischen BGH, Urt. v. 
31.05.2012 - I ZR 73/10, GRUR 2012, 1031 (1035) – Honorarbedingungen 
Freie Journalisten; KG, Urt. v. 26.03.2010 - 5 U 66/09, ZUM 2010, 799 (804) – 
AGB-Kontrolle zu Honorarregelungen für Journalisten; Schippan, ZUM 2012, 
771 (773f.).

3249 Schippan, ZUM 2012, 771 (778).
3250 BGH, Urt. v. 31.05.2012 - I ZR 73/10, GRUR 2012, 1031 (1035) – Honorarbe

dingungen Freie Journalisten; BGH, Urt. v. 18.02.1982 - I ZR 81/80, GRUR 
1984, 45 (48) – Honorarbedingungen: Sendevertrag; Schippan, ZUM 2012, 
771 (774); Kuck, GRUR 2000, 285 (288); nicht ganz so klar: BGH, Urt. v. 
22.09.1983 - I ZR 40/81, GRUR 1984, 119 (121) – Synchronisationssprecher; 
a.A. OLG Zweibrücken, Urt. v. 07.12.2000 - 4 U 12/00, ZUM 2001, 346 (347) 
– AGB-Verstoß durch Übertragungsklausel in Komponistenverträgen des ZDF; 
OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.10.2001 - 20 U 19/01, ZUM 2002, 221 (223) – Das 
weite Land.

3251 Zur Rechtslage vor Inkrafttreten der §§ 305 ff. BGB vgl. Kuck, GRUR 2000, 285 
(288).

3252 BGH, Urt. v. 31.05.2012 - I ZR 73/10, GRUR 2012, 1031 (1035) – Honorarbe
dingungen Freie Journalisten; BGH, Urt. v. 18.02.1982 - I ZR 81/80, GRUR 
1984, 45 (48) – Honorarbedingungen: Sendevertrag; Schippan, ZUM 2012, 
771 (774); Kuck, GRUR 2000, 285 (288); a. A. ZiF-Stellungnahme, S. 4, die 
in ihrer Stellungnahme anregt, „im Wege einer AGB- und Preiskontrolle der 
Nutzungsangebote der Rechteinhaber“ der „Gefährdung der Freiheit von Wis
senschaft, Forschung und Lehre [entgegenzuwirken]."

3253 Diese kann beispielsweise in der Abtretung der „erforderlichen Rechte, 
z.B. [dem] Urheberrecht“ bestehen, vgl. OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 
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ob sie in AGB enthalten oder individualvertraglich ausgehandelt ist – in 
den meisten Fällen ohnehin gemäß § 138 BGB sittenwidrig oder zumin
dest entsprechend § 31 Abs. 5 UrhG zu beschränken.3254

 
Es kann also festgehalten werden: Vereinbarungen zur ausschließlichen 
Nutzungsrechtseinräumung ohne Vereinbarung einer Vergütung sind 
nicht infolge der Verwendung unzulässiger AGB grundsätzlich unwirk
sam. Ein Verbot zur Vereinbarung der ausschließlichen Nutzungsrechts
einräumung ergibt sich also nicht vor dem Hintergrund des AGB-Rechts. 
Möglich wäre dagegen die ausdrückliche Regelung eines Verbots der aus
schließlichen Nutzungsrechtseinräumung im Urhebervertragsrecht.

Zulässigkeit derartiger Maßnahmen

Die freie Lizensierung von Forschungsliteratur und -materialien kann 
durch die vorgeschlagenen Maßnahmen nur erreicht werden, wenn diese 
mit höherrangigem Recht vereinbar wären.

 
Mangels Vorgaben im Unionsrecht kann es im Fall offener Lizensierungen 
grundsätzlich nicht zu Konflikten mit europäischem Sekundärrecht kom
men.3255

 
Da jede der auf dem deutschen Markt verfügbaren Standardlizenzen je
denfalls die Urhebernennung erfordert, tritt die freie Lizensierung bei 
Verwendung von Standardlizensierungen jedenfalls auch nicht in Konflikt 
mit dem Urheberpersönlichkeitsrecht (§ 13 UrhG).3256

2.

08.12.1983 - 6 U 82/83, GRUR 1984, 515 (516) – AGBG - Übertragung von 
Nutzungsrechten.

3254 BGH, Urt. v. 27.09.1995 - I ZR 215/93, GRUR 1996, 121 (122) – Pauschale 
Rechtseinräumung; Kuck, GRUR 2000, 285 (288).

3255 Vgl. zu den unionsrechtlichen Vorgaben die Darstellungen in Teil 2 dieser 
Untersuchung.

3256 Vgl. zum Urheberpersönlichkeitsrecht die Darstellungen in Teil 1 dieser Un
tersuchung sowie den verfassungsrechtlichen Implikationen die Darstellungen 
in Teil 4 dieser Untersuchung.
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Etablierung von “Open Access European Science Journals”

Im Fall der Etablierung von “Open Access European Science Journals” 
bestehen keine Bedenken der Unvereinbarkeit mit geltendem, höherrangi
gem Recht. Es handelt sich vielmehr um eine rein tatsächlich bestehende 
Möglichkeit, die von Forschenden in Anspruch genommen werden kann, 
womit allerdings keine Verpflichtung einhergeht.

Pflicht zur Open Access-Veröffentlichung

Eine Pflicht zur Open Access-Veröffentlichung stellt lediglich eine ech
te Alternative zum Ausgleich der Defizite im Wissenschaftsurheberrecht 
dar, wenn sie mit sonstigem Recht, insbesondere verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen, vereinbar ist.3257

 
Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Open Access-Veröffentli
chungspflicht ist in der Literatur heftig umstritten:3258 Auf der einen 
Seite wird eine Beeinträchtigung der verfassungsrechtlich garantierten, in
dividuellen Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG moniert, 
da die Freiheit eingeschränkt werde, darüber zu entscheiden, in welchen 
Zeitschriften eine Publikation veröffentlicht werde;3259 so argumentieren 
unter anderem die Unterzeichnenden des Heidelberger Appells sowie die 
Forschenden, die vor dem VG Konstanz gegen die Einführung einer Open 
Access-Zweitverwertungspflicht an der Universität Konstanz klagen.3260

a.

b.

3257 Zur wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit einer Open Access-Förderung im na
tionalen und internationalen Kontext, vgl. Goldberg, Open Access im Wettbe
werbsrecht, S. 19–49.

3258 Für einen Überblick über die Diskussion vgl. Eisentraut, OdW 2020, 177; Stein
hauer, Das Recht auf Sichtbarkeit: Überlegungen zu Open Access und Wissen
schaftsfreiheit, S. 79; Peukert/Sonnenberg, Das Urheberrecht und der Wandel 
des wissenschaftlichen Kommunikationssystems, 1 (23).

3259 Sandberger, OdW 2017, 75 (80); Fehling, OdW 2014, 179 (212); Steinhauer, 
Das Recht auf Sichtbarkeit: Überlegungen zu Open Access und Wissenschafts
freiheit, S. 60; dem mit Blick auf das „Ob“ der Publikation widersprechend: 
BMBF, Open Access in Deutschland - Strategie, S. 7.

3260 Appell abrufbar unter: http://www.textkritik.de/urheberrecht/appell.pdf; 
VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 26.09.2017 - 9 S 2056/16, 1 (3) Rn. 28 – 
Verfassungswidrigkeit einer landesrechtlichen Regelung zum Recht auf nicht
kommerzielle Zweitveröffentlichung; vgl. auch Christoph Schönberger im 
Deutschlandfunk, vgl. Hartmann, LIBREAS. Library Ideas 2017, 1 (4).
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Dieses Argument kann allerdings bestenfalls in Bezug auf eine Erstver
öffentlichungspflicht gehört werden; eine Pflicht zur Open Access-Zweit
veröffentlichung von Forschungsliteratur wird dagegen bei Einführung 
auf Landesebene aus verfassungs- und unionsrechtlicher Sicht durchaus 
als zulässig bewertet.3261 Dies gilt insbesondere, da die individuelle Wissen
schaftsfreiheit der forschenden und veröffentlichenden Person auf verfas
sungsrechtlicher Ebene in Widerstreit zur Wissenschaftsfreiheit anderer 
forschender Personen tritt.3262 Zur Herstellung praktischer Konkordanz 
mit anderen verfassungsrechtlichen Gütern kann daher ein etwaiger, 
mit der Zweitveröffentlichungspflicht verbundener Eingriff in die Wissen
schaftsfreiheit durchaus gerechtfertigt sein.3263

Trotzdem sprechen sich Personen – auch solche, die Open Access grund
sätzlich befürworten – gegen eine Open Access-Zweitveröffentlichungs
pflicht aus: Der Grund dafür liegt weniger in einer befürchteten rechtli
chen Unzulässigkeit als vielmehr in der systematischen Wissenschaftsinad
äquanz, auf die sogleich einzugehen sein wird.3264

3261 Eisentraut, OdW 2020, 177 (183ff.); a.A. Sandberger, OdW 2017, 75 (80), der 
auch die Zweitveröffentlichungspflicht angesichts der Gefahr, dass ausländi
sche Verlage infolge des obligatorischen Zweitveröffentlichungsrechts eine 
(Erst-)Publikation ablehnen würden, als verfassungswidrig ansieht; ebenso: 
Fehling, OdW 2014, 179 (212).

3262 Eisentraut, OdW 2020, 177 (186); Steinhauer, Das Recht auf Sichtbarkeit: 
Überlegungen zu Open Access und Wissenschaftsfreiheit, S. 71f.; Peukert, Ein 
wissenschaftliches Kommunikationssystem ohne Verlage: zur rechtlichen Im
plementierung von Open Access als Goldstandard wissenschaftlichen Publi
zierens, S. 21; Peukert/Sonnenberg, Das Urheberrecht und der Wandel des wis
senschaftlichen Kommunikationssystems, 1 (23); Bäuerle, in: Britz, S. 14; a.A. 
Schmidt, Open Access, S. 93; diesen Aspekt vollständig außer Acht lassend: 
Sandberger, OdW 2017, 75 (79f.); lediglich auf die objektiv-rechtliche Dimensi
on der Wissenschaftsfreiheit abstellend: Fehling, OdW 2014, 179 (212).

3263 Vgl. zu den verfassungsrechtlichen Implikationen bereits die Darstellungen in 
Teil 4 dieser Untersuchung.

3264 Peukert, Ein wissenschaftliches Kommunikationssystem ohne Verlage: zur 
rechtlichen Implementierung von Open Access als Goldstandard wissenschaft
lichen Publizierens, S. 23; Peukert/Sonnenberg, Das Urheberrecht und der Wan
del des wissenschaftlichen Kommunikationssystems, 1 (23).
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Verbot der ausschließlichen Nutzungsrechtsübertragung bei Werken 
der Wissenschaft

Die Verankerung eines gesetzlichen Verbots der ausschließlichen Nut
zungsrechtseinräumung an Verlage für Werke der Wissenschaft erscheint 
dagegen vor dem Hintergrund des höherrangigen Rechts durchaus proble
matisch.

 
Die die Werke verfassenden Forschenden werden durch dieses Verbot 
zunächst der grundrechtlich geschützten freien Verfügungsmöglichkeit be
raubt, indem die ausschließliche Nutzungsrechtseinräumung unmöglich 
gemacht wird.3265 Damit wird in die gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG gewähr
leistete Eigentumsgarantie eingegriffen.3266 Zwar wird dem Grundrecht 
dadurch nicht jeglicher Schutz entzogen; auch der Kernbereich des Eigen
tumsrechts ist vermutlich nicht angetastet, da darüber hinausgehende Ver
fügungsmöglichkeiten bestehen bleiben.

Trotzdem ist die gesicherte Rechtsposition dahingehend beeinträchtigt, 
dass eine selbstständige Ausübung des Rechts nur noch eingeschränkt 
möglich ist.

Dies kann jedoch vor dem Hintergrund der unions- wie verfassungs
rechtlich verankerten Sozialbindung des Eigentums gerechtfertigt sein, 
soweit ein solches Verbot zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist: 
Zwar fördert diese Maßnahme die Verfügbarkeit von Forschungslitera
tur sowie -materialien für Forschende und Gesellschaft, da infolge nicht-
ausschließlicher Nutzungsrechtseinräumung eine weitere Verbreitung im 
Rahmen des Open Access – verfügbar für die Allgemeinheit – ermöglicht 
wird; das trägt zur Wissensgenerierung innerhalb und außerhalb der Wis
senschaft bei. Allerdings ist eine solch tiefgreifende Maßnahme nicht 
zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich, da andere, gleich wirksame 
Mittel verfügbar sind. So kann die Aufklärung über die Reichweite von 
ausschließlichen Nutzungsübertragungen die Open Access-Verfügbarkeit 
von Forschungsliteratur und -materialien fördern, da derzeit überwiegend 
das Unwissen der Forschenden und nicht so sehr der Druck der Verla
ge bei Publikationsverträgen die weit verbreiteten, ausschließlichen Nut
zungsrechtsübertragungen bedingen. Auch die staatliche Bereitstellung ge

c.

3265 Vgl. zur Verfügungsmöglichkeit die Darstellungen zum Prüfungsmaßstab so
wie den verfassungsrechtlichen Implikationen in Teil 4 dieser Untersuchung.

3266 Vgl. dazu und zum Folgenden die Darstellungen zu Art. 14 GG in Teil 4 dieser 
Untersuchung.
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eigneter Open Access-Publikationsmedien kann zur Steigerung der Verfüg
barkeit beitragen. Angesichts der Intensität eines Verbots der ausschließli
chen Nutzungsrechtsübertragung erscheint ein so weitgehender Eingriff in 
das Eigentumsrecht nicht gerechtfertigt.

 
Zudem wäre ein solches Verbot auch mit der gegenüber Art. 14 Abs. 1 
S. 1 GG subsidiären, gemäß Art. 2 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich garan
tierten Privatautonomie unvereinbar. Die Privatautonomie garantiert eine 
grundlegende Möglichkeit zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, ins
besondere das Recht, die eigenen rechtlichen Verhältnisse nach eigenen 
Vorstellungen zu gestalten.3267 Dieses Recht wird durch die gesetzliche 
Reglementierung ausschließlicher Nutzungsrechtsübertragungen sowohl 
seitens der Verfassenden als auch seitens der Verlage eingeschränkt, da ers
teren nicht mehr die vollständige Verfügung über ihr Werk und letzteren 
nicht mehr die ausschließliche Verwertung möglich ist und so die Willens
freiheit der Vertragsschließenden ungerechtfertigt eingeschränkt wird.3268

Opportunität derartiger Maßnahmen

Die verstärkte freie Lizensierung von Forschungsmaterialien hätte zur Fol
ge, dass beispielsweise urheberrechtlich geschützte Abbildungen zur Dar
stellung von Forschung rechtssicher auch auf öffentlichen Veranstaltungen 
gezeigt werden könnten.3269 Forschungsliteratur könnte in der Regel in 
Forschungsgruppen jeglicher Größe und Zusammensetzung „geteilt“ wer
den.3270 Eine Qualitätsüberprüfung und Nachnutzung von Forschungser
gebnissen wäre anhand der für die Forschungstätigkeit verwendeten Mate
rialien möglich.3271

3.

3267 Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 101; BVerfG, Beschl. v. 
19.10.1993 - 1 BvR 567, 1044/89, BVerfGE 89, 214 (231) – Bürgschaftsverträge.

3268 Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 102.
3269 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 

und 4 dieser Untersuchung.
3270 Abhängig von der jeweils gewählten Lizenz. Vgl. zum „Teilen“ von For

schungsliteratur die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 
dieser Untersuchung.

3271 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit und Qualitätssicherung in 
Teil 3 und 4 dieser Untersuchung.
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Auch die bestehende Rechtsunsicherheit3272 würde vermindert, da da
von auszugehen ist, dass – sofern für die offene Lizensierung Standardli
zenzen (wie z.B. Creative Commons) verwendet werden – den Forschen
den eine leichte rechtliche Orientierung gelingt.3273 Auch ein nachträgli
cher Rückzug der Lizenz wäre nicht möglich.3274

Viele der vorgenannten Defizite des Wissenschaftsurheberrechts könn
ten daher infolge einer verstärkten offenen Lizensierung ausgeglichen wer
den.

 
Eine Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werkes mittels einer of
fenen Lizenz setzt allerdings eine offene Lizensierung voraus; diese findet 
– ebenso wie ihre Nutzung – derzeit selten statt.3275 Zurückgeführt wird 
dies zum einen auf den geringen Kenntnisstand3276 der Forschenden, um 
angemessene Lizensierungen zur Ermöglichung von Nachnutzung vorzu
nehmen. Aufklärung ist hierzu also dringend erforderlich, bevor die freie 
Lizensierung als echte Alternative zum Ausgleich der bestehenden Defizite 
des Wissenschaftsurheberrechts angesehen werden kann.3277

Auch eine Aufklärung von Forschenden wird allerdings nicht dazu füh
ren, dass in Zukunft sowohl Forschungsliteratur als auch Forschungsmate
rialien ausschließlich frei lizensiert vorliegen. Denn die Entscheidung zur 
Lizensierung liegt jeweils beim individuellen Urheber. Die wissenschaftli
che Gemeinschaft ist hier selbst in der Pflicht, ihren Bedürfnissen in Bezug 
auf die Verfügbarkeit von Forschungsliteratur Rechnung zu tragen.3278 Ins
besondere im nicht-wissenschaftlichen Bereich ist stets – aufgrund der an
deren Interessenlage – eine proprietäre Lizensierung zu erwarten. Zudem 
ist eine freie Lizensierung grundsätzlich nur für Materialien möglich, an 
denen die Rechte bisher nicht ausschließlich übertragen wurden. In Bezug 
auf ältere Materialien bestehen die Defizite auch bei dieser Alternative fort.

3272 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 3 und 4 dieser Unter
suchung.

3273 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 7.
3274 Vgl. dazu beispielsweise Abschnitt 6 der Creative Commons-Lizenzen, die eine 

Laufzeit der Public License bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist 
vorsehen.

3275 Diese verwendend: Interview mit P_N2, Z. 41; Interview mit P_L4 und 
Bib_L4 - Teil 1, Z. 14.

3276 Interview mit P_S2, Z. 33, 45; Interview mit P_IN3, Z. 69.
3277 Vgl. dazu die Darstellungen zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz so

gleich in diesem Teil der Untersuchung.
3278 Vgl. dazu die Maßnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zum Zugang 

zu bestehendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Des Weiteren werden fehlende3279 finanzierbare3280 Open Access-Publika
tionsmöglichkeiten für Forschungsliteratur und -materialien seitens der 
Forschenden moniert.

„Ja. Das ist natürlich auch die Einnahmequelle der Verlage.
Es wird immer weniger, wahrscheinlich, an Abos geben am Ende. 
Sondern am Ende wird es eben so sein, dass dann eben die Autoren 
selbst zahlen. Was eigentlich pervers ist, dass man sagt, dafür,
dass man etwas schreibt, muss man Geld zahlen. Eigentlich müsste 
man dafür Geld bekommen. Man macht ja die Arbeit.“3281

Neben diesen allgemeinen Bedenken gegen die freie Lizensierung von 
Forschungsliteratur und -materialien bestehen auch bei den speziellen 
Ausgestaltungen einige Bedenken gegen deren Opportunität:

Etablierung von “Open Access European Science Journals”

Durch die flächendeckende Einführung von Open Access Journals könnte 
zwar dem wahrgenommenen Problem der Verfügbarkeit der Forschungs
literatur begegnet werden.3282 So sind Open Access-Publikationen meist 
über Internet-Suchmaschinen schnell und in digitaler Form auffindbar; 
die häufig als fehlend monierte Filterfunktion zur Qualitätsauslese, die 
bisher bekannte Journals in den Disziplinen übernommen haben, könnte 
durch zunehmende Verbesserung der Suchmaschinen-Algorithmen sicher
gestellt werden.3283

Die Einrichtung auf länderübergreifender Ebene würde den Open Ac
cess-Journals bereits zu ihrer Einführung einen gewissen Einfluss und 
eine gewisse Durchsetzung im fachlichen Diskurs verleihen. Als Beispiel 
eines länderübergreifenden Infrastrukturprojekts könnte das bis heute er

a.

3279 Interview mit P_G4, Z. 45; Interview mit P_S2, Z. 35.
3280 Interview mit P_S2, Z. 37; Interview mit P_S3 - Teil 2, Z. 2; Interview mit 

P_L1 - Teil 1, Z. 20; Interview mit P_L2, Z. 31; Interview mit P_L3, Z. 138; 
Interview mit P_N2, Z. 67; Interview mit P_N3, Z. 37; Interview mit P_IN1, 
Z. 80; Interview mit P_IN2, Z. 35, 37.

3281 Interview mit P_N2, Z. 79.
3282 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3 

dieser Untersuchung.
3283 Interview mit P_S2, Z. 39; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 22.
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folgreiche Projekt „Europeana“ dienen.3284 Allerdings ist nicht zu leugnen, 
dass es zu einer Etablierung derartiger, neuer Journals einer tiefgreifenden 
Transformation der bisher im wissenschaftlichen Publikationswesen vor
herrschenden Überzeugungen bedarf: Die heute – auch international – do
minierende Differenzierung der Forschungsqualität nach „Journal Impact 
Factor“ müsste aufgegeben werden.3285

Die Einrichtung von “Open Access European Science Journals” setzt zu
dem voraus, dass auf europäischer Ebene eine Einigung über die Zukunft 
und die Finanzierung von Open Access-Publikationen getroffen wird.3286 

Dass diese derzeit nicht absehbar ist, muss im Rahmen der Opportunität 
dieses Vorschlags negativ berücksichtigt werden.

Pflicht zur Open Access-Veröffentlichung

Eine Open Access-Veröffentlichungspflicht würde einige der festgestellten 
Defizite ausgleichen: Eine Open Access-Erstveröffentlichungspflicht könn
te sich insofern positiv auswirken, als die Forschenden im Fall ihres 
Bestehens eine Verpflichtung hätten, die dort veröffentlichten Preprints 
als Stand der Forschung anzuerkennen, und ein „Ideenklau“ nicht so ein
fach möglich wäre.3287 So könnte dem Interesse der Forschenden nach 
Schutz der eigenen Forschung angemessener und zumindest mittelbar 
mit Mitteln des Urheberrechts Rechnung getragen werden.3288 Allerdings 
würde sich eine solche Pflicht nur auf das Territorium der Bundesrepublik 
Deutschland beschränken, weshalb die Gefahr des internationalen „Ideen
klaus“ bestehen bliebe.

 
Zudem bestehen Bedenken hinsichtlich des Interesses an Einzelanerken
nung: Angesichts des – technologisch bedingt – jüngeren Alters von Open 

b.

3284 Weitere Informationen dazu unter: https://www.europeana.eu/de.
3285 Diese wird ohnehin bereits eher negativ beurteilt, vgl. Interview mit P_L1 - 

Teil 1, Z. 10; Interview mit P_L3, Z. 144; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - 
Teil 1, Z. 29; Interview mit P_N2, Z. 43.

3286 Interview mit P_G1, Z. 19; Interview mit P_G4, Z. 135; Interview mit P_S2, 
Z. 33, 87; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 4, 
6, 20; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 47; Interview mit P_IN2, 
Z. 35.

3287 Interview mit P_N2, Z. 13.
3288 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in Teil 3 dieser Untersu

chung.
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Access-Zeitschriften werden Open Access-Zeitschriften zum Teil von For
schenden (immer noch) negativ wahrgenommen; eine Reputationssteige
rung durch Publikation in einer Open Access-Zeitschrift wird in Teilberei
chen der Forschung bis heute als unmöglich wahrgenommen.3289 Vor dem 
Hintergrund der Internationalität der Forschung kann sich in der Folge 
aus einer Open-Access-Pflicht ein Wettbewerbsnachteil ergeben: So sei die 
Pflicht für Nachwuchsforschende, die zur Förderung der Karriere eine 
Erstveröffentlichung in ganz bestimmten Zeitschriften anstreben müssen, 
schwierig umzusetzen.3290 Würde man sie zu einer Open Access-Erstveröf
fentlichung zwingen, bestünde die Gefahr, dass Nachwuchsforschende im 
internationalen Wettbewerb mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten 
könnten.3291 Denn nicht nur das Berufungsverfahren, sondern auch spä
tere Bewertungsverfahren sind derzeit noch stark an Publikationen orien
tiert. Forschende wären daher – auch im späteren Verlauf ihrer Karriere 
– kaum mehr konkurrenzfähig, da sie die Bewertungskriterien von Wissen
schaft nicht mehr erfüllen könnten.3292

 
Ebenfalls wird einer Open Access-Erstveröffentlichungspflicht mit Beden
ken dahingehend begegnet, dass die Qualitätssicherung bei Open Access-
Veröffentlichungen nur unzureichend gewährleistet ist.3293 Aus ökonomi
scher Perspektive mag aufgrund der verbreiteten Author Processing Char
ges seitens der Verlage ein größerer Anreiz zur Publikation qualitativ 
minderwertiger Arbeiten in Open Access-Zeitschriften bestehen, als dies 
im Rahmen herkömmlicher Printzeitschriften der Fall war: Waren die 
Verlagserträge früher von der Anzahl der Abonnements abhängig (die um
so größer war, je qualitativ hochwertiger die Zeitschriftenbeiträge), besteht 
dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen Qualität der Zeitschrift und 
Einnahmen des Verlags inzwischen nicht mehr; es besteht theoretisch die 
Möglichkeit, sich in eine Zeitschrift „einzukaufen.“3294

3289 Müller, Peer-Review-Verfahren zur Qualitätssicherung von Open-Access-Zeit
schriften - Systematische Klassifikation und empirische Untersuchung, S. 60; 
Over u. a., Publikationsstrategien im Wandel?, S. 49.

3290 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 68; Interview mit P_L3, Z. 144.
3291 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 68; Interview mit P_L3, Z. 144.
3292 Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 10; Interview mit P_L3, Z. 144.
3293 Over u. a., Publikationsstrategien im Wandel?, S. 49.
3294 Müller, Peer-Review-Verfahren zur Qualitätssicherung von Open-Access-Zeit

schriften - Systematische Klassifikation und empirische Untersuchung, S. 59.
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Problematisch erscheint auch, dass manche Fächer kein Open Access-Jour
nal aufweisen.3295 Eine Pflicht zur Open Access-Erstveröffentlichung von 
Forschungsliteratur wird daher von den Forschenden in manchen Fächern 
als faktisch unmöglich bewertet.3296

 
Eine Pflicht zur Zweitverwertung im Open Access wäre in Deutschland 
hingegen jedenfalls grundsätzlich denkbar.

Zwar kann eine rechtliche Pflicht nur Wirksamkeit entfalten, wenn sie 
von ihren Adressaten auch innerlich bejaht wird.3297 Dieser grundsätzlich 
notwendigen Akzeptanz steht es allerdings nicht entgegen, dass die von 
der Norm adressierte Person im Einzelfall mit der konkreten Norman
wendung nicht einverstanden ist.3298 Daher kann nicht allein aus der äu
ßerst positiven Bewertung des anhängigen Verfahrens zur Zweitveröffent
lichungspflicht an der Universität Konstanz vor dem VG Konstanz3299 auf 
eine tatsächliche Unwirksamkeit einer möglichen künftigen Verpflichtung 
geschlossen werden. Trotzdem gilt es, diesen vorhandenen Unmut der 
Forschenden gegen eine Open Access-Verpflichtung nicht ungewürdigt 
zu übergehen: Denn auch wenn eine solche flächendeckend eingeführt 
würde, würde dieses Unbehagen einer tatsächlichen Erreichung des Norm
zwecks – der Steigerung von Open Access-Publikationen – vermutlich 
entgegenstehen; Umgehungspraktiken und Normignoranz könnten sich 
herausbilden.3300

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die Forschenden den wirt
schaftlichen Schaden und die negativen Auswirkungen für die Verlage als 
Grund gegen die Einführung einer Open Access-Veröffentlichungspflicht 
hervorheben:

„Wir können nicht alles Open Access stellen. Weil wir dann die Verla
ge zerstören. Also deren Existenz zerstören. Aber wir brauchen ja aber 
die Verlage, weil die immer als ( . ) weil die das, was wir denen als 
Dokument dann vorlegen, das machen sie dann ja lesbar, verwendbar. 
Die archivieren das ja auf ihre Art und Weise, machen das haltbar, 
nachhaltig sichern, ja.

3295 Interview mit P_G3, Z. 165.
3296 Interview mit P_G3, Z. 165; Interview mit P_L2, Z. 123.
3297 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120.
3298 Drefs, Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 200 m.w.N.
3299 Interview mit P_G1, Z. 71; Interview mit P_G3, Z. 237, 239.
3300 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität in Teil 4 dieser Untersuchung.
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Und alles das, wer soll das sonst machen?“3301

So müsse die ökonomische Handlungsgrundlage der Verlage bestehen 
bleiben, damit Verlage jeglicher Größe auch in Zukunft ihren Aufgaben 
(insbesondere der Archivierung3302 und der Organisation des Peer Review-
Verfahrens3303) nachkommen könnten.3304

„Und wie immer eine Verpflichtung ist eigentlich im Unibereich 
schwierig umzusetzen, weil es immer Gründe gibt,
warum ich der Verpflichtung nicht folge.“3305

Geeigneter erscheint eine Verpflichtung durch die Forschungsförderinsti
tutionen, wie beispielsweise die DFG.3306 Würden die Förderungsbedin
gungen, die bereits gegenwärtig die Bedingung der Open Access-Stellung 
der im Rahmen des jeweils geförderten Forschungsprojekts verfassten Pu
blikationen sowie produzierten Forschungsdaten enthalten, durchgesetzt, 
würde der Anteil von Open Access-Publikationen in Deutschland vermut
lich erheblich steigen.3307

 
Bei Einführung einer verpflichtenden Open Access-Zweitveröffentlichung 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass in allen Fächern unterschiedli
che Entwicklungsstände und Standards in Bezug auf Open Access etabliert 
sind:3308 Daher bedarf es vor der Einführung einer Open Access-Pflicht 
jedenfalls des Ausbaus der Infrastruktur (insbesondere im Bereich der Re
positorien).3309 Denn besteht keine Publikationsmöglichkeit, kann auch 
keine (Open Access-) Publikation erfolgen; die Verpflichtung zu einer 
faktisch unmöglichen Handlung kann keine Wirkung entfalten.3310

Ein ebenfalls zu berücksichtigender Faktor ist die Sinnhaftigkeit eines 
ggf. einzuführenden Fristerfordernisses, wie es derzeit bereits in § 38 
Abs. 4 UrhG in Bezug auf das Zweitverwertungsrecht (12 Monate nach 
der Erstveröffentlichung) verankert ist. Die Idee des Open Access entstand 

3301 Interview mit P_G2, Z. 57.
3302 Interview mit P_G2, Z. 57.
3303 Interview mit P_IN3, Z. 69.
3304 Interview mit P_G2, Z. 57; Interview mit P_G3, Z. 83; Interview mit P_IN3, 

Z. 69.
3305 Interview mit P_L2, Z. 123.
3306 Interview mit P_G1, Z. 66, 69.
3307 Anders als derzeit vgl. Interview mit P_G1, Z. 67.
3308 Interview mit P_L2, Z. 123.
3309 Interview mit P_S2, Z. 35.
3310 Goldberg, Open Access im Wettbewerbsrecht, S. 18.
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gerade aus der Notwendigkeit, schnell Zugang zu Wissensressourcen zu 
schaffen.3311 Führte man eine Karenzzeit ein, liefe das der ursprünglichen 
Idee der raschen Verfügbarkeit erheblich zuwider.3312

 
In Bereichen, in denen die Forschungsgegenstände selbst zum Teil ur
heberrechtlich geschützt sind, wird eine Open Access-Veröffentlichungs
pflicht ebenfalls negativ bewertet: Hier wird befürchtet, dass Bereiche 
der Forschung ausgeschlossen würden, da eine spätere Publikation nicht 
möglich sei (und niemand etwas erforsche, das er nachher nicht veröffent
lichen könne).3313 Diesem Argument kann allerdings mit dem Argument 
entgegengetreten werden, dass in diesen wenigen Fällen bereits eine Be
schreibung der Methoden und Daten für die Replizierbarkeit ausreichend 
sei und daher auch nur diese publiziert werden müsse.3314

Verbot der ausschließlichen Nutzungsrechtsübertragung bei Werken 
der Wissenschaft

Mangels Zulässigkeit eines Verbots der ausschließlichen Nutzungsrechts-
übertragung soll auf deren Opportunität lediglich in gebotener Kürze ein
gegangen werden.3315

Wäre eine ausschließliche Nutzungsrechtsübertragung infolge eines Ver
bots nicht mehr möglich, wären mehr Forschende als bisher zu einer 
freien Lizensierung von Forschungsliteratur und -materialien im Stande. 
Denn ihnen würde – trotz grundsätzlicher Verwertung des Werkes durch 
einen Verlag – ein einfaches Nutzungsrecht verbleiben, wodurch jedenfalls 
ein Austausch von Materialien innerhalb der wissenschaftlichen Gemein
schaft ermöglicht würde.3316 Dadurch würde der freie Zugang zu Wissen 

c.

3311 Vgl. zur schnellen Verfügbarkeit auch die Darstellungen zum Zugang zu be
stehendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

3312 Goldberg, Open Access im Wettbewerbsrecht, S. 17.
3313 Interview mit P_G3, Z. 43.
3314 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli

cher Praxis - Kodex, S. 15.
3315 Vgl. dazu bereits zuvor die Darstellungen zur Zulässigkeit des Verbots in 

diesem Teil der Untersuchung.
3316 Zu dem dahingehenden Interesse vgl. die Darstellungen zur kollaborativen 

Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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sowie eine Nutzung der Werke durch den urhebenden Forschenden selbst 
gefördert.3317

Allerdings dürfen bei einer Bewertung dieser Alternative die mit einer 
vertraglichen Lösung stets verbundenen hohen Transaktionskosten, die 
durch die in jedem Einzelfall notwendige gerichtliche Kontrolle entstehen, 
nicht außer Acht gelassen werden.3318

Fazit

Die verstärkte freie Lizensierung von Forschungsliteratur und -materialien 
könnte die Verfügbarkeit von Forschungsliteratur und Forschungsgegen
ständen sowie ihre Weiterverbreitung und Nachnutzung grundsätzlich 
sicherstellen. Auch wären durch die in Deutschland verbreiteten Standard
lizenzen jedenfalls die Urheberpersönlichkeitsrechte und somit das Inter
esse an Einzelanerkennung gewahrt. Mit steigender Verbreitung frei lizen
sierter Materialien würde zudem die Rechtssicherheit in Bezug auf die 
Nutzung urheberrechtlich geschützter, aber frei lizensierter Materialien 
steigen.

Allerdings begegnen einige zur Förderung frei lizensierter Materialien 
vorgeschlagenen Maßnahmen jeweils erheblichen – rechtlichen sowie tat
sächlichen – Bedenken: Ein Verbot der ausschließlichen Nutzungsrechts
übertragung für Werke der Wissenschaft ist nicht mit verfassungsrechtli
chen Grundsätzen, insbesondere der Eigentumsfreiheit sowie der subsidiär 
gewährleisteten Privatautonomie, vereinbar und daher als Alternative ab
zulehnen. Letzteres gilt ebenso für die Pflicht zur Open-Access-Veröffentli
chung, die zudem derzeit wissenschaftsinadäquat ist.

Stärkung der Urheberrechtskompetenz

Eine entscheidende Maßnahme zum Ausgleich der vorhandenen Defizite 
im Wissenschaftsurheberrecht, die unabhängig von dem Ergebnis der Eva
luation seitens der Legislative im Jahre 2022 (§ 142 UrhG) in Zukunft je
denfalls angestrebt werden sollte, ist die Stärkung der Urheberrechtskom
petenz der Normadressaten.

4.

C.

3317 Zu dem dahingehenden Interesse vgl. die Darstellungen zum Zugang zu beste
hendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

3318 Dazu und für weitere Argumente vgl. ZiF-Stellungnahme, S. 4.
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„Das ist insgesamt ein gewaltiger Punkt – ich denke auch, über den re
den wir noch – dass viel Kommunikation noch geführt werden muss, 
damit die Kollegen tatsächlich alles an dieser Stelle verstehen. Es gibt 
viele Sachen, die noch viel schwammiger sind oder
zum Teil noch viel gefährlicher.“3319

Diese Maßnahme tatsächlicher Art ist mithin die wichtigste, die auch im 
Falle der Umsetzung zuvor genannter Alternativen ergriffen werden sollte.

„Natürlich ist das jetzt nicht Aufgabe des Gesetzes, das am Ende auch 
zu kommunizieren. Aber es gibt sicherlich andere Stellen,
die sich das als Aufgabe stellen könnten.“3320

Die Stärkung der Urheberrechtskompetenz ist vor dem Hintergrund des 
Bestehens eines starken Wissensdefizits3321 auf Seiten der Forschenden 
dringend erforderlich. Denn ein solches schließt eine subjektive Verhal
tenssteuerung aus.3322

Zwar könnte mit Luhmann argumentiert werden, dass Unkenntnis der 
Individuen kein Problem sei; die Ausbreitung des Rechts sei eine evolutio
näre Errungenschaft, bei der die Unkenntnis des Individuums in Kauf 
genommen werden müsse; es genüge, wenn „alles Recht aufgeschrieben 
und irgendwie bei Bedarf feststellbar“3323 sei. Bezüglich ersterem bestünde 
folglich mit Blick auf das derzeitige Wissenschaftsurheberrecht kein direk
ter Handlungsbedarf. Bezüglich letzterem wurde bereits festgestellt, dass 
auch im Bedarfsfall keine ausreichenden Informationen zur Unterrichtung 
über die Rechtslage zur Verfügung stehen.3324

 
Fraglich wäre daher zunächst, welche Stellen derartige Informationen zur 
Verfügung stellen sollten und auf welchen Kanälen diese Informationen 
die Normadressaten erreichen. Die finale Beantwortung dieser Frage liegt 
in den Händen der Informationswissenschaften. Einblicke in bestehende 
Informationskanäle wurden bereits im Rahmen dieser Arbeit dargestellt: 
Es zeigte sich dabei, dass entweder zeitliche oder finanzielle Ressourcen 

3319 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 49.
3320 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.
3321 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität und zur Rechtssicherheit in Teil 3 

und 4 dieser Untersuchung.
3322 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivität in Teil 4 dieser Untersuchung.
3323 Luhmann, Rechtssoziologie, S. 254.
3324 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge

meinschaft zur Rechtssicherheit in Teil 3 dieser Untersuchung.
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oder juristisch ausgebildetes Personal fehlen, das in der Lage wäre, Zu
satzinformationen zur aktuellen Rechtslage im Wissenschaftsurheberrecht 
bereitzustellen und konkrete Fragen zu beantworten.3325

 
Zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz wird daher vor dem Hinter
grund der Erkenntnisse der vorliegenden Untersuchung ein System aus 
drei Bestandteilen vorgeschlagen: Das Angebot von Workshops zu Beginn 
der wissenschaftlichen Karriere, die Erstellung von Handreichungen für 
Standardfragen und für den Fall von Gesetzesänderungen sowie die Einset
zung einer juristisch geschulten Ansprechperson für Forschende.

 
Allerdings darf die Wirkung von Informationsarbeit nicht überschätzt wer
den:

„Also es gibt sicherlich Leute in der Uni, die solche Fragen beantwor
ten könnten, wenn sie denn gestellt würden.
Aber ich nehme an, dass die meisten Kollegen einfach tun, was sie für 
richtig halten und nicht fragen, ob sie denn jetzt auf ihrer Website dies 
und das machen dürfen.“3326

Auch bei einer Bereitstellung von Informationen ist daher nicht zu erwar
ten, dass alle Forschenden diese zur Kenntnis nehmen, um in der Folge 
rechtskonform zu handeln.3327 Deswegen ist es erforderlich, – bestenfalls 
bereits zu Karrierebeginn – Aufmerksamkeit für urheberrechtliche Frage
stellungen zu erregen.

Workshops zu Beginn der wissenschaftlichen Karriere

Zunächst sollte zu Beginn der wissenschaftlichen Karriere, d.h. in der 
Promotionsphase, spätestens in der Post-Doc-Phase, ein Workshop zu 
den urheberrechtlichen Grundlagen im Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung besucht werden.3328 In einem solchen eintägigen Workshop 
könnten die Grundlagen des Urheberrechtsschutzes (Werkarten, Schutz
voraussetzungen) sowie die gesetzlich erlaubten Nutzungshandlungen im 

I.

3325 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Maßnahmen der wissenschaftlichen Ge
meinschaft zur Rechtssicherheit in Teil 3 dieser Untersuchung.

3326 Interview mit P_N4, Z. 121.
3327 Interview mit P_L2, Z. 103.
3328 Interview mit P_IN2, Z. 101.
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Bereich der wissenschaftlichen Forschung und die Bedeutung und die 
Möglichkeiten einer Lizensierung erläutert werden.

Damit würde den Forschenden die Möglichkeit zu einer besseren Beur
teilung des Bestehens urheberrechtlichen Schutzes und einer zulässigen 
Nutzung während ihrer wissenschaftlichen Laufbahn gegeben werden. 
Die bestehende Rechtsunsicherheit bei der Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Materialien könnte auf diese Weise durch Sensibilisierung 
für problematische Aspekte gemindert werden. Denn nach Röhl bedarf 
es keiner wirklichen Kenntnis der Normen; es genügt ein „Gefühl für 
die Notwendigkeit, sich in bestimmten Situationen nicht auf die eigene 
Rechtskenntnis zu verlassen, sondern sich um Auskunft und Beratung zu 
bemühen.“3329

Als geeigneter Zeitpunkt für derartige Workshops kristallisiert sich die 
Promotionsphase heraus:3330 Während Veranstaltungen während des Stu
diums mangels Berührung mit der Forschungspraxis als zu früh empfun
den werden,3331 werden diese aufgrund des Zeitmangels von Forschenden 
im späteren Karriereverlauf – insbesondere im Fall von Neuberufungen3332 

– als unpassend empfunden.3333

Handreichungen für Standardfragen und bei Gesetzesänderungen

Zusätzlich sollten die bereits bestehenden Bestrebungen seitens der politi
schen Entscheidungstragenden sowie der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
unterstützt und ausgeweitet werden: Online-Handreichungen sollten dazu 
genutzt werden, prägnant und zeit- und ortsunabhängig über gewisse (ins
besondere fachspezifische) Standardprobleme und neue Gesetzesänderun
gen zu informieren.3334

II.

3329 Röhl, Rechtssoziologie, S. 262.
3330 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 78.
3331 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 19.
3332 Interview mit P_IN1, Z. 120.
3333 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 45.
3334 Interview mit P_G2, Z. 117 (formuliert explizit den Wunsch nach einer 

Handreichung); Interview mit P_S2, Z. 47 (hat bereits Erfahrungen mit juris
tischen Handreichungen in der Vergangenheit); Interview mit P_S3 - Teil 1, 
Z. 57 (nimmt Bezug auf eine bereits existierende Handreichung der Fachge
sellschaft); Interview mit P_L2, Z. 103 (formuliert explizit den Wunsch nach 
einer Handreichung); Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 19 (nimmt 
Bezug auf eine bereits existierende Handreichung der Universität); bereits 
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Die Handreichungen sollen nach Ansicht der Forschenden bestimmte 
Standardprobleme behandeln, die im Forschungsalltag regelmäßig auftre
ten.3335 Beispielhaft wurden genannt: Die Rechte der Forschenden in 
Bezug auf eigene Publikationen3336, die Rechte der Forschenden in Be
zug auf die Verwendung und Weitergabe von Publikationen Dritter3337, 
die Wiederverwendung von Datensätzen und Abbildungen in Review-Arti
keln,3338 der rechtssichere Umgang mit Netzanwendungen während der 
Forschungstätigkeit 3339, der rechtssichere Umgang mit Abbildungen in 
der Forschungstätigkeit3340, das effektive und rechtssichere Vorgehen bei 
der Suche nach Rechtsinhabern und das Vorgehen in Bezug auf verwaiste 
Werke bzw. Werke eines nicht feststellbaren Urhebers.3341

Durch derartige Handreichungen könnte die Möglichkeit der freien Li
zensierung stärker unter Forschenden beworben werden. So könnten ver
schiedene Lizenzen erläutert werden, wie dies derzeit bereits beim arXiv 
der Fall ist.3342

Die Handreichungen sollten angesichts des stetigen Zeitmangels „kurz“, 
„knapp“ und „sehr eindeutig“ sein.3343 Bestenfalls sind diese über das Inter
net abrufbar, da Forschende dort Informationen suchen.3344

 
Ein frei lizensiertes Muster einer solchen Handreichung, das im Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung entwickelt wurde, ist online abrufbar.3345

in diese Richtung argumentierend: Ohly, Gutachten F: Urheberrecht in der 
digitalen Welt, S. F 82.

3335 Interview mit P_S2, Z. 47.
3336 Interview mit P_S2, Z. 47; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 46.
3337 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 49; Interview mit P_N2, Z. 81.
3338 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 49.
3339 Interview mit P_S2, Z. 47.
3340 Interview mit P_L2, Z. 7.
3341 Interview mit P_N4, Z. 5.
3342 Vgl. dazu die Darstellungen zu Preprint-Servern in Teil 2 dieser Untersu

chung.
3343 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 19.
3344 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 19; Interview mit P_N4, Z. 21; 

Interview mit P_IN1, Z. 4; zumindest auf das umfangreiche Webangebot der 
Universitätsbibliothek für Forschende hinweisend: Interview mit P_N5 und 
Bib_N5, Z. 47, 49.

3345 Abrufbar unter: https://madoc.bib.uni-mannheim.de/59995.
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Juristisch geschulte Ansprechperson für Forschende

Als dritter und wichtigster Bestandteil – insbesondere, wenn der derzeitige 
Rechtsrahmen beibehalten wird – wird die Einführung einer urheberrecht
lich geschulten Ansprechperson für Forschende empfohlen.

Diese kann – entsprechend der DFG-Leitlinie 10, nach der Hochschulen 
und außerhochschulische Forschungseinrichtungen Verantwortung für 
die Regelkonformität des Handelns ihrer Mitglieder und ihrer Angehöri
gen tragen und diese durch geeignete Organisationsstrukturen befördern 
sollen3346 – im Justiziariat / Legal Office der jeweiligen Universität einge
gliedert sein.3347

Aufgrund der aufgezeigten Differenzen zwischen den Fächerkulturen 
erscheint allerdings eine universitätsübergreifende Bündelung der juristi
schen Kompetenzen in nationalen oder – zum Zwecke der Sicherstellung 
der Finanzierung geeigneteren – länderspezifischen Infrastruktur-Projek
ten sinnvoll, die mit finanzieller Förderung „Clearing-Stellen“ oder „Help
desks“ bereitstellen, welche mit juristisch ausgebildetem Personal besetzt 
sind.3348

 
Wichtig ist dabei eine „direkte Interaktion zwischen Forschern und Juris
ten.“3349 Ein solcher Versuch wird derzeit im Rahmen der NFDI-Initiative 
in Bezug auf Forschungsdaten gestartet; ein (ggf. auch fachspezifischer) 
Ausbau des Angebots erscheint denkbar.3350

Als Beispiel könnte des Weiteren das vom BMBF geförderte, von der 
Universität Konstanz geleitete Verbundprojekt open-access.network, das 
eine Kompetenz- und Vernetzungsplattform ins Leben rufen und so Infor
mationen und Kompetenzen vermitteln soll, dienen.3351 Daneben bietet 
auch der nationale Kontaktpunkt Open Access fachübergreifend Hilfestel
lungen sowie Workshops, allerdings beschränkt auf den Bereich des Open 

III.

3346 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli
cher Praxis - Kodex, S. 16.

3347 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 166.
3348 Interview mit P_G1, Z. 137 (mit Bezug auf CLARIN, DARIAH); Interview 

mit P_S2, Z. 47 (mehrere Verbundprojekte ansprechend); Interview mit P_G3, 
Z. 15 (mit Bezug zur NFDI-Initiative).

3349 Interview mit P_G3, Z. 31.
3350 Vgl. für einen Überblick und mehr Informationen https://www.nfdi.de/.
3351 Mehr Informationen unter https://open-access.net/startseite.
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Access.3352 Auch die auf die Geisteswissenschaften konzentrierten Initiati
ven CLARIN und DARIAH bieten bereits entsprechende Helpdesks.3353

Die darüber hinaus einzurichtenden Stellen sollten in der Lage sein, 
über die Rechtslage aufzuklären sowie zeitnah3354 konkreten und mög
lichst verbindlichen3355 juristischen Rat in bestimmten Forschungsprojek
ten und -planungen zu geben. Angestrebt werden sollte die juristische 
Begleitung des Forschungsprojekts über seinen Verlauf hinweg, um durch 
Vertrautheit mit dem Forschungsprojekt schnelleren rechtlichen Rat ertei
len zu können.

Denn „[g]erade Forschung ist sehr schnell, sehr schnelllebig.
Und wenn wir uns durch administrieren und dadurch extrem behin
dern, ist es relativ (Bib_L4: Sind die Chinesen schon fertig.) klar, dass 
es Kollegen gibt in dieser Welt, zum Beispiel Chinesen, die das schon 
längst getan haben, die nicht nur mit anderem Personal, sondern auch 
mit anderem und mehr Geld diese Sachen dann am Ende umgesetzt 
haben. Und dann brauche ich mich wirklich nicht zu wundern, wenn 
das Land der Dichter und Denker es einmal nicht mehr sein wird. ( . ) 
Wäre sehr schade.“3356

Zudem wäre eine Anfertigung von Musterverträgen durch solche Bera
tungsstellen möglich, insbesondere zur Nutzung von Materialien im Rah
men der Forschungstätigkeit. 3357 Denn eine forschende Person stellt fest:

„[A]lso was wir jetzt verhandeln, ist ein Mustervertrag im Grunde. 
Solche, so eine Art Vertrag gibt es im Moment noch gar nicht.
Wir sind die ersten, die das in diesem, also in diesem Zusammenhang 
vollständig gleich in einem Vertrag verhandeln.
Alle anderen haben das scheibchenweise irgendwie verhandelt und 
sind zum Teil auch noch gar nicht fertig. Nur wenn man das mal 
hat, dann gibt das natürlich irgendwann auch Standards, auf die man 

3352 Interview mit P_S2, Z. 47.
3353 Interview mit P_G1, Z. 137 sowie mehr Informationen unter https://www.clar

in-d.net/de/schulungen-und-support/rechtliche-fragestellungen und https://ww
w.dariah.eu/activities/working-groups/ethics-and-legality-in-the-digital-arts-and
-humanities-eldah/.

3354 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 75.
3355 Interview mit P_S2, Z. 47.
3356 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 76.
3357 Nach dem Vorbild von Interview mit P_G3, Z. 53.
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gucken kann. Und die man dann nur noch modifiziert und nicht 
mehr vollkommen neu baut.“3358

Diese Musterverträge sollten jeweils fachspezifisch unter Mithilfe der be
troffenen Personen und unter Berücksichtigung der fachspezifischen Pro
bleme ausgearbeitet werden.3359 Damit könnten individuell geeignetere 
Lösungen gefunden werden, die den Belangen der einzelnen Fächer Rech
nung tragen.3360

Ebenfalls im Rahmen solcher Infrastruktur-Projekte könnten technische 
Lösungen für juristische Fragestellungen gefunden werden (wie z.B. eine 
Rechteklärung nach dem RightsLink-Prinzip), um fachübergreifende Syn
ergien herzustellen.3361

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Angliederung 
an die Fachinformationsdienste, die zum Teil ohnehin bereits über juristi
sche Expertise verfügen und die Strukturen der Fächer kennen.3362 Dies 
würde der Forderung nach Problemorientierung statt Institutionsorientie
rung der Beratung3363 nachkommen.

 
Ein Aufbau derartiger juristischer Beratungsstellen könnte das – juristisch 
nicht ausreichend geschulte – Personal der Universitätsbibliothek sowie 
des Justiziariats entlasten und hätte den Vorteil, dass nicht jedes einzelne 
Forschungsprojekt finanzielle Ressourcen für juristischen Rat vorsehen 
müsste.

 
Die Beratungsstelle sollte als Angebot ausgestaltet werden: Forschende 
sollten nicht verpflichtet sein, vor bestimmten Tätigkeiten Kontakt mit 
dieser Stelle aufnehmen zu müssen. Eine Empfehlung dahingehend wird 
als ausreichend eingeschätzt.3364

3358 Interview mit P_G3, Z. 53.
3359 Interview mit P_G3, Z. 45, 67.
3360 Interview mit P_G3, Z. 213.
3361 Interview mit P_G1, Z. 139; Interview mit P_G3, Z. 67.
3362 Interview mit P_G1, Z. 137.
3363 Interview mit P_G3, Z. 13, 15.
3364 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 75.
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Fazit

Im Rahmen der Evaluation der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG wurde 
festgestellt, dass das derzeit geltende Wissenschaftsurheberrecht Forschen
de in ihrer Zusammenarbeit, in ihrem freien Zugang zu vorhandenem 
Wissen und in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit als solcher – insbeson
dere unter Berücksichtigung der veränderten Nutzungsgewohnheiten im 
Digitalen – grundsätzlich behindern kann. Tatsächlich entgegen steht es 
Forschenden in Ausübung der Forschungsfreiheit dagegen nie.

Trotzdem können die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG 
für Teilbereiche der Forschung derzeit als inadäquat und wenig praxistaug
lich beschrieben werden.

 
Daher wurden vorstehend sowohl Maßnahmen tatsächlicher als auch 
rechtlicher Art vorgestellt, mit denen den im Rahmen der Evaluation fest
gestellten Defiziten im Wissenschaftsurheberrecht begegnet werden könn
te.

 
Die Zukunft des Wissenschaftsurheberrechts liegt dabei mit Blick auf die 
Diversität der Wissenschaftsdisziplinen in einer angemessenen Differenzie
rung: Während die urheberrechtlich relevante Nutzung von Forschungs
literatur unter Angabe des Urhebers mittels einer gesetzlichen Erlaubnis 
auf rechtssichere Art disziplinübergreifend ermöglicht werden kann, öff
net sich das „Window of Opportunity“ für die Forschung an urheber
rechtlich geschützten Materialien grundsätzlich erst durch individuelle 
Verhandlungen.

Diese setzen zunächst Vertragsschlusskompetenzen voraus, die es in den 
kommenden Jahren zu schaffen gilt.

 
Die nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse vorzugswürdige Lösung 
wäre daher die Einführung eines veränderten § 60c UrhG-E unter gleich
zeitiger Stärkung der Urheberrechtskompetenz.

Die Regelung des § 60c UrhG-E3365 ermöglicht dabei durch ihre offene 
Gestaltung, einer Vielzahl möglicher Fallgestaltungen des Wissenschaftsur

D.

3365 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 60c UrhG-E in diesem Teil der Untersu
chung. Unabhängig von der für die nationale Rechtsetzung in Deutschland 
vorgeschlagenen Alternative legislativer Art gilt es allerdings zu betonen, dass 
eine nationale Regelung jedenfalls nur eine Übergangsregelung darstellen 
kann, bis die europäische Legislative die Vorgaben für ein nutzendenzentrier
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heberrechts Rechnung zu tragen und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau 
für den Urheber zu wahren. Sie kann und soll allerdings die privatautono
me Gestaltung nicht ersetzen, die im Einzelfall insbesondere im Bereich 
der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Gegenständen in der For
schungstätigkeit infolge individueller Verhandlungen – auch für Forschen
de – interessengerechtere Ergebnisse und sachnahe Entscheidungen erwar
ten lässt.

 
Zur künftigen Förderung der Privatautonomie bedarf es allerdings jeden
falls einer Stärkung der Urheberrechtskompetenz der Forschenden: Es gilt, 
sie für die geltende, urheberrechtliche Rechtslage im Bereich der wissen
schaftlichen Forschung zu sensibilisieren und ihnen für konkrete Fragen 
und rechtsverbindliche Antworten eine kompetente Ansprechperson zur 
Seite zu stellen.

Denn nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass das Urhe
berrecht in der wissenschaftlichen Forschung seitens der Forschenden in 
Zukunft nicht als Barriere in der Kreation neuen Wissens wahrgenom
men wird, sondern trotz veränderter Nutzungsgewohnheiten im Digitalen 
Wirksamkeit entfaltet und einen sicheren Rechtsrahmen für moderne wis
senschaftliche Forschungsarbeit auf Basis vorbestehenden Wissens zum 
allgemeinen Nutzen bietet.

teres Urheberrecht schafft oder die Maßnahmen zur Stärkung der Urheber
rechtskompetenz – insbesondere durch erfolgreiche Aufklärung der Forschen
den über bestehende Möglichkeiten – Wirkung zeitigen.

D. Fazit
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Anhang

Hinweis:
Die Inhalte des Anhangs sind online auf dem Publikationsserver der Universität 
Mannheim (MADOC) bzw. dem Forschungsdatenserver der Universität Mann
heim (MADATA) abrufbar.

 
0 Entwurf einer Handreichung

zur Stärkung der Urheberrechtskompetenz
 

https://madoc.bib.uni-mannheim.de/59995
urn:nbn:de:bsz:180-madoc-599953

 
1 Interviewleitfaden

 
https://madata.bib.uni-mannheim.de/id/eprint/373
https://doi.org/10.7801/373
 

2 Anschreiben an potentielle Studienteilnehmende
 

https://madata.bib.uni-mannheim.de/id/eprint/373
https://doi.org/10.7801/373
 

3 Vorab-Information für Teilnehmende der Interviewstudie
„Anforderungen an ein Wissenschaftsurheberrecht“
 

https://madata.bib.uni-mannheim.de/id/eprint/373
https://doi.org/10.7801/373
 

4 Einwilligungserklärung
 

https://madata.bib.uni-mannheim.de/id/eprint/373
https://doi.org/10.7801/373
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5 Überblick über mögliche Fragen während des Interviews
im Rahmen der Interviewstudie „Anforderungen an ein Wissenschafts
urheberrecht“
 

https://madata.bib.uni-mannheim.de/id/eprint/373
https://doi.org/10.7801/373
 

6 Transkripte der Interviews
 

https://madata.bib.uni-mannheim.de/id/eprint/373
https://doi.org/10.7801/373
 

7 Transkriptionsregeln
 

https://madata.bib.uni-mannheim.de/id/eprint/373
https://doi.org/10.7801/373
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